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Beginn der Sitzung: 9.02 Uhr. 

Präsident Hermann Dinkla: 

Guten Morgen, verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Ich eröffne die 67. Sitzung im 22. Tagungsab-
schnitt des Niedersächsischen Landtags der 
16. Wahlperiode. 

Ich stelle hiermit die Beschlussfähigkeit fest.  

Tagesordnungspunkt 25: 
Mitteilungen des Präsidenten  

Zur Tagesordnung: Wir beginnen die heutige Sit-
zung mit dem Tagesordnungspunkt 26, Dringliche 
Anfragen. Anschließend erledigen wir die weiteren 
Beratungen in der Reihenfolge der Tagesordnung. 
Die heutige Sitzung soll gegen 18.30 Uhr enden.  

Ich darf Sie bitten, Ihre Reden bis Donnerstag, den 
25. März 2010, an den Stenografischen Dienst zu-
rückzugeben.  

Die mir zugegangenen Entschuldigungen teilt Ih-
nen nunmehr die Schriftführerin mit. 

Schriftführerin Dr. Silke Lesemann: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es haben sich 
entschuldigt von der Landesregierung Herr Justiz-
minister Busemann von 9.15 Uhr bis ca. 15.45 Uhr, 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Das kann 
nicht sein! Das ist nicht genehmigt 
worden! Es reicht langsam!) 

der Minister für Inneres, Sport und Integration, Herr 
Schünemann, ab ca. 15.30 Uhr nach Beendigung 
der Mündlichen Anfragen. Von der Fraktion der 
FDP hat sich Herr Rickert entschuldigt.  

Danke. 

Präsident Hermann Dinkla: 

Vielen Dank. - Ich nehme die Bemerkung auf. Ich 
gehe davon aus, dass im Hinblick auf die Abwe-
senheit von Minister Busemann noch eine Abspra-
che der Parlamentarischen Geschäftsführer statt-
gefunden hat und dass da Einverständnis erzielt 
worden ist. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Nein!) 

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 26 auf: 

Tagesordnungspunkt 26: 
Dringliche Anfragen  

Es liegen drei Dringliche Anfragen vor. Die Frakti-
onen sind übereingekommen, die Anfragen unter a 
und c gemeinsam zu behandeln. Ich halte das 
Haus damit einverstanden, dass nach der Anfrage 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der An-
frage der Fraktion der SPD zunächst die Antworten 
der Landesregierung vorgetragen werden, ehe an-
schließend die Zusatzfragen zu beiden Anfragen, 
insgesamt dann also bis zu zehn Fragen je Frakti-
on, gestellt werden können. Die für die Behand-
lung Dringlicher Anfragen geltenden Geschäfts-
ordnungsbestimmungen setze ich als allgemein 
bekannt voraus. Ich weise, wie üblich, besonders 
darauf hin, dass einleitende Bemerkungen zu den 
Zusatzfragen nicht zulässig sind.  

Um dem Präsidium den Überblick zu erleichtern, 
bitte ich Sie, dass Sie sich schriftlich zu Wort mel-
den, wenn Sie eine Zusatzfrage stellen möchten. 

Ich rufe nun die Tagesordnungspunkte 26 a und 
26 c auf: 

Verstoßen neue Arbeiten in Gorleben gegen 
Atomrecht? - Bereiten Röttgen und Wulff einen 
Rechtsbruch vor? - Anfrage der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen - Drs. 16/2328  

„Röttgen lässt die Maske fallen“ - Unterstützt 
die Landesregierung die Entscheidung für Gor-
leben? - Anfrage der Fraktion der SPD - 
Drs. 16/2327  

Zur Einbringung der Dringlichen Anfrage der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen erteile ich Herrn Kolle-
gen Wenzel das Wort. Bitte! 

Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Neue Arbeiten in Gorleben verstoßen gegen Atom-
recht. Bereiten Wulff und Röttgen einen Rechts-
bruch vor? 

Die offenbar geplanten weiteren Ausbauarbeiten in 
Gorleben sind nach Ansicht von Juristen rechtlich 
als Beginn der Errichtung eines Endlagers nach 
dem Atomgesetz zu bewerten. Wenn Bundesmi-
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nister Röttgen und Ministerpräsident Wulff in Gor-
leben nach Bergrecht weitermachen wollen, ver-
stoßen sie nach Ansicht von Juristen gegen das 
Gesetz. Offenbar haben sich der Antragsteller 
Bund und das Land als Genehmigungsbehörde 
verabredet, die rechtlichen Normen für die Errich-
tung von Atommülllagern in Deutschland zu umge-
hen. 

Der ursprüngliche Antrag auf Erlass eines Rah-
menbetriebsplanes für Gorleben stammt aus dem 
Jahr 1983. Damals wurde behauptet, dass die Er-
kundung bis 1992 abgeschlossen werde. In der 
Zwischenzeit haben sich fast alle Rahmenbedin-
gungen grundlegend geändert. 

Wir fragen vor diesem Hintergrund die Landesre-
gierung: 

1. Welche Verabredungen wurden bei der Kabi-
nettssitzung vom 2. März 2010 in Anwesenheit von 
Bundesminister Röttgen zwischen Bundes- und 
Landesregierung zu Gorleben getroffen? 

2. Auf welche Rechtsgutachten von welchen Juris-
ten stützen sich die Landes- und die Bundesregie-
rung, wenn sie die Auffassung vertreten, dass wei-
tere Ausbauarbeiten in Gorleben ohne Anwendung 
von Atomrecht möglich seien? 

3. Welche Funktion hat Gorleben in den Entsor-
gungsvorsorgenachweisen der 17 Atomkraftwerke 
in Deutschland laut den Meldungen der Inhaber 
von Genehmigungen zum Betrieb von laufenden 
Atomkraftwerken? 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Zur Einbringung der Dringlichen Anfrage der Frak-
tion der SPD erteile ich der Kollegin Schröder-
Ehlers das Wort. Bitte! 

Andrea Schröder-Ehlers (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! „Rött-
gen lässt die Maske fallen“ - Unterstützt die Lan-
desregierung die Entscheidung für Gorleben? 

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtete 
am Samstag, dem 13. März 2010, dass die 
schwarz-gelbe Bundesregierung eine Entschei-
dung getroffen habe: Der Salzstock Gorleben in 
Niedersachsen wird weiter auf seine Eignung als 
Endlager für hochradioaktiven Atommüll unter-
sucht. Am Montag, dem 15. März 2010, schreibt 
die HAZ: „Röttgen lässt die Maske fallen“ - Röttgen 

wolle dem Vernehmen nach erklären, dass die 
Bundesregierung keine alternativen Endlager-
standorte zu Gorleben suchen werde. 

Somit wird die am 22. Februar 1977 vom damali-
gen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht (CDU) poli-
tisch getroffene Entscheidung pro Gorleben von 
Röttgen (CDU) bestätigt. Trotz des unmittelbar be-
vorstehenden Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschusses im Bundestag zum Standort Gorle-
ben, trotz des gescheiterten Versuchs, im Berg-
werk Asse II Atommüll einzulagern, trotz massiver 
Kritik der betroffenen Menschen in diesem Land 
lässt die CDU/FDP nach Einschätzung von Beob-
achtern nichts unversucht, um Niedersachsen zum 
„Atomklo der Nation“ zu machen. Weiterhin wird 
die Anwendung des Atomrechts verweigert. So fal-
le die Bundesregierung auch nach den Problemen 
bei Asse II bei der Standortsuche wieder in unbe-
währtes Bergrecht zurück. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Position - politisch und rechtlich - vertritt 
die Landesregierung zur Verlängerung der Nut-
zung der Atomenergie und in Bezug auf die unge-
klärte Endlagerfrage im Zusammenhang mit Gor-
leben? 

2. Inwiefern wird sich die Landesregierung vor dem 
Hintergrund internationaler Sicherheitsanforderun-
gen dafür einsetzen, dass auch andere Standorte 
in Deutschland untersucht werden, wie z. B. Granit 
in Süddeutschland, bzw. wie vertritt sie die nieder-
sächsischen Belange nach einer gerechten Las-
tenverteilung? 

3. Inwiefern positioniert sich Minister Sander - „der 
beste Umweltminister, den wir in Deutschland ha-
ben, auf den wir stolz sind“;  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Björn Thümler [CDU]: Sehr richtig! - 
Wolfgang Jüttner [SPD]: Weltweit!) 

HAZ, 15. März 2010, Zitat Rösler - zu diesem Vor-
haben? 

Ich danke Ihnen. 

Präsident Hermann Dinkla: 
Für die Landesregierung antwortet jetzt Herr Minis-
ter Sander. Ich erteile ihm das Wort. 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Zu der Anfrage der Fraktion Bünd-
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nis 90/Die Grünen mit dem Titel „Verstoßen neue 
Arbeiten in Gorleben gegen Atomrecht?“ folgende 
Vorbemerkung: Nach dem Rahmenbetriebsplan 
von 1982 - beantragt 1982; das ist ein ganz wichti-
ges Datum, weil es zeigt, wer das beantragt hat - 
umfasst die untertägige Erkundung des Salzsto-
ckes Gorleben alle rein bergmännischen und geo-
wissenschaftlichen Arbeiten, um detaillierte Kennt-
nisse über das Salzstockinnere zu gewinnen. Die-
se Kenntnisse sind Voraussetzung für die Beant-
wortung der Frage, ob die Sicherheit im Falle der 
Einlagerung radioaktiver Abfälle gewährleistet ist 
und welche Mengen von Abfällen in den einzelnen 
Bereichen des Salzstockes gelagert werden kön-
nen. 

Das Erkundungsprojekt umfasst das Abteufen 
zweier Schächte, das Auffahren horizontaler Stre-
cken bis zu je 4 000 m parallel nach Nordosten 
und Südwesten sowie das Stoßen von Erkun-
dungsbohrungen. Der Erkundungsbereich liegt in 
800 bis 850 m Tiefe und umfasst einen Raum von 
ca. 2 000 mal 9 000 mal 300 m. Das bei der Er-
kundung anfallende Salz wird östlich von 
Schacht 2 aufgehaldet. 

Der Rahmenbetriebsplan wurde erstmalig am 
9. September 1983 zugelassen und wegen Nicht-
einhaltung der ursprünglichen Zeitplanung zwi-
schenzeitlich mehrmals verlängert. 1998 hat der 
Bund entschieden, anstelle der zuvor geplanten 
parallelen Erkundung nach Nordosten und Süd-
westen nunmehr zunächst nur den Nordosten zu 
erkunden. Ziel ist nach Aussage des Bundes je-
doch weiterhin die Erkundung des gesamten Salz-
stockes. Diese wurde dementsprechend von der 
Bergbehörde unverändert zugelassen. 

Die jüngste Verlängerung umfasst den Offenhal-
tungsbetrieb. In dem zugehörigen Antrag vom 
28. Juli 2000 führte der Bund unter Hinweis auf die 
sogenannte Konsensvereinbarung vom 14. Juni 
2000 aus, dass die Erkundung bis zur Klärung 
konzeptioneller, sicherheitstechnischer Fragen für 
mindestens drei, längstens jedoch zehn Jahre un-
terbrochen werde. Das Moratorium bedeute jedoch 
keine Aufgabe von Gorleben als Standort für ein 
Endlager. Diese Aussage haben übrigens der da-
malige Bundeskanzler, Gerhard Schröder, und 
sein damaliger Bundesumweltminister, Jürgen Trit-
tin, unterschrieben. Nach dem Rahmenbetriebs-
plan wird das Vorhaben als Ganzes weder durch 
die Änderung der Reihenfolge der Erkundung noch 
durch das Moratorium berührt.  

Die aktuelle Zulassung wurde antragsgemäß bis 
zum 30. September 2010 befristet. Spätestens bis 
zum 30. März 2010 ist der Bergbehörde ein Folge-
betriebsplan vorzulegen. Ein förmlicher Antrag liegt 
der Bergbehörde bislang nicht vor. Dementspre-
chend kann die Landesregierung derzeit keine An-
gaben zu den konkreten Erkundungsplanungen 
des Bundes ab dem 1. Oktober 2010 und zu even-
tuellen wesentlichen, bergrechtlich relevanten Än-
derungen machen.  

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts erfolgt die Erkundung 
in Gorleben ergebnisoffen nach dem Bergrecht. 
Erst nach Vorliegen einer positiven Eignungsaus-
sage wäre ein atomrechtliches Planfeststellungs-
verfahren einzuleiten, in dem zu gegebener Zeit al-
le konzeptionellen und sicherheitsrelevanten Fra-
gestellungen in Bezug auf die potenzielle Errich-
tung eines Endlagers zu klären sind.  

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Dringli-
che Anfrage namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu 1: Bundesumweltminister Dr. Röttgen hat das 
Landeskabinett am 2. März 2010 über die beab-
sichtigte Wiederaufnahme der ergebnisoffenen Er-
kundungsarbeiten im Salzstock Gorleben infor-
miert. Dabei wurden die Beteiligung der Öffentlich-
keit und eine transparente Information über das 
weitere Vorgehen zugesichert. 

Zu 2: Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil 
vom 9. März 1990 entschieden, dass die Erkun-
dung des Salzstockes Gorleben mit dem Ziel, eine 
Aussage zur Eignung als Bundesendlager für ra-
dioaktive Abfälle zu erhalten, zu Recht ausschließ-
lich auf der Grundlage des Bergrechts erfolgt. Das 
Gericht stellt fest, dass die untertägige Erkundung 
für die Sicherstellung und Endlagerung radioakti-
ver Abfälle noch nicht der Beginn der Errichtung 
einer entsprechenden Anlage sei und daher nicht 
der atomrechtlichen Planfeststellung bedürfe. Dies 
gelte auch dann, wenn Teile des Erkundungs-
bergwerkes wie z. B. die Schächte nach Dimensi-
onierung und Bauausführung im Fall einer positi-
ven Standortentscheidung im dann aufgrund einer 
Planfeststellung zu errichtenden Endlager Ver-
wendung finden sollten. 

Mit diesem Urteil hat das Bundesverwaltungsge-
richt über die Klage verschiedener Personen aus 
dem Raum Gorleben entschieden, die dem Bun-
desamt für Strahlenschutz untersagen lassen woll-
ten, im Salzstock Gorleben Erkundungsarbeiten 
ausschließlich auf der Grundlage von Bergrecht 
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durchzuführen. Diese Entscheidung ist für die 
Landesregierung auch weiterhin rechtlicher Hand-
lungsmaßstab. Rechtsgutachten zu dieser Frage-
stellung liegen ihr nicht vor. 

Zu 3: Nach aktuellen atomgesetzlichen Bestim-
mungen müssen die Betreiber von Kernkraftwer-
ken in jährlicher Fortschreibung bis zum 31. März 
nachweisen, dass sie ausreichende Vorsorge zur 
Entsorgung der abgebrannten Brennelemente und 
der Abfälle aus der Wiederaufarbeitung getroffen 
haben. Gegenüber den zuständigen Aufsichtsbe-
hörden muss dargelegt werden, dass der sichere 
Verbleib der radioaktiven Abfälle in geeigneten 
Zwischenlagern bis zur Abgabe an ein Endlager 
gewährleistet ist.  

Die Zwischenlagerung der abgebrannten Brenn-
elemente erfolgt dezentral und bedarfsgerecht am 
Standort der Kernkraftwerke bis zur Abgabe an ein 
Bundesendlager. Bezüglich der aus der Wieder-
aufarbeitung zurückzunehmenden Abfälle stellt die 
im Auftrag der Betreiber von Kernkraftwerken täti-
ge Gesellschaft für Nuklear-Service mbH die ge-
troffenen Entsorgungsmaßnahmen in jährlich fort-
zuschreibenden Berichten dar. Im aktuellen Bericht 
mit Stand vom 31. Dezember 2008 ist dargelegt, 
dass die in den zentralen Zwischenlagern Ahaus 
und Gorleben vorhandenen Stellflächen ausrei-
chen, um alle Wiederaufarbeitungsabfälle bis zur 
Abgabe an ein Bundesendlager zwischenzulagern. 
In den aktuellen Entsorgungsvorsorgenachweisen 
ist keine Bezugnahme auf das Erkundungsprojekt 
Gorleben enthalten, da für die Endlagerung der 
Bund zuständig ist.  

Zu der Anfrage der SPD-Fraktion mit dem Titel 
„Röttgen lässt die Maske fallen“ lassen Sie mich 
folgende Vorbemerkung machen: In einer Presse-
mitteilung vom 15. März 2010 teilt Bundesumwelt-
minister Dr. Röttgen mit, dass das Moratorium zur 
Erkundung des Salzstockes Gorleben als Endlager 
für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle aufge-
hoben werde. In einem mehrstufigen Verfahren soll 
auf der Basis einer Sicherheitsanalyse, eines aktu-
alisierten Endlagerungskonzeptes und eines inter-
nationalen Gutachtens unabhängiger Wissen-
schaftler zunächst geprüft werden, ob Gorleben als 
Endlager infrage kommt. Sollte diese Prüfung posi-
tiv ausfallen, werde ein atomrechtliches Planfest-
stellungsverfahren durchgeführt. Die Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens soll durch 
das Angebot einer intensiven Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger an diesem Prozess von An-
fang an und in allen Phasen gewährleistet sein. 
Die Landesregierung bekennt sich zur Verantwor-

tung für eine sichere Endlagerung radioaktiver Ab-
fälle. Sie setzt sich daher für die Aufhebung des 
Moratoriums des Salzstockes in Gorleben und für 
eine ergebnisoffene Erkundung ein. Mit Blick auf 
Niedersachsen als Endlagerstandort wird sich die 
Landesregierung auf Bundesebene weiter für ei-
nen gerechten Ausgleich für die betroffenen Regi-
onen einsetzen, die eine im nationalen Interesse 
bedeutsame Entsorgungseinrichtung übernehmen. 
Die Landesregierung begrüßt daher, dass sich die 
neue Bundesregierung nach einem über zehnjäh-
rigen Stillstand und den untauglichen Versuchen 
von Rot-Grün, die Entsorgungsfrage auf die lange 
Bank zu schieben, jetzt der Verantwortung für die 
Entsorgung radioaktiver Abfälle stellt, die unab-
hängig von der Frage der weiteren Nutzung der 
Kernkraftwerke, die noch laufen sollen, besteht. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Im Übrigen steht die Landesregierung, wie Sie 
wissen, für einen technologieoffenen Energiemix 
aus erneuerbaren Energien, fossilen Energieträ-
gern wie Kohle und Gas sowie aus Kernenergie. 
Die niedersächsische Energiepolitik orientiert sich 
auch im Interesse des Klimaschutzes an den drei 
Aspekten Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Versorgungssicherheit. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Dringli-
che Anfrage namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu 1: Ich verweise auf die Vorbemerkung. 

Zu 2: Internationale Anforderungen an die Sicher-
heit zur Endlagerung radioaktiver Abfälle wurden 
u. a. von der Internationalen Atomenergiebehörde 
IAEA festgelegt. Diese beziehen sich aber aus-
drücklich auf die Betriebs- und Nachbetriebsphase. 
Aussagen zu Anforderungen an eine Standortaus-
wahl oder ein Wirtsgestein finden Sie dort dagegen 
nicht. Sollte der Bund zukünftig einen Antrag zur 
Errichtung eines Endlagers in Niedersachsen stel-
len, hat die zuständige Genehmigungsbehörde 
unabhängig vom Wirtsgestein darüber zu ent-
scheiden, ob der beantragte Standort den vorge-
schriebenen Sicherheitsanforderungen genügt. Die 
Grundlagen hierfür werden die Sicherheitsanforde-
rungen an die Endlagerung Wärme entwickelnder 
radioaktiver Abfälle sein, die vom Bundesumwelt-
ministerium zurzeit mit den Ländern abgestimmt 
werden. 

Nach Aussage bisheriger Bundesregierungen gibt 
es bis heute keine wissenschaftlichen Erkenntnis-
se, die grundsätzlich gegen den Standort Gorleben 
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und eine Fortsetzung der ergebnisoffenen Erkun-
dung sprechen. Ergebnisoffen erkunden heißt aber 
auch, dass ein negatives Ergebnis nicht ausge-
schlossen werden kann. Die Landesregierung be-
grüßt insofern die Absicht von Bundesminister 
Dr. Röttgen, parallel die wissenschaftliche Diskus-
sion zu alternativen geologischen Formationen vo-
ranzutreiben, um auf diesen Fall vorbereitet zu 
sein. 

Zu 3: Die Landesregierung befürwortet und unter-
stützt im Übrigen die von Bundesumweltminister 
Dr. Röttgen angekündigte transparente und nach-
vollziehbare Vorgehensweise bei der Erkundung 
von Gorleben. Sie ist unverzichtbarer Bestandteil 
eines Prozesses zur Erhöhung der Akzeptanz in 
der Bevölkerung. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Kollege Wenzel stellt die erste Zusatzfrage.  

Stefan Wenzel (GRÜNE): 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Ministerpräsi-
dent, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 
nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts in dem von Herrn Sander angespro-
chenen Urteil die Verlängerung eines bergrechtli-
chen Rahmenbetriebsplans grundsätzlich infrage 
steht, wenn es tatsächliche Änderungen des Vor-
habens gegeben hat, frage ich Sie: Welche Ände-
rungen sind in Gorleben seit Vorlage des Antrags 
vom 14. April 1982 vorgenommen worden? 

Präsident Hermann Dinkla: 

Für die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Sander. Bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Nach meinem Wissen und den Erkennt-
nissen meiner Fachleute: Keine.  

(Lachen bei den GRÜNEN - Stefan 
Wenzel [GRÜNE]: Unglaublich! - Ge-
genruf von Wolfgang Jüttner [SPD]: 
Eine klare Antwort! Daran ist nichts zu 
mäkeln! - Ursula Helmhold [GRÜNE]: 
Er weiß nichts! - Dr. Manfred Sohn 
[LINKE]: Das kann man jetzt so fort-
setzen!) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Die nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Herzog 
von der Fraktion DIE LINKE.  

Kurt Herzog (LINKE): 

Herr Minister, hält die Landesregierung die vom 
BMU vorgeschlagenen Sicherheitsanforderungen 
für Endlager auch für absolut nicht ausreichend, 
wonach auf ein Mehrbarrierensystem und ein in-
taktes Deckgebirge verzichtet werden soll und wei-
terhin jeder zehntausendste, unter ungünstigen 
Bedingungen sogar jeder tausendste Anwohner 
durch austretende Radioaktivität von einer 
schwerwiegenden Krankheit befallen werden 
kann? 

(Karl-Heinz Klare [CDU]: Eine ganz 
präzise Frage!) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Minister Sander, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Das Verfahren, Herr Kollege Herzog, ist 
noch nicht abgeschlossen. Auch über die von Ih-
nen erwähnten Barrieren, die eingebaut werden 
müssten, wird noch diskutiert. Alles dieses ist noch 
im Fluss. Wir werden darauf achten, dass die Si-
cherheitsanalyse so erfolgt, dass wir nach jetzigem 
Kenntnisstand und wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen einen sehr hohen Standard anlegen.  

(Kurt Herzog [LINKE]: Jeder Tau-
sendste! Was sagen Sie dazu?) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Frau Kollegin Staudte von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen stellt die nächste Frage.  

Miriam Staudte (GRÜNE): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Umweltminis-
ter, Sie haben gerade gesagt, es habe keine Ände-
rungen gegeben. Da wollen wir Ihnen ein bisschen 
auf die Sprünge helfen. Wird denn weiterhin am 
Ein-Endlager-Konzept festgehalten? 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Minister Sander, bitte! 
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Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Frau Kollegin, ich habe, glaube ich, in bei-
den Antworten klar und deutlich ausgeführt, dass 
die Landesregierung und auch der Bundesum-
weltminister gesagt haben, dass Gorleben zu Ende 
erkundet wird. Gleichzeitig habe ich gesagt, dass 
erstmalig ein Bundesumweltminister mit internatio-
nalen Wissenschaftlern parallel dazu darüber dis-
kutiert und dass - sollte das negativ ausfallen - 
auch in anderen Gesteinsformationen geforscht 
werden muss. Jetzt macht dieser Umweltminister 
all das, was Sie hätten tun können, und dann ist es 
auch wieder falsch! 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Wenzel zur Geschäftsordnung, bit-
te! 

Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich ha-
be mich zur Geschäftsordnung gemeldet. Wenn 
der Umweltminister auf unsere Fragen nicht ant-
wortet, dann beantragen wir eine Unterbrechung 
der Sitzung und eine Zusammenkunft des Ältes-
tenrats.  

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Die Frage der Kollegin Staudte ist nicht im Ansatz 
beantwortet worden. Der Minister hat auch gar 
nicht den Versuch gemacht, auf die Frage zu ant-
worten, obwohl sie sehr klar gestellt war.  

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Das ist 
eine Missachtung der Fraktionen!) 

Wenn der Minister die Antwort nicht gibt, beantra-
ge ich eine Unterbrechung der Sitzung.  

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Thümler, ebenfalls zur Geschäftsord-
nung.  

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Sagen 
Sie, dass der Minister nachbessert 
oder dass er sagt, dass er das alles 
nicht weiß!) 

Björn Thümler (CDU): 
Erstens. Wir lehnen den Antrag ab.  

Zweitens. Sie haben Fragen gestellt, und der Mi-
nister hat auf diese Fragen geantwortet. Wenn Sie 
mit den Antworten nicht einverstanden sind, dann 
fragen Sie doch weiter. Sie haben ja noch Fra-
gerechte. Sie haben zehn Fragen. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Ja, wir 
stellen zehn Mal dieselbe Frage, das 
könnte Ihnen so passen!) 

Das können Sie gerne tun, aber der Minister wird 
Ihnen Ihre Fragen dann wohl beantworten.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Ansonsten müssen Sie sich damit einverstanden 
erklären, wie geantwortet wird. Sie haben ja kein 
Recht darauf, die Antwort zu bekommen, die Sie 
haben wollen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Karl-Heinz Klare [CDU]: Genau das ist 
es!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Gibt es weitere Wortmeldungen zur Geschäftsord-
nung? 

(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Wir stim-
men ab! - Ursula Helmhold [GRÜNE]: 
Sitzungsunterbrechung! - Weitere Zu-
rufe) 

Weitere Wortmeldungen zur Geschäftsordnung 
liegen mir nicht vor.  

Hier ist beantragt worden, die Sitzung zu unterbre-
chen und eine Sitzung des Ältestenrates einzube-
rufen. Über diesen Antrag lasse ich jetzt abstim-
men. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um 
ein Handzeichen. - Gegenstimmen? 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Das Erste 
war die Mehrheit!) 

Das Letztere war die Mehrheit. 

(Widerspruch bei der SPD, bei den 
GRÜNEN und bei der LINKEN - Heinz 
Rolfes [CDU]: Jetzt reicht es aber!) 

Hier oben im Präsidium besteht keine Einigkeit. 
Deshalb wiederhole ich die Abstimmung. Wir wol-
len jetzt ganz korrekt durchzählen. 

(Unruhe) 

Wir stimmen jetzt noch einmal ab und zählen ganz 
korrekt aus.  
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Wer dem Antrag des Kollegen Wenzel zustimmen 
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. Ich bitte 
Sie, Ihre Hände so lange oben zu behalten, bis wir 
korrekt durchgezählt haben. - Jetzt bitte ich dieje-
nigen um ein Handzeichen, die gegen diesen An-
trag stimmen. - Damit ist klar: Der Antrag hat keine 
Zustimmung gefunden. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU und bei 
der FDP - Zuruf von der SPD: Jedes 
Mal dasselbe hier! - Unruhe - Glocke 
des Präsidenten) 

- Vielleicht ist es möglich, dass wir uns jetzt wieder 
beruhigen. Wenn hier Kritik geübt werden soll, 
können wir dieses Thema gegebenenfalls in der 
nächsten Sitzung des Ältestenrates vertiefen. Im 
Moment kann ich sagen, dass sich auch während 
der Abstimmung noch Veränderungen ergeben 
haben, was ich hiermit feststelle. Sie wissen dar-
über hinaus, welche anderen rechtlichen Möglich-
keiten Sie nach der Niedersächsischen Verfassung 
haben, wenn Sie mit den von der Landesregierung 
gegebenen Antworten nicht zufrieden sind. Arti-
kel 24 gibt Ihnen nach wie vor die Möglichkeit, da-
gegen anzugehen und Antworten einzufordern. 

Jetzt aber fahren wir fort. 

(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Wie war 
denn das Abstimmungsergebnis, weil 
ja ausgezählt wurde?) 

- Es war deutlich. Mit Unterstützung beider Schrift-
führer kann ich sagen, dass bei der ersten Ab-
stimmung 58 Stimmen gezählt wurden. Bei der 
zweiten Abstimmung waren es deutlich mehr. Das 
stelle ich jetzt auch nicht mehr zur Diskussion.  

Wir fahren jetzt fort. Ich erteile jetzt dem Kolle-
gen - - - Bitte! 

(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Wie ist das 
Abstimmungsergebnis? - Unruhe) 

Ursula Helmhold (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
glaube, wir können es jetzt einmal ohne große Auf-
regung versuchen. 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Zum einen bitten wir darum, dass dem Plenum das 
vom Präsidium festgestellte Ergebnis mitgeteilt 
wird.  

(Heinz Rolfes [CDU]: Es reicht lang-
sam! Unglaublich, was hier so abläuft! 
- Karl-Heinz Klare [CDU]: Ihr wollt 

Klamauk machen! Euch geht es gar 
nicht um die Antworten!) 

Zum anderen hat uns der Präsident eben auf die 
Verfassung hingewiesen, nach der wir ein Recht 
darauf haben, dass unsere Fragen beantwortet 
werden.  

(Karl-Heinz Klare [CDU]: Aber nicht 
darauf, dass das geantwortet wird, 
was ihr hören wollt!) 

Meine Kollegin hat eben gefragt, ob an einem Ein-
Endlager-Konzept festgehalten wird. Ich stelle fest: 
Diese Frage ist nicht beantwortet worden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Herr Kollege Thümler, ich bin nicht mit Ihrem Hin-
weis darauf einverstanden, dass wir weiterfragen 
könnten. 

(Björn Thümler [CDU]: Tun Sie es 
doch!) 

Laut Geschäftsordnung können pro Fraktion fünf 
Zusatzfragen gestellt werden.  

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Und ein An-
recht auf eine Antwort!) 

Unser Fragerecht ist also eingeschränkt. Wenn wir 
fünfmal oder bei zwei Fragen zehnmal dieselbe 
Frage stellen und jedes Mal keine Antwort be-
kommen, dann sind unsere zehn Fragen weg. In-
sofern ist der Vorschlag, den Sie uns hier unter-
breitet haben, aberwitzig. Das geht nicht. Halten 
Sie also bitte die Verfassung ein, liebe Landesre-
gierung! Es ist mir auch egal, wer antwortet. Wir 
fragen ja die Landesregierung. Wir möchten aber 
schon gern, dass unsere Fragen beantwortet wer-
den. Sonst müssten wir das tatsächlich einmal klä-
ren lassen. 

Ich erkläre hier, dass wir den Stenografischen Be-
richt über diesen Tagesordnungspunkt sehr genau 
auswerten werden und uns vorbehalten, rechtliche 
Schritte einzuleiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN ) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Jetzt gebe ich dem Kollegen Dr. Sohn die Möglich-
keit, die nächste Zusatzfrage zu stellen. 

(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Abstim-
mungsergebnis! Wir haben das Er-
gebnis noch immer nicht gehört!) 
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- Ich habe es vorhin bereits gesagt. Ich wiederhole 
es. Wenn Sie es wünschen, können wir auch noch 
einmal durch Aufstehen abstimmen lassen. Hier ist 
durchgezählt worden: 58 Stimmen auf der linken 
Seite des Hauses. 

(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Und auf 
der anderen Seite!) 

Beide Schriftführer haben daraufhin gesagt, dass 
auf der rechten Seite deutlich die Mehrheit war. 
Das war auch erkennbar, und wir haben dies, 
nachdem beide Schriftführer das entsprechend 
bestätigt haben, auch festgestellt. Ich glaube, dazu 
gibt es jetzt auch keine Frage mehr. 

Jetzt hat Herr Dr. Sohn das Wort. 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

- Sie haben noch etwas Zeit, Herr Dr. Sohn. 

(Anhaltende Unruhe) 

- Ich darf noch einmal darum bitten, dass hier jetzt 
Ruhe einkehrt und auch die Gespräche in den 
Fraktionen eingestellt werden. - Herr Dr. Sohn, bit-
te! 

Dr. Manfred Sohn (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich stel-
le gleich zwei Nachfragen, damit Herr Sander, der 
möglicherweise zweimal mit „keine“ antworten 
wird, nicht zweimal nach vorn kommen muss. Wir 
werden dann abgleichen - Herr Jüttner wälzt ja ge-
rade die Niedersächsische Verfassung -, ob wir 
sechsmal nachfragen müssen, Herr Thümler, um 
sechsmal die Antwort „keine“ zu bekommen. 

Nun also meine erste Frage zu dem, was Sie, Herr 
Sander, gesagt haben: Aus welchen positiven For-
schungsergebnissen - also nicht nach dem Motto: 
wir versuchen einfach einmal, irgendeine Ge-
steinsart zu finden - leitet die Landesregierung ab, 
dass Salz unter dem Einfluss wärmeaktiver hoch 
radioaktiver Strahlung stabil bleibt und damit eine 
Einlagerung in Salz überhaupt zu verantworten ist? 
- Das wäre meine erste Frage. Bitte nicht antwor-
ten: Forschungsergebnisse keine. 

(Heinz Rolfes [CDU]: Setzen!) 

- Das entscheiden nicht Sie, Herr Rolfes. 

(Heinz Rolfes [CDU]: Das ist wohl 
wahr!) 

Zweite Frage zur angekündigten Begleitgruppe, 
Herr Sander: Welche verbindlichen Rechte - ant-
worten Sie auch hier bitte nicht wieder mit „keine“ - 

für Bürgerinnen und Bürger soll es aus Sicht der 
Landesregierung zu welchem Zeitpunkt während 
einer weiteren Erkundung in Gorleben geben? 

Schönen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Sander, bitte! 

(Unruhe) 

- Ich darf noch einmal darum bitten, dass auch die 
Gespräche hier vorn an der Regierungsbank ein-
gestellt werden. - Herr Minister! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Dr. Sohn, ich beginne mit Frage 2. Das muss 
miteinander besprochen werden. Wir verfügen in 
gewisser Weise über Erfahrungen. Auch der Bund 
hat aufgrund der Asse-Begleitgruppe Erfahrung. 
Nach dem Verfahren könnten wir - die Landesre-
gierung und ich - es uns vorstellen, entsprechend 
zu verfahren. 

Welches war Ihre erste Frage? 

(Dr. Manfred Sohn [LINKE]: Welche 
positiven Forschungsergebnisse ha-
ben Sie für eine Einlagerung im 
Salz?) 

- Welche positiven Forschungsergebnisse? - Viel-
leicht kann ich damit auch die Frage der Kollegin 
Staudte beantworten, falls ich das vorhin nicht voll-
ständig getan habe 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Nee, gar 
nicht!) 

oder diese Frage möglicherweise falsch verstan-
den habe. - Ihnen ist doch bekannt, dass im Rah-
menbetriebsplan von 1982, den der damalige 
Bundeskanzler - - - 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Na, wie hieß 
er doch gleich?) 

- Ja, Schmidt hieß er. Ja, Herr Kollege Jüttner, auf 
Sie komme ich nachher auch noch zurück. - In 
dem Rahmenbetriebsplan von 1982, den der da-
malige Bundeskanzler Schmidt beantragt hat, ging 
und geht es bis zum heutigen Tag nur um die Eig-
nung von Gorleben als ein Endlager für radioaktive 
Abfälle. Wenn Sie auf die damalige Zeit anspielen, 
dann sind das Fragen, bei denen ich dachte, Sie 
wüssten das alles. Zur damaligen Zeit ging es 
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auch noch um schwach und mittelradioaktive Ab-
fälle. Dazu hat der Bund dann eine andere Ent-
scheidung getroffen. Aber weil es nur um die Eig-
nung für radioaktive Abfälle geht, wird dort weiter 
nach Bergrecht verfahren. Ich weiß gar nicht, wa-
rum Sie sich darüber aufregen. Noch Ihr Bundes-
kanzler und Ihr Bundesumweltminister haben 1998 
zur Kenntnis nehmen müssen, dass nach Berg-
recht weiter erkundet wird, und sie sind bis 2002 
auch so vorgegangen. Ich weiß also wirklich nicht, 
was daran unklar ist. Insofern wundert mich das. 

(Miriam Staudte [GRÜNE]: Es gab al-
so Veränderungen!) 

- Ich entschuldige mich, weil ich davon ausging, 
dass Sie ein gewisses Wissen in Verbindung mit 
den Fragen hatten. 

Präsident Hermann Dinkla: 
Ich gebe der Kollegin Frau Schröder-Ehlers von 
der SPD-Fraktion die Möglichkeit, die nächste Fra-
ge zu stellen. 

Andrea Schröder-Ehlers (SPD): 
Herr Minister Sander, Sie haben gerade noch ein-
mal auf die Rechtsprechung aus 1990 und 1989 
hingewiesen. Es gibt aber auch einen Beschluss 
des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 
2008, in dem noch einmal deutlich gemacht wor-
den ist, dass auf altes Bergrecht nur dann zurück-
gegriffen werden kann, wenn es keine tatsächli-
chen Änderungen gegeben hat. Wenn Sie jetzt 
hier ausführen, dass doch wesentliche Änderun-
gen in Bezug auf die Abfallarten, die Abfallmengen 
und die Sicherheitsanforderungen erfolgt sind, 
würde ich gerne von Ihnen noch einmal erläutert 
haben, wie Sie diese aktuelle Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts bewerten. 

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Sander, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Frau Kollegin, ich hatte wohl ausgeführt - 
und das ist auch der Grund, warum jetzt ein erneu-
ter Antrag gestellt werden soll, den wir noch nicht 
kennen -, dass keine Änderungen an dem gültigen 
genehmigten Betriebsplan von 1983 vorgenom-
men werden. Da das nicht geschieht, besteht also 

auch kein Grund, in ein anderes Verfahren einzu-
treten. Das ist 1998 noch einmal bestätigt worden. 
Würden wir den Antrag kennen, könnten wir viel-
leicht nachprüfen oder könnten Sie mir sagen oder 
einen Hinweis geben, ob oder dass es dort eine 
Änderung gibt. Das ist aber nicht der Fall, und es 
ist auch nicht erkennbar, und deswegen wird wei-
ter nach Bergrecht verfahren. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Emmerich-Kopatsch von der SPD-Fraktion 
stellt die nächste Zusatzfrage. 

Petra Emmerich-Kopatsch (SPD): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Die Sicherheitsphi-
losophie in der Asse zur Lagerung von atomaren 
Abfällen im Salz lautete in den 60er- und 70er-
Jahren, dass man einen sicheren Einschluss der 
Abfälle erreicht, indem sich das Salz so verformt, 
dass es komplett alle Abfälle umschließt. Vor die-
sem Hintergrund frage ich die Landesregierung, 
wie sie nach den Erfahrungen, die sie in der Asse 
gemacht hat, die Verantwortung für viele Tausend 
Jahre für den möglichen Endlagerstandort Gorle-
ben übernehmen kann. 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Frau Emmerich-Kopatsch, wenn Sie die 
Diskussion, insbesondere betreffend die Asse, in 
den letzten zwei Jahren zur Kenntnis genommen 
haben, 

(Zuruf von der SPD: Hat sie!) 

insbesondere auch die Äußerungen des damaligen 
Bundesumweltministers Gabriel, dann steht eines 
außer Frage und wird auch bis heute nicht infrage 
gestellt: Die Asse ist mit Gorleben nicht zu verglei-
chen. 

(Dr. Manfred Sohn [LINKE]: Ja, die 
liegt weiter südlich! - Miriam Staudte 
[GRÜNE]: Bei dem einen ist der Feh-
ler schon passiert, und bei dem ande-
ren steht er noch bevor!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Ministerpräsident, bitte! 
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Christian Wulff, Ministerpräsident: 

Verehrte Frau Kollegin Emmerich-Kopatsch, die 
Landesregierung wird sich sehr intensiv an der 
Diskussion um die Frage beteiligen, ob es aus den 
Vorgängen um die Asse Rückschlüsse, Rückfolge-
rungen für das weitere Verfahren zu Gorleben gibt. 
Insbesondere ist dabei zu prüfen, ob man bei 
bergmännischer und geologischer Tauglichkeit und 
einem Einstieg in ein atomrechtliches Genehmi-
gungsverfahren die Frage der Rückholbarkeit, und 
zwar der jederzeitigen, ständigen und dauerhaften 
Rückholbarkeit, anders bewertet, als sie damals in 
den 80er-Jahren - in den 60er-Jahren sowieso - 
bewertet worden ist. Darüber sind wir uns auch mit 
dem Bundesumweltminister einig. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Kollege Bosse von der SPD-Fraktion stellt die 
nächste Zusatzfrage. 

Marcus Bosse (SPD): 

Herr Präsident! Meine Damen, meine Herren! Herr 
Minister Sander, teilt die Landesregierung die Ein-
schätzung, dass eine Begleitgruppe aus den 
Kommunen heraus, also Kommunen gemeinsam 
mit den Bürgerinitiativen, von unten nach oben 
wachsen muss und nicht umgekehrt, also quasi 
par ordre du mufti, wie es letzten Endes in Gorle-
ben geplant ist, und welche Erfahrungen hat die 
Landesregierung in Bezug auf die Begleitgruppe 
Asse? 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Minister, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Kollege Bosse, da Sie Mitglied der 
Asse-Begleitgruppe waren, kann ich Ihnen nur zu-
stimmen. Natürlich muss so etwas von unten nach 
oben wachsen. Das ist selbstverständlich. Aber ich 
glaube, es ist schon ein gutes Signal, dass der 
Bundesumweltminister eine solche Gorleben-
Begleitgruppe wünscht, um Transparenz und even-
tuell Akzeptanz zu erreichen. Zum genauen Ablauf 
des Verfahrens ist die Frage - wenn ich mir erlau-
ben darf, das zu sagen - vielleicht etwas zu früh 
gestellt. Uns liegt noch nicht einmal ein Antrag vor. 
Wir wissen davon gar nichts. 

(Marcus Bosse [SPD]: Es geht um die 
Erfahrungen!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Meyer von der SPD-Fraktion stellt die 
nächste Zusatzfrage. 

Rolf Meyer (SPD): 

Meine Frage ergibt sich aus der bisherigen Dis-
kussion um die Asse. Die Erfahrungen aus der As-
se haben ja gezeigt, dass ein zentrales Problem 
eine personelle Verfilzung von Behörden, soge-
nannten Wissenschaftlern und befassten Unter-
nehmen war. Wie will denn die Landesregierung 
künftig, selbst wenn in Gorleben nur nach Berg-
recht untersucht wird, diese personelle Verfilzung 
ausschließen und eine wirksame Kontrolle durch 
die niedersächsischen Behörden gewährleisten? - 
Gerade das Verfahren um die Asse hat ja gezeigt, 
dass das Landesbergamt in Niedersachsen diesen 
Aufgaben nicht gewachsen war. Ich würde schon 
gerne wissen, welche Behörde nach Ihrer Auffas-
sung dieses leisten kann. 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Kollege Meyer, Ihnen ist bekannt, 
dass das Landesbergamt eine unabhängige Be-
hörde ist. Wenn Sie den Vergleich mit der Asse 
anstellen, dann weiß ich, dass Sie auf die sehr en-
ge Verflechtung des Helmholtz-Instituts mit unter 
Umständen dem Bundesamt für Strahlenschutz 
oder wem auch immer dort verweisen wollen. Da 
das Landesbergamt eine unabhängige Behörde 
ist, habe ich keinen Zweifel daran, wenn dieses 
Verfahren weiter so - - - 

(Petra Emmerich-Kopatsch [SPD]: Die 
ist doch nicht unabhängig von Ihnen! 
Das ist doch Ihre Behörde!) 

- Das ist eine unabhängige Behörde, Frau Kolle-
gin, die dem Wirtschaftsministerium dienstrechtlich 
untersteht, und wir nehmen diese unabhängige 
Behörde bei Planfeststellungsverfahren, die nach 
Bergrecht durchgeführt werden, in Anspruch. 

(Zuruf von der CDU: Das war aber 
früher bei Herrn Jüttner auch so! - 
Petra Emmerich-Kopatsch [SPD]: Das 
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ist aber eine nachgeordnete Behör-
de!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Meyer von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen stellt die nächste Zusatzfrage. 

Christian Meyer (GRÜNE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich fra-
ge vor dem Hintergrund, dass nach Artikel 24 
Abs. 1 der Landesverfassung Fragen von Abge-
ordneten unverzüglich und vollständig zu beant-
worten sind, noch einmal nach dem Rahmenbe-
triebsplan von 1982, in dem ja das Ein-Endlager-
Konzept zugrunde gelegt wurde, und nachdem Sie 
eben erklärt haben, es seien keine Änderungen 
nötig, ob die Landesregierung am Ein-Endlager-
Konzept, das dem zugrunde liegt, festhält. 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe nicht gesagt, dass das Ein-
Endlager-Konzept zugrunde gelegt worden ist. Ich 
habe auf Nachfrage von Frau Staudte bzw. in der 
zweiten - - - 

(Christian Meyer [GRÜNE]: Das war 
aber so 1982! - Zuruf von der CDU: 
Die können nicht einmal zuhören! - 
Glocke des Präsidenten) 

- Das kann der Herr Meyer ja nicht. Das ist ja sein 
Problem, wie wir immer wieder feststellen. 

(Zuruf von Christian Meyer [GRÜNE]) 

Noch einmal: 1982 ist ein Rahmenbetriebsplan 
beantragt worden. 

(Christian Meyer [GRÜNE]: Da stand 
das drin!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Darf ich einmal unterbrechen? - Herr Kollege Mey-
er, Sie sollten wenigstens dem Minister die Mög-
lichkeit geben, hier zu antworten. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - 
Heinz Rolfes [CDU]: Das kann er 
nicht! Das ist sein Problem!) 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
1982 ist der Rahmenbetriebsplan beantragt wor-
den. In diesem Rahmenbetriebsplan ist eine all-
gemeine Entsorgung von radioaktiven Abfällen 
dargestellt worden. Das ist aber ein Antrag der 
Bundesregierung, nicht der Landesregierung. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Das hat 
auch niemand behauptet!) 

In der Zwischenzeit ist die Frage, ob es Verände-
rungen gegeben hat, die es durch den Antrag auf 
Errichtung eines Endlagers für schwach und mittel-
radioaktive Abfälle gegeben hat, also Schacht 
Konrad, in Bundesverwaltungsgerichtsverfahren 
immer wieder gestellt worden. Dazu hat das Bun-
desverwaltungsgericht immer wieder gesagt, dass 
der Rahmenbetriebsplan weiterhin Gültigkeit hat. 
Insofern gibt es auch für den Bundesumweltminis-
ter gar nichts anderes. Deshalb stellt er ja auch 
den Antrag noch bis zum 31. März, dass nach den 
gleichen Rechtsbedingungen, nämlich nach Berg-
recht, weitererkundet wird.  

(Zustimmung bei der FDP) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Adler von der Fraktion DIE LINKE 
stellt die nächste Zusatzfrage. - Wenn Sie wollen! 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Hans-Henning Adler (LINKE): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Zu einem Planfeststellungsverfahren ge-
hört, dass sich die zuständigen Behörden auch mit 
möglichen Alternativen auseinandersetzen. Wird 
sich das Unterlassen einer vergleichenden Stand-
ortsuche für Gorleben nicht spätestens im Plan-
feststellungsverfahren rächen und zur Rechtswid-
rigkeit des Planfeststellungsbeschlusses führen 
müssen? 

(Beifall bei der LINKEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Sander, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Es ist mir ganz neu, dass eine Planfest-
stellungsbehörde nach Alternativen suchen muss. 
Das ist auch bei einer Straßenplanung nicht üblich. 
Wenn sich herausstellt, dass dort rechtlich nicht 
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ganz sauber gearbeitet worden ist oder dass es Al-
ternativen gibt, die nicht geprüft worden sind, dann 
wird das nicht die Planfeststellungsbehörde fest-
stellen, sondern das werden dann die Gerichte 
feststellen, Herr Kollege Jüttner. 

(Hans-Henning Adler [LINKE]: Genau 
das habe ich gesagt! - Zuruf von Ralf 
Briese [GRÜNE]) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Wenzel stellt die nächste Zusatzfra-
ge.  

Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Herr Ministerpräsident, vor dem Hintergrund von 
Artikel 24 Abs. 1 der Niedersächsischen Verfas-
sung und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 
Ihr Umweltminister hier mitgeteilt hat, dass sich 
seit 1983 nichts an den Daten geändert hat, die 
dem Rahmenbetriebsplan für Gorleben zugrunde 
liegen, frage ich Sie: Der Planfeststellungsantrag 
von 1977, die Sicherheitskriterien von 1983 und 
der Rahmenbetriebsplan von 1983 bezogen sich 
auf ein deutsches Endlager für schwach, mittel- 
und hoch radioaktive Abfälle, gemeinhin als Ein-
Endlager-Konzept bezeichnet. Halten Sie an die-
sem Konzept fest, Herr Ministerpräsident? 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Ministerpräsident, bitte! 

Christian Wulff, Ministerpräsident: 
Wenn ich die Frage richtig verstehe, dann bezwei-
feln Sie, dass man das Ein-Endlager-Konzept voll-
ziehen kann, wenn man inzwischen ein Zwei-
Endlager-Konzept verfolgt, also ein Endlager für 
schwach und mittelradioaktiven Abfall - dafür ist 
von Herrn Jüttner in seiner Zeit als Umweltminister 
Schacht Konrad planfestgestellt worden - und ei-
nes für hoch radioaktive, Wärme entwickelnde Ab-
fälle, für das zuletzt lediglich Gorleben verfolgt 
wurde, und zwar insbesondere von den vorherge-
henden Bundesregierungen. Ich kann meinerseits 
nur begrüßen, dass die jetzige Bundesregierung 
ins Auge fasst, parallel andere Gesteinsformatio-
nen zu screenen und sich also auch über andere 
Standorte Gedanken zu machen, wozu die Vor-
gängerregierungen bisher nicht gelangt waren.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Wolfgang Jüttner [SPD]: Weil Ihre Mi-

nisterpräsidenten im Süden das ge-
blockt haben!) 

Ich finde, es ist einfach eine Frage der Fairness, 
dass man Ihrerseits zugesteht, dass im Jahr 2000 
zwei Dinge von dem damaligen Bundeskanzler 
Gerhard Schröder und dem damaligen Bundes-
umweltminister Jürgen Trittin schriftlich festgehal-
ten und unterzeichnet worden sind: Erstens. Die 
Erkundungsarbeiten nach Bergrecht sind für min-
destens drei und höchstens zehn Jahre zu unter-
brechen. Diese zehn Jahre sind jetzt um, und auch 
für rot-grüne Verträge und Projekte gilt der Grund-
satz: pacta sunt servanda.  

(Zuruf von den GRÜNEN: Wie beim 
Atomausstieg!) 

Jetzt muss weiter erkundet werden, weil höchstens 
für zehn Jahre unterbrochen werden sollte. Das ist 
letztlich das Ergebnis Ihres 2000 beschlossenen 
Vertrages. Deswegen ist der Angriff auf Herrn 
Röttgen mit der Fairness nur schwer zu vereinba-
ren. 

(Zuruf von Hans-Jürgen Klein [GRÜ-
NE]) 

- Ob Sie dazwischen rufen, ob Sie das ärgert, ob 
Sie sich von Trittin lossagen wollen, das ist eine 
andere Frage. Letztlich bin ich hier als Ministerprä-
sident zuständig, über die Fakten, die uns hier bin-
den, Auskunft zu geben. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Das Zweite, was in dem Vertrag,  

(Zuruf von Hans-Jürgen Klein [GRÜ-
NE]) 

Herr Kollege Klein, von Ihrem Umweltminister Trit-
tin unterzeichnet wurde, und zwar in der Anlage 
zum Energiekonsens, ist, dass es bisher keine Be-
denken gegen die grundsätzliche Eignung  

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Eignungs-
höffigkeit!) 

als Endlager für atomaren Abfall gibt.  

(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Das steht 
da nicht drin, Herr Ministerpräsident!) 

- Wenn Sie im Übrigen an der Antwort nicht inte-
ressiert sind, dann müssen wir die Auseinander-
setzung an einem anderen Ort führen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Zuruf von Christian Meyer [GRÜNE] - 
Unruhe) 
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Präsident Hermann Dinkla: 

Die nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Herzog 
von der Fraktion DIE LINKE, aber erst, nachdem 
hier wieder Ruhe eingekehrt ist. 

(David McAllister [CDU]: Das ist ja in-
szeniertes Geschrei!) 

- Herr Kollege, warten Sie bitte noch! 

(Zuruf von Ursula Körtner [CDU] - Un-
ruhe) 

- Frau Kollegin! - Bitte schön! 

Kurt Herzog (LINKE): 

Herr Minister, vor dem Hintergrund, dass es im 
Gegensatz zu Ihren Ausführungen massive Ver-
änderungen gegenüber den im Rahmenbetriebs-
plan von 1983 festgelegten Bedingungen gegeben 
hat, nämlich z. B. einer kompletten Umlegung aller 
Erkundungsbereiche, frage ich Sie: Wann hat wer 
warum und auf welcher rechtlichen Basis diese Er-
kundungsbereiche verschoben? 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Ministerpräsident, bitte! 

Christian Wulff, Ministerpräsident: 

Ich erlaube mir den Hinweis, Herr Präsident, Herr 
Herzog, dass eben in den vorgelesenen umfang-
reichen Antworten der Punkt enthalten war, dass 
1998 der Bund entschieden hat, anstelle der zuvor 
geplanten parallelen Erkundung nach Nordosten 
und Südwesten nunmehr zunächst nur den Nord-
osten zu erkunden. Das interpretieren Sie als Ver-
änderung des Rahmenbetriebsplanes? - Der Bund 
hat aber bereits damals darauf hingewiesen, dass 
die Erkundung des gesamten Salzstockes das Ziel 
bleibt. 

(Kurt Herzog [LINKE]: Völlig falsch 
verstanden!) 

Im Übrigen hat Herr Minister Sander auch darauf 
hingewiesen, dass der Bund derzeit erarbeitet, ob 
er in seinem notwendigen Antrag für die Zeit nach 
dem 1. - - -  

(Kurt Herzog [LINKE]: Sie reden an 
der Sache vorbei!) 

- Entschuldigen Sie einmal, was sollen die Leute 
eigentlich denken?  

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Herzog, Sie haben jetzt nicht das 
Wort! Das Wort hat der Ministerpräsident. 

Christian Wulff, Ministerpräsident: 
Wie beanspruchen Sie überhaupt, Antworten zu 
bekommen, wenn Sie die Antworten nur bedingt zu 
interessieren scheinen?  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Kurt Herzog [LINKE]: Sie reden an der 
Sache vorbei!) 

Das muss ich Ihnen wirklich sagen! Ich unterliege 
ja nicht der Amnesie, Herr Kollege.  

(Zurufe von der LINKEN) 

Ich weiß sehr genau, dass die Abgeordneten - ich 
war lange genug Oppositionsabgeordneter - fragen 
können, was sie wollen, dass aber die Regierung 
antworten darf, was sie für richtig hält.  

(Zuruf von den GRÜNEN: Was 
stimmt! - Wolfgang Jüttner [SPD]: 
Was die Wahrheit ist!) 

Diese Unterscheidung müssen wir nun wirklich 
treffen.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Der Umweltminister hat darauf hingewiesen - - - 

(Zurufe) 

- Entschuldigung! Wenn Sie nicht daran interes-
siert sind, dann ist das Thema durch. 

(Zurufe: Er hat die Fragen noch gar 
nicht beantwortet! Unglaublich! - Wei-
tere Zurufe - Unruhe) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Jetzt unterbreche ich kurz. Ich möchte, dass hier 
Ruhe einkehrt. 

Ich gebe noch einmal folgenden Hinweis, verehrte 
Kolleginnen und Kollegen: Immer wieder gibt es 
Zurufe auch an das Präsidium, wir sollten für die 
vollständige Beantwortung von Fragen sorgen. Ich 
will das hier noch einmal ausdrücklich klarstellen: 
Der amtierende Präsident oder auch die amtieren-
de Präsidentin kann die Landesregierung nur auf 
Artikel 24 Abs. 1 der Verfassung hinweisen. Wir 
können hier nicht beurteilen - und wollen das auch 
nicht -, ob eine Frage vollständig beantwortet wor-
den ist. Insofern haben wir keine Möglichkeit, die 
Landesregierung zu weitergehenden Antworten zu 
veranlassen. Aber ich habe immer wieder betont - 
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das tue ich auch noch einmal von hier -: Wer 
meint, sein Recht aus Artikel 24 der Verfassung sei 
verletzt, der muss letztendlich zum Staatsgerichts-
hof gehen. Diese Möglichkeit besteht, sie ist auch 
schon früher in Anspruch genommen worden. Die-
sen ausdrücklichen Hinweis zum Wunsch bzw. der 
Bitte nach einer vollständigen Beantwortung der 
Fragen wollte ich noch gegeben haben. 

Jetzt erteile ich der Kollegin Frau Schröder-Ehlers 
von der SPD-Fraktion das Wort zu einer nächsten 
Zusatzfrage. 

Andrea Schröder-Ehlers (SPD): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Wulff, Herr 
Sander, ich möchte mich zunächst einmal bei Ih-
nen, Herr Wulff, dafür bedanken, dass Sie in einer 
sachlichen Art und Weise versuchen, auch auf die 
rechtlichen Fragen einzugehen. Ich habe dazu ei-
ne ergänzende Frage. Wir haben von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des Umweltministeriums 
gehört - das entspricht ja auch dem Bergrecht -, 
dass für die Erteilung von Rahmenplänen und Be-
triebsplänen Salzrechte vorliegen müssen. Diese 
Salzrechte sind im Jahre 2000 ausgelaufen. Ich 
frage daher die Landesregierung: Gibt es neue An-
träge auf Salzrechte, und nach welchen Kriterien 
sollen sie bewertet werden? 

Präsident Hermann Dinkla: 

Für die Landesregierung antwortet Minister San-
der. Bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 

Frau Kollegin Schröder-Ehlers, das ist richtig. Die 
Salzrechte sind 2000 und danach ausgelaufen. 
Neue Salzrechte müssen durch das Bundesamt für 
Strahlenschutz beantragt werden, bzw. das Bun-
desamt für Strahlenschutz muss mit den Eigentü-
mern der untertägigen Salzstöcke über weitere 
Pachtverträge verhandeln. Meine Beamten haben 
mir gesagt, rechtlich gebe es dort keine Probleme. 

(Andrea Schröder-Ehlers [SPD]: Aber 
sie sind seit 2000 ausgelaufen?) 

- Ja.  

Präsident Hermann Dinkla: 

Frau Kollegin Zimmermann von der Fraktion DIE 
LINKE stellt die nächste Zusatzfrage. 

Pia-Beate Zimmermann (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich fra-
ge die Landesregierung: Warum ist es für die Lan-
desregierung inhaltlich sowie rechtlich korrekt, wei-
ter nach altem Bergrecht zu erkunden ohne Um-
weltverträglichkeitsprüfung und ohne Klagerecht 
für Bürgerinnen und Bürger? 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Sander, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Frau Kollegin, ich glaube, wir haben schon 
einige Male erklärt, warum die Erkundung nach 
Bergrecht erfolgen muss: Es geht nicht um die Er-
richtung eines Endlagers. Wenn das so wäre, dann 
müsste das selbstverständlich nach Atomrecht er-
folgen. 

(Kurt Herzog [LINKE]: Genauso ha-
ben Sie es bei der Asse auch ge-
macht!) 

Hier geht es lediglich darum, ob der Salzstock ge-
eignet ist. Das muss nach der Rechtslage nach 
Bergrecht erfolgen. 

(Zustimmung bei der FDP und bei der 
CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Bosse von der SPD-Fraktion stellt die 
nächste Zusatzfrage. 

Marcus Bosse (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen, meine Herren! Was 
weiß die Landesregierung über einen möglichen 
Entzug der Betriebsführerschaft des BfS für Gorle-
ben? Hat die Landesregierung Gespräche geführt 
und, wenn ja, mit wem wurden Gespräche geführt? 
Ist sie eingebunden worden?  

(Zuruf von der CDU: Das sind drei 
Fragen!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Für die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Sander. 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Kollege Bosse, Sie beziehen sich 
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wohl auf Zeitungsmeldungen. Nach unserem 
Kenntnisstand gibt es dort Überlegungen. Die Ar-
gumentation ist für uns teilweise nachvollziehbar: 
Da das Bundesamt für Strahlenschutz durch ver-
schiedene Aufarbeitungen der Asse sehr stark be-
lastet ist - so lesen wir -, denkt man darüber nach. 
- Wir wissen nichts, und mit mir ist man in dieser 
Frage auch nicht in Verbindung getreten. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Das war, 
glaube ich, eine absolut korrekte Ant-
wort! - Unruhe - Glocke des Präsiden-
ten) 

Meine Fachleute haben mir eben nochmals bestä-
tigt, dass mit ihnen auf Arbeitsebene darüber nicht 
gesprochen wurde. 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Kollegin Emmerich-Kopatsch stellt die nächs-
te Zusatzfrage. 

Petra Emmerich-Kopatsch (SPD): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Folgt man der Logik 
von Minister Sander, der in der Vergangenheit 
durch die Vorgänge in der Asse ebenfalls sehr 
stark belastet war, dann müsste auch er dem-
nächst in seinem Amt abgelöst werden, um sich 
anderen Dingen widmen zu können. 

Nun zu meiner Frage - ich komme auf die Frage-
stellung des Kollegen Bosse zurück, der sich zum 
Betreiberwechsel geäußert hat -: Hat die Landes-
regierung nicht Sorge, dass sie sich dem Verdacht 
aussetzt, daran beteiligt zu sein, kritische Geister 
aus dem Umfeld der atomaren Lagerung mit zu 
entfernen?  

(Zustimmung von Ursula Helmhold 
[GRÜNE] - Zuruf von der CDU: Nein!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Sander, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Kol-
legin, diese Sorge haben wir nicht. 

(Zustimmung bei der FDP und bei der 
CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Kollegin Staudte von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen stellt die nächste Zusatzfrage. 

Miriam Staudte (GRÜNE): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Wir haben ja in den 
Antworten häufiger gehört, dass die Landesregie-
rung die Auffassung vertritt, dass ergebnisoffen er-
kundet wird. Ich frage mich 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Sie müssen 
die da fragen! - Zuruf von der CDU: 
Die Landesregierung!) 

- natürlich die Landesregierung -, wie die Landes-
regierung die Auffassung vertreten kann, dass er-
gebnisoffen erkundet wird, wenn oberirdisch 91 
Castoren 500 m von dem Salzstock entfernt ste-
hen und daneben - auch 500 m vom Salzstock ent-
fernt - eine Pilotkonditionierungsanlage steht, in 
der die Umverpackung des Mülls in eine endlager-
fähige Form stattfindet. Ich frage das vor dem Hin-
tergrund, dass es für einen möglichen Kanzlerkan-
didaten sicherlich sehr schwierig ist, sich für eine 
ergebnisoffene vergleichende Endlagersuche ein-
zusetzen; denn dann würde man es sich ja mit den 
anderen CDU-Landesverbänden verscherzen. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und 
bei der LINKEN - Björn Thümler 
[CDU]: Welcher Kanzlerkandidat? - 
Wilhelm Heidemann [CDU]: Ihre Ge-
dankenwelt ist zu kompliziert für uns!) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Minister Sander! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Frau Kollegin, auch Sie wissen, dass in 
der Betriebsgenehmigung festgelegt worden ist, 
dass die Konditionierungsanlage erst dann in Be-
trieb gehen kann, wenn Gorleben als geeignet an-
gesehen wird. 

(Miriam Staudte [GRÜNE]: Die steht 
da aber schon!) 

Sind Sie zufrieden mit der Antwort? - So ist es. Bei 
Ihnen muss ich ja immer nachfragen, ob Sie damit 
zufrieden sind. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Kollege Meyer von der SPD-Fraktion stellt die 
nächste Zusatzfrage. 
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Rolf Meyer (SPD): 
Vor dem Hintergrund der eben gemachten Erfah-
rung, dass auch der weltbeste Umweltminister 
noch jemanden über sich hat, der ihm gelegentlich 
den Weg weist, frage ich die Landesregierung, wie 
sie sicherstellen will, dass das LBEG - gerade an-
gesichts der Erfahrungen, die wir in dem Bereich 
gemacht haben, und der vom LBEG selbst einge-
räumten Fehler und Mängel - künftig gewährleistet, 
dass die Erforschung, die Erkundung des Salsto-
ckes in Gorleben auch durch die Behörden in Nie-
dersachsen ordentlich kontrolliert wird. Bislang war 
das LBEG dazu nicht in der Lage. 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Wir haben keine Zweifel an der Fachkom-
petenz des LBEG. Wenn Sie auf Vorgänge aus 
dem Jahre 2008 abheben, dann muss ich sagen: 
Es ging dabei nicht um die fachliche Bewertung 
und Beurteilung der Vorgänge, sondern dort gab 
es Schwachstellen in der Kommunikation. Diese 
haben wir dann - das wissen Sie aus Sitzungen 
des Umweltausschusses - sofort abgestellt.  

Präsident Hermann Dinkla: 
Die nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Dürr von 
der FDP-Fraktion.  

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: Da 
sind wir mal gespannt!) 

Christian Dürr (FDP): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen 
und Kollegen! Sozialdemokraten und Grüne versu-
chen hier den Eindruck zu erwecken, dass sie tat-
sächlich an einer vernünftigen Lösung der Endla-
gerung von wärmeentwickelnden radioaktiven Ab-
fällen interessiert seien. 

(Zustimmung von Björn Thümler 
[CDU] - Wolfgang Jüttner [SPD]: Ja, 
das stimmt! - Zuruf von der SPD: Fra-
ge!) 

Vor dem Hintergrund, dass von 1998 bis 2005 der 
niedersächsische Grüne Jürgen Trittin Bundesum-
weltminister war, und vor dem Hintergrund, dass 
von 2005 bis 2009 der niedersächsische Sozial-
demokrat Sigmar Gabriel Bundesumweltminister 
war, frage ich die Landesregierung, ob sie Er-

kenntnisse darüber hat, dass diese beiden Minister 
irgendwelche staatlichen Planungs- oder Geneh-
migungsverfahren angestrengt haben, um die End-
lagerfrage in Deutschland zu lösen. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Sander, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Kollege Dürr, nach dem Beschluss 
der damaligen Bundesregierung, das Moratorium 
für drei, höchstens zehn Jahre einzurichten, hat es 
lediglich einen AkEnd gegeben. Diesen hat Herr 
Trittin mit verschiedenen Wissenschaftlern einge-
richtet. Dieser AkEnd hat im Jahre 2005 seine Ar-
beit beendet. Damit war es für Herrn Trittin auch 
gut. In den ganzen Jahren hat er keinerlei An-
strengungen unternommen, weder mit Wissen-
schaftlern noch mit Mitarbeitern seines Umweltmi-
nisteriums noch mit seiner nachgeordneten Behör-
de, dem Bundesamt für Strahlenschutz, einen 
zweiten Standort auch nur zu suchen. Diesen Hin-
weis müssen Sie sich einfach einmal gefallen las-
sen. Sie waren zehn Jahre lang wie immer untätig, 
Herr Kollege Wenzel! Das ist wirklich ein Skandal 
sondergleichen. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Nun will ich auch noch zu dem Kollegen Gabriel 
etwas sagen. Der Kollege Gabriel hatte ja zwi-
schenzeitlich immer mal versucht 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Oh!) 

- nicht mit großem öffentlichen Klamauk, Herr Kol-
lege Jüttner; 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Sondern 
sachlich, wie es seine Art ist!) 

- ich habe es doch gesagt; sachlich, wie es seine 
Art ist; ich könnte es nicht besser formulieren -, 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Ich dachte, 
Sie seien der beste Umweltminister 
aller Zeiten! - Unruhe - Glocke des 
Präsidenten) 

darüber nachzudenken - auch in Umweltminister-
konferenzen -, wie man doch zu einem Ergebnis 
kommen könnte. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Stimmt!) 
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Eines hat er allerdings auch nicht gemacht: Ähnlich 
wie Herr Trittin hat er immer von einer weißen 
Deutschlandkarte gesprochen - die es gar nicht 
gibt. So ist auch in der Zeit, nachdem er sich dann 
wieder zu anderen Dingen bekannt hat, in dieser 
Frage leider nichts geschehen. 

Deswegen gilt unabhängig davon, ob Gorleben 
geeignet ist oder nicht: Wenn Deutschland sich 
dazu bekennt, die atomaren Abfälle im eigenen 
Land - in dem die höchsten Sicherheitsanforde-
rungen gelten - zu behalten und entsprechend zu 
kontrollieren, muss es sich endlich dafür entschei-
den, dass ein Endlager errichtet wird, und zwar 
unabhängig von der weiteren Nutzung der Kern-
energie. 

Da können Sie sagen, was Sie wollen. Sie wuss-
ten, dass die Kernkraftwerke weiterlaufen. Dann 
haben Sie Zwischenläger gebaut. Schon durch 
den Begriff „Zwischenläger“ wird doch klar, dass 
das unmöglich ist. 

Unterstützen Sie uns nun also wenigstens in dieser 
Frage! Hier appelliere ich zumindest an die Sozial-
demokraten, sich ein bisschen zu ihren Wurzeln zu 
bekennen. Schließlich waren sie mit dabei, als die 
Kernenergie eingeführt wurde. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Hogrefe von der CDU-Fraktion stellt 
die nächste Zusatzfrage. 

Wilhelm Hogrefe (CDU): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund, dass ich gerade die Grünen auf 
kommunaler Ebene häufig dadurch positiv ken-
nengelernt habe, dass sie sich konstruktiv in die 
Lösung ökologischer Probleme eingebracht haben, 
frage ich die Landesregierung: Welche Gründe 
könnte es wohl dafür geben, dass gerade bei ei-
nem wirklich drängenden ökologischen Problem, 
nämlich der Endlagerung der radioaktiven Stoffe, 
die in fünf Jahrzehnten entstanden sind, die Grü-
nen alles tun, um eine Lösung zu verweigern, und 
sogar denen, die eine Lösung anstreben, Knüppel 
zwischen die Beine werfen? Woran könnte das 
wohl liegen? 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Ursula Helmhold [GRÜNE]: Sie wollen 
das doch verlängern, damit immer 
noch mehr Müll kommt!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Sander, bitte! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Kollege Hogrefe, mit der Beantwor-
tung dieser Frage hat die Landesregierung natür-
lich erhebliche Probleme; denn weil die Grünen 
darin nicht vertreten sind, kennen wir ihre Denk-
weise nur aus dem Parlament. 

Ich will jetzt aber einmal mutmaßen, welche Grün-
de dabei eine Rolle gespielt haben. Die Grünen 
sind 1983 das erste Mal in den Bundestag ge-
kommen. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Ja, wes-
wegen wohl?) 

Das ist wahrscheinlich die Existenzgrundlage der 
Grünen, Ängste zu verbreiten und keine Lösungen 
zu produzieren. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Wenzel stellt eine weitere Zusatzfra-
ge. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Gib zu: Das 
macht dich sprachlos! Da weißt du 
jetzt nicht weiter! - Christian Dürr 
[FDP]: Ich finde die Antwort plausibel, 
Herr Wenzel! - Unruhe - Glocke des 
Präsidenten) 

Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Es gab einmal eine liberale Partei. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Ja, das ist 
aber schon länger her!) 

Das ist aber Geschichte, glaube ich. 

Herr Ministerpräsident, ich frage Sie: Welche Fol-
gen sehen Sie für das Rechtsempfinden der Bür-
gerinnen und Bürger in Deutschland, wenn sich ein 
Bundesminister und ein Ministerpräsident verabre-
den, gemeinsam ein Gesetz zu brechen, das in 
Deutschland für die Errichtung eines Atommüllla-
gers vorgesehen ist, nämlich das deutsche Atom-
gesetz? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Ministerpräsident, bitte! 
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Christian Wulff, Ministerpräsident: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Alle in 
dieser Frage beinhalteten Unterstellungen weise 
ich mit Entschiedenheit zurück. 

(Zustimmung von Björn Thümler 
[CDU]) 

Solche Verabredungen gibt es nicht. Es wäre auch 
für das Rechtsbewusstsein verheerend, wenn es 
solche Verabredungen gäbe. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Herzog von der Fraktion DIE LINKE 
stellt eine weitere Zusatzfrage. 

Kurt Herzog (LINKE): 
Herr Präsident! Vor dem Hintergrund, dass ich es 
erst einmal bedauerlich finde, dass ich jetzt eine 
Frage vergeude, weil die Antwort auf meine vorige 
Frage völlig an der Sache vorbei war, will ich es 
noch einmal versuchen. 

(David McAllister [CDU]: Du sollst fra-
gen! Keine Einleitungen! - Gegenrufe 
von der SPD und von den GRÜNEN) 

- David, was ist? 

(Zuruf: Wir sind hier im Landtag nicht 
per Du! - Weitere Zurufe) 

(Vizepräsident Hans-Werner Schwarz 
übernimmt den Vorsitz) 

Vor dem Hintergrund, dass ich ausgeführt habe - 
Herr Ministerpräsident, ich spreche Sie an; denn 
Sie haben eben für Ihren Minister geantwortet - - - 

(Christian Dürr [FDP]: Sie kennen 
nicht einmal die Verfassung!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Sie sprechen die Landesregierung an, Herr Her-
zog. Das ist bei den Dringlichen Anfragen die Re-
gel. - Bitte schön! 

(Christian Dürr [FDP]: Erst die Verfas-
sung lesen und dann Fragen stellen, 
Herr Herzog!) 

Kurt Herzog (LINKE): 
Vor dem Hintergrund, dass im ursprünglichen 
Rahmenbetriebsplan von 1983 alle Erkundungsbe-
reiche südlich einer Verbindungslinie der abgeteuf-
ten Schächte liegen - ich rede nicht von dem, was 

Sie jetzt gemacht haben, also den Südwestflä-
chen, die nicht erkundet werden können, weil zum 
Glück der Graf seine Hand darauf hat, sondern von 
den Erkundungsbereichen südlich der Verbin-
dungslinie der Schächte, die im Rahmenbetriebs-
plan festgehalten worden sind -, und vor dem Hin-
tergrund, dass alle Erkundungsbereiche jetzt nörd-
lich dieser Linie angeordnet sind, frage ich noch-
mals: Wann hat wer warum und vor allen Dingen 
auf welcher rechtlichen Basis diese Erkundungsbe-
reiche von südlich nach nördlich der Verbindungs-
linie der abgeteuften Schächte verschoben? 

(Beifall bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN - Miriam Staudte [GRÜNE]: 
Ist das etwa keine Veränderung?) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Wer möchte antworten? - Herr Minister Sander. 
Bitte schön! 

(Dr. Manfred Sohn [LINKE]: Jetzt aber 
eine präzise Antwort!) 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 

Herr Kollege Herzog, Sie haben eben das Problem 
beschrieben, das es gegeben hat, weshalb man 
jetzt weiter nördlich erkundet, warum das aus-
geblieben ist. Da ist es natürlich so gewesen, dass 
Gerichtsverfahren anhängig waren. Somit war das 
schwierig. Die Genehmigungen für den südlichen 
Bereich, den Sie beschrieben haben, waren aber 
vorhanden. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Es geht 
um den nördlichen Bereich!) 

Deshalb ist jetzt auch wichtig: Um die Eignungsfä-
higkeit nachzuweisen, müssen wir so viele Boh-
rungen herunterbringen, dass wir sicher sind, dass 
z. B. ein Wassereintritt ausgeschlossen ist. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: So wie 
bei der Asse! Da war das auch aus-
geschlossen!) 

- Frau Kollegin, ich habe gerade nicht von „soweit 
wie möglich“ gesprochen, sondern gesagt: ausge-
schlossen ist. 

(Beifall bei der FDP - Ursula Helmhold 
[GRÜNE]: Das haben Sie bei der As-
se auch gesagt!) 
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Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Frau Schröder-Ehlers hat das Wort zur nächsten 
Frage. Bitte schön! 

Andrea Schröder-Ehlers (SPD): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund, dass wir eben schon so viel über 
Bergrecht und Rahmenbetriebspläne debattiert 
haben, möchte ich noch einmal auf den Aspekt 
des Planfeststellungsverfahrens zurückkommen, 
das ja aus dem Jahre 1977 datiert. Ich frage die 
Landesregierung: Trifft es zu, dass zurzeit ein An-
trag auf Planfeststellung für den Standort Gorleben 
vorliegt, der auch noch eine Wiederaufbereitungs-
anlage - die bekanntlich einmal in Wackersdorf er-
richtet werden sollte und dort gescheitert ist - ent-
hält? Oder gibt es mittlerweile Änderungen im 
Planfeststellungsverfahren, und wie sehen diese 
aus? 

(Zustimmung von Filiz Polat [GRÜNE] 
- Christian Meyer [GRÜNE]: Gute 
Frage!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Herr Minister, bitte schön! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 

Frau Kollegin Schröder-Ehlers, das ist richtig. Ein 
solcher Antrag liegt vor. Dies müsste aber, nach-
dem die ergebnisoffene Erkundung abgeschlossen 
ist, in dem Fall, dass sie zu einem positiven Er-
gebnis gekommen sein sollte, entsprechend geän-
dert werden. Eine Wiederaufbereitungsanlage wird 
es in Gorleben mit dieser Landesregierung nicht 
geben. 

(Andrea Schröder-Ehlers [SPD]: Das 
endet erst in 15 Jahren, wenn Sie fer-
tig erkundet haben?) 

- Frau Kollegin, in diesem Fall muss das dann der 
Bund tun, da das ein ganz anderer Komplex ist. 

(Andrea Schröder-Ehlers [SPD]: Sie 
sind doch Planfeststellungsbehörde!) 

Das ist dann die Frage. Sie haben doch gerade 
selber gesagt, wenn Gorleben zu Ende erkundet 
sei, müsse diese Frage neu bewertet werden. 
Auch durch politische Entscheidungen kann diese 
Frage gar nicht mehr positiv von einer Genehmi-
gungsbehörde entschieden werden. 

(Andrea Schröder-Ehlers [SPD]: Und 
das ist keine Änderung im Konzept?) 

- Nein, nach Auffassung des Bundesverwaltungs-
gerichts - - - 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister, das wäre schon die nächste Frage 
von Frau Schröder-Ehlers. - Herr Stefan Wenzel 
stellt die nächste Zusatzfrage. Bitte sehr! 

Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Herr Ministerpräsident, ich frage Sie: Warum sind 
die laut Asse-Akten unverzichtbaren - dort heißen 
sie so; das ist ein Zitat, das ist nicht von mir - Gor-
leben-relevanten Versuche zur Radiolyse in Salz-
gestein Anfang der 90er-Jahre nach Erkenntnissen 
Ihrer Bergbehörden und Ihrer Atomaufsichtsbehör-
den abgebrochen worden?  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister Sander!  

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Kollege Wenzel, dafür gibt es zwei 
Gründe: So gab es - dies ist aber nicht so von Be-
deutung - bezüglich des Abbruchs dieser Versuche 
finanzielle Gründe. Entscheidender ist aber, dass 
diese Versuche dann in Gorleben durchgeführt 
werden müssten. Das ist der entscheidende Punkt. 
Deshalb sind die Versuche abgebrochen worden.  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Für die SPD-Fraktion stellt Herr Bosse die letzte 
Frage. Bitte schön!  

Marcus Bosse (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen, meine Herren! Wie 
geht die Landesregierung mit der Tatsache um, 
dass dieselben Gutachter, die die Asse trocken 
begutachtet haben - wir wissen ja heutzutage, sie 
haben komplett danebengelegen -, auch Gorleben 
frei begutachtet haben? Wie gehen Sie damit um, 
und wie erklären Sie das den Menschen vor Ort?  

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister Sander, Sie haben das Wort.  
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Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Kollege Bosse, das ist eine Frage, die 
Sie im Grunde genommen schlecht der Landesre-
gierung stellen können, sondern Sie müssten sie 
dem Bundesamt stellen. Sie sind ja Mitglied im As-
se-Untersuchungsausschuss. Die Gutachter, die 
Sie dort zu Aussagen bitten, sind schon in die Jah-
re gekommen. Insofern ist das ein ganz wichtiges 
Problem. Wir und auch der Bund werden darauf 
achten müssen. Das ist ja Bundesatomgesetz.  

Die Niedersächsische Landesregierung hat unse-
res Erachtens aus zwei Gründen eine Verantwor-
tung. Wir haben die Verantwortung für die Men-
schen in der Region und in Niedersachsen, dass 
dort der höchstmögliche Sicherheitsstandard ge-
wahrt wird, und haben die Aufgabe, das Planfest-
stellungsverfahren durchzuführen. Sie werden das 
auch in Anspruch nehmen. Sie werden uns sicher-
lich nicht vertrauen - das ist bei Ihnen schwer; bei 
Ihnen persönlich geht es vielleicht noch -, aber Sie 
können davon ausgehen, dass wir nach den Erfah-
rungen mit der Asse die Interessen der Bevölke-
rung dort intensiv wahrnehmen - dies hat der Mi-
nisterpräsident klar und deutlich ausgeführt; neh-
men Sie das endlich einmal zur Kenntnis! -, damit 
der höchstmögliche Sicherheitsstandard erreicht 
wird.  

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Die nächste Zusatzfrage wird von Herrn Herzog 
von der Fraktion DIE LINKE gestellt.  

Kurt Herzog (LINKE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Minister, ich stelle jetzt eine Frage zum Thema 
Begleitgruppe. Vor dem Hintergrund, dass in Lü-
chow-Dannenberg seit 33 Jahren eine sehr große 
Begleitgruppe mitarbeitet, nämlich große Teile der 
Bevölkerung, vor dem Hintergrund, dass Bürgerini-
tiativen, Bäuerliche Notgemeinschaft, Parteien und 
andere den Gorleben-Prozess ebenso lange mit 
unzähligen Informationsveranstaltungen begleiten, 
und vor dem Hintergrund, dass der Kreistag Lü-
chow-Dannenberg seit 20 Jahren einen Fachaus-
schuss für Atomanlagen und Katastrophenschutz 
betreibt, der öffentlich tagt und unzählige Exper-
tenanhörungen durchgeführt hat, frage ich die 
Landesregierung: Was soll eine von den Ministern 

Röttgen und Sander gewollte zusätzliche Begleit-
gruppe eigentlich bringen?  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister Sander, Sie haben das Wort! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Die Aufgaben, Herr Kollege Herzog, sind eigentlich 
klar. Wenn Sie in die Zukunft erkunden, dann müs-
sen Sie bei zusätzlichen Aufgaben, die Sie wahr-
nehmen wollen, und auch bei dem ganzen Verfah-
ren, wenn Sie in die praktische Erkundung gehen, 
die Begleitgruppe mitnehmen. Das ist der Unter-
schied zu der Asse-Begleitgruppe; denn dort muss 
im Grunde genommen die Aufarbeitung von Din-
gen erfolgen, an denen nichts mehr zu ändern ist. 
Hier ist es also ein genau umgekehrtes Verfahren. 
Der Bundesumweltminister, die Behörde, die das 
Verfahren durchführt, macht ein transparentes Ver-
fahren. Die Öffentlichkeit muss daran beteiligt wer-
den. Das, was dort geschehen muss, hat also ei-
nen ganz anderen Ansatz.  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Wenzel. Das ist 
die vorletzte Frage für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen.  

Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Herr Ministerpräsident, ich frage Sie: Welche Er-
kenntnisse zieht die Landesregierung aus der Tat-
sache, dass sich einst renommierte wissenschaftli-
che Einrichtungen in Deutschland wie die Gesell-
schaft für Strahlenforschung, die Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe, die Gesell-
schaft für Reaktorsicherheit oder auch das Lan-
desamt für Bodenforschung des Landes Nieder-
sachsen im Salzbergwerk Asse so fundamental irr-
ten, als sie die Asse für trocken und sicher „für alle 
Zeiten“ erklärten?  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister Sander möchte antworten. Bitte sehr!  

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Kollege Wenzel, wir alle hier im Hause haben 
festgestellt, dass bei der Asse vom Ansatz her er-
hebliche Fehler gemacht worden sind. Wir muss-
ten auch zur Kenntnis nehmen, dass die Wissen-
schaftler die Entscheidungsträger zur damaligen 
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Zeit nicht ausreichend auf die eine oder andere 
Gefahr hingewiesen haben. Daher kann die Er-
kenntnis nur sein, dass wir diese Institute auch in 
Zukunft kritisch begleiten müssen und die Wissen-
schaftsgläubigkeit, die Sie ja sonst immer gerne zi-
tieren, etwas herunterhängen.  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Die letzte Zusatzfrage für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen stellt Frau Staudte. Bitte sehr!  

Miriam Staudte (GRÜNE): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Vorhin hat der Mi-
nisterpräsident ausgeführt, dass nun ein Screening 
stattfinden soll, was die unterschiedlichen Ge-
steinsarten und Endlagermedien angeht. Warum 
setzen Sie, Herr Ministerpräsident, sich nicht dafür 
ein, dass vorher verpflichtend wissenschaftlich er-
probt wird, welche Gesteinsarten geeignet sind, 
sondern dass einfach nur ein Screening durchge-
führt wird, wobei man den Eindruck hat, das ist ein 
bisschen vorgeschoben und Scheinforschung?  

(Zustimmung von Christian Meyer 
[GRÜNE])  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort.  

Christian Wulff, Ministerpräsident: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Aus 
denselben Gründen, aus denen die rot-grüne Bun-
desregierung das nicht gemacht hat. Wir glauben 
tatsächlich, dass hier eine solche Vorarbeit not-
wendig ist und dass dies offenkundig notwendig 
ist, um entscheidend weiterzukommen, falls sich 
Gorleben als ungeeignet erweisen würde.  

(Beifall bei der CDU - Miriam Staudte 
[GRÜNE]: Das Pferd von hinten auf-
zäumen!)  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Herzog von der Fraktion DIE LINKE stellt die 
nächste Frage. Das ist die vorletzte Frage für Ihre 
Fraktion. Bitte!  

Kurt Herzog (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich fra-
ge die Landesregierung: Wie kommt die Landes-
regierung vor dem Hintergrund, dass in norddeut-
schen Salzstöcken sogenannten Frostrisse und 
damit potenzielle Wasserwegsamkeiten bis in eine 
Tiefe von 700 m festgestellt worden sind, und in 

Anbetracht der Tatsache, dass bei zufälligen Boh-
rungen Sandeinspülungen in den Salzstock hinein 
bis zu einer Tiefe von mindestens 500 m gefunden 
worden sind, die aber bei gezieltem Bohren durch-
aus auch weiter tiefer gefunden werden könnten, 
zu dem Schluss, es gebe keinerlei Anhaltspunkte 
dafür, dass irgendetwas gegen Gorleben spreche, 
und dass damit die Einlagerung in Salz in 800 m 
Tiefe - sprich: maximal 100 m Abstand - ungefähr-
lich sei? 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister Sander möchte antworten. Bitte 
schön! 

Hans-Heinrich Sander, Minister für Umwelt und 
Klimaschutz: 
Herr Präsident! Herr Kollege Herzog, es mag sein, 
dass es bei anderen Salzstöcken so ist, dass dort 
Risse festzustellen sind und dieser Tatbestand, 
den Sie beschrieben haben, eingetreten ist. Beim 
Salzstock Gorleben gibt es diese Risse aber nicht. 

(Kurt Herzog [LINKE]: Doch!) 

Würde es sie geben, so wäre dies auch ein Aus-
schlusskriterium.  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Es liegen keine weiteren Fragen vor. Damit sind 
wir mit der Beantwortung zu diesem Punkt am En-
de.  

Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 26 b auf: 

Mit welchen Maßnahmen stellt die Landesregie-
rung sicher, trotz der angekündigten Mittelkür-
zungen des Bundes das Schienennetz für den 
Hinterlandverkehr auszubauen? Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE - Drs. 16/2330  

Frau Weisser-Roelle von der Fraktion DIE LINKE 
wird die Anfrage einbringen. Ich erteile Ihnen das 
Wort, Frau Weisser-Roelle. 

Ursula Weisser-Roelle (LINKE): 
Danke, Herr Präsident. - Mit welchen Maßnahmen 
stellt die Landesregierung sicher, trotz der ange-
kündigten Mittelkürzungen des Bundes das Schie-
nennetz für den Hinterlandverkehr auszubauen? 

Die Bahn müsse den Ausbau des Schienennetzes 
drastisch drosseln; so war am 4. März 2010 in der 
Süddeutschen Zeitung zu lesen. 
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Das Bundesverkehrsministerium hat erstmals ein-
geräumt, dass viele Neu- und Ausbauprojekte, die 
nach dem Bundesverkehrswegeplan zum vordring-
lichen Bedarf zählen, nicht gesichert sind. Bahn-
chef Grube erläuterte gemeinsam mit dem Vorsit-
zenden des Bundestagsverkehrsauschusses, dass 
zentrale Projekte aus allen Bereichen des Schie-
nenverkehrs betroffen seien. 

Nach Berechnungen der Bahn müsste der Bund 
1,8 Milliarden Euro pro Jahr einsetzen, um die Pro-
jekte des vordringlichen Bedarfs bis 2025 umzu-
setzen. Es werden aber nur 1,2 Milliarden Euro 
vom Bund bereitgestellt. Fazit: Es fehlen mehr als 
500 Millionen Euro jährlich. 

Nach Meinung vieler Beobachter machen die an-
gekündigten Mittelkürzungen für den Schienen-
ausbau deutlich, dass die Realisierung des Projek-
tes Y-Trasse obsolet geworden ist und sich die 
Landesregierung jetzt dringend alternativen, bes-
seren und auch preisgünstigeren Ausbaumaß-
nahmen zuwenden müsse. Fast alle vorhandenen 
Gutachten bescheinigen den alternativen Aus-
baumaßnahmen eine höhere Effektivität und eine 
schnellere Realisierbarkeit.  

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche alternativen und vor allem preisgünsti-
geren Ausbaumaßnahmen plant die Landesregie-
rung, falls es nicht zum Bau der Y-Trasse kommen 
sollte? 

2. Mit welchen kurzfristigen Maßnahmen will die 
Landesregierung gegebenenfalls den Hinterland-
verkehr sichern? 

3. Welche Maßnahmen leitet die Landesregierung 
ein, damit sich durch den Güterverkehr bean-
spruchte Trassenzeiten nicht negativ auf den regi-
onalen Personenverkehr auswirken? 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister Bode, ich erteile Ihnen das Wort. 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Lassen Sie mich vorab ganz deutlich klar-
stellen, dass es - anders als in der Überschrift Ihrer 
Anfrage behauptet - seitens des Bundes keine An-
kündigungen von Mittelkürzungen gibt. Es gibt ak-
tuell keine Verringerung der geplanten Investitio-
nen. Es gibt schon lange Berechnungen, die an-

geben, in wie viel Jahren bei Fortsetzung des bis-
herigen Finanzierungsniveaus alle im vordringli-
chen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans auf-
geführten Projekte umgesetzt sein werden. Eben-
so kann man umgekehrt ausrechnen, wie hoch der 
Bedarf ist, um diese Maßnahmen kurzfristiger zu 
realisieren. Nichts anderes wird derzeit in den Me-
dien thematisiert. Die Tatsache, dass der Bedarfs-
plan für alle Verkehrsträger chronisch unterfinan-
ziert ist, dürfte für die hier Anwesenden schon seit 
Jahren keine Neuigkeit sein. 

Hieraus allerdings abzuleiten, die Y-Strecke sei 
obsolet, ist nicht zutreffend. Die aktuellen Presse-
informationen stehen in keinem Zusammenhang 
mit der planmäßigen Entwicklung des für Nord-
deutschland so wichtigen Projektes der Y-Trasse. 
Es ist eine Tatsache, dass der Bund zum Jahres-
ende 20 Millionen Euro an Planungsmitteln für die 
Strecke freigegeben hat. Damit ist der Planungs-
beginn bei der DB AG sichergestellt. Des Weiteren 
haben sich Bahnchef Grube, Bundesverkehrsmi-
nister Ramsauer und Bundesfinanzminister 
Schäuble schriftlich gegenüber der Landesregie-
rung zu dem Projekt bekannt. Die eigentliche Fi-
nanzierung des Baus ist Bestandteil der zukünfti-
gen Investitionsplanung des Bundes. Zurzeit geht 
es darum, die Planungsarbeiten zügig in Angriff zu 
nehmen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich Ihre Frage 
namens der Landesregierung wie folgt:  

Zu 1 und 2: Es gibt angesichts der eben beschrie-
benen Entwicklung keinen Anlass, eine Alternative 
zur Y-Strecke zu planen. Das Land hat untersu-
chen lassen, welche ergänzenden Maßnahmen 
neben der Y-Trasse sinnvoll sind, um sowohl des 
steigenden Hinterlandverkehrs Herr zu werden als 
auch die Bedürfnisse im Personennah- und Perso-
nenfernverkehr zu berücksichtigen. Als sinnvoll 
haben sich insbesondere kurzfristig wirkende Maß-
nahmen herauskristallisiert. Hier ist die Ertüchti-
gung der Strecke von Bremerhaven nach Roten-
burg zu nennen. Hierdurch wird vor allem der Eng-
pass Bremen entlastet. Das ist sehr wichtig, weil in 
Bremen alle Züge den ohnehin überlasteten 
Hauptbahnhof passieren müssen. Außerdem wird 
hierdurch auch die zurzeit überlastete Strecke 
Hannover—Bremen bis Verden entlastet. Diese 
Entlastung kommt vor allem Pendlern zugute. 

Das Gutachten zeigt außerdem auf, welche Maß-
nahmen sinnvoll sind, wenn es bei Vorhaben der 
DB zeitliche Verzögerungen geben sollte bzw. was 
bei weiter zunehmenden Güterverkehren ratsam 
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ist. Hierauf wird bei Bedarf zurückgegriffen. Aller-
dings müssen für weitere Maßnahmen auch die 
entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen. Hier-
über müssen wir mit dem Bund, aber auch in die-
sem Hause zu gegebener Zeit beraten. 

Zu 3: Das Gutachten hat als Prämisse die Bedürf-
nisse aller Verkehre auf dem Schienennetz be-
rücksichtigt. Es ist nicht im Interesse der Landes-
regierung, hier die Interessen gegeneinander aus-
zuspielen. Vielmehr sind alle Maßnahmen darauf 
gerichtet, die Infrastruktur für alle Nutzungen zu 
optimieren. Das zeigt schon die genannte Maß-
nahme zur Entlastung des Knotens Bremen. Auf 
Bundes- und EU-Ebene setzt sich das Land dafür 
ein, das Netz bedarfsgerecht auszubauen und die 
Verkehrsplanung unter Berücksichtigung aller Inte-
ressen zu gestalten. So hat sich das Land z. B. 
konsequent gegen die Einführung von bevorrech-
tigten Nutzungsrechten für den internationalen Gü-
terverkehr ausgesprochen. Zudem hat Nieder-
sachsen die Bundesratsinitiative „Zukunft der Bahn 
sichern“ mitgetragen, die zu besseren Rahmenbe-
dingungen für den Schienenverkehr führen soll. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Die erste Frage stellt Herr Dr. Sohn von der Frakti-
on DIE LINKE. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Manfred Sohn (LINKE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Bode, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Sie 
sich bei Ihrem hunderttägigen Dienstjubiläum 
selbst als standhaften Niedersachsen deklariert 
haben und wir ja beide wissen, dass Standhaftig-
keit und Sturheit eng beieinander liegen, und vor 
dem Hintergrund der Tatsache, dass Sie eben, 
wenn ich es richtig verstanden habe, klipp und klar 
erklärt haben, was dann, wie ich finde, mehr in 
Richtung Sturheit als in Richtung Standhaftigkeit 
geht, Sie betrieben für den Fall, dass die Y-Trasse 
nicht komme, keine Alternativplanung - ich bitte 
das noch einmal zu bestätigen -, habe ich eine 
Nachfrage dazu, dass Sie, wenn ich es eben rich-
tig verstanden habe, gesagt haben, der Bund habe 
sich gegenüber der Landesregierung schriftlich zur 
Y-Trasse bekannt. Ich würde gerne wissen, wie 
dieses Bekenntnis aussieht, ob es ein allgemeines, 
prinzipielles Bekenntnis oder ob es ein rechtsver-
bindliches Bekenntnis ist, das definitiv Planungssi-
cherheit für die Y-Trasse gibt, und ob die Landes-

regierung vielleicht bereit wäre, dem Plenum die-
ses schriftliche Bekenntnis zur Prüfung der Frage 
der Rechtsverbindlichkeit des Bekenntnisschrei-
bens des Bundes zur Kenntnis zu bringen. 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Das waren inhaltlich zwei Fragen, Herr Dr. Sohn. - 
Herr Minister, Sie haben das Wort. 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Dr. Sohn, die Antwort, die ich gege-
ben habe, lautete, dass es aufgrund der Vorbe-
merkung, der Sachverhaltsschilderung, nämlich 
weil wir gerade die Planung der Y-Trasse starten, 
derzeit keinen Anlass gibt, eine Alternative zu pla-
nen. In diesem Stadium und wegen aller Bekennt-
nisse zu der Realisierung der Y-Trasse gibt es kei-
nen Anlass, eine Alternative zu planen. 

Wir haben ein Bekenntnis der Bundesregierung; 
das ist völlig richtig. Ihre Frage war ja, wie rechts-
verbindlich das ist. Am rechtsverbindlichsten ist es 
ja immer dann, wenn das Geld überwiesen wird,  

(Widerspruch von Dr. Manfred Sohn 
[LINKE]) 

weil man dann hinterher nicht mit anderen Aus-
flüchten versuchen kann, eine Vereinbarung zu 
verändern. Deshalb möchte ich aus einem Schrei-
ben von Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister 
für Finanzen, zitieren, der am 4. Januar 2010 der 
Niedersächsischen Landesregierung, Herrn Minis-
terpräsident Christian Wulff, geschrieben hat: 

„Um den Weg für die Planung des 
Großvorhabens Y-Trasse freizuma-
chen, hat sich die Bundesregierung in 
diesem Fall zu einer Vorabfinanzie-
rung von Planungskosten in Höhe von 
19 Millionen Euro an die DB AG ent-
schlossen. Mein Haus hat die Mittel 
am 11. Dezember 2009 freigegeben, 
sodass der Planungsprozess nun zü-
gig beginnen kann.“ 

Wenn der Bundesfinanzminister das macht, steht 
das Geld zur Verfügung. Rechtssicherer kann es 
nicht sein. 

(Beifall bei der FDP - Kurt Herzog 
[LINKE]: Umsetzung!) 
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Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Hagenah von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen stellt die nächste Frage. Bitte! 

Enno Hagenah (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Gelassenheit der Landesregierung in 
der Frage der Finanzierung des Schienenver-
kehrsausbaus ist schon erstaunlich. Ich setze vor-
aus, dass auch die Landesregierung die Antwort 
der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-
Bundestagsfraktion zur Unterfinanzierung des 
Schienenverkehrsausbaus aus dem vergangenen 
Monat kennt. Ich frage vor dem Hintergrund, ob sie 
die Aussagen von Bundesverkehrsminister Ram-
sauer teilt, die er am 1. März im Tagesspiegel zur 
Frage getroffen hat, wie viel zusätzliches Geld in 
den nächsten 15 Jahren jährlich nötig sei, um den 
Schienenausbaubedarf, der tatsächlich besteht 
und im Bundesverkehrswegeplan dokumentiert ist, 
zu befriedigen. Er hat gesagt, dass zusätzlich zu 
den bisher eingesetzten Mitteln jährlich 1,5 Milliar-
den Euro nötig sind, um hier zu einer Verbes-
serung zu kommen. Teilt die Landesregierung die-
se Ansicht des Bundesverkehrsministers, oder 
sieht sie das anders? 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister, Sie haben das Wort.  

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 
Sehr geehrter Herr Kollege Hagenah, ich habe in 
meiner Antwort schon ausgeführt, dass ich jeden-
falls davon ausgehe, dass in diesem Hause wirk-
lich jeder schon seit mehreren Jahren über die fi-
nanzielle Ausgestaltung des Bundesverkehrs-
wegeplans, nämlich die chronische Unterfinanzie-
rung, die allseits und allgemein seit etlichen Jahren 
bekannt ist, Kenntnis hat. Ich habe vorausgesetzt, 
dass auch Sie diesen Erkenntnisgewinn nicht erst 
durch die Antwort auf eine Anfrage der Grünen-
Bundestagsfraktion erlangt haben.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, hin-
sichtlich der Y-Trasse stellt sich die Frage: Wie 
steht Herr Bundesverkehrsminister Ramsauer da-
zu? Welche Vorhaben werden von ihm ins-
besondere in der Situation knapper Mittel voran-
getrieben, und welche Vorhaben werden eventuell 
noch mit zusätzlichen Finanzmitteln ausgestattet 
oder entsprechend geschoben werden müssen? 
Es stellt sich die Frage, ob das die Y-Trasse be-
trifft, ja oder nein, und wie sich Herr Bundesver-

kehrsminister Ramsauer dazu verhält. So habe ich 
Ihre Frage jedenfalls verstanden.  

Deshalb möchte ich Ihnen aus einem Schreiben 
von Dr. Peter Ramsauer, dem Bundesminister, an 
mich vom 16. Dezember 2009 zitieren:  

„Im Investitionsrahmenplan bis 2010 
für die Verkehrsinfrastruktur des Bun-
des (IRP) wurde die Y-Trasse mit 
Blick auf die besondere Bedeutung für 
den Seehafenhinterlandverkehr be-
rücksichtigt. Der Bund zieht sich nicht 
aus der Finanzierung der ABS/NBS 
Hamburg/Bremen–Hannover (soge-
nannte Y-Trasse) zurück.“ 

Und weiter heißt es:  

„Die Bundesregierung hat sich zudem 
zu einer Vorfinanzierung der Pla-
nungskosten entschlossen.“ 

Ich denke, die Position des Bundesverkehrsminis-
ters ist eindeutig. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Kollege Will von der SPD-Fraktion, Sie stellen 
die nächste Frage. 

Gerd Ludwig Will (SPD): 
Herr Präsident! Herr Minister, Sie haben gerade 
darauf abgehoben, dass es Zwischenlösungen ge-
ben muss und dass vorhandene Strecken ausge-
baut werden sollen. Vor dem Hintergrund frage ich 
Sie: Wie konkret sind die Planungen bezüglich der 
NE-Bahnen und des Ausbaus, die über das EVB-
Netz hinausgehen, um in Niedersachsen Ertüchti-
gungen vorzunehmen? 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister, Sie haben das Wort. 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 
Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Will, Sie haben 
das EVB-Netz bereits erwähnt, an dessen Ertüch-
tigung wir uns mit dem Bau am Knoten Bremen 
beteiligen. Wir haben - das war ebenfalls Teil mei-
ner Antwort - in dem Gutachten Maßnahmen auf-
gezeigt bekommen, durch die wir dann, wenn es 
irgendwann einmal zu Verzögerungen bei Bauaus-
führungen kommt oder wenn die Prognosen zur 
Entwicklung von Güterverkehren oder Verkehren 

8406 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  67. Plenarsitzung am 18. März 2010 
 

allgemein übertroffen werden - da ist beispielswei-
se auch das OHE-Netz genannt -, vorbereitet sind, 
in konkretere Planungen einzusteigen. So weit 
sind wir aber noch nicht. 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Frau Weisser-Roelle für die Fraktion DIE LINKE, 
bitte sehr! 

Ursula Weisser-Roelle (LINKE): 

Danke, Herr Präsident. - Ich frage die Landesregie-
rung, welche Kosten entstehen und vor allen Din-
gen wie sie finanziert werden sollen, wenn alle 
derzeit diskutierten und notwendigen Ergän-
zungsmaßnahmen für den Güterverkehr, wie bei-
spielsweise eine Verlängerung Richtung Lehrte 
oder ein erhöhter Gleisabstand zur Herstellung der 
vollen Güterzugtauglichkeit auch im Begegnungs-
verkehr mit Hochgeschwindigkeitszügen, realisiert 
werden. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Herr Minister Bode, bitte sehr! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 

Frau Weisser-Roelle! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Diese Frage ist unterschiedlich zu be-
antworten. Das Netz der DB AG wird vom Bund fi-
nanziert. Deshalb muss diese Frage dort beant-
wortet werden. 

Hinsichtlich der Fragestellung bezüglich des NE-
Netzes, also der nichtstaatlichen Eisenbahnen, 
haben wir bereits den Knoten Bremen, an den wir 
gemeinsam mit dem Haus herangegangen sind 
und wo entsprechend ausgebaut wird. Wir haben 
uns auch an den Bund gewandt. Es ist auch Be-
standteil des Koalitionsvertrages in Berlin, dass 
man sich dort zur Finanzierung auch des NE-
Netzes bekennt und zu einer Änderung kommen 
will. Wir haben uns also an den Bund gewandt, 
damit auch dieser Teil umgesetzt wird. Hierüber 
wird in der nächsten Zeit sicherlich intensiv mit der 
Bundesregierung und mit dem Bundestag beraten 
werden müssen. 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Adler von der Fraktion DIE LINKE stellt die 
nächste Frage. Bitte sehr! 

Hans-Henning Adler (LINKE): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Infolge des zunehmenden Güterverkehrs, 
den der JadeWeserPort erzeugen wird, hat uns die 
Bahn vorhergesagt, in Oldenburg wird es ca. 70 
zusätzliche Güterzüge geben, die überwiegend 
nachts mitten durch das Stadtgebiet rollen, weil die 
Bahntrasse nun einmal dort verläuft. Wie stehen 
Sie zu den Plänen, die es für eine Umgehungs-
trasse um Oldenburg herum gibt? Diese werden 
nicht nur von unserer Partei favorisiert, sondern im 
Rat der Stadt Oldenburg auch von der CDU-
Fraktion.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister, Sie haben das Wort! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 
Sehr geehrter Herr Adler, meine Fachleute haben 
mir gerade gesagt, die von Ihnen in den Raum ge-
stellte Zahl von über 70 Zügen ist uns so nicht be-
kannt. Ich kann Sie aber beruhigen: Die DB hat auf 
der ganzen Strecke Lärmschutz zugesagt. 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Die letzte Frage für die Fraktion DIE LINKE stellt 
Herr Herzog. Bitte sehr! 

Kurt Herzog (LINKE): 
Herr Präsident! Herr Minister Bode, Sie haben 
eben geantwortet, am 16. Dezember 2009 habe 
der Bund gesagt, er zöge sich nicht aus dem Pro-
jekt Y-Trasse zurück, was ich als völlig unverbind-
liche, wie auch immer geartete Zusage interpretie-
re, weil sie in 3 Jahren oder in 20 Jahren eintreten 
kann. Hinterlandverkehr muss natürlich vernetzt, 
d. h. im Gesamtsystem des niedersächsischen 
Schienenverkehrs, verstanden werden. Vor diesem 
Hintergrund interessiert mich, wie Sie mit einer 
Verbindung nach Osten umgehen, ob das Land 
diese Möglichkeit präferiert und als Hinterlandan-
bindung vorantreibt, möglicherweise auch als 
Plan B, und zwar zur Entlastung der Strecke Rich-
tung Hannover und zur Entlastung der Strecke 
Uelzen–Salzwedel, also die Strecke KBS 112 Lü-
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neburg–Dannenberg, durchgeschleust nach Salz-
wedel, in Richtung Osten.  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Herr Minister, Sie möchten antworten. 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe es so verstanden, dass es zwei 
Fragen waren. Das eine war die Frage, wie es mit 
dem Ausbau der beiden Linien Richtung Osten 
aussieht. Es gibt bei der DB ja mehrere Program-
me. Es gibt auch ein Wachstumsprogramm. Wir 
gehen davon aus, dass die beiden Trassen, die 
aufgezählt worden sind, in dem Wachstumspro-
gramm berücksichtigt und entsprechend ausge-
baut werden, wobei dies eine zusätzliche und kei-
ne ersetzende Maßnahmenplanung der DB AG ist. 

Die andere Frage habe ich so verstanden, Herr 
Herzog, dass Sie wissen wollten, wie sicher das ist 
und wann das Geld kommt. Das Geld ist tatsäch-
lich freigegeben worden; es steht zur Verfügung. 

(Zuruf von Kurt Herzog [LINKE]) 

- Die Planung, selbstverständlich. Bevor man et-
was umsetzt, muss man es planen. Es muss ein 
Planfeststellungsbeschluss vorliegen; der muss 
beklagt werden können. Wir leben ja in einem 
Rechtsstaat. Das heißt, wir müssen einen Schritt 
nach dem anderen machen.  

Die Frage ist ja, ob das Geld auch ankommt. Des-
halb möchte ich Ihnen von dem Begünstigten ein 
entsprechendes Zitat zukommen lassen. Herr 
Dr. Rüdiger Grube, Vorsitzender des Vorstands 
der DB, hat mir am 15. Januar 2010 auf diese Fra-
ge mitgeteilt: 

„Die Bundesfinanzierung versetzt uns 
nun in die Lage, die Planungsarbeiten 
unverzüglich aufzunehmen und die 
Planungsunterlagen zu aktualisieren. 
Die zugesagten Bundesmittel sind 
voraussichtlich bis 2012 auskömm-
lich.“ 

Es ist also angekommen; das ist kein Problem.  

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Die nächste Frage stellt Herr Hagenah.  

Enno Hagenah (GRÜNE): 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Vor dem Hintergrund, dass weder der bis-
her von Minister Bode dargestellte Ausbau der 
EVB-Strecken noch die Y-Trasse für sich gerech-
net mehr Kapazitäten bringt - es muss auch das 
Netz davor und dahinter entsprechend ausgebaut 
werden, weil wir insgesamt in Niedersachsen ein 
überlastetes Netz haben; die Gleise sind zum Teil 
zu 130 % ausgelastet -, frage ich die Landesregie-
rung, zu welchem Zeitpunkt sie denn die übrigen 
Maßnahmen aus dem vordringlichen Bedarf des 
Bundesverkehrswegeplans - ich zitiere einmal, was 
im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswe-
geplans für Niedersachsen steht: die Ausbaustre-
cke Oldenburg–Wilhelmshaven, dritte Baustufe; es 
gibt noch keine Finanzierungsvereinbarung; die 
Ausbaustrecke Langwedel–Uelzen, Ausbau auf 
120 km und Elektrifizierung; es gibt noch keine Fi-
nanzierungsvereinbarung; die Ausbaustrecke Ro-
tenburg–Minden, zweigleisiger Ausbau; Verden–
Rotenburg und Nienburg–Minden, die Ausbaustre-
cke Uelzen–Stendal, zweigleisiger Ausbau, Elektri-
fizierung, und die Ausbaustrecke Minden–Haste, 
Haste–Seelze, zweigleisiger Ausbau, Neubau -, für 
die es bisher keine Finanzierungszusage gibt, an-
gesichts des wachsenden Bedarfs für notwendig 
hält und zu welchem Zeitpunkt sie deren Verwirkli-
chung angesichts der Finanzierungsmöglichkeiten 
des Bundes für realistisch hält. 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister, Sie haben das Wort. 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Hagenah! 
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte und das dann 
in Erfüllung ginge, dann würde ich mir natürlich 
wünschen, dass alle Maßnahmen aus dem Bun-
desverkehrswegeplan, die Niedersachsen betref-
fen, und zwar für alle Verkehrsträger, sofort ange-
gangen werden. Das ist ganz klar. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Das ist ein schöner Wunsch, der wegen der Unter-
finanzierung des Bundesverkehrswegeplans aller-
dings völlig ohne Realisierungschance ist.  

(Enno Hagenah [GRÜNE]: Ah ja!) 

Das war übrigens auch schon zu Zeiten der Vor-
gängerbundesregierung so. Da ist keiner, was die 
letzten zehn Jahre angeht, in irgendeiner Phase in 
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einem Stadium der Unschuld, sondern der Bun-
desverkehrswegeplan war immer unterfinanziert. 

Die Frage, die sich stellt, ist im Bund zu klären. Bei 
der Aufstellung des Bundeshaushalts ist zu klären, 
mit welchen weiteren Mitteln der Bundesverkehrs-
wegeplan ausgestattet werden kann. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit in Erinnerung 
rufen, dass der Ausbau der EVB-Strecken allein 
ca. 20 Trassen umfasst, die begünstigt und ver-
bessert werden. Das ist ein richtig großer Schritt, 
den wir dort gehen. Wir wünschen uns, dass die 
anderen Maßnahmen auch kommen. Da muss ich 
Ihnen auch sagen, Herr Hagenah: Man muss ei-
nen Schritt nach dem anderen machen. Das ist in 
allen Dingen so. Die Strecken, die Sie gerade auf-
gezählt haben, sind die Strecken, die danach kom-
men. Das heißt, es muss jetzt ein erster Schritt mit 
der Y-Trasse gemacht werden; dann kommt der 
nächste Schritt. Aber wir sind jetzt schon mit dem 
Bund in Verhandlungen darüber, dass wir mög-
lichst schnell durchkommen. Ihre Unterstützung 
beim Bundeshaushalt wäre natürlich auch hilfreich. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Die nächste Frage stellt Herr Will für die SPD-
Fraktion. Bitte sehr, Herr Will!  

Gerd Ludwig Will (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Minister, Sie haben in einem Satz auf die Güter-
verkehrskorridore hingewiesen und gesagt, dass 
Sie sie ablehnen. Das ist allerdings noch kein Pro-
gramm. Wir gehen davon aus, dass - Stichwort  
„Transeuropäische Netze“ - der Norden und damit 
auch Niedersachsen betroffen sein wird. Wie stel-
len Sie sich in Ihrer Planung darauf ein, dass sol-
che Netze eine weitere Verknappung der Kapazitä-
ten des Güterverkehrsnetzes in Niedersachsen 
bedeuten? 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister Bode, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 
Sehr geehrter Herr Will, jetzt bin ich leider etwas 
ratlos, weil ich die Frage nicht richtig verstanden 
habe. Damit es da kein Missverständnis gibt: Ich 
habe nur die Bevorrechtigung der internationalen 
Güterverkehre abgelehnt. Sonst müssten wir noch 
einmal klären, was Sie genau wissen wollten. 

Ich würde an dieser Stelle eine Antwort auf die 
Frage von Herrn Dr. Sohn dazwischen schieben, 
der gefragt hatte, ob er das Schreiben - Sie hatten 
nach dem einen Schreiben gefragt; inzwischen 
habe ich schon drei vorgelesen - bekommen kann. 
Das ist gar kein Problem. Ich habe allerdings nur 
eine Ausfertigung dabei. Wir würden sie kopieren 
und Ihnen zur Verfügung stellen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Dr. Manfred Sohn [LINKE]: Wunder-
bar, danke!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister, Herr Will möchte seine Frage ver-
deutlichen. Ich gebe ihm dazu die Möglichkeit. Bit-
te sehr! 

Gerd Ludwig Will (SPD): 
Herr Minister, es ging mir bei meiner Frage nicht 
um die Rangfolge, sondern um die vorhandenen 
Kapazitäten. Wenn europäische Güter zusätzlich 
über solche Netze befördert würden, würde das ja 
zu einer Verringerung der Kapazität führen. Wie 
stellt sich die Landesregierung darauf ein? Denn 
Niedersachsen wird davon betroffen sein. 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister Bode! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 
Sehr geehrter Herr Will, wir haben ja gerade keiner 
Bevorrechtigung europäischer Verkehre zuge-
stimmt. Im Grundsatz gilt für unsere Trassen das, 
was ich eingangs gesagt habe, nämlich dass wir 
alle Verkehre als gleichrangig ansehen, Personen-
nahverkehr, Güterverkehr etc. Wir wollen hier kei-
ne Priorisierung. Wir wollen sowohl für die Men-
schen als auch für die Güter das Optimum errei-
chen. 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
In der Reihenfolge der Wortmeldungen habe ich 
jetzt zweimal eine Wortmeldung von Herrn Hage-
nah. Sie haben also jetzt die Möglichkeit, zwei 
Fragen zu stellen, Herr Hagenah. Bitte sehr! 

Enno Hagenah (GRÜNE): 
Wenn es Ihnen recht ist, würde ich lieber jeweils 
eine Frage stellen und den Minister dann antwor-
ten lassen.  
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Ich befürchte, dass Sie sich in Ihrer Antwort auf 
meine vorherige Frage nur missverständlich aus-
gedrückt haben. Der Antwort war die Aussage zu 
entnehmen, erst müsse die Y-Trasse gebaut wer-
den, dann würde Niedersachsen Wert darauf le-
gen, dass all die anderen Maßnahmen aus dem 
vordringlichen Bedarf umgesetzt werden. Ich hatte 
speziell deswegen gefragt, weil wir sowohl vom 
JadeWeserPort her als auch aufgrund des Aus-
baus der EVB-Strecken in Niedersachsen zwin-
gend einen Ausbau der Strecke Rotenburg–Ver-
den und der Amerika-Linie brauchen; denn sonst 
würden die Verkehre dort zwangsläufig stocken. 
Ich bitte Sie daher zu präzisieren, ob Niedersach-
sen in Bezug auf die Strecken Rotenburg–Verden 
und die Amerika-Linie einen vordringlichen Bedarf 
sieht und diese Maßnahmen mit dem Bund umset-
zen will, noch bevor die Y-Trasse irgendwann zu 
Ende gebaut wäre, wenn sie denn gebaut würde. 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 

Herr Hagenah, gut, dass Sie noch einmal nachfra-
gen. Das ist in der Tat ein Missverständnis. Wir 
warten ja nicht, bis der erste Zug - das soll, wie der 
Parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann 
gesagt hat, im Jahre 2019 der Fall sein - auf der 
Y-Trasse fährt, bevor mit der nächsten Maßnahme 
begonnen wird. Ich habe nur darzustellen ver-
sucht, dass wir einen Schritt nach dem anderen 
machen müssen. Jetzt haben wir es geschafft, die 
Planung der Y-Trasse mit den entsprechenden 
Geldern anzustoßen. Das ist der erste Schritt. 
Daran schließt sich der nächste Schritt mit den 
nächsten Strecken an. Wir bleiben ja nicht sozusa-
gen im Büro sitzen und warten, bis die Y-Trasse 
fertig ist, sondern wir arbeiten weiter. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Herr Hagenah, Sie haben jetzt die Möglichkeit, die 
nächste Frage zu stellen. 

Enno Hagenah (GRÜNE): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich frage die Lan-
desregierung hinsichtlich der Konsequenzen aus 
dem DLR-Gutachten, das ja von der Landesregie-
rung auch als Maßnahmenpaket dargestellt wor-
den ist, das man nach und nach umsetzen will - mit 
EVB-Ausbau als erstem Schritt -: Welche Prioritä-
tenliste zu weiteren Maßnahmen, die das DLR-
Gutachten vorschlägt, hat die Landesregierung, 

und welche Maßnahmen daraus gedenkt sie in 
welchen Zeitabständen umzusetzen? 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister Bode! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich habe gerade gesagt, dass das DLR-Gutachten 
flexible Möglichkeiten für unterschiedliche Szena-
rien vorgeschlagen hat. Ein Szenario wäre bei-
spielsweise, dass Baumaßnahmen ins Stocken 
kommen. Ein zweites Szenario wäre, dass der Gü-
terverkehr auf gewissen Trassen deutlich zunimmt. 
Je nachdem, welches Szenario eintritt, muss man 
eine andere Maßnahme vorziehen. Ebenfalls 
kommt es darauf an, wie es mit der Entwicklung 
des Knotens Hamburg weitergeht. Auch darauf 
muss man sich abstimmen. Deshalb stehen die 
Maßnahmen nicht in einer Reihenfolge oder Rang-
folge. 

(Zustimmung bei der FDP und bei der 
CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Eine weitere Wortmeldung liegt von Herrn Will von 
der SPD-Fraktion vor. Bitte sehr! 

Gerd Ludwig Will (SPD): 

Herr Präsident! Herr Minister, ich frage Sie vor 
dem Hintergrund, dass Häfen und Hafenhinter-
landverkehre von Ihnen und Ihren Vorgängern im-
mer als nationale Aufgabe definiert wurden: Wie 
will die Landesregierung bei der Fortschreibung 
des Bundesverkehrswegeplans sicherstellen, dass 
ein höherer quotaler Anteil an den Investitionen 
nach Niedersachsen und in diese Aufgabe fließt? 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister!  

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 

Sehr geehrter Herr Will, sicherstellen können wir 
als Landesregierung das nicht. Aber wir werden 
dafür kämpfen, und wir würden uns freuen, wenn 
Sie mitmachen.  

(Beifall bei der FDP und Zustimmung 
bei der CDU) 
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Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Die letzte Fragemöglichkeit für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat Herr Briese. Bitte sehr! 

Ralf Briese (GRÜNE): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Angesichts der all-
gemeinen Unterfinanzierung des Bundesverkehrs-
wegeplanes möchte ich jetzt gerne von der Lan-
desregierung wissen: Gibt es schon eine konkrete 
Finanzierungsvereinbarung zwischen Landesregie-
rung und Bundesregierung, was die dritte Stufe 
des Ausbaus der Bahnstrecke Wilhelmshaven–
Oldenburg angeht, die ja der Anbindung des Ja-
deWeserPort dient, oder ist das noch unklar? 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Minister, Ihre Antwort! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr: 
Es gibt keine konkrete Finanzierungsvereinbarung 
mit der Landesregierung, weil die Landesregierung 
gar nicht dafür zuständig ist, diese zu treffen. Sie 
ist zwischen der Bahn und dem Bund zu treffen. 

(Ralf Briese [GRÜNE]: Gibt es denn 
da diese Finanzierungsvereinba-
rung?) 

- Es gibt dort Gespräche und einen klaren Zeitplan, 
wann sie vorliegen soll. Ich meine, sie soll Ende 
2010, Anfang 2011 abgeschlossen werden. 

(Ralf Briese [GRÜNE]: Es gibt also 
noch keine Finanzierungsvereinba-
rung!) 

- Sie liegt noch nicht vor. Allerdings heißt das nicht, 
dass sie nicht kommt. Sie ist noch nicht erforder-
lich. 

(Zustimmung bei der FDP und bei der 
CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es lie-
gen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist 
die Behandlung der Dringlichen Anfragen beendet. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 27 auf: 

Erste Beratung: 
Kennzeichnungspflicht stärkt Vertrauen in die 
Polizei - Antrag der Fraktion DIE LINKE - 
Drs. 16/2277  

Wir kommen zur Einbringung. Eingebracht wird der 
Antrag von Frau Zimmermann für die Fraktion DIE 
LINKE. Ich erteile Ihnen das Wort. 

Pia-Beate Zimmermann (LINKE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! „Kenn-
zeichnungspflicht stärkt Vertrauen in die Polizei“ - 
so lautet die Überschrift unseres Antrages. Ich 
möchte Ihnen dies begründen.  

Vertrauen in die Polizei zu stärken, muss unser 
gemeinsames Ziel sein; denn somit wird das Ver-
trauen in den demokratischen Rechtsstaat ge-
stärkt. Mit unserem Antrag wollen wir erreichen, 
dass die Landesregierung unter Beteiligung der 
Personalvertretung, nämlich des Hauptpersonalra-
tes der Polizei, eine Verwaltungsvorschrift erlässt, 
welche das Ziel verfolgt, ab dem 1. Januar 2011 al-
le Polizistinnen und Polizisten des Landes Nieder-
sachsen während ihrer dienstlichen Tätigkeit durch 
das Tragen eines Namensschildes oder einer 
Dienstnummer kenntlich zu machen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Sollte die rechtliche Prüfung ergeben, dass die 
vorgeschlagene Regelung zur Identifizierbarkeit 
der Sicherheitskräfte einer gesetzlichen Grundlage 
bedarf, soll die Landesregierung einen entspre-
chenden Gesetzentwurf erarbeiten und dem Land-
tag vorlegen. 

Auch wenn eine Kennzeichnungspflicht bislang bei 
den deutschen Polizeigewerkschaften und einigen 
Innenministerien auf Ablehnung stößt, ist sie doch 
in Hamburg oder auch in Holland und künftig auch 
in Berlin üblich. In Großbritannien und Nordirland 
tragen Beamtinnen und Beamte mit Polizeibefug-
nissen Kennnummern. In Spanien haben die Poli-
cía Nacional und die Guardia Civil Identifizierungs-
nummern an der Uniform. In Tschechien ist es 
ähnlich.  

Meine Damen und Herren, am 19. September 
2001 wurde vom Ministerkomitee des Europarates 
ein Europäischer Kodex für Polizeiethik verab-
schiedet, der eine Selbstverpflichtung aller Mit-
gliedsstaaten des Europarates darstellt. Zentral 
sind zwei Regeln im Europäischen Kodex für Poli-
zeiethik: 

Erstens. Beamtinnen und Beamte mit Polizeibe-
fugnissen sind auf allen Rangstufen persönlich 
verantwortlich und rechenschaftspflichtig für ihr ei-
genes Tun und Unterlassen sowie für ihre Anwei-
sungen an Untergebene. 
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Zweitens. Beamtinnen und Beamte mit Polizeibe-
fugnissen sind während Einsätzen gewöhnlich in 
der Lage, sich hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zur 
Polizei und ihrer amtlichen Identität auszuweisen. 

Kommentiert wird das dann wie folgt: Ohne die 
Möglichkeit, eine Polizistin oder einen Polizisten 
persönlich zu identifizieren, wird der Begriff der 
Rechenschaftspflicht aus der Perspektive der Öf-
fentlichkeit sinnentleert. - Das sind klare Worte und 
ein klares Plädoyer für eine Kennzeichnungs-
pflicht, wie wir sie in diesem Antrag fordern. 

Gegenwärtig besteht das Problem, dass es, wenn 
der Verdacht einer strafbaren Handlung durch Po-
lizeibeamtinnen oder Polizeibeamte vorliegt, auf-
grund der Uniform häufig sehr schwierig ist, ein-
zelne Polizistinnen oder Polizisten anzuzeigen. Bei 
Demonstrationen tragen Polizistinnen und Polizis-
ten Schutzkleidung, teilweise auch Gesichtsmas-
ken, die es den Betroffenen unmöglich machen, 
einzelne Polizistinnen und Polizisten zu identifizie-
ren. Damit sind Polizistinnen und Polizisten in sol-
chen Fällen praktisch immun gegen Strafverfol-
gung. 

Meine Damen und Herren, ausdrücklich wird mit 
der vorgeschlagenen Regelung kein Generalver-
dacht gegen die Polizei ausgesprochen, sondern 
ein neuer Vertrauenstatbestand geschaffen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Die Diskussion über die Identifizierbarkeit der Poli-
zeikräfte gibt es gegenwärtig in vielen Bundeslän-
dern. So liegt eine entsprechende Initiative derzeit 
beispielsweise dem schleswig-holsteinischen 
Landtag vor. In Berlin bekommen die Beamtinnen 
und Beamten mit neuen, blauen Uniformen 
zugleich ein Namensschild und Nummernschild, 
das sichtbar getragen werden muss. Unterstützt 
wird dieses Vorhaben von Bürgerrechtsgruppen 
wie z. B. Amnesty International.  

Auch in Niedersachsen hat es bei Demonstratio-
nen, z. B. während der Castortransporte, Ereignis-
se gegeben, die den Eindruck erweckt haben, 
dass das Tragen von Uniform und Helm eine 
Strafverfolgung faktisch ausschließt. Das schwächt 
und beschädigt das Vertrauen in die Polizei und 
schadet insbesondere der übergroßen Mehrheit 
der Polizistinnen und Polizisten, die ihre schweren 
Aufgaben korrekt, verantwortungsbewusst und en-
gagiert erfüllen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Mit der Umsetzung unserer Initiative wird dem ent-
gegengewirkt. Wir wollen ausdrücklich offenlassen, 
ob es ein Namensschild oder eine andere indivi-
duelle Kennzeichnung, z. B. eine Buchstaben- 
oder Zahlenkombination, sein soll. Wir haben sehr 
wohl im Voraus Gespräche beispielsweise mit der 
GdP geführt, in denen der Einwand geäußert wur-
de, dass Polizeibeamte durch ein Namensschild 
Opfer von Racheakten werden könnten. Hier soll 
mit der Personalvertretung Wahlfreiheit vereinbart 
werden. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe auf eine kon-
struktive Beratung unseres Antrags im Ausschuss, 
zu der sicherlich eine Expertenanhörung gehören 
wird. 

Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor 
wir in der Tagesordnung fortfahren, möchte ich Sie 
darauf aufmerksam machen, dass die Tagesord-
nungspunkte 31 und 32 nach Absprache zwischen 
den Fraktionen ohne Aussprache an die Aus-
schüsse überwiesen werden sollen. 

Wir setzen die Tagesordnung fort. Frau Modder 
hat jetzt für die SPD-Fraktion das Wort. 

Johanne Modder (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Forderung nach einer Kennzeichnungspflicht für 
unsere Polizei ist nicht neu und wird immer wieder 
gern in die Diskussion geworfen. Dieses Thema 
lässt sich sicherlich öffentlichkeitswirksam gut ver-
kaufen, aber es sorgt bei den Polizistinnen und Po-
lizisten und bei deren Familien für große Unruhe. 

(Angelika Jahns [CDU]: Sehr richtig!) 

Um eines gleich zu Beginn der Beratung klarzu-
stellen: Unsere niedersächsische Polizei ist keine 
anonyme Staatsmacht, sondern eine sehr bürger-
nahe Polizei, die, wie ich finde, zu Recht hohes 
Vertrauen genießt und deren Arbeit Anerkennung 
und Respekt verdient, übrigens auch und vielleicht 
ganz besonders von diesem Parlament. 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und 
bei der FDP) 

Auch deshalb finde ich das durch diesen Antrag 
deutlich werdende Misstrauen gegenüber unserer 
Polizei völlig inakzeptabel. 
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(Beifall bei der SPD, bei der CDU und 
bei der FDP - Kreszentia Flauger 
[LINKE]: Frau Modder!) 

Meine Damen und Herren, das Tragen von Na-
mensschildern ist in Niedersachsen in der Beklei-
dungsverordnung geregelt und ausdrücklich er-
wünscht. Damit wird das Tragen von Namens-
schildern der Polizistin bzw. dem Polizisten freige-
stellt. In der Regel ist das überhaupt kein Problem 
und wird, wie Sie alle aus eigenen Erfahrungen 
wissen, im normalen Dienst gerne wahrgenom-
men. Es dient der Offenheit, der Transparenz und 
damit nicht zuletzt auch der Bürgerfreundlichkeit.  

Wir müssen allerdings zur Kenntnis nehmen, dass 
die Polizei auch Einsätze fährt, bei denen sich we-
gen der besonderen Gefahrensituation eine Kenn-
zeichnung des einzelnen Polizisten zumindest aus 
unserer Sicht verbietet, weil es eine Fürsorgepflicht 
des Dienstherrn gibt. 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und 
bei der FDP - Angelika Jahns [CDU]: 
Sehr gut!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Frau Modder, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Kollegen Perli? 

Johanne Modder (SPD): 
Nein, vielleicht sollte er erst einmal zuhören.  

(Björn Thümler [CDU]: Sehr gut!) 

Für mich stellt sich die Frage: Warum dieser An-
trag? Was ist in der bisherigen Regelung nicht aus-
reichend, und warum soll diese Regelung geändert 
werden? Es ist noch gar nicht so lange her, dass 
wir im Niedersächsischen Landtag das Thema 
Kennzeichnungspflicht debattiert haben. Das war 
2008/2009 im Zuge der Einbringung des Gesetz-
entwurfes der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zum Versammlungsrecht, der sich ja noch im Ver-
fahren befindet. Bereits damals fand das Ansinnen 
auf eine individuelle Kennzeichnungspflicht keine 
Mehrheit. Zum neuen Versammlungsrecht wird am 
7. April eine große Anhörung stattfinden, auf die 
ich sehr gespannt bin. 

Worin besteht also aus Sicht der Fraktion DIE 
LINKE jetzt der Handlungsbedarf, die Kennzeich-
nung der Polizisten in jedem Einsatz - also auch in 
Sondereinsatzkommandos und in geschlossenen 
Einsätzen - zu fordern? Gibt es in Niedersachsen 
wirklich eine große Anzahl ungeklärter Übergriffe 
von Polizeibeamten auf Bürgerinnen und Bürger? 

Ich stelle auch die Frage in den Raum: Ist bei der 
Aufklärung wirklich die Identifizierung des einzel-
nen Beamten das Problem, oder ist es nicht eher 
das Fehlen eines hinreichenden Tatverdachtes? 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Das 
kann doch nicht wahr sein, Frau Mod-
der! - Kurt Herzog [LINKE]: Wo leben 
Sie denn!) 

Wir werden dazu sicherlich noch etwas aus dem 
Ministerium hören. 

In diesem Zusammenhang ist die Kleine Anfrage 
der Kollegin Frau Zimmermann zur Situation in der 
Polizeiinspektion Mitte in Hannover aus dem Juni 
letzten Jahres ganz interessant. Dort konnten bei 
allen 57 Anzeigen die beschuldigten Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten ermittelt werden.  

(Jan-Christoph Oetjen [FDP]: Ganz 
ohne Kennzeichnungspflicht!) 

Der im Antrag unterstellte Zusammenhang zwi-
schen der Kennzeichnung und der Aufklärungs-
quote von Anzeigen gegen Polizeibeamte kann 
deshalb aus meiner Sicht so nicht hergestellt wer-
den. 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und 
bei der FDP) 

Frau Flauger, um gar nicht erst falsch verstanden 
zu werden: Selbstverständlich sind Fehlverhalten 
oder gar strafbare Handlungen und Übergriffe von 
Polizeibeamten auf Bürgerinnen und Bürger auf 
das Schärfste zu verurteilen und selbstverständlich 
auch mit allem Nachdruck strafrechtlich zu verfol-
gen. Das stellt niemand in Frage. Allerdings sollten 
wir schon sehr sorgfältig abwägen, ob unsere Poli-
zistinnen und Polizisten auch in Sondereinsätzen 
oder in geschlossenen Einsätzen zur individuellen 
Kennzeichnung verpflichtet werden sollten. Hier 
geht es immer auch um den persönlichen Schutz 
unserer Einsatzkräfte und deren Familien. Das he-
be ich ausdrücklich hervor. 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und 
bei der FDP - Kreszentia Flauger 
[LINKE]: Was ist mit Nummern?) 

Sie alle kennen die Meldungen aus der Polizei 
über Bedrohungen bis in die Privatsphäre hinein, 
über Stalking, Belästigung und Bedrohung auch 
von Familienangehörigen.  
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Meine Damen und Herren, ich will überhaupt nicht 
kleinreden, dass zurzeit in Berlin aufgrund 
schwerster Übergriffe von Polizeibeamten über ei-
ne individuelle Kennzeichnungspflicht durch Na-
mensschilder oder Dienstnummern diskutiert wird. 

(Victor Perli [LINKE]: Hört, hört!) 

In Schleswig-Holstein liegt ebenfalls ein entspre-
chender Antrag auf Kennzeichnungspflicht für Po-
lizeibeamte von den Fraktionen der Linken und 
Bündnis 90/Die Grünen vor. Meine Damen und 
Herren, Niedersachsen ist zum Glück nicht Berlin. 
Ich will für meine Fraktion ausdrücklich erklären, 
dass wir keinen Handlungsbedarf sehen und uns 
zum Schutz für unsere Polizistinnen und Polizisten 
und deren Familien gegen eine verpflichtende 
Kennzeichnung aussprechen.  

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und 
bei der FDP - Angelika Jahns [CDU]: 
Das freut uns!) 

Des Weiteren will ich vorsichtig darauf hinweisen, 
dass die Pflicht zur individuellen Kennzeichnung 
laut Rechtsprechung wohl auch der Mitbestim-
mung des Hauptpersonalrats unterliegt und meine 
Fraktion hier auf keinen Fall etwas gegen die Be-
troffenen beschließen wird, 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Wir auch 
nicht!) 

eben weil wir eine besondere Gefährdungslage zu 
berücksichtigen haben und dies nicht über die 
Köpfe der Betroffenen hinweg machen sollten.  

Allerdings - das ist meine herzliche Bitte an Sie, 
Herr Innenminister Schünemann - ist die Entwick-
lung, die sich insbesondere in Berlin abzeichnet, 
aus meiner Sicht sehr bedenklich, weil es nicht 
sein kann, dass es in geschlossenen Einsätzen, 
die zum Teil länderübergreifend geführt werden, 
unterschiedliche Regelungen zur Kennzeichnung 
gibt. Ich bitte daher sehr herzlich, das in der In-
nenministerkonferenz zum Thema zu machen.  

Vielen Dank.  

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und 
bei der FDP - Ulf Thiele [CDU]: Das 
war eine gute Rede!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Es gibt den Wunsch auf eine Kurzintervention. 
Frau Zimmermann von der Fraktion DIE LINKE, ich 
erteile Ihnen das Wort für anderthalb Minuten. Bitte 
sehr!  

(Victor Perli [LINKE]: Einladung nach 
Gorleben! - Gegenruf von Heiner Bart-
ling [SPD]: Wir kommen gerne hin!) 

Pia-Beate Zimmermann (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau 
Modder, ich finde es schon ziemlich anmaßend, 
wenn Sie uns unseren Respekt und unsere Aner-
kennung für die Arbeit der Polizistinnen und Poli-
zisten in Niedersachsen absprechen. 

(Beifall bei der LINKEN - Editha Lor-
berg [CDU]: Dann machen Sie nicht 
solche Äußerungen!) 

Das ist auf gar keinen Fall so. Wir nehmen natür-
lich auch die Bedrohung der Polizistinnen und Po-
lizisten ernst. Deshalb haben wir uns selbstver-
ständlich auch mit der GdP unterhalten. Ich weiß 
nicht, warum es nicht möglich sein soll, durch eine 
Kennzeichnung mit Ziffern und Zeichen Übergriffe 
in die Privatsphäre der Polizistinnen und Polizisten 
zu vermeiden. Das müssen Sie mir schon noch 
einmal erklären.  

(Beifall bei der LINKEN - Editha Lor-
berg [CDU]: Wenn man darüber 
nachdenkt, wird einem das von allein 
klar!) 

Uns geht es auf der einen Seite selbstverständlich 
darum, die Polizistinnen und Polizisten zu schüt-
zen, aber es geht natürlich auch darum, die De-
monstrantinnen und Demonstranten zu schützen 

(Editha Lorberg [CDU]: Natürlich!) 

und damit das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und das Recht auf Demonstrations- und Versamm-
lungsfreiheit zu sichern. 

(Beifall bei der LINKEN - Angelika 
Jahns [CDU]: Unglaublich!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Frau Modder möchte antworten. Ich erteile Ihnen 
das Wort, Frau Modder. 

Johanne Modder (SPD): 
Vielen Dank, Herr Präsident! Sehr verehrte Kolle-
gin Zimmermann, Sie sollten wissen - Sie wissen 
es auch -, dass insbesondere Großeinsätze oder 
geschlossene Einsätze, die Sie ansprechen, do-
kumentiert werden.  

(Jan-Christoph Oetjen [FDP]: So ist 
es! - Kurt Herzog [LINKE]: Nur die 
Gegenseite!) 
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Die Identifizierung des einzelnen Beamten war 
noch nie das Problem, sondern etwas ganz ande-
res.  

(Lachen bei der LINKEN) 

Ihr Antrag streut weiter Misstrauen gegen die Poli-
zei. Das weisen wir zurück.  

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und 
bei der FDP - Kreszentia Flauger 
[LINKE]: Das ist doch abstrus!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Nächster Redner ist Herr Briese von der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Herr Briese, Sie haben 
das Wort.  

Ralf Briese (GRÜNE): 
Herr Präsident! Frau Modder, für mich ist es etwas 
widersprüchlich, wenn Sie einerseits sagen, die 
Polizisten tragen im normalen Alltagsgeschäft Na-
mensschilder, und das sei erwünscht und problem-
los, und das finden Sie sinnvoll,  

(Johanne Modder [SPD]: Ja!) 

aber andererseits sagen, wir würden der Polizei 
großes Misstrauen entgegenbringen, wenn wir die-
ses Prinzip durchgängig für Polizeieinsätze fordern 
würden. Wenn Sie auf der einen Seite sagen, dass 
es sinnvoll ist, dass die Polizisten identifizierbar 
sind, verstehe ich nicht, dass Sie das aber auf der 
anderen Seite nicht durchgängig wollen.  

Ich finde es unfair, wenn behauptet wird, das wäre 
eine große Misstrauensbekundung gegenüber der 
Polizei.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Dann muss man auf der anderen Seite sagen, das, 
was die andere Seite des Hauses an den Tag legt, 
ist eine große Misstrauensbekundung gegenüber 
Demonstranten. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN - Björn Thümler [CDU]: Herr 
Briese, das war berechtigt!) 

Wir sollten versuchen, in der Debatte ein bisschen 
zu differenzieren, sachlich und rational vorzugehen 
und nicht beiden Gruppen kollektiv vorwerfen, dass 
sie sich nicht rechtsstaatlich verhalten würden. Na-
türlich ist es absolut richtig, dass sich die Polizei in 
den allerallerallermeisten Fällen an Recht und Ge-
setz hält. Das ist gar keine Frage. Niemand stellt 
das infrage, 

(Zuruf von der SPD: Doch!) 

und niemand bringt ihr ein irgendwie geartetes kol-
lektives Misstrauensbekunden entgegen. Für De-
monstrierende bei Versammlungen gilt genau das 
Gleiche. 95 oder 99 % der Versammlungsteilneh-
mer verhalten sich rechtstaatskonform und ma-
chen keine Übergriffe auf die Polizei. Diese saube-
re Argumentation sollten wir mal einhalten. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Hier ist, glaube ich, deutlich geworden, dass die 
Grünen prinzipiell dafür sind, dass die Polizei iden-
tifizierbar ist, und zwar nicht nur im normalen All-
tagsgeschäft, sondern gerade bei sensiblen Groß-
einsätzen. Das ist auch dargestellt worden. Diese 
Forderung haben sich nicht nur Grüne oder Linke 
ausgedacht, sondern das ist eine alte Bürger-
rechtsforderung etwa von Amnesty International - 
die haben, glaube ich, sogar einmal den Friedens-
nobelpreis bekommen - und der Humanistischen 
Union, der sehr kluge Liberale angehören. Meine 
Lieblingsliberalen Herr Baum und Herr Hirsch sind 
dort sehr prominent vertreten. 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Briese, ich komme kaum dazwischen. - Herr 
Biallas möchte eine Zwischenfrage stellen. Gestat-
ten Sie diese? 

Ralf Briese (GRÜNE): 
Nein, Herr Biallas kann hier gleich seine Ausfüh-
rungen dazu machen. 

(David McAllister [CDU]: Schade! - 
Gegenruf von Kreszentia Flauger 
[LINKE]: Nicht wirklich, Herr McAl-
lister! - Weitere Zurufe) 

- Ja, ganz genau. Das ist sehr schade. Ich kann 
mich aber nicht daran erinnern, dass die Beiträge 
von Herrn Biallas hier jemals sehr gehaltvoll wa-
ren. 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN und bei 
der LINKEN) 

Deshalb muss ich seine Zusatzfrage auch nicht zu-
lassen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die polizeiliche Identifizierbarkeit auch bei Groß-
einsätzen wird von vielen renommierten Bürger-
rechtsorganisationen und Fachwissenschaftlern 
gefordert. Auch die SPD in Berlin ist ja dafür. Es 
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gibt grundsätzliche rechtsstaatliche Erwägungen, 
die dafür sprechen, und es gibt darüber hinaus das 
Rechtsstaatsprinzip nach Artikel 19 des Grundge-
setzes. Danach hat der individuell Betroffene in 
diesem Staat eine Rechtsschutzgewähr. Dieses 
Recht läuft schlicht und ergreifend leer, wenn der 
Beschuldigte nicht identifizierbar ist. 

(Editha Lorberg [CDU]: Luft holen!) 

Ihre Behauptung, Frau Modder, dass dies niemals 
vorkomme und die Identifikation immer einfach 
herzustellen sei, trifft nicht zu. Aus einer Untersu-
chung aus Berlin geht hervor, dass in 10 % der 
Fälle von Beschuldigungen gegenüber Polizeibe-
amten eine Identifikation nicht möglich ist. Nun 
kann man sagen: 10 % sind nicht besonders viel. 
Damit können wir leben. - Ich aber finde, dass 
10 % ein nicht so ganz geringer Wert ist. Es geht 
um Vorwürfe, die nicht aufgeklärt werden können, 
weil eine Identifikation nicht hergestellt werden 
kann. 

Nun zu den zwei oder drei Gegenargumenten, die 
immer angeführt werden. „Die Polizei fürchtet indi-
viduelle Racheakte.“ - Meiner Meinung nach hat 
Frau Zimmermann dieses Gegenargument hier 
schon sehr gut entkräftet. Natürlich können wir 
über eine Pseudoanonymisierung, über eine 
Dienstnummer reden. Das ist doch gar keine Fra-
ge. Das heißt, dass nicht individuell ein Namens-
schild getragen werden muss. Wird nur eine 
Dienstnummer vergeben, kann die Dienststelle 
daraus ableiten, wer es damals war. Damit hätte 
der Dienstherr die ihm obliegenden Schutzpflichten 
erfüllt. Man kann also pseudoanonymisiert vorge-
hen. 

Und dann das Argument der Racheakte. Im ge-
samten normalen Strafverfahren, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, tritt der Staat transpa-
rent auf. Meinen Sie, wir haben anonyme Staats-
anwälte, anonyme Vernehmungsbeamte, anonyme 
Richter? Haben wir anonyme Geschworene und 
anonyme Justizvollzugsbeamte? Die müssten 
doch auch alle sagen: Ich habe mit gefährlichen 
Straftätern zu tun. Ich möchte gern anonymisiert 
tätig sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Dieses Argument, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, trifft das Problem einfach nicht. 

Zum Misstrauensbekunden habe ich schon einiges 
gesagt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe 
etwas recherchiert und bin der Frage nachgegan-
gen, wo es in Europa und auch sonst irgendwo auf 
der Welt eine Kennzeichnungspflicht gibt. Auch 
dazu hat Frau Zimmermann schon einige Zahlen 
genannt. Bereits 1949 - man höre und staune - 
gab es nach preußischem Landrecht diese Ver-
pflichtung. Wir hatten sie Mitte der 90er-Jahre auch 
in den neuen Bundesländern. Man höre und stau-
ne: Auch die Polizei in New York - New York soll ja 
auch nicht der Hort der allgemeinen Friedlichkeit 
sein, will ich einmal sagen, sondern eine ziemlich 
turbulente und dynamische Stadt - trägt Namens-
schildchen. Auch in der Stadt London ist dies der 
Fall. Ich finde, dass Hannover nicht hinter New 
York und London zurückstehen sollte. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Zu einer Kurzintervention hat sich der Kollege Bial-
las von der CDU-Fraktion gemeldet. Anderthalb 
Minuten, Herr Biallas. 

Hans-Christian Biallas (CDU): 

Herr Präsident! Weil ich keine Zwischenfrage stel-
len durfte, will ich es im Wege einer Kurzinterventi-
on sagen. - Ich fand das, was Sie hier vorgetragen 
haben, ziemlich abenteuerlich, weil im Moment ei-
ne zunehmende Gewalt gegen Polizisten zu be-
klagen ist und Sie sich hier ausschließlich zu Ge-
walt ausgelassen haben, die angeblich Polizisten 
gegenüber Demonstranten ausüben. 

(Victor Perli [LINKE]: Das stimmt gar 
nicht! - Kreszentia Flauger [LINKE]: 
Wenn Sie wenigstens zugehört hät-
ten!) 

Hier kann jeder jede Meinung haben. Da heute bei 
Demonstrationen trotz Vermummungsverbot zum 
Teil auch vermummte Demonstranten erscheinen - 
nicht aus Spaß und Jux, sondern um ihre Identität 
zu verschleiern -, wundert es mich, dass Sie nicht 
den Schneid hatten, auch einmal über die Frage 
nachzudenken, wie es wäre, wenn wir jeden De-
monstranten verpflichten würden, ebenfalls ein 
Namensschild zu tragen. Auf diese Idee sind Sie 
aber noch nicht gekommen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
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Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Herr Kollege Briese möchte antworten. Ich erteile 
ihm für anderthalb Minuten das Wort. 

(David McAllister [CDU]: Mal sehen, 
ob er dafür ist! - Weitere Zurufe) 

- Moment, noch nicht. - Herr Briese hat jetzt für 
anderthalb Minuten das Wort. Bitte sehr! 

Ralf Briese (GRÜNE): 

Ich bin immer wieder überrascht, muss ich wirklich 
einmal sagen, wie wenig Ahnung der innenpoliti-
sche Sprecher der CDU-Fraktion vom niedersäch-
sischen Polizeirecht hat. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Das überrascht mich, Herr Biallas. Es gibt einen al-
ten juristischen Grundsatz: Ein Blick in das Gesetz 
hilft bei der Rechtsfindung. - Wenn Sie in das ent-
sprechende Gesetz einmal hineingucken würden, 
würden Sie wissen, dass es eine allgemeine Pflicht 
zur Identifikation gibt. Wenn die Polizei dies ver-
langt, ist der betreffende Bürger natürlich ausweis-
pflichtig und muss sich identifizieren lassen. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Umgekehrt aber hat der Bürger nicht das Recht, 
von einem Polizisten zu verlangen, dass er ihm 
seinen Ausweis oder seine Dienstnummer zeigt; 
jedenfalls nicht bei Großeinsätzen. Der betreffende 
Polizist kann dies verweigern. Um nichts anderes 
geht es doch in dieser Debatte. Es geht um 
Gleichberechtigung zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern auf der einen Seite und dem Staat auf der 
anderen Seite. 

(Ulf Thiele [CDU]: Darum geht es Ih-
nen ausdrücklich nicht!) 

Im Übrigen hat hier niemand das große Problem 
der Gewalt gegen Polizisten verharmlost. Darüber 
haben wir in diesem Landtag schon intensiv bera-
ten. Niemand hat dieses Problem irgendwie schön- 
oder weggeredet. Anscheinend haben Sie aber 
auch da nicht zugehört. Wir haben konsensual ei-
ne umfangreiche Untersuchung in Auftrag gege-
ben, damit dieses Thema aufgearbeitet werden 
kann. Also auch da haben Sie an der Sache völlig 
vorbeigeredet. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Als Nächster hat sich Herr Ahlers von der CDU-
Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Ahlers, ich erteile 
Ihnen jetzt das Wort. 

Johann-Heinrich Ahlers (CDU): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
nehme es vorweg und werde es im Weiteren natür-
lich begründen: Die CDU-Fraktion lehnt ebenso 
wie die SPD-Fraktion den Antrag der Fraktion DIE 
LINKE ab. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wollen nicht, dass alle Polizistinnen und Poli-
zisten während ihrer dienstlichen Tätigkeit durch 
das Tragen eines Namensschildes oder einer 
Dienstnummer zusätzlich kenntlich gemacht wer-
den. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Zusätz-
lich?) 

Wir meinen vielmehr, dass unsere Polizisten in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und 
unseres Landes Niedersachsen eine hervorragen-
de Arbeit geleistet und sich insgesamt an Recht 
und Gesetz gehalten haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir sagen auch, dass die bestehende Rechtsord-
nung und die Arbeit unserer Polizisten jetzt und 
auch zukünftig auch ohne Kennzeichnung unser 
vollstes Vertrauen genießen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Meine Damen und Herren von den Linken, die Uni-
form mit der Aufschrift „Polizei“ ist eindeutig und 
lässt den Amtsträger als solchen erkennen. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Wie bit-
te?) 

Darüber hinaus sind Polizeibeamte verpflichtet, 
sich mit ihrem Dienstausweis auszuweisen, sofern 
es die Lage zulässt. 

(Vizepräsident Dieter Möhrmann über-
nimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, weil dies in der Ver-
gangenheit immer funktioniert hat, 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Hat es 
nicht! Stimmt doch nicht!) 

stellt sich uns die Frage, was die Fraktion DIE 
LINKE mit ihrem Antrag bewirken will. In diesem 
Zusammenhang spielen die im Antrag und auch 
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bei anderer Gelegenheit gemachten Aussagen ei-
ne besondere Rolle. 

(Zustimmung bei der CDU) 

In ihrem Entschließungsantrag spricht die Fraktion 
DIE LINKE davon, dass unsere Polizei nicht länger 
als anonyme Staatsmacht in Erscheinung treten 
soll. 

(Pfui! bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die letzte anonyme 
Staatsmacht in Deutschland wurde mit dem Fall 
der Mauer abgeschafft. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Meine Damen und Herren, die Stasi z. B. war Teil 
einer anonymen Staatsmacht in der immer noch 
von Teilen der Linken so bewunderten DDR. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Es kann doch wohl nicht sein, dass die Linke unse-
re Polizei mit einer anonymen Staatsmacht, wie es 
sie z. B. im Unrechtsstaat der DDR gab, vergleicht. 

(Johanne Modder [SPD]: Hör auf mit 
so einem Scheiß! - Klaus-Peter Bach-
mann [SPD]: Du leistest der Sache 
einen Bärendienst!) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Johann-Heinrich Ahlers (CDU): 
Nein, die gestatte ich nicht. 

Meine Damen und Herren, in einem weiteren Teil 
des Antrages begründet die Linke die Kennzeich-
nungspflicht damit, dass Beamte im Einzelfall nach 
einer Verfehlung nicht individuell zu ermitteln wa-
ren. In der Antragsbegründung sprechen die Lin-
ken sogar davon, dass es sehr schwierig sei, ein-
zelne Polizistinnen und Polizisten anzuzeigen, weil 
sie bei Demonstrationen Schutzkleidung tragen. In 
diesem Zusammenhang möchte ich eine Aussage 
des Abgeordneten der Linken, Hans-Henning Ad-
ler, verlesen. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege, bevor Sie verlesen, darf ich Sie noch 
einmal fragen: Lassen Sie grundsätzlich keine 
Zwischenfragen zu? 

Johann-Heinrich Ahlers (CDU): 
Nein. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Okay. 

Johann-Heinrich Ahlers (CDU): 
Ich führe zu Ende, und danach können andere 
sprechen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Ich möchte auf das zu sprechen kommen, was 
Herr Hans-Henning Adler in einer Kurzintervention 
während der Beratungen zum Versammlungsge-
setz am 7. Oktober 2008 gesagt hat. Ich zitiere: 

„Das Problem ist doch, dass Polizei-
beamte bei den Demonstrationen uni-
formiert sind und in der Regel einen 
Helm tragen, wobei sie manchmal 
auch noch das Visier herunterziehen“ 

(Björn Thümler [CDU]: Unglaublich!) 

„- es mag ja sein, dass es einen 
Grund dafür gibt -, sodass man sie 
nicht erkennen und identifizieren 
kann.“ 

Meine Damen und Herren, wenn man sich diese 
Aussage auf der Zunge zergehen lässt, 

(Hans-Henning Adler [LINKE]: Bitte! 
Machen Sie das!) 

kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
die Fraktion DIE LINKE das Tragen des Helmes 
und das Herunterklappen des Visiers als Ver-
mummung der Polizei ansieht, sodass die Polizis-
ten dann unerkannt Straftaten begehen können. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Sigrid Leuschner [SPD]: Hören Sie 
doch auf, Herr Ahlers! - Kreszentia 
Flauger [LINKE]: Das ist ja peinlich!) 

Meine Damen  und Herren, ich sage es ganz deut-
lich: 

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: Ih-
nen fällt auch nichts Neues mehr ein! 
Das ist ja oberpeinlich!) 

Der Schutzhelm und auch das heruntergelassene 
Visier dienen nur dazu, unsere Polizisten vor den 
Chaoten zu schützen. 

(Beifall bei der CDU) 

Steinen, Flaschen, Molotowcocktails, mit Zwillen 
verschossenen Stahlkugeln sind unsere Polizisten 
ausgesetzt, viele andere Grausamkeiten werden 
von vermummten Chaoten an unseren Polizisten 
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verübt, und häufig entkommen diese vermummten 
Straftäter dann. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Zuruf von der CDU: Herr Ahlers, aus-
gezeichnet! - Pia-Beate Zimmermann 
[LINKE]: Wie peinlich! - Weitere Zuru-
fe) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Ahlers, warten Sie bitte eine Sekunde. 

(David McAllister [CDU]: Mach weiter 
so! - Frank Oesterhelweg [CDU]: 
Schon ein komischer Vogel, dieser 
Adler!) 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns jetzt dar-
auf verständigen könnten, dass Herr Ahlers redet 
und Sie bitte zuhören, dann bekommen wir eine 
vernünftige Debatte. 

(Dr. Gabriele Andretta [SPD]: Das 
Parlament ist kein Stammtisch!) 

Herr Ahlers, bitte! 

Johann-Heinrich Ahlers (CDU): 
Liebe Frau Zimmermann, das ist nur eine Zwi-
schenbemerkung, die an sich in meiner Rede nicht 
vorkommen sollte, aber ich möchte es deutlich 
machen: Ich selbst war 30 Jahre Polizeibeamter. 
Ich weiß, wovon ich spreche. Das, was ich eben 
beschrieben habe, habe ich selbst erlebt. Ich kann 
Ihnen in einer Aussprache dazu gerne darüber be-
richten. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Meine Damen und Herren, ich möchte gerne fort-
fahren. Weil die Fraktion DIE LINKE in ihrem An-
trag insbesondere die Demonstrationen im Auge 
hat, möchte ich darauf verweisen, dass nach der 
geltenden Geschäftsanweisung der Polizei die 
eingesetzten Beamten jederzeit identifiziert und 
zugeordnet werden können. 

(Zuruf von der LINKEN: Von wem 
denn?) 

Deshalb stimmt die CDU-Fraktion den Stellung-
nahmen der Gewerkschaft der Polizei, deren Ver-
treter in der Zuhörerschaft sitzen, und der Polizei-
gewerkschaft im Deutschen Beamtenbund zu, 
dass eine Kennzeichnungspflicht so, wie sie die 
Linke will, den Erfordernissen der Polizeipraxis 
nicht gerecht wird und dadurch alle Einsatzkräfte 
diskriminiert werden. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Meine Damen und Herren, die Aussage der GdP, 
dass bei einer allgemeinen Kennzeichnungspflicht 
Polizisten unabhängig vom Wahrheitsgehalt der 
Vorwürfe mit Ermittlungsverfahren überzogen wer-
den können, spricht für sich und wird von uns 
ebenso uneingeschränkt geteilt wie der Stand-
punkt, dass durch eine Zwangskennzeichnung die 
Einsatzfähigkeit der Polizei gefährdet ist. Meine 
Damen und Herren von den Linken, es mag Ihr 
Ansinnen sein, die Einsatzfähigkeit der Polizei 
lahmzulegen, 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Was für 
eine Unterstellung! - Frank Oesterhel-
weg [CDU]: Sehr gut! Wunder Punkt 
getroffen!) 

wir wollen das nicht. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Letztlich sagen wir in dem Bewusstsein, dass sich 
die bestehenden Regelungen, beispielsweise die 
Kennzeichnungen von Einsatzhundertschaften, 
bewährt haben und vollkommen ausreichend sind 
und dass alle Einsätze im Alltagsgeschäft immer 
nachvollziehbar dokumentiert werden: Die in Nie-
dersachsen mit Erlass geregelte freiwillige Trage-
weise von Namensschildern ist vernünftig und 
deshalb nicht zu ändern. Unsere Polizei, die unter 
Einsatz ihres Lebens für einen größtmöglichen 
Schutz der Bürgerinnen und Bürger sorgt, hat un-
ser vollstes Vertrauen. 

(Hans-Henning Adler [LINKE]: Es wird 
ja immer schlimmer!) 

Der Antrag der Linken zielt aus unserer Sicht ein-
deutig nur darauf ab, die Einsatzfähigkeit der Poli-
zei durch Einschüchterung mit ungerechtfertigten 
Ermittlungsverfahren infrage zu stellen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Kreszentia Flauger [LINKE]: Das ist 
Verleumdung, Herr Ahlers!) 

Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Starker Beifall bei der CDU und Bei-
fall bei der FDP - Zurufe von der CDU: 
Bravo! - Victor Perli [LINKE]: Ver-
leumder!) 
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Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege, ich erteile Ihnen dafür einen Ord-
nungsruf. 

(Zuruf von der LINKEN) 

- Herr Perli, Sie wissen, was passiert, wenn ich Ih-
nen einen zweiten Ordnungsruf erteile. 

(Patrick-Marc Humke-Focks [LINKE]: 
Das war ich!) 

Meine Damen und Herren, zu einer Kurzinterventi-
onen rufe ich jetzt zunächst Herrn Herzog und da-
nach Frau Modder auf. 

Kurt Herzog (LINKE): 
Ja, das hat Ihnen allen gefallen.  

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Ahlers, Herr McAllister, Sie leben hinter dem 
Mond. Ich will Ihnen auch sagen, warum.  

Erstens. Die örtliche Polizei, mein Nachbar z. B., 
sorgt für Sicherheit. Da fühle ich mich sicher. Ich 
schätze meinen Nachbarn sehr; wir sind befreun-
det. 

Zweitens. Einmal im Jahr ändert sich die Szenerie. 
Einmal im Jahr fallen im Wendland Großeinsätze 
an. Es sind ungefähr 10 000 bis 15 000 Polizisten 
im Einsatz, 

(Frank Oesterhelweg [CDU]: Wie 
kommt denn das?) 

länderübergreifend, mit Phantasiesymbolen aus-
gestattet. Die Pastoren unseres Landkreises ferti-
gen dazu Dokumentationen. Frau Modder, die 
empfehle ich Ihnen; 

(Karin Bertholdes-Sandrock [CDU]: 
Endlich mal einer, der das deutlich 
sagt!) 

denn die Kameras für die Dokumentationen, Frau 
Bertholdes, die die Polizei erstellt, schwenken im-
mer genau da weg, wo etwas passiert, z. B. auf 
meinem Grundstück, das direkt an der Castorstre-
cke liegt. Ich habe Folgendes erlebt: Ich als 
Grundstückseigentümer, der sich ausweist, wurde 
von vermummten Polizisten, die nicht gekenn-
zeichnet waren, umgehauen, mit Schlagstockein-
satz. Ich will nicht wiedergeben, was auf meine 
höfliche Frage, wer sie denn seien, kam. Es ist 
nicht parlamentsreif. Aber ich hätte gerne gewusst, 
wer das war. Meine Wut war groß genug, um so-
zusagen auf gleicher Ebene das abzuhandeln, 
aber da habe ich mich zurückgenommen. 

Ich will damit Folgendes sagen: In Lüchow-
Dannenberg ist dieses im November gang und gä-
be. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege, das eignet sich nicht für eine Kurzin-
tervention, wenn Sie so lange reden wollen. Letz-
ter Satz, bitte! 

Kurt Herzog (LINKE): 
Letzter Satz. - Der Stadtrat von Lüchow-Dannen-
berg - einstimmig, mit allen Stimmen, insbesonde-
re auch der CDU; hören Sie bitte genau zu! - hat 
den Polizeipräsidenten aus Lüneburg gebeten, 
hierzu Stellung zu nehmen. Er hat das abgelehnt. 
Konkreter Anlass war ein Rentner, der seit andert-
halb Jahren - - - 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege, das geht nicht. 

Kurt Herzog (LINKE): 
- - - so einen Fall aufklären möchte, der ihm pas-
siert ist, und es gelingt ihm nicht. 

(Beifall bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, es folgt die nächste 
Kurzintervention von Frau Modder. Bitte! 

Johanne Modder (SPD): 
Herr Präsident, vielen Dank! - Sehr verehrter Herr 
Kollege Herr Ahlers, auch wenn wir vielleicht in der 
Sache einig sind, muss ich sagen: Sie haben mit 
Ihrer Wortmeldung hier der Sache einen Bären-
dienst erwiesen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich weise es zurück. Wenn es hier ein berechtigtes 
und sachlich vorgetragenes Anliegen einer Partei 
gibt, dann haben wir uns damit vernünftig ausei-
nanderzusetzen. 

(Frank Oesterhelweg [CDU]: Das war 
sehr vernünftig sogar!) 

Missbrauchen Sie das nicht immer wieder für Ihre 
Attacken gegen die Linkspartei! Das ist unerträg-
lich. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN - David McAllister [CDU]: Gott, 
ist das ein Anbiedern! Die einst so 
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stolze SPD! Ein peinliches Anbie-
dern!) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 

Meine Damen und Herren, gibt es den Wunsch auf 
Erwiderung? - Ich sehe, das ist nicht der Fall. - Wir 
haben das Thema gleich noch einmal. Dann kön-
nen Sie das in aller Sachlichkeit austragen. 

Wir kommen zum nächsten Redner. Das ist Herr 
Oetjen von der FDP. Bitte schön! 

Jan-Christoph Oetjen (FDP): 

Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident. - Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag, der hier von 
der Fraktion DIE LINKE zur Kennzeichnungspflicht 
für Polizisten vorgetragen wurde, wird von der 
Fraktion der FDP nicht mitgetragen. Ich möchte 
hier deutlich sagen, dass die Polizistinnen und Po-
lizisten im Lande Niedersachsen das absolute Ver-
trauen der Fraktion der FDP haben. Diese Kolle-
ginnen und Kollegen machen hier bei uns in Nie-
dersachsen eine gute Arbeit, und wir sollten sie bei 
ihrer Arbeit unterstützen, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Der Antrag - die Kollegin Modder hat das schon 
dargestellt - trieft in seiner Art und Weise vor Miss-
trauen gegenüber der Polizei. Dieses Misstrauen, 
das beispielsweise dadurch deutlich gemacht wird, 
dass hier die Polizei mit dem Begriff „anonyme 
Staatsmacht“ in Verbindung gebracht wird, haben 
die Beamtinnen und Beamten im Polizeidienst, die 
Kolleginnen und Kollegen nicht verdient. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Uns in der FDP-Fraktion hat sich die Frage ge-
stellt, ob es einen Bedarf für eine Kennzeich-
nungspflicht gibt: Liegen uns tatsächliche und ob-
jektive Gründe vor, die es notwendig machen, dass 
wir hier eine Kennzeichnungspflicht einführen? - 
Aus meiner Sicht ist es so, dass gerade die großen 
Einsätze - die Castortransporte sind genannt wor-
den - hervorragend dokumentiert werden.  

(Kurt Herzog [LINKE]: Sie haben kei-
ne Ahnung!) 

Ich sage Ihnen, auch Ihnen, Herr Herzog, bitte: 
Wenn Sie solche Fälle haben, wie Sie sie hier 
schildern und uns zum Besten geben, dann sorgen 
Sie dafür, dass Anzeige erstattet wird, damit es ein 
Verfahren geben kann und das aufgeklärt werden 

kann. Ansonsten unterlassen Sie bitte solche Un-
terstellungen an dieser Stelle!  

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - 
Ursula Helmhold [GRÜNE]: Gegen 
unbekannt? Das ist ja der Witz! - Wei-
tere Zurufe) 

- Sie können sich gleich zu einer Kurzintervention 
melden, Herr Kollege Herzog.  

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Herzog, ich habe das so verstanden, dass 
Herr Oetjen keine Zwischenfrage zulässt.  

Jan-Christoph Oetjen (FDP): 
Bereits heute ist es so, dass vielfach Dienstaus-
weise vorgezeigt werden. Es wird mit Visitenkarten 
oder freiwilligen Kennzeichnungen gearbeitet. Aus 
der Sicht der FDP-Fraktion ist dieses Verfahren 
sehr gut und ausreichend und zeigt auch, mit wel-
cher Bürgernähe die Polizei in Niedersachsen 
auch mit den Demonstrantinnen und Demonstran-
ten umgeht.  

(Zuruf von der LINKEN: Sie leben hin-
ter dem Mond!) 

Allerdings müssen wir hier auch sehen, dass im-
mer mehr Polizeibeamte Opfer von Übergriffen 
werden. An die Fraktion DIE LINKE: Ich finde es 
sehr bedauerlich, dass Sie hier eindimensional nur 
sagen, die Demonstranten müssten vor der Polizei 
geschützt werden. 

(Widerspruch von Pia-Beate Zimmer-
mann [LINKE]) 

Aber dass Sie sich bei der Frage, dass Polizistin-
nen und Polizisten immer öfter Opfer von Gewalt-
taten werden, so zurückhalten, ist in der Sache 
meiner Meinung nach nicht angemessen, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Sie gehen in der Begründung auf die Castortrans-
porte ein - der Kollege Ahlers hat das hier gerade 
schon dargestellt - und sagen, dass die Art und 
Weise der Ausrüstung, nämlich die Schutzausrüs-
tung, die Helme und die heruntergelassenen Visie-
re, eine Identifizierung unmöglich macht, meine 
Damen und Herren.  

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Man 
kann Nummern draufdrucken! - Ge-
genruf von der CDU: Haben Sie Ihre 
Nerven nicht mehr zusammen?) 

 8421



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  67. Plenarsitzung am 18. März 2010 
 

Aber ich sage hier auch: Gerade diese Schutzaus-
rüstung ist bei solchen Einsätzen notwendig, um 
die Polizei vor Übergriffen zu schützen; denn auch 
das, meine Damen und Herren, ist unsere oberste 
Aufgabe.  

Ich möchte abschließend, Herr Präsident, sagen: 
Die Gewerkschaft der Polizei hat sich an uns mit 
dem Hinweis auf den Antrag der Linken gewandt 
und schreibt hier: 

„Eine allgemeine Kennzeichnungs-
pflicht ist eine unverhältnismäßige 
Maßnahme. Sie wird den Erfordernis-
sen in der Polizeipraxis nicht gerecht 
und diskriminiert alle Einsatzkräfte. 
Die Identifizierung eines Beamten 
nach einem Einsatz muss möglich 
sein. Die individuelle Zuordnung ist 
aber bereits durch die geltende Ge-
schäftsanweisung gewährleistet.“ 

Meine Damen und Herren, dem hat die FDP-
Fraktion nichts hinzuzufügen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, es gibt den Wunsch 
nach zwei Kurzinterventionen. Zunächst hat Herr 
Briese von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
das Wort, dann Herr Herzog von der Fraktion DIE 
LINKE. Herr Briese, bitte! 

Ralf Briese (GRÜNE): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Erstens möchte ich 
etwas gerne richtigstellen. Ich habe kein allgemei-
nes Misstrauen gegen die Polizei. Ich kann hier 
auch für die Grünen sprechen. Auch die Grünen 
haben dieses allgemeine Misstrauen gegen die 
Polizei nicht.  

(Zuruf von Reinhold Coenen [CDU]) 

- Herr Coenen, hören Sie doch bitte einmal zu. Sie 
sind doch Vorsitzender des Innenausschusses, 
oder nicht? Können Sie nicht einmal jemanden 
ausreden lassen? Auch das gehört doch zur par-
lamentarischen Debatte dazu! 

(Zurufe von der CDU) 

Also: Ich habe dieses allgemeine Misstrauen ge-
gen die Polizei nicht, und die Fraktion der Grünen 
hat es auch nicht.  

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Ich bemühe mich auch in jeder Debatte, das diffe-
renziert darzustellen. Deshalb ärgere ich mich 
dann über Vorwürfe, die einfach nicht richtig und 
redlich sind.  

(Zustimmung bei den GRÜNEN und 
Beifall bei der LINKEN) 

Zweitens. Ich wundere mich wirklich, insbesondere 
bei der FDP, aber auch bei der CDU, über die all-
gemeine, sehr hohe Staatsgläubigkeit, die Sie hier 
an den Tag legen. Der Staat ist nicht fehlerfrei in 
seinem Handeln. Es ist naiv, so etwas zu behaup-
ten.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Überall dort, wo Menschen arbeiten, passieren 
Fehler. Das liegt in der Natur des Menschen. Es 
liegt vielleicht sogar in der Natur des christlichen 
Menschenbildes, dass der Mensch nicht fehlerfrei 
ist.  

(David McAllister [CDU]: Sagen Sie 
das einmal Frau Helmhold!) 

Deswegen geht es in dieser Debatte einzig und al-
lein um die Frage, dass Menschen, die zu Unrecht 
von Staatsgewalt oder von staatlichen Hoheitsak-
ten betroffen sind, ein Recht darauf haben, dass 
das aufgeklärt wird.  

Man soll mit einem Blick auf die Geschichte der 
Bundesrepublik nicht so tun, Herr Ahlers, als ob es 
das nie gegeben hätte. Wir können im Innenaus-
schuss gerne diskutieren, ob es diese Probleme 
und Vorfälle, dass der Staat überzogen, falsch, 
oder einfach nicht rechtsstaatlich gegenüber Men-
schen reagiert hat, noch nie gegeben hat. So et-
was zu behaupten, ist unhistorisch. Das will ich Ih-
nen einmal sagen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Zur nächsten Kurzintervention hat Herr Herzog das 
Wort. Bitte! 

Kurt Herzog (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Oetjen, wenn es denn so wäre, dass die geltende 
Geschäftsanweisung alles abdecken würde, dann 
wäre es gut. Ich bin Praktiker. In Lüchow-Dannen-
berg sind wir alle, die da wohnen, gezwungener-
maßen Praktiker. Das, was wir da erleben, zeigt, 
dass eben gerade das nicht der Fall ist, was Sie 
hier als Bild dargestellt haben.  
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Solche Geschäftsanweisungen sind nur gut, wenn 
sie tatsächlich in Extremsituationen in der Lage 
sind, die Rechte auch der Bürgerinnen und Bürger 
zu sichern. Genau das passiert nicht. Es hat alles 
das gegeben, mit Strafanzeige usw. Man kommt 
an der Stelle nicht durch. Vor einem steht jemand 
breitbeinig und sagt: Weil ich es sage! - Und damit 
ist es gut.  

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: „Das 
geht Sie nichts an!“ Das sagt er auch! 
Das habe ich schon erlebt!) 

Da kommt kein Name, da kommt keine Nummer, 
da kommt gar nichts, da kommt nicht einmal sein 
Vorgesetzter.  

Ich habe vorhin den Stadtrat von Dannenberg er-
wähnt. Da ist die Linke nicht in der Mehrheit. Das 
sollte Ihnen zeigen, dass die Stimmung vor Ort in 
der Tat so ist. Ein Polizeipräsident sollte das alles 
dort einmal darstellen. Die Praxis zeigt doch: Ein 
Rentner von fast 70 Jahren hat versucht, heraus-
zukriegen, wie - Sachsen-Anhalter Polizei, län-
derübergreifend - 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Das sind 
die Schlimmsten!) 

dort die Befehlskette aussieht, wer dort die Symbo-
lik festzulegen hat. All diese Dinge laufen nicht 
rund. Das, bitte schön, ist die Praxis.  

Ich würde Sie bitten, beim nächsten Castortrans-
port dabei zu sein. Sie bekommen bei mir in mei-
nem Haus an der Castorstrecke ein Zimmer. Dann 
können wir beide uns bei solchen Situationen ger-
ne einmal überlegen, ob es so läuft, wie Sie es ge-
rade Ihrem Traum nach geschildert haben.  

(Beifall bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Oetjen, Sie möchten antworten? - Bitte! 

Jan-Christoph Oetjen (FDP): 
Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident.  

Zunächst zum Kollegen Briese: Herr Kollege Brie-
se, ich habe Ihnen - wenn Sie richtig zugehört hät-
ten, wäre das klar - nicht unterstellt, dass Sie der 
Polizei grundsätzlich misstrauen, weil ich weiß, 
dass Sie in der Regel differenziert argumentieren. 
Trotzdem sage ich es hier noch einmal: Was die 
Linke in ihrem Antrag aufgeschrieben hat und die 
Art und Weise, wie sie es aufgeschrieben hat, das 
zeigt mir, dass sie ein relativ merkwürdiges Ver-

hältnis zur Rolle der Polizei in unserem Staat hat. 
Dieses Verhältnis und diese Rolle der Polizei sieht 
die FDP deutlich anders. Das habe ich hier zum 
Ausdruck gebracht, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Natürlich machen Menschen auch Fehler. Gerade 
in Extremsituationen machen Menschen Fehler. 
Das ist doch auch normal. Deswegen habe ich 
auch gesagt, dass solche Fälle aufgeklärt werden 
müssen, 

(Zuruf von der SPD: Wie denn?) 

dass in solchen Fällen ermittelt und herausgefun-
den werden muss, wer so etwas getan hat. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Und 
dann?) 

Herr Kollege Herzog, ich bitte Sie, doch zu unse-
ren Beratungen in den Innenausschuss zu kom-
men und die Erfahrungen, die Sie in Gorleben und 
im Landkreis Lüchow-Dannenberg gemacht ha-
ben, einzubringen. Dann können wir das Thema 
an konkreten Beispielen diskutieren. Aber hier un-
konkret darzustellen, was da los ist, ist nicht in 
Ordnung.  

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: Das 
war doch aber sehr konkret! Konkreter 
geht es kaum!) 

Kommen Sie in den Ausschuss, dann können wir 
das weiter diskutieren! 

Ganz herzlichen Dank. 

(Zustimmung bei der FDP und bei der 
CDU) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, jetzt hat sich Herr In-
nenminister Schünemann zu Wort gemeldet. Bitte! 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Frau Modder, es ist mir wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass im Moment kein Bundesland ei-
ne verpflichtende Kennzeichnung vorschreibt. In 
Hamburg und Berlin gibt es entsprechende Initiati-
ven. Aber ich weiß, dass sich in Berlin der Perso-
nalrat der Polizei einmütig dagegen ausgespro-
chen hat und insofern keine Einigung darüber er-
zielt wurde.  
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Wir werden dieses Thema aber in der Innenminis-
terkonferenz besprechen. Sie haben völlig Recht, 
es kann nicht sein, dass es in dieser Frage unter-
schiedliche Handhabungen gibt. Ich selbst habe 
ein großes Interesse daran, dass die Einigkeit, die 
es bisher immer gegeben hat - gerade unter den 
Innenministern - auch in Zukunft besteht. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass es eine andere Entschei-
dung der Innenministerkonferenz geben wird. Inso-
fern bin ich gespannt darauf, wie es in Berlin wei-
tergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür 
im Moment in Hamburg eine Mehrheit gibt.  

Herr Briese, es ist interessant, dass die Grünen in 
dieser Frage unterschiedliche Meinungen haben. 
Auch in Bayern gab es eine entsprechende Initiati-
ve. Die Grünen haben sich ausdrücklich gegen ei-
ne gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnungs-
pflicht bei Polizisten ausgesprochen. 

(Hans-Christian Biallas [CDU]: Hört, 
hört!) 

Es ist schon interessant, dass die Grünen zum Teil 
auch eine andere Meinung vertreten. Das wird 
man zur Kenntnis nehmen können. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen sa-
gen, wie es in der Praxis aussieht. Frau Modder 
und auch die anderen haben zu Recht darauf hin-
gewiesen, dass die Polizisten seit 1996 im Normal-
fall ein Namensschild an der Uniform tragen und 
so die Bürgernähe dokumentiert wird. Aber das ist 
freiwillig. Ich glaube, anders wäre das überhaupt 
nicht nachvollziehbar. Ich wundere mich wirklich 
über die Grünen, die im Bereich des Datenschut-
zes und in anderen Bereichen immer wieder darauf 
verweisen, dass der Persönlichkeitsschutz ent-
scheidend ist. 

(Zuruf von Ralf Briese [GRÜNE]) 

Aber bei den Polizeibeamten ist das plötzlich et-
was ganz anderes. Dann sind Datenschutz und 
Persönlichkeitsschutz nicht mehr so wichtig. Man 
will die Polizisten sogar verpflichten, ihren Namen 
oder eine Nummer auf der Uniform zu tragen. So 
etwas kann ich mir nicht vorstellen. Sie müssen 
noch einmal erklären, warum Sie das in diesem 
Fall anders wollen.  

(Ursula Helmhold [GRÜNE] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage) 

Wie sieht es denn bei geschlossenen Einheiten 
tatsächlich aus? - Bei geschlossenen Einsätzen 
ergibt sich die Zugehörigkeit zu den jeweiligen 
Einheiten aus der Kennzeichnung des Helms. Zu-

sätzlich ist über eine Balkenanordnung am Na-
ckenschutz die Zugehörigkeit zum jeweiligen 
Einsatzzug erkennbar. Das heißt, schon hier sieht 
man bis auf etwa 20 oder 25 - - - 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Nein, im Moment nicht. - Man kann sehr konkret 
sagen, wer dazugehört und wer nicht. Zu sagen, 
dass das völlig anonym ist und wir überhaupt keine 
Chance haben, das nachzuvollziehen, entspricht 
nicht den Tatsachen. Es wird also dokumentiert, zu 
welchem Einsatzzug jemand gehört.  

Darüber hinaus erfolgen Einheitenkennzeichnun-
gen und umfangreiche Einsatzdokumentationen, 
sodass über einen längeren Zeitraum - auch rück-
wirkend - festgestellt werden kann, wer an wel-
chem Ort und zu welcher Zeit im Einsatz war. 

Abschließend will ich noch auf einen Fall hinwei-
sen, in dem wir eine Kennzeichnung insbesondere 
ablehnen müssen. Geradezu absurd erscheint die 
Absicht, Namensschilder oder vergleichbare Kenn-
zeichnungen für Angehörige von Spezialeinheiten 
zu fordern. Diese Einsatzkräfte müssen regelmä-
ßig unter einem sogenannten Identitätsschutz ar-
beiten. Dies ist umso wichtiger, als sie es häufig 
mit besonders gefährlichen oder gewalttätigen 
Personen zu tun haben und z. B. im Bereich der 
Bekämpfung der Organisierten Kriminalität einge-
setzt werden. Hier eine Kennzeichnungspflicht zu 
fordern, ist wirklich absurd. Das müssen wir zu-
rückweisen. 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP) 

Meine Damen und Herren, besonders ärgert mich - 
auch wenn die Linken versuchen, das anders dar-
zustellen -, was schon mit der Überschrift ihres An-
trages angedeutet wird: „Kennzeichnungspflicht 
stärkt Vertrauen in die Polizei“. Das muss man sich 
einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das be-
deutet nämlich gleichzeitig, dass die Bevölkerung 
kein Vertrauen in die Polizei hat.  

(Dr. Manfred Sohn [LINKE]: Ja!) 

Meine Damen und Herren, es gibt in Deutschland 
und in Niedersachsen keine Berufsgruppe, die in 
der Bevölkerung mehr Vertrauen genießt als die 
Polizei. Sie kommt noch vor der Bundeswehr - - - 
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(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP - Sigrid Leuschner [SPD]: Kran-
kenschwestern! Das ist eine Quote 
von 97 %! - Weitere Zurufe von der 
SPD) 

- Das ist so. Sie steht an erster Stelle. Sie genießt 
das größte Vertrauen.  

(Klaus-Peter Bachmann [SPD]: Das 
hat die Feuerwehr! Die hat das höchs-
te Vertrauen!) 

- Nein, sie ist an erster Stelle. Herr Bachmann, ich 
habe mich wirklich gefreut, als ich erfahren habe, 
dass auch in die Feuerwehr ein enormes Vertrau-
en besteht. Aber die Polizei steht nach den neues-
ten Erhebungen absolut an Nummer eins. Das 
zeigt, meine Damen und Herren, dass die Polizei 
hervorragende Arbeit leistet und wir Vertrauen in 
sie haben können - darüber können wir uns freu-
en - und dass vor allem die Bevölkerung Vertrauen 
in sie hat. Insofern sehe ich überhaupt keine Not-
wendigkeit, hier eine Änderung vorzunehmen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Zuruf von der SPD: Nur die Gewerk-
schafter sind noch besser! - Kreszen-
tia Flauger [LINKE]: Die Politik ist 
ganz hinten!) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, die Fraktion DIE LINKE 
hat zusätzliche Redezeit beantragt. Frau Zimmer-
mann, Sie haben anderthalb Minuten. 

Pia-Beate Zimmermann (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
muss hier einige Dinge richtigstellen; denn Sie wol-
len anscheinend nicht zuhören, und lesen wollen 
Sie auch nicht - Frau Lorberg, Sie am allerwenigs-
ten, wie ich manchmal den Eindruck habe. 

(Zustimmung bei der SPD - Reinhold 
Coenen [CDU]: Hey!) 

Sie sagen, wir wollen alle Einsatzkräfte diskriminie-
ren. Das ist doch völliger Quatsch, und das steht 
auch überhaupt nicht in unserem Antrag. Sie sa-
gen auch, wir wollen die Einsatzfähigkeit der Poli-
zei lahmlegen. Auch das ist doch völliger Quatsch. 
Wie kann man denn die Einsatzfähigkeit der Poli-
zei mit einer Zahlenkombination an der Jacke 
lahmlegen? - Das müssen Sie mir einmal erklären. 
Dazu ist die Polizei doch viel zu gut organisiert, 
und ihr Einsatz ist viel zu gut geregelt. Herr Herzog 
hat darauf hingewiesen, dass das im Bereich Lü-

chow-Dannenberg immer ganz wunderbar organi-
siert ist. Ich kann nur sagen: Sie haben nicht zu-
gehört. 

Ich habe in meinem Redebeitrag ausdrücklich ge-
sagt, dass es nicht um einen Generalverdacht ge-
gen die Polizei geht, sondern dass wir das als ei-
nen neuen Vertrauenstatbestand sehen. Das müs-
sen Sie einmal zur Kenntnis nehmen. Sie müssen 
auch zur Kenntnis nehmen - darauf ist keiner von 
Ihnen eingegangen -, dass es einen Europäischen 
Kodex für Polizeiethik des Ministerkomitees des 
Europarats gibt. Darin steht, dass es natürlich auch 
eine Auskunftspflicht seitens der Polizistinnen und 
Polizisten gibt. Darauf ist keiner von Ihnen einge-
gangen.  

Worauf ich nicht eingehe, Herr Ahlers, sind Ihre 
Ausbrüche; denn da kann man sich wirklich die 
Spucke sparen. 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei 
den GRÜNEN - Frank Oesterhelweg 
[CDU]: Das sollten Sie öfter tun! - Da-
vid McAllister [CDU]: Dann sollten wir 
Ahlers häufiger einsetzen!) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, es liegt ein Wunsch zu 
einer Kurzintervention vor. Herr Ahlers, bitte! 

(David McAllister [CDU]: Sehr gut!) 

Johann-Heinrich Ahlers (CDU): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Auch 
wenn Frau Pia Zimmermann auf meine Äußerun-
gen nicht eingehen will, so will ich doch darauf 
eingehen, was sie gerade gesagt hat. Sie erweckt 
hier den Eindruck, mit dem Antrag wolle die Frakti-
on DIE LINKE keinen Generalverdacht gegen die 
Polizei äußern.  

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: Das 
steht da auch nicht drin! Sie müssen 
mal nachlesen!) 

Aus diesem Grunde möchte ich aus einem Artikel 
des Delmenhorster Kreisblattes vom 6. März mit 
der Überschrift: „Linke: ‚Polizei aggressiv gegen 
Antifa’“ zitieren. 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: War 
auch so!) 

Ich zitiere nur einen Satz daraus, und dann können 
Sie sagen, ob Sie keinen Generalverdacht haben. 
Der Satz lautet:  
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„Die Linkspartei kündigt nun an, sich 
an der Gründung einer ‚Initiative zur 
Beobachtung von Polizeigewalt in 
Delmenhorst’ zu beteiligen.“  

(Zuruf von der LINKEN: Richtig! - 
Hans-Christian Biallas [CDU]: Don-
nerwetter!) 

Das ist ein Generalverdacht par excellence. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: 
Wenn es die gibt! Wie sind Sie denn 
drauf, Herr Ahlers! - Unruhe - Glocke 
des Präsidenten) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, es gibt nicht den 
Wunsch auf Erwiderung. Deshalb spricht jetzt - 
wenn Sie sich wieder so ruhig verhalten, dass man 
einander verstehen kann - Herr Limburg. Er erhält 
ebenfalls anderthalb Minuten zusätzliche Redezeit. 
Bitte schön! 

Helge Limburg (GRÜNE): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Gestatten Sie mir noch drei Anmerkungen 
zur Debatte. Zuvor möchte ich aber, bevor Sie mir 
wieder etwas Falsches unterstellen, offen und ehr-
lich bekennen: Ich bin in sehr vielen Fällen sehr 
zufrieden mit den Polizeieinsätzen, und zwar auch 
bei Großeinsätzen. Gerade in Fällen von Ausei-
nandersetzungen mit Nazis war ich auch sehr froh 
darüber, dass die Polizei vor Ort war und sich da-
zwischengeworfen hat. Das steht völlig außer Fra-
ge. So etwas ist auch keine einfache Aufgabe für 
die Polizistinnen und Polizisten. Dennoch werden 
auch Sie nicht ernsthaft bestreiten können, dass 
es Einzelne gibt, die über die Stränge schlagen 
und dann auch Recht und Gesetz brechen. 

(Hans-Christian Biallas [CDU]: Ja, 
einzelne Demonstranten!) 

Sie haben behauptet, diese Fälle würden in allen 
Fällen aufgeklärt werden. Ich frage Sie ganz kon-
kret, wie Sie den aktuellen Fall in Hamburg bewer-
ten, bei dem die Staatsanwaltschaft erklärt hat, 
dass sie das Verfahren wegen schwerer Körper-
verletzung gegen Polizeikräfte einstellt, weil sie 
trotz eines vorliegenden Beweisvideos - das Sie 
sich auch im Internet anschauen können; Sie kön-
nen das auch in diversen Tageszeitungen nachle-
sen - nicht in der Lage ist, die beteiligten Polizisten 
einzeln zu identifizieren. Wie bewerten Sie diesen 

Fall? Wie soll die Justiz in solchen Fällen weiter 
ermitteln? Oder haben Sie kein Vertrauen in die 
Hamburger Justiz? 

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: Das 
kann doch mal passieren!) 

Bei meinem zweiten Aspekt handelt es sich eher 
um einen Randaspekt; er ist mir als rechtspoliti-
schem Sprecher aber ein Anliegen. Sie haben eine 
Umfrage über die Rangfolge der Institutionen, was 
das Vertrauen der Bürger angeht, zitiert. Die Poli-
zei steht dort an zweiter Stelle. An erster Stelle ist 
in der Regel das Bundesverfassungsgericht. Die 
Polizei kommt aber danach; das stimmt. 

Bei dem dritten Punkt geht es wieder um die Fra-
ge, wie Sie es mit der Wahrheit nehmen, Herr Mi-
nister. Sie haben dargestellt, die Grünen in Bayern 
hätten die Kennzeichnungspflicht abgelehnt. Rich-
tig ist, dass die Grünen in Bayern einen entspre-
chenden Antrag für eine individuelle Kennzeich-
nung in den Landtag eingebracht haben. Ich bitte 
Sie, das noch einmal nachzurecherchieren. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Minister Schünemann hat sich noch einmal zu 
Wort gemeldet. Bitte schön! 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Ich gebe zu, ich habe mich vertan. Es war nicht 
Bayern - das ist wahr -, sondern Bremen. Die Grü-
nen in Bremen haben sich aber entsprechend ver-
halten. Ich hatte mich auch schon sehr darüber 
gewundert, dass es in Bayern so sein sollte. In 
Bremen haben sie sich aber tatsächlich dagegen 
ausgesprochen. 

Allerdings habe ich damit recht, dass die Polizei an 
erster Stelle steht. Nach einer am 18. Februar 
2010 veröffentlichten Umfrage haben 90 % der 
Bundesbürger Vertrauen in die Polizei. Damit liegt 
die Polizei an der Spitze aller Organisationen in 
Deutschland. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Weit vor 
Schünemann!) 

- Ja, ich gebe zu, dass tatsächlich die Politik ins-
gesamt nicht an erster Stelle steht, sondern an 
letzter Stelle. Das liegt aber nicht nur an einer Per-
son, sondern in der Politik insgesamt begründet. 
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Mit 88 % liegt die Bundeswehr knapp hinter der 
Polizei an zweiter Stelle auf der Vertrauensskala. 
Die Gewerkschaften liegen mit 60 % Zustimmung 
an der vierten Stelle. Das ist das Ergebnis - damit 
wir es noch einmal genau wissen. 90 % Zustim-
mung für die Polizei! Mehr braucht man wohl nicht 
zu sagen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Ursula Helmhold [GRÜNE]: Und wer 
ist an dritter Stelle?) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, wir werden uns über die 
Rangfolge nicht weiter unterhalten müssen, weil 
keine Wortmeldungen mehr vorliegen. 

Ich schließe die Beratung und komme zur Aus-
schussüberweisung.  

Wer den Ausschuss für Inneres, Sport und Integra-
tion mit diesem Punkt beschäftigen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Gibt es Gegen-
stimmen? - Enthaltungen? - Das ist so beschlos-
sen. 

Meine Damen und Herren, bevor ich den nächsten 
Tagesordnungspunkt aufrufe, gebe ich dem Kolle-
gen Perli das Wort, der sich zu einer persönlichen 
Bemerkung gemeldet hat. Herr Perli, Sie wissen, 
dass Sie in der persönlichen Bemerkung nur An-
griffe zurückweisen dürfen, die gegen Sie gerichtet 
worden sind. Bitte schön! 

Victor Perli (LINKE): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich habe nach der 
Rede von Herrn Ahlers einen Zwischenruf getätigt, 
den ich hiermit im Wort zurücknehme. 

Ich halte es aber für inakzeptabel, dass Herr Ah-
lers hier Vorwürfe gegen meine Fraktion und ge-
gen meine Partei tätigen darf, die mit der Debatte 
nichts zu tun haben und dem Zusatzblatt zur Ge-
schäftsordnung sowie den Absprachen des Ältes-
tenrates widersprechen. Im Konkreten: Weder be-
wundern meine Fraktion und deren Mitglieder die 
DDR, noch wollen sie die Staatsmacht untergra-
ben. 

(Frank Oesterhelweg [CDU]: Eure 
Bewegung, Herr Kollege!) 

Im Übrigen verweise ich auf meine heute zur De-
batte stehende Mündliche Anfrage 41, bei der es 
darum geht, dass ich die Situation der Polizeibe-
schäftigten im Landkreis Wolfenbüttel und darüber 
hinaus verbessern möchte. 

Ich erwarte, dass der Ältestenrat sich mit der Rede 
von Herrn Ahlers beschäftigen wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN und Zustim-
mung von Christian Meyer [GRÜNE]) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, jetzt rufe ich den Ta-
gesordnungspunkt 28 auf: 

Erste Beratung: 
Gegen eine Diskreditierung linker Gesell-
schaftsentwürfe durch die Gleichsetzung mit 
rechtsextremistischen Gesellschaftsvorstel-
lungen - Antrag der Fraktion der SPD - 
Drs. 16/2288 neu  

(Unruhe) 

- Meine Damen und Herren, ich wäre sehr dank-
bar, wenn wir die erste Beratung dieses Antrags 
ganz in Ruhe durchführen könnten; denn hier geht 
es schon um ein wichtiges Thema, bei dem es sich 
lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. 

Frau Leuschner, Sie bringen den Antrag ein. Bitte! 

Sigrid Leuschner (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Trotz 
einer inhaltlich gleichen Positionierung der SPD mit 
der CDU beim vorhergehenden Thema haben die 
Art und Weise, wie Herr Ahlers die Debatte geführt 
hat, mich noch einmal darin bestätigt, diesen An-
trag hier für die SPD-Fraktion einzubringen. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Grund unseres Antrags ist die zunehmende Dis-
kreditierung linker Gesellschaftsentwürfe durch die 
Landesregierung und die Koalitionsfraktionen von 
CDU und FDP. In den letzten Monaten hatten wir 
sehr viele Beispiele dafür, die ich Ihnen auch alle 
vortragen könnte. Dies geschieht dann auch noch 
durch eine undifferenzierte geschichtliche Interpre-
tation, die die Gleichsetzung von Rechts- und 
Linksextremismus bewirken soll. Sie wissen ganz 
genau, dass die Ursachen sehr unterschiedlich 
sind und auch die Bekämpfungsformen andere 
sein müssen. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

 8427



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  67. Plenarsitzung am 18. März 2010 
 

Meine Damen und Herren, es ist unstrittig, dass wir 
alle extremistischen Bestrebungen abwehren müs-
sen, die auf die Abschaffung oder die Einschrän-
kung der demokratischen Grundlagen unserer Ge-
sellschaft und unseres Staates zielen. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Frau Kollegin, gestatten Sie Zwischenfragen? 

Sigrid Leuschner (SPD): 

Nein. - Wir lehnen natürlich jegliche Gewalt gegen 
Sachen und Menschen ab, insbesondere auch 
Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten; das ist 
eine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig sprechen 
wir uns aber gegen die Gleichsetzung von Rechts- 
und Linksextremismus aus. Dies kommt in den 
Äußerungen des Innenministers 

(Christian Meyer [GRÜNE]: Wo ist der 
eigentlich?) 

und von Mitgliedern der Koalitionsfraktionen in der 
politischen Debatte zum Tragen. Besonders ent-
setzt hat mich übrigens - bei aller Wertschätzung 
der Arbeit der Abteilung 6 -, dass man diese pau-
schalierenden Aussagen jetzt auch in aktuellen 
Veröffentlichungen des niedersächsischen Verfas-
sungsschutzes finden kann. Ich werde Ihnen dazu 
Beispiele nennen.  

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Frau Kollegin, gestatten Sie jetzt Zwischenfragen? 

Sigrid Leuschner (SPD): 

Ja. Frau Andretta! 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Nein, erst kommt Frau Flauger. 

Sigrid Leuschner (SPD): 

Ja, Frau Flauger. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Sie hatte sich zuerst gemeldet. - Bitte! 

Kreszentia Flauger (LINKE): 

Frau Leuschner, wie bewerten Sie es eigentlich, 
dass zu diesem Antrag und zu dieser Debatte der 
Innenminister abwesend ist? 

(Björn Thümler [CDU]: Er ist auf Toi-
lette!) 

Sigrid Leuschner (SPD): 

Das finde ich schlecht - extrem schlecht. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Frau Leuschner, die nächste Zwischenfrage hat 
sich erledigt. Sie können fortfahren. 

Sigrid Leuschner (SPD): 

Meine Damen und Herren, im Rahmen dieser Be-
mühungen, eine gleichwertige linksextremistische 
Gefahr zu belegen, werden auch historische Aus-
sagen aus dem Zusammenhang gerissen und in 
einen ganz anderen Kontext gestellt. Ich will Ihnen 
ein aktuelles Beispiel vortragen. Im Vorwort zu ei-
ner Broschüre der Niedersächsischen Extremis-
mus-Informations-Stelle - abgekürzt NEIS - 
schreibt Herr Wargel - Herr Wargel, ich habe Sie 
bisher immer anders kennengelernt -: 

„,Ein Gespenst geht um in Europa - 
das Gespenst des Kommunismus.‘ 
Mit diesem Satz begannen vor über 
160 Jahren Karl Marx und Friedrich 
Engels ihr ,Kommunistisches Mani-
fest‘. Das ,Gespenst‘ lebt noch immer 
- selbst 20 Jahre nach dem Ende der 
kommunistischen Diktaturen in Euro-
pa und nach dem Abriss des Eisernen 
Vorhangs. In Deutschland erzielt die 
Partei DIE LINKE beachtliche Erfolge, 
die den Kapitalismus abschaffen will 
und unsere bestehende Verfassungs-
ordnung in Frage stellt.“ 

So Präsident Wargel! Meine Damen und Herren, 
man darf doch nicht aus der Einleitung zum 
„Kommunistischen Manifest“ von 1848 den ersten 
Satz isoliert herausnehmen und die folgenden Sät-
ze weglassen. Ich zitiere diese Sätze einmal. Dort 
geht es nämlich wie folgt weiter: 

„Alle Mächte des alten Europa haben 
sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen 
dies Gespenst verbündet, der Papst 
und der Czar, Metternich und Guizot, 
französische Radikale und deutsche 
Polizisten. 

Wo ist die Oppositionspartei, die nicht 
von ihren regierenden Gegnern als 
kommunistisch verschrieen worden 
wäre …?“ 
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Dort wird doch ein ganz anderer historischer Zu-
sammenhang deutlich - der hier missbraucht wird. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Herr Wargel, warum haben Sie es nötig, dass hier 
so unvollständig zitiert wird? 

Meine Damen und Herren, ich kann aus den hier 
geführten Debatten jede Menge Beispiele nennen, 
die für uns diffamierend waren. Ich möchte jetzt auf 
ganz bestimmte zentrale Punkte der Sozialdemo-
kratie eingehen. Sie wissen, dass wir uns im Jahre 
2007 auf dem Hamburger Parteitag wieder zum 
demokratischen Sozialismus bekannt haben. Das 
ist eine der zentralen Aussagen in der Programma-
tik der SPD. Das ist ein Gegenmodell zum staatlich 
verordneten Sozialismus osteuropäischer Prägung, 
den wir ablehnen. Das ist etwas ganz anderes. 
Willy Brandt hat gesagt: Wir, die wir uns zum de-
mokratischen Sozialismus bekennen, stehen in der 
Tradition des Humanismus, der Demokratie und 
der Menschenrechte. - Das darf von Ihnen nicht 
missbraucht werden! 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, bei 
den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, die Ursachen für 
Rechtsextremismus sind andere. Sie haben eine 
andere historische Entwicklung. Sie setzen im 
Grunde genommen die Gedanken von Sozialdar-
winismus und Rassismus voraus. Das müssen wir 
mit anderen Mitteln bekämpfen als den Linksex-
tremismus, der natürlich auch bekämpft werden 
muss. Aber es darf nicht sein, dass linke Gesell-
schaftsentwürfe diskreditiert werden und dass jeg-
liche reformerische linke Bestrebungen dadurch in 
eine Ecke gedrängt werden, die für uns nicht zu-
lässig ist.  

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Sie kommen immer wieder auf die Reduzierung 
dieser Gesellschaftsmodelle auf diktatorische 
Herrschaftsformen Lenins und Stalins in der frühe-
ren Sowjetunion und dem ehemaligen Ostblock. 
Sie ziehen daraus zwingend die Konsequenz, dass 
es sich historisch so entwickeln musste. Das ist 
historisch falsch, meine Damen und Herren, und 
kann aus unserer Sicht so nicht durchgehen. Die 
Utopien des demokratischen Sozialismus sind hu-
manistisch und demokratisch angelegt.  

Jetzt noch ein Beispiel zum Bereich Wirtschafts-
demokratie. Wie würde denn unsere Gesell-

schaftsordnung aussehen, wenn sich Gewerk-
schaften, wenn sich Parteien nicht für Wirtschafts-
demokratie eingesetzt und mitgestaltet hätten im 
Sinne von Arbeitnehmerrechten?  

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Das kann man doch nicht, wie im Verfassungs-
schutzbericht 2007 getan, in eine Nähe zueinander 
rücken, dass man den demokratischen Sozialis-
mus und die Wirtschaftsdemokratie in eine Ecke 
schiebt und mit unserer demokratischen Grund-
ordnung für nicht vereinbar erklärt oder dazu zu-
mindest Zweifel zum Ausdruck bringt. Meine Da-
men und Herren, das ist mit uns nicht zu machen!  

Wir finden es äußerst bedenklich, wenn seitens 
des Landesministeriums undifferenzierte Betrach-
tungsweisen und pauschale Vorverurteilungen in 
Veröffentlichungen und Darstellungen vorgenom-
men werden; denn ich meine, dass auch diese 
Behörde aufgrund ihrer hoheitsrechtlichen Stellung 
im Staat eine große Verantwortung hat. Sie kommt 
häufig mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
zusammen. Deswegen muss man besonders vor-
sichtig sein, wenn der Verdacht naheliegt, dass sie 
parteipolitisch missbraucht wird. Dies können wir 
nicht dulden!  

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Jegliche Entwicklung, so etwas im Grunde ge-
nommen vorzuhaben, halte ich für fatal.  

Herr Innenminister Schünemann, ich will Ihnen 
zwar nichts unterstellen, wie Frau Flauger, und Sie 
nicht in die Nähe der McCarthy-Ära rücken. Aber 
es ist doch ziemlich eindeutig, dass hier eine Wie-
derbelebung der Rote-Socken-Kampagne ziemlich 
naheliegend ist.  

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, in Sachsen-Anhalt - 
dort regiert eine Große Koalition - hat der Versuch 
einer Gleichstellung zwischen Rechts- und Links-
extremismus zu Protesten geführt. Man wollte das 
im Rahmen eines Seminars deutlich machen. Die-
ser Punkt ist dank der Proteste und dank der Zivil-
courage von handelnden Leuten zurückgenommen 
worden. Ich frage einmal: Warum geht das in Nie-
dersachsen nicht? Ich denke in diesem Zusam-
menhang beispielsweise an die Ausstellung zum 
Extremismus, die ursprünglich zum Thema Rechts-
extremismus konzipiert war und jetzt um sechs Ta-
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feln zum Linksextremismus ergänzt worden ist, die 
aus unserer Sicht sehr schablonenhaft sind.  

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, wir meinen, dass eine 
Kritik des Wirtschaftssystems, des kapitalistischen 
Systems durchaus mit der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung zu verbinden ist. Es äußern 
sich Vertreter der christlichen Sozialethik. Es äu-
ßern sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler in diesem Bereich. Ich habe gerade bei meiner 
Kollegin Andretta eine DVD von Alexander Kluge 
und anderen hingelegt, die sich auch zu dem 
Thema Kapitalismuskritik äußern. Das sind nam-
hafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
die Sie doch bestimmt nicht diskreditieren werden.  

Lassen Sie mich abschließend noch einzelne 
Punkte nennen. In den Debatten werden von Ih-
nen, meine Damen und Herren von den Koalitions-
fraktionen, immer wieder Gegenüberstellungen 
gemacht wie Gleichheit statt Freiheit, Kollektiv statt 
Individualität. Der Begriff „Einheitsschule“ muss 
immer wieder dazu herhalten, um zu diskreditieren. 
Sie freuen sich dann auch noch wie ein Bär dar-
über. Das geht nicht, meine Damen und Herren! 
Das lassen wir mit uns nicht machen! Das ist un-
wissenschaftlich und nicht seriös! 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, bei 
den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

Aus diesem Grund, meine Damen und Herren, for-
dern wir die Landesregierung auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass diese schablonenhaften Gleichset-
zungen nicht mehr stattfinden, dass auf einer fun-
dierteren Ebene diskutiert wird und dass sich das 
in der Debattenkultur zum Ausdruck bringt. Wir 
wollen nicht, dass die Gefahr besteht, dass sich 
parteipolitische Schwerpunkte des Innenministeri-
ums auf die Behördenkultur auswirken und dass 
dort Leute möglicherweise aus eigenem Antrieb 
und aus vorauseilendem Gehorsam ausschließlich 
in Richtung der CDU und ihrer Programmatik ar-
beiten.  

Wir wollen, dass die Ausstellung zum Thema „Ver-
fassungsschutz gegen Extremismus“ überarbeitet 
wird. Wir meinen, dass wir die Wiedereinrichtung 
der Landeszentrale für Politische Bildung mit ent-
sprechendem Personal, das pädagogisch geschult 
ist, brauchen. Wir brauchen eine Kontrolle von Par-
lamentarierinnen und Parlamentariern über die In-
halte von Bildungsarbeit, und zwar aller hier im 
Parlament vertretenen Fraktionen.  

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, wir wollen keine Um-
schichtungen zulasten von Maßnahmen gegen 
Rechtsextremismus. Dies darf auf Landes- und auf 
Bundesebene nicht passieren.  

Ich freue mich auf die Diskussion.  

Vielen Dank.  

(Starker, lang anhaltender Beifall bei 
der SPD, bei den GRÜNEN und bei 
der LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 

Meine Damen und Herren, die nächste Rednerin 
ist Frau Zimmermann von der Fraktion DIE LINKE. 
Bitte! 

Pia-Beate Zimmermann (LINKE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Lin-
ke begrüßt im Grundsatz den von der SPD-
Fraktion eingebrachten Antrag gegen die Diskredi-
tierung linker Gesellschaftsentwürfe durch die 
Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus, 
wie es die Landesregierung seit Längerem be-
treibt.  

(Björn Thümler [CDU]: Was?)  

Die Linke begrüßt hierbei vor allem die ideenge-
schichtliche Herleitung sowie die sachkundige Dif-
ferenzierung der jeweils zugrunde liegenden politi-
schen Theorie und Gesellschaftskritik.  

Auch wenn wir nicht in allen Ausführungen ganz 
übereinstimmen, betrachten wir den Antrag doch 
als dankenswerten Beitrag zu einer wichtigen, aber 
leider nicht immer sachlich geführten Diskussion.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland gibt es eine politische 
Denktradition aus Zeiten des Kalten Krieges, mit 
der Rechts- und Linksextremismus gleichgesetzt 
werden. Leider versteht sich unsere Landesregie-
rung noch heute anscheinend als „kalter Krieger“, 
da sie diese Gleichsetzung der wissenschaftlichen 
Erkenntnis zum Trotz aus parteipolitischem Inte-
resse betreibt. Dabei will sie übersehen, dass so-
wohl Ursachen, Programmatik als auch Zielset-
zung gänzlich unterschiedlich sind.  
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Meine Damen und Herren, seit 1993 sind in 
Deutschland über 140 Menschen durch Gewalt 
von rechts ums Leben gekommen. Die Pogrome 
von Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda, aber 
auch die Anwesenheit neonazistischer Parteien 
wie der NPD in deutschen Landes- und Kommu-
nalparlamenten machen mehr als deutlich, dass es 
sich beim Rechtsextremismus keineswegs um ein 
Randphänomen handelt, dem eine vollends demo-
kratische und vermeintlich resistente gesellschaftli-
che Mitte gegenüberstehen würde. 

Auch die zunehmende Verbreitung rechtsextremer 
Einstellungen unter Jugendlichen, die sich empi-
risch belegen lässt, und die Entstehung neuer Or-
ganisationsformen sowie wachsende Militanz und 
Gewaltbereitschaft weisen darauf hin, wo die wirk-
lichen Gefahren für unsere demokratische Gesell-
schaft liegen. Neonazis werden aus parteipoliti-
schem Kalkül instrumentalisiert, um politische 
Konkurrenten zu diskreditieren. Wie die Ergebnis-
se der Verfassungsschutzausstellung verdeutli-
chen, geschieht dies auf eine plumpe und unwis-
senschaftliche Art und Weise, die kein gutes 
Zeugnis über die Sachkenntnis des Innenministe-
riums sowie der zuständigen Behörde ablegt. 
Sachkenntnis ist auch nicht gefragt. Es geht der 
Regierung allein darum, eine konkurrierende Partei 
zu stigmatisieren. Der Verfassungsschutz wird also 
als politische Waffe in der politischen Auseinan-
dersetzung genutzt. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Die Auseinandersetzung erfolgt gerade nicht im 
Sinne eines Wettbewerbs der politischen Ideen. Es 
ist vielmehr eine Auseinandersetzung, bei der die 
eine Seite gezielt die Mittel der Staatsmacht ein-
setzt, um zu diskreditieren. Der Fall Jannine Men-
ger-Hamilton ist ein anschauliches Beispiel dafür. 

In der Ausstellung wird vom Innenministerium ganz 
bewusst mit Unterstellungen gearbeitet, für die es 
keine Beweisführung gibt. So wird z. B. behauptet, 
Linksextreme - nach Ihrer Definition - würden indi-
viduelle Freiheitsrechte dem Grundsatz der 
Gleichheit unterordnen. Für die Linke weise ich 
diese Unterstellung auf das Schärfste zurück. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Im Gegenteil, Freiheit und Gleichheit sind für uns 
gleichrangig. Wenn Sie sich ehrlich und interessiert 
mit unseren Positionen auseinandergesetzt hätten, 
wüssten Sie das auch. Denn wir haben genau dies 
in vielen Reden deutlich gemacht, und unsere par-
lamentarische Arbeit ist von diesem Grundsatz ge-

prägt. Sie aber sind unsachlich und hasserfüllt. Ei-
ne sachliche Auseinandersetzung über dieses 
Thema kann bei Ihnen deshalb nicht stattfinden. 
Deshalb wird der Verfassungsschutz bei Ihnen als 
politisches Instrument eingesetzt. 

Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Von der CDU-Fraktion hat sich Herr Rolfes zu Wort 
gemeldet. Bitte! 

Heinz Rolfes (CDU): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Den Antrag „Gegen eine Diskreditierung 
linker Gesellschaftsentwürfe durch die Gleichset-
zung mit rechtsextremistischen Gesellschaftsvor-
stellungen“ lehnen wir insbesondere aus folgenden 
Gründen ab: 

Erstens. Der pauschal begründete Antrag enthält 
Unterstellungen und aus dem Zusammenhang ge-
rissene Zitate des Innenministers bzw. des ehema-
ligen Verfassungsschutzpräsidenten. 

Zweitens. Im Grunde geht aus dem Antrag hervor, 
dass für die SPD eine Koalition mit den Linken der 
Normalfall ist. Die Formulierung unter dem ersten 
Spiegelstrich auf Seite 3 macht das deutlich. Dort 
wird auf die Koalition in Berlin und ehemals in 
Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen. Ich er-
wähne hier auch die Zusammenarbeit in Sachsen-
Anhalt. 

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: Die 
CDU koaliert inzwischen vielfach mit 
uns!) 

Da glaube noch einer an die Aussagen in Nord-
rhein-Westfalen, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Widerspruch bei der LINKEN) 

Der Antrag verurteilt zu Recht den Rechtsextre-
mismus. Eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem Linksextremismus wird von uns aber vermisst. 
Extremisten von rechts und von links sowie isla-
mistische Extremisten müssen gleichermaßen er-
kannt werden, weil sie die Verfassung gefährden. 
Die politischen Ziele und Inhalte wird aber keiner 
gleichstellen wollen. Erstklassige Erkenntnisse 
über Extremisten sind das eine. Bei der Frage, wie 
man damit umgeht, ist aber zu differenzieren, und 
zwar innerhalb und außerhalb der Gruppen. Die 
Auseinandersetzung mit Extremisten muss sehr 
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flexibel erfolgen, wobei auf die jeweilige Situation 
zu reagieren ist. Diese Auseinandersetzung muss 
aber immer entschlossen erfolgen und möglichst 
von großer Geschlossenheit der Demokraten ge-
tragen sein. Solange verfassungsfeindliche Ziele 
verfolgt werden, können keine Kompromisse ge-
macht werden. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Die Bundesrepublik Deutschland ist auch mit ihren 
60 Jahren eine stabile Demokratie, die von den 
Menschen insgesamt getragen wird. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege Rolfes, gestatten Sie eine Zwischen-
frage? 

Heinz Rolfes (CDU): 
Nein, jetzt nicht. Sie können sich nachher zu Kurz-
interventionen zu Wort melden. Sie können reden, 
so viel Sie wollen. Für Zwischenfragen habe ich 
jetzt keine Zeit. 

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: 
Versprochen: So viel wir wollen?) 

Die freiheitliche Gesellschaft ist allerdings immer 
wieder Gefährdungen ausgesetzt. Sie kommen 
von rechts, von links und aus dem religiösen Fun-
damentalismus. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Und aus der 
Mitte!) 

Sämtlichen extremistischen Bestrebungen müssen 
wir mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Das 
ist nicht nur Aufgabe eines Ministeriums und nicht 
nur Aufgabe der Politik. Die Bekämpfung des 
Rechtsextremismus muss ein zentrales Anliegen 
aller Demokraten sein. Fremdenfeindlichkeit, Ras-
sismus und Nationalsozialismus oder gar die 
Leugnung des Holocaust dürfen bei uns keinen 
Platz finden. Sie sind in keiner Weise mit unserer 
demokratischen und politischen Kultur zu vereinba-
ren. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Die Menschen vor Ort setzen sich in unseren Städ-
ten und Gemeinden engagiert und mutig gegen 
rechtsextremistische Aufmärsche zur Wehr. Dafür 
verdienen sie Anerkennung und Unterstützung. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Die Landesregierung hat in umfangreicher Weise 
Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus ergrif-
fen bzw. fortgeführt. Zu nennen sind hier z. B. die 

ausgezeichnete Arbeit der Polizei und die vielfälti-
gen Maßnahmen in der Jugendarbeit, die Unter-
stützung lokaler Projekte gegen Rechtsextremis-
mus in enger Kooperation mit der Arbeitsstelle 
„Rechtsextremismus und Gewalt“ und die beispiel-
hafte Präventionsarbeit des Verfassungsschutzes. 
Um diese Aufgabe stärker zu bündeln, hat das In-
nenministerium die Niedersächsische Extremis-
mus-Informationsstelle NEIS - sie war eben schon 
Gegenstand der Diskussion - ins Leben gerufen. 

Wir nehmen die Gefahren, die für junge Menschen 
von rechtsextremen Rattenfängern ausgehen, sehr 
ernst. Eine wie auch immer geartete Banalisierung, 
wie im Antrag ausgeführt, findet nicht statt. Die 
Behauptung, Haushaltsmittel seien umgeschichtet 
worden oder eine Umschichtung sei beabsichtigt, 
ist schlichtweg falsch. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Koalitions-
vereinbarung Berlin!) 

Natürlich sind auch Linksextremisten eine Gefahr, 
die wir nicht verharmlosen, nicht unterschätzen 
und schon gar nicht ignorieren dürfen. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Wir auch 
nicht!) 

- Darauf kommen wir noch. - Die wehrhafte Demo-
kratie muss auch politischen und intellektuellen 
Angriffen auf die Verfassungsordnung entgegen-
treten. Bei der Bekämpfung des Extremismus 
müssen wir alle im Blick haben. Die Demokratie 
hat auch Feinde von links. Der Rechtsstaat ist ei-
ner ständigen Bedrohung durch islamistische Ext-
remisten ausgesetzt. Angesichts dieser schwieri-
gen Ausgangslage hat der Verfassungsschutz un-
sere Unterstützung und unseren Dank verdient. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Die Partei DIE LINKE ist in Teilen verfassungs-
feindlich und muss somit beobachtet werden. 

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: Er-
klären Sie das einmal!) 

- Ich kann Ihnen das ganze Urteil aus Nordrhein-
Westfalen vorlesen, wenn Sie es nicht selber lesen 
können.  

Die Rechtmäßigkeit dieser Beobachtung durch den 
Verfassungsschutz ist zuletzt durch das Oberver-
waltungsgericht in Nordrhein-Westfalen mit einem 
Urteil vom 13. Februar 2009 - das war vor knapp 
einem Jahr - bestätigt worden. Das Gericht stellt in 
seinem Urteil fest, dass die Gesamtschau aller 
vorhandenen tatsächlichen Anhaltspunkte darauf 
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hindeutet, dass die Parteien PDS, Linkspartei.PDS 
und heute DIE LINKE gegen die freiheitlich-
demokratische Grundordnung gerichtete Bestre-
bungen verfolgten und weiterhin verfolgen. Daher 
erklärt das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-
Westfalen, dass eine weitere nachrichtendienstli-
che Aufklärung erforderlich erscheint.  

Änderungsbedarf im Hinblick auf Veröffentlichun-
gen sehen wir nicht. Auch die behaupteten pau-
schalen Gleichsetzungen von Rechtsextremismus 
und Linksextremismus sehen wir nicht, insbeson-
dere nicht in der zitierten Rede des Innenministers. 
Natürlich müssen bei NEIS neben dem Rechtsex-
tremismus auch die anderen Bereiche extremisti-
scher Bedrohung dargestellt werden. Dies wird von 
uns ausgesprochen begrüßt. Wenn es einzelne 
Verbesserungsvorschläge gibt, werden diese si-
cherlich gern aufgenommen. Dass die Tatsache an 
sich schon Kritik erfährt, erstaunt mich aber sehr. 

Ein weiterer Teil des Antrages erweckt den Ein-
druck, als würden Diskussionen über linke Gesell-
schaftsmodelle in die Nähe der Verfassungsfeind-
lichkeit gerückt. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Ja!) 

Niemand ist gegen eine kritische Analyse des Ge-
sellschaftssystems! Ich kenne viele Anhänger der 
sozialen Marktwirtschaft, aber keinen Anhänger ei-
nes zügellosen Kapitalismus. 

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: Das 
steht sogar im Grundgesetz! Vielleicht 
können Sie das auch einmal lesen!) 

- Hören Sie doch mit Ihren unverschämten Zwi-
schenrufen auf! Das Grundgesetz kenne ich. 

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: Das 
müssen gerade Sie sagen!) 

Die Diskussion über die Frage der sozialen Ge-
rechtigkeit wird uns immer beschäftigen. Modelle 
wie das des demokratischen Sozialismus sind na-
türlich nicht und schon gar nicht von vornherein 
verfassungswidrig. Sie werden es nur dann, wenn 
dadurch die Pluralität, also die Vielfalt in unserer 
Gesellschaft, ausgeschaltet würde. Pluralität in den 
politischen Auffassungen ist Voraussetzung für 
das Funktionieren der Demokratie, sie ist keine 
Bedrohung. In Ihrem Antrag wird ein Popanz auf-
gebaut. 

Die Bemerkung ist dann auch einmal erlaubt: Wer 
linke Gesellschaftsmodelle diskutieren will, der 
muss auch Gegenmeinungen zulassen,  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Zurufe von der LINKEN) 

der muss nicht alles und jeden Satz als Diffamie-
rung bezeichnen, wenn man sich damit auseinan-
dersetzen will. Auch jeder Hinweis auf Erfahrun-
gen, die man gesammelt hat, ist keine Diffamie-
rung, sondern ist eine Auseinandersetzung mit ei-
ner Geschichte, zu der man so oder so stehen 
muss.  

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: 
Was sollen denn diese ständigen halt-
losen Behauptungen? Ich sage doch 
auch nicht ständig „Blockflöten-Partei“ 
zu Ihnen!) 

Wir sollten allerdings immer hellwach sein, wenn 
bei einer politischen Gruppierung Unduldsamkeit 
und Intoleranz gegenüber anderen Meinungen, 
gepaart mit einem wie auch immer gearteten Über-
legenheitsdünkel, das Handeln bestimmt. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Kubicki, 
Westerwelle, das sind Typen!) 

Wir haben keine Belehrungen nötig, wenn es um 
unseren Einsatz für Demokratie und Freiheit und 
somit für unseren demokratischen Rechtsstaat 
geht. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Kreszentia Flauger [LINKE]: Das ist 
aber ziemlicher Überlegenheitsdünkel, 
Herr Rolfes!) 

Wir werden allerdings mit großer Entschlossenheit 
denen entgegentreten, die unsere Verfassung 
nicht respektieren.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um 
rechte, linke oder islamistische oder andere Geg-
ner der Verfassung handelt. 

(Beifall bei der CDU - Reinhold Coe-
nen [CDU]: So ist es!) 

Dieses Entgegentreten geschieht nicht nur durch 
administrative Schutzmaßnahmen, sondern natür-
lich durch viele Maßnahmen, bezogen auf die Ein-
zelnen oder Gruppen, im Bereich der Jugendar-
beit, im Bereich der Bildung und im Bereich der 
Ausstiegshilfen für Rechtsextremisten. Da gibt es 
ein vielfältiges Betätigungsfeld. Ich meine, dass wir 
eher darüber nachdenken sollten, wie wir in großer 
Geschlossenheit diesen Verfassungsfeinden ge-
genübertreten sollten.  

 8433



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  67. Plenarsitzung am 18. März 2010 
 

Es gibt allerdings natürlich keine Diskussionsver-
bote und schon gar keine Diskreditierung linker 
Gesellschaftsmodelle. Der Antrag erweckt aller-
dings bei mir den Eindruck, als habe sich jemand 
den ganzen Frust von der Seele geschrieben, weil 
diese linken Gesellschaftsmodelle in dieser Ge-
sellschaft ja doch nur in sehr begrenzter Weise auf 
Begeisterung stoßen, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Dieser Antrag ist so umfangreich, dass er natürlich 
ausführlich diskutiert werden kann. Ich bin aller-
dings fast sicher, dass wir ihn letztendlich ableh-
nen werden. Ich gebe aber zu: Es hat sich bisher 
noch niemand so viel Mühe gegeben, auf dreiein-
halb Seiten zu versuchen, unseren Verfassungs-
schutz und unseren Innenminister mit haltlosen 
Vorwürfen zu überziehen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Sigrid Leuschner [SPD]: Dann haben 
Sie das nicht verstanden, Herr Rol-
fes!) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, zu einer Kurzinterventi-
on hat sich der Kollege Dr. Sohn von der Fraktion 
DIE LINKE gemeldet. Bitte! 

(Björn Thümler [CDU]: Na, das war ja 
klar!) 

Dr. Manfred Sohn (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herrn 
Rolfes mag ich ja. 

(Björn Thümler [CDU]: Ui, ui, ui! - Zu-
rufe: Das bedeutet Gefahr!) 

- Wir kommen gleich noch zu einer größeren Ge-
fährdung von Herrn Rolfes. 

(Unruhe bei der CDU) 

Deshalb möchte ich, lieber Herr Rolfes, zum 
Stichwort des Popanz, also dessen, was auf Sei-
te 3, untere Hälfte, des SPD-Antrages ausgeführt 
wird, ganz gern etwas sagen. Wissen Sie, es wäre 
ganz schön, wenn das, was hier aufgebaut wird, 
wirklich kein Popanz wäre. Ich würde mich freuen, 
wenn sich Herr Schünemann hier hinstellen würde 
und flapsig - er kann das auch ein bisschen netter 
ausdrücken - sagen würde: Das Bekennen zum 
Marxismus finde ich zwar bekloppt, aber das Be-
kenntnis zum Marxismus gefährdet unsere Verfas-
sung nicht. 

(Beifall bei der LINKEN - Frank 
Oesterhelweg [CDU]: Das ist unzutref-
fend!) 

Ich fürchte aber, dass sich Herr Schünemann lie-
ber neben den Plakaten, die ein paar Meter weiter 
von hier im Moment ausgestellt sind, fotografieren 
lässt und auf denen steht: Alle Wege des Marxis-
mus führen nach Moskau.  

(Zuruf: So ist es!) 

- So ist es, sagt er. 

Zwischen den beiden Positionen, Herr Oesterhel-
weg, müssen Sie sich entscheiden. Sie müssen 
sich entscheiden, ob Sie anerkennen, dass der 
Marxismus von Ihnen zwar nicht gemocht, aber als 
ein Erklärungsmuster für das, was gegenwärtig im 
Kapitalismus passiert, akzeptiert wird,  

(Frank Oesterhelweg [CDU]: Aktuell 
ist es nur noch Pjöngjang! Minsk hat 
sich erledigt!) 

oder ob Sie das als eine Gefährdung unserer Ver-
fassung denunzieren wollen. Dagegen wendet sich 
dieser Antrag. Das ist völlig richtig.  

Herr Rolfes, Sie haben wie auch ich gerade die 
Einladung für die Englandreise des Haushaltsaus-
schusses auf den Tisch bekommen. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege, letzter Satz bitte! 

Dr. Manfred Sohn (LINKE): 

Da ist noch ein bisschen Platz. Vielleicht besuchen 
wir gemeinsam das Grab von Marx in London. 
Dann können wir uns weiter streiten.  

Schönen Dank. 

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege Rolfes möchte antworten. Bitte schön! 

Heinz Rolfes (CDU): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Dr. Sohn, das ist natürlich nicht in anderthalb Minu-
ten zu erledigen. Aber wenn Sie sagen, dass der 
Marxismus nicht direkt nach Moskau führt und wir 
begründen sollen, dass das nicht so ist, dann 
müssten eigentlich Sie mit dieser Begründung an-
fangen. Das, was Sie insgesamt an Veröffentli-
chungen vorgelegt haben, das, was dazu zu lesen 
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ist, führt nicht gerade zu der Überzeugung, dass 
Ihr Marxismus nicht direkt nach Moskau führt.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, der nächste Redner ist 
Herr Briese von der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. Bitte schön! 

Ralf Briese (GRÜNE): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich hoffe, es wird für 
Heinz Rolfes jetzt nicht problematisch, wenn auch 
ich sage, dass ich ihn eigentlich ziemlich sympa-
thisch finde. So viel Lob aus der Opposition kann 
für einen Politiker der Koalitionsfraktionen vielleicht 
auch einmal gefährlich werden. Ich hoffe das aber 
nicht. 

(Frank Oesterhelweg [CDU]: Das ist 
noch erträglich!) 

Trotzdem finde ich es sonderbar, dass Sie, Herr 
Rolfes, Ihre Rede mit dem Satz „den Antrag lehnen 
wir grundsätzlich ab“ eingeleitet haben. Sie haben 
das gesagt, obwohl die Debatte im Innenaus-
schuss noch gar nicht stattgefunden hat. Danach 
können Sie Ihre Kritik üben, können Sie Änderun-
gen vorschlagen und können Sie auch sagen, was 
Sie nicht richtig finden. Ich finde es aber nicht de-
mokratisch und nicht besonders nachahmenswert, 
gleich zu Beginn der parlamentarischen Debatte 
zu sagen: Das lehnen wir grundsätzlich ab.  

(Karl-Heinz Klare [CDU]: Er hat das 
aber ausführlich begründet!) 

Ich teile die grundsätzliche Kritik an der in meinen 
Augen ziemlich rückwärts gewandten und altba-
ckenen Politik des Innenministers gegen alles, was 
ihm als zu links erscheint, oder gegen seine politi-
schen Gegner generell. Ich finde, Herr Schüne-
mann macht das nicht besonders differenziert, und 
er macht das auch nicht besonders elegant. 

(Frank Oesterhelweg [CDU]: Aber er 
macht es gut! - Kreszentia Flauger 
[LINKE]: Auch nicht besonders klug!) 

Er macht es vielmehr relativ einseitig und auch re-
lativ billig. Ich glaube auch nicht, dass diese Stra-
tegie der einseitigen und der ziemlich einfachen 
Freund-Feind-Ideologie aufgehen wird. Die Men-
schen sind meistens klüger. Momentan ist es ja 
so - das haben wir in den letzten Tagen gemerkt -, 
dass diese ständigen Tiraden gegen alles, was 
Herrn Schünemann zu links ist, letztlich nur die 

mediale Aufmerksamkeit erhöhen, die die Links-
partei erfährt. Insofern müsste sich die Linkspartei 
bei Herrn Schünemann eigentlich sogar bedanken.  

(Pia-Beate Zimmermann [LINKE]: Das 
haben wir schon gemacht!) 

Mehr Interviews und Zeitungsartikel hätten Sie, 
Herr Schünemann, der Linkspartei gar nicht ver-
schaffen können als mit dem Fall Menger-Hamil-
ton. Insofern sollten Sie auch politisch über Ihre 
Strategie noch einmal nachdenken.  

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Da ist 
etwas dran!) 

Diese ständigen Tiraden gegen die ach so gefähr-
liche Linkspartei wirken in meinen Augen auch 
deshalb unglaubwürdig, weil Sie - das zeigt der 
Antrag auf - auf kommunaler Ebene in bundes-
deutschen Großstädten mit der Linkspartei bereits 
entsprechende Bündnisse praktizieren. Spätestens 
dann sollte man aufwachen. Oder aber Sie sollten 
als CDU in Niedersachsen einen eigenen Weg ge-
hen und sagen: Mit der Bundes-CDU haben wir ei-
gentlich gar nichts mehr zu tun, wir gründen hier 
unseren eigenen CSU-Landesverband. - Dann 
kann man so eine Politik vielleicht noch verfechten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Trotzdem denke ich: Wenn der Innenminister die 
Linkspartei mit fragwürdigen, vielleicht auch 
rechtsstaatlich fragwürdigen oder unlauteren Mit-
teln bekämpft, dann ist es irgendwann auch einmal 
Aufgabe der Linkspartei, sich dagegen rechtlich zu 
wehren. Darauf warte ich ehrlich gesagt bis heute. 
Wenn Sie, die Linkspartei, die Linksfraktion oder 
auch einzelne Abgeordnete, der Meinung sind, 
dass das, was mit Ihnen in Niedersachsen ge-
schieht - Sie wissen, ich teile die Kritik, dass die 
Generalbeobachtung in dieser Einseitigkeit zumin-
dest fragwürdig ist -, nicht in Ordnung ist, dann 
müssen Sie dagegen irgendwann auch einmal 
Rechtsmittel einlegen. Wir können darüber hier 
zwar immer mal wieder politisch debattieren. Aber 
letztendlich muss die unabhängige Justiz feststel-
len, ob sich der Verfassungsschutz in Niedersach-
sen momentan rechtskonform verhält oder nicht. 
Diese Aufgabe können wir Ihnen als Grüne oder 
als Oppositionspartei nicht abnehmen,  

(Björn Thümler [CDU]: Das ist risiko-
behaftet, Herr Briese!) 

sondern das muss die Linkspartei mit dem Innen-
ministerium bzw. mit dem Landesamt selber aus-
fechten.  
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Nun zum zweiten Punkt, zu dem ich in dieser De-
batte etwas sagen möchte. Das ist in den letzten 
Wochen deutlich geworden; denn wir hatten Unter-
richtungen im Verfassungsschutzausschuss und 
im Innenausschuss. Es ist fraglich, ob es wissen-
schaftlich sauber, objektiv und redlich ist, wie mo-
mentan sowohl der Verfassungsschutzbericht als 
auch diese Ausstellung operieren. Ich finde das 
nicht. Ich finde, der Verfassungsschutzbericht hat 
deutliche Schwächen. Er ist einfach nicht wissen-
schaftlich sauber, objektiv und neutral erarbeitet 
worden. 

Ich denke auch, der Ausstellung würde es sehr gut 
tun, wenn vielleicht so etwas wie eine unabhängi-
ge Historikerkommission einen Blick darauf werfen 
würde und es etwas mehr externen Sachverstand 
geben würde, 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN sowie Zustimmung bei der 
SPD) 

damit das alles etwas redlicher und objektiver von-
statten geht. Das, was Frau Leuschner und auch 
Frau Zimmermann gesagt haben, ist absolut rich-
tig. Es ist schlicht und ergreifend so, Herr Schü-
nemann, dass das Grundgesetz - ich habe immer 
so den Eindruck, das ist auch nicht unbedingt Ihr 
Lieblingsgesetz - 

(Frank Oesterhelweg [CDU] und Ulf 
Thiele [CDU]: Unverschämtheit!) 

keine Wirtschaftsordnung in der Bundesrepublik 
Deutschland vorgibt. Das lernt man sowohl im poli-
tikwissenschaftlichen als auch im Jurastudium an 
der Universität schon relativ früh, 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: In der Schu-
le lernt man das schon!) 

dass das Grundgesetz die Wirtschaftsordnung ein-
fach offenlässt. Insofern ist es einfach falsch, wenn 
Sie denn immer sagen, jegliche Form von Ver-
staatlichungspolitik ist prinzipiell ein Verstoß gegen 
die Verfassung. In letzter Konsequenz müssten Sie 
dann sagen: Ich will meine Landesbank NORD/LB 
nicht mehr, und ich möchte auch keine Sparkassen 
mehr. Das sind nämlich auch Staatsbanken. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Trotzdem - letzter Gedanke, den ich einführen 
möchte, Herr Präsident; leider ist meine Redezeit 
schon sehr weit fortgeschritten - bin ich mir nicht 
ganz sicher, ob die Debatte, die wir hier führen, 

nicht ein bisschen eine Debatte für die Feuilletons 
ist.  

(Zuruf von Dr. Gabriele Andretta 
[SPD]) 

Es ist ein alter Wissenschaftsstreit - Frau Andretta, 
das werden Sie als promovierte Soziologin wis-
sen -, ob sich zumindest der theoretische Marxis-
mus - - -  

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege, letzter Satz, bitte! 

Ralf Briese (GRÜNE): 
- - - und der Nationalsozialismus wissenschaftlich 
vergleichen lassen oder nicht. Es gibt dazu sehr 
viele profunde Publikationen. Ich will sie hier jetzt 
nicht zitieren. Also: Etwas mehr Sachlichkeit, Ob-
jektivität und Rationalität in den Debatten würde 
diesem Hause sehr gut tun. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, zu einer Kurzinterventi-
on hat sich der Kollege Perli von der Fraktion DIE 
LINKE gemeldet. Bitte! 

Victor Perli (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Kollege Briese, das Schöne an unserem Rechts-
staat ist ja, dass zwar die CDU/FDP-Mehrheit hier 
im Parlament Unsinn über meine Partei verbreiten 
darf und dass ein Innenminister der CDU Unsinn 
über meine Partei, über meinen Jugendverband 
und über mich persönlich verbreiten darf, dass 
dann aber der rechtsstaatliche Weg zur Judikative 
offensteht. 

Sie hatten die Kritik angebracht, wir würden nicht 
klagen. Ich habe im Jahre 2006 für meinen Ju-
gendverband Klage gegen die Bundesregierung 
eingereicht, da sie uns keine Mittel für politische 
Bildungsarbeit zur Verfügung gestellt hat, und wir 
haben gewonnen. Ich darf einmal aus dem Urteil 
des Verwaltungsgerichts Berlin vom November 
2009 zitieren: 

„Dass der Kläger die bereits genann-
ten Grundelemente der verfassungs-
mäßigen Ordnung bekämpft und sie 
beseitigen oder außer Geltung setzen 
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will, ist den von der Beklagten wieder-
gegebenen Äußerungen nicht zu ent-
nehmen.“ 

(Beifall bei der LINKEN) 

Es heißt dann weiter: 

„Die Bezugnahme auf eine marxisti-
sche Ordnung bedeutet nicht zwin-
gend, dass damit die Kernelemente 
der grundgesetzlichen Werteordnung 
außer Kraft gesetzt werden sollen. 
Der Kläger bezeichnet die kapitalisti-
schen Produktionsverhältnisse als die 
Ursache aller gesellschaftlichen Miss-
stände. Seine Kritik bezieht sich inso-
weit insbesondere auf die Wirt-
schaftsordnung. In diesem Zusam-
menhang ist zu berücksichtigen, dass 
das Grundgesetz eine bestimmte 
Wirtschaftsordnung gerade nicht vor-
schreibt, sondern dem Gesetzgeber 
einen Gestaltungsspielraum ein-
räumt.“ 

Letztlich kommt es zu der Schlussfolgerung, dass 
die Klage des Jugendverbandes rechtmäßig ge-
wesen ist, dass wir - genauso wie alle anderen Ju-
gendverbände - Anspruch darauf haben, aus öf-
fentlichen Mitteln unterstützt zu werden.  

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Perli, es ist etwas problematisch, in einer 
Kurzintervention ein Urteil zu zitieren.  

Victor Perli (LINKE): 
Insofern gibt es bereits Urteile, mit denen die Linke 
vor Gerichten gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land gewonnen hat. Sie wird bald auch gegen die 
Landesregierung Niedersachsen gewinnen.  

Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Briese möchte antworten. Bitte! 

Ralf Briese (GRÜNE): 
Ich kann es kurz machen, Herr Präsident. - Herr 
Perli, angesichts dieses Urteils, das zeigt, dass Sie 
mit Ihrer Klage recht hatten, kann ich Sie nur er-
muntern, in der Frage der Beobachtung der Links-
partei in Niedersachsen als Partei, Fraktion oder 
individuell aktiv zu werden, insbesondere wenn Sie 

sich durch das Urteil, das sie erwirkt haben, da re-
lativ sicher sind. Wir führen ständig eine Debatte 
darüber, ob die Beobachtung der Linkspartei in 
Gänze, also generell, rechtlich geboten oder recht-
lich statthaft ist. Das wissen wir nicht. Darum rin-
gen wir politisch. Die Oppositionsparteien haben 
da alle eine dezidiert eine andere Meinung als die 
Mehrheitsfraktion oder auch die Landesregierung. 
Rechtsklarheit bekommen wir in dieser Frage je-
denfalls nur, wenn wir ein Gerichtsurteil bekom-
men.  

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, nächster Redner ist der 
Kollege Oetjen für die FDP-Fraktion. Bitte! 

Jan-Christoph Oetjen (FDP): 
Ganz herzlichen Dank. - Herr Präsident! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte für meine 
Fraktion zunächst feststellen, dass wir Linksextre-
mismus und Rechtsextremismus nicht gleichstel-
len, weil man sie auch nicht gleichstellen kann.  

(Zustimmung bei der SPD und bei der 
LINKEN - Unruhe - Glocke des Präsi-
denten) 

Rechtsextremismus wendet sich gegen andere 
Grundausrichtungen unserer freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung als Linksextremismus.  

Zunächst zum Rechtsextremismus. Ich finde es 
gut, dass wir in diesem Hause die Tradition haben, 
dass aus der demokratischen Mitte dieses Parla-
ments Rechtsextremismus in aller Schärfe be-
kämpft wird. Das war in der Vergangenheit unter 
der SPD-geführten Landesregierung so, und das 
ist unter der CDU/FDP-geführten Landesregierung 
unvermindert fortgeführt worden. Ich sage hier 
sehr deutlich, weil von einzelnen Abgeordneten 
manchmal etwas anderes unterstellt wird: Diese 
Landesregierung aus CDU und FDP ist auf dem 
rechten Auge nicht blind, sondern wir bekämpfen 
Rechtsextremismus in aller Schärfe.  

Beim Linksextremismus ist die Frage: Wo beginnt 
das, und wo hört es auf? Ich sage hier deutlich, 
dass Kapitalismuskritik nicht grundsätzlich verfas-
sungsfeindlich ist. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Das wäre 
ja auch ein Ding! - Zuruf von Olaf Lies 
[SPD]) 

- Eben! Das sage ich ja, Kollege Lies. Ich glaube, 
da sind wir uns einig.  
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Die Frage ist allerdings: Kritisiert man die Ausprä-
gungen unserer heutigen Wirtschaftsformen, oder 
will man mehr? Es ist richtig, dass das Grundge-
setz keine Wirtschaftsform vorgibt. Aber, meine 
Damen und Herren, das Grundgesetz garantiert 
beispielsweise das Privateigentum. Sehr verehrte 
Damen und Herren, das Privateigentum zu vertei-
digen, ist Aufgabe von demokratischen Parteien, 
die sich der freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung verpflichtet fühlen. CDU und FDP fühlen sich 
dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
verpflichtet. Deswegen verteidigen wir das Privat-
eigentum. 

(Zustimmung von Frank Oesterhelweg 
[CDU]) 

Wenn wir uns anschauen, wie sich der Sozialismus 
entwickelt, dann stellen wir fest: Das eine ist das, 
was als Theorie aufgeschrieben steht, und das an-
dere ist das, was in der Praxis gelebt wird. Ich will 
gar nicht nach Osteuropa, nach Russland schauen 
und schildern, welche schrecklichen Formen sozia-
listische Diktaturen im ehemaligen Ostblock ange-
nommen haben, sondern ich möchte gerne nach 
Venezuela schauen. Ich weiß, dass viele aus der 
Linksfraktion gut finden, was in Venezuela pas-
siert. In Venezuela sind Schlüsselindustrien ver-
staatlicht worden. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Banken 
z. B.!) 

Da geht es beispielsweise um die Erdölindustrie. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, im ers-
ten Schritt wird die Wirtschaft verstaatlicht. Im 
zweiten Schritt wird das Denken verstaatlicht. 

(Zustimmung bei der FDP - Zuruf von 
der LINKEN: Billig!) 

Das zeigt sich beispielsweise dadurch, dass die 
Fernsehsender in Venezuela verstaatlicht wurden. 
Eine nicht mehr pluralistische Medienlandschaft ist 
eine Ausprägung, die sich unter dem Sozialismus 
in Venezuela herausbildet. 

(Unruhe) 

- Angesichts der vielen Gespräche in der SPD-
Fraktion habe ich den Eindruck, dass Ihnen diese 
Debatte nicht so wichtig ist. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, Herr Oetjen hat recht. 
Sie sollten jetzt bitte zuhören; denn es geht um Ih-
ren Antrag. - Danke.  

Jan-Christoph Oetjen (FDP): 
Mir ist wichtig, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
dass wir Extremismus in allen Ausprägungen, oh-
ne ihn gegeneinander aufzuwiegen oder ohne ihn 
gleichzusetzen, dass wir Rechtsextremismus ge-
nauso wie Linksextremismus und auch Extremis-
mus aus Religion heraus in diesem Hause demo-
kratisch bekämpfen. Das ist unsere Aufgabe als 
Abgeordnete, als Kämpfer für die Demokratie.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fin-
de, niemand sollte der anderen Seite des Hauses 
unterstellen, nicht gegen Extremismus kämpfen zu 
wollen.  

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Perli hat sich zu einer Kurzintervention ge-
meldet. Bitte! 

Victor Perli (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Verehr-
ter Herr Oetjen, ich muss Sie korrigieren. Sie ha-
ben gerade falsche Äußerungen über Venezuela 
gemacht. 

Zum Ersten: Die staatliche Erdölgesellschaft war 
bereits vor dem Machtantritt durch Hugo Chávez - 
er ist ja demokratisch gewählt worden - in staatli-
chen Händen. Das Einzige, was Herr Chávez ge-
macht hat, ist, dass er die Profite nicht mehr einer 
kleinen Oligarchie hat zukommen lassen, sondern 
für Sozialprogramme eingesetzt hat, damit auch 
die große Mehrheit der Menschen dort, die in Ar-
mut lebt, davon profitiert, dass Venezuela Boden-
schätze besitzt. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ihre zweite falsche Behauptung lautete, dort würde 
die Presse verstaatlicht. Ich muss darauf hinwei-
sen, dass dort ein staatlicher Fernsehsender unge-
fähr zwölf privaten Fernsehsendern gegenüber-
steht und keine staatlichen Zeitungen existieren, 
wohl aber eine reichliche, private Presseland-
schaft. Passiert ist dort nach meiner Kenntnis, 
dass einzelnen Zeitungen die Lizenz entzogen 
wurde, weil sie dazu aufgerufen hatten, die verfas-
sungsmäßige Ordnung Venezuelas auszuhebeln, 
um mit Gewalt die Regierung aus dem Amt zu stür-
zen.  

(Frank Oesterhelweg [CDU]: Das sind 
die alten Methoden, Herr Kollege!) 

8438 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  67. Plenarsitzung am 18. März 2010 
 

Das ist wie mit der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung: Wenn hier eine private Zeitung da-
zu aufrufen würde, gegen die FDGO vorzugehen, 
dann dürfte sie verboten werden. Das ist nämlich 
durch die Pressefreiheit nicht gedeckt. 

Vielen Dank.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Oetjen möchte antworten. Bitte! 

Jan-Christoph Oetjen (FDP): 
Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde 
es entlarvend, dass das System, das in Venezuela 
herrscht, hier von Herrn Perli in Schutz genommen 
wird. 

(Zustimmung bei der CDU - Wider-
spruch bei der LINKEN) 

Denn das ist ein System, in dem Hugo Chávez als 
Präsident versucht, sich mit den Ahmadinedschads 
und den Diktatoren dieser Welt zu verbrüdern. 

(Zuruf von der LINKEN: Unglaublich!) 

Das ist ein System, in dem Millionen in Rüstungs-
güter investiert werden.  

(Zuruf von Victor Perli [LINKE]) 

Sehr verehrte Damen und Herren, verehrter Herr 
Kollege Perli, ich bleibe dabei: Was da an offiziel-
len Begründungen in Venezuela möglicherweise 
gebracht wird, um Medien zu verstaatlichen oder 
ihnen die Lizenz zu entziehen, das ist kein Aus-
druck von Demokratie, sondern das ist ein Aus-
druck von Antidemokratie; denn Pluralismus gehört 
zu einer Demokratie dazu. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, nächster Redner ist 
Herr Innenminister Schünemann. Bitte! 

(Wolfgang Jüttner [SPD] begibt sich 
um Redepult) 

- Herr Minister, ich hatte das so verstanden, dass 
Sie sich zu diesem Punkt zu Wort gemeldet hatten.  

(Minister Uwe Schünemann: Zum 
Schluss! - Wolfgang Jüttner [SPD]: Ich 
hatte das Handzeichen des Ministers 
so verstanden, dass er mir den Vortritt 
lassen wollte!) 

- Wenn es der Reihe nach geht, dann kommt jetzt 
Herr Adler von der Fraktion DIE LINKE. Bitte 
schön! 

Hans-Henning Adler (LINKE): 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Herr Oetjen, Sie haben eben das Be-
kenntnis des Grundgesetzes zum Eigentum her-
vorgehoben. Das ist auch in Ordnung. Aber Sie 
hätten vielleicht auch einen Absatz weiter lesen 
können, worin steht:  

„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch 
soll zugleich dem Wohle der Allge-
meinheit dienen.“ 

(Jan-Christoph Oetjen [FDP]: Selbst-
verständlich!) 

Das wäre auch nicht schlecht. Dann hätten Sie 
vielleicht auch noch einen Artikel weiter lesen kön-
nen. Da Artikel 15 offenbar in diesem Parlament 
vollständig unbekannt ist, lese ich ihn noch einmal 
vor, damit Sie sich richtig gruseln können:  

„Grund und Boden, Naturschätze und 
Produktionsmittel können zum Zwe-
cke der Vergesellschaftung durch ein 
Gesetz, das Art und Ausmaß der Ent-
schädigung regelt, in Gemeineigen-
tum oder in andere Formen der Ge-
meinwirtschaft überführt werden.“ 

(David McAllister [CDU]: „Können“!) 

- Ganz genau, „können“.  

(David McAllister [CDU]: Nicht „müs-
sen“! Gott sei Dank!) 

- Nein, nicht „müssen“. Das habe ich auch nicht 
gesagt. 

Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass nach dem 
Willen des Grundgesetzes die Wirtschaftsordnung 
nicht festgelegt ist, verschiedene Wirtschaftsord-
nungen möglich sind und die demokratischen 
Mehrheiten darüber entscheiden sollen, welche 
Wirtschaftsordnung gewählt wird. Darüber müssten 
wir uns doch einig sein. 
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Jetzt ist aber die Frage: Haben Sie dann das 
Recht, eine Partei, die sich in bestimmten Berei-
chen - gar nicht einmal überall - für Sozialisierun-
gen einsetzt, z. B. bei den Banken - aus gutem 
Grund, wie wir in der Wirtschaftskrise wissen -, ein-
fach außerhalb des Grundgesetzes zu stellen und 
zu behaupten, sie lehne die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung ab, nur weil sie von einer 
Möglichkeit Gebrauch machen will, die im Grund-
gesetz ausdrücklich genannt ist? - Das ist doch der 
Punkt. Natürlich können wir darüber unterschiedli-
che Meinungen haben. Aber mit diesen Tafeln und 
mit diesen Verfassungsschutzberichten unterstel-
len Sie uns immer wieder Absichten, die wir gar 
nicht haben, und für diese Unterstellungen bringen 
Sie keinerlei Beweisführungen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Da heißt es z. B. auf der einen Tafel: Obwohl sich 
die Partei formell zum Grundgesetz bekennt, will 
sie das politische System der Bundesrepublik 
überwinden. - An dieser Stelle erwartet man natür-
lich eine Beweisführung. Aber die kommt nicht. 
Und was ist mit „politisches System der Bundesre-
publik“ gemeint? Meinen Sie die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung, die das Bundesver-
fassungsgericht sehr präzise definiert hat? Meinen 
Sie Artikel 79 Abs. 3, in dem die unveränderlichen 
Grundprinzipien des Grundgesetzes genannt sind, 
z. B. der Sozialstaat? Oder meinen Sie diese oder 
jene Bestimmung im Grundgesetz, die wir kritisie-
ren? Wir sind nicht mit dem Berufsbeamtentum 
verheiratet; Artikel 33 Abs. 5 könnte man meiner 
Ansicht nach ändern. Wir finden am Grundgesetz 
auch nicht so gut, dass Volksabstimmungen nur 
bei Länderneugliederungen möglich sind; auch da 
könnten wir uns Verbesserungen vorstellen. In die-
sem Sinne sind wir auch der Meinung, dass das 
politische System geändert werden sollte - aber im 
Sinne von mehr Demokratie und nicht im Sinne 
von weniger Demokratie. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Jetzt will ich Ihnen, was Ihre Art von Unterstellun-
gen betrifft, noch einen Satz aus dem Verfas-
sungsschutzbericht Niedersachsen 2007 vorlesen: 

„In dem neuen Eckpunktepapier“ 

- der Partei DIE LINKE - 

„findet der Begriff des ‚demokrati-
schen Sozialismus’ eine stärkere Be-
rücksichtigung. Dieser Begriff ist aber 
nur scheinbar mit unserer bestehen-

den freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung vereinbar.“ 

Wenn Sie diesen Satz zu Ende denken, können 
Sie die SPD gleich mitbeobachten. Das muss Ih-
nen doch klar sein. Ihnen muss auch klar sein, was 
für eine Methode Sie da anwenden. 

Jetzt lade ich Sie zu einem Gedankenexperiment 
ein: Stellen Sie sich einmal vor, an der nächsten 
Landesregierung würde die Linke beteiligt, und un-
sere Partei würde den Innenminister oder die In-
nenministerin stellen! Dann stellen Sie sich einmal 
vor, wir würden mit der gleichen Methode gegen 
Ihre Partei vorgehen! - So, wie Sie die politische 
Auseinandersetzung führen, ist das umkehrbar. 
Darüber müssten Sie einmal nachdenken. Ich sage 
nicht, dass wir das wollen. Ich sage ausdrücklich: 
Wir würden nicht mit gleicher Münze zurückzahlen 
- weil wir Demokraten sind. 

(Beifall bei der LINKEN - Lachen bei 
der CDU - Reinhold Hilbers [CDU]: 
Das haben wir ja in der ehemaligen 
DDR gesehen! - David McAllister 
[CDU]: Wir wollen Frau Wegner hö-
ren!) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, jetzt ist Herr Jüttner von 
der SPD-Fraktion an der Reihe. Bitte schön! 

Wolfgang Jüttner (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Briese, das ist keine Debatte fürs Feuilleton. Hier 
geht es vielmehr erstens um die politische Kultur in 
diesem Hause und zweitens um die politische Pro-
grammauseinandersetzung zwischen den Fraktio-
nen dieses Hauses. Das sage ich ausdrücklich. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Meine Partei ist stolz darauf, dass sie, seit sie in 
Parlamenten sitzt, immer auf der linken Seite des 
Hauses sitzt, weil wir die linke Volkspartei in 
Deutschland waren 

(Waren! bei der CDU und bei der 
FDP) 

und auch sind.  

(Beifall bei der SPD - Sigrid Leu-
schner [SPD]: Und bleiben werden!) 

Wir haben auch sehr viel Verständnis dafür, dass 
die CDU immer auf der rechten Seite dieses Hau-
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ses sitzt, weil sie die demokratische Rechte in die-
sem Land ist. Auch das ist in Ordnung.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, nicht akzeptabel ist 
aber, dass Ausgrenzungen stattfinden und dass 
hier subkutan - das ist mit dem Zitat von Herrn Ad-
ler eben deutlich geworden - nicht nur eine Partei 
ausgegrenzt wird, sondern auch politische Theo-
rien und darauf basierende politische Grundsatz-
programme ausgegrenzt werden sollen. Das las-
sen wir nicht zu; deshalb dieser Antrag von uns. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Herr Adler hat eben aus dem Bericht zitiert, einem 
Buch, auf dessen Seite 1 der Innenminister sein 
Foto hat abbilden lassen. Das ist Ihre Position, 
Herr Schünemann. Sie sind der Meinung, hier do-
kumentiert, der demokratische Sozialismus sei im 
Kern mit der freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung nicht vereinbar. Dieser demokratische Sozia-
lismus ist unser Grundsatzprogramm, und dafür 
werden wir kämpfen, in diesem Hause und überall. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Ich sage Ihnen auch: Anschleichnummern interes-
sieren uns nicht. Ich lese Ihnen einmal die Passa-
ge aus unserem Grundsatzprogramm vor: 

„Das Ende des Staatssozialismus 
sowjetischer Prägung hat die Idee des 
demokratischen Sozialismus nicht wi-
derlegt, sondern die Orientierung der 
Sozialdemokratie an Grundwerten 
eindrucksvoll bestätigt. Der demokra-
tische Sozialismus bleibt für uns die 
Vision einer freien, gerechten und so-
lidarischen Gesellschaft, deren Ver-
wirklichung für uns eine dauernde 
Aufgabe ist. Das Prinzip unseres 
Handelns ist die soziale Demokratie.“ 

Das ist unser Grundsatzprogramm: der demokrati-
sche Sozialismus. Jetzt erweckt Herr Rolfes den 
Eindruck, wenn er von Demokraten spricht, meint 
er uns mit. Ja, meine Damen und Herren - 
manchmal. 

(Heinz Rolfes [CDU]: Immer!) 

Ihr Kollege Hilbers hat am 27. Februar 2008 in die-
sem Hause den interessanten Zwischenruf ge-
macht: 

„Sie haben sich doch den demokrati-
schen Sozialismus ins Programm ge-
schrieben!“ 

Damit wollte er sagen: Sie haben sich doch da-
durch ausgegrenzt, dass Sie für den demokrati-
schen Sozialismus votieren! 

Ihnen geht es nicht nur darum, eine Fraktion die-
ses Hauses auszugrenzen, was schlimm genug ist, 
sondern Ihnen geht es darum, linke Gesellschafts-
theorien und Praktiken zu diffamieren. Das lassen 
wir hier in diesem Hause nicht zu! 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, bei 
den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

Es gibt die spannende Debatte über die Bürger-
lichkeit. Herr McAllister, Sie bilden ja die bürgerli-
che Gesellschaft in diesem Hause. 

(David McAllister [CDU]: Genau!) 

Ich sage Ihnen einmal, was Erhard Eppler dazu 
auf unserem Parteitag Schönes gesagt hat: 

„Wir Deutschen leiden darunter, dass 
wir für die französischen Worte Citoy-
en - Staatsbürger, Souverän der De-
mokratie - und Bourgeois - Besitzbür-
ger - leider nur ein einziges Wort ha-
ben, nämlich Bürger. Mit dieser Armut 
der deutschen Sprache wird nun seit 
200 Jahren Schindluder getrieben.“ 

(Sigrid Leuschner [SPD]: Ja!) 

Genau das ist es: Es wird Schindluder getrieben! 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und bei 
der LINKEN) 

In der gleichen Debatte im Februar 2008 - ich habe 
geredet und von der bürgerlichen Mehrheit ge-
sprochen, die Herr McAllister vorher wieder einge-
führt hatte - habe ich die - so dachte ich - rhetori-
sche Frage gestellt: Sind denn diese 71 Abgeord-
neten dieses Hauses keine Bürger dieses Landes? 
- Da meldet sich Herr Langspecht mit dem Zwi-
schenruf: Natürlich nicht! 

(Helge Limburg [GRÜNE]: Was?) 

Das dokumentiert Ihr Weltbild: Auf der einen Seite 
sitzen die Bürger, und auf der anderen Seite sitzen 
die Schmutzfinken dieser Gesellschaft. 

(Starker Beifall bei der SPD, bei den 
GRÜNEN und bei der LINKEN) 

Wenn einer in Deutschland aufwächst, dann wird 
er mit 18 Jahren zur Bundeswehr eingezogen und 
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wird 12 Monate, früher 18 Monate und in Zukunft 6 
Monate Bürger in Uniform. Nach dieser Wehrpflicht 
muss der Bürger in Uniform sich überlegen: „Möch-
te ich Bürger bleiben? Dann muss ich zu CDU und 
FDP gehen, dann kann ich Bürger bleiben. Will ich 
eventuell kein Bürger mehr bleiben, dann darf ich 
bei der demokratischen Linken parken.“ 

Meine Damen und Herren, merken Sie eigentlich, 
welches Weltbild Sie haben? Das ist doch hirnris-
sig, was Sie da entwickeln! 

(Starker Beifall bei der SPD, bei den 
GRÜNEN und bei der LINKEN - 
Hans-Werner Schwarz [FDP]: Das ist 
doch lächerlich!) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege Jüttner, ich nehme an, dass Sie diese 
Handbewegung in Richtung der CDU in der Aufre-
gung gemacht haben. Sie sollten das unterlassen, 
das ist hier nicht zulässig. 

Wolfgang Jüttner (SPD): 
Keine Zwischenfragen! 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Es ging nicht um Zwischenfragen. Es ging um Ihre 
Handbewegung, die Sie in Richtung der CDU ge-
macht haben. Das ist hier nicht zulässig. 

Wolfgang Jüttner (SPD): 
Was habe ich denn gemacht? 

(David McAllister [CDU]: Du hast ei-
nen Scheibenwischer gemacht!) 

- Entschuldigung, das war keine Absicht, ernsthaft 
nicht. Das ist nicht meine Art. In der Sache hart, 
aber sonst konziliant. 

Jetzt geht es ja um die Frage: Ist Rechtsextremis-
mus gleich Linksextremismus? 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich zitiere aus einem interessanten Artikel: 

„Sicher: Gemeinsamkeiten zwischen 
beiden Regimen sind vorhanden; er-
innert sei nur an die Praxis von Mas-
senaufmärschen und Militärparaden, 
die Insignien des Führerkults, Machtri-
tuale oder Uniformen paramilitärischer 
Verbände. Von zumindest gleichran-
giger Bedeutung sind allerdings die 
Unterschiede zwischen beiden Herr-
schaftssystemen: ‚Der Rechtsextre-

mismus strebt die Beseitigung der 
Demokratie, der Sozialismus jedoch 
die Abschaffung des Kapitalismus an’, 
betont Richard Stöss“ 

- ein bekannter Politologe in Deutschland - 

„zu Recht. Er schlussfolgert, dass der 
Rechtsextremismus prinzipiell anti-
demokratisch, der Sozialismus aber 
nur dann gegen die Demokratie ge-
richtet sei, wenn er … missbraucht 
oder pervertiert werde.“ 

Das setzt allerdings intellektuelles Differenzie-
rungsvermögen voraus. Das sollten Sie sich ein-
mal erarbeiten. Das würde ich Ihnen dringend an-
raten. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, bei 
den GRÜNEN und bei der LINKEN - 
Glocke des Präsidenten) 

Deshalb sage ich Ihnen: Die Gefahr für die Demo-
kratie geht von Rechts- und Linksextremismus aus. 
Das sehe ich wie Sie, wobei ich das vielleicht in-
haltlich anders gewichte. Aber die größten Gefähr-
dungen für die Demokratie in Deutschland in den 
letzten drei bis fünf Jahren kommen aus der Mitte 
der Gesellschaft, aus dem Finanzkapital, das die 
legitimatorischen Grundlagen der Demokratie zer-
stört, wenn das, was wir gegenwärtig an den Fi-
nanzmärkten erleben, nicht ein Ende findet. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und bei 
der LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege Jüttner, ein letzter Satz bitte! 

Wolfgang Jüttner (SPD): 
Meine Damen und Herren, mein letzter Satz: 
Nehmen Sie diese inhaltliche Debatte mit uns auf 
und hören Sie auf, das unter taktischen Fragen 
von Regierungsbildung zu machen! Ich lese Ihnen 
sonst gerne einmal vor, an welchen Stellen in 
Deutschland CDU und Linkspartei koalieren. Die 
Debatte sollten wir uns schenken. Lassen Sie uns 
in der Sache streiten. 

Vielen Dank. 

(Starker, lang anhaltender Beifall bei 
der SPD, bei den GRÜNEN und bei 
der LINKEN) 
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Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, da die CDU-Fraktion 
keine Redezeit mehr hat, hat Herr McAllister sich 
jetzt zu einer Kurzintervention gemeldet. Ich gebe 
Ihnen die Zeit noch dazu, die Herr Jüttner überzo-
gen hat. Sie haben also insgesamt drei Minuten. 
Bitte! 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Was ist 
denn das für eine Regel?) 

David McAllister (CDU): 

Herr Präsident, das ist sehr freundlich, danke. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe 
mich auf den Redebeitrag des Kollegen Jüttner zu 
einer Kurzintervention gemeldet. Herr Jüttner, ich 
habe Ihnen das schon mehrfach in persönlichen 
Gesprächen gesagt und wiederhole es hier: Wir als 
Christdemokraten werden die Fraktion DIE LINKE 
formell korrekt behandeln, nicht weniger, aber 
auch nicht mehr. 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Aber 
menschlich unanständig!) 

Warum tun wir das? - Weil wir uns in der Tradition 
der wehrhaften Demokratie sehen, die über viele 
Jahrzehnte unser Land weit über die Grenzen von 
CDU und FDP hinaus geprägt hat. Solange Teile 
der Linkspartei ein gestörtes Verhältnis zur Demo-
kratie in unserem Verständnis und solange Teile 
der Linkspartei ein gestörtes Verhältnis zur sozia-
len Marktwirtschaft haben, werden wir diese Partei 
konsequent und in aller Schärfe politisch ablehnen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU und bei 
der FDP - Kreszentia Flauger [LINKE]: 
Das ist Ihr gutes Recht!) 

Herr Dr. Sohn, es ist Ihr gutes Recht, permanent 
Loblieder auf die untergegangene DDR zu singen, 
und es ist das gute Recht auch Ihrer Kollegen, die 
Systeme in Venezuela, Kuba oder anderswo zu 
loben. Aber Sie werden bitte Verständnis dafür ha-
ben, dass wir so etwas nicht mitmachen. Wir sind 
dezidiert anderer Auffassung. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU und bei 
der FDP - Kreszentia Flauger [LINKE]: 
Das ist Ihr Recht!) 

Aber mir ging es um etwas anderes. Herr Jüttner, 
nach diesem Redebeitrag muss ich Sie wirklich 
fragen: Finden Sie es nicht peinlich, wie Sie sich 
heute Mittag wieder an die Linke angebiedert ha-
ben? 

(Lebhafter Beifall bei der CDU und bei 
der FDP - Detlef Tanke [SPD]: Ist das 
alles, was Sie zu sagen haben?) 

Ich meine, das haben Sie überhaupt nicht nötig. 
Natürlich haben wir uns auch gewundert, was für 
einen Entschließungsantrag Sie hier vorgelegt ha-
ben. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Kollege McAllister, gestatten Sie Zwischen-
fragen? 

David McAllister (CDU): 
Nein, danke. - Als Landesvorsitzender der CDU 
sage ich Ihnen eines: Sie müssen ja wissen, was 
Sie als SPD nach dem Rückzug von Garrelt Duin 
vom Landesvorsitz in Niedersachsen machen wol-
len. Sie müssen das selber entscheiden. Ich sage 
Ihnen nur eines: Sie räumen die Mitte und tragen 
damit maßgeblich dazu bei, dass die einst so stol-
ze SPD weiter ihren Niedergang finden wird. Das 
ist das eigentlich Beschämende. Das können wir 
als Christdemokraten nicht gut finden. 

(Starker, anhaltender Beifall bei der 
CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, der Kollege Jüttner 
möchte erwidern. Sie haben 90 Sekunden, Herr 
Jüttner. 

Wolfgang Jüttner (SPD): 
Vielen Dank, Herr Präsident! - Herr McAllister, zu 
zwei Dingen haben Sie sich nicht geäußert, näm-
lich zum einen zu meiner letzten Frage, wie Sie es 
vor diesem Hintergrund überhaupt verantworten 
können, dass irgendwo Teile der Christdemokratie 
mit der Linkspartei koalieren. Die, die so etwas 
machen, müssten doch sofort aus der CDU ausge-
schlossen werden. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Zum anderen haben Sie nichts zum Kern unseres 
Antrags gesagt, mit dem wir versuchen, Ihnen 
einmal mitzuteilen, dass es so etwas wie einen 
humanitären Ansatz des demokratischen Sozialis-
mus gibt, für den wir seit ungefähr 143 Jahren 
streiten und der seit ungefähr 143 Jahren von der 
demokratischen und der undemokratischen Rech-
ten diffamiert wird, wo es nur geht. 

(Sigrid Leuschner [SPD]: Genau!) 
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Es geht nicht an allen Stellen; das hat Herr Rolfes 
nachgewiesen. Manchmal muss man die Gemein-
samkeiten der Demokraten pflegen. Unterschwellig 
meint man aber, immer wieder deutlich machen zu 
müssen, dass denen eigentlich nicht zu trauen ist. 
Das ist das alte Bild von Adenauer, Strauß und 
wem auch immer: Jeder sozialdemokratische 
Wahlsieg ist im Kern ein Betriebsunfall, und Be-
triebsunfälle müssen schnell wieder beseitigt wer-
den, meine Damen und Herren. - Das ist Ihr Kern-
verständnis von politischer Demokratie. Demokra-
tie heißt für Sie: Wir haben das Sagen, und ein 
paar andere müssen auch Opposition machen. - 
Dieses Verständnis zu akzeptieren sind wir nicht 
bereit. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, bei 
den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, ich habe jetzt ein Prob-
lem. Der Herr Kollege McAllister hat sich noch 
einmal zu Wort gemeldet. 

(Zuruf von der SPD: Geht nicht!) 

Meiner Redezeittabelle entnehme ich aber, dass 
Sie Ihre Redezeit bereits überzogen haben. Des-
halb tut es mir leid. Ich schlage Ihnen vor, gegebe-
nenfalls noch einmal nach dem Minister zu reden. 

Herr Minister Schünemann, bitte! 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die SPD hat den antitotalitären Konsens 
unseres Landes entscheidend geprägt. Das steht 
fest. Sozialdemokraten haben in unserer jüngsten 
deutschen Geschichte stets die Freiheit gegen po-
litische Extremisten verteidigt. Auch das ist unstrit-
tig und muss auch in Zukunft unstrittig bleiben. 
Dieser antitotalitäre Konsens besteht auch weiter-
hin. Wir müssen ihn jeden Tag neu untermauern, 
gerade auch hier im Parlament, wie ich finde. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung 
steht in der Kontinuität ihrer Vorgängerregierung, 
was die Bekämpfung des Rechtsextremismus an-
geht. Wir bekennen uns zu unserer historischen 
Verantwortung. Das ist ganz entscheidend. Der Zi-
vilisationsbruch der Nationalsozialisten mit der sys-
tematischen Ermordung von Millionen Menschen 
ist einzigartig in der Geschichte. Darauf haben wir 
immer ganz klar und explizit hingewiesen. Das ist 
eine Selbstverständlichkeit. Die Bekämpfung des 

Rechtsextremismus ist und bleibt ein fester Be-
standteil der innerpolitischen Agenda gerade auch 
dieser Landesregierung. Das zeigt sich auch in ei-
ner Fülle von Initiativen, die wir dem Landtag im-
mer wieder dargelegt haben. 

Herr Jüttner, der Vorwurf im Antrag der SPD-
Landtagsfraktion, die Bekämpfung des Rechtsex-
tremismus erschöpfe sich in Appellen und allge-
meinen Warnhinweisen, ist wirklich haltlos und, 
muss ich sagen, auch unverschämt. Ich glaube, 
Sie wissen ganz genau, dass gerade diese Lan-
desregierung in den letzten Jahren zur Bekämp-
fung des Rechtsextremismus erhebliche Initiativen 
ergriffen hat. Ich glaube, es grenzt fast an Aus-
grenzung, wenn man darzustellen versucht, dass 
nur Sie zu der Zeit, zu der Sie die Landesregierung 
gestellt haben, den Rechtsextremismus gehaltvoll 
bekämpft haben. Dies ist wirklich eine Unver-
schämtheit. Das weise ich zurück. Das ist auch die 
Unwahrheit, weil wir in diesem Bereich viel an Prä-
ventionsarbeit gerade auch in den Schulen geleis-
tet haben, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Die SPD-Landtagsfraktion fordert eine differenzier-
te Betrachtung der extremistischen Phänomene. 
Nichts anderes aber tut die Niedersächsische Lan-
desregierung. Eine Gleichsetzung lehnen wir ab. 
Das will ich hier ganz deutlich sagen. 

Der Verfassungsschutz und auch ich haben die 
unterschiedlichen ideologischen Wurzeln stets klar 
dargestellt. Auch die Reden, die Sie zitiert haben, 
haben Sie immer nur unvollständig zitiert. Rechts-
extremisten verfechten im Kern eine Ideologie ra-
dikaler Ungleichheit. Sie setzen auf Volksgemein-
schaft und Rasse. Sie stehen für Fremdenhass 
und Ausländerfeindlichkeit. Hier ist der menschen-
verachtende Ansatz unverkennbar. 

Bei Linksextremisten ist es schwieriger. Sie stehen 
im Kern für eine Ideologie übersteigerter Gleich-
heit. Sie geben vor, den Menschen aus Abhängig-
keiten zu befreien. Die freiheitsfeindliche Konse-
quenz linksextremen Denkens ist daher nicht leicht 
erkennbar. 

Trotz der ideologischen Differenzen gibt es aber 
auch gemeinsame Strukturmerkmale von Links- 
und Rechtsextremisten. Sie stehen der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung feindlich ge-
genüber. Das gilt z. B. für den Anspruch auf das 
Wahrheitsmonopol. Das gilt für ihr kompromisslo-
ses Freund-Feind-Denken. Das gilt für den Primat 
des Kollektivs vor dem Individuum. Das gilt für die 
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Ablehnung von Pluralismus und individueller Frei-
heit. Diese Erkenntnis hat eben nichts mit Gleich-
setzung, sondern mit Vergleich zu tun. Ich habe 
den Eindruck, dass der vorliegende Antrag in die-
sem Punkt nicht sauber unterscheidet. Das sollten 
wir in der Debatte in den Ausschüssen und auch in 
der daran anschließenden erneuten Debatte hier 
im Plenum noch einmal unterscheiden. 

Meine Damen und Herren, der antitotalitäre Kon-
sens unserer wehrhaften Demokratie muss immer 
wieder neu gefestigt werden. Das wird auf Dauer 
nur gelingen, wenn die Unterschiede zwischen 
Demokraten und Antidemokraten nicht verwischt 
werden. Gerade deshalb erhoffe und erwarte ich 
auch von der SPD immer eine klare Abgrenzung 
von denen, die kein zweifelsfrei positives Verhält-
nis zur demokratischen Grundordnung haben. 
Auch das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. 

Die Frage, inwieweit dies auf die Partei DIE LINKE 
zutrifft, wird ohne Zweifel kontrovers diskutiert. 
Über den Stand der Rechtsprechung zur Partei 
DIE LINKE habe ich auch gestern im Rahmen der 
Aktuellen Stunde bereits informiert. Auch Herr Rol-
fes hat das Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
Münster aus dem letzten Jahr zitiert. Herr Briese, 
ich bin daran interessiert, dass auch Sie einmal 
dieses Urteil lesen; denn dann können Sie ganz 
klar erkennen, dass die Beobachtung der Partei 
DIE LINKE nicht nur notwendig, sondern sogar 
rechtlich angezeigt ist. Dieses Urteil fußt nämlich 
auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. 
Ich glaube, Sie sollten sich das noch einmal ganz 
genau anschauen. 

Meine Damen und Herren, das Gericht setzt sich 
eingehend mit der Programmatik der Linkspartei 
auseinander. Dabei spielen Schlüsselbegriffe wie 
„Sozialismus“ und „demokratischer Sozialismus“ 
eine wichtige Rolle, die auch der Antrag der SPD-
Fraktion thematisiert. Das Oberverwaltungsgericht 
sagt dazu - ich zitiere -:  

„Der Begriff ‚Sozialismus’ wird im poli-
tischen Sprachgebrauch nicht nur in 
dem dargelegten klassischen marxis-
tisch-leninistischen Sinne benutzt, 
sondern kann auch eine als sozial 
verstandene, grundlegende Umge-
staltung der wirtschaftspolitischen 
Verhältnisse meinen, die den Rahmen 
des Grundgesetzes nicht überschrei-
tet.“  

Ich stimme dem ausdrücklich zu und widerspreche 
an dieser Stelle ganz klar den von Ihnen erhobe-

nen Verdächtigungen, dass ich eine Kritik am Kapi-
talismus oder das Eintreten für den demokrati-
schen Sozialismus als verfassungsfeindlich kenn-
zeichnen wolle. Das ist Unsinn. Schon gar nicht 
geht es dem Verfassungsschutz um eine Stigmati-
sierung solcher Leitbegriffe und darum, die Sozial-
demokratie in Extremismusnähe zu rücken. Das 
haben wir nie getan und werden es auch nicht tun. 
Das Gegenteil können Sie auch in keiner Weise 
nachweisen. Wir können aber doch nicht darüber 
hinwegsehen, in welch einem ideologischen Kon-
text die Linke solche Begriffe verwendet. Es fällt 
auf, dass die Linke offenbar, anders als die SPD, 
eine weitreichende gesellschaftliche Transformati-
on anstrebt und eine trennscharfe Abgrenzung zur 
freiheitsfeindlichen Position unterlässt. Die Linke 
versucht immer wieder, unseren Staat nur als eine 
formale Demokratie abzuwürdigen. Dem stellt sie 
den demokratischen Sozialismus gegenüber, der 
sich dadurch auszeichne, dass er den Kapitalis-
mus überwunden habe. 

Meine Damen und Herren, welchen Stellenwert die 
Linke der Demokratie und gerade auch dem Par-
lament entgegenbringt, hat sie nicht nur in anderen 
Bundesländern deutlich gemacht, sondern auch 
hier in Niedersachsen, auch an führender Stelle 
hier in diesem Parlament. Herr Jüttner, eines darf 
ich in diesem Zusammenhang schon sagen: Das 
hat nichts mit den Sozialdemokraten zu tun. Ich 
hätte mir gewünscht, dass Sie sich in Ihrem Antrag 
davon klar abgrenzen. Eine solche Abgrenzung 
vermisse ich sehr. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Ich hätte mir gewünscht, dass sich die SPD von 
dieser bedenklichen Interpretation des demokrati-
schen Sozialismus im Sinne von Systemüberwin-
dung klar distanziert. Auch das müsste eine 
Selbstverständlichkeit sein. 

Meine Damen und Herren, Demokratie ist keine 
Selbstverständlichkeit, auch wenn es vielen heute 
so erscheint. Deshalb müssen wir den Feinden der 
Demokratie entschlossen entgegentreten. Helfen 
wir, dass Demokratie als etwas Positives erlebt 
wird! Dann verliert extremistisches Gedankengut 
jeder Art an Anziehungskraft. Das wünsche ich mir 
gerade auch hier im Parlament. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
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Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, zusätzliche Redezeit 
hat Frau Flauger, Fraktion DIE LINKE, beantragt. 
Sie erhalten zwei Minuten. 

Kreszentia Flauger (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Schünemann, ich habe interessiert zur Kenntnis 
genommen, dass Sie hier gerade ausgeführt ha-
ben, Sie hätten Kritik am Kapitalismus oder die 
Forderung nach einer anderen Wirtschaftsform 
noch nie als linksextremistisch abgestempelt. Wir 
werden uns die Mühe machen und heraussuchen, 
an wie vielen Stellen Sie das bisher schon getan 
haben in all Ihren schriftlichen Darstellungen. 

(Björn Thümler [CDU]: Viel Spaß!) 

Dann möchte ich Ihnen vorlesen aus dem Vorwort 
zur Extremismusausstellung. Auf der ersten Tafel 
sagen Sie über Links- und Rechtsextremismus, 
und unter „Linksextremismus“ fassen Sie ja auch 
die Linke: 

„Sie sind intolerant und teilen die Welt 
in Gut und Böse. Freiheitsrechte des 
Einzelnen werden der Gemeinschaft 
und dem Kollektiv untergeordnet. 
Demokratische Vielfalt lehnen sie ab, 
somit also auch Meinungs- und Pres-
sefreiheit, die sie allerdings so lange 
beanspruchen, wie es ihnen nützlich 
erscheint.“ 

(Björn Thümler [CDU]: Jawohl! Klingt 
gut!) 

Erst einmal behaupten Sie all das damit auch über 
die Linke, weil für Sie unter die Definition „Linksex-
tremismus“ genau auch die Linke fällt. Zweitens 
können Sie mir nicht weismachen, dass Sie damit 
dem unbefangenen Leser und der unbefangenen 
Leserin eine differenzierte Betrachtung irgendwie 
ermöglichen wollen. Es geht hier um Pauschalur-
teile. 

Wenn ich so etwas lese wie „Welt in Gut und Böse 
einteilen“, „demokratische Vielfalt ablehnen“ usw., 
dann würde ich sagen: Psychologen nennen so 
etwas üblicherweise Projektion. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Wenn wir dann noch einmal über die Linke spre-
chen und über das, was Sie tun: Sie beweisen an 
keiner Stelle, gegen welches Element der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung sich die Linke 
wendet. Sie behaupten immer nur pauschal, sie tä-

te das. Sie schreiben dann: „Wir müssen davon 
ausgehen, dass das so gemeint ist“, „Es muss so 
verstanden werden, dass …“, „Die Linke bekennt 
sich nur scheinbar zu …“, „Es ist nur ein formales 
Bekenntnis zum Grundgesetz“. 

Solche Unterstellungen genügen in keiner Weise 
irgendwelchen rechtsstaatlichen Minimalansprü-
chen. Sie sollten sich schämen, so vorzugehen. 
Wir lassen uns nicht diffamieren, und ich begrüße 
ausdrücklich, dass die SPD diesen Antrag einge-
bracht hat. Sie haben ihn allerdings, so fürchte ich, 
nicht verstanden, weil all Ihre Wortbeiträge auf die 
Substanz des Antrags nicht eingegangen sind. 

(Beifall bei der LINKEN und Zustim-
mung bei der SPD) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen 
liegen mir nicht vor. 

Ich schließe die Beratung.  

Der Ältestenrat hat vorgeschlagen, den Antrag zur 
federführenden Beratung an den Ausschuss für 
Inneres, Sport und Integration und wegen § 27 
Abs. 4 der Geschäftsordnung an den Haushalts- 
und Finanzausschuss zu überweisen. Aus gege-
benem Anlass weise ich darauf hin, dass es dem 
federführenden Ausschuss anheimgestellt bleibt, in 
Anwendung von § 28 Abs. 4 der Geschäftsord-
nung zu einzelnen Fachfragen des Antrages eine 
Stellungnahme des, wie hier naheliegend sein 
dürfte, Kultusausschusses und des Ausschusses 
für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 
einzuholen. Eines Abweichens von dem Überwei-
sungsvorschlag des Ältestenrates seitens des Ple-
nums bedarf es daher nicht. 

Ich gehe davon aus, dass der Überweisungsvor-
schlag akzeptiert wird.  

Wer mit dem Antrag federführend den Innenaus-
schuss und mitberatend den Haushaltsausschuss 
beschäftigten möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltun-
gen? - Das ist so beschlossen. 

Ich bedanke mich. 

Meine Damen und Herren, wir sehen uns um 
14.30 Uhr nach der Mittagspause wieder. 

(Unterbrechung der Sitzung von 
13.23 Uhr bis 14.30 Uhr) 
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Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Es ist auf die Sekunde genau 14.30 Uhr. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, wir setzen die Abarbei-
tung der Tagesordnung fort. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 29 auf: 

Mündliche Anfragen - Drs. 16/2285  

Ich setze die für die Fragestunde geltenden Rege-
lungen als bekannt voraus. In unserer Geschäfts-
ordnung ist alles dazu verankert. Ich bitte Sie ganz 
herzlich, wenn Sie Zusatzfragen stellen möchten, 
sich schriftlich zu Wort zu melden. 

Ich stelle fest: Es ist 14.30 Uhr und 29 Sekunden. 
Insofern kann ich Frage 1 aufrufen: 

Uneingeschränkte Sammlung privater Daten 
durch Wirtschaftsunternehmen?  

Sie wird durch die CDU-Landtagsabgeordnete 
Frau Kollegin Jahns eingebracht. Bitte schön! 

Angelika Jahns (CDU): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Im-
mer mehr persönliche Daten jedes Einzelnen wer-
den durch das Internet gesammelt und von Unter-
nehmen wie Google oder Facebook zu Persönlich-
keitsprofilen zusammengestellt. Diese Profile kön-
nen z. B. Auskunft geben über Wohnort, Kaufge-
wohnheiten, Interessengebiete, veröffentlichte pri-
vate Bilder sowie die Onlinekommunikation der In-
ternetnutzer. Wahrscheinlichkeiten zu Charakterei-
genschaften und Verhaltensweisen von Personen-
gruppen werden daraus abgeleitet. 

Das Unternehmen Google schätze anhand der ge-
sammelten Daten seiner Mitarbeiter bereits deren 
Kündigungswahrscheinlichkeit ab, so die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung vom 15. Januar 2010. 
Schlüsselbegriffe zu Jobsuche und Bewerbungs-
ratgebern in Onlinesuchmaschinen in Kombination 
mit häufigen Krankschreibungen spiegelten dem-
nach den Grad der individuellen Unzufriedenheit 
des Mitarbeiters wider. 

Die zunehmende allgemeine Digitalisierung per-
sönlicher Daten erleichtert Informationen sam-
melnden Unternehmen die Erstellung von Persön-
lichkeitsprofilen. Besonders weitreichende Konse-
quenzen für den Einzelnen könnten aus einer Ver-

knüpfung der im Internet zusammengestellten Da-
ten und der im Verwaltungsalltag gespeicherten 
personenbezogenen Angaben entstehen. So könn-
te beispielsweise ein Gastronomiebetrieb statt auf-
grund des Zufallsprinzips durch den Kauf von 
Mausefallen im Versandhandel überproportional 
häufig Überprüfungsmaßnahmen wie Hygienekon-
trollen ausgesetzt sein. Das aus der Wohngegend 
mit geringen Mietpreisen und der Kaufvorliebe für 
günstige Fertiggerichte ermittelte Persönlichkeits-
muster könnte eine über diese Daten verfügende 
Bank bei ihrer Kreditvergabe beeinflussen. Ur-
sprünglich freiwillig preisgegebene Informationen 
der Menschen könnten ihnen im Falle uneinge-
schränkter Sammlung und unwissentlicher Weiter-
gabe durch Wirtschaftsunternehmen zum Nachteil 
werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Maßnahmen zur Förderung eines be-
wussten Umgangs von Verbrauchern mit ihren 
persönlichen Daten gibt es in Niedersachsen? 

2. Welche Auskunftspflicht über gespeicherte In-
formationen haben Daten sammelnde Unterneh-
men gegenüber ihren Nutzern? 

3. Hält die Landesregierung zur Gewährleistung 
eines wirksamen Datenschutzes in Unternehmen 
die rechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Rechte 
und Pflichten der betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten für ausreichend, oder sieht sie Verbesse-
rungsbedarf? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Frau Jahns. - Für die Landesre-
gierung hat Herr Minister Schünemann das Wort. 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Im Namen der Landesregierung be-
antworte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung sieht es als ihre 
Aufgabe an, Bürgerinnen und Bürger für einen 
sorgsamen und verantwortungsbewussten Um-
gang mit den eigenen Daten und den Daten ande-
rer zu sensibilisieren und ihr Datenschutzbewusst-
sein zu stärken. Sie legt dabei den Schwerpunkt 
auf die Information und Beratung der Bürgerinnen 
und Bürger, die Aufklärung über die Gefahren bei 
der Datenpreisgabe, die insbesondere durch die 
neuen Medien stark zugenommen haben, und auf 
die Stärkung des Selbstdatenschutzes. 
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Deshalb hat die Landesregierung mit Beschluss 
vom 3. März 2009 auch den Bereich des nicht öf-
fentlichen Datenschutzes beim Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz Niedersachsen sowohl 
personell als auch organisatorisch ausgebaut. Ein 
Teil dieser Verstärkung soll der Sensibilisierung 
der Bevölkerung im Umgang mit personenbezoge-
nen Daten zugutekommen. Der LfD leistet dabei 
insbesondere in Zusammenarbeit mit Schulen, 
Volkshochschulen, Verbraucherzentralen und an-
deren Einrichtungen Aufklärungs- und Beratungs-
arbeit, vor allem durch Medienpräsenz, Vorträge, 
aktuelle Internetinformationen und Broschüren. Er 
wirkt auf diesem Weg maßgeblich darauf hin, dass 
den Menschen die Bedeutung des Schutzes ihrer 
personenbezogenen Daten bewusst wird und sie 
verantwortungsvoll mit diesen Daten umgehen.  

Darüber hinaus finanziert z. B. das Niedersächsi-
sche Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
für das laufende Jahr 2010 das Projekt der 
Verbraucherzentrale Niedersachsen „Fahrgast-
rechte, Datenschutz, Finanzmarktkrise“ mit einem 
Beitrag in Höhe von insgesamt ca. 211 500 Euro. 
Ein Schwerpunkt dieses Projekts ist u. a., die 
Verbraucher - insbesondere junge Menschen - in 
persönlichen Beratungen und öffentlichen Veran-
staltungen darauf hinzuweisen, dass sie als Nutzer 
sozialer Netzwerke auch höchstpersönliche Daten 
preisgeben. Für viele Kinder und Jugendliche sind 
soziale Netzwerke wie Facebook, MySpace, Schü-
lerVZ, StudiVZ, MeinVZ, Wer-kennt-wen.de, Xing 
usw. inzwischen ihr Hauptkommunikationsmittel. 
Aber auch immer mehr Erwachsene werden Mit-
glied in internetbasierten sozialen Netzwerken. Al-
leine SchülerVZ, StudiVZ und MeinVZ erreichten 
im Jahre 2009 nach Betreiberangabe mehr als 
75 % aller Deutschen in der Altersgruppe zwischen 
12 und 29 Jahren. 

Hier gilt es zum einen, die Verbraucher - insbe-
sondere Schüler und junge Erwachsene - zu sen-
sibilisieren, mit der Preisgabe persönlicher Daten 
äußerst sparsam umzugehen. Zum zweiten steht 
die Verhinderung der Datenweitergabe auf rechtli-
cher Ebene, z. B. in Form des Widerspruchs bei 
Datenverwendungsklauseln, im Fokus. 

Zu Frage 2: Den Betroffenen steht gemäß § 34 des 
Bundesdatenschutzgesetzes im nicht öffentlichen 
Bereich das Recht zu, Auskunft zu verlangen über 
die zu ihrer Person gespeicherten Daten sowie de-
ren Herkunft, Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, 
und natürlich den Zweck der Speicherung. 

Im Falle der sogenannten Auskunfteien ist bei ei-
nem Auskunftsverlangen hinsichtlich Herkunft und 
Empfänger der Daten zwischen den Interessen 
des Betroffenen und dem Geschäftsgeheimnis ab-
zuwägen. Falsche Daten hat das Unternehmen zu 
berichtigen. Nicht mehr erforderliche Daten sind zu 
löschen bzw. zu sperren. Bestrittene Daten sind 
bis zur Klärung zu sperren. 

Der Datennutzung für Zwecke der Werbung oder 
der Markt- oder Meinungsforschung können Kun-
den jederzeit widersprechen, sodass die Daten-
nutzung für diese Zwecke unzulässig wird. 

Die Regelung des § 34 des Bundesdatenschutz-
gesetzes zur Auskunftspflicht wurde im vergange-
nen Sommer um Auskunftsansprüche der Betrof-
fenen zum Scoringverfahren ergänzt. Unterneh-
men müssen hiernach ab 1. April 2010 als verant-
wortliche Stellen den Betroffenen auf Verlangen 
die Scorewerte, die genutzten Daten und das Zu-
standekommen des Wertes nachvollziehbar darle-
gen. Den Betroffenen wird dadurch die Möglichkeit 
gegeben, die Berechnungen und Rückschlüsse zu 
überprüfen und gegebenenfalls auch zu korrigie-
ren. 

Darüber hinaus besteht nach § 42 a des Bundes-
datenschutzgesetzes seit dem 1. September 2009 
eine Informationspflicht für Unternehmen bei un-
rechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten. Da-
nach haben Unternehmen eine Informationspflicht 
gegenüber den zuständigen Aufsichtsbehörden 
und den Betroffenen, wenn ihnen gespeicherte, 
besonders sensible Daten wie z. B. Gesundheits-
daten, Bank- oder Kreditkartenkontodaten un-
rechtmäßig übermittelt oder auf sonstige Weise un-
rechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind und schwer-
wiegende Beeinträchtigungen der Rechte oder 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen dro-
hen. Eine solche Verpflichtung ist insbesondere 
anzunehmen, wenn anhand von tatsächlichen An-
haltspunkten, z. B. aus dem eigenen Sicherheits-
management oder durch den eigenen Beauftrag-
ten für den Datenschutz, die genannten Missstän-
de festgestellt werden. 

Zu Frage 3: Jedes Unternehmen, das personen-
bezogene Daten automatisiert erhebt, verarbeitet 
oder nutzt, hat gemäß § 4 f des Bundesdaten-
schutzgesetzes eine Beauftragte oder einen Be-
auftragten für den Datenschutz zu bestellen, wenn 
bei der automatisierten Datenverarbeitung mindes-
tens 10 Personen oder bei Verarbeitung auf ande-
re Weise mindestens 20 Personen beschäftigt 
sind. Die oder der Datenschutzbeauftragte ist Or-
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gan der Selbstkontrolle und unterstützt und berät 
das Unternehmen. 

Die betrieblichen Datenschutzbeauftragten haben 
auf die Einhaltung des Bundesdatenschutzgeset-
zes und anderer Vorschriften über den Daten-
schutz hinzuwirken, die ordnungsgemäße Anwen-
dung der Datenverarbeitungsprogramme, mit de-
ren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, zu überwachen und die bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten tätigen Personen 
zu schulen. Darüber hinaus haben sie jedermann 
auf Antrag die Angaben über Verfahren automati-
sierter Verarbeitungen in geeigneter Weise zur 
Verfügung zu stellen und führen Vorabkontrollen 
nach dem BDSG bei besonderen Datenverarbei-
tungen durch. Mit der Änderung des BDSG im Jahr 
2009 wurde die Position der betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten gestärkt. 

Der Kündigungsschutz der Beauftragten für den 
Datenschutz wurde erweitert, dem Schutz ver-
gleichbarer Funktionsträger angepasst und auf ein 
Jahr nach Beendigung der Funktion ausgedehnt. 
Der Anspruch auf Fort- und Weiterbildung auf Kos-
ten des Unternehmens wurde gesetzlich festge-
schrieben. Hierdurch ist es gelungen, die fachliche 
Eignung des DSB zu gewährleisten. Soweit Unter-
nehmen betriebliche Datenschutzbeauftragte nicht 
in der vorgegebenen Weise bestellen, kann dies 
mit einem Bußgeld bis zu 50 000 Euro belegt wer-
den. 

Die rechtlichen Vorgaben für einen wirksamen Da-
tenschutz werden seitens der Landesregierung in-
soweit als ausreichend betrachtet. 

Die Vorteile einer effektiven Selbstkontrolle durch 
betriebliche Datenschutzbeauftragte, durch prä-
ventive Maßnahmen datenschutzrechtliche Mängel 
erst gar nicht entstehen zu lassen, Abhilfe von De-
fiziten durch internes Beschwerdemanagement 
anstelle von Eingaben Betroffener an den LfD zu 
schaffen und Datenschutz als Qualitätskriterium im 
Rahmen des wirtschaftlichen Wettbewerbs anzu-
sehen, liegen dabei auf der Hand. Gleichwohl gilt 
es auch weiterhin, in der Praxis diese Vorgaben in 
den Unternehmen wirksam umzusetzen und zu 
kontrollieren. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herzlichen Dank, Herr Minister. - Die erste Zusatz-
frage stellt von der Fraktion DIE LINKE Herr 
Dr. Sohn. Bitte! 

Dr. Manfred Sohn (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Schünemann, teilt die Landesregierung vor dem 
Hintergrund dieser doch neuen Qualität des Da-
tenmissbrauchs und demzufolge auch des Daten-
schutzes die Forderung des niedersächsischen 
Datenschutzbeauftragten, dass diese Institution 
eine eigenständige Behörde - also nicht nur Teil 
einer Behörde - wird oder nicht?  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Herr Minister Schünemann, bitte! 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der 
Europäische Gerichtshof hat ein entsprechendes 
Urteil gefällt. Der Bund hat die Bundesländer für 
den 14. April eingeladen, um dieses Urteil zu be-
sprechen und Konsequenzen daraus zu ziehen. 
Wenn man das Urteil genau liest, kann man die 
Forderung des Datenschutzbeauftragten in Nie-
dersachsen durchaus nachvollziehen. Wie das 
Ganze allerdings mit der Verfassung insgesamt in 
Einklang zu bringen ist, muss noch genau geprüft 
werden. Denn wie z. B. beim Landesrechnungshof 
muss ja die Unabhängigkeit gegeben sein, aber 
gleichzeitig gibt es auch eine Anbindung; denn hier 
im Parlament muss z. B. der Finanzminister - na-
türlich die gesamte Landesregierung, aber insbe-
sondere der Finanzminister - dazu Stellung neh-
men. Wenn man das Urteil genau liest, dann stellt 
man fest, dass es sehr schwierig wird, es 1 : 1 um-
zusetzen; denn dann könnte ich im Prinzip gar 
nicht zu dem Thema Datenschutz reden und diese 
Frage auch gar nicht beantworten. 

(Zustimmung von Angelika Jahns 
[CDU]) 

Es wird spannend, wie das Ganze umgesetzt wird. 
Aber wir müssen aufgrund des Urteils schon davon 
ausgehen, dass es zu einer Veränderung in dieser 
Richtung kommt. Etwas Konkreteres kann ich Ih-
nen dazu heute nicht sagen.  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt 
Herrn Briese eine Frage. 

Ralf Briese (GRÜNE): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich frage die Lan-
desregierung: Welche Wirkung würde nach Ihrer 
Auffassung hinsichtlich der Speicherung von per-
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sonenbezogenen Daten eintreten, wenn die Pri-
vatwirtschaft, die diese Speicherung vornimmt, 
verpflichtet wird, den Betroffenen alljährlich Aus-
kunft darüber zu geben, welche Informationen über 
sie in den entsprechenden Unternehmen gespei-
chert sind? - Das ist meine erste Frage: Welche 
Wirkung würde also eintreten, wenn die Unter-
nehmen dazu gesetzlich verpflichtet würden? 

Zweitens. Wie bewertet die Landesregierung die 
Forderung von namhaften IT-Unternehmen oder 
-Organisationen nach einem sogenannten Daten-
schutzbrief, der die Unternehmen entsprechend 
verpflichten würde? Wie würden Sie dieses In-
strument bewerten? 

(Zustimmung von Helge Limburg 
[GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Danke schön, Herr Briese. - Für die Landesregie-
rung antwortet Herr Innenminister Schünemann. 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 

Wie bereits dargestellt, ist das Sache der Selbst-
kontrolle. Diese Verpflichtung gibt es zurzeit nicht. 
Eine entsprechende Änderung könnten wir auch 
nicht durch ein niedersächsisches Gesetz errei-
chen, sondern dazu müsste eine bundesgesetzli-
che Änderung erfolgen. Insofern wird das auf Bun-
desebene zu prüfen sein. Zum jetzigen Zeitpunkt 
sehen wir eine solche Notwendigkeit nicht. Aber 
wir werden die Diskussion auf Bundesebene ver-
folgen und uns zu gegebener Zeit ein Urteil bilden. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herr Kollege Hagenah von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen stellt die nächste Zusatzfrage. 

Enno Hagenah (GRÜNE): 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich frage die Landesregierung vor 
dem Hintergrund der sehr begrüßenswerten Aus-
sagen des Ministers zum Datenschutz und zur Da-
tensorgfalt im Wirtschaftsbereich, wie sie die 
enorme Datenflut bzw. die vielen Details bewertet, 
die zusammen mit dem elektronischen Einkom-
mensnachweis, dem ELENA-System, seit Anfang 
dieses Jahres von den Firmen abgefordert werden, 
und ob sie sich in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber 
selbst entsprechend beteiligt hat oder im Sinne ih-
rer Antwort eher sparsam mit Informationen ge-

genüber der zentralen Datensammelstelle im 
ELENA-Verfahren gewesen ist. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Herr Hagenah. - Herr Minister 
Schünemann, bitte schön! 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Sie 
haben recht, mit dem ELENA-Verfahrensgesetz 
wurden alle Arbeitgeber verpflichtet, ab dem 
1. Januar 2010 die Entgeltdaten ihrer Beschäftig-
ten an eine bei der Deutschen Rentenversicherung 
eingerichtete zentrale Speicherstelle zu melden. 
Die Daten sollen ab dem 1. Januar 2012 von den 
berechtigten Stellen nach Freigabe durch die Be-
troffenen abgerufen werden können.  

Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum  
ELENA-Verfahrensgesetz wurde von den Ländern 
im Bundesrat insbesondere aus datenschutz-
rechtlichen Gründen gefordert, dass nur die Daten 
erhoben werden, die für die Erstellung von Ein-
kommensnachweisen tatsächlich erforderlich sind. 
Darüber hinausgehende Daten, z. B. über Streik-
teilnahmen und Abmahnungen, dürfen nicht er-
fasst werden. Die zu meldenden Daten werden in 
der ELENA-Datensatzverordnung konkretisiert. Er-
neut hat der Bundesrat bei der Beratung der Ver-
ordnung darauf hingewiesen, dass die Datenhal-
tung verfassungsrechtlich nur zulässig ist, wenn 
neben der grundsätzlichen Erforderlichkeit zum 
Zeitpunkt der Speicherung deren Zweck bestimmt 
ist und wirksame technische, organisatorische und 
rechtliche Sicherungen gegen Zweckänderungen 
und Datenmissbrauch gewährleistet sind. Der Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz ist bei der Da-
tenverwaltung und -sicherung eingebunden wor-
den. Insofern ist auch über den Bundesrat und die 
Verordnung sichergestellt, dass mit diesen Daten 
verantwortungsvoll umgegangen wird.  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Die nächste Zusatzfrage stellt Frau 
Kollegin Jahns von der CDU-Fraktion. Bitte schön! 

Angelika Jahns (CDU): 
Herr Minister, wie bewertet die Landesregierung 
die aktuelle Diskussion um Google Street View? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Minister Schünemann, Sie haben das Wort. 

8450 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  67. Plenarsitzung am 18. März 2010 
 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Sehr 
geehrte Frau Kollegin Jahns, Google Street View 
ist in vielen europäischen Ländern bereits einge-
führt und auch in den USA und anderen Ländern 
bereits Praxis. In Deutschland ist man gerade da-
bei, die entsprechenden Daten zu erheben und zu 
sammeln. In Deutschland gab es von Anfang an, 
wie Sie sicherlich wissen, sehr viel Zurückhaltung, 
um es vorsichtig auszudrücken. Man war schon 
der Auffassung, dass dadurch Persönlichkeitsrech-
te eingeschränkt werden. Deshalb haben die Da-
tenschutzbeauftragten sehr frühzeitig mit der Firma 
Google Kontakt aufgenommen, um mehr Rechtssi-
cherheit zu schaffen und den Betroffenen mehr 
Möglichkeiten zu geben, um im Vorfeld zu reagie-
ren.  

Google hat sich verpflichtet, wenn Bilder veröffent-
licht werden, Gesichter, Autokennzeichen und 
auch Hausnummern unkenntlich zu machen, also 
zu pixeln. Darüber hinaus haben Betroffene ein 
Widerspruchsrecht. Das heißt, wenn ein Bild ein-
gestellt wird und jemand damit nicht einverstanden 
ist, auch nicht akzeptiert, dass die entsprechenden 
Bereiche unkenntlich gemacht werden, hat er ein 
Anrecht darauf, dass das Bild sofort gelöscht wird. 
Ebenfalls ist es möglich, Google im Vorfeld mitzu-
teilen, dass die eigenen Grundstücke oder Häuser 
nicht im Internet abgebildet werden und nicht er-
scheinen sollen. Dies ist möglich, weil Google auch 
dazu verpflichtet worden ist, den Termin der Auf-
nahmen von Grundstücken usw. frühzeitig bekannt 
zu geben - im Internet oder darüber hinaus mög-
lichst auch in der örtlichen Presse -, damit jeder 
weiß, dass in den nächsten Wochen etwas pas-
siert.  

Ich nehme also die Bedenken der Bürgerinnen und 
Bürger vor dem dargestellten Hintergrund ernst. 
Da aber gerade von den Datenschutzbeauftragten 
in dieser Weise Vereinbarungen getroffen worden 
sind, halte ich den Weg zumindest für gangbar. Auf 
jeden Fall muss darauf geachtet werden, dass alle 
Versprechen und alle Vereinbarungen, die dort ge-
troffen worden sind, auch wirklich eingehalten wer-
den, wenn das Angebot Ende des Jahres tatsäch-
lich online geschaltet wird. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Herr Biallas von der CDU-Fraktion 
stellt die nächste Zusatzfrage. Bitte! 

Hans-Christian Biallas (CDU): 
Frau Präsidentin! Ich frage die Landesregierung 
erstens: Wie bewertet sie das jüngste Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspei-
cherung, nach dem nach wie vor grundsätzlich, 
jetzt allerdings unter bestimmten Voraussetzun-
gen, die Speicherung von Telefon- und Internetda-
ten zulässig ist? 

Vor dem Hintergrund, dass dadurch nachweislich 
Sicherheitslücken entstehen, frage ich die Landes-
regierung zweitens: Wie reagiert sie auf diesen 
Tatbestand? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Herr Minister Schünemann, Sie 
haben das Wort. 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist zu akzep-
tieren, und das ohne Wenn und Aber. Fest steht - 
da haben Sie recht, Herr Biallas -, dass das Bun-
desverfassungsgericht die Vorratsdatenspeiche-
rung grundsätzlich nicht verboten hat. Es hat aller-
dings klare Vorgaben gemacht. So muss der Ein-
griff ganz klar definiert sein. Außerdem müssen die 
Daten kryptiert werden. Das führt übrigens dazu, 
dass es zu einer enormen finanziellen Belastung 
kommt, wenn man die Vorratsdatenspeicherung 
weiter vornimmt. 

Weil das Bundesverfassungsgericht so konkrete 
Vorgaben gemacht hat, gibt es allerdings auch gar 
keine Notwendigkeit, darüber zu diskutieren, wie 
ein solches Gesetz auszusehen hat. Ich habe ein-
mal flapsig gesagt: Eigentlich kann man sich die 
Begründung des Urteils durchlesen und dann 1 : 1 
den Gesetzentwurf schreiben. 

Dass dies notwendig ist, und zwar so schnell wie 
möglich, ist bei Sicherheitsexperten völlig unstrittig. 
Ich habe am Dienstag die AG Kripo im Gästehaus 
der Landesregierung begrüßen dürfen. Der BKA-
Präsident hat als Erstes gesagt, die Sicherheitslü-
cke sei so extrem, dass jetzt schon aktuelle Ver-
fahren wegbrechen und wir Gefahr laufen, dass 
Verurteilungen deshalb nicht stattfinden können. 

Vor dem Hintergrund, dass es gerade im Bereich 
der Organisierten Kriminalität und im Bereich der 
Kinderpornografie, um nur zwei Beispiele zu nen-
nen, absolut notwendig ist, auf diese Daten zu-
rückzugreifen, kann ich die Bundesregierung nur 
auffordern, jetzt schnellstmöglich das Gesetz auf 
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den Weg zu bringen. Die Sicherheitslücke ist un-
bestritten vorhanden. Jedes Abwarten ist aus mei-
ner Sicht schlicht unverantwortlich. Ich hoffe, dass 
noch vor der Sommerpause ein Gesetzentwurf 
vorgelegt wird. 

Die AG Kripo wird die Fälle auflisten, in denen es 
jetzt schon kritisch wird. Gerade in Bezug auf die 
von mir eben genannten Bereiche können wir alle 
es uns nicht leisten, diese Sicherheitslücke noch 
weiter zu akzeptieren. Ich setze dort auch sehr auf 
das Verantwortungsbewusstsein der Bundesregie-
rung. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen rufe ich 
Herrn Limburg auf. Bitte! 

Helge Limburg (GRÜNE): 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich würde gerne 
noch einmal zum bereits angesprochenen Thema 
Google Street View zurückkommen. Ist der Lan-
desregierung bekannt, ob es in Niedersachsen 
Kommunen gibt, die sich schon gegen die Auf-
nahmen für Google Street View zur Wehr setzen, 
und wie unterstützt sie diese Kommunen dabei? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Danke schön. - Herr Minister Schünemann! 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist 
mir nicht bekannt, dass ganze Kommunen das ab-
gelehnt hätten. Das will ich aber nicht ausschlie-
ßen. Allerdings hat dies keine Auswirkungen, weil 
es sich hier um ein Persönlichkeitsrecht handelt. 
Das bedeutet, dass jeder Einzelne ein Recht dar-
auf hat, dass seine Daten geschützt werden. Ich 
hatte Ihnen ja all die Maßnahmen genannt, die hier 
möglich sind, die aus meiner Sicht aber auch nötig 
sind. 

Deshalb gibt es für mich auch gar keinen Anlass, 
solche Resolutionen, wenn es sie gibt, oder etwas 
in dieser Art zu unterstützen. Für mich ist wichtig, 
dass jeder Einzelne - egal, wo er wohnt - genau 
diesen datenschutzrechtlichen Anspruch hat. Inso-
fern begrüße ich die Vereinbarungen, die insbe-
sondere zwischen den Datenschutzbeauftragten 
und Google getroffen worden sind. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Für die Fraktion DIE LINKE stellt Frau Zimmer-
mann die nächste Zusatzfrage. 

Pia-Beate Zimmermann (LINKE): 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
frage die Landesregierung, warum trotz gewach-
sener Anforderungen an den Datenschutz eine 
umfassende personelle, materielle und finanzielle 
Unterstützung des Datenschutzbeauftragten immer 
abgelehnt worden ist. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Für die Landesregierung antwortet Herr Innenmi-
nister Schünemann. 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Im 
Moment haben wir noch die Fachaufsicht über den 
privaten Teil. Deshalb habe ich selber die Initiative 
ergriffen und den Datenschutzbeauftragten um ein 
Konzept insbesondere für den Bereich des priva-
ten Datenschutzes gebeten. In diesem Zusam-
menhang habe ich zusätzliche Stellen angeboten, 
die mittlerweile ausgeschrieben worden sind. Bis 
auf eine Stelle ist die Neubesetzung erfolgt. Im 
technischen Bereich ist auch die Auswahl getrof-
fen. Hier geht es noch um Details mit der abge-
benden Stelle. Insofern haben wir gerade hier in 
den letzten Monaten um sieben Stellen aufge-
stockt. Das war übrigens eine Initiative, die genau 
aus diesem Referat und von mir persönlich ge-
kommen ist. 

(Zustimmung von Angelika Jahns 
[CDU]) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Von der Fraktion DIE LINKE stellt Frau Weisser-
Roelle die nächste Frage. Bitte! 

Ursula Weisser-Roelle (LINKE): 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
frage die Landesregierung, welche Position sie zur 
Einführung der sogenannten elektronischen Ge-
sundheitskarte vertritt. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Das ist eine Ausweitung der Fragestellung. - Herr 
Minister Schünemann möchte antworten. 
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Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
gebe zu: Das Innenministerium ist für vieles zu-
ständig, aber nun gerade für die Einführung der 
elektronischen Gesundheitskarte nicht direkt; ich 
glaube sogar, nicht unmittelbar. Das ist wirklich 
Sache des Bundes. Wir sind mit dieser Frage bis-
her nicht beschäftigt worden - zumindest nicht, was 
den Datenschutz angeht. Insofern kann ich dazu 
keine Auskunft geben. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Nun stellt für die Fraktion DIE LINKE Frau Kollegin 
Flauger eine Frage. 

Kreszentia Flauger (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund des eben schon angesprochenen 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Vor-
ratsdatenspeicherung, das erneut den Daten-
schutz und die Bürgerrechte gegen unzulässige 
staatliche Übergriffe gestärkt hat, vor dem Hinter-
grund, dass die Landesregierung sicher auch als 
gutes Beispiel für die Wirtschaft dastehen möchte, 
und vor dem Hintergrund, dass sie sicherlich eine 
Position dazu hat, auch wenn manches in Bundes-
zuständigkeit fällt, frage ich die Landesregierung, 
ob sie sich für ein Moratorium aller weiteren elekt-
ronischen Großprojekte ausspricht und einsetzt. 
Dazu gehören z. B. national ELENA, die elektroni-
sche Gesundheitskarte sowie der elektronische 
Personalausweis und international das SWIFT-
Abkommen sowie der Austausch der Passagierda-
ten innerhalb der EU und mit den USA. Sprechen 
Sie sich dagegen aus, damit auf Basis dieses Ur-
teils eine sorgfältige Prüfung stattfinden kann, ob 
alle diese Großprojekte auch den qualitativen An-
forderungen des Tenors des Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts entsprechen! 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Minister Schünemann, Sie haben das Wort. 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
nehme den Appell zur Kenntnis. Auf die Frage 
antworte ich aber mit Nein. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Frau Ministerin Ross-Luttmann hat sich gemeldet. 
Sie haben das Wort, Frau Ministerin. 

Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Sozia-
les, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich möchte gerne die Antwort von Innen-
minister Schünemann in Bezug auf die Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte ergänzen. In 
Niedersachsen haben wir mit Wolfsburg eine Test-
region, in der es auch um die Frage geht, wie der 
Datenschutz gewährleistet werden kann. Hier lau-
fen die ersten Abstimmungsverfahren. Wir werden 
sehen müssen, wie sich das Ganze weiterentwi-
ckelt. Uns allen muss es bei der Einführung der 
elektronischen Gesundheitskarte darum gehen, 
dass die elektronische Gesundheitskarte auf Ak-
zeptanz stößt, dass das Verfahren wirklich verein-
facht wird und dass auch der Datenschutz, dem 
hier eine ganz herausragende Bedeutung zu-
kommt, gewährleistet ist. Deshalb sind die Testre-
gionen in den unterschiedlichsten Gebieten in der 
Bundesrepublik Deutschland so wichtig. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Nun hat Herr Herzog das Wort. 

Kurt Herzog (LINKE): 
Herr Minister, in welchen Bereichen des Persön-
lichkeitsschutzes sieht die Landesregierung die 
größten Gefahren bei diesen Datensammlungen? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Schünemann. Bitte schön! 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir 
nehmen dort grundsätzlich keine Priorisierung vor; 
denn jede einzelne erhobene Datei ist zu schüt-
zen. Insofern wäre es völlig falsch zu sagen: Hier 
wollen wir mehr hingucken. Da wollen wir weniger 
hingucken. - Persönlichkeitsrechte sind ein hohes 
Gut. Deshalb differenzieren wir da nicht. Wir wollen 
alle schützen. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen stellt Herr Limburg seine zweite und damit 
letzte Zusatzfrage.  

Helge Limburg (GRÜNE): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Es tut mir leid, 
dass das jetzt ein bisschen hin und her geht, aber 
die Kollegen waren dazwischen. Ich würde gerne 
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wieder zum Thema Google Street View zurück-
kommen. Meine Frage ist, wie die Landesregie-
rung die Maßnahmen einiger Kommunen in Süd-
deutschland und Nordrhein-Westfalen bewertet, 
von Google eine Gebühr für die Sondernutzung 
der Straßen zu erhalten, und ob sie die Kommu-
nen in Niedersachsen auch in diese Richtung be-
rät.  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Herr Kollege Limburg. - Für die Lan-
desregierung hat Herr Innenminister Schünemann 
das Wort.  

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Diese Verfahren sind uns nicht bekannt.  

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Was?) 

Sie sind zumindest mir nicht bekannt. Ich habe 
einmal nachgefragt, ob wir hier etwas darüber ha-
ben. Wir wissen nichts.  

Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es dar-
um, dass die Kommunen Gebühren erheben, da-
mit Google dort fahren darf. Dies wird rechtlich 
sehr schwierig sein, weil man natürlich im öffentli-
chen Straßenverkehr ist und sich dort aufhalten 
kann. Wenn ich es richtig weiß, ist das auch bei 
uns einmal geprüft worden. Wir haben das aber 
rechtlich anders bewertet. Wenn das in anderen 
Kommunen tatsächlich rechtlich anders gesehen 
wird, dann werden wir uns das noch einmal an-
schauen. Aber nach unserer Einschätzung wird 
das aufgrund der Möglichkeit, sich im öffentlichen 
Straßenverkehr aufzuhalten, schwer machbar sein. 
Man kann nicht sagen „Weil die da jetzt dort fah-
ren, erheben wir Gebühren“. Es wird schwierig 
sein, von Google Gebühren zu nehmen. Das wird 
rechtlich nicht ganz einfach sein, um es einmal 
vorsichtig auszudrücken.  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Herr Herzog von der Fraktion DIE 
LINKE stellt seine zweite und für ihn letzte Zusatz-
frage.  

Kurt Herzog (LINKE): 
Herr Minister, mit welchen konkreten Maßnahmen 
z. B. in Lehrplänen werden Sie vonseiten der Lan-
desregierung Schülerinnen und Schüler über die 
negativen Konsequenzen ihrer Internetnutzung 
aufklären?  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Herr Innenmi-
nister Schünemann.  

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Me-
dienkompetenz, gerade in den Schulen, ist für uns 
ein ganz großes Thema. Deshalb haben wir über 
die Landesmedienanstalt mehrere Möglichkeiten 
geschaffen, dass dies in den Schulen umgesetzt 
wird. Das muss einfach das alltägliche Geschäft in 
den Schulen sein; das ist keine Frage. Meines 
Wissens sind die Schulen dazu angehalten, dies 
zu tun. Medienkompetenz ist entscheidend, weil 
ansonsten durchaus eine Gefährdung bestehen 
kann.  

Das Internet ist insgesamt eine hervorragende 
Chance und hat uns sehr gute Möglichkeiten ge-
geben, an Informationen zu kommen. Aber die 
vernünftige Anwendung, gerade bei Kindern und 
Jugendlichen, ist wichtig. Insofern haben wir nicht 
nur über die Landesmedienanstalt, sondern auch 
über Lehrerfortbildungen dafür gesorgt, dass das 
in den Schulen stattfindet.  

(Karl-Heinz Klare [CDU]: Sehr gut! - 
Ralf Briese [GRÜNE] meldet sich zu 
Wort) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Kollege Briese, Sie hatten zwei Fragen ange-
kündigt, sodass ich bedauere, Ihnen keine weitere 
Frage ermöglichen zu können.  

(Dr. Manfred Sohn [LINKE]: Ich habe 
noch eine, Herr Briese!) 

Da keine weiteren Zusatzfragen vorliegen, ist diese 
Frage abgearbeitet.  

Ich rufe jetzt die Frage 2 auf:  

Verhandlungen über die Zielvereinbarungen 
mit den kommunalen Theatern, den Landes-
bühnen und dem Göttinger Symphonie Orches-
ter - Die Zweite  

Die Anfrage wird von der Kollegin Daniela Behrens 
von der SPD-Fraktion eingebracht, die sie mit wei-
teren Kolleginnen und Kollegen der SPD-
Landtagsfraktion gestellt hat. Frau Behrens hat 
das Wort.  
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Daniela Behrens (SPD): 
Frau Präsidentin! Geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Die kommunalen Theater in Celle, Göttingen, 
Lüneburg und Osnabrück, das Göttinger Sympho-
nie Orchester und die beiden Landesbühnen sind 
ein wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft in 
Niedersachsen. Ende 2006 wurden Zielvereinba-
rungen zwischen dem Kulturministerium und den 
kommunalen Theatern für einen Zeitraum von fünf 
Jahren abgeschlossen.  

In dem Entschließungsantrag der SPD-Fraktion 
„Dirigistische Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
werden den kommunalen Theatern nicht gerecht 
und führen zu Mehrkosten“ - Drs. 15/2614 - hat die 
SPD-Fraktion u. a. die Nichtübernahme der Tarif-
steigerungen durch das Land und die damit ver-
bundenen finanziellen Einbrüche kritisiert. Die Ziel-
vereinbarungen mit den kommunalen Theatern, 
den Landesbühnen und dem Göttinger Symphonie 
Orchester laufen bis Ende 2011. Deswegen stehen 
die Verhandlungen über eine Verlängerung der 
Zielvereinbarungen an, die bis Ende 2010 abge-
schlossen sein sollen.  

Wir fragen die Landesregierung:  

1. Gibt es bereits Verhandlungen mit den kommu-
nalen Theatern, den Landesbühnen und dem Göt-
tinger Symphonie Orchester über die Verlängerung 
der Zielvereinbarungen? Wenn ja, mit wem wurden 
Verhandlungen aufgenommen, und wie ist der ak-
tuelle Stand der Verhandlungen?  

2. Weigert sich die Landesregierung erneut, die 
Tarifsteigerungen zu übernehmen? Wenn nein, in 
welcher Form sollen die Tarifsteigerungen über-
nommen werden?  

3. Wie bewertet die Landesregierung die finanziel-
len Auswirkungen der geltenden Zielvereinbarun-
gen, und welche Maßnahmen plant sie, um die 
Einrichtungen finanziell zu entlasten und zu stär-
ken?  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung hat 
Herr Minister Stratmann das Wort.  

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die im Dezember 2006 zwischen dem 
Land Niedersachsen und den Rechtsträgern der 
Theater Schlosstheater Celle, Deutsches Theater 
in Göttingen, Theater für Niedersachsen - in Hil-

desheim und Hannover -, Theater Lüneburg, Städ-
tische Bühnen Osnabrück, Landesbühne Nieder-
sachsen Nord in Wilhelmshaven sowie des Göttin-
ger Symphonie Orchesters einvernehmlich ausge-
handelten und unterzeichneten Zielvereinbarungen 
gelten für die Jahre 2007 bis einschließlich 2011. 
Die darin gegebene Planungssicherheit über fünf 
Jahre ließ eine Übernahme der Tarifsteigerungen 
nicht zu, zumal das Land bei diesen Einrichtungen 
nicht Tarifvertragspartei ist.  

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet:  

Zu 1: Wie in den Vereinbarungen vorgesehen, 
wurden 2009 erste Kontakte mit den Trägern der 
Einrichtungen aufgenommen. Die Gespräche wer-
den nach Ostern fortgeführt.  

Zu 2: Der Gesamtbetrag, der für die Unterstützung 
der kommunalen Theater vorgesehen wird, ist in 
der mittelfristigen Finanzplanung des Landes ent-
halten. Eine Entscheidung, ob 2011 oder 2012 Ta-
rifsteigerungen bei den Zuschüssen für die kom-
munalen Theater berücksichtigt werden, kann vor-
aussichtlich erst im Rahmen der Beschlüsse der 
Landesregierung und des Haushaltsgesetzgebers 
zum Haushaltsplan 2011 bzw. 2012 und der mittel-
fristigen Finanzplanung getroffen werden.  

Zu 3: Die aktuellen Zielvereinbarungen haben den 
kommunalen Theatern enorme Vorteile gebracht, 
da sie den Einrichtungen in wirtschaftlich unsiche-
ren Zeiten für fünf Jahre Planungssicherheit in Be-
zug auf die Zuschusshöhe garantiert haben. Her-
vorzuheben ist dabei, dass in den Zielvereinbarun-
gen nicht nur die Mindesthöhe der Landesmittel 
zugesichert wurde, sondern sich auch die Träger 
und Zuschussgeber im kommunalen Bereich für 
fünf Jahre auf einen Mindestbetrag festgelegt ha-
ben.  

Über die zugesicherten Beträge hinaus hat das 
Land seine Mittel bereits ab 2007 um 525 000 Eu-
ro für das Programm „Aktivierung und Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements“ aufgestockt 
und in 2009 und 2010 zusätzlich noch einmal um 
1 Million Euro für den Programmteil „Aktivierung 
und Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments zugunsten des Kinder- und Jugendberei-
ches“.  

Ein weiterer Effekt dieser Prämienprogramme ist, 
dass die Theater so auf Veranlassung des Landes 
zusätzliche Mittel von Dritten einwerben, die größ-
tenteils für Zwecke des Kinder- und Jugendthea-
ters vorgesehen sind und verwendet werden. Die 
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dafür als „Prämie“ gezahlten Landesmittel tragen 
auch zum Ausgleich der Personalausgabensteige-
rungen aufgrund von Tariferhöhungen bei.  

Gerade in der gegenwärtigen Finanzlage erweist 
sich der entscheidende Vorteil der Planungssi-
cherheit der auf fünf Jahre abgeschlossenen Ziel-
vereinbarungen: Durch sie bleiben die Landeszu-
schüsse für die Kommunaltheater 2011 geschützt.  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Herr Minister. - Für die SPD-
Fraktion stellt Frau Dr. Andretta die erste Zusatz-
frage. Bitte! 

Dr. Gabriele Andretta (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Minister, Sie haben die Prämienprogramme er-
wähnt. Nun berichten die kommunalen Theater, die 
Landesbühne und das GSO von den zunehmen-
den Schwierigkeiten, die sie angesichts der Wirt-
schafts- und Finanzkrise haben, Spenden einzu-
werben mit der Folge, dass die im Haushaltsplan 
2009 veranschlagten Mittel für das Spendenpro-
gramm nicht in voller Höhe abgeflossen sind. Ich 
frage daher die Landesregierung: Welche Konse-
quenzen zieht sie aus den Schwierigkeiten der 
kommunalen Theater, die Kofinanzierung für die 
Spenden aufzubringen, und will sie dieses Zu-
schussmodell auch in den Ziel- und Leistungsver-
einbarungen weiterführen? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung hat 
Herr Minister Stratmann das Wort. Bitte schön! 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Natürlich sind uns die Gründe, die Frau 
Dr. Andretta gerade angeführt hat, bekannt, wobei 
man allerdings erwähnen muss, dass sozusagen 
die Erfolgsquote, was den Abfluss dieser Mittel an-
belangt, niedersachsenweit außerordentlich unter-
schiedlich ist. Es gibt Häuser, die damit sehr gut 
klargekommen sind. Es gibt Häuser, die damit we-
niger gut klargekommen sind. Das mag mit struktu-
rellen, regionalen Unterschieden zu tun haben, 
wobei beispielsweise die Wirtschaftsstärke eine 
Rolle spielt. Es mag auch mit den handelnden Ak-
teuren zu tun haben. Wir haben daraus, wie Sie 
wissen, jedenfalls die Konsequenz gezogen, dass 
wir die Zweckbindung erweitert haben. Wir hoffen, 
dass diese Erweiterung der Zweckbindung im lau-
fenden Haushaltsjahr 2010 die Dinge erleichtert. 

Was Ihre auf die Zukunft bezogene Frage anbe-
langt, so muss ich im Prinzip auf meine Ausgangs-
antwort verweisen. Ich kann Ihnen zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht sagen, ob es für diese Berei-
che auch in der Zukunft zusätzliche Mittel geben 
wird. Das entscheidet der Haushaltsgesetzgeber. 
Dabei ist natürlich die Gesamtsituation zu berück-
sichtigen, die wir in den nächsten Monaten zu be-
werten haben. Insofern bitte ich um Nachsicht und 
Verständnis. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die SPD-Fraktion stellt Herr 
Meyer die nächste Frage. Bitte! 

Rolf Meyer (SPD): 

Herr Minister, vor dem Hintergrund, dass Sie ges-
tern beim Parlamentarischen Abend der Land-
schaften und Landschaftsverbände sehr anschau-
lich ausgeführt haben, welche Probleme entste-
hen, dass ein Zugang vielleicht nur für 10 % der 
Bevölkerung möglich ist und dass er im Prinzip das 
Abitur voraussetzt - Sie haben es sehr schön aus-
formuliert; Sie haben die Vokabeln wahrscheinlich 
noch im Kopf -, komme ich zu der Auffassung, 
dass ein Theater wie das Schlosstheater in Celle 
angesichts der derzeitigen Situation und bei den 
zur Verfügung stehenden knappen Mitteln über-
haupt nicht in der Lage ist, die Anforderungen zu 
erfüllen, gerade was den Bereich des Kinder- und 
Jugendtheaters angeht. Ich möchte Sie konkret 
fragen, wie Sie die Situation angesichts der knap-
pen Mittel künftig verbessern wollen. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung ant-
wortet Herr Minister Stratmann. 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 

Herr Meyer, ich habe gestern vom Abiturpublikum 
gesprochen und damit zum Ausdruck bringen wol-
len, dass wir in der Tat nach wie vor feststellen 
müssen, dass die sogenannten Bildungsbürger 
unsere Kulturangebote sehr viel häufiger in An-
spruch nehmen als die sogenannten bildungsfer-
nen Schichten. Im Ländervergleich ergibt sich, 
dass wir mit unseren Zielvereinbarungen ein Er-
folgsmodell vorliegen haben. Wir sind nämlich die 
Ersten gewesen und sind bisher auch die Einzi-
gen, die sagen: Es gibt vom Land nicht nur Geld, 
sondern wir verknüpfen die Zuschüsse mit der Er-
wartung, dass sich das auch im Programm nieder-
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schlägt. Ich nenne hier beispielsweise das Stich-
wort Kinder- und Jugendtheater. Ebenso nenne ich 
das Stichwort bürgerschaftliches Engagement. Na-
türlich - ich mache da aus meinem Herzen keine 
Mördergrube - würde ich mich riesig darüber freu-
en, wenn wir den Theatern - und nicht nur diesen - 
in der Zukunft zusätzliche Mittel zur Verfügung 
stellen könnten. Auf Ihre Frage hin jetzt irgendwel-
che Zusagen zu geben oder Ankündigungen zu 
machen, ist aber in Anbetracht der Gesamtsituati-
on überhaupt nicht seriös. Wir alle haben wunder-
bare Wünsche. Wir alle haben Visionen. Aber wir 
müssen diese Wünsche und Visionen der derzeiti-
gen Situation unterordnen. Dabei kann und will 
sich der Kulturminister nicht ausnehmen und au-
ßerhalb der Reihe stellen. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die SPD-Fraktion stellt Frau 
Kollegin Behrens die nächste Frage. Bitte schön! 

Daniela Behrens (SPD): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Herr Stratmann, wir wissen um die finanzielle Not-
situation in allen Bereichen des Haushaltes. Zur-
zeit geben wir im Rahmen der Zielvereinbarungen 
jährlich 20,8 Millionen Euro für die kommunalen 
Theater aus. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: 
Mit welchem Engagement gehen Sie in Richtung 
der weiteren Zielvereinbarung? Gehen Sie davon 
aus, dass der Status quo erhalten werden kann 
oder dass es sogar zu einer Verbesserung kommt, 
und wie wollen Sie das erreichen? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Landesregierung antwortet 
der Wissenschaftsminister, Herr Stratmann. Bitte 
schön! 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Eine Vorbemerkung: Einschließlich der 1 Million 
Euro betreffend bürgerschaftliches Engagement 
sind es nicht 20,8 Millionen Euro, sondern knapp 
22 Millionen Euro. So viel Zeit muss sein, um das 
klarzustellen. 

Sie können sich darauf verlassen, dass mein En-
gagement in dieser Frage genauso wie in vielen 
anderen Bereichen ist. Ich sage es noch einmal: 
Natürlich versuchen wir, eine Lösung für die Thea-
ter zu finden. Gerade weil ich zuallererst auch für 
die großen Staatstheater Verantwortung trage, de-
ren Wirkung ich meine beurteilen zu können, ist 

mir auch ein flächendeckendes qualitätsvolles 
Theaterangebot in der Fläche sehr wichtig. Des-
halb ist unser Engagement in dieser Frage groß. 
Ich kann aber auch nicht zaubern. Ich sage es 
noch einmal: Ich kann nicht voraussagen, ob es 
mehr Geld geben wird. Sie alle sind über die der-
zeitige Haushaltssituation gut informiert. Sie wis-
sen, wenn hier jetzt ein Kommunalpolitiker stünde, 
der Verantwortung für ein städtisches Theater hät-
te, dann würde er mit Sicherheit keine andere Re-
de halten, als ich sie gerade halte, weil es den 
Kommunen in dieser Frage genauso wie dem 
Land geht. Das heißt, wir müssen uns zusammen-
setzen und vernünftige Lösungen finden. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Fraktion DIE LINKE hat Herr Perli das 
Wort. Bitte schön! 

Victor Perli (LINKE): 
Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Herr Stratmann, vor dem Hintergrund, 
dass Sie hier ausgeführt haben, dass die Zielver-
einbarungen den Trägern enorme Vorteile ge-
bracht hätten, diese Aussage aber in einem ekla-
tanten Widerspruch zu Aussagen von den Trägern 
selbst steht - ich verweise darauf, dass der Emde-
ner Kulturausschuss einstimmig eine Resolution 
beschlossen hat, die beinhaltet, dass die Landes-
bühne bis 2007 ein effizientes, erfolgreiches Thea-
ter gewesen sei und erst durch Zielvereinbarungen 
ins Trudeln gebracht worden sei und dass der 
Zweckverband daraufhin die Beiträge habe über-
proportional hochstufen müssen -, frage ich Sie, 
wie Sie sicherstellen wollen, dass in der mittel- und 
langfristigen Planung der kommunalen Theater 
und insbesondere der Landesbühne gewährleistet 
wird, dass die Zielvereinbarungen zukünftig enor-
me Vorteile bringen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung hat Herr Minister Strat-
mann das Wort. 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Herr Perli hat die Situation der Landesbühne Nord 
angesprochen. Dazu muss ich sagen, dass die 
dort vorgetragenen Argumente nicht nur im MWK, 
sondern auch bei den übrigen Theatern auf etwas 
Verwunderung stoßen. Die Landesbühne Nord er-
hält mit Abstand den höchsten Landeszuschuss 
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unter den vergleichbaren Häusern in Niedersach-
sen. 

Uns liegen natürlich auch die geprüften Jahres- 
und Wirtschaftsberichte aus den letzten Jahren 
vor. Anhand dieser Prüfungen kann ich nicht er-
kennen, dass so etwas wie eine Insolvenz ins 
Haus steht. Das ist jetzt die Diktion der Vertreter 
der Landesbühne. Ich wäre mit solchen Formulie-
rungen außerordentlich vorsichtig und habe sie 
deshalb hier auch nur zitiert. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Zusatzfrage stellt Frau Kollegin 
Schröder-Ehlers von der SPD-Fraktion. 

Andrea Schröder-Ehlers (SPD): 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund, dass die Finanzierungsversuche 
im letzten Jahr nicht optimal gelaufen sind und Sie, 
Herr Minister, daraus die Konsequenz gezogen 
haben, dass in diesem Jahr eine Gegenfinanzie-
rung auch über kommunale Anteile möglich ist, 
frage ich die Landesregierung, inwieweit es eine 
Abstimmung mit Ihrem Amtskollegen aus dem In-
nenressort darüber gibt, dass entsprechende 
kommunale Haushalte auch genehmigt und nicht 
mit Prüfbemerkungen versehen werden. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Stratmann. Bitte schön! 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 

Ich möchte allen Kollegen noch einmal deutlich 
Folgendes sagen: Die Träger der hier in Rede ste-
henden Theater sind nicht wir, ist nicht das Land 
Niedersachsen, sondern Träger sind die Kommu-
nen oder ein Zweckverband, z. B. bei der Landes-
bühne. Das heißt, zuallererst tragen die Träger 
Verantwortung dafür, dass dort auch in der Zukunft 
sozusagen Arbeitsfähigkeit hergestellt werden 
kann. Das Land gibt Zuschüsse. Es steht außer 
Frage - dies sage ich, damit ich hier nicht missver-
standen werde -, dass das Land diese Zuschüsse 
zu Recht gibt. Deshalb ist auch die Frage, wie die 
Träger, in diesem Fall die Gebietskörperschaften, 
mit Vorgaben der Kommunalaufsicht umgehen 
bzw. gedenken umzugehen, keine Frage, die das 
MWK zu beantworten hat, sondern diese Frage 
fällt ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich 
der Vertreter der Gebietskörperschaften. Das müs-

sen diese mit der Kommunalaufsicht selber aus-
handeln. Das geschieht ja auch. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Zusatzfrage stellt von der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen die Kollegin Frau 
Dr. Heinen-Kljajić. 

Dr. Gabriele Heinen-Kljajić (GRÜNE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
frage in Anknüpfung an die Frage von Frau Schrö-
der-Ehlers, die, wie ich finde, so noch nicht beant-
wortet ist. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 
im Falle einer Kürzung der Landeszuschüsse oder 
einer Nichtübernahme der Tarifsteigerungen die 
Kommunen dafür aufkommen müssten, ist doch 
die Frage berechtigt: Wie würde die Landesregie-
rung in dem Fall, dass eine Kommune den fehlen-
den Landesanteil aufstocken möchte, zukünftig bei 
der Genehmigung des kommunalen Haushaltes 
verfahren, weil es sich in diesem Falle ja um eine 
freiwillige Leistung handelt? - Ich finde, das ist eine 
gerechtfertigte Frage, die hier beantwortet werden 
muss. 

Ich möchte auch gleich eine zweite Frage an-
schließen. Herr Minister, Sie sprachen gerade da-
von, dass im Moment keine Insolvenzen bevor-
ständen. Das Problem der Theater sind aber nicht 
unmittelbar bevorstehende Insolvenzen, sondern 
ist eher das Problem, dass sich die Spartenvielfalt 
nicht aufrechterhalten lässt, d. h. dass mit Spar-
tenschließungen zu rechnen ist. Vor diesem Hin-
tergrund möchte ich Sie fragen: Würden Sie als 
zuständiger Fachminister in dem Fall, dass eine 
Kommune das bisher vorgehaltene Programm mit 
eigenen Mitteln und den dann in der neuen Ziel-
vereinbarung gewährten Landesmitteln nicht auf-
rechterhalten kann, die Spartenschließung als pro-
bate Sparmaßnahme empfehlen? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Frau Dr. Heinen-Kljajić. - Für die 
Landesregierung antwortet Herr Minister Strat-
mann. Bitte schön! 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Liebe Frau Heinen-Kljajić, wir kennen uns jetzt 
schon lange genug. Sie wissen ja auch, dass ich 
Sie schätze. Deshalb werden Sie mir nicht böse 
sein, wenn ich Ihre letzte Frage eher als rhetori-
sche Frage abtue. 
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(Dr. Gabriele Andretta [SPD]: Nein, 
nein, das muss beantwortet werden!) 

Selbstverständlich kann ich hier keine Antworten 
auf Fragen geben, die auf fiktiven Annahmen ba-
sieren. Das wird man dann im Einzelfall sehen. 

Im Übrigen noch einmal zur Kommunalaufsicht: 
Die Kommunalaufsicht gibt vor, dass im freiwilligen 
Bereich geschaut werden muss, wo unter Umstän-
den Kürzungen möglich sind. Welche Kürzungen 
im Einzelnen umgesetzt werden, entscheidet nicht 
die Landesregierung, sondern entscheiden die zu-
ständige Gebietskörperschaft und die dort zustän-
digen Gremien. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Zusatzfrage kommt von der SPD-
Fraktion. Herr Kollege Lies, bitte! 

Olaf Lies (SPD): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Minister, ich 
frage die Landesregierung, wie es vor dem Hinter-
grund der von Ihnen gestern getätigten Aussage, 
welche hohe Bedeutung insbesondere die Kultur 
auch in der Fläche habe, vor dem Hintergrund, 
dass die Landesbühne Nord bis 2007 wirklich her-
vorragend dastand, und vor dem Hintergrund, dass 
es nach Ihren Aussagen durch die Vereinbarun-
gen, die geschlossen wurden, Planungssicherheit 
gegeben hat, zu erklären ist, dass die Landesbüh-
ne in besonderen finanziellen Schwierigkeiten ist, 
und zwar insbesondere in Bezug auf die Frage, 
dass das Finanzierungsmodell „Spende und Zu-
schuss“ überhaupt nicht funktioniert hat, und wie 
Sie sicherstellen wollen, dass das Vertrauen zwi-
schen Landesbühne und Landesregierung wieder-
herzustellen ist und damit auch die Sicherheit ge-
schaffen wird, dass wir das kulturelle Angebot bei 
uns in der Fläche auf Dauer erhalten können. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung hat Herr Minister Strat-
mann das Wort.  

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Ich kann mich nur wiederholen: Kein Haus, kein 
Theater in Niedersachsen, das nicht in Träger-
schaft des Landes steht, bekommt einen mit Ab-
stand so hohen Zuschuss, wie es für die Landes-
bühne Nord der Fall ist. Fragen Sie einmal die an-
deren Intendanten, was sie davon halten! Ich beo-
bachte das durchaus mit gewissem Magengrim-

men. Ich finde, dass es an der Stelle eigentlich oh-
nehin ein ungeheuerlicher Vorgang ist, dass immer 
wieder versucht wird, verschiedene Häuser ge-
geneinander auszuspielen.  

(Beifall bei der CDU - Olaf Lies [SPD]: 
Das könnten Sie verhindern!) 

- Nein, das ist ja auch sozusagen mit Ihrer Frage 
intendiert. - Ich kann nur sagen: Das, was uns an 
Berichten, die geprüft sind, vorliegt, lässt derzeit 
nicht den Schluss zu, dass sich die wirtschaftliche 
Lage der Landesbühne Nord drastisch verschlech-
tert hat. Man müsste dann Vergleichbares auch für 
alle anderen sagen; denn auch alle anderen haben 
diese Zielvereinbarungen unterschrieben, und die 
sind inhaltlich gleich. 

Ein weiterer Hinweis: Natürlich hätten alle gerne 
sozusagen automatisch die Mehrausgaben infolge 
der Tarifsteigerung erstattet bekommen. Sie haben 
aber die Zielvereinbarungen unterschrieben, weil 
sie wussten, dass die Frage der Verlässlichkeit des 
Zuschusses einen sehr hohen Wert an sich dar-
stellt. Er verschafft ihnen nämlich Handlungssi-
cherheit, und zwar auch für das außerordentlich 
schwierige Jahr 2011. Insgeheim werden sie alle 
extrem froh sein, dass sie die Zielvereinbarungen 
auch noch für 2011 haben und aus diesen Zielver-
einbarungen Sicherheit erwächst. 

Eine weitere Bemerkung: Obwohl wir nach den 
Zielvereinbarungen nicht verpflichtet gewesen wä-
ren, den Gesamtansatz, wie hier bereits erwähnt, 
von 20,8 Millionen Euro zu erhöhen, haben wir ihn 
gleichwohl um 1 Million Euro - das sind etwa 7 % - 
erhöht. Das ist etwas, was über die Zielvereinba-
rungen hinausgeht. Dem Land an dieser Stelle 
vorzuwerfen, wir würden den wesentlichen Beitrag 
dazu leisten, dass durch eine Bühne wie die in 
Wilhelmshaven die Landesbühne Probleme be-
kommt, finde ich an dieser Stelle alles andere als 
redlich.  

(Björn Thümler [CDU]: Richtig!) 

Ich muss immer die handelnden Akteure fragen, 
welchen Beitrag sie selbst dazu leisten - was ande-
re in Niedersachsen übrigens sehr vorbildlich ge-
tan haben -, um die Möglichkeiten, die das Land 
bietet, in voller Höhe auszuschöpfen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Frage stellt von der CDU-Fraktion 
Herr Nacke. Bitte schön! 
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Jens Nacke (CDU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Vor dem Hintergrund, dass mit dieser Frage offen-
sichtlich versucht werden soll, zu einem Zeitpunkt, 
zu dem die Verhandlungen im Fluss sind, 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Saufen Sie 
nicht ab in dem Fluss!) 

die Leistungen des Landes kleinzureden, und an-
gesichts der Tatsache, dass die Fraktionen von 
CDU und FDP im vergangenen Haushaltsjahr und 
im laufenden Haushaltsjahr über die Fraktionen 
noch zusätzliche Mittel in Höhe von 1 Million Euro 
zur Verfügung gestellt haben, frage ich, nachdem 
das hier ein paar Mal Thema war, die Landesregie-
rung: Wie hoch ist eigentlich der Landesanteil an 
den einzelnen Etats in den betroffenen Einrichtun-
gen? Gibt es eigentlich eine vergleichbare Pla-
nungssicherheit über eine solche Zielvereinbarung 
auch in anderen Bundesländern?  

(Zustimmung von Christian Grascha 
[FDP]) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung ant-
wortet Herr Minister Stratmann. Bitte schön, Sie 
haben das Wort. 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Vergleichbare verlässliche Zielvereinbarungen gibt 
es in anderen Ländern nicht, um die Antwort auf 
diese Frage vorwegzunehmen. 

Jetzt zu der Frage, was die Finanzierungsanteile 
des Landes anbelangt: Ich fange mit der Landes-
bühne Nord in Wilhelmshaven an: 48,43 %. 
Schlosstheater Celle: 25,84 %. Deutsches Theater 
Göttingen: 26,11 %. TfN in Hildesheim: 36,21 %. 
Theater Lüneburg: 38,29 %. Städtische Bühnen 
Osnabrück - ein außerordentlich erfolgreiches 
Theater, wenn ich das bei dieser Gelegenheit sa-
gen darf -: 27,07 %. GSO, also Symphonieorches-
ter Göttingen: 28,88 %. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Die zweite Zusatzfrage stellt 
Frau Dr. Andretta von der SPD-Fraktion. 

Dr. Gabriele Andretta (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Minister, da auch ich meine Kollegin Frau Heinen 
sehr lange kenne, weiß ich, dass sie ihre Frage 

durchaus ernst gemeint hat. Es ist nämlich die 
Frage nach der Sicherung der Qualität der Theater 
- das, was Sie eingangs formuliert haben, dass das 
auch Ihr Anspruch sei. Daher frage ich Sie noch 
einmal: Wie wollen Sie angesichts der jetzt schon 
bestehenden finanziellen Schwierigkeiten sicher-
stellen, dass diese Qualität auch gewährleistet 
werden kann und die Folge nicht sein wird, dass es 
gerade bei den sehr wertvollen Angeboten in der 
Kinder- und Jugendarbeit zu Kürzungen kommt? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Frau Dr. Andretta. - Für die Landes-
regierung antwortet Herr Minister Stratmann. Bitte! 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Zum einen, liebe Frau Dr. Andretta, haben wir die 
zusätzlichen Mittel auch aus diesem Grund zur 
Verfügung gestellt. Aber es geht in dieser Debatte 
im Kern weniger um das Jahr 2010 und um die 
Jahre davor, sondern es geht im Kern, wenn wir 
ehrlich sind, um die Frage: Was passiert nach 
2011 f.? - Da sage ich noch einmal: Ich könnte es 
mir natürlich einfach machen und könnte, nachdem 
ich in etwa weiß, wie sich die Gesamtsituation dar-
stellt, sagen: Ihr habt einen Betrag x. Den teilen wir 
nach den bisher genannten Anteilen auf. Ob ihr 
damit klarkommt oder nicht, geht das Land nichts 
an. Das ist eure Geschichte. Ihr seid die Träger. 

Ich stehe auf dem Standpunkt - dazu bekenne ich 
mich -, dass das der falsche Weg wäre. Das heißt, 
wenn eine Situation eintritt, dass nicht mehr Mittel 
zur Verfügung stehen, als es zurzeit der Fall ist, 
und die Häuser gleichwohl sagen, wenn es nicht 
mehr gibt, als es zurzeit der Fall ist, dann bekom-
men wir existenzielle Probleme, dann müssen wir 
gemeinsam im Rahmen der Zielvereinbarungsge-
spräche nach Lösungen suchen. Da diese Lösun-
gen nur gemeinsam gefunden werden können, 
verlangen Sie von mir etwas zu viel, wenn ich Ih-
nen diese Lösung hier jetzt schon präsentieren 
soll. Es wäre auch falsch, das zu tun; denn ich ste-
he auf dem Standpunkt - ich wiederhole mich -, 
dass das nur gemeinsam mit den Verantwortlichen 
in Bezug auf die einzelnen Theater geht. Dem 
Zweck dienen auch die Zielvereinbarungsgesprä-
che der nächsten Monate. Wenn alles gut wird und 
es mehr wird, dann werden alle sagen: Damit sind 
wir sehr zufrieden. Wir sind erneut dankbar für die 
Zielvereinbarungen. Wir unterschreiben sie auch 
schnell wieder, weil sich daraus die erwähnte Pla-
nungssicherheit ergibt. 
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Wir erinnern uns ja an die Debatten - zumindest 
die Kollegen, die damals schon verantwortlich wa-
ren -, die wir wegen der Zielvereinbarung geführt 
haben. Auch damals haben natürlich alle versucht, 
die Tarifsteigerung mit unterzubringen, was ja legi-
tim ist. Aber unterschrieben haben dann doch alle, 
weil ihnen klar war, dass die Planungssicherheit 
einen Wert an sich darstellt, den man nicht unter-
schätzen darf und der im bundesweiten Vergleich 
seinesgleichen sucht. 

(Zustimmung von Jens Nacke [CDU]) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die zweite und für sie damit letzte Zusatzfrage 
stellt Frau Kollegin Behrens von der SPD-Fraktion. 

Daniela Behrens (SPD): 

Frau Präsidentin! Geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich möchte auf die Kulturfinanzierung zurück-
kommen. Vor dem Hintergrund, dass wir als Land 
Geld für kommunale Einrichtungen zur Verfügung 
stellen, an denen sich auch die Kommunen beteili-
gen, und vor dem Hintergrund, dass wir feststellen, 
dass im Rahmen der Finanzkrise vor allen Dingen 
die Kulturfinanzierung in Niedersachsen und auch 
in Deutschland insgesamt stark unter Druck gerät - 
was darauf zurückzuführen ist, dass Kulturausga-
ben freiwillige Leistungen der Kommunen sind -, 
frage ich Sie: Stehen Sie in Verhandlungen mit 
dem Finanzminister des Landes Niedersachsen, 
um zu einer Änderung in der Klassifizierung zu 
kommen, damit Kulturausgaben nicht mehr auto-
matisch als freiwillige Leistungen behandelt wer-
den? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Müsste das denn nicht das Innenministerium sein? 
- Herr Minister Stratmann hat das Wort für die 
Landesregierung.  

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Die Frage, wie man freiwillige Leistungen definiert, 
ist eigentlich eher eine Frage, die sich an das In-
nenministerium richtet. Aber ich weiß, worauf Sie 
hinauswollen, nämlich beispielsweise auf Forde-
rungen, die in dem Zusammenhang seitens der 
Enquete-Kommission aufgestellt worden sind.  

Ich will bei der Gelegenheit Folgendes sagen: Ich 
finde, wir müssen da wirklich ehrlich miteinander 
umgehen. In einer Situation wie der jetzigen, in der 
man als zuständiger Ressortminister vor schwieri-

gen Entscheidungen steht, wenn die Haushaltssi-
tuation so ist, wie sie ist, nützen Fragen wie diese 
relativ wenig. Im Ergebnis wird es nur darauf an-
kommen, wie viel Geld man hat, und wie viel Geld 
fehlt.  

Ich sage noch einmal: Sie können sich darauf ver-
lassen, dass wir bemüht sind, Wege zu finden, die 
trotz der vorhandenen schwierigen Bedingungen 
Möglichkeiten eröffnen, um weiterhin flächende-
ckend ein gutes Theaterangebot vorzuhalten. Aber 
darüber hinauszugehen, wäre schlicht und einfach 
Kaffeesatzleserei, weil ich überhaupt noch nicht 
weiß, wie viel Geld dafür im Ergebnis zur Verfü-
gung stehen wird. Erst wenn ich das weiß, kann 
ich auch mit den Verhandlungspartnern darüber 
reden, wie wir mit der Situation umgehen.  

Dass wir mit den Verhandlungspartnern darüber 
reden wollen, ist ja unbestritten. Wir haben bereits 
alle zu ersten Zielvereinbarungsgesprächen einge-
laden. Diese Gespräche werden sich sicherlich 
über einen gewissen Zeitraum erstrecken; denn wir 
brauchen bestimmte Indikatoren, die belastbar sein 
müssen. Diese Indikatoren habe ich zurzeit noch 
nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.  

Das, was ich gestern Abend gesagt habe, gilt. Das 
gilt aber natürlich auch in Bezug auf die regionale 
Kulturförderung, auf das, was wir sozusagen aus 
vielen kleineren Töpfen an wohltuenden Maßnah-
men kofinanzieren oder in Gänze finanzieren. Aber 
auch die Theater, insbesondere die, über die wir 
jetzt gerade reden, sind davon natürlich nicht aus-
genommen. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Zusatzfrage stellt Frau Kollegin 
Groskurt von der SPD. Bitte! 

Ulla Groskurt (SPD): 
Danke, Frau Präsidentin. - Herr Minister Strat-
mann, erst einmal schönen Dank für das Lob 
betreffend Osnabrück. Ich gebe das gerne weiter.  

Die Städtischen Bühnen Osnabrück haben ein 
sehr gutes Kinder- und Jugendtheater etabliert, 
das Sie auch ein paar Mal erwähnt haben. Trotz-
dem frage ich Sie - Sponsoring gibt keine Pla-
nungssicherheit, obwohl das in Osnabrück sehr gut 
gelaufen ist -: Wie wollen Sie die unstrittig gute Ar-
beit des Kinder- und Jugendtheaters, durch die 
Kinder und Jugendliche an Kultur herangeführt 
werden, absichern? - Sie haben gesagt, Sie kön-
nen keine finanzielle Zusage geben. Aber ich den-
ke, irgendeinen Rahmen könnten Sie doch, wenn 
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Sie wollen, den städtischen Bühnen oder den 
kommunalen Theatern nennen. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Frau Kollegin Groskurt. - Für die 
Landesregierung antwortet Herr Minister Strat-
mann. 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Selbstverständlich ist meine Verhandlungsbasis 
dem Finanzministerium gegenüber das, was der-
zeit etatisiert ist; das ist doch völlig klar. Das ist 
das übliche Spiel. Auf dieser Verhandlungsbasis 
wird sich alles Weitere abspielen. 

Was nun das Kinder- und Jugendtheater anbe-
langt, so muss ich wirklich sagen: Ich habe von 
diesem Rednerpult aus nie bestritten, dass Nieder-
sachsen, was die Pro-Kopf-Ausgaben für Kultur 
anlangt, im bundesweiten Vergleich nicht zur Spit-
zengruppe zählt. Ich habe aber auch immer ge-
sagt, dass man das keiner einzelnen Landesregie-
rung vorwerfen kann; das hat sich leider über 
Jahrzehnte so entwickelt.  

Das allerdings, was wir im Bereich Kinder- und Ju-
gendtheater zu bieten haben, das, was an den 
Theatern, auch an den großen Staatstheatern oder 
an dem Großen Theater in Osnabrück stattfindet - 
das geht bis hin zum Theaterpädagogischen Zent-
rum in Lingen -, ist bundesweit wirklich Spitzen-
klasse. Wir werden von vielen darum beneidet. 
Das haben wir hingekriegt, obwohl uns nur in be-
grenztem Umfang Mittel zur Verfügung stehen. Wir 
haben es hingekriegt, weil wir in Bezug auf die 
Zielvereinbarungen gesagt haben: Nur Geld zu 
geben, ist relativ einfach. Dafür bekommt man im-
mer Applaus. Aber diese Geldgabe muss auch mit 
bestimmten Bedingungen verknüpft werden, indem 
etwa gesagt wird: Kümmert euch um Kinder- und 
Jugendtheater.  

Dem Intendanten in Osnabrück musste ich das 
nicht sagen. Er hatte das vorher schon erkannt 
und hat da eine vorzügliche Arbeit gemacht, die 
bundesweit durchaus eine Benchmark sein kann. 
Einigen anderen musste man es noch sagen, ob-
wohl in dem Bereich immer schon etwas getan 
worden.  

Aber die Anstrengungen konnten verstärkt werden, 
sodass wir heute wirklich sagen können: Wir ha-
ben in dem Bereich ein vorzügliches Angebot, ein 
sehr niedrigschwelliges Angebot. Es gibt mittler-
weile Städte und Gemeinden, in denen fast jeder 

Schüler schon einmal im Theater gewesen ist. 
Das, finde ich, ist ein wunderbares Ergebnis, das 
nicht dazuführen darf, dass wir uns zurücklehnen, 
sondern daran müssen wir weiterarbeiten; denn 
die, die früh ins Theater gehen, kommen auch spä-
ter dorthin. Das hilft dann wieder dem Finanzminis-
ter auf der Einnahmeseite. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Herr Dr. Siemer von der CDU-
Fraktion stellt die nächste Frage. Bitte schön! 

Dr. Stephan August Siemer (CDU): 
Frau Präsidentin! Vor dem Hintergrund der Tatsa-
che, dass das Land Niedersachsen der größte 
Geldgeber bei der Landesbühne in Wilhelmshaven 
ist und seine Zuwendung seit dem Jahre 2007 
auch noch gesteigert hat - nach meiner Kenntnis 
liegen die Steigerungen zum Teil bei 7 % -, und vor 
dem Hintergrund der Tatsache, dass wir trotzdem 
in Interviews fortlaufend kritisiert werden, frage ich 
die Landesregierung, ob Sie meine Einschätzung 
teilt, dass wir als Haushälter die Finanzierung der 
Landesbühne doch einmal genauer unter die Lupe 
nehmen und uns fragen sollten, ob sie sich nicht 
ein bisschen mehr um ihr Spendenprogramm 
kümmern sollte, statt Interviews zu geben. 

(Helge Limburg [GRÜNE]: Vielen 
Dank!) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Stratmann. Sie haben das Wort! 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Immer da, wo mit öffentlichen Mitteln umgegangen 
wird, sollten die Haushälter meiner Meinung nach 
etwas genauer hinsehen. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die zweite und für ihn damit letzte Zusatzfrage 
stellt Herr Perli von der Fraktion DIE LINKE. Bitte! 

Victor Perli (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Man 
sollte zumindest nicht vergessen, dass die Lan-
desbühne Nord mit ihrem Angebot die größte Re-
gion abdeckt und insofern natürlich auch einen 
größeren Geldbedarf hat.  

(Jens Nacke [CDU]: Interessante Theorie!) 

- Herr Nacke, von den genannten Kulturträgern - - - 
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Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Sie sollen nicht auf Zwischenrufe eingehen, Herr 
Perli, sondern Sie sollen eine Frage stellen. 

Victor Perli (LINKE): 

Ja. - Herr Stratmann, vor dem Hintergrund, dass 
ich anerkenne, dass Sie gestern in einer sehr 
nachdenklichen Rede über ausgewählte Probleme 
der Kulturpolitik und vor allem über den Zugang 
zur Kultur referiert und darauf hingewiesen haben, 
dass man mit ein wenig mehr Geld gerade in der 
Kultur viel erreichen kann, und außerdem vor dem 
Hintergrund, dass im Grundgesetz eine wichtige 
Steuer vorgesehen ist, die vollständig, zu 100 %, 
in den Landeshaushalt fließen könnte, frage ich 
Sie, ob Sie als Vertreter der Interessen der Kultur 
und der Wissenschaft in Niedersachsen sich ange-
sichts der großen Probleme, vor denen Sie jetzt 
stehen - Sie müssen jetzt auswählen; Sie kürzen 
jetzt -, nicht manchmal in der Verantwortung se-
hen, doch die Vermögensteuer wieder zu erheben, 
um zu verhindern, dass bei Wissenschaft und Kul-
tur gespart wird. Denken nicht auch Sie manchmal 
darüber nach? 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung haben 
Sie, Herr Minister Stratmann, das Wort. 

(Jens Nacke [CDU]: Habt ihr von der 
Linken die Vermögenssteuer nicht 
schon für hundert andere Sachen 
ausgegeben?) 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 

Lieber Kollege Nacke, genau so etwas wollte ich 
jetzt erwähnen. - Lieber Herr Perli, ich will jetzt 
nicht das wiederholen, was auch unter verfas-
sungsrechtlichen Gesichtspunkten immer und im-
mer wieder zur Vermögensteuer ausgeführt wor-
den ist. Aber eine Erfahrung habe ich im Laufe der 
letzten Jahre gemacht: Es ist leider nicht so, dass 
die Einnahmen aus einer bestimmten Steuer aus-
schließlich einem bestimmten Bereich zufließen 
und ihm zur Verfügung stehen. Selbst wenn Sie 
zusätzliche Steuern installieren, bleibt also den-
noch der Konflikt mit anderen wichtigen Feldern, 
der ausgetragen werden muss. Wenn ich Ihnen 
jetzt sagen würde, ich gebe den Theatern 10 Mil-
lionen Euro mehr und nehme diese 10 Millionen 
Euro aus einem anderen Bereich, um das zu fi-

nanzieren - da fallen mir ganz bestimmte Bereiche 
ein -, dann wären Sie doch der Erste, der hier 
stünde und mir das vorwürfe. Das heißt, es ist 
nicht so einfach, diese Interessenkonflikte durch-
zustehen und richtige Entscheidungen zu treffen. 

Aber ich sage noch einmal und wiederhole mich 
damit zum x-ten Mal: Wir sind bemüht, mit den Be-
teiligten gute Lösungen zu finden. Ich stehe hier zu 
dem, was ich gestern gesagt habe: In einem gro-
ßen Flächenland ist es auch ein Wert an sich, ein 
möglichst breit gefächertes Theaterangebot vorzu-
halten. Ich würde aber vorsichtig damit sein, wie 
Sie von abzudeckenden Regionen zu sprechen. 
Wenn Sie beispielsweise nur die großen Staats-
theater nehmen und um sie Kreise mit einem Ra-
dius von 60 oder 70 km schlagen - das wäre eine 
zumutbare Entfernung -, dann werden Sie feststel-
len, dass es in ganz Niedersachsen nur wenige 
Regionen gibt - dazu gehören zweifellos etwa Em-
den und Göttingen -, die nicht von einem dieser 
Kreise abgedeckt wären. Das heißt, so würde ich 
nicht argumentieren. Das ist höchst gefährlich.  

Vielmehr bin ich an dieser Stelle auch für Pluralität. 
Ich bin dafür, dass es neben den Angeboten dieser 
großen Theater auch weitere Angebote geben 
muss. Wir werden uns dafür einsetzen und dafür 
sorgen, dass das auch künftig so bleibt, auch 
wenn die Bedingungen schwieriger werden.  

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Danke schön. - Die nächste - ihre zweite und letz-
te - Zusatzfrage stellt Frau Schröder-Ehlers. 

Andrea Schröder-Ehlers (SPD): 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Minister Stratmann, ich möchte noch einmal auf 
die eingangs von mir gestellte Frage zurückkom-
men. Vor dem Hintergrund, dass Ihre Bemühungen 
um eine ergänzende Finanzierung im letzten Jahr 
so kläglich an dem Widerstand von Minister Möll-
ring gescheitert sind, frage ich Sie, ob es jetzt klare 
Konzepte Ihres Hauses gibt, um die wenigen zu-
sätzlichen Mittel, die Sie für dieses Jahr eingewor-
ben haben, richtig zu verausgaben, ob Sie also 
entsprechende vorbereitende Gespräche mit Herrn 
Möllring und Herrn Schünemann geführt haben, 
damit diese Mittel tatsächlich an die Kommunen 
fließen können.  
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Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Danke schön, Frau Kollegin Schröder-Ehlers. - Für 
die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Stratmann. Bitte! 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 

Ich finde es immer nett, wenn mir hier gesagt wird, 
woran etwas gelegen hat. Wenn Sie die Erkenntnis 
haben, dass es an Finanzminister Möllring gelegen 
hat, dann haben Sie mir einiges voraus. Tatsache 
war, dass es unter haushaltsrechtlichen Gesichts-
punkten schwierig war, zum Ende des Jahres qua-
si eine anderweitige Verausgabung von Mitteln 
vorzunehmen, als der Haushaltsgesetzgeber ur-
sprünglich besprochen hatte. Diesem Problem 
mussten wir uns stellen. Wir haben uns diesem 
Problem zu einem Zeitpunkt zu stellen versucht, 
als der Mittelabfluss - ich drücke mich etwas zu-
rückhaltend aus - noch nicht in Gänze befriedigend 
war.  

Das hat sich dann aber sozusagen durch überho-
lende Kausalität erledigt. Zum Schluss konnten wir 
sagen, dass der ganz überwiegende Teil der Mittel 
abgeflossen ist - annähernd 90 %, wenn ich das 
richtig sehe, 89 % -, sodass die Problemschärfe 
nicht mehr die gleiche wie beispielsweise im Sep-
tember oder Oktober war. Wir haben jetzt die 
Zweckbindung aufgeweicht, um die Probleme, die 
sich im Haushaltsjahr 2009 stellten, im Haushalts-
jahr 2010 zu vermeiden. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Die nächste Frage stellt Herr Humke-Focks von 
der Fraktion DIE LINKE. Bitte! 

Patrick-Marc Humke-Focks (LINKE): 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich möchte jetzt ausnahmsweise zwei Nachfragen 
zum Göttinger Symphonie-Orchester stellen, das 
hier ein bisschen zu kurz gekommen ist. Vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass Sie einräumen 
müssen, dass die Qualität eines Orchesters auch 
eine Frage der Orchestrierung und der Ausstattung 
ist, und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 
irgendwann einmal Vertragsverhandlungen anste-
hen, um z. B. Musiker und Techniker zu halten, 
frage ich Sie:  

Erstens. Wie wollen Sie die Qualität des weit über 
die Grenzen Göttingens und Niedersachsens be-
kannten Göttinger Symphonie-Orchesters im Hin-

blick auf die Orchestrierung und die Ausstattung 
dauerhaft gewährleisten? 

Zweitens. Wie bewerten Sie den Widerspruch - für 
mich ist das manchmal ein Widerspruch -, dass auf 
der einen Seite eingefordert wird, das Einspieler-
gebnis, d. h. den Eigenanteil an den Gagen, zu er-
höhen, und auf der anderen Seite gleichzeitig der 
Aufgabe nachzukommen ist, in ausreichendem 
Maße Kinder- und Jugendarbeit zu machen? Ein 
Beispiel dazu: In der aktuellen Spielzeit musste der 
Anteil der Auftritte des Symphonie-Orchesters an 
Schulen zugunsten anderer Einspielmöglichkeiten 
andernorts leicht zurückgenommen werden. 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, auch für die Aufklärung, dass es 
sich um zwei Fragen gehandelt hat. - Herr Minister 
Stratmann! 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Ich möchte noch eine Korrektur zur vorhergehen-
den Frage anbringen: Der Mittelabfluss liegt bei 
94 %. Ich hatte eben die Handschrift meines 
Staatssekretärs nicht so schnell entziffern können. 

(Christian Dürr [FDP]: Schönschrift 
üben!) 

Nun zu den Fragen von Herrn Humke-Focks. Das 
GSO leistet - das will ich hier einmal coram publico 
sagen - mit einem relativ bescheidenen Budget ei-
ne ausgezeichnete Arbeit. 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

Das GSO ist wirklich ein tolles Orchester, das mit 
relativ bescheidenen Mittel auskommen muss.  

Das GSO sitzt natürlich - genauso wie die Theater, 
über die wir hier reden - mit am Verhandlungstisch, 
wenn es um die Zielvereinbarung geht. Deshalb 
kann ich nur auf das verweisen, was ich eben ge-
sagt habe; das, was für die Theater gilt, gilt genau-
so auch für das GSO. Wir werden bemüht sein, 
dem GSO genauso eine gute Zukunft auf hohem 
qualitativem Niveau zu sichern wie den Theatern. 
Wie das gelingt, kann ich Ihnen erst dann sagen, 
wenn ich die genauen Zahlen kenne. 

Zu dem, was Sie, das GSO betreffend, zum Kin-
der- und Jugendbereich gesagt haben, muss ich 
sagen: Ich finde, das eine schließt das andere 
nicht aus. Ich habe beispielsweise die Erfahrung 
gemacht, dass die Tatsache, dass wir einige Häu-
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ser angehalten haben, sich in diesem Bereich stär-
ker zu engagieren, auch zu einer Verstärkung bür-
gerschaftlichen Engagements geführt hat, weil die-
se Häuser auf diese Weise natürlich sehr einfach 
an Eltern und andere Gruppen herankommen, die 
sich ihnen sonst vielleicht verschließen. Das hat 
auch zu Mehreinnahmen geführt.  

Es mag also solche Fälle geben, wie Sie sie hier 
beschrieben haben; aber es gibt auch gegenteilige 
Beispiele. Das eine schließt das andere nicht aus. 
Deshalb glaube ich, dass wir mit dem, was wir in 
den letzten Jahren insoweit gemacht haben, ganz 
richtig lagen. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Seine zweite und letzte Zusatzfra-
ge stellt Herr Kollege Lies von der SPD-Fraktion. 

Olaf Lies (SPD): 
Herr Minister, vor dem Hintergrund Ihrer Einlas-
sungen zu der hohen Qualität, die gerade im Kin-
der- und Jugendbereich, aber auch sonst in den 
Landesbühnen geleistet wird, und der hoch qualifi-
zierten Einschätzung des werten Kollegen Herrn 
Dr. Siemer, der sehr treffend festgestellt hat, wor-
auf man in Zukunft achten müsste, frage ich die 
Landesregierung, ob es nicht  - obgleich Spenden 
an dieser Stelle zwar sicherlich ein gutes Mittel 
sind, um in der Kinder- und Jugendarbeit, aber 
auch im Bereich der Theater zusätzliche Impulse 
zu setzen - der falsche Schritt ist, dass sie Grund-
lage der auskömmlichen Finanzierung für Theater 
sein sollten.  

Sie haben gestern Abend deutlich gesagt, dass 
unabhängig von Regionen und unabhängig von 
der sozialen Herkunft kulturelle Teilhabe sicherge-
stellt sein soll. An dieser Stelle machen Sie die 
Möglichkeit kultureller Teilhabe sehr stark abhän-
gig von der Wirtschaftskraft einer Region. Ich weiß 
nicht, ob das die richtige Einstellung ist. Wollen Sie 
das in Zukunft verändern, oder wird es dabei blei-
ben? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung hat 
Herr Minister Stratmann das Wort. 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Ich will noch einmal darauf hinweisen: Nach den 
Zielvereinbarungen sind wir verpflichtet, den in den 
Zielvereinbarungen zugesicherten Landeszu-

schuss bis einschließlich 2011 zu zahlen. Das 
Programm zur Sicherung bürgerschaftlichen En-
gagements und der Stärkung von Kinder- und Ju-
gendarbeit auf der Basis von Spenden, das Sie 
angesprochen haben, ist von uns über die Zielver-
einbarungen hinaus geleistet worden. 

Ich will fragen, ob es nicht klug war, zu sagen: Wir 
geben nicht nur Geld, sondern wir versuchen, mit 
dem Geld, das wir geben, weiteres Geld zu gene-
rieren. - In anderen Bereichen sprechen Sie vom 
süßen Gift der Komplementärfinanzierung. Wenn 
Sie so wollen, hat dieses süße Gift der Komple-
mentärfinanzierung hier natürlich auch ein wenig 
gewirkt, aber es hat zu einer Verdoppelung des 
Landesgeldes geführt und damit die Häuser finan-
ziell zusätzlich entlastet.  

Ich bestreite nicht, dass das nicht die Hauptbasis 
sein kann, auf der Theaterfinanzierung langfristig 
und nachhaltig aufgebaut werden darf. Aber ich 
will doch sagen, dass solche Systematiken, wie wir 
sie hier angewendet haben, durchaus hilfreich sein 
können, auch um dort etwas mehr Nachdenklich-
keit zu erzeugen, wo wir das Gefühl haben, dass 
viel Strukturkonservatismus vorhanden ist. Ich fin-
de es manchmal gut, wenn man den einen oder 
anderen auf diese Art und Weise auch ein wenig 
dazu zwingt, über eigene Konzepte nachzuden-
ken. Dieses Nachdenken ist, wie ich finde, in den 
letzten Jahren in vielen Bereichen belegbar ge-
schehen. 

Noch einmal: Natürlich könnten wir viel mehr Geld 
ausgeben. Natürlich wäre das sehr wünschens-
wert. Ich habe Sie immer als sehr pragmatisch 
kennengelernt. Gerade Sie wissen, dass ich mich 
nur im Rahmen dessen bewegen kann, was mir an 
Möglichkeiten gegeben ist, und daraus das Beste 
machen muss. 

(Zustimmung von Karl-Heinz Klare 
[CDU]) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Eine letzte Zusatzfrage liegt mir von der Kollegin 
Frau Rübke von der SPD-Fraktion vor. Bitte schön! 

Jutta Rübke (SPD): 

Frau Präsidentin! Meine Herren! Meine Damen! 
Herr Stratmann, ich frage Sie: Gibt es angesichts 
der prekären Finanzsituation der Landesbühne 
Nord in Ihrem Haus Überlegungen für eine Fusio-
nierung von TfN und Landesbühne Nord? 
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Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Frau Kollegin Rübke. - Für die 
Landesregierung spricht Herr Minister Stratmann. 
Bitte! 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: „Gibt es 
nicht“ - oder er sagt: Gute Idee!) 

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 

Überlegungen zu einer Fusionierung dieser beiden 
Theater gibt es bei mir im Hause nicht. Ich weiß 
auch nicht, ob nicht allein schon die geografische 
Distanz Probleme aufwirft. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Ich würde 
das auch nicht machen!) 

- Da nickt auch Ihr Fraktionsvorsitzender, wenn ich 
das jetzt richtig interpretiere. Herr Jüttner würde 
das auch nicht machen. Er hat aber insofern 
Glück, als er das nicht entscheiden muss. - Solche 
Überlegungen gibt es nicht.  

Aber ich sage noch einmal: Ich kann mich nur an 
dem orientieren, was uns beispielsweise an Prüf-
berichten vorliegt und was fleißige Haushälter mir 
berichten, die durchaus sehr intensiv und auch mit 
viel Sachkenntnis in die Bücher schauen. Eine 
prekäre Situation der Landesbühne Nord insbe-
sondere im Vergleich zu allen anderen Häusern 
kann ich nicht erkennen. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Weitere Zusatzfragen liegen mir 
nicht vor.  

Ich stelle fest, es ist 15.54 Uhr. Damit ist die Fra-
gestunde für diesen Tagungsabschnitt beendet. 
Die Antworten der Landesregierung, die jetzt nicht 
mehr aufgerufen werden konnten, werden nach 
§ 47 Abs. 6 unserer Geschäftsordnung zu Protokoll 
gegeben. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 30 auf: 

Erste Beratung: 
Sponsoring eingrenzen - Abgeordnetenbe-
stechung wirksam bestrafen - Parteispenden 
neu regeln - Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen - Drs. 16/2294  

Herr Limburg steht schon bereit, um an das Red-
nerpult zu treten. Bitte schön, Sie haben das Wort. 

Helge Limburg (GRÜNE): 
Vielen Dank. - Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Die letzten Monate haben uns allen vor 
Augen geführt, wie viel Kreativität einige Politike-
rinnen und Politiker an den Tag legen, wenn es 
darum geht, den Geist und den Zweck des Partei-
engesetzes, nämlich maximale Transparenz bei 
der Finanzierung politischer Parteien, zu umgehen. 
Die Fälle der CDU-Ministerpräsidenten Rüttgers 
und Tillich offenbaren eine erschreckende Haltung 
nach dem Motto: Alles, was nicht explizit verboten 
ist, ist erlaubt. - Gespräche mit Herrn Rüttgers gibt 
es gegen Bares. Bei seinem Parteifreund Herrn Til-
lich kommt es sogar noch besser: Da können sich 
Firmen Erwähnungen in Reden durch entspre-
chende finanzielle Zuwendung kaufen. 

Meine Damen und Herren, das muss man sich 
einmal vorstellen: Das gesprochene Wort eines 
deutschen Ministerpräsidenten, das Wort, das zum 
Kernbestandteil der Arbeit eines Politikers gehört, 
kann gegen Zahlung erworben werden. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Es gilt das 
bezahlte Wort!) 

Das ist schlimm, das ist schäbig, meine Damen 
und Herren! 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN) 

Wer geglaubt hat, nach der Aufdeckung des 
Schwarzgeldsystems Helmut Kohl, der Schwarz-
geldaffäre der Hessen-CDU und den danach fol-
genden Verschärfungen des Parteiengesetzes wä-
re endlich Schluss mit dem Umgehen von Partei-
enfinanzierungsgesetzen und dem Verschleiern 
von Geldflüssen, der ist durch Rüttgers und Tillich 
eines Besseren oder vielmehr eines Schlechteren 
belehrt worden. 

Durch diese Vorgänge ist bei vielen Bürgerinnen 
und Bürgern der Eindruck entstanden, Politik sei 
käuflich. Das ist nicht gut für eine Demokratie und 
kann leider die Abwendung der Bürgerinnen und 
Bürger von Politik und Demokratie beschleunigen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Gut ist, dass wir hier in Niedersachsen keinen 
Sponsoringfall vom Schlage eines Rüttgers oder 
Tillich haben. Das beruhigt mich ehrlich. Aber auch 
der Niedersächsischen Landesregierung ist Spon-
soring nicht völlig fremd. Zahlreiche größere und 
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kleinere Maßnahmen der Landesregierung werden 
von privaten Sponsoren finanziert. Ich möchte das 
hier gar nicht pauschal diskreditieren oder skanda-
lisieren. 

(David McAllister [CDU]: Wie reizend!) 

- Da können Sie einmal sehen, Herr McAllister! - 
Aber die Bürgerinnen und Bürger haben ein An-
recht darauf, zeitnah und umfassend zu erfahren, 
wer die Maßnahmen der Landesregierung finan-
ziert, wenn es einmal nicht der Steuerzahler ist. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Dafür gibt diese Landesregierung einmal pro Jahr 
einen Sponsoringbericht heraus. Einmal pro Jahr. 
Der Bericht für 2009 liegt immer noch nicht vor. 
Das ist unsere erste Kritik. In Zeiten des Internets 
dürfte es kein ernsthaftes Problem für Sie darstel-
len, diese Sponsoringvereinbarungen öffentlich zu 
machen, sobald Sie sie abgeschlossen haben. Wir 
fordern eine unverzügliche Veröffentlichung der 
Sponsoringvereinbarungen. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN - Ulf Thiele 
[CDU]: Welchen Vorteil hat das?) 

Zweitens geht es uns auch um eine umfassende 
Veröffentlichung. Wer nämlich im Bericht für das 
Jahr 2008 in den Einzelplan des Wirtschaftsminis-
teriums schaut, der findet bei den Sponsoren zur 
175-Jahr-Feier des Wangenheim-Palais’ zahlrei-
che Spender, die nicht genannt werden möchten 
und die auch nicht genannt werden. An dieser 
Stelle endet für die Landesregierung ihre Transpa-
renzverpflichtung. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Das war 
aber auch eine Sause!) 

Ich finde, dass die Bürgerinnen und Bürger einen 
Anspruch darauf haben, zu erfahren, wer der Lan-
desregierung ihr Bier bezahlt und wer die Kosten 
für das Buffet übernimmt. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN) 

Nur durch umfassende Transparenz können Sie, 
meine Damen und Herren, dem Korruptionsver-
dacht im Ansatz begegnen. Veröffentlichen Sie 
deshalb zeitnah und vollständig, wer Ihnen was 
bezahlt, und verzichten Sie gegebenenfalls auf 
Sponsoren, die nicht genannt werden wollen! 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

In der Zeitung war zu lesen, dass einige öffentliche 
Unternehmen Anzeigen in der Mitgliederzeitung 
der CDU Niedersachsen geschaltet haben, u. a. 
die Salzgitter AG, die Deutsche Messe AG oder 
auch - kein öffentliches Unternehmen, aber eine 
öffentliche Körperschaft - der Landkreis Osna-
brück. Herr Thiele, das dürfte Sie interessieren, 
weil Sie in dem Zeitungsartikel zitiert worden sind. 
Ich bin sicher, Sie wissen ganz genau, dass direkte 
Spenden dieser Unternehmen an die CDU gemäß 
§ 25 Abs. 2 Nr. 5 Parteiengesetz verboten wären, 
weil der Anteil der öffentlichen Hand an diesen Un-
ternehmen 25 % übersteigt. Aber Ihre Anmerkung, 
Herr Thiele, die dazu in der Zeitung zu lesen war, 
zieht meines Erachtens nicht. Sie sagten sinnge-
mäß, das Geld komme dem Verlag und nicht der 
Partei zugute, deshalb sei alles völlig einwandfrei. 

(Ulf Thiele [CDU]: Ja, so ist das! - 
Dr. Manfred Sohn [LINKE]: Das ist ei-
ne gekaufte Partei!) 

Selbst wenn Sie mit diesem Verlag nichts weiter zu 
tun hätten, als dass Sie selbst zusammen mit 
Herrn Thümler im Verlagsbeirat sitzen, Herr Thiele, 
werden auch Sie nicht bestreiten können, dass 
diese Anzeigen faktisch die Herausgabe Ihres Mit-
gliedermagazins erleichtert haben, weil die Ein-
nahmen aus den Anzeigen es dem Verlag natür-
lich erst ermöglichten, Ihr Magazin preisgünstig he-
rauszugeben. Auch hier sehen wir also, wie drin-
gend rechtliche Klarstellungen im Bereich des 
Sponsoringrechts sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

In den Rechenschaftsberichten der Parteien tau-
chen gegenwärtig sehr detailliert alle Großspenden 
auf, die 10 000 Euro pro Jahr übersteigen. Diese 
werden im Internet inklusive Name und Adresse 
des Spenders oder der Spenderin veröffentlicht. 
Sponsoren hingegen werden unter der Rubrik 
„Sonstige Einnahmen“ aufgelistet und dort eben 
nicht im Einzelnen öffentlich gemacht. Diese Um-
gehungstatbestände müssen ausgetrocknet wer-
den. Meine Damen und Herren, wir fordern auch 
hier maximale Transparenz. Das Sponsoring darf 
nicht faktisch zur verdeckten Parteienfinanzierung 
führen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der LINKEN) 

Schließlich geht es uns in unserem Antrag um ein-
zelne Großspenden. Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren, es ist Wesensmerkmal einer mo-
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dernen Demokratie, dass jede Stimme im politi-
schen Wettbewerb gleich viel zählt. Die Auseinan-
dersetzungen der Parteien sollen mit Argumenten 
geführt werden. Aber wir alle wissen, dass in die-
sem Wettbewerb natürlich auch zahlreiche Maß-
nahmen eine Rolle spielen, die Geld kosten. Damit 
die Finanzausstattung der Parteien einem fairen 
Grundmuster folgt, gibt es die staatliche Parteienfi-
nanzierung. Gleichzeitig sollen Parteien aber aus-
drücklich nicht rein staatlich finanziert werden; 
Staatsparteien sind unserer Demokratie zum Glück 
wesensfremd. In diesem Spagat bewegt sich das 
Parteispendenrecht. 

Wenn es aber interessengeleitete Großspenden 
gibt; wie z. B. die Mövenpickspende an die FDP, 
die offensichtlich mit der Erwartung verbunden 
war, dass die lukrative Steuersenkung für Hotels 
endlich durchgesetzt wird, dann verzerren diese 
Spenden den politischen Wettbewerb massiv, mei-
ne Damen und Herren. 

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der SPD sowie bei der 
LINKEN) 

Liebe FDP, lieber Kollege Dürr, mit dieser Art von 
Politik haben Sie endgültig und in aller Öffentlich-
keit deutlich gemacht, dass Sie genau das sind, 
was Ihre Gegner von Ihnen schon länger vermu-
ten, nämlich eine Klientelpartei für den besser ver-
dienenden Teil dieser Gesellschaft. Für die ma-
chen Sie Politik und für niemanden sonst. 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zurufe) 

Deshalb fordern wir Grüne eine Begrenzung von 
Spenden auf maximal 100 000 Euro pro Person 
und Jahr. Ich will Ihnen offen sagen, meine Damen 
und Herren, dass ich durchaus Sympathien für die 
Überlegung habe, Firmenspenden völlig zu verbie-
ten. Firmen sind keine Staatsbürger. Sie haben zu 
Recht kein Wahlrecht und keine Stimme. Da er-
scheint es unlogisch, dass sie über finanzielle Zu-
wendungen dann eben doch Einfluss auf den poli-
tischen Wettbewerb nehmen. Aber wir bewegen 
uns hier - ich hatte es bereits erläutert - in einem 
Spannungsfeld. Deshalb zunächst einmal also die 
Forderung nach einer Begrenzung. Wir werden die 
Beratungen abwarten. Vielleicht sind hier radikale-
re Maßnahmen notwendig, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Schließlich fordern wir in unserem Antrag konkrete 
Initiativen der Landesregierung zur Verschärfung 
des Straftatbestandes der Abgeordnetenbeste-

chung. Dieser Straftatbestand soll die politische 
Arbeit vor unzulässiger Landschaftspflege schüt-
zen. Dieser Tatbestand betrifft uns alle hier als 
Landtagsabgeordnete, obwohl wir selbst das 
Strafgesetzbuch natürlich nicht ändern können. 
Die Verschärfung dieses Straftatbestandes ist Vor-
aussetzung dafür, dass Deutschland endlich sei-
nen internationalen Verpflichtungen nachkommt 
und das UN-Abkommen gegen Korruption ratifi-
ziert. 

Herr Justizminister Busemann, Sie haben sich ja 
bereits im Jahr 2008 dahin gehend geäußert, dass 
Sie eine Verschärfung dieses Straftatbestandes 
anstreben. Jetzt haben wir 2010 - und nichts ist 
passiert. Herr Justizminister, bei der Verschärfung 
des Jugendstrafrechts waren Sie wesentlich erfolg-
reicher; diese hat es bis in den Koalitionsvertrag 
auf Bundesebene geschafft. Und hier? - Nichts 
weiter. Warum denn plötzlich so zögerlich? - Das 
kann es doch nicht sein. Ergreifen Sie endlich kon-
krete Maßnahmen, um Ihren großen Forderungen 
Taten folgen zu lassen. Die sind nämlich notwen-
dig. 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ganz 
allgemein gesprochen: Es geht uns nicht um eine 
pauschale Verunglimpfung des politischen Be-
triebs oder des politischen Gegners. Aber es geht 
uns darum, dass Vorgänge wie in Nordrhein-
Westfalen oder Sachsen, die schweren Schaden 
für die politische Kultur angerichtet haben, nicht 
ohne Folgen bleiben dürfen. 

Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Herr Limburg. - Für die SPD-
Fraktion hat Herr Politze das Wort. 

(Helge Limburg [GRÜNE] unterhält 
sich mit Ulf Thiele [CDU]) 

- Herr Limburg, ich würde es fair finden, wenn Sie 
jetzt auch dem Kollegen der SPD zuhören und 
nicht mit dem Kollegen von der CDU sprechen 
würden. - Danke schön. 

Stefan Politze (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Das Wort „Regierungskorruption“ ist auf 
dem besten Wege, in die Liste des Wortes des 
Jahres aufgenommen zu werden. Von der Möven-
pickspende über das Flugupgrade bei Air Berlin bis 
hin zur Mitnahme von ehemaligen Parteispendern 
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und Geschäftsfreunden auf Auslandsreisen reicht 
in der letzten Zeit der bunte Strauß von Vorwürfen 
und Verdächtigungen. 

(Zuruf von der CDU) 

- Nein, mit Sicherheit nicht. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen von der Regierungskoalition, das 
müssen Sie sich nun leider noch einmal anhören, 
obwohl der Kollege Limburg gerade darauf hinge-
wiesen hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Leider ist es seit Wochen ein Thema in unserer 
Gesellschaft und auch in der Presse. Noch vor 
sechs Monaten hätte man den heute vorliegenden 
Entschließungsantrag vielleicht sachlicher und viel 
theoretischer debattieren können. Man hätte sich 
über das Strafrechtsabkommen des Europarates 
über Korruption aus dem Jahr 1999 austauschen 
können. Man hätte das Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen Korruption aus dem Jahr 
2003 zitieren und auf die Umsetzungsschwierigkei-
ten in Deutschland hinweisen können. Das ist eine 
Debatte, die dem Rechtsausschuss zur Ehre ge-
reichen könnte. 

In den letzten sechs Monaten sind wir aber alle 
bösgläubig gemacht worden. Der von mir sehr ge-
schätzte FDP-Politiker Burkhard Hirsch hat das, 
was wir in den letzten Monaten erlebt haben, in der 
Süddeutschen Zeitung - ich zitiere - die „Gefahr 
des bösen Scheins“ genannt. Nicht nur er, sondern 
auch Kommentatoren, Blogger und Leserbrief-
schreiber hatten nicht den Eindruck, dass die bis-
herigen Transparenzregeln ausreichen. Auch ich 
habe leider nicht mehr den Eindruck, dass diese 
Regeln ausreichen. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei den GRÜNEN sowie bei der LIN-
KEN) 

Natürlich bin ich dankbar dafür, dass gerade einer 
Ihrer Parteifreunde, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der FDP, noch einmal auf das Parteiengesetz 
hingewiesen hat und einfordert, was dort eigentlich 
schon geschrieben steht, nämlich dass Spenden, 
die der Partei erkennbar in Erwartung oder als Ge-
genleistung eines bestimmten wirtschaftlichen oder 
politischen Vorteils gewährt werden, verboten sind. 
Die Debatte der letzten Monate hat gezeigt, dass 
die bisherigen Regelungen nicht ausreichen, den 
bösen Anschein zu vermeiden. Dieser böse An-
schein betrifft alle hier in diesem Haus. Daher kann 
ich hier für meine Fraktion feststellen, dass wir 
dem Antrag im Grundsatz zustimmen werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Nur, unsere Prioritäten würden wir wahrscheinlich 
anders formulieren, als die Grünen es in ihrem An-
trag getan haben. Darauf möchte ich jetzt einge-
hen, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kolle-
gen. Drei Punkte möchte ich dazu anführen: 

Erstens - das Sponsoring. Wir trauen der Landes-
regierung im Großen und Ganzen nicht allzu viel 
zu. Vielleicht gelingt es ihr in diesem Fall mit Un-
terstützung der Verwaltung aber, unverzüglich alle 
notwendigen Angaben zum Sponsoring zu veröf-
fentlichen. Der Bundestagsverwaltung jedenfalls 
gelingt dies bei der Parteienfinanzierung. Mehr Of-
fenheit und vor allem schnelle Öffentlichkeit - und 
bitte im Netz - lassen die Gefahr des bösen 
Scheins gar nicht aufkommen. Damit würde man 
dem Rechnung tragen, was Herr Hirsch zutreffend 
geschildert hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Zweitens - Änderung des Parteiengesetzes. Im 
Bund hat die SPD-Fraktion den Vorschlag einge-
bracht, dass Unternehmensverbände und andere 
Verbände zukünftig nicht mehr spendenberechtigt 
sein sollen. Das wäre ein Gebot der Transparenz, 
weil man die Mitglieder hinter dem Verband nicht in 
jedem Fall erkennen kann, meine Damen und Her-
ren. Außerdem wäre das ein Beitrag zur steuerli-
chen Gleichbehandlung; denn Unternehmen kön-
nen ihre Spenden nicht mehr steuerlich geltend 
machen. Über die Mitgliedschaft bzw. die Mit-
gliedsbeiträge zu einem Verband kann man das 
dann doch wieder als Betriebsausgabe absetzen. 
Und das ist nicht gerechtfertigt. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese steuerliche Begünstigung von Unterneh-
mensspenden ist systemwidrig. Ich hoffe, dass 
man diesen Aspekt auch noch in die Debatte ein-
bringen kann. Im Übrigen sind wir für die Einfüh-
rung einer jährlichen Spendenobergrenze von 
100 000 Euro. Wir unterstützen auch die Forde-
rung, dass dem Bundestagspräsidenten Spenden 
ab einer Höhe von 25 000 Euro - bisher sind es ja 
50 000 Euro - unverzüglich gemeldet werden müs-
sen. 

Drittens - Offenlegung der finanziellen Verhältnis-
se. Über die im Antrag eingesetzten Zahlen-
höchstgrenzen und deren Für und Wider kann man 
im Fachausschuss im Einzelnen sicherlich debat-
tieren. Das sollten wir im zuständigen Fachaus-
schuss dann auch in Gänze tun. Aber: Mehr und 
schnellere Informationen verhindern doch genau 
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das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, 
nämlich dass legale Handlungen den Anschein 
des Illegalen erwecken, meine Damen und Herren. 
Dann hätte es etwas früher mehr Kritik und öffent-
liche Fragen gegeben und hinterher keine Ver-
dächtigungen gegen - und das denken Sie jetzt bit-
te in Anführungszeichen - die Politik im Allgemei-
nen. 

(Beifall bei der SPD) 

Von einer solchen Regelung hätten alle hier in die-
sem Haus profitiert. Von daher kann ich nur hoffen, 
dass sich am Ende alle dieser Forderung an-
schließen werden. 

An der Universität Göttingen ist vor Kurzem ein In-
stitut für Demokratieforschung gegründet worden. 
Der Herr Ministerpräsident hat das in seiner Regie-
rungserklärung angekündigt und dies jetzt umge-
setzt. Dieses Institut soll der Demokratie- und Poli-
tikverdrossenheit entgegenwirken. Soweit gut und 
richtig. Dieser Antrag tut nun genau das Gleiche, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. Deswe-
gen werden wir ihn grundsätzlich unterstützen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Herr Politze. - Für die Fraktion DIE 
LINKE hat Herr Adler das Wort. 

Hans-Henning Adler (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die jüngsten Veröffentlichungen über 
Geldforderungen für Gespräche mit den Minister-
präsidenten Rüttgers und Tillich und über die Ein-
nahme von Geldern für Stände auf Parteitagen der 
CDU haben eine Gesetzeslücke offenbart, die 
dringend geschlossen werden muss. Auf diese 
Gesetzeslücke haben Juristinnen und Juristen 
schon vor einigen Jahren hingewiesen, aber bis-
lang ignorierte die Politik diese Kritik. 

Nun haben wir zur Kenntnis nehmen können, dass 
man einen leibhaftigen Ministerpräsidenten mieten 
kann, wenn auch nur stundenweise. Der eine Mi-
nisterpräsident hat immerhin erklärt, er sei gegen 
seinen Willen vermietet worden. Bei dem anderen 
hat der Vermieter erklärt, er habe nicht den Minis-
terpräsidenten vermietet, sondern den Landesvor-
sitzenden. Zufälligerweise handelt es sich dabei 
um dieselbe Person. Der eine Vermieter ist wegen 
der bevorstehenden Wahl entlassen worden, der 

andere ist noch im Amt, vermutlich, weil in Sach-
sen keine Wahlen bevorstehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese 
Vorfälle zeigen, dass es Aufgabe der Politik ist - 
eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit 
sein -, u. a. an der Willensbildung des Volkes mit-
zuwirken und gleichzeitig dem Grundgesetz ent-
sprechend dafür Sorge zu tragen, dass sich bei 
der Willensbildung des Volkes das demokratische 
Prinzip durchsetzt, 

(Beifall bei der LINKEN) 

die Staatsgewalt also vom Volk ausgeht, so wie es 
in den Artikeln 20 und 21 des Grundgesetzes for-
muliert ist. 

Die Ereignisse in Nordrhein-Westfalen und Sach-
sen haben darüber hinaus aber gezeigt, dass ein 
Verbot des dem Sportsponsoring nachgebildeten 
Politiksponsorings nicht durchsetzbar sein wird, 
wenn die Grenzen zwischen Parteien, Personen 
und Ämtern nicht neu gezogen werden. Einer Um-
gehung eines Parteiensponsorings mittels staatli-
cher Funktion muss deshalb ein Riegel vorgescho-
ben werden. Um dem weit verbreiteten Eindruck 
der Käuflichkeit der Politik entgegenzuwirken, 
muss ein Verbot von Sponsoring gesetzlich gere-
gelt werden. Es ist im Übrigen ein Skandal, dass 
die Leistungen des Sponsorings auch noch steuer-
lich absetzbar und damit für die Sponsoren höchst 
attraktiv sind. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass wir 
auch im Bereich der Parteispenden ganz bedenkli-
che Vorgänge haben, so u. a. die ganzseitige An-
zeige der Salzgitter AG im Mitgliedermagazin der 
CDU. Immerhin gehört die Salzgitter AG zu 26,5 % 
dem Land. Auf diese Weise wird das Parteienge-
setz umgangen. 

Ich finde es auch höchst bedenklich, wenn der 
Bundesaußenminister Westerwelle als Klientelbe-
glücker in Erscheinung tritt, indem er Leute, die für 
die FDP gespendet haben, bevorzugt auf seinen 
Auslandsreisen mitnimmt, u. a. Herrn Cornelius 
Boersch, der bei den Reisen nach Saudi-Arabien, 
Katar, Estland, Japan und China dabei war. Be-
kanntlich hatte Herr Boersch für die FDP gespen-
det und Spendengalas organisiert. 

Alle diese Vorgänge bestätigen unsere Position: 
Politik und Kommerz müssen scharf voneinander 
getrennt werden. 
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(Ulf Thiele [CDU]: Sie brauchen so 
etwas ja auch nicht! Sie können ja auf 
das SED-Vermögen zurückgreifen!) 

Das beugt Politikverdrossenheit vor, und es ist im 
Übrigen ein Gebot der Demokratie. 

(David McAllister [CDU]: Ihr müsst 
klatschen! Adler hat die Fraktion in 
den Schlaf geredet! Da klatscht nicht 
einmal Sohn! - Gegenruf von Dr. Man-
fred Sohn [LINKE]: Wir sind immer 
hellwach! - David McAllister [CDU]: 
Die haben ihren Einsatz verpennt!) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Nächster Redner ist für die CDU-Fraktion Herr 
Dr. Biester. Bitte! 

Dr. Uwe Biester (CDU): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 
Spenden und Sponsoring geraten immer wieder 
einmal in politische Diskussionen. Wir sollten uns 
als Parlamentarier sehr genau überlegen, wie wir 
diese Diskussionen miteinander führen; denn 
Spenden und Sponsoring sind erwünscht. Wir soll-
ten uns bei jedem Spender und jedem Sponsor für 
sein oder ihr Engagement bedanken und sie nicht 
durch unbedachte Diskussionen unter einen Gene-
ralverdacht stellen und verunsichern. Die Diskussi-
on verschwimmt ja manchmal. Man prangert ir-
gendwelche vermeintlichen Fehler und Irrtümer an 
und denkt letztendlich nicht an die vielen Spender - 
und das ist der ganz überwiegende Teil -, die ganz 
seriös und ganz uneigennützig ihre Spenden her-
geben. Die Spender handeln in gesellschaftlicher 
Verantwortung für unser Staatssystem 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

und gerade nicht aus unlauteren Beweggründen. 
Man kann sich vorstellen, wie eine solche Diskus-
sion über das Thema hier möglicherweise laufen 
könnte. Das war hier, Gott sei Dank, nur im Ansatz 
der Fall. Natürlich könnte auch ich hier eine Giftlis-
te präsentieren, aber ich glaube nicht, dass es uns 
wirklich hilft, wenn wir uns gegenseitig Fälle vor-
werfen und vorhalten und mit dem Finger auf an-
dere zeigen. Denn eines ist ja bekannt: Wenn man 
mit einem Finger auf andere zeigt, zeigen immer 
drei Finger auf einen selber zurück. 

(Vizepräsident Hans-Werner Schwarz 
übernimmt den Vorsitz) 

Ich persönlich halte das System von Spenden und 
Sponsoring für in Ordnung, und wer es infrage stel-

len will, muss sagen, wie sich die Parteien dann fi-
nanzieren sollen; denn Finanzmittel brauchen die 
Parteien. Die Alternative wäre eigentlich nur eine 
Staatsfinanzierung, und diese Staatsfinanzierung 
wollen wir in der Tat nicht. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Spenden und Sponsoring finden nicht im Verbor-
genen statt, sondern wir haben - und das rechtfer-
tigt dieses System - Kontrollen und Veröffentli-
chungspflichten. Ich nehme als Beispiel die Groß-
spende an die FDP. Die hat doch nicht irgendje-
mand als irgendeine Mauschelei aufgedeckt, son-
dern da hat sich jemand zu einer Spende ent-
schlossen, der wusste, dass das veröffentlicht 
wird, es hat sich jemand entschlossen, die Spende 
anzunehmen, der wusste, dass es veröffentlicht 
wird, und der hat gesagt: Das halte ich politisch 
aus. - Das mussten die Beteiligten miteinander 
austragen. Der Anschein der Käuflichkeit ist nicht 
automatisch gegeben, sondern es stellt sich immer 
die Frage: Was hat diese Spende denn vermeint-
lich bewirkt? Wer vorher für eine Reduzierung des 
Mehrwertsteuersatzes war und eine Spende be-
kommt, ist nicht käuflich. Wer aber seine Meinung 
plötzlich ändert, weil er eine Spende bekommen 
hat, der wäre in der Tat käuflich. Aber zumindest 
das hat auch noch keiner von Ihnen in diesem Zu-
sammenhang behauptet. 

Ich komme zum Sponsoring. Sponsoring ist keine 
Spende, sondern dafür gibt es eine Gegenleistung. 
Sponsoring ist in Ordnung, wenn Leistung und 
Gegenleistung miteinander im Verhältnis stehen. 
Natürlich sponsert jemand in diesem Sinne auf ei-
ner Parteiveranstaltung vielleicht auch deshalb ei-
ne Partei, weil er sich sagt: Dort treffe ich dann auf 
Persönlichkeiten und kann die Gelegenheit nutzen, 
Gespräche zu führen. - Ja, das ist doch unsere 
Aufgabe. Wie viele Gespräche führen wir denn als 
Politiker? Wir wären ja schlechte Politiker, wenn 
wir es nicht täten. 

Denken wir an die SPD Sachsen, die wie folgt um 
Sponsoren geworben hat: „Als Sponsor der SPD 
Sachsen geben wir Ihnen Gelegenheit …“ Nach 
einigen Erläuterungen folgt dann der Hinweis 
„Vermittlung exklusiver Gesprächspartner auf Ver-
anstaltungen“. 

(Zuruf von der CDU: Was?) 

Das ist also ein ganz normaler Vorgang. 

(David McAllister [CDU]: Wen haben 
die denn?) 
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Natürlich ist es nicht in Ordnung - das will ich hier 
auch nicht verschweigen -, wenn Preise gestaffelt 
werden und davon abhängig sind, wer dem jewei-
ligen Sponsorenstand zugeführt wird und welche 
Funktion diese Person hat. Das ist nicht in Ord-
nung. Das hätten wir in Niedersachsen sicherlich 
niemals so gemacht, und dort, wo diese Dinge ge-
schehen sind, wurden sie inzwischen ja auch ge-
klärt. 

Zu den Anzeigen wird der Kollege Thiele noch et-
was sagen. Ich glaube, dass sich auch noch ein 
weiterer Kollege aus unserer Fraktion melden will. 
Ich persönlich bin gerne bereit, mit Ihnen gemein-
sam über die Frage, ob es eine Verbesserung in 
unserem System der gesetzlichen Regelung für 
Spenden und Sponsoring geben soll, zu reden. Wir 
sollten dann natürlich auch über die Möglichkeit 
der Geldannahme durch wirtschaftliche Unterneh-
men sprechen. Mich würde in dem Zusammen-
hang schon interessieren, wie die 8 Millionen Euro, 
die die SPD aus ihrem Imperium im Bereich Zeit-
schriften und Medien bekommt, zu betrachten sind, 
gerade dann, wenn man Anzeigen verkauft und 
denjenigen, die jährlich Anzeigen dort schalten, 
dann ein Abendessen in einem großen Berliner 
Hotel verspricht und ihnen in Aussicht stellt, sie 
dort mit entsprechenden Persönlichkeiten der SPD 
zusammenzuführen, wie das bei der Zeitung Vor-
wärts passiert. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Professor 
Dr. Zielke. Bitte sehr! 

Es liegt offenbar die Bitte um eine Kurzintervention 
vor. Das haben wir wegen des Präsidentenwech-
sels übersehen. - Frau Zimmermann erhält das 
Wort zu einer Kurzintervention auf Herrn Biester. 
Bitte sehr! 

Pia-Beate Zimmermann (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Biester sagte eben: Spenden sind natürlich will-
kommen. Wenn man Spenden bekommen hat, will 
man sich natürlich für das Engagement bedanken. 
Da stellt sich natürlich die Frage: Wie bedankt man 
sich denn? Bedankt man sich dann so, wie die 
Spender sich das wünschen, also entsprechend 
den Wünschen der Spender? Das ist doch hier zu 
fragen. 

Ich habe mich neulich einmal mit jemandem unter-
halten, der mich fragte: Warum macht ihr das in 
der Politik eigentlich nicht so wie im Sport? Dann 
weiß man zumindest, woran man ist. Die Sportler 
haben ihre Werbung, die zeigt, von wem sie ge-
sponsert werden, auf dem T-Shirt, auf der Mütze, 
an der Hose, an der Jacke. Das wäre eine Mög-
lichkeit; 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

denn dann wüsste man, in welche Richtung man 
gucken kann, wie Wünsche beurteilt werden.  

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die man hier 
umsetzen könnte, nämlich die Bandenwerbung. 
Wir könnten hier hinten eine Bande aufstellen. 
Dann könnte man jeweils hinter den Fraktionen die 
Sponsoren nennen. Auch das würde zur Aufklä-
rung beitragen. 

Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Herr Dr. Biester möchte antworten. 

(Dr. Manfred Sohn [LINKE]: Dann be-
kommt er ein Allianz-Hemd!) 

Dr. Uwe Biester (CDU): 

Herr Präsident! Frau Zimmermann, wenn Sie auf 
Spenden so reagieren, dass Sie letzten Endes 
meinen, Sie müssten den Spendern auch gefällig 
sein und das tun, was die sagen, dann ist das Ihre 
Sache. Dann verstoßen Sie allerdings gegen das 
Gesetz, in dem es nämlich heißt, dass unter sol-
chen Umständen die Spenden nicht angenommen 
werden dürfen. 

Bei uns ist das anders. Wir haben programmati-
sche Aussagen, und wir finden Menschen, die die-
se Aussagen in Ordnung finden und uns dafür un-
terstützen. Diese Spenden nehmen wir an. Damit 
ist überhaupt kein Zwang oder kein Bedürfnis ver-
bunden, uns hinterher, wie Sie meinen, erkenntlich 
zu zeigen. So finden Spenden bei uns nicht statt.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Dr. Manfred Sohn [LINKE]: Das glau-
ben Sie doch selbst nicht! - Gegenruf 
von Ulf Thiele [CDU]: Das können Sie 
sich nicht vorstellen! Das sind nämlich 
anständige Demokraten!) 
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Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Jetzt spricht Herr Professor Zielke für die FDP-
Fraktion. Bitte schön! 

Professor Dr. Dr. Roland Zielke (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der An-
trag enthält neben einigen Dingen, über die man 
durchaus reden könnte, eine Menge Fragwürdiges. 
Wo es schwierig wird, bleibt er an der Oberfläche, 
und in der Begründung findet sich statt Substanz 
eine Menge Polemik. 

Nur ein paar Punkte. Ihre Forderung, den Straftat-
bestand der Abgeordnetenbestechung auszuwei-
ten, ist zunächst einmal nur eines: wohlfeil. Sie 
hatten nicht einmal den Mut, sich auf Ihren eige-
nen Gesetzentwurf aus dem Bundestag zu bezie-
hen, vermutlich, weil er in der ersten Lesung am 
25. September 2008 nach Strich und Faden ausei-
nandergepflückt worden ist.  

In Ihrem Punkt 3 beziffern Sie allerlei Geldbeträge. 
In b) fordern Sie die Veröffentlichungspflicht in Be-
zug auf Parteispenden ab 5 000 Euro - halb soviel 
wie Transparency International. In a) fordern Sie 
einen generellen Deckel von 100 000 Euro pro 
Spender und Jahr - doppelt soviel wie Transparen-
cy International. Sie werden wissen, warum. Der 
Bundestagspräsident hat eine umgehende Anzei-
gepflicht für Spenden ab 50 000 Euro festgelegt. 
Sie wiederum wollen diesmal die Hälfte, also 
25 000 Euro. So hebt man sich ab. Richtig kreativ! 

(Zustimmung bei der FDP) 

Über Gleichbehandlung von Sponsoring mit Spen-
den in den Rechenschaftsberichten kann man 
durchaus reden. Aber weder Spenden noch Spon-
soring umfassen alle Fälle von massiver politischer 
Einflussnahme. Der 28. Februar 1998 war der 
Samstag vor einer Landtagswahl in Niedersach-
sen. Da erschien in fast allen großen Tageszeitun-
gen zeitgleich eine doppelseitige Anzeige mit dem 
Slogan „Der nächste Kanzler muss ein Nieder-
sachse sein“, unterzeichnet von einer angeblichen 
„Initiative Mittelstand“, die kein Mensch kannte. 

(Zustimmung bei der FDP - Wolfgang 
Jüttner [SPD]: Bei uns war das nur ei-
ne Seite!) 

- Bei uns in der NOZ war es doppelseitig.  

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Ihr habt halt 
eine kleine Zeitung!) 

Wenn etwas den Tatbestand von Politbeeinflus-
sung erfüllt, dann diese Anzeige mit Kosten von 

weit über 300 000 Euro. Aber da geht Ihre unver-
zügliche Anzeigepflicht ins Leere, weil dann die 
Wahl längst gelaufen ist. 

Gerade das Internet bietet ein weites Feld für ähn-
liche Blitzkampagnen. Wie gehen wir überhaupt 
damit um? Damit haben wir uns noch nie beschäf-
tigt.  

In der Begründung erwähnen Sie mehrfach den 
Anschein von Käuflichkeit, den Anschein, der be-
kämpft gehört. Das klingt gut, ist aber heikel. Das 
verlagert den Zweck von Strafgesetzen weg von 
der Tatbekämpfung hin zur Verdachtsbekämpfung. 
Man muss auch fragen, wie so ein Anschein zu-
stande kommt. Er muss am Anfang doch von ir-
gendwem erweckt werden. Wer sind die Anschein-
serwecker, und welche Motive haben sie?  

Sie z. B. erwähnen sogar zweimal in Ihrer Begrün-
dung die von der Berliner Koalition beschlossene 
Absenkung der Mehrwertsteuer für Hotels und ver-
suchen da einen Zusammenhang mit Parteispen-
den zu konstruieren. Deshalb hier ein paar Fakten, 
auch für die Presse, zum Mitschreiben. Am 
18. Januar 2006 hat die SPD im Bayerischen 
Landtag einen Antrag gestellt, der mit dem Satz 
beginnt:  

„Die Staatsregierung wird aufgefor-
dert, ihren Einfluss dahin gehend gel-
tend zu machen, dass der Bund für 
die Hotellerie den reduzierten Mehr-
wertsteuersatz in Höhe von 7 % ein-
führt.“ 

Am 9. Februar 2010 haben die Grünen im Bayeri-
schen Landtag einem Antrag zugestimmt, der mit 
dem Satz beginnt: 

„Die Staatsregierung wird aufgefor-
dert, sich … dafür einzusetzen, dass 
der Mehrwertsteuersatz für bestimmte 
Wirtschaftsbereiche, insbesondere für 
die Gastronomie- und die Tourismus-
branche, reduziert wird.“ 

Im Wahlprogramm der Partei DIE LINKE zur Bun-
destagswahl steht wörtlich:  

„DIE LINKE fordert, … den ermäßig-
ten Umsatzsteuersatz von sieben 
Prozent aus(zu)weiten auf … Hotelle-
rie und Gastronomie“. 

(Zustimmung von Dr. Manfred Sohn 
[LINKE] - Lachen bei der CDU) 
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Auch FDP und CSU haben inhaltsgleiche Forde-
rungen gestellt. Und dann wollen Sie der Öffent-
lichkeit weismachen, jemand würde einer Partei 
etwas spenden, weil diese Partei etwas durchset-
zen will, was auch alle anderen Parteien durchset-
zen wollen?  

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - 
Glocke des Präsidenten) 

- Letzter Satz. - Sie sollten uns auf Knien danken, 
dass wir Ihre Forderungen durchgesetzt haben,  

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP 
und bei der CDU) 

statt zu versuchen, - - - 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Kommen Sie bitte zum Schluss.  

Professor Dr. Dr. Roland Zielke (FDP): 

 - - - auf die Durchsetzer Ihrer eigenen Beschlüsse 
mit Schmutz zu werfen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Professor Zielke, Sie waren so schnell, so-
dass ich nicht dazwischen kam, um zu fragen, ob 
Herr Dr. Sohn noch eine Zwischenfrage stellen 
darf. 

(Professor Dr. Dr. Roland Zielke 
[FDP]: Das hat sich jetzt erübrigt!) 

Jetzt hat sich das erübrigt. Jetzt liegen mir zwei 
Meldungen zu Kurzinterventionen vor, und zwar 
von Herrn Limburg und von Herrn Humke-Focks. 
Zunächst Herr Limburg, bitte sehr! 

Helge Limburg (GRÜNE): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Lieber Herr Professor Dr. Dr. Zielke. Sie 
haben in Ihrer Rede viele richtige Aspekte ge-
nannt. Natürlich muss man darüber diskutieren, wo 
die vernünftigen Grenzen liegen. Natürlich muss 
man auch darüber diskutieren - das haben Sie völ-
lig zu Recht angesprochen -, wie man Sponsoring 
und andere Finanzierungsformen so regeln kann, 
dass alle Bereiche umfasst sind und alle Bereiche 
transparent geregelt werden. 

Aber dann sind Sie etwas in die Polemik abgedrif-
tet. Dazu möchte ich gerne zwei Aspekte klarstel-

len. Vielleicht können Sie auch in der Antwort dar-
auf eingehen. 

Sie haben erstens davon gesprochen, dass wir ei-
nen Straftatbestand für die Anscheinserweckung 
schaffen wollen. Das ist natürlich völliger Unsinn. 
Wir haben - das werden Sie herausfinden können, 
wenn Sie den Antrag genau lesen - gefordert, dass 
der Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung, 
der jetzt schon für eine Handlung und nicht für ei-
nen Anschein besteht, so ausgestaltet wird, dass 
er dem UN-Abkommen gegen Korruption gerecht 
wird. Das ist der wichtige Punkt. Darauf sind Sie 
überhaupt nicht eingegangen. Deutschland hat ein 
Abkommen unterschrieben, aber nicht ratifiziert, 
weil sich der Deutsche Bundestag nicht darauf ei-
nigen konnte, das Strafgesetzbuch dementspre-
chend zu ändern. Ich finde, dass man nach vielen 
Jahren, die dieses Abkommen hier nun bereits 
liegt, ohne dass es ratifiziert worden ist, endlich 
einmal konkrete Schritte unternehmen sollte, um in 
die Richtung der Ratifizierung zu kommen. Das 
sind wir unseren internationalen Verpflichtungen 
schuldig. 

Zweitens sind Sie auf die Mehrwertsteuersenkung 
eingegangen. Zum einen: Ich werde Ihnen nicht 
auf Knien danken, das ist auch schon eine Stilfra-
ge. Zum anderen haben wir Grünen in Nieder-
sachsen das nie gefordert. Zum dritten, und das ist 
der entscheidende Unterschied, hat uns niemand 
Millionenspenden dafür verschafft, damit wir in ei-
ner Bundesregierung eine solche Forderung 
durchsetzen.  

(Ulf Thiele [CDU]: Das ist falsch!) 

Das ist der wichtige Punkt, wie ich meine. Deshalb 
fordern wir an dieser Stelle Transparenz, aber kein 
absolutes Verbot.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Die nächste Kurzintervention kommt von Herrn 
Humke-Focks. Bitte sehr! 

Patrick-Marc Humke-Focks (LINKE): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Professor Zielke, wenn Sie schon aus Pro-
grammen zitieren, dann sollten Sie das doch voll-
ständig machen. Wir, die wir die einzige Partei in 
dieser Gesellschaft sind, die für die kleinen und 
mittleren Unternehmen eintritt,  

(Beifall bei der LINKEN - Lachen bei 
der CDU und bei der FDP) 
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haben im Unterschied zu Ihnen eine Mehr-
wertsteuersenkung gerade für kleine und mittlere 
Unternehmen gefordert, wie z. B. für Ihren Friseur-
salon um die Ecke. Aber da dieser Friseursalon um 
die Ecke nicht 1,2 Millionen Euro wie Mövenpick 
an Sie zahlen kann, haben Sie Ihre Forderung ent-
sprechend umgesetzt und 1,2 Millionen Euro an 
Spenden für ein Gesetz eingesackt, das Sie unter-
stützt haben, das die Absenkung auf das Hotel- 
und Gaststättengewerbe begrenzt. 

Wenn Sie schon zitieren, dann zitieren Sie bitte 
vollständig, und verfallen Sie nicht in die populisti-
sche Art. Geben Sie einfach zu, dass Sie die Klien-
telpartei für die Wohlhabenden und Reichen sind. 

(Christian Grascha [FDP]: Wir sind die 
Klientelpartei für den Mittelstand!) 

Geben Sie endlich zu, dass Sie die Gegner aller 
kleinen und kleinen mittleren Unternehmen in die-
ser Gesellschaft wie z. B. den Friseursalon um die 
Ecke sind. Denen wäre mit einer Mehrwertsteuer-
senkung geholfen gewesen, und nicht nur dem Ho-
tel- und Gaststättengewerbe. Also wirklich, es ist 
unlauter, was Sie hier machen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Professor Zielke möchte antworten. Ich erteile 
ihm ebenfalls für anderthalb Minuten das Wort. Bit-
te! 

Professor Dr. Dr. Roland Zielke (FDP): 
Zunächst einmal zu UNCAC: UNCAC - das ist die 
internationale Abkürzung - ist ein internationales 
Abkommen zur Bekämpfung der Korruption. UN-
CAC bezieht sich vor allem auf Amtsträger, aber 
kaum auf Abgeordnete. Diese Behauptung hat 
Amnesty International einmal in die Welt gesetzt. 
Das stimmt aber so nicht. Im Übrigen hat die Bun-
desregierung dieses Abkommen zwar unterschrie-
ben, es ist aber nicht ratifiziert worden. Das ist da-
mals im Bundestag an einem Streit zwischen SPD 
und Grünen gescheitert und nicht daran, dass bei-
spielsweise die FDP dagegen gewesen wäre. Wir 
haben nach dem Stand gefragt, und die Bundes-
regierung hat der FDP-Fraktion in der Antwort auf 
eine Kleine Anfrage erklärt, dass sie es sehr be-
grüßen würde, wenn es zu einer Ratifizierung kä-
me. Das ist aber nicht passiert. 

(Helge Limburg [GRÜNE]: Jetzt regie-
ren Sie ja mit! Jetzt können Sie es ja 
ändern!) 

Herr Humke-Focks und Herr Limburg, zu den 7 % - 
Herr Dr. Biester hat eben schon darauf hingewie-
sen -: Man muss auch die zeitliche Abfolge im Au-
ge behalten. Alle Parteien haben eine bestimmte 
Sache gefordert. Wir haben von einem Spender 
Geld bekommen. Wenn der Spender eine Partei 
privilegieren wollte, dann sicherlich nicht deswe-
gen, weil sie fordert, was alle anderen auch for-
dern. 

(Glocke des Präsidenten - Patrick-
Marc Humke-Focks [LINKE]: Andert-
halb Minuten müssen jetzt um sein!) 

So einfach ist das. Er hat uns aus anderen Grün-
den gefördert und weil er uns mochte, aber nicht, 
weil wir irgendetwas versprochen hätten, was die 
anderen nicht auch versprochen haben.  

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - 
Wolfgang Jüttner [SPD]: Es war also 
Liebe im Spiel! - Gegenruf von Pro-
fessor Dr. Dr. Roland Zielke [FDP]: Es 
gibt Leute, die unterstützen unsere 
allgemeine Weltanschauung! - Wolf-
gang Jüttner [SPD]: Das wundert mich 
immer wieder!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Ich bitte darum, jetzt keine Dialoge zu führen. - 
Jetzt erhält Herr McAllister von der CDU-Fraktion 
das Wort. Bitte schön! 

David McAllister (CDU): 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe mich zu Wort gemeldet, um noch 
einmal auf den Kern der Debatte zurückzukom-
men. In Artikel 21 des Grundgesetzes werden 
ausdrücklich die politischen Parteien als Träger der 
politischen Willensbildung erwähnt. Und weil das 
so ist, brauchen die Parteien finanzielle Mittel, um 
die verfassungsrechtlich vorgesehenen Aufgaben 
erfüllen zu können. Dafür sind in Deutschland vor-
gesehen: erstens staatliche Zuwendungen, zwei-
tens Mitgliederbeiträge und drittens Spenden und 
sonstige Unterstützungen.  

Das Parteifinanzierungssystem ist ausdrücklich 
mehrgliedrig aufgestellt. Wir wollen im Gegensatz 
zur Linken nicht die ausschließlich staatliche Par-
teienfinanzierung, weil wir keine Staatsparteien 
wollen, sondern Parteien, die gesellschaftlich ver-
ankert sind. Dazu gehört auch eine breite finanziel-
le Aufstellung aus der Mitte der Gesellschaft her-
aus.  
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(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Daran ist überhaupt nichts verwerflich, solange 
das - der Kollege Biester und andere haben bereits 
darauf hingewiesen - transparent erfolgt. 

Zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit hätten heute 
die Redner der Opposition wenigstens versuchen 
können, Handeln und Reden in Einklang zu brin-
gen.  

Ich will erstens etwas zu Ihnen sagen, Herr Kollege 
Adler: Bevor Sie sich zu diesem Thema zu Wort 
melden, sollte Ihre Partei endlich - ich betone: end-
lich - offenlegen, was aus den aus DDR-Zeiten 
stammenden Vermögen Ihrer Vorgängerorganisa-
tion SED geworden ist.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Zurufe von der LINKEN) 

Zweitens. Herr Politze hat wohlweislich weder das 
geplante Sommerfest der SPD-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag noch die Kamingespräche 
beim Vorwärts erwähnt. Wie schrieb SPIEGEL 
ONLINE am 23. Februar 2010? - Ich zitiere - dort 
wird ein anonymer Teilnehmer genannt -:  

„Man wird nur eingeladen, wenn man 
etwas geleistet hat.“  

Ich will damit sagen, Herr Kollege Politze: Bevor 
man mit dem Finger auf andere zeigt, sollte man 
immer bedenken, dass mehrere Finger auf einen 
selbst gerichtet sind.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Dr. Gabriele Andretta [SPD]: Das gilt 
für Sie auch!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Kollege McAllister, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage? 

David McAllister (CDU): 
Nein. 

Aber eigentlich habe ich mich mit Blick auf Herrn 
Limburg zu Wort gemeldet, der hier heute wieder 
einmal den großen Saubermann für Bünd-
nis 90/Die Grünen gegeben hat. 

(Zustimmung von Helge Limburg 
[GRÜNE]) 

Herr Kollege Limburg, ich habe eine Seite aus dem 
Internetportal www.xing.com ausgedruckt. Dort 
habe ich den Eintrag von einem Herrn Daniel Ho-
lefleisch gefunden, Vorstandsreferent für Unter-

nehmenskontakte und Fundraising bei Bünd-
nis 90/Die Grünen. 

(Oh! bei der CDU und bei der FDP) 

Dort hat er unter „Ich suche“ eingetragen:  

„Interessante (parteiübergreifende) 
Kontakte und Gesprächspartner, kon-
struktive und kontroverse Diskussio-
nen. Sowie (Unternehmens-)Spen-
den, Sponsoren für Parteitage und 
andere Parteiveranstaltungen.“ 

(Oh! bei der CDU und bei der FDP - 
Zurufe von der CDU: Hört, hört!) 

So weit, so gut. Darunter steht:  

„Ich biete: direkten Zugang zu Ge-
sprächspartnern in Parteispitze und 
Bundestagsfraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen.“ 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Oh! bei der CDU und bei der FDP - 
Björn Thümler [CDU]: Unglaublich!) 

Herr Kollege Limburg, ich halte es hier mit Nietz-
sche:  

„Gar nicht von sich zu reden, ist eine 
sehr vornehme Heuchelei.“ 

Herzlichen Dank. 

(Starker, anhaltender Beifall und Hei-
terkeit bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Jüttner hat sich zu einer Kurzintervention ge-
meldet. Anschließend folgt Herr Adler. Herr Jütt-
ner, ich erteile Ihnen das Wort.  

Wolfgang Jüttner (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte den großen Philosophen David McAllister 
zitieren, der gesagt hat:  

„Gar nicht von sich zu reden, ist eine 
große Heuchelei.“ 

(Reinhold Coenen [CDU]: Was soll 
das denn?) 

Herr McAllister, wir reden über ein ernsthaftes 
Thema, und Ihr Kollege hat dem auch Rechnung 
getragen. Sie haben in der Ihnen eigenen Art deut-
lich gemacht: Es gibt auch eine Ebene darunter. - 
Auf der sind Sie zu Hause. 
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(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN - David 
McAllister [CDU]: Kann er sich nicht 
selbst verteidigen? - Björn Thümler 
[CDU]: Das tut wieder weh!) 

Damit der ganze Sachverhalt auf dem Tisch liegt, 
möchte ich darauf hinweisen: Sie hätten noch er-
wähnen müssen, dass Ihr Bundeskanzler Kohl ge-
gen die Verfassung verstoßen hat, weil er sich ge-
weigert hat, die Spender zu benennen - das ist ein 
öffentlicher Skandal gewesen -  

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN - Glocke des Präsidenten) 

- letzter Satz -, und dass Ihre Partei und auch die 
FDP sämtliche Blockparteien übernommen haben - 
nicht nur die Mitglieder, sondern wahrscheinlich 
auch die Gelder. Dann haben wir einen Gesamt-
eindruck von dem, worüber wir hier reden.  

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN - Wolfgang Jüttner [SPD]: Wir 
übrigens nicht, wir haben niemanden 
übernommen! Das will ich nur sagen! 
- Gegenruf von David McAllister 
[CDU]: Sie sind die reichste Partei 
nach der chinesischen Partei! Sie sind 
die zweitreichste Partei der Welt, er-
zählen Sie doch nichts! Darüber kön-
nen wir noch mal eine Debatte führen! 
- Anhaltende Zurufe - Unruhe - Glocke 
des Präsidenten) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, stellen 
Sie die Zurufe jetzt bitte ein, damit wir weiterma-
chen können! 

Jetzt erhält Herr Adler für die Fraktion DIE LINKE 
das Wort zu einer Kurzintervention. Herr Limburg 
hat sich ebenfalls noch zu einer Kurzintervention 
gemeldet. Er kommt anschließend an die Reihe. 
Herr Adler, Sie haben das Wort. 

Hans-Henning Adler (LINKE): 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Herr McAllister, Sie haben mir eine Frage 
gestellt, und die will ich natürlich auch beantwor-
ten. 

(David McAllister [CDU]: Gerne!) 

Ich wollte eigentlich eine Zwischenfrage stellen, 
aber es geht ja auch so.  

Was das Vermögen der Parteien der ehemaligen 
DDR betrifft, so hat es ein entsprechendes Verfah-
ren in einer gemeinsamen Kommission gegeben. 
In dieser Kommission wurde entschieden, was mit 
den jeweiligen Parteivermögen passiert. Die CDU 
hat das Vermögen der Ost-CDU und der Demokra-
tischen Bauernpartei übernommen. Die FDP hat 
das Vermögen der LDPD und der NDPD über-
nommen. Die Grünen waren natürlich in einer 
schwierigeren Situation; das räume ich ein. Für die 
SPD, die es in der DDR ursprünglich auch nicht 
gab, hat die gemeinsame Kommission eine Lö-
sung gefunden. Danach ist das Vermögen der 
SED, soweit es zu diesem Zeitpunkt nicht schon 
anderweitig vergeben worden war - - - 

(Lachen bei der CDU und bei der FDP 
- Ulf Thiele [CDU]: Verschwunden! - 
Unruhe) 

- Nein, das ist nicht das, was Sie meinen. Es ist ja 
in der Übergangszeit - - - 

(Anhaltende Unruhe) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese 
Unterbrechung ziehe ich Herrn Adler nicht von sei-
ner Zeit ab. - Bitte fahren Sie fort, Herr Adler. 

Hans-Henning Adler (LINKE): 
Das ist nicht das, was Sie meinen. Vielmehr ist in 
der Übergangszeit Vermögen an gemeinnützige 
Organisationen übergeben worden. Das könnte ich 
Ihnen jetzt im Einzelnen darlegen. 

Ich will aber Folgendes sagen: Nach den Be-
schlüssen dieser gemeinsamen Kommission hat 
auch die SPD einen Teil des SED-Vermögens be-
kommen. 

(David McAllister [CDU]: Die fusionie-
ren ja bald wieder! - Unruhe - Glocke 
des Präsidenten) 

Dabei wurde das Vermögen zugrunde gelegt, das 
vor der Vereinigung der beiden Parteien jeweils 
vorhanden war. Dadurch hat die SPD einen Teil 
des SED-Vermögens bekommen. Auch das müs-
sen Sie wissen. 

(Anhaltende Unruhe) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Adler, ich unterbreche Sie. Sie bekommen 
noch ein bisschen mehr Zeit. So geht das nicht. - 
Bitte schön! 
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Hans-Henning Adler (LINKE): 
Die damalige PDS hat das Vermögen bekommen, 
das die KPD vor dem Vereinigungsparteitag hatte, 
und die SPD hat das Grundvermögen bekommen, 
das sie vor diesem Parteitag hatte. So ist das auf-
geteilt worden. Auf diese Weise haben alle Partei-
en etwas davon bekommen. 

Vielleicht haben Sie das immer polemisch ange-
sprochene Auslandsvermögen der SED gemeint. 
Dazu hat unsere Partei immer wieder erklärt: Wir 
haben keine Kenntnis davon. 

(Lachen von Ulf Thiele [CDU]) 

Sollte es irgendwann auftauchen, stellen wir es zu 
100 % dem Staat zur Verfügung. 

(Beifall bei der LINKEN - Ulf Thiele 
[CDU]: Das, was Sie nicht ausgege-
ben haben!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Die nächste Kurzintervention kommt von Herrn 
Limburg. Herr Limburg, Sie haben das Wort. 

Helge Limburg (GRÜNE): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Lieber Herr McAllister, gestatten Sie mir 
zunächst eine persönliche Anmerkung. Ich bin Ih-
nen richtig dankbar. Für einen kleinen Oppositi-
onsabgeordneten wie mich ist es doch sehr unge-
wöhnlich, dass ihm die Ehre zuteil wird, dass der 
CDU-Landesvorsitzende und -Fraktionsvorsitzende 
hier bei meinem Antrag persönlich in die Bütt 
steigt. Das schmeichelt mir. 

(David McAllister [CDU]: So ernst 
nehmen wir Sie!) 

Ich bin Ihnen aber auch politisch dankbar; denn 
Sie haben sehr viele verschiedene Facetten in die 
Debatte eingebracht. 

Sie haben natürlich recht: Die von uns geforderten 
Verschärfungen und Veränderungen des Parteien-
gesetzes gelten für alle Parteien. Diese Regelun-
gen gelten dann für Sponsoringvereinbarungen al-
ler Parteien - natürlich auch für Bündnis 90/Die 
Grünen. 

(Hans-Christian Biallas [CDU]: Aber 
erst dann!) 

Nicht recht haben Sie aber mit Ihrer Gleichsetzung, 
die Sie hier en passant betrieben haben. Das soll-
ten Sie als Jurist besser wissen. Es macht natür-
lich einen Unterschied, ob in solche Sponsoring-

vereinbarungen ein Gespräch mit einem Amtsträ-
ger wie z. B. einem Ministerpräsidenten einbezo-
gen wird oder ob es in Sponsoringverträgen um 
Gespräche mit - - - 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

- Entschuldigung, Herr Thümler, das macht juris-
tisch einen Unterschied. Das weiß auch Herr McAl-
lister. Sie wissen das ganz genau. Und das ist der 
Punkt, den wir angesprochen haben. Sie haben 
aber völlig recht. Ich gehe mit Ihnen d’accord - - - 

(Anhaltende Unruhe - Glocke des 
Präsidenten - Hans-Christian Biallas 
[CDU]: Hoch lebe die Opposition! Die 
hat keine Minister!) 

Herr McAllister, Sie können doch gleich noch Re-
dezeit in Anspruch nehmen. Sie können doch noch 
1:30 Minuten lang antworten. 

(David McAllister [CDU]: Ich habe 
doch nichts gesagt!) 

- Sie können doch Ihre Kollegen bitten, ein biss-
chen ruhiger zu sein. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Die hören 
doch nicht auf ihn!) 

Herr McAllister, ich komme zum letzten Punkt. Sie 
selber haben mit Ihrer Rede deutlich gemacht, wie 
dringend notwendig dieser Antrag und die darin 
enthaltenen Forderungen sind. Darum gehe ich 
entsprechend Ihrer Rede davon aus, dass Sie dem 
Antrag zustimmen werden. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr McAllister möchte nicht antworten. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Das wäre 
jetzt auch zu viel der Ehre! - David 
McAllister [CDU]: Auf wen denn? 
Dann müsste ich ja auf drei Beiträge 
antworten!) 

Dann kommen wir jetzt zu der Wortmeldung von 
Herrn Minister Busemann. Herr Minister, ich erteile 
Ihnen das Wort. Bitte! 

Bernhard Busemann, Justizminister: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es fällt 
schon auf, wie bei diesem Thema der Pegel an Po-
lemik, Scheinheiligkeit, Aufrechnung von Sünden-
registern und anderem mehr zunimmt. 
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(Kreszentia Flauger [LINKE]: Das geht 
an Sie, Herr McAllister! - Gegenruf 
von David McAllister [CDU]) 

- Ich finde das alles gar nicht so spaßig, meine 
Damen und Herren. 

Lassen Sie mich doch noch einmal - zumindest in 
einigen Punkten - auf den Kern des Vorhabens 
und des Antrages eingehen. 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt 
u. a., die Landesregierung aufzufordern, „sämtliche 
Vereinbarungen über Sponsoring … der Höhe und 
dem Grunde nach unverzüglich zu veröffentlichen“.  

Wie ist die Rechtslage? - Schon bevor die Innen-
ministerkonferenz im November 2004 die Rahmen-
richtlinie über Grundsätze für Sponsoring, Wer-
bung, Spenden und mäzenatische Schenkungen 
zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben beschlos-
sen hat, wurde in Niedersachsen 2001 - das war 
noch Ihre Zeit - die Verwaltungsvorschrift zur Be-
kämpfung von Korruption in der Landesverwaltung, 
die sogenannte VV-Kor, in Kraft gesetzt. In den 
darin enthaltenen Sponsoringregelungen wurde 
verdeutlicht, dass eine vollständige Transparenz 
zur Vermeidung eines Anscheins der Befangenheit 
der Landesverwaltung unentbehrlich ist. 

Dieser Grundsatz wurde in der von der jetzigen 
Landesregierung am 16. Dezember 2008 be-
schlossenen Antikorruptionsrichtlinie ausgebaut. 
Seitdem werden nicht nur Sponsoringleistungen 
veröffentlicht, sondern auch Werbeleistungen, 
Spenden und mäzenatische Schenkungen. Die 
Transparenz wurde damit, so meine ich, noch ein-
mal deutlich erhöht. Zu veröffentlichen sind Leis-
tungen ab einem Gesamtwert von 1 000 Euro. Die 
Veröffentlichung der sogenannten Sponsoringliste 
erfolgt einmal jährlich. Sie enthält ca. 900 Leistun-
gen. 

Vorhin ist hier gefragt worden, wo die Liste für das 
Jahr 2009 bleibe. Mir wurde aus dem Innenminis-
terium bedeutet, dass sie in den nächsten Wochen 
vorgelegt wird. 

Eine Ausdehnung der Veröffentlichung auf sämtli-
che Vereinbarungen würde die Anzahl der aufzu-
listenden Leistungen erheblich erhöhen. Dann 
müsste schon jede Kleinstspende täglich veröffent-
licht werden. Es stellt sich schon die Frage, ob das 
nicht sogar umgekehrt zu einer ungewollten 
Intransparenz führt. Eigentlich - darüber sind wir 
uns einig - wollen wir doch die Bagatellfälle nicht 
erfassen, sondern bei den auch von der Summe 
her interessanten Fällen sehen, was dahintersteckt 

und wer dahintersteckt. Deswegen ist die Grenze 
von 1 000 Euro meines Erachtens so falsch nicht. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum viel-
leicht wichtigsten Punkt. Es trifft zu, dass ich mich 
bereits im Juli 2008 für eine Neuregelung des 
Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung 
ausgesprochen habe. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Seinerzeit habe ich ausdrücklich erklärt, die Bun-
desrepublik Deutschland müsse beim Eingehen in-
ternationaler Verpflichtungen - so geschehen mit 
der Unterzeichnung der UN-Konvention gegen 
Korruption - auch diejenigen Regelungen treffen, 
die es dem Bundestag ermöglichen, die entspre-
chende Vereinbarung zu ratifizieren. 

Meine Aussage, die eigentlich eine Forderung ist, 
hat auch heute noch Gültigkeit. Es ist in der Tat 
nicht hinnehmbar, dass es in Deutschland mit § 2 
des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Be-
stechung eine Regelung gibt, die die Bestechung 
ausländischer Mandatsträger unter Strafe stellt, 
wohingegen die etwaige Korruption deutscher Ab-
geordneter straflos bleibt. So sieht aber die derzei-
tige Rechtslage aus. Soweit nicht konkret der nach 
§ 108 e StGB strafbare zukunftsgerichtete Kauf 
und Verkauf von Stimmen bei Wahlen und Ab-
stimmungen in Rede steht, ist die Abgeordneten-
bestechung für nationale Mandatsträger tat-
bestandslos. 

Ich will Ihnen das noch einmal verdeutlichen. 
Wenn jemand bei einer laufenden Novelle des 
Schweizer Bankengesetz ein bestimmtes Interesse 
verfolgt und einen Schweizer Abgeordneten in eine 
bestimmte Richtung besticht, machen sich beide 
strafbar. Wer in Deutschland - nehmen wir einmal 
das Jahr 1972: konstruktives Misstrauensvotum, 
Kanzlerwahl - Abgeordnete kauft, damit sie Maier 
oder Müller, X oder Y wählen, macht sich strafbar. 
Wenn aber heute jemand beobachtet, dass in ei-
nem bestimmten Ausschuss des Bundestages et-
wa ein hochinteressantes Teilgebiet des Versiche-
rungsvertragsgesetzes erörtert wird, und sich dort 
Abgeordnete im Vorfeld der parlamentarischen 
Entscheidung gewogen macht, bleibt der Abge-
ordnete straffrei. Hier besteht also eine Regelungs-
lücke. Ich denke, dass die Sichtweise, die ich hier 
habe, nicht falsch ist. Ich befinde mich damit auch 
in guter Gesellschaft. 

(Zustimmung von Kreszentia Flauger 
[LINKE]) 
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Nicht umsonst hat der Bundesgerichtshof in sei-
nem Urteil vom 9. Mai 2006 im Verfahren wegen 
der Bestechung eines Wuppertaler Stadtrates ge-
setzgeberischen Handlungsbedarf deshalb ange-
mahnt, weil Mitglieder kommunaler Volksvertretun-
gen jedenfalls dann keine Amtsträger sind, wenn 
sie nicht zusätzlich zu ihrer Abgeordnetentätigkeit 
mit der Erledigung konkreter Verwaltungsaufgaben 
betraut sind. Das hat aber zur Folge, dass eine 
Bestechung im strafrechtlichen Sinne nur unter 
wesentlich engeren Voraussetzungen als bei 
Amtsträgern möglich ist. 

Zudem hat die Staatengruppe gegen Korruption 
des Europarates in ihrem jüngst verabschiedeten 
Bericht die Empfehlung an Deutschland ausge-
sprochen, die Strafbarkeit der aktiven und passi-
ven Bestechung von Abgeordneten nach § 108 e 
StGB deutlich auszuweiten. 

Solange die Abgeordnetenbestechung im nationa-
len Recht wie bisher lediglich in dem Sinne nor-
miert ist - ich habe es ja erklärt -, dass Spenden 
beispielsweise zur Geschäftsanbahnung tatbe-
stands- und damit straflos bleiben, kann die 
UN-Konvention gegen Korruption nicht ratifiziert 
werden. Ich möchte aber, dass es dazu kommt. 

(Zustimmung von Kreszentia Flauger 
[LINKE] und Helge Limburg [GRÜNE]) 

Es gilt also, eine Regelung zu finden, die einerseits 
den Vorgaben der UN-Konvention entspricht, an-
dererseits aber auch dem Umstand Rechnung 
trägt, dass der Lobbyismus als solcher legitimer 
Bestandteil politischer Willensbildung sein kann 
und deshalb nicht per se unter Strafe gestellt ist. 
Dem Rechnung tragend, wäre eine entsprechende 
Initiative von Parlamentariern, insbesondere des 
Bundestages selbst, vorrangig zu begrüßen. An-
gesichts der Materie, aber auch gerade angesichts 
der Tatsache, dass eine solche gesetzliche Rege-
lung, die die Ratifizierung der UN-Konvention zu-
ließe, erheblich zur Schaffung von Vertrauen in die 
Volksvertretungen beitragen könnte, wäre ein Tä-
tigwerden von Abgeordneten selbst ein erster 
Schritt auf diesem dann richtigen Weg. 

Ich möchte noch einmal nachdrücklich betonen: Es 
gibt eine UN-Konvention, der sich Deutschland ei-
gentlich anschließen will. Aber wir haben nicht rati-
fiziert. Über 100 Länder dieser Welt haben ratifi-
ziert. Langsam wird es für Deutschland peinlich.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Deswegen würde ich sagen, dass hier Handlungs-
bedarf angesagt ist. Zur Tatbestandsbeschreibung 

gehört auch, dass sich die Parlamentarier im Bun-
destag - ich habe fast den Eindruck: aller Couleur - 
damit schwertun. Aber das müssen sie miteinander 
leisten.  

Es gibt noch eine weitere Thematik: Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen möchte außerdem eine 
Änderung des Parteiengesetzes, damit einzelne 
Spenden an eine Partei künftig auf 100 000 Euro 
jährlich begrenzt und die Grenzen für die Veröf-
fentlichung von Parteispenden gesenkt werden. 
Ein entsprechender Antrag ist aktuell auch im 
Deutschen Bundestag anhängig und im Februar 
dieses Jahres in die Ausschüsse überwiesen wor-
den. Das erklärte Ziel der Initiative ist, den An-
schein der Käuflichkeit politischer Entscheidungen 
zu vermeiden und dem vorzubeugen.  

Ich könnte noch einiges ausführen: an gewolltem 
Lobbyismus und parlamentarischer Demokratie, 
dass wir eine Parteienlandschaft haben und dass 
sich Parteien legitimerweise über Spenden finan-
zieren dürfen. Hierzu ist in diesem Kontext einiges 
gesagt worden. Deswegen möchte ich mir das jetzt 
ersparen. Ob man eine Grenze da oder dort, be-
stimmte Beträge so herum oder anders herum fest-
legt, lasse ich ebenfalls offen.  

Sie überlegen noch, ob man überhaupt eine Ober-
grenze von 100 000 Euro schaffen und alles, was 
darüber liegt, im Grunde genommen abschaffen 
soll. Auch das ist im Moment in Berlin in der Über-
legung. Ich würde mir das gerne einmal ansehen. 
Aber ich sehe die Sinnhaftigkeit nicht so recht. Die 
jetzige Rechtslage hat ja zu Transparenz und Ver-
öffentlichungen geführt. Was bringt es denn, wenn 
man 100 000 Euro zulässt und alles andere nicht? 
- Dies führt vielleicht zu ungewolltem Splitting, oder 
es wird an befreundete Verbände gesponsert, die 
dann wieder gesplittet zurücksponsern. Ich meine, 
das hat nicht unbedingt etwas Sinnhaftes an sich. 
Vielleicht sollten wir das alles auch noch von den 
Schatzmeistern der Parteien, eventuell auch noch 
vom NABU und von Greenpeace und denen, die 
da so unterwegs ist, betrachten lassen. Also: Von 
der 100 000er-Grenze halte ich nicht viel.  

Danke schön.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Vielen Dank.  

(Professor Dr. Dr. Roland Zielke 
[FDP] meldet sich zu Wort) 
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- Bitte was? Zusätzliche Redezeit? - Das müsste 
dann entsprechend beantragt werden. Herr Kolle-
ge Zielke, wenn Sie zusätzliche Redezeit haben 
möchten, dann beantragen Sie sie ganz normal, 
und dann erteile ich sie Ihnen. - Kommen Sie bitte 
an das Redepult. Anderthalb Minuten!  

Professor Dr. Dr. Roland Zielke (FDP): 
Es ist ja nicht so, als wäre das Thema neu. Seit 
den 50er-Jahren haben sich ab und an Kommissi-
onen, kluge Leute und Rechtsprofessoren damit 
beschäftigt. Es ist kein Zufall, dass bisher keine 
befriedigenden Regelungen dabei herausgekom-
men sind.  

Wenn man sich an dem Tatbestand der Bestech-
lichkeit orientiert, wie er für Beamte gilt, dann geht 
man von einem Lebens- und Berufsbild aus, das 
nicht das Bild des Abgeordneten ist. Ein Beamter 
und ein Abgeordneter sind etwas diametral Ver-
schiedenes: Ein Abgeordneter hat die Aufgabe, 
parteiisch zu sein. Er hat die Aufgabe, parteiisch 
beispielsweise für seinen Wahlkreis einzutreten. Er 
hat Interessen zu vertreten. Das ist das Gegenteil 
dessen, was ein Beamter tun soll. Ein Beamter soll 
möglichst objektiv nach Regeln, die ihm vorgege-
ben sind, entscheiden und eben nicht parteiisch 
sein. Deshalb sind die Bestechungsregeln ganz 
anders zu werten und zu betrachten.  

(Helge Limburg [GRÜNE]: Aber trotz-
dem kann man das Abkommen ratifi-
zieren!)  

- Allein das Abkommen zu ratifizieren, würde nicht 
helfen. Das haben wir doch eben gehört.  

(Glocke des Präsidenten) 

Die Schwierigkeiten sind durchaus erörtert worden, 
auch im Bundestag.  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Kommen Sie bitte zum Schluss!  

Professor Dr. Dr. Roland Zielke (FDP): 
Okay. - Es ist nicht so, dass die Abgeordneten 
nicht tätig geworden wären. Wir können das 
selbstverständlich ausführlich diskutieren. Aber 
letzten Endes kommen wir von hier aus nicht zu 
einer Regelung, sondern wir kommen höchstens 
zu einer Empfehlung an den Bundestag.  

Schönen Dank.  

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es lie-
gen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.  

Wir sind am Ende der Beratung.  

Wir kommen zur Ausschussüberweisung.  

Federführend soll der Ausschuss für Rechts- und 
Verfassungsfragen sein, mitberatend der Aus-
schuss für Haushalt und Finanzen. Wer so ent-
scheiden möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Gegenprobe! - Es ist so beschlossen wor-
den.  

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 31 und 32 
zusammen auf:  

Tourismuspolitik in Niedersachsen konsequent 
weiterentwickeln - Infrastruktur ausbauen, 
Subventionen transparent machen, Verantwort-
lichkeiten benennen - Antrag der Fraktion der 
SPD - Drs. 16/2279  

Tourismusland Niedersachsen stärken - Bedin-
gungen für den motorisierten Wassersport 
verbessern - Antrag der Fraktionen der CDU und 
der FDP - Drs. 16/2283  

Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, oh-
ne Aussprache zur Überweisung zu kommen. Ich 
frage, ob es Widerspruch dagegen gibt? - Ich se-
he, das ist nicht der Fall.  

Damit kommen wir zur Ausschussüberweisung.  

Der Antrag unter Tagesordnungspunkt 31 soll zur 
federführenden Beratung an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Haushalt und Finanzen 
überwiesen werden. Wer so entscheiden möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenprobe! 
- Es ist so überwiesen worden.  

Wir kommen zur Ausschussüberweisung zu Ta-
gesordnungspunkt 32. Hier soll der Ausschuss für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zuständig sein. Wer 
so entscheiden möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Gegenprobe! - Es ist so beschlos-
sen worden.  

Bevor ich die Tagesordnungspunkte 33 und 34 
aufrufe, setze ich Sie davon in Kenntnis, dass die 
Fraktionen übereingekommen sind, den Tages-
ordnungspunkt 35 direkt zu überweisen.  

 8481



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  67. Plenarsitzung am 18. März 2010 
 

Ich rufe jetzt die Tagesordnungspunkte 33 und 
34 auf, die vereinbarungsgemäß zusammen bera-
ten werden sollen:  

Erste Beratung: 
Betriebsratswahlen 2010 - Mitbestimmungs-
rechte in der Krise nutzen - Demokratie ver-
wirklichen - Antrag der Fraktionen der CDU und 
der FDP - Drs. 16/2284 - Änderungsantrag der 
Fraktionen der SPD - Drs. 16/2351  

Erste Beratung: 
Betriebsratswahlen 2010 - Mitbestimmungs-
rechte während der Krise in allen Betrieben 
nutzen - Demokratie verwirklichen - Antrag der 
Fraktion der SPD - Drs. 16/2281  

Die antragstellenden Fraktionen haben signalisiert, 
dass sie die zweite Beratung unmittelbar anschlie-
ßend möchten.  

Für diese zweite Beratung liegt in der Drs. 16/2351 
ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD vor, der 
darauf zielt, den Antrag der Fraktionen der CDU 
und der FDP in der Drs. 16/2284 um zwei Punkte 
zu ergänzen.  

Wir kommen zur Einbringung. Der Antrag der Frak-
tionen der CDU und der FDP wird von Frau König 
von der FDP-Fraktion eingebracht. Bitte schön!  

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Das kann 
sich ja noch zu einem Höhepunkt 
entwickeln!)  

Gabriela König (FDP): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sie 
wissen, dass ich mich mit dem Antrag ein wenig 
schwergetan habe,  

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Das können 
wir gerne bestätigen!) 

weil ich erwartungsgemäß immer den Mittelstand 
im Vordergrund sehe. Auch der Antrag, den wir 
eingebracht haben, liegt mir noch ein bisschen 
schwer im Magen. Allerdings - dies muss ich ganz 
ehrlich sagen; ich werde versuchen, das zu be-
gründen - konnte ich ihn letztendlich dann doch 
mittragen, aber eben nicht - darauf komme ich 
noch am Ende - mit dem Zusatz.  

Wir sind nicht gegen Betriebsräte oder gegen die 
Art, wie Betriebsräte arbeiten, oder gegen Sonsti-

ges. Betriebsräte sind nach wie vor eine vernünfti-
ge Einrichtung.  

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Frau König, einen kleinen Moment, bitte! Wir stop-
pen einmal die Uhr. - Es dauert nur länger, wenn 
ich immer wieder unterbrechen muss. - Vielen 
Dank. Frau König!  

Gabriela König (FDP): 

Letztendlich geht es darum, dass die Ausführun-
gen, die Sie hier gemacht haben, in erster Linie auf 
Konzerne abzielen. In Konzernen und großen Be-
trieben ist es überhaupt nicht anders denkbar. 
Darüber sind wir alle uns wohl einig.  

Schwierig wird es dort, wo wir in die kleinen und 
mittelständischen Unternehmen eingreifen. Ich ha-
be bereits das letzte Mal versucht, dies darzustel-
len. Ich möchte Sie bitten, gerade dort ein wenig 
vorsorglich und zurückhaltend vorzugehen.  

Ich möchte Ihnen dies an einem Beispiel demonst-
rieren: Wenn in einem Friseurladen mit fünf Leuten 
ein Betriebsrat eingesetzt wird und einer für Be-
triebsratsarbeit freigestellt wird, dann sind 25 % Ih-
rer Arbeitskräfte außen vor. Stellen Sie sich einmal 
vor, wenn Sie das auf ein Unternehmen wie VW 
umrechnen! 25 % der Belegschaft sind plötzlich 
einfach weg! Das ist völlig indiskutabel. Stellen Sie 
sich einmal vor, wie es wäre, wenn sich jeder in ei-
nem kleinen oder mittelständischen Betrieb dau-
ernd mit seinem Vorgesetzten über alles Mögliche 
unterhält: über Arbeitsmöglichkeiten, über den Ein-
satz und Sonstiges. 

(Ursula Weisser-Roelle [LINKE]: Das 
wird ja immer schlimmer! Jede Rede 
von Ihnen wird schlimmer!) 

Dann werden Sie feststellen, dass sich ein solcher 
Mitarbeiter auch sehr gut selbst vertreten kann. Er 
wird nicht zu einem Kollegen gehen und sagen 
„Sage unserem Chef bitte einmal, dass ich gerne 
nach Hause gehen würde, weil es mir nicht gut 
geht“. Von daher möchte ich Sie bitten, in Ihrem 
Antrag auf die entsprechenden Passagen zu ver-
zichten; denn sonst würde es genau in die Rich-
tung gehen, dass wir die kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen drangsalieren. Das möchte 
ich auf gar keinen Fall. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

8482 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  67. Plenarsitzung am 18. März 2010 
 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Der Antrag der SPD-Fraktion wird von Herrn Kolle-
gen Schminke eingebracht. 

(Unruhe) 

- Einen kleinen Moment, Herr Schminke! Wir war-
ten noch, bis Ihre Kolleginnen und Kollegen etwas 
ruhiger sind. 

(Zuruf von der CDU: Das wäre höf-
lich!) 

- Das wäre zumindest Ihrem Kollegen gegenüber 
höflich. - Bitte schön! 

Ronald Schminke (SPD): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die SPD ruft mit ihrem Antrag alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer auf, sich bei den 
anstehenden Betriebsratswahlen 2010 zu beteili-
gen und somit ihr aktives und passives Wahlrecht 
wahrzunehmen. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Im letzten Plenum hatte ich bereits sofortige Ab-
stimmung über unseren Antrag beantragt, weil wir 
eigentlich davon ausgegangen waren, dass das 
geltende Betriebsverfassungsrecht von allen Frak-
tionen des Hauses anerkannt wird. Wir hatten die 
Rechnung aber ohne die FDP und insbesondere 
ohne Sie, Frau König, gemacht. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Das stimmt!) 

Deswegen behandeln wir dieses Thema heute 
noch einmal. 

Frau König, Sie haben schon während meiner Ein-
bringungsrede immer wieder vehement protestiert. 
Sie sollten sich die Mühe machen, diese Einwürfe 
einmal im Protokoll zu sichten. Das ist alles nach-
zulesen. Die geistig-schöpferische Glanzleistung, 
die Sie damals geboten und heute sogar wieder-
holt haben, ist in höchstem Maße entlarvend und 
zeigt, wie Sie tatsächlich aufgestellt sind und wie 
Sie denken. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei der LINKEN) 

Für die FDP gilt offensichtlich zweierlei Recht. 
Während man in Großunternehmen wie z. B. VW 
und Conti die Betriebsratswahlen höchst gnädig 
akzeptiert, wie Sie es hier auch gesagt haben, will 
man in kleinen Betrieben möglichst gar keine Be-
triebsräte wählen lassen, sondern nach Gutsher-

renart bestimmen. Sie reden von innerbetrieblichen 
guten Lösungen, die Sie in Ihrem eigenen Unter-
nehmen gefunden haben. Sie erklären, dass Sie in 
den Reihen der Arbeitnehmerschaft schon nie-
manden mehr haben, der sich bereit erklärt, bei 
den Betriebsratswahlen zur Verfügung zu stehen. 
Das glaube ich. Ferner führen Sie die Kosten Ihres 
Betriebsratsgremiums an und sagen, dass die Kos-
ten der Durchführung einer Betriebsratswahl in 
kleinen Betrieben finanziell oft gar nicht zu verkraf-
ten sind. Das haben Sie heute wiederholt. 

(Gabriela König [FDP]: Genau!) 

Das sagt die Wirtschaftsexpertin der FDP, Frau 
König. Wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in kleinen Betrieben bereits so sozialpart-
nerschaftlich eingestellt sind, wie Sie es beim letz-
ten Mal gesagt haben, dann frage ich mich: Warum 
haben Sie eigentlich so viel Angst vor einer Be-
triebsratswahl? Warum haben Sie Angst vor Ar-
beitnehmerrechten, Frau König? Das verstehen wir 
nicht. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN - Christian Grascha [FDP]: Wir 
wollen es den Menschen überlassen!) 

Das Argument der angeblich hohen Kosten einer 
Betriebsratswahl, das Sie beim letzten Mal ange-
führt haben, lassen wir Ihnen auch nicht durchge-
hen. Denn das ist eine Verhohnepipelung der Leu-
te. Es gibt die Möglichkeit einer verkürzten, einer 
vereinfachten Wahl, um die Kosten der Betriebs-
ratswahl zu minimieren. Dies gilt insbesondere für 
die kleinen Betriebe. Auch mit dem Kostenargu-
ment liegen Sie also voll daneben. Dieses Argu-
ment wird von Ihnen nur vorgeschoben. Es zieht 
überhaupt nicht, Frau König. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Ihnen geht es eigentlich auch gar nicht um die 
Kosten. Ihnen geht es darum, die Arbeitnehmer 
wie rechtlose Individuen behandeln zu können. 
Nichts anderes ist der Hintergrund Ihres Antrages. 

Die FDP-Haltung wird von der SPD-Fraktion heftig 
attackiert; denn sie ist zutiefst undemokratisch. Sie 
beinhaltet eine unzulässige Einflussnahme auf un-
ser Sozial- und Wirtschaftssystem. 

(Christian Grascha [FDP]: Das Prob-
lem ist, dass das alles Unwahrheiten 
sind!) 

Damit würde eine Zweiklassengesellschaft in der 
Arbeitswelt geschaffen. Diese Attacke wäre als 
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Anschlag auf die gewachsene Mitbestimmung zu 
werten. Deshalb werden wir ihr mit aller Härte be-
gegnen, Frau König. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und bei 
der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, der Sinn von betriebs-
verfassungsrechtlichen Normen ist der Ausgleich 
zwischen den Betriebsparteien. Darum genießen 
die Betriebsratswahlen auch verfassungsrechtli-
chen Schutz. Es gibt im Betriebsverfassungsge-
setz aber keine Unterscheidung zwischen großen, 
mittleren und kleinen Betrieben. Es gibt auch in der 
rechtlichen Kommentierung oder im sogenannten 
Richterrecht keine Unterscheidungen in dieser 
Hinsicht. Es gibt erst recht nicht das FDP-Modell 
der Alleinherrschaft des Arbeitgebers. So etwas 
gibt es nicht par ordre du mufti, auf Anweisung des 
Großpredigers. Das ist längst vorbei. Solche Zeiten 
haben wir nicht mehr, Frau König. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und bei 
der LINKEN) 

Nun hat Herr Ministerpräsident Wulff in der letzten 
Plenarsitzung Frau König höchstpersönlich mit ei-
ner Blutgrätsche vor einem sicheren Eigentor be-
wahrt. 

(Heiterkeit bei der SPD, bei den 
GRÜNEN und bei der LINKEN) 

- So haben wir es empfunden. - Wir haben heute 
noch die staatsmännischen Bekenntnisse von 
Herrn Wulff zu den Betriebsratswahlen im Ohr. Wir 
haben sie nicht vergessen. Wir haben auch nicht 
vergessen, wie die Rede von Herrn Matthiesen bei 
uns angekommen ist. Wir haben viel Beifall für sie 
gespendet, weil sie inhaltlich wertvoll und vor allem 
auch stimmig und rechtskonform war. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, bei 
den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

Sie sehen, wir sind in der Sache sehr wohl fair. 
Herr Wulff, nun müssen Sie sich aber auch fragen 
lassen: Warum haben Sie gegenüber der FDP 
nachgegeben? Ausgerechnet die Passage, in der 
es darum geht, dass allen Arbeitnehmern in be-
triebsratslosen Kleinbetrieben Mut gemacht wer-
den soll, sich erstmals der Betriebsratswahl zu 
widmen, haben Sie aus unserem Antrag nicht 
übernommen. Exakt diese Streichung war das Ziel 
der FDP. Das wurde heute hier noch einmal bestä-
tigt. Warum lassen Sie sich eigentlich von Frau 
König mit einer so billigen Nummer einfangen? 
Das ist für uns wirklich unerträglich. Oder sind die 

Bekenntnisse, die Sie hier von sich gegeben ha-
ben, nicht ernst gemeint und ganz über Bord ge-
worfen worden, Herr Wulff? 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und bei 
der LINKEN) 

Herr Matthiesen, wo bleibt Ihr Widerstand gegen 
die Streichung der Formulierung, in der wir in un-
serem Antrag die Reform des Betriebsverfas-
sungsgesetzes aus dem Jahr 2001, die verbesser-
ten Freistellungsmöglichkeiten sowie die Erweite-
rung der Mitbestimmung in Fragen der beruflichen 
Bildung ausdrücklich loben, weil sich diese Reform 
nachweislich positiv auf die Beschäftigungssiche-
rung ausgewirkt hat? Warum lassen Sie diese 
Streichung zu? Wo ist das Rückgrat der CDA 
geblieben? Herr Matthiesen, auch dazu hätten wir 
von Ihnen gern etwas mehr gehört. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Noch so ei-
ne kämpferische Rede wie letztes 
Mal!) 

Es gibt aber auch textliche Erweiterungen, die von 
der Staatskanzlei vorgeschlagen und von Ihnen 
übernommen worden sind. Diese Erweiterungen 
nehmen wir ohne Einschränkungen in unseren An-
trag gerne auf, weil sie in der Sache hilfreich sind. 
Wir haben mit diesen Erläuterungen - das sage ich 
ausdrücklich - kein Problem. Wir müssen aber ins-
besondere nach Ihrer heutigen Rede, Frau König, 
deutlich sagen, dass die Streichung der beiden 
von mir zitierten Absätze keine Akzeptanz bei uns 
findet. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und bei 
der LINKEN) 

Wir haben daher nun einen Änderungsantrag mit 
beiden Textpassagen zu dem Antrag von CDU und 
FDP eingebracht. Wir hoffen natürlich auf Ihre Zu-
stimmung. Vielleicht gelingt es Ihnen in letzter Se-
kunde ja doch noch, diese Passagen zu überneh-
men. 

Ferner beantrage ich für die SPD-Fraktion erneut 
die sofortige Abstimmung. 

Meine Damen und Herren, es sind betriebsverfas-
sungsrechtliche Werte, die uns zu moralischen 
Handlungen verpflichten. Es sind Werte, die zum 
Wohlergehen der Menschen beitragen, Werte wie 
Gerechtigkeit, Gesundheitsschutz, Sicherheit, Ach-
tung, Fürsorge und Teilhabe. Frau König, dies al-
les sind bürgerliche Wertorientierungen. Es sind 
insbesondere auch Ziele für eine moderne Mitbe-
stimmung im Betrieb. Diesen Zielsetzungen sollten 
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alle Abgeordneten dieses Hauses zustimmen kön-
nen. Wir glauben jedenfalls, dass Sie das tun 
müssten, weil auch Ihnen die innerbetriebliche 
Demokratie wirklich am Herzen liegt. Alles andere 
wäre in höchstem Maße peinlich. Das Betriebsver-
fassungsgesetz ist klar und deutlich. Es gibt keine 
rechtlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten. Gerecht 
ist, wer ein Freund der Gleichheit ist, Frau König. 
Ich hoffe, diese Lektion haben Sie jetzt verstan-
den. 

(Starker Beifall bei der SPD, Beifall 
bei der LINKEN und Zustimmung von 
Christian Meyer [GRÜNE]) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Kollege Schminke, alle Fraktionen haben 
schon zugestimmt, dass sofort abgestimmt werden 
soll. Insofern erübrigt sich Ihr Antrag. 

Frau König hat sich zu einer Kurzintervention ge-
meldet. Ich erteile Ihnen für anderthalb Minuten 
das Wort. Bitte sehr! 

Gabriela König (FDP): 
Herr Schminke, Ihre infame Unterstellung, 

(Zuruf von der SPD: Erst einmal „Herr 
Präsident!“) 

ich würde mich überhaupt nicht um die Mitarbeiter 
kümmern, weise ich auf das Schärfste zurück. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Mir geht es in erster Linie genau um diese Mitar-
beiter, weil ich genau weiß, dass sie nur eine 
Chance haben, Mitarbeiter zu bleiben, wenn die 
Betriebe entsprechend vernünftig aufgestellt sind 
und sie sich die Mitarbeiter leisten können und ih-
nen Arbeit geben können. Das ist die eine Sache. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Die andere Sache ist: Es wird von uns niemals be-
antragt, dass das par ordre du mufti eingerichtet 
werden soll, sondern in dem Moment, in dem die 
Mitarbeiter das Bedürfnis haben, einen Betriebsrat 
einzurichten, können sie ihn einrichten. Dazu ist 
das Betriebsverfassungsgesetz auch da. Das soll-
ten Sie in erster Linie wissen. 

Ich möchte Sie auch fragen: Wie geht eigentlich 
die DAG mit ihrem Betriebsrat um? Ich meine, Sie 
sollten selber in Ihren eigenen Reihen schauen, 
was da los ist, und dann auf andere übertragen. 

(Beifall bei der FDP - Unruhe - Glocke 
des Präsidenten) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann 
zunächst nicht feststellen, ob Herr Schminke jetzt 
antworten möchte, weil sich sehr viele melden. - 
Sie möchten antworten. Vielen Dank. 

Ronald Schminke (SPD): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Darauf 
muss man antworten. Frau König, ich rede aus der 
Praxis. Sie können mir glauben: Ich habe viele 
kleine Betriebsräte vertreten müssen. Wissen Sie, 
warum? - Weil es da genauso Arbeitgeber und Ar-
beitgeberinnen gab, die sich so wie Sie geäußert 
haben 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN und Zustimmung von Christian 
Meyer [GRÜNE]) 

und die den kleineren Betriebsräten jedes Recht 
abgesprochen haben, innerbetriebliche Mitbestim-
mung zu wahren. Wir machen da überhaupt keinen 
Unterschied, weil auch das Gesetz keinen Unter-
schied macht. Es gibt einen Unterschied: Wenn ein 
Betriebsrat - ein Gremium - gewählt ist und be-
steht, dann hat es auch Mitbestimmungsrechte. 
Diese Mitbestimmungsrechte sind genauso ohne 
Einschränkung wie bei einem großen Unterneh-
men, wie bei VW oder anderswo.  

(Christian Dürr [FDP]: Was reden Sie 
da? Von welcher Welt reden Sie?) 

Wenn Sie da eine Schlechterstellung wollen, dann 
beißen Sie damit bei uns auf Granit, weil nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz die Menschen für uns 
gleich sind und für uns die Demokratie nicht vor 
dem Werkstor endet.  

(Starker Beifall bei der SPD und bei 
der LINKEN und Zustimmung von 
Christian Meyer [GRÜNE]) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn 
Dr. Max Matthiesen für die CDU-Fraktion. Herr 
Matthiesen, Sie haben jetzt das Wort. 

Dr. Max Matthiesen (CDU): 

Herr Präsident! Meine Kolleginnen und Kollegen! 

(Unruhe) 
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Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Einen kleinen Moment, bitte! Es scheint zum Ende 
des Tagungsabschnitts immer schwerer zu wer-
den. Ich bitte Sie wirklich um Ruhe! - Bitte sehr! 

Dr. Max Matthiesen (CDU): 

Der neue CDU/FDP-Antrag greift den SPD-Antrag 
vom Februar-Plenum auf und fügt noch drei Punk-
te an, die ich für die CDU-Fraktion im Februar-
Plenum bereits angesprochen habe. Erstens. Der 
CDU/FDP-Antrag würdigt die sehr gute Zusam-
menarbeit zwischen Betriebsräten, Gewerkschaf-
ten und Arbeitgebern in der Finanz- und Wirt-
schaftskrise mit dem Ziel der Beschäftigungssiche-
rung in den Betrieben. Die Betriebsparteien haben 
in der Krise besonders stark flexible Arbeitszeit-
modelle und das Kurzarbeitergeld genutzt. Das hat 
laut dem IAB zu dem großartigen Erfolg geführt, 
dass dadurch im vergangenen Jahr rechnerisch 
1,2 Millionen Arbeitsplätze gesichert worden sind. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Entscheidend deswegen hat bisher wohl kein an-
deres Land weltweit die Finanz- und Wirtschafts-
krise auf dem Arbeitsmarkt so gut bewältigt wie 
Deutschland. 

Der zweite Punkt unseres Antrages würdigt aus-
drücklich das Engagement von Arbeitnehmern, die 
Betriebsratswahlen freiwillig organisieren und kan-
didieren und damit Betriebsratswahlen erst möglich 
machen. Das gilt auch für die Gründung neuer Be-
triebsräte. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Der dritte Punkt: Unser Antrag ruft die Beschäftig-
ten in den Betrieben mit Betriebsrat auf, mit der 
Teilnahme an den Wahlen auch ihre Wertschät-
zung für die Betriebsratsarbeit auszudrücken.  

(Björn Thümler [CDU]: Sehr gut!) 

Ich bin vor zweieinhalb Wochen bei der Industrie-
gewerkschaft Bau Niedersachsen gewesen, beim 
Auftakt zu den Betriebsratswahlen 2010. Bei den 
Betriebsräten und bei der Gewerkschaft besteht 
sehr großes Interesse an dem, was der Nieder-
sächsische Landtag zu den Betriebsratswahlen 
2010 sagt. Die IG Bau legt sehr großen Wert dar-
auf, dass eine gemeinsame Unterstützung der Be- 

triebsratswahlen durch den Landtag zustande 
kommt. Deswegen ist es sehr erfreulich, dass die 
SPD scheinbar dem Inhalt des Antrages von CDU 
und FDP durchweg zustimmt. Die Punkte, die un-
ser Antrag enthält, stoßen also offensichtlich auf 
die Zustimmung durch die SPD. Das wäre auch 
sehr zur Freude der IG Bau und sicherlich auch 
der anderen Gewerkschaften und der Betriebsräte.  

Aber nun will die SPD mit ihrem fortgeschriebenen 
Antrag „Betriebsratswahlen 2010 - Mitbestim-
mungsrechte während der Krise in allen Betrieben 
nutzen …“ und ihrem Änderungsantrag zu unse-
rem Antrag in einigen Punkten aufsatteln. Bei ge-
nauerem Hinsehen muss das aber nicht sein und 
zielt nur auf die Störung des Koalitionsfriedens 
zwischen CDU und FDP, nicht aber auf die Unter-
stützung der Betriebsratswahlen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Helge Limburg [GRÜNE]: Welchen 
Frieden denn? - Lachen bei den 
GRÜNEN) 

Dies gilt insbesondere für die beiden Punkte, die 
Kollege Schminke gerade angesprochen hat. Dar-
auf gehe ich jetzt ein. Der erste Punkt betrifft die 
Aussage, dass der Landtag die Beschäftigten auch 
noch dazu aufrufen soll, in Betrieben ohne Be-
triebsrat initiativ zu werden, um erstmalig einen Be-
triebsrat zu errichten. Dieser Appell bedeutet aber 
nur, Eulen nach Athen zu tragen; denn das Bun-
desgesetz selbst, also § 1 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes, regelt, dass Betriebsräte in Betrie-
ben mit mindestens fünf abstimmungsberechtigten 
Arbeitnehmern gewählt werden.  

Die Initiativrechte, die das Betriebsverfassungs-
recht regelt, geben sogar das Recht, Betriebsver-
sammlungen einzuberufen und damit die Wahlen 
in Gang zu bringen, und betriebsfremden Perso-
nen und Gewerkschaften - das zeigt den Willen 
des Bundesgesetzgebers - das Recht, möglichst in 
allen Betrieben einen Betriebsrat zu wählen und 
sicherzustellen. Das ist doch das Wort, das zählt. 
Abgesehen davon besteht der betonte Antrag der 
CDU und der FDP, dass erst engagierte Arbeit-
nehmer Betriebsratswahlen möglich machen, eben 
auch in Betrieben, in denen noch kein Betriebsrat 
besteht.  

(Beifall bei der CDU) 

Das bedeutet doch zusammengefasst, dass der 
erste Punkt, den Sie fordern, hier gar nicht be-
schlossen zu werden braucht und gar keine Be-
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gründung dafür sein darf, dass wir heute nicht zu 
einem gemeinsamen Beschluss kommen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Das gilt dann auch für den zweiten Punkt, der die 
durch die Reform des Betriebsverfassungsgeset-
zes 2001 erweiterten Freistellungs- und Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten betrifft. Daran will doch 
niemand deuteln. Es ist doch jetzt auch auf Bun-
desebene durch die Koalitionsvereinbarung zwi-
schen CDU und FDP sichergestellt, dass Mitbe-
stimmung und Kündigungsschutz in dieser Wahl-
periode unangetastet bleiben. Insofern ist in dieser 
Richtung doch gar nichts zu befürchten. Daher 
braucht das auch gar nicht beschlossen zu wer-
den. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb sollte die SPD auf ihren zusätzlichen 
Punkten heute nicht beharren. Stimmen Sie doch 
einfach unserem Antrag zu! 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Die Betriebsratswahlen - noch bis Mai - bieten die 
Chance, durch hohe Wahlbeteiligung das Gewicht 
der vorhandenen Betriebsräte zu untermauern und 
der Gründung neuer Betriebsräte Nachdruck zu 
verleihen. Deswegen ruft die CDU-Fraktion im 
Niedersächsischen Landtag die Beschäftigten auf, 
von ihrem Recht auf Mitbestimmung Gebrauch zu 
machen und wählen zu gehen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Björn Thümler [CDU]: Sehr gut!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Auf den Beitrag von Herrn Matthiesen hat sich Herr 
Schminke zu einer Kurzintervention gemeldet. Herr 
Schminke, Sie haben für anderthalb Minuten das 
Wort. 

Ronald Schminke (SPD): 

Sehr verehrter Herr Kollege Matthiesen! Ich habe 
sehr wohl vernommen, was Sie hier von sich ge-
geben haben. Nicht wir haben etwas verändert, 
sondern Sie haben aus unserem Ursprungsantrag 
die Passagen gestrichen, die Sie im Koalitionsfrie-
den mit Frau König nicht hinbekommen. 

Nun zu Ihrer Aussage, es sei gesetzlich so veran-
kert, dass Betriebsratswahlen grundsätzlich auch 
in den kleinen Betrieben stattfinden können. Wenn 
das so normal ist, warum lassen Sie das dann 
nicht in dem Antrag stehen? Warum wird das auf 

Weisung von Frau König gestrichen, weil sie damit 
nicht leben kann? 

(Zurufe von der CDU) 

Sie haben etwas verändert und nicht wir. Deshalb 
lassen wir uns hier nicht an den Pranger stellen; 
denn Sie stehen am Pranger. Sie haben das ver-
ändert. 

Zu den Betrieben der IG Bau: Gerade bei der 
IG Bau gibt es Kleinbetriebe; da gibt es die Groß-
betriebe nicht. 

(Zuruf von der CDU: Was?) 

Die Kleinbetriebe leben davon, dass wir ihnen das 
Recht geben, Betriebsräte zu wählen. In Kleinbe-
trieben ist es noch wichtiger, einen Betriebsrat zu 
haben, als in großen Betrieben. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, bei 
den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Herr Schminke, nur zum Verfahren: Ich halte es für 
ausgeschlossen, dass Frau König in dieser Frage 
Weisungen erteilen kann. 

(Björn Thümler [CDU]: Das sehe ich 
auch so! - Unruhe) 

Bevor ich Frau Weisser-Roelle von der Fraktion 
DIE LINKE das Wort gebe, möchte ich, dass Ruhe 
im Plenarsaal einkehrt. Ich möchte insbesondere, 
dass die Gruppen am Rand des Plenarsaals auf-
gelöst werden und dass sich alle Mandatsträgerin-
nen und Mandatsträger setzen. Wenn Sie Gesprä-
che führen wollen, dann können Sie auch nach 
draußen gehen. Es wird hier sonst sehr unüber-
sichtlich. - Ich bedanke mich. Jetzt haben Sie das 
Wort, Frau Weisser-Roelle! 

Ursula Weisser-Roelle (LINKE): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Nach der letzten Rede von Frau Kö-
nig habe ich gedacht: Schlimmer geht es nimmer! - 
Aber Sie haben es heute wiederholt. Sie haben Ih-
re Ideologie heute wieder bestätigt. Im Gegensatz 
zum Kollegen Schminke bin ich nicht der Meinung, 
dass das auf Ihre Weisung hin geschehen ist. 
Vielmehr zeigt sich hieran die Ideologie der ge-
samten FDP. Sie hat sich bei dem Antrag leider 
gegenüber der CDU durchgesetzt. Dies bedauern 
wir sehr.  
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(Beifall bei der LINKEN - Björn Thüm-
ler [CDU]: Haben Sie schon einmal 
etwas von Koalitionstreue gehört?) 

Wie ich hören musste, können Betriebsräte ja sehr 
wohl sein, aber nur in Großbetrieben und in Kon-
zernen. Frau König, es tut mir leid, dass ich Sie 
noch einmal ansprechen muss. Sie haben wieder 
das Beispiel mit dem Friseurbetrieb hervorgeholt 
und gesagt, wenn bei fünf Friseuren einer freige-
stellt werden müsste, gingen 25 % der Arbeitskraft 
verloren. Ich empfehle Ihnen: Gucken Sie doch 
einfach einmal in das Betriebsverfassungsgesetz 
und lesen Sie, wann Freistellungen erforderlich 
sind! Dann können Sie sich diese Blamage erspa-
ren. Das kann ich Ihnen einfach nur empfehlen. 

(Beifall bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

Im Übrigen, sehr geehrte Frau König, sind Sie 
wirklich allen klassischen Legenden aufgesessen, 
die sich gebildet haben und die gegen Betriebsräte 
sprechen. Ich will nur einige nennen und Gegenar-
gumente dazu anführen. 

(Christian Grascha [FDP]: Was hat 
denn Frau König gesagt?) 

Einen Betriebsrat brauchen wir nicht, weil sich un-
sere Konflikte auch ohne ihn lösen lassen. - Es ist 
doch gut, wenn im Betrieb ein vertrauensvolles 
Klima herrscht. Daran ändert auch ein Betriebsrat 
nichts. Ganz im Gegenteil, er stärkt dieses Ver-
trauen, weil er Sicherheit bietet und Verbindlichkeit 
schafft. Darum lassen Sie doch den Betriebsrat zu! 

(Beifall bei der LINKEN - Christian 
Dürr [FDP]: Sie wollen die Arbeitneh-
mer immer zwingen! Lassen Sie doch 
die Arbeitnehmer frei entscheiden! Mit 
Freiheit haben Sie nicht viel zu tun!) 

Ein weiteres Klischee ist: Wir haben einen ange-
nehmen Chef oder eine angenehme Chefin, mit 
dem oder mit der wir über alles reden können. - 
Umso besser! Das wünschen wir uns doch alle! 
Das ist doch die beste Voraussetzung zur Grün-
dung eines Betriebsrates. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ein Arbeitgeber, der sich offen und gesprächsbe-
reit zeigt, sollte es begrüßen, wenn seine Beleg-
schaft einen Betriebsrat wählt und dieses auch in 
einem Kleinbetrieb unterstützen. 

Eine weitere Legende ist - Sie haben es ange-
führt -: Betriebsräte sind teuer und verursachen un-

nötige Kosten. - Das ist ein besonders gern ge-
streutes Vorurteil, um gegen Betriebsräte in Klein-
betrieben zu sein. Das hat mit der Realität über-
haupt nichts zu tun. Betriebsräte sind nicht teuer. 
Besonders in kleinen Firmen sind die Kosten für 
Fortbildung oder die Bereitstellung von Büromate-
rial durchaus überschaubar. 

Meine Damen und Herren, gerade in einer Krise 
bewährt sich ein Betriebsrat auch in finanzieller 
Hinsicht für die Unternehmensführung und für die 
Belegschaft. Ein Betriebsrat verbessert die firmen-
interne Kommunikation, greift Initiativen auf, ist in-
teressiert an seinem Betrieb, in dem er arbeitet, 
gerade bei einem Kleinbetrieb. Dies nutzen Sie 
nicht. Das ist ein großer Fehler.  

Betriebsräte stören den Betriebsfrieden und das 
Betriebsklima. - Auch das ist ein gern gesehenes 
Klischee. Die Mitarbeiter, die vor ein Arbeitsgericht 
gehen, gehören alle Unternehmen an, in denen es 
keinen Betriebsrat gibt. Denn Betriebsräte lösen 
die Probleme im Betrieb, bevor man zu einem Ar-
beitsgericht geht. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Dieser Chance begeben Sie sich, indem Sie in Ih-
rem Antrag genau diese Passage herausgestri-
chen haben. 

Meine Damen und Herren, die Bildung von Be-
triebsräten in kleinen und mittleren Betrieben sowie 
in Filialbetrieben muss erleichtert werden. Das ist 
unser unabdingbares Ziel. Demokratie darf nicht 
vor dem Werkstor haltmachen. Mitbestimmung ist 
kein Standortnachteil, sondern ein Standortvorteil. 
Deshalb gilt für DIE LINKE: Betriebsratsfreie Zo-
nen müssen von der Landkarte verschwinden! 

(Beifall bei der LINKEN und Zustim-
mung bei der SPD - Christian Dürr 
[FDP]: Was haben Sie für ein Bild von 
Arbeitnehmern? Das ist unglaublich!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Zu dem Beitrag von Frau Weisser-Roelle hat sich 
Herr Riese zu einer Kurzintervention gemeldet. Sie 
haben anderthalb Minuten, Herr Riese.  

(Unruhe) 

- Einen kleinen Moment! - Jetzt, bitte! 

Roland Riese (FDP): 
Verehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Ich stelle immer wieder fest, dass es in diesem 
Hause, insbesondere auf der linken Seite, umfas-
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sende Vorurteile gegenüber der FDP gibt. Hier ist 
eine gute Gelegenheit, einmal damit aufzuräumen. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Feste Urteile!) 

Zu meiner persönlichen politischen Sozialisation 
gehört, dass ich mit Überzeugung Betriebsratsvor-
sitzender war und danach mit gleicher Überzeu-
gungskraft der FDP beigetreten bin. Das lässt sich 
gut miteinander vereinbaren. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Als Nächster hat sich Herr Hagenah von Bünd-
nis 90/Die Grünen gemeldet. 

(Unruhe) 

- Einen kleinen Moment bitte, Herr Hagenah! Auch 
an dieser Stelle bitte ich um Ruhe. - Herr Hagenah, 
Sie haben das Wort! 

Enno Hagenah (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Herr Kollege Matthiesen, gerade weil es so 
auffällig ist, dass diese eigentlich selbstverständli-
chen Dinge, die gesetzlich geregelt sind, die nur 
der guten Ordnung halber und um zu betonen, 
dass dieser Landtag das unterstützt, im Antrag der 
SPD drin waren, offensichtlich - wie Sie hier selber 
erklärt haben - auf Wunsch Ihres Koalitionspart-
ners FDP gestrichen worden sind, haben diese 
Passagen eine so große Bedeutung erhalten. Ge-
rade deswegen müssen Sie unbedingt in dem An-
trag sein.  

(Vizepräsident Dieter Möhrmann über-
nimmt den Vorsitz) 

Ihr Antrag sagt nichts Falsches. Aber das Weglas-
sen drückt ja aus - so, wie es offensichtlich in der 
Koalition entstanden ist, dass das weggelassen 
werden musste -, dass die Mehrheit dieses Land-
tages, wenn es so beschlossen würde, diese Pas-
sagen, die das ausdrücken, was für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer rechtlich verbrieft 
ist, von der Mehrheit hier im Landtag nicht für wich-
tig und notwendig erachtet werden. Das darf nicht 
sein; denn das wäre eine Art Revision. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Deswegen halten wir es für zwingend, dass der 
Antrag von CDU und FDP durch den Änderungs-
antrag der SPD wieder gesetzeskonform gemacht 
wird, damit er überhaupt zustimmungsfähig wird. 

(Björn Thümler [CDU]: Der ist schon 
gesetzeskonform!) 

Anderenfalls müssten wir uns enthalten. Ich gehe 
davon aus, dass auch Sie als CDA-Vorsitzender 
großen Wert darauf legen, dass der Landtag der 
Rechtslage vollständig Rechnung trägt und die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern in unserem 
Land vollständig auf ihre Rechte aufmerksam 
macht. Das, Frau König, scheint mir gerade bei der 
FDP dringend nötig zu sein. Da würde ich gern ein 
bisschen unterstützend tätig werden. Wenn Sie 
z. B. über die Betriebsratsarbeit bei der DAG Klage 
führen, dann muss ich Ihnen sagen: Seit acht Jah-
ren gibt es keine Deutsche Angestellten-
Gewerkschaft mehr.  

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD) 

Sie ist mit ver.di vereinigt. Ich selbst bin Mitglied. 

(Christian Grascha [FDP]: Gehen Sie 
doch einmal auf das Argument ein!) 

Als Freiberufler habe ich es für sinnvoll und nötig 
erachtet, mich auch dort zu verorten und zu sagen: 
Ich unterstütze es, dass es da eine gewerkschaftli-
che Organisation gibt. Ich möchte an diesem In-
formationsfluss dran sein. - Ich würde der FDP 
empfehlen, das kontinuierlich weiterzuführen, was 
Herr Riese offensichtlich in seiner Tätigkeit vor 
seiner Landtagstätigkeit einmal gemacht hat. Dann 
würden Sie hier nicht in dieser Art und Weise ar-
gumentieren. 

(Beifall bei den GRÜNEN sowie Zu-
stimmung bei der SPD und bei der 
LINKEN - Glocke des Präsidenten) 

Gerade Ihr Auftritt macht ja deutlich, wie wichtig es 
ist, dass Beschäftigte gerade in kleineren Betrie-
ben selber ihre Interessenvertretung wählen. Denn 
wer wie Sie Beschäftigte entmündigt, indem er 
vorgibt, die Arbeitnehmerinteressen ganz genau zu 
kennen, 

(Glocke des Präsidenten) 

tut dies doch ganz sicher nicht aus einem Altruis-
mus heraus. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Viel-
mehr wollen Sie nur die Strukturen verhindern - 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 

Herr Hagenah, bitte den letzten Satz! 
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Enno Hagenah (GRÜNE): 

- ja -, die Ihr freies Schalten und Walten an der 
Spitze des Unternehmens in irgendeiner Weise 
einschränken würden. 

(Gabriela König [FDP]: Totaler Blöd-
sinn!) 

Insofern ist es sehr wichtig, dass wir heute ent-
sprechend über den Antrag in seiner Ursprungs-
form abstimmen.  

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, mir liegt noch eine 
Wortmeldung vor. Herr Ministerpräsident Wulff, bit-
te! 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Eine kleine 
Unterstützungsaktion für Frau König!) 

Christian Wulff, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Es ist doch völlig logisch, 
dass die Emotionen hier am Ende einer solchen 
Plenarwoche, bei einem so wichtigen Punkt hoch-
gehen. Wenn man versucht, sich ein bisschen Ge-
schichtskenntnis zu erhalten, dann weiß man, wie 
die Bande sind, geschichtlich zwischen der Sozial-
demokratie und der Gewerkschaftsbewegung in 
Deutschland sowie zwischen den christlich-
sozialen Gewerkschaftern und der CDU/CSU, bis 
in die Neuzeit auch zu Roland Riese, der eben auf 
sein nachhaltiges gewerkschaftliches Engagement 
hingewiesen hat, und zum Kollegen Björn Förster-
ling, der in seinem gewerkschaftlichen Engage-
ment als Personalrat wichtige Wegsteine gestaltet 
hat.  

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP) 

Vergleichbares fällt mir bei anderen nicht sofort 
ein; ich sehe eher eine gewisse Distanz der Ge-
werkschaftsbewegung, die nicht vereinnahmt wer-
den will, wenn ich an die Linken denke.  

(Zuruf von Kreszentia Flauger [LINKE]) 

Ich habe hier jetzt doch den Wunsch, dass wir zur 
von CDU und FDP beantragten Entschließung 
kommen, weil jedenfalls die Landesregierung das 
sehr begrüßen würde.  

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage? 

Christian Wulff, Ministerpräsident: 
Ich habe noch 1:47 Minuten Redezeit. Hinterher 
wird das ein Problem, wenn die Zeit nicht reicht.  

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Die Zeit 
würde doch angehalten!) 

Die Leute wollen ja auch nach Hause. Bischof 
Franz Hengsbach hat gesagt: Bedenke bei jedem 
deiner Worte, wie viel Zeit du den Zuhörerinnen 
und Zuhörern und ihren Familien stiehlst, wenn du 
deine Rede unangemessen ausdehnst. - Das 
nehme ich mir jetzt einmal zu Herzen.  

(Zustimmung bei der CDU) 

Ich möchte sagen, dass die Anträge bis auf ganz 
wenige Punkte wortgleich sind. Vor allem in der Ini-
tiative von CDU und FDP wird hervorgehoben, 
dass die betriebliche Mitbestimmung den unter-
nehmerischen Erfolg fördert, ein internationaler 
Wettbewerbsvorteil ist, mit ursächlich für den seit 
60 Jahren andauernden sozialen Frieden in 
Deutschland ist und sich in der Wirtschaftskrise als 
großer Vorteil für die Stabilisierung und die Zu-
kunftsfähigkeit der Unternehmen erwiesen hat. In 
dem Antrag kommt die kooperative Zusammenar-
beit von Betriebsräten, Gewerkschaften und Ar-
beitgebern zum Ausdruck. Das Engagement von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei den Be-
triebsratswahlen wird besonders hervorgehoben. 
Die Wahlbeteiligung der Beschäftigten wird als 
Ausdruck der Wertschätzung der Betriebsratsarbeit 
gesehen und gelobt. 

Über die Punkte, die hier die Emotionen hochge-
hen lassen, kann man weiß Gott unterschiedlicher 
Meinung sein. Als Landtag muss man sich nicht in 
innerbetriebliche Angelegenheiten einmischen. 
Man muss hinsichtlich der Verbindung zwischen 
Betriebsräten und Gewerkschaften, die hilfreich, 
aber freiwillig ist, die Entscheidungsfreiheit der ein-
zelnen Betroffenen, die sich in Betriebsräte wählen 
lassen, nicht einschränken; man kann sie auch 
respektieren. Was wir im Jahre 2010 auch nicht 
brauchen, ist ein Lobgesang auf Gesetze der rot-
grünen Bundesregierung aus dem Jahr 2001.  

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP) 
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Sie ärgern sich, wenn es um einen Lobgesang auf 
unsere Gesetze geht; wir ärgern uns, wenn es um 
einen Lobgesang auf Ihre Gesetze geht. 

Ich glaube, wir sollten viel stolzer darauf sein, dass 
der Economist, eine angesehene britische Zeitung, 
die 1999 noch vom „kranken Mann Europas“ ge-
sprochen hat, wenn es um unsere Volkswirtschaft 
ging, Deutschland in dieser Woche auf ihrer Titel-
seite als „Europas Motor“ führt und darauf hinweist, 
dass Deutschland ein Erfolgsmodell für ganz Eu-
ropa sei und man sich von Deutschland vieles ab-
schauen könne. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Enno Hagenah [GRÜNE]: Dank Rot-
Grün!) 

Die Gewinnmaximierung steht nicht mehr im Vor-
dergrund wie zu anderen Zeiten und andernorts. 
Vielmehr haben gerade in diesen Wochen die Me-
tallarbeitgeber und die Gewerkschaften im Bereich 
der Metall- und Elektroindustrie Tarifverträge ver-
einbart, bei denen Beschäftigungssicherung durch 
Kurzarbeit und Qualifizierung im Vordergrund 
steht. Das, was wir jetzt von den Gewerkschaften 
hören, wird gewiss auch von Frau König und der 
FDP, aber auch von der CDU in besonderer Weise 
anerkannt und gelobt: Gewerkschaften stellen in 
verantwortlicher Weise Beschäftigungssicherung 
und nicht Tariflohnforderungen in den Vorder-
grund. Deswegen sollten wir den Gewerkschaften 
Dank sagen, die Betriebsräte ermutigen, zur Wahl 
der Betriebsräte auffordern und diesen Antrag be-
schließen. 

Zur Einstimmigkeit ist es nicht gekommen, weil Sie 
auch noch den Lobgesang wollen. Dann muss der 
eben von Ihnen gesungen werden. Die Mehrheit 
des Landtages sagt differenziert, was wir an Be-
triebsratsarbeit wichtig finden. Das ist ein großer 
Wurf. Ich kann mich an keine solche Entschließung 
eines Landtages oder des Deutschen Bundesta-
ges erinnern, die mit Mehrheit gefasst wurde. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, nach § 71 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung hat Frau Flauger um zusätzli-
che Redezeit gebeten. Ich erteile ihr das Wort für 
anderthalb Minuten. 

Kreszentia Flauger (LINKE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zu-
nächst zum Schluss Ihrer Rede, Herr Wulff: Was 

Ihre Einstellung zum Thema Betriebsräte betrifft, 
möchte ich noch einmal an Ihre Brandt-Rede erin-
nern, die Sie hier gehalten haben. Daraus wird 
deutlich, wie Sie zum Thema Betriebsräte stehen. 

(Zustimmung bei der LINKEN, bei der 
SPD und bei den GRÜNEN) 

Was jetzt im SPD-Antrag als Änderung im Ver-
gleich zu Ihrem Antrag vorgebracht wird, sind nicht 
nur einige hinzukommende Lobreden, wie Sie es 
nennen; ich würde es nicht so nennen. Vielmehr ist 
in Ihrem Antrag im Vergleich zum SPD-Antrag ein 
essenzieller Bestandteil gestrichen, nämlich dass 
auch in Betrieben, die bisher keine Betriebsräte 
haben, Betriebsräte gewählt werden sollen. Sie 
wollen das nicht.  

(Beifall bei der LINKEN und bei der 
SPD - Zurufe von der CDU und von 
der FDP) 

Wenn Sie, Herr Wulff, hier unter Verweis auf die 
Betriebsratstätigkeit des Kollegen von der FDP und 
unter Verweis auf andere Betriebsratstätigkeiten 
ausführen, dass es bei der Linken etwas Ver-
gleichbares nicht gebe, dann möchte ich Ihren Irr-
tum bereinigen.  

Frau Weisser-Roelle: 20 Jahre Betriebsrätin, da-
von acht Jahre Vorsitzende. 

(Christian Grascha [FDP]: Das hat er 
doch gar nicht bestritten!) 

Herr Humke-Focks: neun Jahre Betriebsrat, davon 
acht Jahre Vorsitzender. 

(Christian Grascha [FDP]: Das hat der 
Herr Ministerpräsident doch gar nicht 
bestritten!) 

Ich selbst: 18 Jahre Betriebsratsmitglied, zum 
Schluss Gesamtbetriebsratsvorsitzende in einem 
Unternehmen mit immerhin 1 500 Mitarbeitern. 

(Editha Lorberg [CDU]: Und was sagt 
uns das jetzt?) 

Manfred Sohn: 15 Jahre Personalratsmitglied. 
Christa Reichwaldt: drei Jahre Betriebsrätin. Kurt 
Herzog war Vertrauensmann für die IG Metall.  

(Zustimmung bei der LINKEN - Björn 
Thümler [CDU]: Ja, und?) 

Es gibt tiefe und weitgehende Verbindungen der 
Linken, insbesondere auch dieser Fraktion, mit 
Gewerkschaften und vielfältiges Engagement in 
Betriebsräten. Das sollten Sie bitte zur Kenntnis 
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nehmen, Herr Wulff. Ich freue mich, dass ich eine 
Wissenslücke bei Ihnen schließen konnte. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen 
liegen mir nicht vor.  

Der Kollege Schwarz hat schon darauf hingewie-
sen, dass die Fraktionen darüber einig sind, dass 
jetzt sowohl über den Änderungsantrag der Frakti-
on der SPD als auch über den Ursprungsantrag 
der Fraktionen von CDU und FDP abgestimmt 
wird. - Ich sehe, das ist so. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Die Fraktion der CDU und der FDP haben für ihren 
Antrag in der Drs. 16/2284 beantragt, eine zweite 
Beratung und damit die Entscheidung über den 
Antrag gemäß § 39 Abs. 3 Satz 2 unserer Ge-
schäftsordnung sofort anzuschließen. Ich mache 
noch einmal darauf aufmerksam, dass zu diesem 
Antrag der Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
in der Drs. 16/2351 vorliegt. 

Wie mir mitgeteilt wurde, sind alle Fraktionen be-
reit, dem Wunsch der Antragsteller nach sofortiger 
Abstimmung über den Antrag und somit auch über 
den Änderungsantrag zu folgen.  

Der guten Ordnung halber frage ich unter Hinweis 
auf die von mir soeben zitierte Geschäftsordnung 
gleichwohl, ob eine Ausschussüberweisung nach 
§ 27 Abs. 2 Satz 1 unserer Geschäftsordnung von 
den erforderlichen 30 Mitgliedern unseres Landta-
ges gewünscht wird. - Ich sehe, das ist nicht der 
Fall. 

Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. 

Ich halte das Haus für damit einverstanden, dass 
wir zunächst über den Änderungsantrag abstim-
men, um ihn dann in den vorliegenden Antrag der 
beiden Koalitionsfraktionen einzubauen. Danach 
würde ich über den Antrag abstimmen lassen, der 
sich daraus ergibt. - Ich sehe keinen Widerspruch. 
Dann stimmen wir so ab. 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
in der Drs. 16/2351 zustimmen möchte, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Die Gegenprobe! - 
Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur 
Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der 
CDU und der FDP in der Drs. 16/2284. Wer ihm 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-

chen. - Gegenstimmen? - Gegenstimmen sehe ich 
nicht. Enthaltungen? - Meine Damen und Herren, 
der Antrag ist bei einer großen Anzahl von Enthal-
tungen angenommen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Björn Thümler [CDU]: Die sind gegen 
Mitbestimmung!) 

Meine Damen und Herren, mit den beiden soeben 
durchgeführten Abstimmungen haben wir inhaltlich 
bereits über alle Punkte des Antrags der Fraktion 
der SPD in der Drs. 16/2281 entschieden. Kann 
ich die Zustimmung des Hauses damit feststellen, 
dass der Antrag der Fraktion der SPD in der 
Drs. 16/2281 in der Sache erledigt ist? - Ich sehe, 
das ist so. Dann haben wir diesen Tagesord-
nungspunkt erledigt. 

Ich rufe den letzten Tagesordnungspunkt für heute 
auf, das ist der Tagesordnungspunkt 35: 

Keine Sonderrechte für Steuerhinterzieher - 
Straffreiheit durch Selbstanzeige abschaffen - 
Antrag der Fraktion der SPD - Drs. 16/2282 neu  

Zu diesem Antrag soll keine Aussprache stattfin-
den. Er soll direkt an den Ausschuss für Haushalt 
und Finanzen überwiesen werden. Wer das so be-
schließen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Gibt es Gegenstimmen? - Es ist so be-
schlossen. 

Meine Damen und Herren, der nächste, der 
23. Tagungsabschnitt ist vom 27. bis zum 30. April 
2010 vorgesehen. Der Präsident wird den Landtag 
einberufen und im Einvernehmen mit dem Ältes-
tenrat den Beginn und die Tagesordnung der Sit-
zungen bestimmen. 

Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen 
guten Heimweg. 

Schluss der Sitzung: 17.42 Uhr. 
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Anlagen zum Stenografischen Bericht 

noch:  

Tagesordnungspunkt 29: 

Mündliche Anfragen - Drs. 16/2285 

 

Anlage 1 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 3 der Abg. Gabriela König und Chris-
tian Grascha (FDP) 

Tourismus in Niedersachsen 

Im Verlauf des letzten Jahres war in verschie-
densten Veröffentlichungen zu lesen, dass die 
Wirtschaftskrise eine Chance für den Deutsch-
landurlaub sei. Wenn billiger, seltener und kür-
zer verreist wird, wenn kurzfristiger gebucht 
würde, hätten vor allem Deutschlands Gastge-
ber beste Chancen auf neue Urlaubsgäste. Da 
der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in 
Niedersachsen ist - Landschaften wie bei-
spielsweise die Nordsee, Heide und Harz, aber 
auch Städte wie Hannover, Hildesheim und 
Celle erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Be-
liebtheit -, ist davon auszugehen, dass sich dies 
auch auf Niedersachsen ausgewirkt hat. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie hat sich die Anzahl der Übernachtungen 
seit 2005 im Allgemeinen entwickelt? 

2. Wie steht Niedersachsen im Vergleich zu 
den anderen Bundesländern (und wie hat sich 
diese Position in den Jahren seit 2005 verän-
dert)? 

3. Mit welchen Entwicklungen rechnet die Lan-
desregierung im Jahr 2010 und darüber hin-
aus? 

Niedersachsen wird als Reiseland immer beliebter. 
Sämtliche Regionen unseres Landes verbuchten 
im vergangenen Jahr zum Teil beträchtliche Zu-
wächse bei den Gästeübernachtungen. 

Der Begriff „Reiseland“ beinhaltet viel mehr als 
Sonne, Strand und Meer. Hinter diesem Begriff 
steckt einer der wichtigsten Wirtschaftszweige und 
ein wichtiger Standortfaktor und Jobmotor. 

Laut Angaben des Deutschen Tourismusverban-
des sind alleine in Deutschland 8 % der Beschäf-
tigten (= 2,8 Millionen Arbeitsplätze) vom Touris-
mus abhängig. Bezogen auf Niedersachsen, be-
laufen sich die Beschäftigungseffekte, die dem 
Tourismus zugeschrieben werden können, auf an-
nähernd 400 000 Personen. Hierbei muss unbe-
dingt berücksichtigt werden, dass diese Arbeits-

plätze standortgebunden und nicht exportierbar 
sind. Der Tourismus in Niedersachsen sichert und 
schafft neue Arbeitsplätze in Gebieten, in denen 
industrielle und andere Arbeitsplätze nur schwer zu 
realisieren sind. Mit dieser Beschäftigungsbilanz 
liegt die Branche gegenüber der Automobilindust-
rie mit 160 000, der Landwirtschaft mit 120 000 
und dem Baugewerbe mit 205 000 Beschäftigten 
klar in Führung.  

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die Übernachtungszahlen haben sich in den 
letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. Nieder-
sachsen profitierte in den vergangenen Jahren 
vom Trend zum Urlaub im eigenen Land und konn-
te das Jahr 2009 mit dem besten Ergebnis seit der 
Expo 2000 abschließen. Der positive Aufwärts-
trend der Vorjahre bleibt stabil. Von 2005 bis 2009 
konnten die Übernachtungen um 9,65 % gesteigert 
werden. 

Übernachtungszahlen inklusive Camping: 

2005: 34 284 556 

2006: 34 884 824 

2007: 35 883 807 

2008: 36 901 588 

2009: 37 591 201 

Zu 2: Es ist festzustellen, dass Niedersachsen seit 
Jahren den vierten Platz im Ranking der Bundes-
länder einnimmt. Im Jahr 2009 ist Niedersachsen 
wieder einmal - wie in den Vorjahren - mit rund 
37,6 Millionen Übernachtungen das beliebteste 
Reiseland in Norddeutschland.  

Im Gegensatz zum Süden Deutschlands, der über 
2,5 Millionen Übernachtungen zum Vorjahr verlo-
ren hat, konnte der Norden die Marktanteile konti-
nuierlich weiter ausbauen und über 2 Millionen 
neue Gäste dazu gewinnen. Der Marktanteil Nie-
dersachsens, bezogen auf die gesamten Über-
nachtungen in Deutschland, liegt bereits seit meh-
reren Erhebungsjahren bei rund 10 %. 

Zu 3: Ich freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, 
dass Niedersachsen im Jahr 2009 trotz der Wirt-
schafts- und Finanzkrise und der negativen Pro-
gnosen einen Zugewinn bei den Übernachtungen 
verzeichnen konnte. Für das Jahr 2010 und die 
darauffolgenden Jahre sieht sich Niedersachsen 
angesichts der Stärken des niedersächsischen 
Tourismus gut aufgestellt. 
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Niedersachsen steht zwar wie der gesamte 
Deutschlandtourismus im Zeichen der immer noch 
nicht ausgestandenen Wirtschaftskrise vor schwie-
rigen Jahren, wird sich aber nach erster Einschät-
zung erneut besser als der Bundestrend entwi-
ckeln können. 

Dieser positiven Einschätzung stehen allerdings 
weitere Rückgänge im Bereich der Geschäftsrei-
sen und ein Einbruch bei den Zweit- und Drittrei-
sen gegenüber. Die gestiegene Preissensibilität 
und das veränderte Buchungsverhalten der Gäste 
werden insbesondere in den nächsten Jahren eine 
wichtige Rolle spielen. Die Prognosen der Gesell-
schaft für Konsumforschung (GFK) geben aller-
dings Selbstvertrauen und sind vielversprechend. 
Danach beabsichtigen etwa 1,7 Millionen Urlauber, 
ihre Haupturlaubsreise 2010 (+5,7 % im Vergleich 
zum Vorjahr) in Niedersachsen verbringen. 

Wir wollen den Tourismus als eine der wichtigsten 
Dienstleistungs- und Zukunftsbranchen Nieder-
sachsens weiter stärken. Allein auf die Unverwüst-
lichkeit des Tourismus zu setzen, wird dabei aller-
dings nicht ausreichend sein. Der immer größer 
werdende Wettbewerbsdruck sowohl auf nationaler 
als auch auf internationaler Ebene zwingt die Un-
ternehmen und auch die Kommunen, sich durch 
konsequente Kundenorientierung zu profilieren. 

Die Branche muss Produkte bieten, die den Nerv 
der Zeit treffen, und dabei ständig die sich wan-
delnden Kundenwünsche berücksichtigen. Kompe-
tente Planung und Beratung, qualitativ anspre-
chende Waren und Dienstleistungen sowie zuver-
lässige, pünktliche Lieferung genügen heute nicht 
mehr, die Kundenerwartungen müssen übertroffen 
werden. Dafür sind insbesondere Investitionen 
auch in Qualität, Service und in die Infrastruktur 
von Nöten. 

Unser Ziel ist es, die niedersächsische Position im 
Tourismus weiter auszubauen und den derzeitigen 
Wachstumskurs fortzusetzen. Die Tourismusbran-
che ist als eine der Wachstumslokomotiven der 
Dienstleistungswirtschaft eine zentrale Säule der 
Politik der Landesregierung für Wachstum und Be-
schäftigung. 

 

Anlage 2 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 4 der Abg. Dr. Gabriele Heinen-
Kljajić und Enno Hagenah (GRÜNE) 

„Streichlisten“ der Deutschen Bahn - Wel-
che Konsequenzen zieht Niedersachsen? 

Auf Grundlage einer Kleinen Anfrage der Grü-
nen-Bundestagsfraktion (17/402) hat das Bun-
desverkehrsministerium Anfang März erstmals 
Listen mit nicht finanzierten Schienenprojekten 
der Deutschen Bahn AG dem Parlament zur 
Verfügung gestellt. 

Es handelt sich dabei de facto um eine Streich-
liste, wie sie in den vergangenen Monaten 
schon durch die Medienberichterstattung ange-
deutet worden war. Allein 47 Projekte des vor-
dringlichen Bedarfs, die nach dem Bundesver-
kehrswegeplan (BVWP) bis 2015 fertig gebaut 
sein sollten, sind ohne Finanzierungsvereinba-
rung. Das betrifft u. a. alle 16 internationalen 
Projekte, für die Deutschland Verträge oder 
Regierungsvereinbarungen mit seinen Nach-
barstaaten abgeschlossen hat. Hinzu kommen 
Projekte, für die zwar eine Finanzierungsver-
einbarung besteht, die aber nicht durchfinan-
ziert sind. 

Die Finanzlücke bei den vordringlichen Be-
darfsplanprojekten Schiene summiert sich auf 
9 Milliarden Euro für im Bau befindliche oder 
fest disponierte Projekte sowie auf weitere 
14 Milliarden Euro für 31 Projekte, die noch 
nicht begonnen wurden.  

Zu diesen von Verzögerung und Unterfinanzie-
rung bedrohten Projekten gehören in Nieder-
sachsen 

1. als Bedarfsplanprojekte im Bau oder mit Fi-
nanzierungsvereinbarung  

- ABS Oldenburg–Wilhelmshaven (zweite 
Baustufe),  

- ABS Löhne–Braunschweig–-Wolfsburg 
(Hildesheim–Groß Gleidingen),  

- ABS Stelle–Lüneburg (dreigleisiger Aus-
bau),  

2. aus dem vordringlichen Bedarf (noch ohne 
 Finanzierungsvereinbarung)  

- ABS Oldenburg–Wilhelmshaven (dritte 
Baustufe),  

- ABS Langwedel–Uelzen (Ausbau auf 
120 km/h, Elektrifizierung),  

- ABS Rotenburg–Minden (zweigleisiger 
Ausbau Verden–Rotenburg und Nien-
burg–Minden),  

- ABS Uelzen–Stendal (zweigleisiger Aus-
bau),  

- ABS Minden–Haste/ABS/NBS Haste–
Seelze (zweigleisiger Aus- und Neubau) 

3. nur mit Finanzierung der Planungsleistung, 
aber ohne Baukostenfinanzierung  

- ABS/NBS Hamburg/Bremen–Hannover 
(Y-Trasse).  

Die Deutsche Bahn macht deutlich, dass sie 
mindestens 1,8 Milliarden Euro jährlich bis 2025 
bräuchte, um die vordringlichen Projekte des 
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Bedarfsplans bis 2025 - also zehn Jahre später 
als im BVWP festgelegt - planen und bauen zu 
können. Tatsächlich fällt die Haushaltslinie mit 
Auslaufen der Konjunkturmittel ab 2011 laut 
Auskunft der Bundesregierung ohne EU-Kofi-
nanzierung auf 1,16 Milliarden Euro ab. Selbst 
mit angenommener EU-Kofinanzierung würden 
in den nächsten Jahren mindestens 500 Millio-
nen Euro jährlich zum Bahnausbau fehlen. 

Tatsächlich liegt der zusätzliche Finanzbedarf 
nach Einschätzung von Sachverständigen aber 
sogar noch weitaus höher. Grund hierfür sind 
die seit den jeweiligen Projektplanungen einge-
tretenen Baukostensteigerungen und zusätzli-
che Bedarfe für noch nicht im Verkehrswege-
plan enthaltene Projekte. Minister Ramsauer 
hat dies in einem Interview gegenüber dem Ta-
gesspiegel vom 1. März 2010 selbst bestätigt, 
als er zum jährlichen Finanzbedarf sagte: „Ei-
gentlich müssten es noch anderthalb Milliarden 
mehr sein, wenn die Schiene den in den nächs-
ten 20 Jahren zu erwartenden Güterverkehrs-
zuwachs bewältigen soll.“ 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Fertigstellungstermine erwartet die 
Landesregierung unter der Maßgabe des in der 
Antwort der Bundesregierung bekannt gewor-
denen Finanzierungsrahmens beim Bund und 
bei der DB hinsichtlich der oben genannten 
Bahnausbauprojekte in Niedersachsen im Ein-
zelnen? 

2. Welche Fertigstellungstermine hält die Lan-
desregierung bei den oben genannten Bahn-
ausbauprojekten in Niedersachsen hinsichtlich 
des anwachsenden Bedarfs insbesondere im 
Güterverkehr und der Klimaschutzvorgaben von 
Bund und EU im Einzelnen jeweils für geboten? 

3. Welche Maßnahmen will die Landesregie-
rung ergreifen, um die niedersächsischen 
Schienenprojekte aus dem Bundesverkehrswe-
geplan wie auch die zusätzlich aufgrund wach-
sender Bedarfe nötig werdenden Schienenaus-
bauprojekte bedarfsgerecht zur Umsetzung zu 
bringen? 

Vorab möchte ich eines klarstellen: Die in den Me-
dien diskutierte angebliche Streichliste von Schie-
nenverkehrsprojekten bringt keine neuen Erkennt-
nisse zur Situation der geplanten Ausbauprojekte 
der Deutschen Bahn. Diese Liste ist eine Aufstel-
lung sämtlicher Bedarfsplanprojekte des Bundes-
verkehrswegeplans auf der Schiene hinsichtlich 
des aktuellen Standes der Umsetzung, Planung 
und Finanzierung. Es hat in einer solchen Aufstel-
lung bekannter Fakten niemand Streichungen 
durchgeführt. 

Die im Bundesverkehrswegeplan als Bedarf aufge-
führten Maßnahmen für den Ausbau des DB-
Streckennetzes sind das Ergebnis teilweise sehr 
alter Erhebungen und Planungen. Wir alle wissen, 
dass schon seit Jahren der Bundesverkehrswege-

plan nicht nur beim Schienenverkehr, sondern bei 
allen Verkehrsträgern deutlich unterfinanziert ist. 

Es ist durchaus übliche Praxis, von Zeit zu Zeit 
diese Maßnahmen zu überprüfen. Dieses erfolgt 
derzeit durch das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung. Zwischenergebnisse 
liegen der Landesregierung gegenwärtig nicht vor. 
Die jetzt diskutierte angebliche Streichliste steht in 
keinem Zusammenhang mit der momentanen 
Überprüfung des Bedarfsplans durch das Bundes-
verkehrsministerium. 

In diesem Zusammenhang möchte ich diejenigen, 
die sich mit der Materie nicht so gut auskennen, 
darauf hinweisen, dass der Bundesverkehrswege-
plan zunächst nur einen Investitionsrahmenplan 
darstellt. Die Realisierung der Projekte ist dann 
von den jeweils zur Verfügung stehenden Mitteln 
des Bundeshaushalts abhängig. Infolgedessen 
müssen Sie verstehen, dass es der Landesregie-
rung nicht möglich ist, für Maßnahmen des Be-
darfsplans ohne Finanzierung Prognosen zur Fer-
tigstellung zu treffen. 

Bei den Projekten, für die Finanzierungsvereinba-
rungen vorliegen, gibt es zwischen der Deutschen 
Bahn und dem Bund vereinbarte Fertigstellungs-
termine. Das sind in Niedersachsen im Folgenden: 

- bei der Ausbaustrecke Oldenburg–Wilhelmsha-
ven die zweite Ausbaustufe (das ist der letzte 
Abschnitt zum direkten Hafenanschluss für den 
JadeWeserPort): Ende 2010, 

- bei der Ausbaustrecke Löhne–Braunschweig der 
zweigleisige Ausbau Hildesheim–Groß Glei-
dingen in 2012, 

- der dreigleisige Ausbau zwischen Stelle und Lü-
neburg in 2013. 

Wir reden hier über Infrastruktur des Bundes. So-
mit liegt es auf der Hand, dass das Land hier kei-
nerlei Verantwortung für die Finanzierung oder für 
die Fertigstellung trägt. Gleichwohl haben wir ein 
hohes verkehrspolitisches Interesse an einer be-
darfsgerechten Infrastruktur, die den Interessen 
des Landes Rechnung trägt. Außerdem können 
nur leistungsfähige Verkehrswege zur Erfüllung der 
Vorgaben von Bund und EU bezüglich Klimaschutz 
beitragen. 

Aus diesen Gründen steht das Land in engem 
Kontakt mit dem Bund und der DB. Als Erfolge un-
serer hartnäckigen Bemühungen können wir ver-
buchen: 
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- die Zusage von Bund und Bahn zur fristgerech-
ten Fertigstellung für die Gesamtmaßnahme der 
Strecke Oldenburg–Wilhelmshaven - und was 
sehr erfreulich ist: auch für Lärmschutzmaßnah-
men an der gesamten Strecke; der verbindlich 
verabredete Zeitplan sieht den Abschluss der Fi-
nanzierungsvereinbarung Anfang 2011 vor, 

- die Vorfinanzierung der Planungen für die  
Y-Trasse durch den Bund und  

- die lang ersehnten Baubeginne für das dritte 
Gleis Stelle–Lüneburg und für die Zweigleisigkeit 
von Hildesheim nach Braunschweig. 

Diese Bemühungen werden wir beharrlich fortset-
zen. Des Weiteren hat das Land das Thema Fi-
nanzierung auch von nicht bundeseigenen Eisen-
bahnen beim Bund positioniert - mit dem Erfolg, 
dass der Bund nach eigenen Aussagen ab 2011 
hierfür Fördermittel bereitstellen will. 

Damit sind Ihre Fragen zu Fertigstellungsterminen 
und Maßnahmen der Landesregierung beantwor-
tet. Sie sehen, dass Niedersachsen weiterhin sehr 
aktiv bei der Sicherung von Wirtschaftswachstum 
und Mobilität unseres Landes ist. Dieses gilt insbe-
sondere im Hinblick auf die Anforderungen des 
steigenden Hafenhinterlandverkehrs. 

 

Anlage 3 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 5 der Abg. Kreszentia Flauger (LIN-
KE) 

Welche Rolle spielte Innenminister Uwe 
Schünemann im Einbürgerungsverfahren 
von Jannine Menger-Hamilton? 

Seit über zwei Jahren wird über den Einbürge-
rungsantrag von Jannine Menger-Hamilton 
nicht entschieden. Laut Medienberichten haben 
Verfassungsschutz und das Ministerium für In-
neres, Sport und Integration Bedenken bzw. 
Einwände gegen eine geplante Einbürgerung 
erhoben. So heißt es in Medienberichten, dass 
auf einem Schreiben in der Einbürgerungsakte 
vermerkt ist: „... ist mit der Hausleitung des MI 
abgestimmt.“ 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Nach welchen konkreten Kriterien werden in 
Fällen von Einbürgerungsanträgen im Land 
Niedersachsen durch Behörden des Landes 
Bedenken bzw. Einwände erhoben? 

2. Auf wessen Veranlassung wurden im oben 
genannten Fall solche Bedenken bzw. Einwän-

de mit welcher konkreten Begründung und auf 
welcher konkreten Grundlage erhoben? 

3. Welche konkrete Person bzw. welche kon-
kreten Personen im Ministerium für Inneres, 
Sport und Integration verbergen sich hinter dem 
auf einem Schreiben in der Einbürgerungsakte 
von Jannine Menger-Hamilton gemachten Ver-
merk „... ist mit der Hausleitung des MI abge-
stimmt.“? 

Ich beantworte die Fragen namens der Landesre-
gierung wie folgt: 

Zu 1 und 2: Im Verfahren der Einbürgerung hat die 
Einbürgerungsbehörde in eigener Zuständigkeit zu 
prüfen, ob nach § 11 Satz 1 Nr. 1 des Staatsange-
hörigkeitsgesetzes (StAG) tatsächliche Anhalts-
punkte vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, 
dass der Ausländer Bestrebungen verfolgt oder 
unterstützt oder verfolgt und unterstützt hat, die 
gegen die freiheitliche demokratische Grundord-
nung gerichtet sind. Im Rahmen einer Regelanfra-
ge haben die Verfassungsschutzbehörden gemäß 
§ 37 Abs. 2 StAG den Einbürgerungsbehörden 
Gründe mitzuteilen, die einen Ausschluss der Ein-
bürgerung nach § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG rechtferti-
gen könnten. 

Die niedersächsische Verfassungsschutzbehörde 
übermittelt für diese Einzelfallprüfung der Einbür-
gerungsbehörde die zu den einzelnen Personen 
vorliegenden offen verwertbaren Erkenntnisse. Auf 
dieser Basis kann die Einbürgerungsbehörde im 
Einzelfall die nach § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG gefor-
derte subjektive Zurechenbarkeit prüfen und über 
den Antrag entscheiden. 

Im Einbürgerungsfall der Frau Menger-Hamilton 
teilte die niedersächsische Verfassungsschutzbe-
hörde aufgrund der Regelanfrage nach § 37 Abs. 2 
StAG die dort vorliegenden Erkenntnisse über Frau 
Menger-Hamilton der Region Hannover für die 
Ausschlussprüfung nach § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG 
mit. Zur konkreten Begründung der niedersächsi-
schen Verfassungsschutzbehörde können keine 
näheren Ausführungen getroffen werden, da per-
sonenbezogene Daten Dritter einer Offenlegung in 
der Beantwortung einer Kleinen Anfrage entge-
genstehen. 

Zu 3: Der Hinweis befindet sich auf einem durch 
Mitarbeiter der Region Hannover erstellten Ar-
beitsvermerk. Der Hinweis ist handschriftlich ver-
fasst und weder abgezeichnet noch datiert. Die in 
der Frage genannten Worte sind nachträglich und 
dem Schriftbild nach zu urteilen, von einer anderen 
Person eingefügt worden und ebenfalls nicht ab-
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gezeichnet und nicht datiert. Insoweit kann die 
Frage von hier nicht beantwortet werden. 

 

Anlage 4 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 6 der Abg. Heinz Rolfes, Gabriela 
Kohlenberg, Christoph Dreyer und Wilhelm Hei-
demann (CDU) 

Messestandort Hannover 

Die Deutsche Messe AG in Hannover ist die 
größte Messegesellschaft in Deutschland. Das 
Land Niedersachsen ist zu fast 50 % über die 
Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH an 
der Deutschen Messe AG beteiligt. Am Messe-
standort Hannover werden weltweit führende 
und international anerkannte Messen durchge-
führt, wie beispielsweise CeBIT, Hannover-
Messe, LIGNA Hannover, IAA Nutzfahrzeuge, 
CeMAT Hannover oder Agritechnika. Damit ist 
der Messestandort Hannover von großer Be-
deutung für Niedersachsen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Perspektiven sieht die Landesregie-
rung für die Deutsche Messe AG? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Ent-
wicklung der CeBIT sowie der Hannover-Mes-
se, und welches Potenzial sieht sie für diese 
Messen in der Zukunft? 

3. Welche Pläne hat die Landesregierung, um 
den Messestandort Hannover auch zukünftig zu 
stärken? 

Die Feststellung, dass der Messestandort Hanno-
ver von großer Bedeutung für Niedersachsen ist, 
wird durch die Landesregierung geteilt. Laut einem 
gemeinsamen Gutachten der Leibniz-Universität 
Hannover und des Pestel Instituts1 hängen allein 
in der Region Hannover über 14 500 Arbeitsplätze 
direkt und indirekt von der Messe AG ab. Die Wert-
schöpfungseffekte der Messeaktivitäten liegen in 
der Region bei knapp 700 Millionen Euro pro Jahr. 

Das ist Grund genug für die Landesregierung, die 
Zukunft der Deutschen Messe AG zu sichern. Der 
Messeplatz Hannover muss auch künftig eine vor-
dere Position im nationalen und internationalen 
Umfeld einnehmen. Große internationale Veran-
staltungen am Standort Hannover sind ein wichti-
ges Aushängeschild für Niedersachsen. Und wenn 
ein niedersächsisches Unternehmen an bedeuten-
den Messestandorten der Welt als erfolgreicher 
                                                      
1 Gutachten zu den Regionalen Wertschöpfungs- und Beschäf-
tigungseffekten der Deutschen Messe AG im Auftrag der Lan-
deshauptstadt Hannover, Januar 2009 

und gefragter Partner für Messedienstleistungen 
wahrgenommen wird, hat auch das eine nicht zu 
unterschätzende Wettbewerbswirkung für unser 
Bundesland. 

Dieses vorausgeschickt, werden die Fragen na-
mens der Landesregierung die Fragen wie folgt 
beantwortet:  

Zu 1: Am Standort Hannover hat die Deutsche 
Messe AG im letzten Jahr 13 Eigenveranstaltun-
gen durchgeführt und war Gastgeber von 53 Gast-
veranstaltungen. Im Ausland ist die Deutsche Mes-
se AG 2009 an 32 Veranstaltungen beteiligt gewe-
sen. Das Know-how der Messe AG als Messe-
dienstleister ist nach wie vor weltweit gefragt. Pro 
Jahr besuchen rund 2 Millionen Personen die Ver-
anstaltungen in Hannover - mit steigender Ten-
denz. Jedes Jahr werden über 2 Millionen m² an 
Ausstellungsfläche auf dem Messegelände in 
Hannover belegt. An diesen Zahlen gemessen, ist 
es um die Zukunft der Deutschen Messe AG gut 
bestellt. 

Die Kapitalmaßnahme ermöglicht der Deutschen 
Messe AG, neue Messen zu entwickeln. Dass jen-
seits der CeBIT und der Hannover-Messe weitere 
erfolgreiche Großveranstaltungen in Hannover 
etabliert werden können, zeigt die Erfolgsgeschich-
te der Agritechnica: 2009 hat sie mit 355 000 
Fachbesuchern mehr Besucher angelockt als die 
Hannover-Messe. 

Die Perspektive der Deutschen Messe AG liegt in 
der Stärkung der Zugpferde CeBIT und Hannover-
Messe, dem Ausbau weiterer Veranstaltungen so-
wie dem Auslandsengagement. 

Zu 2: Im Jahr 2005 haben die Messemacher die 
Hannover-Messe neu aufgestellt. Auf elf Leitmes-
sen präsentiert sich seitdem sehr erfolgreich der 
komplette Weltmarkt der Industrieautomation. Ein 
solcher Umbruch ist immer ein Wagnis. Im Falle 
der Hannover-Messe hat sich dieses unternehme-
rische Wagnis jedoch gelohnt. Die Hannover-
Messe blickt optimistisch in die Zukunft. 

Heute befindet sich die CeBIT in einer vergleichba-
ren Umbruchphase. Die Zeiten, als die CeBIT noch 
800 000 Besucher nach Hannover gelockt hat, 
sind schon lange vorbei - übrigens nicht so sehr 
zum Nachteil der Aussteller. Gerade sie waren es, 
die die Deutsche Messe AG dahin drängten, die 
CeBIT zu einer Veranstaltung nur für Fachbesu-
cher zu gestalten. 

Das Platzen der „Dot-Com-Blase“ schließlich hat 
die CeBIT-Macher vor ganz besondere Herausfor-
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derungen gestellt. Die IT-Branche hat einen dra-
matischen Wandel hinter sich. Der Deutschen 
Messe AG ist unter diesen sehr schwierigen Be-
dingungen gelungen, die CeBIT als nach wie vor 
mit Abstand weltweit größte ITK-Messe zu sichern. 
Dass die neuen Konzepte überzeugen, beweisen 
jüngste Äußerungen aus der Fachwelt. Der 
Deutschland-Chef von Microsoft bezeichnete 
jüngst die CeBIT als „Glücksfall für Deutschland“. 
Für ihn sei die CeBIT das wichtigste Ereignis des 
Jahres. Mehr als 4 000 Aussteller aus 68 Ländern 
auf der CeBIT 2010 haben das auch so gesehen. 

Für 2011 hat die Deutsche Messe AG das neue 
Konzept für die CeBIT konsequent weiterentwi-
ckelt. Dass dabei künftig der Endverbraucher wie-
der eine stärkere Rolle spielt, liegt erneut am 
Wandel der Branche: der Verbraucher ist inzwi-
schen integraler Teil der digitalen Wertschöp-
fungskette. Die Aussteller begrüßen das neue 
Konzept - für die Landesregierung ein deutliches 
Zeichen, dass man sich um die Zukunft der CeBIT 
nicht sorgen muss. 

Zu 3: Die Landesregierung stellt ihre Beteiligung 
an der Deutschen Messe AG nicht infrage. Sie wird 
den anstehenden Umstrukturierungsprozess eng 
begleiten. Der Informationsaustausch zwischen 
Vertretern der Landesregierung und dem Vorstand 
sowie der weiteren Führungsebene der Messe AG 
wird künftig noch intensiver sein, als es bisher 
schon der Fall ist. 

Andererseits legt die Landesregierung Wert darauf, 
festzuhalten, dass die besseren Messemacher 
nicht in den Behörden der Landesregierung sitzen, 
sondern in der Deutschen Messe AG. Es ist die 
Aufgabe der Messeleitung, das dort vorhandene 
gute Know-how zur Sicherung der Zukunft des 
Messestandortes Hannover einzusetzen. 

 

Anlage 5 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 7 des Abg. Dieter Möhrmann (SPD) 

Vertragsgestaltungen und Verhaltensmuster 
von Telekommunikationsunternehmen zu-
lasten ihrer Kundinnen und Kunden bzw. 
der Verbraucherinnen und Verbraucher 

In letzter Zeit häufen sich Beschwerden von 
Kunden von Telekommunikationsunternehmen. 
Diese Entwicklung spiegelt sich in Fernsehbe-
richten, Meldungen der Regionalzeitungen, in 
Leserbriefen und auch in einer aktuellen Aus-

kunft der Verbraucherzentrale Niedersachsen 
wider. 

Danach wird generell aggressive Vertragsan-
bahnung (per Telefon, an der Haustür oder 
durch Werbeschreiben) betrieben. 

Es wird das Verhalten der Außendienstmitarbei-
ter (Drückerkolonnen) kritisiert, hierzu gehören: 

- untergeschobene Verträge, z. B. für digitales 
Fernsehen, obwohl nur Telefonie und Inter-
netnutzung gewollt waren, 

- Verträge über Kabelfernsehen, obwohl das 
Fernsehen über Satellit empfangen wird oder 
der Mieter bereits im Rahmen seines Mietver-
trages die Gebühr über die Nebenkosten 
zahlt, 

- Receiver werden geschickt, obwohl der Ver-
braucher am Telefon kein Interesse gezeigt 
hat, 

- es gibt Probleme mit Laufzeit, Kündigung und 
beim Umzug sowie 

- Installationsprobleme und vereinzelt Be-
schwerden zur Qualität der Telefonie, d. h. 
die Erreichbarkeit ist gestört, Telefonieren 
nicht möglich, schlechte Tonqualität etc. 

Genannt werden auch Probleme beim Anbie-
terwechsel, z. B.: 

- Der Verbraucher hat plötzlich zwei Verträge 
(alter und neuer Anbieter). 

- Kabel Deutschland z. B. übernimmt die Kün-
digung für Kunden, kündigt aber zu spät bzw. 
berücksichtigt nicht die Laufzeiten des alten 
Vertrages. 

- Häufig lässt sich nicht klären, welcher der 
Anbieter den Wechsel behindert.  

Nicht immer liegt das Problem bei Kabel 
Deutschland. 

Besonders benachteiligt sind Kunden ohne In-
ternetanschluss, da sie dann auf die automati-
schen Weiterleitungen der Telefonautomaten 
angewiesen sind. Es kommt hinzu, dass durch 
das System bedingte lange Gesprächszeiten 
über die 01805-Vorwahl (gebührenpflichtige 
Servicenummer) erhebliche Kosten verursacht 
werden.  

Unternehmen Kunden den Versuch, mit einem 
„normalen Brief“ ihre Probleme zu klären, blei-
ben manchmal Antworten einfach aus. Selbst 
Schreiben per Einschreiben mit Rückschein 
werden ignoriert. Kündigungen per Internet 
werden nicht angenommen. Im Zweifel werden 
sogar umgehend kostenaufwendige Mahnver-
fahren angedroht.  

Teilweise werden zunächst kostenlose Leistun-
gen gewährt, die nach zwei Monaten kosten-
pflichtig werden, wenn sie nicht sofort nach Ver-
tragsabschluss wieder gekündigt werden. Wer-
den Rechungen auf Papier verlangt, verlangen 
manche Anbieter zusätzliche Gebühren. 
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Steigen Kunden aufs digitale Kabelfernsehen 
um, müssen sie z. B. vom Anbieter Kabel 
Deutschland einen Receiver abnehmen, auch 
wenn der eigene Fernseher über eine entspre-
chende Technik verfügt (Kosten ca. 70 Euro). 

Weitere Beispiele ließen sich anfügen. Allge-
meine Erfahrung scheint zu sein, dass erst mit 
anwaltlicher Beratung oder mithilfe von 
Verbraucherzentralen Aufklärung oder das Ab-
stellen von Problemen erreicht wird. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt sie die geschilderten Fälle, und 
welche Erkenntnisse zum Gebaren von Tele-
kommunikationsunternehmen liegen ihr vor? 

2. Welche rechtlichen Empfehlungen gibt sie in 
diesen Angelegenheiten den Kundinnen und 
Kunden, und ist sie auch bereit, den Telekom-
munikationsunternehmen Hinweise zu geben, 
wenn ja, welche? 

3. Sind aufgrund der geschilderten Vorfälle Ge-
setzesänderungen zur Stärkung der Verbrau-
cherrechte geplant, wenn nein, warum nicht, 
und wie können die Verbraucher zukünftig ihre 
Rechte besser wahrnehmen? 

Der Telekommunikationsmarkt, insbesondere der 
Markt für Internetzugänge, ist nach wie vor von ei-
ner hohen Wettbewerbsintensität gekennzeichnet. 
Für den Kunden bedeutet dies in der Regel ein 
verbessertes Angebot über neue Produkte und 
Anwendungsmöglichkeiten bei oftmals fallenden 
Endkundenpreisen. 

Die in der Anfrage dargestellten Probleme sind 
zwar nicht die Regel aber leider auch keine Einzel-
fälle. Die von der Landesregierung geförderte 
Verbraucherzentrale Niedersachsen (VZN) bestä-
tigt, dass Verbraucher immer wieder Beratung bei 
Problemen mit Telekommunikationsanbietern bzw. 
mit deren Vertriebspartnern suchen. Auch Umfra-
gen wie die der Stiftung Warentest zeigen eine 
häufige Unzufriedenheit der Kunden mit dem Ser-
vice ihres Telekommunikationsanbieters. 

Die Landesregierung begrüßt und fördert Wettbe-
werb, da funktionierende Märkte die besten Garan-
ten für ein breites, qualitativ hochwertiges Angebot 
und günstige Preise sind. Damit ist Wettbewerb ein 
wichtiges Instrument im Verbraucherschutz. 

Ergänzend dazu sind frühzeitige Aufklärung und 
Information der Verbraucher notwendig, damit sie 
ihre Möglichkeiten sowie ihre Rechte und Pflichten 
kennen und verstehen. Besonders im Fall von rela-
tiv jungen und dynamischen Märkten mit neuen 
Produkten ist es für Verbraucher nicht immer ein-
fach, den Überblick über die Endkundenrechte zu 
behalten. Aus diesem Grund stellt das Land seit 
Jahren im Rahmen von Projektfördermaßnahmen 

der VZN finanzielle Mittel zur Aufklärung und Bera-
tung der Verbraucher im Bereich Telekommunika-
tion und digitale Welten zur Verfügung. 

Neben den Verbraucherzentralen hat sich der 
Verbraucherservice der Bundesnetzagentur seit 
der Liberalisierung des Telekommunikationsmark-
tes zur zentralen Anlaufstelle für Endkunden ent-
wickelt. 

Dieses vorausgeschickt, werden die Fragen na-
mens der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Die geschilderten Fälle sind hier im Einzel-
nen zwar nicht bekannt, können aber aufgrund von 
Presseberichten bzw. Aussagen der VZN und des 
Verbraucherservices der Bundesnetzagentur auch 
nicht ausgeschlossen worden. Nachvollziehbare 
Angaben zu den betroffenen Personen- bzw. An-
bieterkreisen oder andere verwertbare oder nach-
vollziehbare Fakten, die eine Überprüfung und Be-
urteilung der Fälle ermöglicht hätten, fehlen. Eine 
Verallgemeinerung auf alle Telekommunikations-
unternehmen kann auf dieser Basis nicht erfolgen. 
Dennoch ist festzuhalten, dass es sich bezüglich 
sogenannter untergeschobener Verträge bzw. Ver-
träge über Leistungen, die gar nicht in Anspruch 
genommen werden können, um unakzeptable Ge-
schäftspraktiken handelt, durch welche letztendlich 
auch der Ruf des jeweiligen Unternehmens in Mit-
leidenschaft gezogen wird. 

Zu 2: Im Rahmen des von der Landesregierung 
geförderten Projekts 2008 „Verbraucher in der digi-
talen Welt“ wurde von der VZN eine Informations-
broschüre „Wechsel des Telekommunikations-/In-
ternetanbieters“ erstellt, die sehr umfangreich und 
detailliert auf sämtliche Gefahren und Risiken im 
Zusammenhang mit dem Anbieterwechsel eingeht. 
Diese Broschüre steht weiterhin sowohl im Inter-
netauftritt als auch als Papierbroschüre bei der 
VZN für jeden Verbraucher zur Verfügung. 

Darüber hinaus bietet die Bundesnetzagentur den 
Endkunden, die allgemeine Informationen zum Te-
lekommunikationsmarkt wünschen oder die 
Schwierigkeiten mit ihren Telekommunikationsan-
bietern haben, Hilfe an. Dieser steht bei entspre-
chender Kenntnis ein umfangreiches Instrumenta-
rium an Maßnahmen gegen unlauter handelnde 
Telekommunikationsunternehmen zur Verfügung. 
Weiterhin kann dort im Streitfall ein formeller An-
trag auf Durchführung eines Schlichtungsverfah-
rens (kostenpflichtig) gestellt werden. Hierfür ist ei-
ne Schlichtungsstelle für den Bereich Telekommu-
nikation eingerichtet. Diese kann von den Endkun-
den zur Streitbeilegung angerufen werden. 
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Weitergehende rechtliche Empfehlungen werden 
seitens der Landesregierung nicht ausgesprochen. 
Generell sei aber an dieser Stelle noch auf die be-
stehenden Widerrufsregelungen hingewiesen, die 
bei Fernabsatzverträgen sowie Haustürgeschäften 
bestehen. 

Zu 3: Bei der Umsetzung in nationales Recht der 
Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25. November 2009 zur 
Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Uni-
versaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -diensten, der Richtli-
nie 2002/58/EG über die Verarbeitung personen-
bezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre 
in der elektronischen Kommunikation und der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammen-
arbeit im Verbraucherschutz ist mit höheren Ver-
braucherschutzanforderungen im Rahmen der 
demnächst anstehenden Novellierung des Tele-
kommunikationsgesetzes zu rechnen.  

 

Anlage 6 

Antwort 

des Justizministeriums auf die Frage 8 des Abg. 
Prof. Dr. Dr. Roland Zielke (FDP) 

Abschaffung des Richtervorbehalts - Ist die-
ses die sinnvolle Lösung eines Problems? 

Am 3. März 2010 kündigte Justizminister Bernd 
Busemann an, sich für eine Abschaffung des 
einfachgesetzlichen Richtervorbehalts gemäß 
§ 81 a Abs. 2 StPO für Blutentnahmen zur Al-
kohol- und Drogenkontrolle im Straßenverkehr 
einsetzen zu wollen. Im Justizministerium solle 
hierzu kurzfristig ein Gesetzentwurf erarbeitet 
werden. 

Minister Busemann begründete diesen Vorstoß 
mit dem drohenden Verlust von Beweismitteln 
im Fall einer zeitlichen Verzögerung durch das 
Warten auf eine richterliche Entscheidung, ein 
24-stündiger richterlicher Bereitschaftsdienst 
sei zudem nicht leistbar. Bereits jetzt besteht im 
Fall der „Gefahr im Verzug“ rechtlich die Mög-
lichkeit der Anordnung der Blutentnahme durch 
die Polizeibeamten. Hier wird allerdings auf die 
restriktive Rechtsprechung zu diesem Bereich 
hingewiesen und diese Möglichkeit daher als 
nicht ausreichend betrachtet. 

Bei der Blutentnahme gemäß § 81 a StPO han-
delt es sich um einen Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit. Minister Busemann bezeichnet 
diese Fälle der Körperverletzung jedoch als 
eher gering. Ein Richtervorbehalt bei der Blut-
entnahme bei Verkehrskontrollen sei auch aus 
rechtsstaatlichen Gründen daher nicht geboten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. In wie vielen Fällen ist in den Jahren 2008 
und 2009 in Niedersachsen tatsächlich von der 
Blutabnahme wegen Nichteinholbarkeit der 
richterlichen Genehmigung abgesehen worden, 
und in wie vielen Fällen sind Gerichte von ei-
nem Beweiserhebungsverbot aufgrund einer 
fehlenden richterlichen Anordnung ausgegan-
gen? 

2. Sieht die Landesregierung die Aufhebung 
des richterlichen Vorbehalts als einzige Lösung 
des angesprochenen Problems, oder gibt es 
auch Überlegungen, die jetzige Ausgestaltung 
des richterlichen Bereitschaftsdienstes noch-
mals zu überprüfen? 

3. Hat die Landesregierung im Hinblick auf die 
Abschaffung des richterlichen Vorbehaltes in 
den Fällen des § 81 a StPO verfassungsrechtli-
che Bedenken? 

Der Richtervorbehalt ist ein hohes Gut. Er kann 
verfassungsrechtlich oder einfachgesetzlich vorge-
geben sein. Sinn und Zweck des Richtervorbehalts 
besteht darin, eine vorbeugende Kontrolle durch 
eine unabhängige und neutrale Instanz zu gewähr-
leisten. Der Richtervorbehalt ist aber kein Selbst-
zweck. Dort, wo er seinen Zweck nicht erfüllt und 
rechtsstaatlich nicht geboten ist, sollte man auf ihn 
verzichten. In der Vergangenheit ist dies gesche-
hen beispielsweise bei der DNA-Analyse von Spu-
renmaterial oder der DNA-Analyse mit Einwilligung 
des Betroffenen, die im Übrigen einen erheblichen 
grundrechtsrelevanten Eingriff darstellt. 

Der Richtervorbehalt des § 81 a StPO ist ein ein-
fachgesetzlicher und bestimmt, dass die Anord-
nung der Entnahme einer Blutprobe dem Richter 
obliegt. Nur „bei Gefährdung des Untersuchungs-
erfolges durch Verzögerung“ (sogenannte Gefahr 
im Verzug) kann auf die Einholung der richterlichen 
Anordnung verzichtet werden. Staatsanwälte und 
Polizeibeamte dürfen in diesen Fällen (gleichran-
gig) die Maßnahme anordnen. 

In den vergangenen Jahrzehnten sind Blutproben-
entnahmen zum Zwecke des Nachweises von Al-
kohol oder Betäubungsmitteln im Blut regelmäßig 
wegen Gefahr im Verzug durch die Polizei ange-
ordnet worden, nicht etwa weil sich Staatsanwalt-
schaft und Polizei über den gesetzlich verankerten 
Richtervorbehalt hinweggesetzt hätten, sondern 
weil wegen des schnellen Abbaus der Blutalkohol- 
bzw. Wirkstoffkonzentration eine Blutprobe mög-
lichst zeitnah entnommen werden muss. Darauf 
weisen Stellungnahmen der rechtsmedizinischen 
Institute ausdrücklich hin. Eine vergleichbare Situa-
tion ergibt sich beim behaupteten oder beobachte-
ten Nachtrunk, bei dem eine möglichst frühzeitige 
Feststellung der Alkohol- bzw. Wirkstoffkonzentra-
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tion für eine gerichtsfeste Rückrechnung der ent-
sprechenden Werte maßgeblich und ausschlagge-
bend für die Tatbestandsmäßigkeit ist. 

Sowohl der Bundesgerichtshof als auch das Bun-
desverfassungsgericht haben allerdings in den 
letzten Jahren die Anforderungen an das Vorliegen 
von Gefahr im Verzug verschärft. Maßgeblich ist 
vor allem der Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 12. Februar 2007, der eine durch die 
Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme be-
trifft. Die 1. Kammer des Zweiten Senats hat in die-
ser Entscheidung in einem obiter dictum auf die 
Nachrangigkeit der polizeilichen Entscheidungs-
kompetenz hingewiesen und wörtlich ausgeführt:  

„Nach § 81 a Abs. 2 StPO steht die 
Anordnung der Blutentnahme grund-
sätzlich dem Richter zu. Der Richter-
vorbehalt - auch der einfachgesetzli-
che - zielt auf eine vorbeugende Kon-
trolle der Maßnahme in ihren konkre-
ten gegenwärtigen Voraussetzungen 
durch eine unabhängige und neutrale 
Instanz (…). Nur bei einer Gefährdung 
des Untersuchungserfolgs durch die 
mit der Einholung einer richterlichen 
Entscheidung einhergehende Verzö-
gerung besteht auch eine Anord-
nungskompetenz der Staatsanwalt-
schaft und - nachrangig - ihrer Ermitt-
lungspersonen. Die Strafverfolgungs-
behörden müssen daher regelmäßig 
versuchen, eine Anordnung des zu-
ständigen Richters zu erlangen, bevor 
sie selbst eine Blutentnahme anord-
nen (…). Die Gefährdung des Unter-
suchungserfolgs muss mit Tatsachen 
begründet werden, die auf den Einzel-
fall bezogen und in den Ermittlungs-
akten zu dokumentieren sind, sofern 
die Dringlichkeit nicht evident ist (…). 
Das Vorliegen einer solchen Gefähr-
dung unterliegt der vollständigen, eine 
Bindung an die von der Exekutive ge-
troffenen Feststellungen und Wertun-
gen ausschließenden gerichtlichen 
Überprüfung. …“ 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
hatte in der Folge aber bundesweit eine uneinheit-
liche Rechtsprechung in Bezug auf Blutentnahmen 
zur Folge, insbesondere zu den Voraussetzungen 
von Gefahr im Verzug. So wurde z. B. von den 
Landgerichten Braunschweig und Hildesheim we-
gen des Abbaus der Blutalkoholkonzentration im-

mer Gefahr im Verzug angenommen. Andere Ge-
richte entschieden, dass zwar nicht regelmäßig, 
aber im Einzelfall Gefahr im Verzug vorliegen 
kann, z. B. wegen der Nachtzeit oder des Verhal-
tens des Betroffenen. Weitere Gerichte sahen hin-
gegen regelmäßig keinen Raum für Eilentschei-
dungen, ließen aber die Verwertung der ohne rich-
terliche Anordnung erlangten Beweismittel (Blut-
proben bzw. Blutalkoholgutachten) zu. Als weitere 
Folge thematisierte die Rechtsprechung dann 
schließlich auch die Frage nach einem sich mögli-
cherweise ergebenden Beweisverwertungsverbot, 
wenn diese Vorgaben nicht eingehalten wurden. 
Inzwischen haben Gerichte vermehrt ein Beweis-
verwertungsverbot für die so gewonnen Beweis-
mittel bejaht; dies wird nun mehrheitlich von den 
Oberlandesgerichten vertreten. Diese Entwicklung 
der Rechtsprechung hat zu erheblichen Unsicher-
heiten bei der alltäglichen Rechtsanwendung ge-
führt. Beweisverwertungsverbote werden bei-
spielsweise schon dann angenommen, wenn bei 
einer Blutprobenentnahme zur Tageszeit nicht ver-
sucht wird, eine Anordnung des zuständigen Rich-
ters einzuholen, obwohl keinerlei Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die gut ausgebildeten Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und -beamten in der Ver-
gangenheit das ihnen im Rahmen ihrer Anord-
nungskompetenz bei Gefahr im Verzug übertrage-
ne gesetzliche Anordnungsrecht nicht gesetzes-
konform und verantwortungsvoll - auch im Hinblick 
auf einen damit verbundenen Eingriff in grundge-
setzlich geschützte Rechtsgüter - angewendet hät-
ten. 

Allein schon die durch die unterschiedlichen Aus-
legungen entstandenen Unschärfen und Wider-
sprüche und die dadurch bedingten vorbeschrie-
benen Unsicherheiten bei der Anwendung des Ge-
setzes erfordern ein Handeln der Rechtspolitik. 
Denn das Thema eignet sich nicht für einen 
rechtsdogmatischen Disput. Von alkoholisierten 
oder unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden 
Fahrzeugführern gehen erhebliche Gefahren für 
andere Verkehrsteilnehmer und die Sicherheit des 
Straßenverkehrs aus. Das zeigen die tödlichen und 
schweren Unfälle mit Alkoholbeeinflussung. Der 
Einfluss von berauschenden Mitteln in Form von 
Alkohol, Drogen und Medikamenten stellt im Stra-
ßenverkehr eine der Hauptursachen für Verkehrs-
unfälle mit schweren Folgen dar. 

Bei einer Gesamtzahl von 201 082 polizeilich er-
fassten Verkehrsunfällen (bezogen auf das Jahr 
2009) stand demnach bei 3 963 einer der Unfallbe-
teiligten unter dem Einfluss von Alkohol. Infolge 

 8501



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  67. Plenarsitzung am 18. März 2010 
 

dieser Alkoholunfälle starben 31 Menschen, 522 
erlitten schwere und 1 541 Personen leichte Ver-
letzungen. 

Während der Anteil der alkoholbeeinflussten Ver-
kehrsunfälle an der Gesamtzahl der erfassten Ver-
kehrsunfälle 1,97 % beträgt, steigt dieser mit der 
Schwere der unfallbedingten Folgen für die Betei-
ligten deutlich an. So ist der Alkoholeinfluss bei 
4,17 % aller leicht verletzten Personen ursächlich 
für die erlittenen Schäden. Bei den Schwerverletz-
ten beträgt dieser Anteil 7,85 % und bei den Getö-
teten 5,72 %. 

Fahrten unter Alkohol- oder Betäubungsmittelein-
fluss müssen deshalb im Interesse der Verkehrssi-
cherheit effektiv geahndet werden können. Verzö-
gerungen bei der Entnahme von Blutproben ver-
mindern die Genauigkeit der Feststellung; denn je-
de Rückrechnung auf den Tatzeitpunkt muss zu-
gunsten des Betroffenen von theoretisch vorkom-
menden, aber der Realität regelmäßig nicht ent-
sprechenden Abbauwerten ausgehen. Zeitliche 
Verzögerungen können dazu führen, dass Abbau-
werte angenommen werden müssen, die den 
Straftäter seiner Sanktionierung entziehen. Eine 
fehlerhafte Annahme der Voraussetzungen von 
Gefahr im Verzug soll wegen des sich inzwischen 
in der Rechtsprechung durchgesetzten Beweis-
verwertungsverbots zu einer Folgenlosigkeit der 
Tat führen. 

Die gegenwärtige Rechtslage entspricht nicht den 
Realitäten des Deliktfeldes Straftaten unter Alko-
hol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr. Eine 
dem Richter vorbehaltene Anordnungskompetenz 
soll - wie ausgeführt - eine vorbeugende Kontrolle 
durch eine unabhängige und neutrale Instanz ge-
währleisten. Seiner Funktion als vorbeugende 
Kontrolle wird der Richtervorbehalt bei Blutproben-
entnahmen zum Zwecke des Nachweises von Al-
kohol oder Betäubungsmitteln im Blut indes nicht 
gerecht. Eine Vorlage von Ermittlungsakten ist in 
diesen Fällen in aller Regel aus Zeitgründen nicht 
möglich, da die richterliche Anordnung allein auf-
grund telefonisch mitgeteilter Informationen ergeht. 
Der für die Anordnung zuständige Richter muss 
sich regelmäßig auf die telefonischen Angaben 
des Polizeibeamten vor Ort verlassen; er hat in der 
Regel weder einen Entscheidungs- noch einen 
Ermessensspielraum. Werden ihm beispielsweise 
im Zusammenhang mit einer Trunkenheitsfahrt te-
lefonisch Alkoholgeruch, Ausfallerscheinungen 
oder Fahrfehler geschildert, ist die Anordnung ei-
ner Blutentnahme unumgänglich. An dieser Ent-
scheidung änderte selbst der Umstand nichts, 

wenn der Richter es auf sich nähme, persönlich 
vor Ort zu entscheiden, was aber wegen der auch 
damit verbundenen zeitlichen Verzögerung kaum 
realistisch erschiene. 

Auch unter Gesichtspunkten der Verhältnismäßig-
keit bedarf es keines Richtervorbehalts. Zwar 
beinhalten Blutprobenentnahmen körperliche Ein-
griffe. Blutprobenentnahmen gelten aber als abso-
lut ungefährlich. Fahrten unter Alkohol- und Betäu-
bungsmitteleinfluss sind demgegenüber Straftaten 
mit einem erheblichen Gefährdungspotenzial. Ein 
verfassungsrechtlicher Grundsatz ist auch die Si-
cherstellung einer effektiven Strafverfolgung. Dies 
ist jedenfalls unter den geschilderten aktuellen 
Voraussetzungen nicht sicher gewährleistet. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündli-
che Anfrage namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu 1: Fälle, in denen von der Entnahme einer Blut-
probe abgesehen worden ist, weil eine richterliche 
Anordnung nicht eingeholt werden konnte, oder in 
denen Gerichte von einem Beweiserhebungsver-
bot aufgrund einer fehlenden richterlichen Anord-
nung ausgegangen sind, werden in den Vorgangs-
verwaltungssystemen der Staatsanwaltschaften 
nicht gesondert erfasst. Derartige Erhebungen lie-
gen deshalb nicht vor. Zur Beantwortung der Frage 
müsste vielmehr der Aktenbestand der Jahre 2008 
und 2009 von den Staatsanwaltschaften manuell 
gesichtet werden. Dies ist in der Kürze der für eine 
Beantwortung der Mündlichen Anfrage zur Verfü-
gung stehenden Zeit mit verhältnismäßigem Auf-
wand nicht zu leisten. 

Im Übrigen ist es aus Sicht der Landesregierung in 
erster Linie auch kein quantitatives Problem. Die 
Frage der effektiven Strafverfolgung bei Alkohol- 
und Drogendelikten im Straßenverkehr ist vielmehr 
und vor allem ein qualitatives Problem; denn schon 
die geschilderten rechtlichen Unsicherheiten kön-
nen dazu führen, dass sich Straftäter vermeintlich 
sicher fühlen und vermehrt Alkohol- und Drogende-
likte im Straßenverkehr begangen werden. 

Zu 2: Es gibt derzeit keine Überlegungen, die Aus-
gestaltung des richterlichen Bereitschaftsdienstes 
nochmals zu überprüfen. Hierfür besteht kein An-
lass. Die niedersächsischen Gerichte regeln in 
Kenntnis und unter Berücksichtigung der verfas-
sungsgerichtlichen Rechtsprechung die Organisa-
tion der Bereitschaftsdienste eigenverantwortlich 
für ihren Gerichtsbezirk; im Landgerichtsbezirk 
Verden (Aller), einem sehr großen Flächenbezirk, 
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erstellen die Amtsgerichte des Landgerichtsbezirk 
einen gemeinsamen Bereitschaftsdienstplan. 

Auch eine andere Ausgestaltung des richterlichen 
Bereitschaftsdienstes würde die Problematik nicht 
lösen; insoweit wird auf die Vorbemerkungen und 
die Antwort zu Frage 1 Bezug genommen. 

Zu 3: Nein, jedenfalls nicht im Falle einer Abschaf-
fung des Richtervorbehalts zum Zwecke des 
Nachweises von Alkohol, Betäubungsmitteln oder 
Medikamenten im Blut im Straßenverkehr. 

 

Anlage 7 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 9 der Abg. Ralf Briese und Hans-
Jürgen Klein (GRÜNE) 

Zukunftsvertrag, Gebietsreform und Ge-
meindefinanzen - Tut sich schon was? 

Nach dem verhandelten „Zukunftsvertrag“ zwi-
schen Land und kommunalen Spitzenverbän-
den wird gegenwärtig das Finanzausgleichsge-
setz beraten, welches die vertraglich zugesi-
cherte Altschuldenübernahme regeln soll. Der 
Zukunftsvertrag ist insofern bereits wieder ein 
„Vergangenheitsvertrag“, da die versprochene 
Altschuldenübernahme bis 75 % nur bis zum 
Stichtag 31. Dezember 2009 galt. Das bedeu-
tet, dass die kommunalen Neuschulden aus der 
Wirtschafts- und Finanzkrise vom Zukunftsver-
trag nicht erfasst werden. Die Finanzkrise hat 
indessen die kommunale Verschuldung noch 
einmal deutlich verschärft. Städte und Gemein-
den schlagen gegenwärtig überall Alarm. Etwas 
irritierend erscheint es daher vielen Beobach-
tern, wenn parallel zur größten Finanzkrise der 
deutschen Nachkriegsgeschichte und einem 
dramatischen Anwachsen der Schulden auf al-
len staatlichen Ebenen über weitere Steuersen-
kungen und die Abschaffung der Gewerbesteu-
er diskutiert wird. Der von Innenminister Uwe 
Schünemann nominierte Finanzexperte Hom-
burg für die Gewerbesteuerkommission auf 
Landesebene ist in der Öffentlichkeit als dezi-
dierter Kritiker der Gewerbesteuer bekannt. Der 
Städtetag hat verärgert über diese Personal-
entscheidung reagiert hat. Das Vertrauensver-
hältnis zwischen Land und Kommunen wurde 
nach Einschätzung von Beobachtern damit be-
lastet. Kommunale Fusionen, die eine komple-
xe und sensible Aufgabe sind, werden damit 
nicht unbedingt erleichtert. Beobachter haben 
den Eindruck, dass sich trotz des Zukunftsver-
trages nicht allzu viel an „Fusionswilligkeit“ in 
der kommunalen Gebietskulisse entwickelt. Erst 
kürzlich hat sich der Rat der Stadt Bleckede 
gegen eine Fusion mit der Nachbarkommune 
entschieden. Sollte dies der Fall sein und soll-
ten sich kaum Veränderungen in der Gebietsku-
lisse in dieser Legislatur ergeben, stellt sich die 

Frage, wie die Landesregierung weiter verfah-
ren will. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Mit wie vielen Kommunen wird aktuell über 
eine Gebietsfusion und eine Altschuldenüber-
nahme verhandelt, und mit wie vielen Gemein-
defusionen rechnet die Landesregierung bis zu 
den Kommunalwahlen 2011? 

2. Wie viele Gutachten über das Pro und Cont-
ra einer Gebietsfusion sind bisher von den 
Kommunen in Auftrag gegeben worden? 

3. Warum plädiert Innenminister Schünemann 
entgegen der Position der kommunalen Spit-
zenverbände in Bund und Land für die Abschaf-
fung der Gewerbesteuer? 

Die Niedersächsische Landesregierung und die 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver-
bände haben am 17. Dezember 2009 die gemein-
same Erklärung zur Zukunftsfähigkeit der nieder-
sächsischen Kommunen (Zukunftsvertrag) unter-
zeichnet. Der Zukunftsvertrag ist der Grundstein 
für die Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
Kommunen und den Ausbau des hierzu erforderli-
chen Instrumentariums. Nur gemeinsam und im 
Schulterschluss kann die Herausforderung gemeis-
tert werden. Die Landesregierung und die kommu-
nalen Spitzenverbände haben dieses mit der Un-
terzeichnung eindrücklich deutlich gemacht. 

In diesem Rahmen werden freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden und Landkreisen gezielt 
gefördert. Bisher wurden Bestrebungen auf kom-
munaler Ebene durch die Finanzierung von beglei-
tenden Gutachten sowie durch die Moderation der 
Prozesse seitens der Regierungsvertretungen un-
terstützt. Zentraler Bestandteil der verbesserten 
Rahmenbedingungen ist - insbesondere zur Unter-
stützung von kommunalen Fusionsvorhaben - das 
Instrument einer Entschuldungshilfe für Kommu-
nen. Hierfür stellen die Landesregierung und die 
Kommunen ab 2012 jeweils jährlich bis zu 35 Milli-
onen Euro zur Verfügung. Ziel ist es, Gemeinden 
und Kreise im Rahmen freiwilliger Zusammen-
schlüsse zu leistungs- und zukunftsfähigeren Ein-
heiten zu entwickeln. Bereits innerhalb von nicht 
einmal zwei Monaten nach Vorliegen der gemein-
samen Erklärung wurde der erste Vertrag zur Ent-
schuldungshilfe mit der Samtgemeinde Beverstedt 
am 7. Februar 2010 geschlossen. 

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 
2009 wirkt sich nicht nur auf den Landeshaushalt, 
sondern auch für die niedersächsischen Gemein-
den, Städte und Landkreise spürbar aus. Mit ihr 
musste sich nicht nur die Landesregierung von der 
festen Absicht und der begründeten Aussicht ver-
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abschieden, den Landeshaushalt 2010 ausglei-
chen zu können. Auch die Kommunen können 
nicht mehr wie in den Jahren 2006 bis 2008 mit ei-
nem Haushaltsüberschuss rechnen, sondern hat-
ten 2009 einen negativen Finanzierungssaldo von 
874 Millionen Euro zu schultern. Die von den 
Kommunen zu erfüllenden Aufgaben werden aber 
auch in Zukunft finanziert werden müssen, sodass 
es notwendig ist, die kommunalen Einnahmen und 
Ausgaben neu zu analysieren und Finanzierungs-
alternativen aufzuzeigen. Vor diesem Hintergrund 
hat die Bundesregierung eine Kommission zur Er-
arbeitung von Vorschlägen zur Neuordnung der 
Gemeindefinanzierung eingesetzt. Durch die Beru-
fung von Innenminister Schünemann als Kommis-
sionsmitglied ist Niedersachsen unmittelbar in der 
Kommission vertreten. 

Zur Meinungsbildung soll ein eigener Beraterkreis 
in Niedersachsen - mit besonderem Blick auf die 
Finanzlage der niedersächsischen Kommunen - 
niedersächsische Vorschläge für eine Neuordnung 
der Gemeindefinanzen aufzeigen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündli-
che Anfrage namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu 1: Die Landesregierung hat bis jetzt mit über 60 
Kommunen Gespräche zur Entschuldungshilfe und 
zu Fusionen geführt. Da es sich um Entschei-
dungsprozesse mit grundsätzlichen und langfristi-
gen Auswirkungen handelt, steht den Kommunen 
für einen Zugriff auf die Entschuldungshilfe der 
Zeitraum bis zum 31. Oktober 2011 zur Verfügung. 
Von der Möglichkeit, die Entscheidungsprozesse 
mit Sorgfalt vorbereiten zu können, machen viele 
der Kommunen Gebrauch, sodass derzeit kurzfris-
tige weitere Vertragsabschlüsse nicht zu erwarten 
sind. 

Fusionen von Kommunen sind beabsichtigt zum 
1. Januar 2011 durch Zusammenschluss der 
Samtgemeinden Hadeln und Sietland, der Samt-
gemeinden Eschershausen und Stadtoldendorf 
und der Samtgemeinden Grafschaft Hoya und 
Eystrup. Zum 1. November 2011 wollen sich die 
Gemeinden Bruchhausen-Vilsen und Engeln sowie 
die Gemeinden Suddendorf und Schüttorf zusam-
menschließen. Die Umwandlung in eine Einheits-
gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt in der Samtge-
meinde Beverstedt beschlossen worden. Die 
Samtgemeinden Bodenwerder und Polle sind be-
reits zum 1. Januar 2010 zusammengeschlossen 
worden. 

Zu 2: Es sind bisher 15 Gutachten in Auftrag ge-
geben worden. 

Zu 3: Die Einsetzung eines eigenen Beraterkreises 
zur Gemeindefinanzreform geschah mit dem Ziel, 
mit einem eigenen niedersächsischen Beitrag un-
ter Einbeziehung kommunalen und wissenschaftli-
chen Sachverstandes zur bundesweiten Diskussi-
on zur Gemeindefinanzreform beitragen zu kön-
nen. Selbstverständlich kann bei einer Diskussion 
um die Gemeindefinanzen das Thema Gewerbe-
steuer nicht ausgespart werden, da diese Teil des 
Gemeindefinanzsystems ist und auch ein entspre-
chender Prüfauftrag im Koalitionsvertrag auf Bun-
desebene vereinbart war. Tatsache ist auch, dass 
insbesondere der Rückgang der Gewerbesteuer in 
Niedersachsen im vergangenen Jahr mit rund 
20 % dramatisch war. Von niemandem wird bestrit-
ten, dass die Gewerbesteuer in der aktuellen Aus-
prägung deutlich konjunkturanfällig ist und keine 
verlässliche Planungsgröße darstellt - und dies, 
obwohl es sich um die wichtigste originäre ge-
meindliche Steuer handelt. Bei der Gemeindefi-
nanzreform geht es darum, Wege aufzuzeigen, wie 
die kommunale Einnahmesituation verstetigt und 
verlässlicher gestaltet werden kann. Wie dieses 
Ziel erreicht werden kann, mit oder ohne Abschaf-
fung der Gewerbesteuer, wird in den nächsten 
Monaten von der Gemeindefinanzkommission un-
ter niedersächsischer Beteiligung zu erarbeiten 
sein. 

 

Anlage 8 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 10 des Abg. Victor Perli (LINKE) 

War meine Einbürgerung ein Versehen? 

Im Zuge der Presseberichterstattung über das 
seit mehr als zwei Jahren andauernde Einbür-
gerungsverfahren von Jannine Menger-Hamil-
ton wurde öffentlich bekannt, dass sich der In-
nenminister im Mai 2008 nicht nur mit ihrem 
Einbürgerungsantrag, sondern auch mit meiner 
Einbürgerung befasst hat, die im Sommer 2007, 
also rund ein halbes Jahr vor meiner Wahl in 
den Niedersächsischen Landtag, erfolgt war.  

In einer Pressemitteilung des Innenministeri-
ums vom 26. Februar 2010 heißt es, dass bei 
meiner Einbürgerung „die bundesgesetzlich ge-
forderte Regelanfrage unterblieben“ sei, „ob-
wohl (der Verfassungsschutzbehörde) Anhalts-
punkte, die im Rahmen einer Regelanfrage zu 
Tage getreten wären, vorlagen“. Der Vorgang 
sei dem Ministerium erst im Jahr 2008 bekannt 
geworden. Auf Nachfrage von Journalisten er-
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gänzte der Pressesprecher des Innenministeri-
ums, dass seine Behörde anschließend Kontakt 
zur zuständigen Einbürgerungsbehörde aufge-
nommen habe. Man habe zwar versucht „nach-
zubessern“, eine Einbürgerung sei aber nicht 
mehr rückgängig zu machen.  

Infolge dieser Äußerungen aus dem Innenmi-
nisterium sprachen Medienvertreter davon, 
dass ich „quasi aus Versehen eingebürgert wor-
den“ sei (Hamburger Abendblatt, 27. Februar 
2010), dass die Einbürgerung geschehen konn-
te, „weil die zuständigen Behörden (…) zuvor 
keine Regelanfrage beim Verfassungsschutz 
gestellt hatten“ (Hannoversche Allgemeine Zei-
tung, 27. Februar 2010), dass der Innenminister 
bedauert habe, in meinem Fall „nicht schnell 
genug reagiert, d. h. die Einbürgerung vereitelt 
zu haben“ (Junge Welt, 2. März 2010), und 
dass das Innenministerium meine Einbürgerung 
„als eine Art Betriebsunfall“ habe aussehen las-
sen (Braunschweiger Zeitung, 5. März 2010).  

Zu zwei Äußerungen aus dem Innenministerium 
gibt es dokumentierte Widersprüche, die die 
Darstellung meiner Einbürgerung als „Verse-
hen“ infrage stellen. Zum einen wurde durch 
weitere Presseveröffentlichungen bekannt, 
dass der Verfassungsschutz aufgrund eines 
Auskunftsersuchens bereits seit dem 27. No-
vember 2006 über mein Einbürgerungsvorha-
ben informiert gewesen ist. Zum anderen gibt 
es sehr wohl rechtliche Möglichkeiten, eine 
Einbürgerung rückgängig zu machen. So weist 
die Landesregierung in der Antwort auf eine 
Kleine Anfrage von mir in Drs. 16/2155 selbst 
darauf hin, dass ihr ein Fall aus dem Bereich 
des sogenannten Ausländerextremismus be-
kannt ist, „in dem von einer Einbürgerungsbe-
hörde aufgrund der Mitteilung von Erkenntnis-
sen des Verfassungsschutzes eine Einbürge-
rung zurückgenommen wurde.“  

Die zuständige Einbürgerungsbehörde hat auch 
nach dem Bekanntwerden der fehlenden Regel-
anfrage keine Äußerung von sich gegeben, wo-
nach meine Einbürgerung nachträglich bedau-
ert oder als Fehler angesehen werde. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Einwände und „Anhaltspunkte“, die 
meiner Einbürgerung hätten entgegenstehen 
können, hat das Innenministerium bzw. die Ver-
fassungsschutzbehörde der Einbürgerungsbe-
hörde vor, während oder nach meinem Einbür-
gerungsverfahren vorgetragen, und beinhalte-
ten sie die Aufforderung oder Bitte, von der Ein-
bürgerung abzusehen? 

2. Was genau und mit welchen Mitteln wollte 
das Innenministerium bzw. die Verfassungs-
schutzbehörde bei meiner Einbürgerung „nach-
bessern“ bzw. auf die Einbürgerungsbehörde 
entsprechend hinwirken, nachdem sie im Jahr 
2008 von dem Vorgang erfahren hatten? 

3. Ist das Innenministerium bzw. die Verfas-
sungsschutzbehörde mit Blick auf die abschlie-
ßende positive Beurteilung meiner Einbürge-
rung durch die zuständige Einbürgerungsbe-

hörde im Jahr 2008 immer noch der Auffas-
sung, dass in meinem Fall - versehentlich oder 
nicht versehentlich - ein „Linksextremist“ einge-
bürgert wurde? (Wenn ja, bitte mit Begrün-
dung.) 

In Niedersachsen sind die Region Hannover, die 
Landkreise, kreisfreien Städte und großen selbst-
ständigen Städte für die Aufgaben nach dem 
Staatsangehörigkeitsgesetz zuständig. Diese sind 
im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens ver-
pflichtet, das Bundeszentralregister (bei Personen 
ab dem 14. Lebensjahr), die Polizei, die Verfas-
sungsschutzbehörde und die Ausländerstelle zur 
Bearbeitung eines Einbürgerungsantrages zu be-
teiligen. Die Bewertung der jeweils übermittelten 
Stellungnahmen unter Berücksichtigung der Vor-
gaben des Staatsangehörigkeitsrechts und damit 
die Entscheidung über den jeweiligen Einbürge-
rungsantrag oder das Vorliegen von Rücknahme-
gründen obliegt den Einbürgerungsbehörden. 

Nach § 11 Satz 1 Nr. 1 des Staatsangehörigkeits-
gesetzes (StAG) ist eine Einbürgerung ausge-
schlossen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die 
Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer Be-
strebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt 
oder unterstützt hat, die gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung, den Bestand oder 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes ge-
richtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchti-
gung der Amtsführung der Verfassungsorgane des 
Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder 
zum Ziele haben oder die durch die Anwendung 
von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungs-
handlungen auswärtige Belange der Bundesrepu-
blik Deutschland gefährden, es sei denn, der Aus-
länder macht glaubhaft, dass er sich von der frühe-
ren Verfolgung oder Unterstützung derartiger Be-
strebungen abgewandt hat. Zur Ermittlung derarti-
ger Ausschlussgründe wird u. a. gemäß § 37 
Abs. 2 StAG die Verfassungsschutzbehörde ein-
geschaltet (sogenannte Regelanfrage), um zu klä-
ren, ob Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindli-
che oder extremistische Betätigung im Sinne von 
§ 11 Satz 1 Nr. 1 StAG vorliegen. 

Wie sich aus dem Bericht des Landkreises Wol-
fenbüttel als zuständiger Einbürgerungsbehörde 
vom 19. Mai 2008 an das für die Fachaufsicht in 
staatangehörigkeitsrechtlichen Angelegenheiten 
zuständige Niedersächsische Ministerium für Inne-
res, Sport und Integration ergibt, ist in dem Einbür-
gerungsverfahren des Herrn Perli diese Regelan-
frage unterblieben. Gründe hierfür ergaben sich 
nach Mitteilung der Einbürgerungsbehörde weder 
aus der Akte, noch konnten sie von der Einbürge-
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rungsbehörde nachvollzogen werden. Nachdem 
die Einbürgerungsbehörde ihr Versäumnis bemerkt 
hatte, hat sie geprüft, ob eine Rücknahme der Ein-
bürgerung nach § 48 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes in Betracht kommt. 

Entsprechend den Durchführungsbestimmungen 
zum Staatsangehörigkeitsrecht ist von der Einbür-
gerungsbehörde die Möglichkeit einer Rücknahme 
dann zu prüfen, wenn nachträglich Tatsachen be-
kannt werden, aus denen sich ergibt, dass eine 
Einbürgerungsentscheidung durch Täuschung er-
wirkt wurde. 

Zur Prüfung der Rücknahmemöglichkeit hat die 
Einbürgerungsbehörde von sich aus nachträglich 
eine Anfrage bei der Verfassungsschutzbehörde 
gestellt. Nach Vorliegen der Stellungnahme der 
Verfassungsschutzbehörde teilte die Einbürge-
rungsbehörde dem Niedersächsischen Ministerium 
für Inneres, Sport und Integration mit, dass nach 
ihrer Prüfung Gründe für eine Rücknahme der Ein-
bürgerung nicht gegeben sind. 

Die Ankündigung einer von dem Anfragenden im 
Rahmen eines Auskunftsersuchens nach § 13 
Abs. 1 des Niedersächsischen Verfassungsschutz-
gesetzes (NVerfSchG) im November 2006 geäu-
ßerten Einbürgerungsabsicht ist für das gesetzlich 
geregelte Einbürgerungsverfahren unerheblich. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Neben einer Bewertung der Partei DIE LIN-
KE wurden der Einbürgerungsbehörde am 3. Juni 
2008 von der niedersächsischen Verfassungs-
schutzbehörde folgende Erkenntnisse über den 
Anfragenden übermittelt: 

- Mitgliedschaft und Wahrnehmung einer hervor-
gehobenen Position (Sprecher im fünfköpfigen 
Bundessprecherrat) im Jugendverband [´solid], 
der der Partei DIE LINKE nahe steht, 

- Delegierter des (damaligen) PDS-Landesver-
bandes anlässlich des Parteitages in Gera 2002, 

- Webmaster für die Website des (damaligen) 
PDS-Kreisverbandes Helmstedt-Wolfenbüttel und 
Sprecher der Basisorganisation Wolfenbüttel 
(2004), 

 

- vorläufiger Ansprechpartner einer 2006 zusam-
men mit der DKP in Gründung befindlichen „Initi-
ative Marxistisches Forum“, 

- 10. Listenplatz der Partei DIE LINKE für die 
Landtagswahl 2008 und Mandatsübernahme für 
den Niedersächsischen Landtag. 

Eine Aufforderung oder Bitte, von einer Einbürge-
rung abzusehen, beinhaltet die Stellungnahme 
nicht. 

Zu 2: Als die Einbürgerungsbehörde bemerkt hat-
te, dass sie entgegen der gesetzlichen Vorgabe 
versäumt hatte, die Verfassungsschutzbehörde vor 
ihrer Entscheidung über die Einbürgerung zu be-
beteiligen, hat sie von sich aus, d. h. ohne Beteili-
gung der Fachaufsichtsbehörde, zur Prüfung der 
Möglichkeit einer Rücknahme der Einbürgerung 
eine Sicherheitsanfrage bei der Verfassungs-
schutzbehörde gestellt. Der dem Niedersächsi-
schen Ministerium für Inneres, Sport und Integrati-
on obliegenden Fachaufsicht über die Einbürge-
rungsbehörden wurde das Versäumnis der Einbür-
gerungsbehörde im Mai 2008 bekannt. Im Übrigen 
siehe Vorbemerkungen. 

Zu 3: Nach Vorliegen der Stellungnahme der Ver-
fassungsschutzbehörde teilte die Einbürgerungs-
behörde dem Niedersächsischen Ministerium für 
Inneres, Sport und Integration mit, dass eine Rück-
nahme der Einbürgerung nicht in Betracht kommt. 
Gegen die Entscheidung der Einbürgerungsbehör-
de wurden seitens der Fachaufsicht keine Einwän-
de geltend gemacht. Eine weitergehende nach-
trägliche Bewertung der erfolgten Einbürgerung ist 
unterblieben und auch nicht notwendig. Im Übrigen 
siehe Antwort zu Frage 1. 

 

Anlage 9 

Antwort 

des Kultusministeriums auf die Frage 11 der Abg. 
Ina Korter (GRÜNE) 

Welche Pläne hat die Landesregierung mit 
der Schulinspektion - Werden die Schulen 
endlich zeitnah unterstützt? 

Einem Bericht der Braunschweiger Zeitung vom 
22. Februar 2010 zufolge hat der Präsident der 
Niedersächsischen Schulinspektion vor der 
Frühjahrstagung des Verbandes der Elternräte 
der Gymnasien erklärt, dass die Niedersächsi-
sche Schulinspektion ihr Ziel verfehlt habe, in-
nerhalb von vier Jahren alle niedersächsischen 
Schulen zu inspizieren. Vielmehr sei es mit dem 
derzeitigen Personalbestand nur möglich ge-
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wesen, 60 % der Schulen zu besichtigen. Dem-
gegenüber sind Überlegungen aus CDU-Krei-
sen bekannt geworden, dass die Personalstär-
ke der Schulinspektion weiter deutlich reduziert 
werden soll. 

Weiterhin hat der Präsident der Niedersächsi-
schen Schulinspektion dem gleichen Pressebe-
richt zufolge mitgeteilt, dass der Anteil der bei 
der Inspektion „durchgefallenen“ Schulen, bei 
denen eine Nachinspektion erforderlich sei, von 
5 auf 7 % gestiegen sei. Probleme gebe es ins-
besondere beim Qualitätskriterium „Lehrerhan-
deln im Unterricht - Zielorientierung und Struk-
turierung“. Vonseiten der Elternvertreter sei kri-
tisiert worden, dass die Schulen zu wenig dabei 
unterstützt würden, bei der Schulinspektion 
festgestellte Mängel zu beheben. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie will die Landesregierung die Personal-
stärke der Niedersächsischen Schulinspektion 
entwickeln, damit zukünftig das Ziel erreicht 
werden kann, turnusmäßig alle niedersächsi-
schen Schulen innerhalb von vier Jahren zu in-
spizieren und die erforderlichen Nachinspektio-
nen vorzunehmen? 

2. Wie stellt sich der Prozentsatz der inspizier-
ten Schulen, bei denen eine Nachinspektion er-
forderlich ist, beim derzeitigen Stand, aufge-
gliedert nach den einzelnen Schulformen, dar, 
und welche Qualitätskriterien wurden am häu-
figsten nicht erfüllt? 

3. Wie will die Landesregierung die Ausstattung 
und die Struktur des Entwicklungs-, Beratungs- 
und Unterstützungssystems für die Schulen 
zeitnah so verbessern, dass allen Schulen, bei 
denen eine Nachinspektion erforderlich wird 
oder die in einzelnen Qualitätskriterien nur 
schwach abgeschnitten haben, kurzfristig ein 
gezieltes professionelles Unterstützungsange-
bot gemacht werden kann? 

Schulinspektionen sind ein wichtiges Instrument 
zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im 
niedersächsischen Schulwesen. Die Schulen des 
Landes erhalten durch die Schulinspektion eine 
umfassende Rückmeldung über Stärken und 
Schwächen und damit eine verlässliche Grundlage 
für eigene Planungen und Schwerpunktsetzungen. 
In den Blick genommen werden der Unterricht als 
„Kerngeschäft“ und die Schule insgesamt. 

Die weit überwiegende Zahl der Schulen erzielt gu-
te Inspektionsergebnisse. Der Erfolg der Schulin-
spektion zeigt sich aber besonders bei den nach-
inspizierten Schulen: 46 von 49 bis zum Schuljah-
resende 2008/2009 nachinspizierten Schulen ha-
ben die gesetzten Standards erreicht und damit 
deutlich die Qualität ihrer Arbeit verbessert. Die 
Niedersächsische Schulinspektion schafft also 
durch ihre differenzierte Analyse der Schulqualität 
nachweislich wichtige Voraussetzungen für geziel-

te und passgenaue Verbesserungsmaßnahmen 
der Schulen. Darüber hinaus stellt sie Steue-
rungswissen für Führungskräfte in Schulen und 
Behörden bereit. 

Zur ständigen Überprüfung der eigenen Arbeit 
fasst die Schulinspektion die Inspektionsergebnis-
se der Einzelschulen nach unterschiedlichen Krite-
rien zusammen und legt sich selbst und dem Nie-
dersächsischen Kultusministerium gegenüber die 
Arbeitsergebnisse offen. Darüber hinaus werden 
die zusammengefassten Ergebnisse veröffentlicht; 
denn sie geben in wichtigen Teilbereichen Aus-
kunft über die Qualität unseres öffentlichen Schul-
wesens. 

Die erhobenen Zahlen bedürfen einer fachlich dif-
ferenzierten Interpretation, um daraus bildungspoli-
tischen Handlungsbedarf ableiten zu können. Ent-
scheidend ist das Gesamtbild und nicht einzeln  
herausgegriffene statistische Daten, die politisch 
instrumentalisiert werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

Zu 1: Die erste Runde der Inspektion wird im Früh-
jahr 2012 abgeschlossen sein. Dass in der ersten 
landesweiten Inspektionsrunde die zeitlichen Pla-
nungswerte nicht erreicht werden, ist vorwiegend 
in ihrem Pilotcharakter begründet. Außerdem 
musste die volle Personalstärke der Niedersächsi-
schen Schulinspektion erst aufgebaut und das 
Personal entsprechend geschult werden. Dieser 
Prozess ist fast abgeschlossen: Im Haushaltsplan 
2010 sind 9 A-16-Stellen eingestellt, wovon aktuell 
8 belegt sind, sowie 53 A-15-Stellen, von denen 
aktuell 50 belegt sind. 

Der in der ersten Runde benötigte Zeitraum von 
sechs Jahren für Inspektion und gegebenenfalls 
Nachinspektion aller niedersächsischen Schulen 
wird bei der zweiten Runde voraussichtlich deutlich 
unterschritten werden, weil, basierend auf den Er-
fahrungen aus der ersten Runde, das Inspektions-
verfahren effektiver gestaltet und schulformspezi-
fisch ausgerichtet werden kann. 

Die notwendigen Arbeitsschritte für die Überarbei-
tung des Verfahrens werden derzeit im Kultusmi-
nisterium vorbereitet, sollen noch in diesem Jahr 
aufgenommen und rechtzeitig vor Beginn der zwei-
ten Runde abgeschlossen werden. 

Zu 2: In den einzelnen Schulformen wurden für 
folgende Prozentanteile der inspizierten Schulen 
Nachinspektionen angeordnet: 
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Förderschulen:      1,4 % 

Grundschulen:      7,5 % 

Grund- und Hauptschulen:  12,3 % 

Grund-, Haupt- und Realschulen:   7,7 % 

Hauptschulen:      9,9 % 

Haupt- und Realschulen:  11,5 % 

Realschulen:      8,3 % 

Gymnasien:    10,0 % 

Gesamtschulen:     4,9 % 

Berufsbildende Schulen:    0,0 % 

Im Durchschnitt beträgt der Anteil 7,4 %.  

Die am häufigsten von Schulen mit Nachinspektion 
nicht ausreichend erfüllten Qualitätskriterien betref-
fen: 

5: Lehrerhandeln im Unterricht - Unterstützung 
eines aktiven Lernprozesses  

4: Lehrerhandeln im Unterricht - Stimmigkeit und 
Differenzierung des Unterrichts 

16: Ziele und Strategien der Qualitätssicherung 
und -entwicklung 

2: schuleigenes Curriculum 

3: Lehrerhandeln im Unterricht - Zielorientierung 
und Strukturierung des Unterrichts 

8: Unterstützung der Schülerinnen und Schüler 
im Lernprozess 

13: Führungsverantwortung der Schulleitung 

Zu 3: Die Ergebnisse der Schulen mit Nachinspek-
tion lassen den Schluss zu, dass ein angemesse-
nes Angebot an Beratung und Unterstützung für 
die Schulen vorgehalten wird. Alle Schulen haben 
sich im Vergleich zu den Ergebnissen der Erstin-
spektion deutlich verbessert. 

Die Unterstützungsangebote umfassen Schulent-
wicklungsberatung, die Fachberatung für Unter-
richtsqualität und für die Fächer, die Schulpsycho-
logie und nicht zuletzt die Begleitung und Beratung 
der Schulleiterinnen und Schulleiter durch ihre 
schulfachlichen Dezernentinnen und Dezernenten. 

 

 

Anlage 10 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 12 des Abg. Dieter Möhrmann (SPD) 

BGH-Urteil zwingt Wasserversorgung in 
Hessen zu Preissenkungen von 30 %. Wel-
che Folgen hat das Urteil für Verbraucherin-
nen und Verbraucher sowie für die Sicher-
stellung der ortsnahen Daseinsvorsorge 
„Trinkwasserversorgung“ in Niedersach-
sen? 

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 
2. Dezember 2009 die Rechtmäßigkeit einer 
Preissenkungsverfügung der hessischen Lan-
deskartellbehörde bestätigt. Die Stadt Wetzlar 
wurde verpflichtet, die Wasserpreise um 30 % 
zu senken. 

„Anscheinend sah sich der BGH auf der Grund-
lage des bestehenden Rechtsrahmens nicht in 
der Lage, für die Überprüfung von Wasserprei-
sen, insbesondere für die Vergleichbarkeit von 
Wasserversorgern, spezifische Kriterien zu 
entwickeln“, kommentierte der Verband Kom-
munaler Unternehmen (VKU). Auch der Nieder-
sächsische Städtetag wehrt sich gegen das 
BGH-Urteil und verweist auf das Prinzip der 
Kostendeckung nach dem Kommunalabgaben-
gesetz. Der Städte- und Gemeindebund warnte 
vor falschen Schlüssen und sieht eine mögliche 
Gefährdung der kommunalen Wasserversor-
gung.  

Der VKU argumentierte weiter, dass in der ört-
lich gebundenen Wasserversorgung stark un-
terschiedliche, kostenrelevante Versorgungs-
bedingungen gelten. Er verweist dazu auf ein 
Gutachten „Trinkwasserpreise in Deutschland“ 
der Universität Leipzig aus dem Oktober 2009. 
Anscheinend erkennt der BGH in seinem Urteil 
diese Kriterien nicht an, weil es dafür keine ein-
schlägigen Rechtsvorschriften gibt. Nun werden 
die zuständigen Landeskartellbehörden auf der 
Grundlage des Urteils ihre kartellrechtliche 
Missbrauchsaufsicht im Interesse der Trink-
wasserkunden ausüben müssen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie wird das Urteil des BGH unter Würdi-
gung der Hinweise der kommunalen Spitzen-
verbände und des VKU bewertet, und wie muss 
der Rechtsrahmen für die Bewertung unter-
schiedlicher Wasserpreise verändert werden? 

2. Welche Erkenntnisse zur Höhe von Wasser-
preisen liegen den niedersächsischen Landes-
kartellbehörden unter Auswertung der von einer 
Arbeitsgruppe beim Umweltministerium erarbei-
teten Kennzahlen (siehe LT-Drs. 15/1199) vor, 
und nach welchen Kriterien werden die Preise 
bisher und nach Auswertung des BGH-Urteils 
zukünftig geprüft? 

3. Welche Auswirkungen auf die örtliche Da-
seinsvorsorge/Wasserversorgung hat das Urteil 
des BGH vor dem Hintergrund, dass die Land-
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tagsmehrheit in der Landtagsentschließung 
„Ganzheitlicher Ansatz im Trinkwasserschutz - 
Trinkwasserressourcen nachhaltig sichern“ un-
ter Punkt 4 formuliert: „Der Wettbewerb um ein-
zelne (Wasser-) Versorgungsgebiete, im Regel-
falle aber nicht der Wettbewerb innerhalb ein-
zelner Versorgungsgebiete, ist ökonomisch und 
technisch sinnvoll und fördert die Effizienz der 
Versorgung. Eine in diesem Sinne verstandene 
Liberalisierung des Wassermarktes sichert 
nachhaltig eine preiswerte und verlässliche 
Trinkwasserversorgung in Niedersachsen“, und 
soll hier zukünftig der Wettbewerbsgedanke 
anstelle des Grundsatzes der kommunalen Da-
seinsvorsorge im Vordergrund stehen? 

In der Mündlichen Anfrage ist von einem Urteil des 
Bundesgerichtshofes (BGH) vom 2. Dezember 
2009 die Rede. Es wird davon ausgegangen, dass 
der Beschluss vom 2. Februar 2010 (KVR 66/08) 
gemeint ist, mit dem der Kartellsenat des BGH ei-
ne Preissenkungsverfügung der hessischen Lan-
deskartellbehörde bestätigt hat. Der BGH hat darin 
festgestellt, dass die enwag ihre marktbeherr-
schende Stellung missbraucht hat, indem sie un-
günstigere Preise als gleichartige Wasserversor-
gungsunternehmen (WVU) forderte.  

Die Zuständigkeit der Kartellbehörden ist auf WVU 
begrenzt, die auf privatrechtlicher Basis Wasser-
preise erheben. Dementsprechend unterliegen Un-
ternehmen, die auf der Grundlage kommunaler 
Satzungen Wassergebühren erheben, nicht der 
nachträglichen Missbrauchsaufsicht, sondern der 
Kommunalaufsicht.  

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Der Entscheidung des BGH kommt erhebli-
che Bedeutung für die Missbrauchskontrolle von 
Wasserpreisen durch die Kartellbehörden zu, die 
auf der Grundlage von § 103 Abs. 5, § 22 Abs. 5 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Februar 1990, die gemäß § 131 Abs. 6 
GWB in der aktuellen Fassung weiter gelten, tätig 
werden. Danach ist es WVU verboten, ungünstige-
re Preise oder Geschäftsbedingungen zu fordern 
als gleichartige Versorgungsunternehmen, es sei 
denn, das Versorgungsunternehmen weist nach, 
dass der Unterschied auf abweichenden Umstän-
den beruht, die ihm nicht zurechenbar sind.  

Die kartellrechtliche Missbrauchsprüfung erfolgt 
grundsätzlich in mehreren Stufen. Zunächst ver-
gleicht die Kartellbehörde die Preise von Unter-
nehmen mit einer vergleichbaren, d. h. möglichst 
ähnlichen Gebietsstruktur. Sind die Unternehmen 
miteinander vergleichbar, so kommt es darauf an, 

ob das betroffene Versorgungsunternehmen un-
günstigere Preise als die Vergleichsunternehmen 
verlangt. Liegen ungünstigere Preise vor, so muss 
das betroffene Unternehmen im Einzelfall abwei-
chende rechtfertigende Umstände darlegen und 
beweisen, welche ihm nicht zurechenbar sind. Als 
Rechtfertigungsgründe kommen dabei vor allem 
gebietsstrukturbedingte Umstände, wie z. B. un-
günstigere Bodenverhältnisse, faktische und recht-
liche Erschwernisse für die Leitungsverlegung wie 
felsiger Untergrund, Höhenunterschiede, Vorhan-
densein von Wasserstraßen und Naturschutzge-
bieten in Betracht. 

Von besonderer Bedeutung bei dieser Prüfung ist 
die Beweislastverteilung. Den Kartellbehörden ob-
liegt die Beweislast für die Gleichartigkeit der Ver-
gleichsunternehmen, während das betroffene WVU 
darzutun und zu belegen hat, dass der Preisunter-
schied auf abweichenden, ihm nicht zurechenba-
ren Umständen beruht. Je geringer die Anforde-
rungen an die Gleichartigkeit sind, desto stärker 
wirkt sich die Beweislast des Unternehmens zur 
Entkräftung des Missbrauchsvorwurfs unter Hin-
weis auf strukturbedingte Kosten aus. 

In seinem Beschluss vom 2. Februar 2010 hat der 
BGH entschieden, dass nur geringe Anforderun-
gen an das Merkmal der Gleichartigkeit zu stellen 
sind. Dazu heißt es in dem Beschluss auf Seite 12: 

„Die mit der Beweislastverteilung be-
zweckte Verschärfung der Miss-
brauchsaufsicht im Bereich der lei-
tungsgebundenen Versorgungswirt-
schaft würde verfehlt, wenn an das 
Merkmal der Gleichartigkeit zu hohe 
Anforderungen gestellt würden. Da-
nach sind zwei Unternehmen jeden-
falls dann gleichartig, wenn zwischen 
ihnen hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen keine wesentli-
chen Unterschiede bestehen, die aus 
der Sicht der Abnehmer gemäß der 
Zielsetzung einer möglichst sicheren 
und preiswürdigen Versorgung mit 
Trinkwasser von vornherein eine deut-
lich unterschiedliche Beurteilung der 
Preisgestaltung rechtfertigen (vgl. 
BGHZ 129, 37, 46 f. - Weiterverteiler). 
Dabei kommt es - entgegen der Auf-
fassung der Rechtsbeschwerde - nicht 
auf eine umfassende Feststellung al-
ler maßgeblichen Strukturdaten an.“ 
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Dies hat zur Folge, dass die von den kommunalen 
Spitzenverbänden und dem VKU angesprochenen 
spezifischen kostenrelevanten Versorgungsbedin-
gungen nicht schon von der Kartellbehörde im 
Rahmen der Auswahl von Vergleichsunternehmen 
vollumfänglich zu werten sind. Vielmehr obliegt es 
dem betroffenen WVU selbst, im Rahmen seiner 
Darlegung nachzuweisen, dass ein höherer Preis 
aufgrund besonderer Umstände wie z.B. strukturel-
ler Unterschiede gerechtfertigt ist.  

Eine Änderung des Rechtsrahmens für die Bewer-
tung unterschiedlicher Wasserpreise ist somit nicht 
erforderlich, da spezifische Kriterien bereits jetzt 
hinreichend im Rahmen der Rechtfertigung Be-
rücksichtigung finden. Insoweit ist der bestehende 
Rechtsrahmen ausreichend.  

Zu 2: In Niedersachsen sind Wasserpreise traditio-
nell niedrig. Im Jahre 2006 hatte Niedersachsen 
bundesweit die zweitgünstigsten Wasserpreise mit 
1,35 Euro/m³ nach Schleswig-Holstein mit 
1,34 Euro/m³ (Quelle: BGW-Wassertarifstatistik 
2006). Nach vorliegenden Erkenntnissen unterlie-
gen Wasserpreise sehr viel seltener Veränderun-
gen als Energiepreise. 

Die niedersächsische Landeskartellbehörde 
(LKartB) führt in regelmäßigen Abständen Was-
serpreisvergleiche gemäß § 32 e GWB durch. Die-
se Untersuchungen der LKartB sind getrennt zu 
sehen von dem durch das Niedersächsische Minis-
terium für Umwelt und Klimaschutz (MU) durchge-
führten freiwilligen Benchmarkingprozess (Kenn-
zahlenvergleich) zum Leistungsvergleich zwischen 
niedersächsischen Wasserversorgern. 

Zuletzt im Jahr 2006 hat die LKartB 90 Versor-
gungsgebiete von ca. 60 WVU untersucht. Insge-
samt versorgten zu diesem Zeitpunkt ca. 380 WVU 
in Niedersachsen Haushalts- und Kleingewerbe-
kunden mit Trinkwasser. Daraus folgt, dass der 
weitaus überwiegende Teil der WVU Gebühren er-
hebt. Die WVU müssen Angaben sowohl zu Tari-
fen bestimmter Abnahmefälle als auch zur Erlös-
situation machen. Es wurden keine Kartellverwal-
tungsverfahren eröffnet, weil WVU den gegen sie 
erhobenen Missbrauchsverdacht entkräften konn-
ten. Die LKartB stellte gegen Zusagen der WVU, 
Preisreduzierungen vorzunehmen bzw. geplante 
Preiserhöhungen auf einen späteren Zeitpunkt zu 
verschieben, die Verfahren ein. Die regelmäßigen 
Wasserpreisabfragen der LKartB tragen somit zur 
Dämpfung des Preisniveaus bei. 

Die LKartB beabsichtigt, zum Ende des Jahres 
2010 eine weitere Wasserpreisuntersuchung 
durchzuführen.  

Davon unabhängig ist der freiwillige Kennzahlen-
vergleich des MU. Anhand weniger, aber aussage-
kräftiger Kennzahlen, die das MU gemeinsam mit 
einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der Wasserver-
sorgungswirtschaft vereinbart hat, führt das MU in 
Zusammenarbeit mit den Verbänden der Wasser-
wirtschaft und den kommunalen Spitzenverbänden 
einen landesweiten Kennzahlenvergleich in der 
Wasserversorgung Niedersachsens durch 
(www.kennzahlen-h2o.de). Damit sollen den für die 
Daseinsvorsorge zuständigen Gemeinden und den 
Wasserversorgungsunternehmen Anhaltspunkte 
zur Standortbestimmung der örtlichen Wasserver-
sorgung gegeben werden.  

Kennzahlenvergleiche sind anerkannte Instrumen-
te zur Identifizierung von Potenzialen und tragen 
damit zur Modernisierung und Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit von Wasserversorgungsunter-
nehmen bei. Ziel des laufenden Projektes ist die 
Darstellung des aktuellen Leistungsstandes der 
niedersächsischen Wasserversorgungsunterneh-
men, die es den am Vergleich teilnehmenden Un-
ternehmen erlaubt, sich einzuordnen sowie vor-
handene Entwicklungspotenziale für eine nachhal-
tige Entwicklung und für eine weitere Effizienzstei-
gerung zum Wohle von Umwelt und Verbrauchern 
zu nutzen. Ebenfalls soll der niedersächsische 
Kennzahlenvergleich vor Ort eine sachgerechte 
Diskussion um Leistungsfähigkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit der Wasserversorgung unterstüt-
zen. Mit dem niedersächsischen Projekt sollten die 
Gemeinden, Genossenschaften, Verbände und 
Unternehmen aller Größenordnungen erreicht wer-
den. Die 90 teilnehmenden Wasserversorger re-
präsentieren rund 80 % der Wasserabgabe an 
Haushalte und Gewerbe. Die Ergebnisse, die an-
hand anonymisierter, nicht aggregierter Daten im 
Mai dieses Jahres vorgestellt werden, bieten einen 
landesweiten Überblick über die Kennzahlen aller 
teilnehmenden Unternehmen.  

Zu 3: Die Formulierung „Wettbewerbsgedanke an-
stelle des Grundsatzes der kommunalen Daseins-
vorsorge“ unterstellt einen Gegensatz, dem so 
nicht gefolgt werden kann. Zielsetzung des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der 
damit verbundenen Missbrauchsaufsicht innerhalb 
des durch monopolistische Strukturen geprägten 
Wassermarktes ist es, „ein Korrektiv für das Fehlen 
von Wettbewerb zu sein“ (so BGH, Beschluss vom 
2. Februar 2010 - KVR 66/08).  
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Der vom MU landesweit angesetzte freiwillige 
Kennzahlengleich erzeugt Transparenz und Öf-
fentlichkeit und dient sowohl der Effizienzsteige-
rung als auch der Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit der WVU unter Aufrechterhaltung der Ver-
sorgungssicherheit bei gleichbleibend hohem Qua-
litätsstandard. Es besteht fachlicher Konsens zwi-
schen den WVU und der Wasserwirtschaftsverwal-
tung, dass Kostenminimierung nur auf der Basis 
einer gesicherten Daseinsvorsorge und damit fu-
ßend auf allgemeingültigen Standards der Umwelt- 
und Gesundheitsvorsorge betrieben werden kann. 
Die Daseinsvorsorge wird somit nicht infrage ge-
stellt.  

 

Anlage 11 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 13 des Abg. Jan-Christoph Oetjen (FDP) 

Kann natürliches Mineralwasser zusätzlich 
biologisch sein? 

Im November 2008 hat sich in Nürnberg die 
„Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser e. V.“ 
gegründet. Ziel des Vereins ist es, das Vertrau-
en der Allgemeinheit in Biogetränke und spe-
ziell „Biomineralwasser“ zu festigen. Mineral-
wässer sind bisher nicht von der EU-Öko-
verordnung erfasst und gelten in Deutschland 
auf der Grundlage der Mineral- und Tafelwas-
serverordnung als natürliches Lebensmittel. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Reichen die gesetzlichen Anforderungen an 
Mineral- und Trinkwässer aus, um in jedem Fall 
Schäden vom Verbraucher abzuwenden und 
eine positive ernährungsphysiologische Wir-
kung zu erzielen? 

2. Ist der Kriterienkatalog des Vereins „Quali-
tätsgemeinschaft Biomineralwasser e. V.“ ge-
eignet, die Sicherheit für den Verbraucher über 
die amtliche Anerkennung von Mineral- und 
Heilwässern hinaus signifikant zu erhöhen? 

3. Stellen die Wettbewerbsregeln des Vereins 
„Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser e. V.“ 
und deren Richtlinie für Biomineralwasser eine 
definierte Bioqualität, z. B. im Sinne der EG-
Ökobasisverordnung (Verordnung (EG) 
Nr. 834/ 2007), dar? 

Die Bezeichnung „natürliches Mineralwasser“ darf 
nur für ein Wasser verwendet werden, dessen Ur-
sprung und Reinheit in einem amtlichen Anerken-
nungsverfahren geprüft wurde. Natürliches Mine-
ralwasser ist ein weitestgehend naturbelassenes 
Produkt, für das nur sehr begrenzt Behandlungs-

verfahren zugelassen sind, wobei die Zusammen-
setzung des natürlichen Mineralwassers durch die-
se Behandlungen in seinen wesentlichen, seine 
Eigenschaften bestimmenden Bestandteilen nicht 
geändert werden darf. 

Der Auslobung eines natürlichen Mineralwassers 
als „Biomineralwasser2 steht das allgemeine Irre-
führungsgebot des § 11 des Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches (LFGB) entgegen. Nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 LFGB liegt eine verbotene 
Irreführung insbesondere dann vor, wenn zu ver-
stehen gegeben wird, dass ein Lebensmittel be-
sondere Eigenschaften hat, obwohl alle vergleich-
baren Lebensmittel dieselben Eigenschaften ha-
ben. 

Der Verbraucher dürfte mit dem Begriff „Bio“ eine 
natürliche Erzeugung verbinden. Gerade diese ist 
aber für alle natürlichen Mineralwässer vorge-
schrieben. Das Einhalten „strengerer“ Grenzwerte, 
wie sowohl von der Qualitätsgemeinschaft Biomi-
neralwasser vorgeschlagen als nach den Vorga-
ben der Mineral- und Tafelwasserverordnung, kann 
in den meisten Fällen nur durch eine Auswahl be-
stimmter Wässer geschehen, nicht durch eine „na-
türlichere“ Erzeugung. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Natürliches Mineralwasser ist ein Naturpro-
dukt und wird in der Mineral- und Tafelwasserver-
ordnung definiert als ein Wasser, das seinen Ur-
sprung in einem unterirdischen, vor Verunreinigun-
gen geschützten Wasservorkommen hat. Es ist 
von ursprünglicher Reinheit und besitzt ernäh-
rungsphysiologische Wirkungen aufgrund seines 
Gehaltes an Mineralstoffen, Spurenelementen 
oder sonstigen Bestandteilen. Seine Zusammen-
setzung, seine Temperatur und seine übrigen 
Merkmale bleiben im Rahmen geringer natürlicher 
Schwankungen konstant. Natürliches Mineralwas-
ser bedarf einer amtlichen Anerkennung. Das amt-
liche Anerkennungsverfahren umfasst die Untersu-
chung auf mehr als 200 Parameter, mit denen die 
geologischen, chemischen und hygienisch-mikro-
biologischen Eigenschaften des Mineralwassers 
wissenschaftlich überprüft werden. Natürliches Mi-
neralwasser darf nur einer begrenzten Anzahl, ge-
setzlich genau definierten Behandlungsverfahren 
unterzogen werden. Seine wesentlichen, die Cha-
rakteristik des natürlichen Mineralwassers bestim-
menden Bestandteile dürfen nicht verändert wer-
den. Die natürliche Reinheit muss regelmäßig 
nachgewiesen werden. 
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Zu 2: Die Kriterien des Vereins für ein „Biomine-
ralwasser“ weichen nicht wesentlich von den ge-
setzlichen Anforderungen ab. Der Kriterienkatalog 
des Vereins „Qualitätsgemeinschaft Biomineral-
wasser e. V.“ für ein „Biomineralwasser“ bedeutet 
in Bezug auf die stoffliche Substanz von natürli-
chen Mineralwässern keine signifikante Verbesse-
rung; eine Erhöhung der Sicherheit wird nicht er-
reicht. 

Zu 3: Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gibt 
Grundsätze vor, die bei einer ökologisch/biologi-
schen Produktion bzw. Erzeugung von Lebensmit-
teln beachtet werden müssen. Weiterhin regelt sie 
die Kennzeichnung von derartigen Produkten und 
das Kontrollverfahren zur Einhaltung der Bestim-
mungen. Ziel dieser Verordnung ist es insbesonde-
re, die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung 
der ökologisch/biologischen Produktion zu schaf-
fen sowie das Vertrauen der Verbraucher zu wah-
ren und Verbraucherinteressen zu schützen. In 
den Geltungsbereich der Verordnung fallen alle 
unverarbeiteten Agrarerzeugnisse, die für den 
menschlichen Verzehr bestimmten verarbeiteten 
Agrarerzeugnisse und Futtermittel, sofern diese 
Erzeugnisse mit Ökohinweisen vermarktet werden 
sollen. 

Diese Kriterien erfüllt ein „Biomineralwasser“ nicht, 
da natürliches Mineralwasser kein Agrarerzeugnis, 
sondern chemisch ein anorganischer (natürlicher) 
Stoff ist. Es unterliegt nicht der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007. Diese Verordnung rechnet daher bei 
der Berechnung der landwirtschaftlichen Anteile in 
einem Erzeugnis das zugesetzte Wasser unbe-
rücksichtigt heraus. 

 

Anlage 12 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 14 des Abg. Ralf Briese (GRÜNE) 

Stellungnahmen des Verfassungsschutzes 
bei Einbürgerungen 

Erneut gibt es einen Konflikt zwischen der Lan-
desregierung und einer einbürgerungswilligen 
Ausländerin in Niedersachsen. Erst kürzlich hat 
die Stadt Hannover einem einbürgerungswilli-
gen Syrer die Einbürgerung verweigert, weil der 
Verfassungsschutz die Person als „extremis-
tisch“ eingestuft hat. Obwohl die Person als gut 
integriert und sogar gesellschaftspolitisch en-
gagiert galt, hat der Verfassungsschutz seine 
Vorbehalte gegen die Einbürgerung geltend 
gemacht, da der Syrer politisch in der Jugend-
organisation SDAJ, der Sozialistischen Deut-

schen Arbeiterjugend, tätig war. Diese wird vom 
Verfassungsschutz als „linksextrem“ eingestuft. 

Gegenwärtig gibt es erneut eine Konfliktlage 
zwischen dem Verfassungsschutz und einer 
Person mit dem Wunsch nach Einbürgerung. 
Diesmal geht es um eine Mitgliedschaft und Un-
terstützung der Linkspartei. Es ist nach wie vor 
sowohl politisch als auch rechtlich umstritten, 
ob die Linkspartei als linksextrem einzustufen 
ist. Zweifelsohne gibt es radikale bis extremisti-
sche Zirkel in der Linkspartei, die vielleicht auch 
ein fragwürdiges Verfassungsverständnis ha-
ben. Diese Gruppe ist aber nach Einschätzung 
sachverständiger Beobachter eine verschwin-
dende Minderheit in der Gesamtpartei. Die 
Linkspartei war und ist bereits an mehreren 
Landesregierungen beteiligt gewesen und hat 
weder Unternehmen verstaatlicht noch sonst ir-
gendwelche verfassungsfeindlichen Aktivitäten 
entwickelt. Weder wurden freie Wahlen einge-
schränkt noch die Unabhängigkeit der Justiz in-
frage gestellt. Es wurden keine Oppositions-
rechte beschnitten oder die freie Berichterstat-
tung behindert. 

Mehrere Verfassungsrechtler vertreten die The-
se, dass die Rechtfertigung für die Beobach-
tung einer Partei durch den Verfassungsschutz 
nur durch eine objektive Ausgewogenheit ge-
geben ist, d. h. sowohl be- als auch entlasten-
des Material muss berücksichtigt werden. Ins-
besondere entlastendes Material, also verfas-
sungstreue Aktivitäten, werden vom nieder-
sächsischen Verfassungsschutz in Bezug auf 
die Linkspartei bisher in keiner Weise gewür-
digt. Dies macht die Beobachtung unter verfas-
sungsrechtlichen Aspekten fragwürdig. Daher 
ist es rechtlich zweifelhaft, ob die Ablehnung 
eines Einbürgerungsgesuches einer Anhänge-
rin der Linkspartei mit dem Verweis auf angeb-
lich verfassungsfeindliche Bestrebungen der 
Linkspartei gerechtfertigt werden kann. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Reicht die Mitgliedschaft in der Linkspartei in 
Niedersachsen aus, um eine ablehnende Stel-
lungnahme des Verfassungsschutzes während 
des Einbürgerungsverfahrens zu provozieren? 

2. Oder muss es neben der Mitgliedschaft in 
der Linkspartei noch weitere Gründe geben, die 
gegebenenfalls in der Person und ihrem politi-
schen Handeln liegen, damit sich der Verfas-
sungsschutz in seiner Stellungnahme gegen ei-
ne Einbürgerung ausspricht? 

3. Praktizieren andere Bundesländer ein ähnli-
ches Verfahren bei Einbürgerungen, d. h. reicht 
die Beobachtung einer Organisation durch den 
Verfassungsschutz aus, um eine Einbürgerung 
zu versagen? 

In den einleitenden Ausführungen der Anfrage wird 
erneut die Beobachtung der Partei DIE LINKE 
durch die niedersächsische Verfassungsschutzbe-
hörde thematisiert. Die Landesregierung hat - ins-
besondere in den jährlichen Verfassungsschutzbe-
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richten des Ministeriums für Inneres, Sport und In-
tegration - kontinuierlich dargelegt, dass die Partei 
DIE LINKE, zuvor Die Linkspartei.PDS bzw. Partei 
des Demokratischen Sozialismus (PDS), tatsächli-
che Anhaltspunkte für linksextremistische Bestre-
bungen i. S. d. § 3 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Verfassungsschutzgesetzes (NVerfSchG) bietet. 
Dem gesetzlichen Auftrag folgend, wird die Partei 
durch die niedersächsische Verfassungsschutzbe-
hörde beobachtet. 

Die Rechtmäßigkeit dieser Beobachtung der Partei 
DIE LINKE durch den Verfassungsschutz ist zu-
letzt durch das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-
Westfalen (OVG NRW) mit Urteil vom 13. Februar 
2009 (16 A 845/08) bestätigt worden. Das Gericht 
stellte in seinem Urteil fest:  

„Nach diesen Maßgaben deutet bei 
vernünftiger Betrachtung die Gesamt-
schau aller vorhandenen tatsächli-
chen Anhaltspunkte darauf hin, dass 
die Parteien PDS, Linkspartei.PDS 
und heute DIE LINKE Bestrebungen 
verfolgten und weiterhin verfolgen, die 
darauf gerichtet sind, die im Grundge-
setz konkretisierten Menschenrechte, 
das Recht auf Bildung und Ausübung 
einer parlamentarischen Opposition, 
die Ablösbarkeit der Regierung und 
ihre Verantwortlichkeit gegen- über 
der Volksvertretung sowie das Recht 
des Volkes, die Volksvertretung in all-
gemeiner und gleicher Wahl zu wäh-
len, zu beseitigen oder außer Geltung 
zu setzen.“ (a. a. O. S.52) 

Aus diesem Grunde müssen sich Funktionäre der 
Partei DIE LINKE., auch wenn sie subjektiv keine 
verfassungsfeindlichen Bestrebungen verfolgen, 
diese objektiv zurechnen lassen. Auch hierzu stellt 
das OVG NRW fest: 

„Ebenso gefährlich können Personen 
sein, die selbst auf dem Boden der 
freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung stehen, jedoch bei objektiver 
Betrachtung durch ihre Tätigkeit ver-
fassungsfeindliche Bestrebungen för-
dern, ohne dies zu erkennen oder als 
hinreichenden Grund anzusehen, ei-
nen aus anderen Beweggründen un-
terstützten Personenzusammen-
schluss zu verlassen.“ (a. a. O. S. 70) 

Im niedersächsischen Verfassungsschutz existie-
ren keine Listen oder Dateien über die Mitglieder 

der Partei DIE LINKE. In dem angesprochenen 
Einzelfall ist die Parteizugehörigkeit durch einen 
Presseartikel öffentlich bekannt geworden. Als 
Folge der Bewertung der Organisation als verfas-
sungsfeindlich ist auch die Beobachtung eines 
Mitgliedes durch den Verfassungsschutz zulässig. 

Die Bewertung eines Sachverhalts in einbürge-
rungsrechtlicher Hinsicht ist in erster Linie eine 
Aufgabe der Einbürgerungsbehörde. Der Verfas-
sungsschutz ist am Einbürgerungsverfahren mit-
wirkend beteiligt. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Anfra-
ge namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1 und 2: Für die Entscheidung der Einbürge-
rungsbehörde nach § 11 Satz 1 Nr. 1 des Staats-
angehörigkeitsgesetzes (StAG) kann in der Stel-
lungnahme der Verfassungsschutzbehörde gemäß 
§ 37 Abs. 2 StAG auch der Hinweis über die Mit-
gliedschaft in einer Partei, die Bestrebungen nach 
§ 3 Abs. 1 des Niedersächsischen Verfassungs-
schutzgesetzes (NVerfSchG) verfolgt, als Einzelin-
formation enthalten sein. 

Die niedersächsische Verfassungsschutzbehörde 
übermittelt für diese Einzelfallprüfung der Einbür-
gerungsbehörde die zu den einzelnen Personen 
vorliegenden offen verwertbaren Erkenntnisse. Auf 
dieser Basis kann die Einbürgerungsbehörde im 
Einzelfall die nach § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG gefor-
derte subjektive Zurechenbarkeit prüfen und über 
den Antrag entscheiden. 

Zur 3: Das Staatsangehörigkeitsgesetz ist Bundes-
recht. Der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts 
erfolgt durch die Bundesländer. Einzelheiten des 
jeweiligen Verfahrens in anderen Bundesländern 
sind der Niedersächsischen Landesregierung nicht 
bekannt. 

 

Anlage 13 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf 
die Frage 15 der Abg. Dr. Gabriele Heinen-Kljajić 
(GRÜNE) 

Evaluation von Studienbeiträgen an Nieder-
sachsens Hochschulen 

Seit dem Wintersemester 2006/2007 werden 
von Studierenden an niedersächsischen Hoch-
schulen Studienbeiträge in Höhe von 500 Euro 
je Semester erhoben. Mit der Einführung der 
Studienbeiträge wurde auch deren Evaluation 
vereinbart. Laut Drs. 15/2431 (Beschlussemp-
fehlung des einschlägigen Haushaltsbegleitge-
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setzes) soll das Ergebnis der Evaluation dem 
Landtag spätestens zum 30. Juni 2010 vorlie-
gen. Ziel der Evaluation soll die Überprüfung 
der Auswirkungen der Studienbeiträge auf die 
Verbesserung der Lehre, die Qualität der Stu-
dienergebnisse, die Weiterentwicklung der Au-
tonomie der Hochschulen und die Entwicklung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen 
sein. Außerdem sollen mit der Evaluation die 
rechtlichen Möglichkeiten einer Übertragung 
der eigenständigen Festlegung der Studienbei-
tragshöhe auf die Hochschulen dargelegt wer-
den. 

Eine Überprüfung der sozialen Auswirkungen 
auf Studierende oder die Erhebung etwaiger 
Abschreckungseffekte durch Studienbeiträge 
war damals nicht vorgesehen. Mittlerweile be-
legen jedoch einige Untersuchungen (bei-
spielsweise HIS, Oktober 2008), dass junge 
Studierwillige, insbesondere Frauen und junge 
Menschen aus eher bildungsfernen Elternhäu-
sern, durch die Studienbeiträge von der Auf-
nahme eines Studiums abgeschreckt werden. 
Im November 2008 hat Wissenschaftsminister 
Stratmann daraufhin angekündigt, dass es 
denkbar sei, dass man nach der Evaluation „an 
der einen oder anderen Stellschraube dreht“ 
(Neue Osnabrücker Zeitung, 13. November 
2008). Einer aktuellen Studie des HIS aus De-
zember 2009 zufolge gaben 77 % der Studien-
berechtigten, die kein Studium aufgenommen 
haben, an, sie seien durch die fehlenden nöti-
gen finanziellen Voraussetzungen vom Studium 
abgehalten worden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Fragestellungen sollen mit der Eva-
luation beantwortet werden, bzw. welche As-
pekte und Folgewirkungen, die mit der Einfüh-
rung der Studienbeiträge einhergehen, sollen 
betrachtet werden (detaillierte Auflistung)? 

2. Welche Daten und empirischen Untersu-
chungen plant die Landesregierung im Rahmen 
der Evaluation zu erheben oder heranzuziehen, 
bzw. die Erfahrungen und Einschätzungen wel-
cher Einrichtungen und Personengruppen sol-
len im Rahmen der Evaluation abgefragt wer-
den (vollständige Aufzählung, beispielsweise 
Studierende, Lehrende, Hochschulverwaltun-
gen, Studentenwerke, psychosoziale Bera-
tungsdienste, Studienberechtigte die kein Stu-
dium aufgenommen haben, etc.)? 

3. Welchen Stellenwert misst die Landesregie-
rung der Frage nach den sozialen Auswirkun-
gen auf die Studierenden bzw. nach den mögli-
chen Abschreckungseffekten von Studienbei-
trägen im Rahmen der Evaluation bei? 

Gemäß § 72 Abs. 7 Satz 1 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (NHG) sind die in den §§ 11, 
11 a, 13, 14 und 17 NHG getroffenen Regelungen 
zur Erhebung von Studienbeiträgen zu evaluieren. 
Das Ergebnis der Evaluation ist gemäß § 72 Abs. 7 

Satz 2 NHG dem Landtag spätestens bis zum 
30. Juni 2010 vorzulegen. 

In der 18. Sitzung des Ausschusses für Wissen-
schaft und Kultur am 5. März 2009 hat die Landes-
regierung bereits Fragen hinsichtlich der Verwen-
dung von Einnahmen aus Studienbeiträgen zu 
Planungsdetails der Evaluation beantwortet, die in 
der 10. Sitzung vom 30. Oktober 2008 (Tagesord-
nungspunkt 6) aufgeworfenen worden waren. Dar-
über hinaus wurde aufgrund der Mündlichen An-
frage des Abgeordneten Perli im Dezember 2009 
ergänzende Auskunft zum Thema Ablauf und In-
halt der Evaluation der Studienbeiträge in Nieder-
sachsen erteilt. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1 und 3: Wie im Evaluationsauftrag nach § 72 
Abs. 7 NHG vorgesehen, werden die gewonnenen 
Daten ausgewertet hinsichtlich der Auswirkungen 
von Studienbeiträgen, Langzeitstudiengebühren, 
des Studienbeitragsdarlehens und der Verarbei-
tung personenbezogener Daten auf die Verbesse-
rung der Lehre, die Qualität der Studienergebnis-
se, die Weiterentwicklung der Autonomie der 
Hochschulen und die Entwicklung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Hochschulen. Zudem werden 
die rechtlichen Möglichkeiten und die zu erwarten-
den Auswirkungen einer Übertragung der Kompe-
tenzen für eine eigenständige Festlegung der Stu-
dienbeiträge auf die Hochschulen dargelegt wer-
den. 

Zusätzliches Evaluationsziel ist es, den Einfluss 
der Einführung von Studienbeiträgen auf das 
Übergangsverhalten von Studienberechtigten so-
wie eventuelle Auswirkungen auf die soziale Zu-
sammensetzung der Studierenden abschätzen zu 
können. Mit einer dahin gehenden sekundärstatis-
tischen Analyse wurde die HIS Hochschul-Infor-
mations-System GmbH beauftragt. Der endgültige 
Bericht der HIS GmbH soll bis spätestens zum 
15. Juni 2010 vorliegen. 

Zu 2: Wie im Rahmen der 18. Sitzung des Aus-
schusses für Wissenschaft und Kultur am 5. März 
2009 ausgeführt, wurden die Hochschulen sowie 
die NBank als nach § 11 a Abs. 1 Satz 2 NHG zu-
ständiges Kreditinstitut zur Vorbereitung und 
Durchführung der Evaluation aufgefordert, die er-
forderlichen Daten und Angaben anhand eines zur 
Verfügung gestellten Datenrasters (vgl. auch Anla-
gen 1 bis 4 zum Schreiben vom 2. März 2009 zur 
Unterrichtung des Ausschusses für Wissenschaft 
und Kultur, Az. M - 01 420-8/5) zu festgelegten 
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Stichtagen zu übersenden. Gegenstand der Eva-
luation sind Semester- und Jahreserhebungen. 
Jahreserhebungen schließen das jeweils abgelau-
fene Sommersemester sowie das Wintersemester 
ein. 

Das den Hochschulen und der NBank in Abstim-
mung mit der Landeshochschulkonferenz zur Ver-
fügung gestellte Datenraster umfasst folgende Da-
tenabfragen: 

1.  Aufkommen an Studienbeiträgen: 

1.1 Anzahl der Studienbeitragspflichtigen nach 
§ 11 Abs. 1 Satz 1 NHG 

1.2 Anzahl der Ausnahmen nach § 11 Abs. 3 
NHG 

1.3 Anzahl der Härtefälle nach § 14 Abs. 2 
NHG 

1.4 Anzahl der tatsächlichen Zahlfälle 

1.5 Istaufkommen in Euro 

1.6 Zinserträge p. a. aus der Anlage der Ein-
nahmen (§ 11 Abs. 2 NHG) in Euro 

2. Verwendung der Einnahmen aus Studien-
beiträgen: 

2.1 zusätzliches hauptberufliches wissen-
schaftliches Personal - Anzahl (VZE) und 
Aufwand in Euro 

2.2 zusätzliches nebenberufliches wissen-
schaftliches Personal (einschließlich stu-
dentischer Hilfskräfte, Tutor/innen) - An-
zahl, Wochenstunden und Aufwand in Eu-
ro 

2.3 zusätzliches Personal im technischen und 
Verwaltungsdienst - Anzahl (VZE) und 
Aufwand in Euro 

2.4 Verlängerung von Öffnungszeiten von Bi-
bliotheken - Aufwand in Euro 

2.5 Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln - 
Aufwand in Euro 

2.6 bauliche Maßnahmen - Aufwand in Euro 

2.7 Beschaffung allgemeine Geräteausstat-
tung - Aufwand in Euro 

2.8 Verbesserung der DV-Infrastruktur - Auf-
wand in Euro 

2.9 Stipendien 

2.9.1 Leistungs- und Befähigungsstipendien - 
Anzahl und Aufwand in Euro 

2.9.2 Stipendien zur Förderung der internationa-
len Zusammenarbeit - Anzahl und Auf-
wand in Euro 

2.10 Sonstiges, sofern dies mehr als 10 % der 
betreffenden Beträge umfasst - Aufwand in 
Euro. 

3. Aufkommen in Langzeitstudiengebühren: 

3.1 Zahlfälle Langzeitstudiengebührenpflichti-
ge (600 Euro/700 Euro/800 Euro) 

3.2 Istaufkommen in Euro 

4. datenschutzrelevante Wahrnehmungen 

Neben der Datenerhebung durch die Hochschulen 
wurde die NBank um die Bereitstellung folgender 
Daten gebeten: 

5. Studienbeitragsdarlehen  

5.1 Anzahl der Darlehensanträge 

5.2 Anzahl der bewilligten Darlehen 

5.3 Anzahl der abgelehnten Anträge 

5.4 Darlehensvolumen in Euro p. a. 

6. Fonds nach § 11 a Abs. 5 NHG 

6.1 Erträge 

6.1.1 Einzahlungen der Hochschulen  

6.1.2 Zinserträge des Fonds p. a. 

6.2 Entnahmen aus dem Fonds  

6.2.1 Entnahmen für Verwaltung des Fonds p. a. 

6.2.2 Entnahmen für Sollzinsen p. a. 

6.2.3 Entnahmen für Ausfälle p. a. 

6.3 Entwicklung des Fonds insgesamt 

Aus Gründen der Aktualität wird angestrebt, in die 
Auswertung die bis zum Vorlagetermin vom 
30. Juni 2010 letzten verfügbaren Daten mit einzu-
beziehen. Dafür wurden die Hochschulen aufge-
fordert, die Daten für das abgelaufene WS 09/10 
sowie die Jahreserhebungen für das Jahr 2009 - 
abweichend von den bisherigen Regelungen - 
nicht erst zum 15. Juni 2010, sondern bereits zum 
Mai 2010 zu übersenden. Damit kann im Rahmen 
des Evaluationsberichtes neben dem Jahr 2006, 
dem Jahr der Einführung der Studienbeiträge (WS 
06/07) die weitere Entwicklung in den Jahren 
2007, 2008 und 2009 dargestellt und beurteilt wer-
den. 

Nach Vorliegen der Ergebnisse der letzten Semes-
ter- und Jahreserhebungen und jener der extern 
an der Evaluation beteiligten Experten (siehe dazu 
vorstehend) sowie entsprechender Zusammenfüh-
rung und Auswertung wird der Landtag über die 
aus der Evaluation gewonnenen Erkenntnisse ge-
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mäß § 72 Abs. 7 S. 2 NHG bis zum 30. Juni 2010 
unterrichtet. 

Eine Einbeziehung der Landeshochschulkonferenz 
ist im Hinblick auf die Abstimmung von Art und 
Umfang der zu erhebenden Daten erfolgt. Eine Be-
teiligung insbesondere von Studierenden an der 
Evaluation erfolgt im Rahmen von Studienberech-
tigten- und Studienanfängerbefragungen sowie bei 
den Sozialerhebungen (siehe Antwort zu 1 und 3). 
Wie bereits ausgeführt, ist die NBank als nach 
§ 11 a Abs. 1 Satz 2 NHG zuständiges Kreditinsti-
tut in die Datenerhebung bzw. -auswertung invol-
viert, außerdem die HIS Hochschul-Informations-
System GmbH. Weitere Beteiligungen sind im 
Rahmen der Durchführung der Evaluation der Stu-
dienbeiträge nicht vorgesehen. 

 

Anlage 14 

Antwort 

des Finanzministeriums auf die Frage 16 der Abg. 
Dr. Gabriele Andretta, Daniela Krause-Behrens, 
Dr. Silke Lesemann, Matthias Möhle, Jutta Rübke, 
Stefan Schostok und Wolfgang Wulf (SPD) 

Wie werden Bachelorabsolventen im Lan-
desdienst eingruppiert? 

1999 verpflichteten sich 29 Länder in Bologna, 
darunter Deutschland, bis zum Jahr 2010 einen 
gemeinsamen Hochschulraum zu schaffen. 
Mittlerweile umfasst der Europäische Hoch-
schulraum insgesamt 46 Nationen, die sich 
verpflichtet haben, ihn nach gemeinsamen 
Grundsätzen einzurichten. Ein Kernelement des 
Bologna-Prozesses ist die Einführung der zwei-
phasigen Studienstruktur (Bachelor und Mas-
ter). Ein Bachelor ist ein erster berufsqualifizie-
render Abschluss, dauert zwischen drei und 
vier Jahren und löst die Studiengänge zum Dip-
lom bzw. zum Magister ab. 

Für die Anerkennung und das Prestige einer 
Qualifikation ist die mit dem Zertifikat verbun-
dene Berechtigung von hoher Wichtigkeit; 
maßgebend dafür ist die Einstufung im öffentli-
chen Dienst. Bislang konnten die Absolventen 
der Universität davon ausgehen, in den höhe-
ren Dienst aufgenommen zu werden, während 
Fachhochschulabsolventen nur zum Eintritt in 
den gehobenen Dienst berechtigt waren. Mit 
dem Bachelor wird aber die traditionelle Auftei-
lung in „stärker forschungsorientiert“ und „stär-
ker anwendungsorientiert“, also nach Universi-
täten und Fachhochschulen, grundsätzlich auf-
gehoben. Hierzu stellt die Hochschulrektoren-
konferenz fest: „Eine formale Unterscheidung 
zwischen Abschlüssen, die an einer Universität 
oder einer Fachhochschule erworben wurden, 
wird nicht getroffen.“ 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landes-
regierung: 

1. Wie werden zurzeit Bachelorabsolventen von 
Fachhochschulen und Universitäten bei Einstel-
lung in den Landesdienst eingruppiert? Berech-
tigt der an einer Universität oder Fachhoch-
schule erworbene Bachelor zum Eintritt in den 
höheren Dienst, oder bleibt der Zutritt dem 
Master vorbehalten? 

2. Führt das Land mit ver.di derzeit Eingruppie-
rungsverhandlungen über die neuen Studien-
abschlüsse Bachelor und Master, und gibt es 
Absprachen mit der KMK? Wenn ja, wie ist der 
aktuelle Stand, und für wann erwartet das Land 
ein Ergebnis? 

3. Wird die im NHG-Entwurf der Landesregie-
rung geplante Änderung des § 2 Abs. 1, wo-
nach künftig gleichberechtigt neben Universitä-
ten auch Fachhochschulen als Hochschulen 
geführt werden, Konsequenzen für die Eingrup-
pierung im Landesdienst haben? 

Der sogenannte Bologna-Prozess bezeichnet das 
politische Vorhaben, in Europa einen einheitlichen 
europäischen Hochschulraum zu entwickeln. Der-
zeit sind daran 47 Staaten beteiligt. Mit einem Sys-
tem leicht verständlicher, einheitlicher und zweistu-
figer Studienabschlüsse soll insbesondere das Ziel 
der Förderung von Mobilität sowie internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit verfolgt werden. In Deutsch-
land ist dieser Bologna-Prozess u. a. durch die 
Schaffung der gestuften Studienabschlüsse Ba-
chelor und Master umgesetzt worden. Aus diesen 
neuen Studienabschlüssen ergeben sich für die 
Eingruppierung von Beschäftigten im Landesdienst 
grundsätzlich keine Konsequenzen. Die tarifliche 
Zuordnung und damit die für die Eingruppierung 
maßgebenden Tätigkeitsmerkmale knüpfen grund-
sätzlich an die auszuübende Tätigkeit an. In eini-
gen Entgeltgruppen ist der Bildungsabschluss zu-
sätzliche Voraussetzung für eine entsprechende 
Eingruppierung. So ist eine abgeschlossene wis-
senschaftliche Hochschulbildung als Tarifmerkmal 
klar definiert. 

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder als Ar-
beitgeberverband der Länder (TdL) hat die neuen 
Abschlüsse Bachelor und Master im Hinblick auf 
das Tarifmerkmal „abgeschlossene wissenschaftli-
che Hochschulausbildung“ geprüft. Sie hat bisher 
die Auffassung vertreten, dass keine Bedenken 
bestehen, den Masterabschluss als abgeschlosse-
ne wissenschaftliche Hochschulbildung anzuse-
hen. Dies gilt auch für Fachhochschul-Master-
studiengänge, wenn diese das Akkreditierungsver-
fahren erfolgreich durchlaufen haben. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
im Namen der Landesregierung wie folgt:  

Zu 1: Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen. 

Zu 2: Im Rahmen der laufenden Verhandlungen für 
eine neue Entgeltordnung zwischen der TdL und 
den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
werden die neuen Bildungsabschlüsse Bachelor 
und Master in die Überlegungen einbezogen. 

Zu 3: Die im Zuge der NHG-Novelle vorgesehene 
Umbenennung der Fachhochschulen in Hochschu-
len führt nicht zu einer materiell-rechtlichen Ände-
rung und hat damit auch keine Folgen für die Ein-
gruppierung der Beschäftigten in der Landesver-
waltung. Insoweit wird auf die Vorbemerkungen 
verwiesen. 

 

Anlage 15 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf 
die Frage 17 der Abg. Dr. Gabriele Andretta (SPD) 

Was passiert mit der weltweit größten und 
einzigartigen Sammlung wissenschaftlicher 
Filme? Hat die Landesregierung einen Plan? 

Mit Beschluss der Regierungschefs von Bund 
und Ländern wurde die gemeinsame Förderung 
der IWF Wissen und Medien gGmbH (IWF) 
Göttingen zum 31. Dezember 2007 eingestellt. 
Seitdem stellt sich die Frage, wie die einmali-
gen Sammlungen berühmter Persönlichkeiten 
der Wissenschaftsgeschichte, darunter mehre-
rer Nobelpreisträger (Eigen, von Frisch, Hahn, 
Heisenberg, Lorenz), zahlreiche Filmveröffentli-
chungen dieser Autoren wie auch unwieder-
bringliche Forschungsaufnahmen von vergan-
genen oder stark bedrohten Völkern und Kultu-
ren weiter wissenschaftlich genutzt und für die 
Nachwelt gesichert werden können. 

In dem von der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung be-
schlossenen Abwicklungsplan verpflichtet sich 
das Sitzland Niedersachsen, sowohl die Emp-
fehlung des Wissenschaftsrates vom 25. Mai 
2007 zur Archivierung und Zugänglichkeit au-
diovisueller Quellen als auch die Empfehlung 
des Senats der Leibniz-Gemeinschaft (WGL), 
sich um die Integration erhaltenswerter Materia-
lien der IWF in eine große überregionale Biblio-
thek bzw. ein Fachinformationszentrum zu be-
mühen, aufzugreifen. 

Die Landesregierung hat zwischenzeitlich öf-
fentlich, dem Landtag und den Beschäftigten 
der IWF gegenüber erklärt, es liege im Interes-
se des Landes, nicht allein die Medien der IWF, 
sondern auch zukünftig die Medienkompetenz 
der IWF und ihrer Mitarbeiter für Niedersachsen 

zu nutzen. Die IWF am Standort Göttingen soll 
deshalb erhalten bleiben. 

Auf der Suche nach einer Lösung ist die Uni-
versität Göttingen gebeten worden, ein Konzept 
bezüglich der Integration der IWF in die Univer-
sität bzw. die SUB Göttingen zu entwickeln. Pa-
rallel erhielt die Technische Informationsbiblio-
thek (TIB) Hannover den Auftrag, in der ersten 
Jahreshälfte 2008 ein Entwicklungskonzept für 
den Aufbau eines „Leistungszentrums nicht- 
textuelle Medien“ mit einem Medienzentrum am 
Standort Göttingen zu erstellen. 

Zum Jahresende läuft nun die Frist für die Ab-
wicklung der IWF ab. Gelingt es der Landesre-
gierung nicht, endlich ein Konzept vorzulegen, 
drohen die Liquidierung der IWF und der Ar-
beitsplatzverlust für 50 Beschäftigte. Der Ver-
bleib und die weitere Nutzung der wertvollen 
Sammlungen wären völlig ungeklärt. 

Zum Hintergrund: Die im Jahr 1956 als Institut 
für den Wissenschaftlichen Film gegründete 
IWF wird seit 1977 als Serviceeinrichtung für 
die Forschung von Bund und Ländern gemein-
sam gefördert („Blaue-Liste“-Institut). Anlässlich 
der Evaluierung durch den Wissenschaftsrat im 
Jahre 1996 hatten Sitzland und Bund gemein-
sam mit dem Institut ein Neustrukturierungs-
konzept entwickelt, das 1998 durch den Wis-
senschaftsrat positiv beurteilt wurde. Basierend 
auf diesem Konzept, vollzog die IWF eine 
grundlegende Neuorientierung weg von der 
Produktion audiovisueller Wissensmedien, die 
als Film oder Video zum Verleih und Verkauf 
bereitgestellt wurden, hin zum transferorientier-
ten Mediendienstleister. Dieser Wandel fand 
2001 auch in der Namensänderung zu „IWF 
Wissen und Medien gGmbH“ Ausdruck. Die 
vom Wissenschaftsrat empfohlene Neuausrich-
tung wurde noch im August 2005 nach erfolgter 
Evaluation positiv gewürdigt. Dort heißt es, die 
IWF werde sich „mittelfristig zu der führenden 
Mediathek für wissenschaftliche AV-Medien im 
deutschsprachigen Raum entwickeln“. Trotz der 
positiven Evaluation empfahl der Senat der 
Leibniz-Gemeinschaft überraschend, die IWF 
als eigenständige Einrichtung nicht weiter zu 
fördern und das Institut von der Liste der von 
Bund und Ländern getragenen Forschungsein-
richtungen zu streichen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie ist der aktuelle Stand der von der Lan-
desregierung favorisierten Angliederung der 
IWF an die Technische Informationsbibliothek 
in Hannover? 

2. Hat die Landesregierung für den Fall des 
Scheiterns der TIB-Lösung weitere mögliche Al-
ternativen geprüft (u. a. die Anbindung an die 
Universität/SUB Göttingen oder an das Nieder-
sächsische Landesarchiv)? Wenn ja, zu wel-
chen Ergebnissen ist sie gekommen? 

3. Wie wird die Landesregierung ihre Zusage, 
die IWF als Mediendienstleister am Standort 
Göttingen zu erhalten und die Bewahrung der 
einzigartigen Sammlung wissenschaftlicher 
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Filme für den Fall des Scheiterns der TIB- Lö-
sung sicherzustellen, einhalten? 

Die Regierungschefs des Bundes und der Länder 
haben am 24. November 2006 dem Beschluss der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung (BLK) über die Beendigung 
der gemeinsamen Förderung der IWF Wissen und 
Medien gGmbH (IWF) in Göttingen zugestimmt. 
Die gemeinsame Förderung der IWF endete da-
nach vorbehaltlich einer Abwicklungsfinanzierung 
gemäß § 8 Abs. 4 der Ausführungsvereinbarung 
Forschungseinrichtungen (AV-FE) am 31. Dezem-
ber 2007. Über die Abwicklungsfinanzierung hat 
die BLK in der Sitzung ihres Ausschusses „For-
schungsförderung“ am 16. Oktober 2007 abschlie-
ßend beraten. Im Vorfeld der Abwicklungsent-
scheidung hat sich Niedersachsen als Sitzland in 
intensiven Gesprächen mit dem Bund bemüht, die-
sen davon zu überzeugen, sich auch anderen Ab-
wicklungsszenarien und dem dafür notwendigen 
zusätzlichen Ressourceneinsatz gegenüber offen 
zu zeigen. Aufgrund des nach § 7 Abs. 3 Satz 2 
AV-FE notwendigen Einvernehmens des Sitzlan-
des mit dem Bund über den zu erstellenden Ab-
wicklungsplan war Niedersachsen jedoch letztlich 
gezwungen, den vorgelegten Abwicklungsplan mit-
zutragen. 

Entsprechend dem Beschluss der BLK hat Nieder-
sachsen in den sich anschließenden Verhandlun-
gen mit dem Bund und den anderen Ländern er-
reicht, ein Konzept erarbeiten zu können, welches 
den Empfehlungen des Wissenschaftsrates und 
den Empfehlungen des Senats der Wissen-
schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz 
(WGL) folgt. Demnach sollen sich Bund und Län-
der bemühen, die Integration erhaltenswerter Ma-
terialien der IWF in eine große überregionale Bi-
bliothek bzw. ein Fachinformationszentrum zu er-
möglichen, um die Materialien für die Nutzung wei-
terhin zur Verfügung zu haben. Dementsprechend 
war das Ziel, die erforderlichen Voraussetzungen 
für die personelle, technische und räumliche Um-
setzung dafür im Haushalt der Technischen Infor-
mationsbibliothek (TIB) Hannover zu schaffen. 

Im Februar 2009 haben Bund und Länder einem 
Vorschlag des Senats der WGL zugestimmt, ein 
Konzept für die Erweiterung der TIB um ein Kom-
petenzzentrum nicht textueller Materialien (KNM) 
einer Sonderevaluierung zu unterziehen. Im Sep-
tember 2009 hat der Ausschuss der Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz (GWK) als Nachfolgeein-
richtung der BLK diese Zustimmung bestätigt. 

Der Vorschlag einer Sonderevaluierung geht auf 
einen Antrag Niedersachsens zurück und wird im 
Wesentlichen durch zwei Argumente begründet: 
Zum einen sieht die TIB angesichts der zuneh-
menden Bedeutung nicht textueller Materialien die 
Notwendigkeit, ihren Sammlungsauftrag und ihr 
Angebot auszubauen und den neuen Entwicklun-
gen anzupassen. Zum anderen strebt die TIB an, 
audiovisuelle Medien sowie Personal- und Sach-
ressourcen der IWF in das geplante Kompetenz-
zentrum zu integrieren. Der Medienbestand der 
IWF könnte nach diesem Konzept mit den für die 
Verfügbarhaltung der Medien notwendigen Ar-
beitsverhältnissen, technischen Anlagen und Ge-
genständen der Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung zum 1. Januar 2011 auf die TIB übergehen. 

Nach Auffassung der Landesregierung sind in ei-
ner modernen Informationsgesellschaft auch künf-
tig audiovisuelle Medien unverzichtbare Instrumen-
te für Forschung und Lehre. Audiovisuelle Medien 
machen Wissenschaft sichtbar und bereichern die 
Lehre. Ihre Bedeutung als Qualitätsmerkmal hoch-
wertiger Bildung nimmt sogar u. a. durch die rasan-
te Entwicklung im Bereich der Internet- und Me-
dientechnologie stetig zu. Die Landesregierung 
setzt sich auch deshalb für ein Fortbestehen die-
ses Bereichs für die universitäre Lehre und For-
schung ein und folgt damit der Empfehlung des 
Wissenschaftsrats vom Mai 2007. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Am 14. Dezember 2009 hat der Besuch der 
Gutachtergruppe der WGL an der TIB Hannover 
zur Sonderevaluierung des Konzepts „Kompetenz-
zentrum für nicht textuelle Medien“ stattgefunden. 
Hierbei handelt es um eine Neukonzeption dieses 
Themenbereichs als Erweiterung der gemeinsam 
von Bund und den Ländern finanzierten TIB, nicht 
um eine „Angliederung der IWF“, wie in der Frage 
formuliert. Die Ergebnisse der Begutachtung liegen 
derzeit noch nicht vor. Eine abschließende Stel-
lungnahme des Senats der WGL zu den Ergebnis-
sen der Sonderevaluation wird voraussichtlich im 
Juli 2010 erfolgen. Eine sich daran anschließende 
Befassung in der GWK ist für den Oktober 2010 
vorgesehen. 

Zu 2: Das MWK sowie die IWF selbst haben dies-
bezüglich in der Vergangenheit zahlreiche Ge-
spräche mit Hochschulen und anderen Institutio-
nen geführt. Diese Gespräche werden in den 
kommenden Monaten weitergeführt. Bei allen wei-
teren Überlegungen und Planungen ist das Land 
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an den von Bund und Ländern beschlossenen Ab-
wicklungsplan und die darin benannten Aufgaben 
und Auflagen gebunden. Mögliche Alternativlösun-
gen oder gegebenenfalls Teillösungen für einzelne 
Aufgabengebiete der IWF sind allerdings abhängig 
vom Ausgang der Sonderevaluierung und den 
daraus resultierenden Gutachterempfehlungen. 

Zu 3: Der Erhalt der an der IWF vorgehaltenen 
Medien ist eine gemeinsame Forderung des Lan-
des Niedersachsen, des Bundes und der WGL. Die 
konkreten Lösungen einschließlich Klärung der 
Standortfragen sind abhängig vom Ausgang der 
Sonderevaluierung und den dort ausgesprochenen 
Empfehlungen der neutralen Expertenkommission. 
Eine in der Frage unterstellte „Zusage“ zum Erhalt 
des Standorts und aller Beschäftigungsverhältnis-
se hat das Land nicht abgegeben. Bei der IWF 
handelt es sich um eine von Bund und Ländern fi-
nanzierte Einrichtung, deren niedersächsischer An-
teil 16 % beträgt. Das Land hat sich demnach viel-
fach an der frühzeitigen Entwicklung von Zukunfts-
konzepten für die IWF beteiligt, so bei der Unter-
stützung der TIB bei der Einbindung externer Ex-
perten oder der aktiven Mitgestaltung einer Koope-
rationsvereinbarung zwischen der IWF und der TIB 
am 10. Dezember 2008.  

 

Anlage 16 

Antwort 

der Staatskanzlei auf die Frage 18 des Abg. Hans-
Henning Adler (LINKE) 

Verstoß gegen das Ministergesetz? 

Mitglieder der Landesregierung wurden in die-
ser Legislaturperiode als Gäste bei Fußball-
Bundesligaspielen im VIP-Bereich der Volks-
wagen-Arena in Wolfsburg und der TUI-Arena 
in Hannover gesehen. Dies betraf insbesondere 
den Ministerpräsidenten Wulff und u. a. die Mi-
nister Möllring, Schünemann und Bode. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Haben die Mitglieder der Landesregierung für 
ihre Plätze in der VIP-Lounge das übliche Ent-
gelt bezahlt, haben sie eine Preisermäßigung 
erhalten, oder haben sie diese Vergünstigun-
gen kostenlos erhalten? 

Ich bitte darum, die Antwort auf diese Frage auf 
alle gegenwärtigen und ehemaligen Mitglieder 
der Landesregierung in dieser Wahlperiode zu 
erstrecken. 

2. Wenn VIP-Karten verbilligt oder kostenlos an 
Regierungsmitglieder ausgegeben wurden, liegt 
darin nach Auffassung der Landesregierung ein 
Verstoß gegen das Ministergesetz? 

Mitglieder der Landesregierung waren in dieser 
Legislaturperiode bei Fußball-Bundesligaspielen im 
VIP-Bereich der Volkswagen-Arena in Wolfsburg 
und der TUI-Arena in Hannover zu Gast. Wenn 
das in amtlicher Eigenschaft als Mitglied der Lan-
desregierung geschah, wurden den Mitgliedern der 
Landesregierung diese VIP-Karten unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt. Wenn das in privater Ei-
genschaft erfolgte, wurden die Karten ohne Ermä-
ßigung privat erworben und bezahlt. 

Mit der Annahme der VIP-Karten verstoßen die 
Regierungsmitglieder nicht gegen das Ministerge-
setz. Das ministerrechtliche Verbot der Annahme 
von Belohnungen und Geschenken (§ 5 Abs. 4 des 
Ministergesetzes) greift hier nicht. Der Aufgaben-
bereich gerade von Regierungsmitgliedern bringt 
es mit sich, dass sie umfangreiche Öffentlichkeit-
sarbeits-, Repräsentations- und Kommunikations-
aufgaben erfüllen. Auch im Hinblick darauf er-
mächtigt § 5 Abs. 4 des Ministergesetzes die Lan-
desregierung, von dem grundsätzlichen Verbot der 
Annahme von Belohnungen und Geschenken in 
Bezug auf das Amt Ausnahmen zuzulassen. Hier-
von hat die Landesregierung in den veröffentlich-
ten Verwaltungsvorschriften (VV) zum Ministerge-
setz (Beschluss der Landesregierung vom 22. Mai 
2007 - StK-202-01431/1.10, VORIS 11120) Ge-
brauch gemacht. Nach Nr. 1.1 der VV zum Minis-
tergesetz fällt die Bereitstellung von Ehren-(Frei-) 
karten ausdrücklich nicht unter das Annahmever-
bot. Die von Dritten erbetenen und durch entspre-
chende Frei- oder Ehrenkarten ermöglichten Besu-
che von Fußballspielen oder anderen Sportveran-
staltungen mit Aufenthalt in VIP-Bereichen sind 
Teil der dienstlichen (Repräsentations-)Aufgaben 
oder Obliegenheiten des jeweiligen Mitglieds der 
Landesregierung. Sie dienen der notwendigen 
Kontaktpflege zu Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft und zugleich auch der be-
wussten öffentlichen Aufwertung der Sportveran-
staltung durch die Anwesenheit des Regierungs-
mitglieds. Die Annahme von solchen Freikarten 
entbindet das Mitglied der Landesregierung jedoch 
nicht von der Obliegenheit, in jedem Einzelfall für 
sich zu prüfen, ob die Besorgnis besteht, durch die 
Annahme für persönliche Vorteile empfänglich zu 
sein und sich bei seinem Amtshandeln nicht aus-
schließlich an sachlichen Erwägungen zu orientie-
ren. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
im Einzelnen namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu 1: Siehe Vorbemerkungen. 
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Zu 2: Nein. Siehe Vorbemerkungen. 

 

Anlage 17 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 19 des Abg. Hans-Jürgen Klein 
(GRÜNE) 

Beauftragung von externen Unternehmen im 
Rahmen der Planung der A 22 

Die A 22 von Westerstede nach Drochtersen ist 
im „weiteren Bedarf“ des Bundesverkehrswe-
geplans enthalten und mit Planungsrecht unter 
Beachtung besonderer naturschutzfachlicher 
Fragen versehen. Das Land Niedersachsen hat 
von diesem Planungsrecht Gebrauch gemacht, 
das Raumordnungsverfahren durchgeführt und 
eine Vorzugstrasse erarbeitet. Die Linienbe-
stimmung durch den Bund steht bevor. Das 
Land hat für den Planungsaufwand Haushalts-
mittel bereitgestellt und zusätzliches Personal 
eingestellt. 

In nicht unerheblichen Umfang werden auch 
Aufgaben an externe Firmen vergeben. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Aufträge wurden im Rahmen der 
A-22-Planung bisher an externe Unternehmen 
vergeben? 

2. Welche Firmen wurden jeweils mit welchen 
Aufgaben und mit welcher Auftragssumme be-
auftragt? 

3. Welche weiteren Auftragsabschlüsse mit ex-
ternen Unternehmen sind mit welchen Kosten 
für das laufende Jahr vorgesehen? 

Die A 22 - Küstenautobahn - ist im Bedarfsplan 
dem „weiteren Bedarf mit Planungsrecht und be-
sonderem naturschutzfachlichem Planungsauftrag“ 
zugeordnet. Mit dieser Einstufung ist die Notwen-
digkeit der Küstenautobahn gesetzlich begründet 
und ist zugleich das Recht zur Planung gegeben 
worden. 

Die Straßenplanung erfolgt in gesetzlich geregel-
ten Schritten, ausgehend von der Linienplanung 
über das Raumordnungsverfahren, die Linienbe-
stimmung, die Entwurfsplanung sowie die Plan-
feststellung bis hin zum Bau. 

Das Raumordnungsverfahren für die A 22 - Küs-
tenautobahn - wurde am 29. Januar 2009 durch 
die Regierungsvertretung Lüneburg mit der Lan-
desplanerischen Feststellung abgeschlossen. Das 
Land Niedersachen hat am 21. April 2009 beim 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung die Durchführung des Linienbestim-
mungsverfahrens beantragt. Nach der Projektbe-

sprechung mit dem Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung, dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit und dem Bundesamt für Naturschutz am 
5. November 2009 wird die Linienbestimmung für 
Ende des ersten Halbjahres 2010 erwartet. Daran 
anschließend werden die Aufstellung der detaillier-
ten Vorentwürfe (Genehmigungsentwürfe) sowie 
die Erarbeitung der Unterlagen für das Planfest-
stellungsverfahren konzentriert aufgenommen. 

Zur Vorbereitung der technischen Entwurfsbearbei-
tung werden vorab Grundlagendaten ermittelt. 
Auch bei diesem Straßenprojekt werden, wie bei 
anderen Projekten in der Vergangenheit auch, die 
notwendigen Leistungen vor allem von Ingenieur-
büros erbracht. 

Dieses vorausgeschickt, werden die Fragen na-
mens der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Zur Vorbereitung und Durchführung des 
Raumordnungsverfahrens, zur Erstellung der Li-
nienbestimmungsunterlagen sowie zur vorberei-
tenden Entwurfsplanung wurden bisher 48 Aufträ-
ge vergeben. 

Zu 2: Für die Leistungsbereiche Umweltverträg-
lichkeitsstudie, Linienentwurf, Verkehrsuntersu-
chungen, landwirtschaftliche Erhebungen und 
IT-Kommunikationen wurden 24 externe Unter-
nehmen aus den Bundesländern Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen mit einer Gesamtauf-
tragssumme von 2,5 Millionen Euro beauftragt. 

Im Rahmen der vorbereitenden Entwurfsbearbei-
tung wurden aus den Bundesländern Bayern, Ber-
lin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein 22 ex-
terne Unternehmen mit einer Gesamtauftrags-
summe von 2,3 Millionen Euro beauftragt. Im Ein-
zelnen handelt es sich um die Leistungsreiche Be-
fliegung, Vermessung, Kartierung, Verkehrsunter-
suchungen, agrarstrukturelle Analysen, städtebau-
liche Gutachten, Baugrundberatungen, Land-
schaftsplanung, projektbegleitende Beratung und 
Steuerung. 

Zu 3: Für die nachfolgende konzentrierte Ent-
wurfsplanung (Vorentwürfe und Planfeststellungs-
unterlagen) sind nach der Linienbestimmung in 
diesem Jahr weitere Vertragsabschlüsse in Höhe 
von 5,3 Millionen Euro in den Leistungsbereichen 
Landschaftspflege, Straßenentwurf und Baugrund-
beurteilung mit den dazugehörigen vertragsvorbe-
reitenden Maßnahmen und begleitenden Tätigkei-
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ten mit einem Ausgabevolumen von ca. 1,8 Millio-
nen Euro vorgesehen. 

 

Anlage 18 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 20 des Abg. Enno Hagenah (GRÜ-
NE) 

„Niedersachsen lahmt - Schlusslicht bei In-
vestitionen, Mittelmaß beim Einkommen, 
Spitze bei Schulden“? 

Die Landesregierung schreibt in ihrer Antwort 
auf die Kleine Mündliche Anfrage der Grünen 
„Lahmer Einsatz für Arbeit in Niedersachsen“ 
(Drs. 16/2065): „Der Erfolg der letzten Jahre 
(…) sind neben einer konsequenten Wirt-
schaftspolitik (…) auch auf den engagierten 
Einsatz der niedersächsischen Arbeitsmarktpo-
litik (…) zurückzuführen.“ Aktuelle Zahlen und 
Studien widersprechen allerdings dieser 
Selbsteinschätzung der Landesregierung. 

Die Studie der Bertelsmann-Stiftung „Bundes-
länder im Standortwettbewerb 2010“ hat der 
Landesregierung nur Mittelmaß in der Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpolitik bescheinigt. 
Seit 2003 habe laut Untersuchung das Enga-
gement der CDU/FDP-Regierung für das Brut-
tosozialprodukt (BIP) und das Wirtschafts-
wachstum in Niedersachsen nachgelassen. Für 
Arbeit und gegen Arbeitslosigkeit habe sich die 
Landesregierung seit 2005 immer weniger ein-
gesetzt. Bild betitelte am 19. Januar 2010 die 
Ergebnisse mit: „Niedersachsen lahmt - 
Schlusslicht bei Investitionen, Mittelmaß beim 
Einkommen, Spitze bei Schulden“. Tatsächlich 
ist die Investitionsquote mit 383 Euro pro Kopf 
in Niedersachsen die niedrigste bundesweit 
(Bundesdurchschnitt 589 Euro). Gleichzeitig 
zahlen die Niedersachsen pro Kopf 293 Euro 
jährlich Zinsen für Schulden, im Bundesdurch-
schnitt sind es nur 253 Euro. Mit 25 900 Euro 
pro Kopf ist das BIP hierzulande 3 000 Euro un-
ter dem Bundesdurchschnitt; Niedersachsen 
landet damit nur auf Platz 11. 

Die Stärke der Wirtschaftskraft eines Landes 
hängt auch von Menschen ab, die ein Unter-
nehmen gründen und aufbauen. Seit Jahren 
scheint die Wirtschaftspolitik des Landes nicht 
dazu beitragen zu können, dass sich Menschen 
in Niedersachsen gern selbstständig machen. 
Zwischen 2005 und 2008 nahm die Neugrün-
dung von Unternehmen in Niedersachsen um 
rund 23 % ab, im Bundesdurchschnitt hingegen 
nur um 19 %. Im aktuellen Niedersachsen-Mo-
nitor 2009 heißt es, dass Gewerbeanmeldun-
gen in Niedersachsen überdurchschnittlich zu-
rückgingen. Nur in Berlin und Sachsen-Anhalt 
gab es eine noch höhere Abnahme.  

Im Jahr 2009 sind die Mittel für die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“ (GWR) auf 120 Millionen 
Euro verdoppelt worden. Gleichzeitig stieg die 
Zahl der geförderten Unternehmen im Vergleich 
zu 2009 jedoch lediglich um 70 %, und nur 
20 % mehr Arbeitsplätze konnten gegenüber 
2008 geschaffen werden.  

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie erklärt die Landesregierung die Kluft 
zwischen ihrer Selbstwahrnehmung, eine kon-
sequente Wirtschaftspolitik und eine engagierte 
Arbeitsmarktpolitik zu verfolgen, und den veröf-
fentlichten Zahlen und Studien, wonach Nieder-
sachsen im Vergleich mittlere oder gar hintere 
Plätze einnimmt und das Engagement für Wirt-
schaft und Arbeit seit 2003 abgenommen hat? 

2. 100 % mehr Geld verteilt, aber nur ein Fünf-
tel neue Arbeitsplätze mehr erzielt und gerade 
einmal gut zwei Drittel mehr Firmen erreicht als 
2008: Wie effizient und „wirtschaftlich konse-
quent“ hat die Landesregierung die GWR-Mittel 
der EU 2009 verteilt? 

3. Teilt die Landesregierung die Einschätzung 
der Bertelsmann-Stiftung, dass Einsparungen 
bei der Investitionsquote die Zukunftsfähigkeit 
des Standortes Niedersachsen gefährden? 

Die Niedersächsische Landesregierung hat seit ih-
rem Amtsantritt Wohlstand und Beschäftigung im 
Land deutlich steigern können. Das Bruttoinlands-
produkt ist in der Regierungszeit von CDU und 
FDP um real 10,5 % gestiegen. Im Ranking der 
westdeutschen Bundesländer bedeutet dies 
Rang 3, noch vor Baden-Württemberg und Hes-
sen. In der Zeit der letzten sozialdemokratisch ge-
führten Bundesregierung von 1998 bis 2003 lag 
Niedersachsen dagegen auf dem vorletzten Platz. 

Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner ist seit 
2002 um nominal 18 % oder 4 000 Euro gestiegen. 
Auch hier belegt Niedersachsen im Vergleich der 
westdeutschen Bundesländer Rang 3. Und auch 
hier landete Niedersachsen in der Legislaturperio-
de 1998 bis 2003 auf dem vorletzten Platz. 

Absolut betrachtet lag Niedersachsen im letzten 
Amtsjahr der Vorgängerregierung mit einem Brut-
toinlandsprodukt von rund 23 000 Euro in West-
deutschland auf dem letzten Platz. Die derzeitige 
Landesregierung hat mit der auf Wachstum und 
Beschäftigung ausgerichteten Politik mittlerweile 
zwei Plätze gutmachen und Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein hinter sich lassen können. 
Nordrhein-Westfalen und Saarland sind in Reich-
weite. 

Was die Beschäftigung angeht, so verzeichnete 
Niedersachsen 2008 einen historischen Höchst-
stand bei den Erwerbstätigen. Noch nie seit der 
Gründung Niedersachsens standen so viele Men-
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schen in Lohn und Brot wie während der Amtszeit 
der derzeitigen Regierungskoalition. Aktuell hatte 
Niedersachsen im Februar 2010 in Westdeutsch-
land nach Hessen und Rheinland-Pfalz den ge-
ringsten Anstieg bei der Arbeitslosigkeit zu ver-
zeichnen. Im Vergleich zum Februar 2003 konnte 
die Arbeitslosigkeit im Land um 53 000 Menschen 
oder 20 % reduziert werden. In Westdeutschland 
war nur Bayern bei der Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit erfolgreicher. Vor dem Hintergrund, dass 
mit der Hartz-IV-Reform weitere 90 000 erwerbsfä-
hige Sozialhilfeempfänger Anfang 2005 neu in die 
Arbeitslosenstatistik integriert wurden, konnte die 
Arbeitslosigkeit sogar um über 140 000 Personen 
reduziert werden. 

Und anders als in den meisten anderen Bundes-
ländern entstehen in Niedersachsen immer noch 
neue Jobs. So ist die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten im Dezember 2009 um 
0,4 % angestiegen. Das bedeutet 9 000 neue Jobs 
mitten in der größten Wirtschaftskrise der Nach-
kriegsgeschichte und im westdeutschen Bundes-
länderranking Platz 2 hinter Hamburg. In allen an-
deren Westländern ist die Beschäftigung gefallen. 

Die Beschäftigungsgewinne beruhen auch auf der 
Gründungsdynamik im Land. Die Zahl der Gewer-
beanzeigen ist seit 2002 um 21 % gestiegen. Der 
Saldo aus Gewerbeanmeldungen und Gewerbe-
abmeldungen lag im Jahr 2009  75 % über dem 
Wert aus dem Jahr 2002. Allein im Jahr 2009 ist 
die Zahl der Gewerbeanmeldungen um 6 % ge-
genüber dem Vorjahr gestiegen, die der Gewerbe-
abmeldungen sank dagegen um 1,7 %. Die Zahlen 
belegen den Mut der Menschen und ihr Vertrauen 
in die Landesregierung. Sie belegen auch, dass 
die Förderprogramme und die Initiative „Gründer-
freundliches Niedersachsen“ greifen. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Beim Ranking der Bertelsmann-Stiftung im 
Bereich BIP pro Kopf werden auch Indikatoren wie 
z. B. „Anteil der Beschäftigten im Agrarsektor“ oder 
„Mitglieder in Sportvereinen“ hinzugezogen, die 
keinen unmittelbaren Einfluss auf die Wirtschafts-
kraft haben. Diverse Indikatoren werden so zu ei-
nem Indikator verschmolzen, der das Ranking be-
stimmt. Die Landesregierung hält eine solche Me-
thodik für fragwürdig. Die Landesregierung orien-
tiert sich an eindeutig bezifferbaren und vergleich-
baren Indikatoren, wie z. B. Entwicklung des Brut-
toinlandsprodukts, der Arbeitslosigkeit, der Be-
schäftigung, der Finanzlage.  

Die anhand dieser eindeutig bezifferbaren und 
vergleichbaren Indikatoren gemessene positive Bi-
lanz bei Wachstum und Beschäftigung belegt die 
erfolgreichen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 
der Landesregierung. Die Krisenresistenz des nie-
dersächsischen Arbeitsmarktes ist auch ein Resul-
tat nachhaltiger wirtschafts- und arbeitsmarktpoliti-
scher Initiativen, von denen einige erst vor Kurzem 
auf den Weg gebracht wurden, namentlich z. B. die 
Initiative Niedersachsen, die Qualifizierungsoffen-
sive Niedersachsen und die Verlängerung des 
Ausbildungspaktes bis 2013. 

Zu 2: Im Jahr 2009 ging es vor allem darum, be-
stehende Arbeitsplätze zu sichern. Dafür wurden 
ausnahmsweise auch Rationalisierungsvorhaben 
gefördert, was regelmäßig zu geringeren zusätzli-
chen Arbeitsplätzen und hohen spezifischen Kapi-
talkosten der Förderung führt. Derartige Rationali-
sierungsinvestitionen sind aber in Krisenzeiten die 
Basis der Bestandsentwicklungspolitik. Zudem 
wurden überdurchschnittlich viele kleine Unter-
nehmen als Ersterrichtungen gefördert, die ebenso 
nur geringe Arbeitsplatzzahlen aufweisen. 

Zu 3: Die Niedersächsische Landesregierung hat 
in wesentlichen Investitionsfeldern die Weichen 
gestellt und erreicht in der Bertelsmann-Studie 
z. B. Platz 1 bei den Ausgaben für die Hochschu-
len. Gerade für den Bereich der Hochschulen so-
wie der außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen hat Niedersachsen im Landeshaushalt 2010 
durch Veranschlagung von rund 2,55 Milliarden 
Euro zukunftsweisende Vorkehrungen getroffen. 
Niedersachsen, das als Flächenland auch von 
sehr ländlichen und teilweise auch strukturschwa-
chen Regionen geprägt ist, ist auch an der Ent-
wicklung von Programmen für den ländlichen 
Raum beteiligt. In Zeiten knapper Haushalte kön-
nen Investitionen aber nur mit Maß erfolgen. 

Die Bertelsmann-Stiftung unterstützt in ihrer ab-
schließenden Einschätzung die Landesregierung 
in dieser Zielsetzung, was insbesondere durch die 
engagierte Förderpolitik im Bereich der Innovati-
onstätigkeiten der niedersächsischen Unterneh-
men belegt wird. 

 

Anlage 19 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 21 des Abg. Enno Hagenah (GRÜ-
NE) 
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Wo werden Lkw-Parkplätze an niedersäch-
sischen Autobahnen geplant? 

Durch seine zentrale Lage in Deutschland ge-
hört Niedersachsen zu den Bundesländern mit 
besonders starkem Transportverkehr. Wegen 
der stark gestiegenen Lkw-Transportleistung 
und der vermehrten Just-in-time-Anlieferung 
und -Abholung in den Häfen von Hamburg und 
Bremerhaven entsteht ein erheblicher „Warte-
zonenplatzbedarf“ für Lkw, die in Niedersach-
sen einen Zwischenstopp einlegen, weil die Ha-
fenstädte keinen Platz dafür anbieten. Dabei 
geraten zum einen anliegende Kommunen 
durch die Planung großflächiger Autohöfe in der 
Nähe der Autobahnen in Bedrängnis. Zum an-
deren verursachen Planungen zur Schaffung 
neuer und Erweiterung bestehender Rastplätze 
Ängste vor Lärmbelästigung und Beeinträchti-
gung der Wohnqualität. 

Der ehemalige niedersächsische Verkehrsmi-
nister Rösler hat im Juni 2009 eine Vereinba-
rung mit dem Bundesverkehrsministerium zum 
Ausbau der Lkw-Parkplätze an Niedersachsens 
Autobahnen unterzeichnet. Danach sollen bis 
Ende 2010 rund 500 zusätzliche Lkw-Stell-
plätze in Niedersachsen geschaffen werden. 
Das zuständige Ministerium verlautbarte dazu, 
hierbei handele es sich um eine erste Tranche 
von insgesamt über 3 000 Lkw-Stellplätzen, de-
ren Fertigstellung bis 2015 geplant sei. Der 
damalige Bundesverkehrsminister Tiefensee 
kündigte ebenfalls im Juni 2009 an, allein auf 
der Ost-West-Achse A 2 zwischen Hanno-
ver/Buchholz und dem Kreuz Wolfs-
burg/Königslutter bis Ende des Jahres 2010  
300 neue Lkw-Stellplätze einzurichten. An der 
A 1 bei Bramsche, der A 7 bei Schlochau/Nort-
heim, der Rastanlage Waldseite an der A 30 
und weiteren Rastanlagen sollte das Parkplatz-
angebot nach damaliger Aussage „in den kom-
menden Monaten“ deutlich aufgestockt werden. 
Nach den personellen Veränderungen in der 
Bundes- und der Landesregierung stellt sich die 
Frage nach dem Fortbestand und der Vollstän-
digkeit dieser Angaben. 

Geplant sind seitens der Bundesstraßenverwal-
tung z. B. auch der Neubau der BAB-Tank- und 
-Rastanlage Elbmarsch im Norden Seevetals 
(BAB-Rastanlage Hamburg-Stillhorn soll unbe-
wirtschaftet fortbestehen) und die Erweiterung 
der Lkw-Rastanlagen Hasselhöhe sowie See-
vetal-Ost. In Seevetal, das von drei Auto-
bahn-/Eisenbahntrassen durchschnitten wird, 
regt sich in der Bevölkerung bereits deutlicher 
Unmut wegen der jetzt schon hohen Lärmbe-
lastung. Der Seevetaler Gemeinderat lehnt die 
Planungen wegen befürchteter Eingriffe in die 
Natur und der Nähe zur Wohnbebauung einhel-
lig ab. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wo sind in Niedersachsen zusätzliche Lkw-
Parkplätze oder Rastanlagenerweiterungen je-
weils mit wie vielen Stellplätzen für die kom-
menden drei Jahre geplant oder in den vergan-
genen drei Jahren bereits geschaffen worden? 

2. Welche Möglichkeiten der bürgerschaftlichen 
oder politischen Einflussnahme lassen der ak-
tuelle Verfahrensstand hinsichtlich der Stand-
ortwahl z. B. für den Neubau der Tank- und 
Rastanlage Elbmarsch und die Erweiterung der 
Rastanlagen Hasselhöhe sowie Seevetal-Ost 
noch offen? 

3. Anhand welcher Kriterien und gegebenen-
falls mit welchen Abwägungsergebnissen wur-
den/werden Alternativstandorte zu den besag-
ten Rastanlagen geprüft (Entscheidungsmatrix, 
Kartenmaterial)? 

Der große Nachholbedarf an zusätzlichen Lkw-
Parkkapazitäten ist kein ausschließlich niedersäch-
sisches Problem, sondern besteht bundesweit an 
hoch frequentierten Autobahnen. Mit dem „Bericht 
des BMVBS an den deutschen Bundestag zur 
Lkw-Parkstandssituation auf und an BAB“ im Ok-
tober 2008 wurde deutlich, dass 14 200 Parkstän-
de fehlen. Niedersachsen hat das länderspezifi-
sche Ergebnis in enger Abstimmung mit dem 
BMVBS konzeptionell aufbereitet und die Anfang 
2008 schon forcierten Um-, Aus- und Neubaupla-
nungen zum Arbeitsschwerpunkt erklärt. 

Der Fehlbestand und die Notwendigkeit des sofor-
tigen Handelns werden über alle parteipolitischen 
Grenzen hinweg gesehen. Im Interesse der Si-
cherheit aller Verkehrsteilnehmer, der ruhesuchen-
den Lkw-Fahrer und auch der durch verdrängte 
Verkehre betroffenen Kommunen wird mit hohem 
Engagement der berechtigten Forderung nach zu-
sätzlichen Lkw-Parkständen zur Einhaltung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten nachge-
kommen. Die aktuelle Diskussion muss nicht nur 
den jetzigen Fehlbestand, sondern auch die zu er-
wartende Verkehrssteigerung der nächsten Jahre 
berücksichtigen. 

Es ist selbstverständlich, dass dabei auch die Inte-
ressen der Kommunen und der Bürger beachtet 
werden. Eine zügige Realisierung hängt auch von 
der Dauer der Verfahren zur planungsrechtlichen 
Absicherung ab. Dies ist unabwendbar im Sinne 
rechtsstaatlich korrekter Verfahren. 

Neben dem öffentlichen Auftrag hat der Bund als 
Baulastträger die Pflicht, länderübergreifend zu 
denken und die Partnerschaft mit der Wirtschaft zu 
nutzen. Eine einseitige Inanspruchnahme Nieder-
sachsens lässt sich damit nicht vereinbaren. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich namens 
der Niedersächsischen Landesregierung die Fra-
gen wie folgt: 

Zu 1: In den Jahren 2007 bis 2009 sind 365 neue 
Lkw-Parkstände geschaffen worden, davon 58 auf 
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der BAB A 1, 22 auf der BAB A 2, 80 auf der BAB 
A 7, 45 auf der BAB A 27 und 158 auf der BAB 
A 30. 

Für die Jahre 2010 bis 2012 sind weitere 1 855 
Lkw-Parkstände geplant, davon 488 auf der BAB 
A 1, 569 auf der BAB A 2, 430 auf der BAB A 7, 
135 auf der BAB A 27, 75 auf der BAB A 30 und 
158 auf der BAB A 39.  

Zu 2: Bereits in der frühen Planungsphase werden 
Landkreise und Fachbehörden eingebunden. Die 
Beteiligung der politischen Gremien vor Ort und 
der betroffenen Bürger ist - wie üblich - über die 
Rechtsverfahren gesichert. 

Bei der Rastanlage Elbmarsch im Zuge der BAB 
A 1 sind die ersten Abstimmungen mit den Trägern 
öffentlicher Belange bereits erfolgt. Im weiteren 
Planungsverfahren werden die betroffenen Bürger 
beteiligt. Nach einer ersten Raumanalyse stimmte 
das BMVBS der Erweiterung der beiden Rastanla-
gen im Zuge der BAB A 7 grundsätzlich zu. Im 
nächsten Schritt werden Mitte März 2010 die Öf-
fentlichkeit, die regional Verantwortlichen und die 
Betroffenen informiert.  

Zu 3: Die Erweiterung vorhandener Rastanlagen 
hat Vorrang vor einem Neubau. Die Standortwahl 
berücksichtigt wirtschaftliche (vorhandene Infra-
struktur, Raststätten, Tankanlagen, Ver- und Ent-
sorgung, vertraglich gesicherte Konzessionen) und 
verkehrliche Aspekte (Lage im Netz, Abstände zu 
anderen Rastanlagen, Zu- und Abfahrten). Ebenso 
werden in Abstimmung mit den Stellen vor Ort 
Vorgaben aus der Raumordnung, dem Naturschutz 
und dem Landschaftsschutz beachtet. Ist eine Er-
weiterung nicht zielführend, erfolgt eine Untersu-
chung für einen Neubau. Für die Standortwahl der 
Rastanlage Elbmarsch im Zuge der BAB A 1 er-
folgte eine Bewertung mit den Zielen Verkehr, Kos-
ten, Umwelt und Sonstiges unter Berücksichtigung 
der Raumordnungsprogramme und der natur-
schutzrechtlichen Fachplanungen des Landes, der 
Region und des Landkreises. 

 

Anlage 20 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 22 der Abg. Filiz Polat (GRÜNE) 

Welche Folgen haben die Pläne der Landes-
regierung zur Beschleunigung von Ab-
schiebungen? 

Abschiebung ist die zwangsweise Rückführung 
von Personen, die für ausreisepflichtig befun-
den wurden und nicht freiwillig ausreisen wol-
len. Die Abschiebungen werden in Niedersach-
sen von den Ausländerbehörden vorbereitet 
und von den Zentralen Aufnahme- und Auslän-
derbehörden (ZAAB) durchgeführt. Einige Per-
sonen werden auch direkt aus den Einrichtun-
gen der ZAAB abgeschoben. In Einrichtungen 
wie der ZAA Außenstelle Bramsche sollen die 
Menschen zunächst systematisch zu einer frei-
willigen Ausreise bewegt und darauf vorbereitet 
werden. In deren neuester Broschüre wird da-
mit geworben, dass gemeinsam mit den Aus-
länderinnen und Ausländern Perspektiven für 
eine Rückkehr in Würde entwickelt werden sol-
len. Erfolgt eine freiwillige Ausreise nicht, wird - 
sofern möglich - abgeschoben. Weiterhin wer-
den bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
ausreisepflichtige Personen in Haft genommen 
(Abschiebungshaft) und in Absprache mit der 
Justizverwaltung aus der Haft heraus abge-
schoben.  

Da Abschiebungsversuche immer wieder ab-
gebrochen werden müssen, fordert der Innen-
minister auf Bundesebene seit Jahren Konse-
quenzen. Bei der Übernahme des Vorsitzes in 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Rückführungen 
(AG Rück) im Jahr 2008 erklärte der nieder-
sächsische Innenminister, den Vorsitz der Ar-
beitsgruppe nutzen zu wollen, „um bestehende 
Rückführungshindernisse zu beseitigen und die 
Rückführung von ausreisepflichtigen Auslän-
dern zu beschleunigen“. Mehr als jede zweite 
Abschiebemaßnahme scheitere kurz vor der 
Durchführung und verursache dadurch erhebli-
che Kosten, so der Innenminister. Von 1 360 
Abschiebeersuchen konnten im Jahr 2007 nur 
663 durchgeführt werden. Die häufigsten Ursa-
chen hierfür seien laut Innenministerium, dass 
die Betroffenen untergetaucht seien, die Reise-
fähigkeit von einem Arzt nicht bestätigt wurde, 
Asylfolgeanträge unmittelbar vor der Ausreise 
gestellt oder kurzfristig die Rückübernahme 
z. B. in den Kosovo abgelehnt wurde. 

Um die Abschiebungen voranzubringen, forder-
te der niedersächsische Innenminister u. a., im 
Verfahren der ärztlichen Begutachtung zur 
Feststellung der Reisefähigkeit von abzuschie-
benden Personen vermehrt Fachärzte für Flug-
medizin einzusetzen.  

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Abschiebungen wurden - geordnet 
nach Zielländern - in Niedersachsen in den Jah-
ren 2007, 2008 und 2009 durchgeführt bzw. 
mussten abgebrochen werden? 

2. Wie viele Personen aus Niedersachsen wur-
den in den Jahren 2007, 2008 und 2009 im Zu-
ge von sogenannten Sammelabschiebungen 
der EU entweder direkt in ihr Herkunftsland 
bzw. über Flughäfen anderer Mitgliedstaaten in 
ihr Herkunftsland abgeschoben? 

3. In welcher Form wurden die in der AG Rück 
angekündigten Pläne bereits umgesetzt? 
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Die Ausreisepflicht einer Ausländerin oder eines 
Ausländers wird in einem Verwaltungsverfahren 
auf der Grundlage des Aufenthalts- oder des Asyl-
verfahrensgesetzes von den zuständigen Auslän-
derbehörden oder dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge festgestellt. Die Entscheidungen 
der Behörden können in einem verwaltungsgericht-
lichen Verfahren geprüft werden. Kommen die Be-
troffenen ihrer in diesem Verfahren festgestellten 
Pflicht zum Verlassen des Landes nicht freiwillig 
nach, sind die Ausländerbehörden gemäß § 58 
Abs. 1 AufenthG verpflichtet, die ausreisepflichti-
gen Personen auch gegen ihren Willen außer Lan-
des zu bringen. 

Das Verfahren der Rückführung (Abschiebung) ist 
rechtlich sehr anspruchsvoll, weil die damit ver-
bundenen Zwangsmaßnahmen die Grundrechte 
der Betroffenen berühren. Zudem erfordern Rück-
führungen umfangreiche organisatorische Vorbe-
reitungen. Diese reichen von der Stellung eines 
Rückübernahmeersuchen und der Passersatzpa-
pierbeschaffung, die eine Zusammenarbeit mit den 
konsularischen Vertretungen aller bekannten Her-
kunftsländer erforderlich macht, über Flugbuchun-
gen einschließlich der Organisation von Charter-
flügen, Bereitstellung von notwendigen Begleitun-
gen durch Sicherheitskräfte oder medizinisches 
Personal bis hin zum Transport der Ausreisepflich-
tigen zum Flughafen bzw. zur Grenze ihres Hei-
matlandes. 

Dieses Verfahren, an dem bundesweit mehrere 
Hundert kommunale Ausländerbehörden, Bundes- 
und Landesbehörden beteiligt sind, erfordert einen 
stetigen Abstimmungsprozess. Zu diesem Zweck 
ist die Arbeitsgruppe Rückführung  (AG Rück) von 
der Konferenz der Innenminister und -senatoren 
der Länder eingesetzt worden. Aufgabe der Ar-
beitsgruppe ist es, das bundesgesetzlich geregelte 
Verfahren bezüglich der Rückführungen einheitlich 
in den Ländern umzusetzen. Des Weiteren hat sie 
alle mit der Vorbereitung und Durchführung der 
Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländerin-
nen und Ausländern im Zusammenhang stehen-
den Fragen zu prüfen und organisatorisch zweck-
mäßige und wirtschaftlich günstige Lösungen zu 
erarbeiten. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Anfra-
ge namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Siehe Anlage. 

Zu 2: 

Zielland 2007 2008 2009 

Nigeria 0 3 7 

Vietnam 0 0 3 

Georgien 0 0 1 

Sierra Leone 0 0 1 

Zu 3: Neben einer Reihe von Verfahrensabspra-
chen, z. B. die Organisation und Durchführung der 
Rückführungen in die Republik Kosovo, hat die AG 
Rück direkt an den bilateralen Rückübernahmeab-
kommen, die Deutschland mit verschiedenen Her-
kunftsstaaten geschlossen hat, mitgewirkt. Darüber 
hinaus sind unter Mitwirkung der AG Rück mehrere 
Rückübernahmeabkommen (der Europäischen Ge-
meinschaft mit verschiedenen Herkunftsstaaten) 
auf nationaler Ebene so umgesetzt worden, dass 
Rückführungen in diese Länder (z. B. in die Russi-
sche Föderation) heute in einem deutlich verbes-
serten kooperativen Verfahren möglich sind. 

 

Anlage 21 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 23 der Abg. Ursula Helmhold und 
Enno Hagenah (GRÜNE) 

Zu wenig Salz - zu viel Salz? War der Streu-
salzmangel in Niedersachsen hausge-
macht? 

Im Januar 2010 stellte sich Verkehrsminister 
Bode noch vor der Landespresse mit Schippe 
auf einen hannoverschen Gehweg und kritisier-
te den salzarmen Winterdienst in der Landes-
hauptstadt wegen der in der Stadt verbliebenen 
Schneeberge. Im Februar sorgten im Zuge der 
anhaltenden Frostperiode ein zunehmender 
Streusalzmangel und der deswegen auf Lan-
des- und Bundesstraßen sowie einzelnen Auto-
bahnspuren ausfallende Winterdienst landes-
weit für öffentliche Diskussionen. Auch zwi-
schen Kommunen und Land wurden Auseinan-
dersetzungen über die Frage geführt, wie auf 
den Streusalzmangel reagiert werden sollte, 
wie die vorhandenen Mengen sinnvoll einzuset-
zen wären und wo auf den Salzeinsatz verzich-
tet werden könnte oder müsste. Als sich die 
Wetterlage um die Monatsmitte etwas verbes-
sert hatte und der Höhepunkt der „Tausalzkrise“ 
damit überwunden schien, wurde jedoch von 
den Straßenbehörden des Landes auf Landes-
straßen im südniedersächsischen Raum Tau-
salz weiter prophylaktisch eingesetzt und in ei-
ner Menge von 20 g/m2 ausgebracht. Unterdes-
sen hatten die kommunalen Streudienste dort 
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den Tausalzeinsatz bereits - entsprechend der 
Wetterlage - auf 10 g/m2 reduziert. Der Einsatz 
geringerer Salzmengen durch die Kommunen 
wurde von Beobachtern als ausreichend und 
angemessen angesehen, während auf den 
quasi benachbarten Landesstraßen in der Re-
gion das knappe Salz durch die Landesbehörde 
in übermäßigen Mengen ausgebracht worden 
sei. Ursache dieses weiterhin hohen Einsatzen 
von Tausalz durch den Straßendienst des Lan-
des soll ein Erlass sein, der nach einem Schul-
busunfall im Landkreis Osterode im Jahre 2006 
vom Verkehrsministerium herausgegeben wor-
den war. Dieser Erlass schreibt den Straßen-
meistereien und ihren Dienstleistern sowohl 
den bis dahin nicht mehr praktizierten prophy-
laktischen Streusalzeinsatz als auch erhöhte 
Mengen von Streusalz vor. Als Folge dieses Er-
lasses entscheiden offenbar derzeit nicht mehr 
die zuständigen Straßenmeistereien in eigener 
Verantwortung und der jeweiligen Wettersituati-
on angepasst über den Streumitteleinsatz, son-
dern richten sich strikt nach den Vorgaben des 
Erlasses, auch wenn diese Vorgaben der jewei-
ligen Straßensituation nicht angemessen sind. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welcher Endscheidungsspielraum besteht 
auf der Grundlage welcher ministerialer Vorga-
ben für die Straßenmeistereien in Niedersach-
sen über den Einsatz von Streumitteln im Rah-
men des Winterdienstes? 

2. Inwieweit bestehen in Niedersachsen unter-
schiedliche Vorgaben für den Einsatz von 
Streumitteln bei den zuständigen kommunalen 
Stellen und bei den Landesstraßenbehör-
den/-meistereien sowohl in Bezug auf die aus-
gebrachten Salzmengen als auch in Bezug auf 
das sogenannte prophylaktische Ausbringen 
von Salz (obwohl dies laut anderer sachkundi-
ger Stellen schon seit Längerem nicht mehr der 
Stand der Technik ist)? 

3. Inwieweit waren die im Vergleich zu vielen 
Kommunen beim Land Niedersachsen erhöhten 
Vorgaben zum Salzstreuen (Menge, Prophyla-
xe) Ursache des zwischenzeitlichen Streusalz-
mangels in Niedersachsen im Winter 
2009/2010 beim Land und bei einigen Kommu-
nen? 

Für das gesamte Spektrum des Straßenbetriebs-
dienstes werden von den Bundesländern gemein-
sam mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) Maßnahmenkata-
loge (MK) entwickelt und ständig aktualisiert. Diese 
MK, die Standards definieren und die Qualität der 
Betriebsdienstleistungen sicherstellen, werden 
nach erfolgter bundesweiter Abstimmung durch 
den Bund für den Bereich der Bundesfernstraßen 
eingeführt mit der Empfehlung an die Länder, den 
jeweiligen MK ebenfalls für die in ihrer Zuständig-
keit befindlichen Straßen zu übernehmen. Für den 
Bereich des Straßenwinterdienstes hat das 

BMVBS den entsprechenden Maßnahmenkatalog 
(MK 6 a) mit Schreiben vom 2. November 2004 zur 
Anwendung für die Bundesfernstraßen verbindlich 
eingeführt. Oberstes Ziel eines optimal organisier-
ten und nach wirtschaftlichen Kriterien ausgerichte-
ten Winterdienstes ist es, Fahrbahnglätte möglichst 
zu verhindern bzw. schnell und wirksam zu besei-
tigen, um ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit 
und volkswirtschaftlichem Nutzen sicherzustellen. 

Mit Erlass des Wirtschaftsministeriums vom 
17. November 2004 an das damalige Landesamt 
für Straßenbau und anschließender Weitergabe 
von dort an die Straßenbauämter und ihre Auto-
bahn- und Straßenmeistereien wurde die Anwen-
dung des MK 6 a mit Verfügung vom 8. Dezember 
2004 für alle in der Betreuung der niedersächsi-
schen Straßenbauverwaltung befindlichen Ver-
kehrswege sichergestellt (Maßnahmenkatalog 
Straßenbetriebsdienst (MK 6 a), Optimierung von 
Einsatzverfahren; Empfehlungen für die Organisa-
tion des Winterdienstes bei Autobahn- und Stra-
ßenmeistereien). 

Das vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Hinsichtlich des Streustoffes gibt der MK 6 a 
Streusalz vor. Des Weiteren ist als Orientierung für 
die Winterdienstorganisation ein Anforderungsni-
veau in Abhängigkeit von der Verkehrsbedeutung 
der Straße definiert. Die verantwortliche Anwen-
dung der im MK 6 a beschriebenen inhaltlichen 
und organisatorischen Maßnahmen liegt hingegen 
in jedem Einzelfall bei den Leitungen der Auto-
bahn- oder Straßenmeistereien. Darüber hinaus 
optimieren Merkblätter und Richtlinien der For-
schungsgesellschaft für das Straßen- und Ver-
kehrswesen die Entscheidungen der örtlichen 
Einsatzleitung; weitere Vorgaben des Ministeriums 
zur Planung und Durchführung des Winterdienstes 
gibt es nicht. 

Zu 2: Die Streupflicht der Kommunen und der Win-
terdienst der staatlichen Straßenbauverwaltung, im 
rechtlichen Sinne eine freiwillige Leistung, basie-
ren auf unterschiedlichen gesetzlichen Grundla-
gen. Eine Vergleichbarkeit ist daher nicht gegeben. 
Die Wahrnehmung der Räum- und Streupflicht im 
Rahmen der straßengesetzlichen Reinigung und 
damit auch die Auswahl der Streumittel obliegen 
innerhalb der geschlossenen Ortslagen allein den 
Kommunen. Es handelt sich um eine selbstständi-
ge Aufgabe, die den Gemeinden per Gesetz über-
tragen ist. Eine Zuständigkeit des Landes ist nicht 
gegeben. 
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Außerhalb der geschlossenen Ortschaften leistet 
die staatliche Straßenbauverwaltung nach besten 
Kräften Winterdienst als besondere Aufgabe ne-
ben der Straßenbaulast, § 3 des Bundesfernstra-
ßengesetzes (FStrG). Unter dem Gesichtspunkt 
der Verkehrssicherungspflicht besteht jedoch auch 
außerhalb der Ortslagen eine Streupflicht bei Glatt-
eis, allerdings lediglich beschränkt auf besonders 
gefährliche Stellen. 

Die jeweils notwendige Streusalzmenge lässt sich 
aufgrund der Vielzahl der sie beeinflussenden Fak-
toren nicht oder nur sehr unzureichend definieren. 
Folgende Streumengen werden im technischen 
Regelwerk als Anhaltswerte genannt: 

- vorbeugende Streuung auf trockene/benetzte 
Fahrbahn 5 bis 15 g/m², 

- vorbeugende Streuung auf nasse Fahrbahn/vor 
Eisregen 10 bis 30 g/m², 

- Streuung bei leichter Reif- und Eisglätte 5 bis 
15 g/m², 

- Streuung bei Glatteis/nach Eisregen 15 bis 
40 g/m², 

- Streuung bei Schneefall/Schneeglätte 15 bis 
40 g/m². 

Maßgebend ist die bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Meistereien vorhandene langjähri-
ge Erfahrung im Umgang mit Wetter-, Fahrbahn- 
und Verkehrsituationen: Garant dafür, dass der 
Winterdienst nach dem Grundsatz „So viel Salz 
wie nötig, so wenig Salz wie möglich“ ausgeführt 
wird. 

Auch die präventive, d. h. zeitnahe vorbeugende 
Streuung ist Bestandteil des MK 6 a und damit 
Stand der Technik. Nur durch das Aufbringen von 
geringen Streusalzmengen auf die Fahrbahn be-
reits vor dem Eintritt einer mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu erwartenden Glättesituation lässt sich 
diese überhaupt erst vermeiden. 

Zu 3: Der erhöhte Streusalzverbrauch ist allein die 
Folge eines für Norddeutschland untypisch lang 
anhaltenden Winters. 

 

Anlage 22 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 24 des Abg. Christian Meyer (GRÜNE) 

Wie viel Geld gibt das Land aus für die För-
derung der von der Bevölkerung abgelehn-
ten Agrogentechnik? 

Die Gentechnologie in Landwirtschaft und in 
Lebensmitteln wird von breiten Teilen der Be-
völkerung abgelehnt. Laut einer repräsentativen 
Emnid-Umfrage vom April 2009 begrüßten 
78 % der Bundesbürger das Verbot des Gen-
mais MON810. Nur 16 % waren gegen das 
Verbot. Besonders unter Schülerinnen und 
Schülern fand das Gentechnikverbot mit 85 % 
die größte Zustimmung. 

Gerade deshalb versucht die Landesregierung 
nach Einschätzung von Greenpeace mit dem 
Projekt „HannoverGen“, bei Schülerinnen und 
Schülern eine höhere Akzeptanz von genmani-
pulierten Lebensmitteln zu erzeugen. Laut 
Greenpeace stammten Teile des Unterrichts-
materials für „HannoverGen“ eindeutig von 
Werbeseiten des Gentechnikkonzerns Monsan-
to. Auch werden das von Bundeslandwirt-
schaftsministerin Ilse Aigner verhängte Gen-
maisverbot als wissenschaftlich unbegründet 
dargestellt und die im Verbotsbescheid aufge-
führten Gründe und Studien ignoriert. Das Pro-
jekt wurde 2008 bis 2010 mit fast 1 Million Euro 
aus Landesmitteln gefördert. Außerdem wurden 
die Freisetzungen von genmanipulierten Zu-
ckerrüben der Firma KWS z. B. in Northeim mit 
600 000 Euro gefördert.  

Nach der Genehmigung der wegen ihrer Antibi-
otika-Resistenz auch unter Gesundheitsfor-
schern umstrittenen Genkartoffel Amflora durch 
die Europäische Kommission erklärten führen-
de niedersächsische Firmen wie der Marktfüh-
rer Emsland Stärke GmbH in Emlichheim, auf 
den Anbau und die Verarbeitung von Amflora 
generell zu verzichten, weil „die Konsequenzen 
zu groß wären“(NOZ vom 3. März 2010). 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wird das Projekt „HannoverGen“ über 2010 
hinaus weitergeführt, und welche Landesgelder 
sind dafür in welchen Einzelplänen des Lan-
deshaushalts vorgesehen? 

2. Welche Forschungen und Freisetzungsver-
suche der Agrogentechnik werden und wurden 
vom Land in den letzten drei Jahren in welcher 
Höhe gefördert? 

3. Wie bewertet die Landesregierung den frei-
willigen Verzicht niedersächsischer Firmen auf 
den Anbau und die Verarbeitung der umstritte-
nen Genkartoffel Amflora? 

Die Kleine Anfrage beantworte ich namens der 
Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Es ist offen, wie und in welchem Umfang das 
Projekt „HannoverGen“ nach 2010 fortgeführt wird. 
Daher können zurzeit keine Aussagen über den 
Umfang der vorgesehenen Landesgelder und über 
die Einzelpläne des Landeshaushaltes getroffen 
werden. 
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Zu 2: In den letzten drei Jahren wurde das ange-
führte Projekt „Entwicklung pilzresistenter Nutz-
pflanzen durch gentechnologische Aktivierung der 
pflanzlichen Abwehrkräfte“ bei der PLANTA GmbH 
aus Landesmitteln mit 589 870,53 Euro gefördert. 
Im Rahmen dieses Projektes wurden keine Frei-
landversuche angelegt.  

Aus Landesmitteln wurden in den letzten drei Jah-
ren direkt keine weiteren Forschungsprojekte im 
Bereich Gentechnik gefördert. Keine Aussagen 
können getroffen werden zu einer indirekten För-
derung aus Landesmitteln durch eine institutionelle 
Förderung z. B. von Universitäten. 

Zu 3: Die Entscheidung über einen Verzicht auf 
den Anbau zugelassener transgener Pflanzen bzw. 
auf die Verarbeitung von Produkten mit zugelas-
senen transgenen Bestandteilen liegt allein bei den 
Firmen. Es ist nicht Aufgabe der Landesregierung, 
eine Bewertung zu einer Entscheidung für oder 
gegen eine Nutzung transgener Pflanzen oder Be-
standteile vorzunehmen. 

 

Anlage 23 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 25 des Abg. Christian Meyer (GRÜ-
NE) 

Bestimmt das Land, welche Alternativen in 
Fusionsgutachten geprüft werden? 

Im Rahmen des sogenannten Zukunftsvertrags 
hat das Land fusionswilligen Landkreisen die 
Bezuschussung von Fusionsgutachten bis zur 
Höhe von 50 000 Euro zugesagt.  

Im Weserbergland und in Südniedersachsen 
wird nun über die Erteilung solcher Gutachten 
diskutiert. Die Landkreise Holzminden und 
Northeim hatten sich verständigt, unter dem 
Vorbehalt der Beschlüsse der Kreistage ein 
solches Gutachten zu planen und dazu jeweils 
die Nachbarkreise Osterode, Göttingen, Hildes-
heim und Hameln-Pyrmont abzufragen, ob sie 
sich daran beteiligen möchten. Während Göt-
tingen und Osterode per Kreistagsbeschluss ih-
re grundsätzliche Zustimmung erklärt und eine 
engere Beteiligung gefordert haben, haben die 
Landkreise Hameln-Pyrmont und Hildesheim 
schriftlich abgesagt, sich an einem solchen 
Gutachten zu beteiligen.  

In der DEWEZET vom 10. Februar 2010 heißt 
es: „Einvernehmlich haben Landrat Rüdiger 
Budde und die Fraktionsspitzen des Kreistages 
darum auch die Beteiligung an einem Gutach-
ten abgelehnt, für das Waske und Wickmann 
schon eifrig Fragestellungen absprechen, ohne 
die anderen Kreise mit einzubeziehen.“ 

Auch sollen in einer Sitzung am 24. Februar 
2010 schon die beiden von Innenminister 
Schünemann empfohlenen Gutachter Pricewa-
terhouseCoopers und KGSt einer gemeinsa-
men Lenkungsgruppe ausschließlich aus den 
Landkreisen Northeim und Holzminden vorge-
stellt worden sein. Außerdem soll zwischen den 
Landräten aus Northeim und Holzminden laut 
Protokoll vereinbart worden sein, etwaige Fusi-
onsgespräche nur „gemeinsam“ führen zu wol-
len.  

In einem Interview in der DEWEZET vom 
24. Februar 2010 erklärt Innenminister Schü-
nemann jedoch, dass trotz der Ablehnung aus 
Hameln-Pyrmont und der Zusage aus Göttin-
gen und Osterode in einem vom Land finanzier-
ten Fusionsgutachten es „beide Optionen, Holz-
minden-Hameln-Pyrmont und Holzminden-Nort-
heim, geben“ soll. Von alternativen Optionen 
wie einer Fusion von Northeim mit Göttingen 
und/oder Osterode war nicht die Rede. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Bestimmt der Innenminister, welche Alterna-
tiven für mögliche Fusionen in Südniedersach-
sen untersucht werden und welche nicht, und 
welche Rolle spielen dabei die Beschlüsse der 
gewählten kommunalen Gebietskörperschaf-
ten? 

2. Welches war der Stichtag für die Höhe der 
durch Zins und Tilgung vom Land zu 75 % 
übernommenen Kassenkredite, und wie hoch 
sind diese an diesem Stichtag in den Landkrei-
sen Holzminden, Hameln-Pyrmont, Northeim, 
Hildesheim, Göttingen und Osterode? 

3. Gilt die Zusage einer Hochzeitsprämie auch 
dann, wenn 2011 in den betroffenen Landkrei-
sen neue Landräte und Kreistage für eine volle 
Legislaturperiode gewählt worden sein werden? 

Die Niedersächsische Landesregierung und die 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver-
bände haben am 17. Dezember 2009 die gemein-
same Erklärung zur Zukunftsfähigkeit der nieder-
sächsischen Kommunen (Zukunftsvertrag) unter-
zeichnet. Der Zukunftsvertrag ist der Grundstein 
für die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Kom-
munen und den Ausbau des hierzu erforderlichen 
Instrumentariums. In diesem Rahmen werden frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden und 
Landkreisen gezielt gefördert. Ziel ist es, Gemein-
den und Kreise im Rahmen freiwilliger Zusammen-
schlüsse zu leistungs- und zukunftsfähigeren Ein-
heiten zu entwickeln. Das Niedersächsische Minis-
terium für Inneres, Sport und Integration führte bis-
her mit über 60 niedersächsischen Kommunen 
Gespräche über die Inanspruchnahme einer Ent-
schuldungshilfe auf der Basis des Zukunftsvertra-
ges. 

8528 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  67. Plenarsitzung am 18. März 2010 
 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündli-
che Anfrage namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu 1: Die Landesregierung hat mehrfach erläutert, 
dass kommunale Neustrukturierungen nur nach 
dem Prinzip der Freiwilligkeit erfolgen. Zuwendun-
gen des Landes zur Begleitung kommunaler Fusi-
onsvorhaben und zur Förderung der interkommu-
nalen Zusammenarbeit setzen u. a. voraus, dass 
die Fusionsprojekte oder die Projekte der inter-
kommunalen Zusammenarbeit vor Antragstellung 
durch politischen Beschluss der kommunalen Ent-
scheidungsgremien legitimiert sind. 

Zu 2: Stichtag für die Berücksichtigung der Kas-
senkredite ist der 31. Dezember 2009: 

Stand Kassenkredite zum 31.12.2009: 

Hameln-Pyrmont: 50,1 Millionen Euro 

Hildesheim:  74 Millionen Euro 

Holzminden:  30,9 Millionen Euro 

Northeim:  38 Millionen Euro 

Osterode:  52,1 Millionen Euro 

Zu 3: Die Rahmenbedingungen für eine Entschul-
dungshilfe verändern sich hierdurch nicht. 

 

Anlage 24 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 26 des Abg. Heinrich Aller (SPD) 

Anhörung im Bezirksrat zum „Rechtsextre-
mismus im Stadtbezirk Misburg-Anderten“: 
„Misburg keine rechte Hochburg“ - 
„Schwerpunkt der rechten Szene derzeit im 
Bereich Seelze und Wunstorf“ 

„Misburg ist keine rechte Hochburg“ - „Stadtteil-
politiker erleichtert über Anhörung“, so fasst am 
5. März 2010 die HAZ in zwei Überschriften ihre 
Berichterstattung über eine Anhörung zum 
„Ausmaß des Rechtsextremismus im Stadtbe-
zirk Misburg-Anderten“ zusammen. Die Sitzung 
des Bezirksrates war auf erhebliches öffentli-
ches Interesse gestoßen. Teilgenommen hatten 
auch Detlef Lerbs, Leiter des Polizeikommissa-
riats Misburg, und Vertreter des niedersächsi-
schen Innenministeriums. 

Wolfgang Freter, Leiter des Bereichs Rechtsex-
tremismus im niedersächsischen Innenministe-
rium, berichtete laut HAZ bei der Anhörung, es 
gebe weder in Misburg noch im übrigen Stadt-
gebiet von Hannover organisierten Rechtsex-
tremismus. Es gebe aber Cliquen und eine 
Subkultur, die mit rechtem Gedankengut sym-

pathisiere. Einen Schwerpunkt der rechten Sze-
ne sehe er, Freter, derzeit im Bereich Seelze 
und Wunstorf. 

Angesichts dieser qualitativen und regionalen 
Zuordnungen von Angehörigen und Aktivitäten 
der rechtsextremen Szene frage ich die Lan-
desregierung: 

1. Welche Erkenntnisse veranlassen das nie-
dersächsische Innenministerium zu der Wer-
tung, dass es weder in Misburg noch im übrigen 
Stadtgebiet „organisierten Rechtsextremismus“ 
gebe? 

2. Welche Vorkommnisse und Fakten aus der 
jüngeren Vergangenheit und aktuell begrün-
den - im Unterschied zu Misburg und dem übri-
gen Hannover - die Aussage des niedersächsi-
schen Innenministeriums, dass derzeit Seelze 
und Wunstorf einen Schwerpunkt der rechten 
Szene bilden? 

3. Welche Maßnahmen hat das Innenministeri-
um bereits veranlasst und/oder wird es ergrei-
fen, um mit einem abgestimmten Vorgehen zu 
verhindern, dass der Bereich Seelze/Wunstorf 
zu einer „rechten Hochburg“ wird? 

Am 3. März 2010 fand im Rathaus Misburg eine 
Anhörung gemäß §§ 31 und 35 der Geschäftsord-
nung des Rates der Landeshauptstadt Hannover 
zu dem Thema, „ob bzw. in welchem Ausmaß es 
Rechtsextremismus im Stadtbezirk Misburg-Ander-
ten gibt“, statt. An dieser Veranstaltung und der 
anschließenden Bürgerfragestunde haben u. a. 
Vertreter der niedersächsischen Verfassungs-
schutzbehörde und der Polizei teilgenommen. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Anfra-
ge namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Der Vertreter des Verfassungsschutzes führ-
te aus, dass im Stadtbezirk Misburg-Anderten kei-
ne rechtsextremistischen Organisationsstrukturen 
zu registrieren seien. Auf die Situation in Hannover 
bezogen, verwies er auf die „Freien Kräfte Hanno-
ver“ und den NPD-Unterbezirk Hannover, von dem 
derzeit jedoch keine besonderen Aktivitäten aus-
gingen. Darüber hinaus sprach er rechtsextremisti-
sche Internetpräsenzen an, die für Hannover auf 
einen organisierten Rechtsextremismus hindeuten. 

Zu 2: Im Rahmen der Bürgerfragestunde wurde 
der Vertreter der niedersächsischen Verfassungs-
schutzbehörde um Auskunft gebeten, welche 
Stadtteile der Landeshauptstadt besonders pro-
blematisch im Hinblick auf rechtsextremistische 
Aktivitäten seien. In seiner Antwort wies er darauf 
hin, dass der „organisierte Rechtsextremismus“ im 
gesamten Stadtgebiet derzeit eine eher unterge-
ordnete Rolle spiele, und setzte diese Feststellung 
in Relation zur rechtsextremistischen Szene in der 
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Region Seelze/Wunstorf, wo in der jüngeren Ver-
gangenheit eine ca. 10- bis 15-köpfige Gruppe un-
ter den Bezeichnungen „Freie Nationalisten Seel-
ze“ bzw. „Freie Kräfte Hannover Umland“ öffent-
lichkeitswirksam in Erscheinung getreten ist. Die 
Feststellung, dass es sich bei der neonazistischen 
Szene in Seelze/Wunstorf um einen Schwerpunkt 
des Rechtsextremismus in Niedersachsen hande-
le, wurde nicht getroffen und wäre nach Einschät-
zung des Verfassungsschutzes auch nicht zutref-
fend. Die Polizei teilt diese Einschätzung. Eine 
überproportionale Begehung von Straftaten durch 
Mitglieder der rechtsextremistischen Szene in die-
ser Region ist bislang ebenfalls nicht festzustellen. 

Zu 3: Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages 
klärt die niedersächsische Verfassungsschutzbe-
hörde seit Jahren die Öffentlichkeit über verfas-
sungsfeindliche Bestrebungen auf und erfüllt somit 
auch präventive Aufgaben bei der Bekämpfung 
des Rechtsextremismus.  

Die einzelnen Maßnahmen, die in einem umfas-
senden Gesamtkonzept durchgeführt werden, 
werden durch die in der Verfassungsschutzabtei-
lung eingerichtete Niedersächsische Extremismus-
informationsstelle (NEIS) aufeinander abgestimmt 
und mit den vielfältigen in Niedersachsen im Be-
reich der Prävention tätigen Institutionen und Ver-
einen vernetzt.  

So haben Mitarbeiter des Landespräventionsrates 
(LPR), der über den Fachbeirat der Clearingstelle 
eng mit dem Verfassungsschutz zusammenarbei-
tet, bereits mehrfach - zuletzt im Februar 2010 - im 
Bereich Seelze/Wunstorf Informationsveranstal-
tungen zum Thema Rechtsextremismus durchge-
führt und Aufklärungsarbeit sowie Unterstützung 
bei Problemen mit rechtsextremistischen Aktivitä-
ten vor Ort geleistet.  

Zur gleichen Zeit war die von der niedersächsi-
schen Verfassungsschutzbehörde konzipierte und 
seit 2005 kontinuierlich gebuchte Wanderausstel-
lung „Verfassungsschutz gegen Extremismus - 
Unsere Demokratie schützen“ vom 8. bis 19. Fe-
bruar 2010 im Rathaus Seelze zu sehen. Die Aus-
stellung gibt u. a. einen Überblick über die aktuel-
len Erscheinungsformen des Rechtsextremismus 
und richtet sich vorrangig an Schüler und Jugend-
liche. In Führungen durch geschulte Mitarbeiter der 
Verfassungsschutzabteilung wurden im o. g. Zeit-
raum über 400 Besucher durch die Ausstellung ge-
führt. 

Die Wanderausstellung war zudem auf Einladung 
der örtlichen Initiative gegen Rassismus „Die wei-

ße Rose e. V.“ vom 15. bis 24. Mai 2008 in der 
Stadtkirche Wunstorf zu Gast. 

Am 21. August 2009 führte dieser Verein darüber 
hinaus in Wunstorf eine Informations- und Vor-
tragsveranstaltung zum Thema Rechtsextremis-
mus durch, die ebenfalls durch einen Referenten 
des Verfassungsschutzes unterstützt wurde. 

Durch die Polizeidirektion Hannover werden die in 
der „Rahmenkonzeption zur Intensivierung der Be-
kämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit, Antisemitismus und sonstiger politisch mo-
tivierter Kriminalität -rechts -“ vorgesehenen Maß-
nahmen konsequent auch im Bereich Seel-
ze/Wunstorf umgesetzt. Insbesondere wurden fol-
gende Maßnahmen durchgeführt: 

- Auswertung von Ermittlungsverfahren und sons-
tigen polizeilichen Lageberichten zur Detektie-
rung von rechtsextremistischen Strukturen und 
Personenzusammenhängen 

- Gefährderansprachen bei erstmalig auftretenden 
Jugendlichen/Jungerwachsenen bzw. sonstig be-
kannten Personen des rechtsextremistischen 
Spektrums 

- Aufklärungsmaßnahmen im Zusammenhang mit 
demonstrativen Aktionen 

- Auswertung rechtsorientierter Internetseiten 

- Erstellung von regelmäßigen/anlassbezogenen 
Lagebildern 

- Kontaktaufnahme/Zusammenarbeit mit dem Lan-
despräventionsrat des Niedersächsischen Jus-
tizministeriums, der „Aussteigerhilfe Rechts“ so-
wie benachbarten Behörden und Institutionen 

- Teilnahme/Mitwirkung an Stadt- und Bezirksrats-
sitzungen sowie sogenannten runden Tischen 
auf örtlicher Ebene 

 

Anlage 25 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 27 des Abg. Ronald Schminke (SPD) 

Feinstaubbelastung durch Drucker und Ko-
pierer in Polizeistationen - Ist der Landesre-
gierung die Gesundheit der Polizistinnen 
und Polizisten egal? 

Die Feinstaubbelastung durch Laserdrucker 
kann nach neueren wissenschaftlichen Er-
kenntnissen bei Menschen schwere Lungen-
krankheiten bis hin zum Ausfall des Organs 
verursachen. Bis zu 1 Milliarde der winzigen 
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Nanopartikel werden laut Angaben der Bun-
desanstalt für Materialforschung pro Seite emit-
tiert. Ein einziger Laserdrucker produziert höhe-
re Partikelbelastungen als der Verkehr auf 
Hamburgs meistbelasteter Straße. Toner sind 
regelmäßig mit schlimmsten Schadstoffen be-
lastet, insbesondere Schwermetallen und den 
Ultragiften Dibutylzinn und Tributylzinn. TBT 
wurde durch die UN im letzten Jahr weltweit für 
Schiffsanstriche verboten. 

Schwermetalle aus den Tonern konnten schon 
in mehreren Untersuchungen als ultrafeine Par-
tikel in der Emission von Laserdruckern nach-
gewiesen werden. Experten des Bundesgenos-
senschaftlichen Instituts für Arbeitsmedizin 
schätzen diese ultrafeinen Staubpartikel we-
sentlich gefährlicher ein als große Staubparti-
kel. Studien zufolge können Partikel ab einer 
Größe von durchschnittlich weniger als 10 Mi-
krometern die Lungenfunktion verschlechtern. 
Partikel unter einer Größe von 2,5 Mikrometern 
können bereits systemische Krankheitseffekte 
wie Tumore oder Herzkreislaufschwäche auslö-
sen.  

Die Feinstaubbelastung ist in den Büros der Po-
lizei in Niedersachsen besonders hoch, da die 
Platzierung der Drucker in anderen Räumen, in 
denen sich keine Menschen dauerhaft aufhal-
ten, nicht möglich ist. Das ist in den Polizeista-
tionen schon wegen der räumlichen Situation 
nicht möglich, und auch das Verlassen des 
Vernehmungsraumes ist wegen der problemati-
schen Klientel schlecht möglich. Dies hat nun 
zur Folge, dass Polizeibeamtinnen und -beamte 
über Augen- und Hautreizungen klagen und 
sich vor Spätfolgen wie Krebs fürchten.  

Das Land hat seit 2002 ein Gesundheitsmana-
gement und landesweit in allen Behörden ein 
Projekt eingerichtet. Ziel ist es, die psychischen 
und physischen Belastungen auf den einzelnen 
Arbeitsplätzen zu bewerten und Verbesserun-
gen vorzunehmen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele solcher Laserdrucker mit schädli-
cher Feinstaubbelastung werden in niedersäch-
sischen Polizeistationen eingesetzt? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung den Ein-
satz solcher Geräte in den Polizeibüros aus ge-
sundheitlicher Sicht, und welche Maßnahmen 
sind geeignet, die Beamtinnen und Beamten 
vor Feinstaubbelastung umfassend zu schüt-
zen? 

3. Welche Erkenntnisse hat die Landesregie-
rung durch das Projekt Gesundheitsmanage-
ment gewonnen, und ist die Landesregierung 
bereit, möglichst zeitnah Feinstaubfilter für die 
Lüftungsschächte aller Laserdrucker einzuset-
zen? 

Für die Landesregierung hat die Gesundheit der 
Polizeibeschäftigten einen besonders hohen Stel-
lenwert. Es ist Ziel der Landesregierung, die Aus-
stattung der Arbeitsplätze, orientiert am aktuellen 

Stand der Entwicklung der arbeitsmedizinischen 
Erkenntnisse, anzupassen und gesundheitliche 
Beeinträchtigungen von Beschäftigten durch ver-
wendete technische Ausstattung zu vermeiden 
oder, wo dies nicht anders möglich ist, zu minimie-
ren. Zur Gewährleistung gesundheitlich unbedenk-
licher Arbeitsbedingungen werden die nach dem 
Arbeitssicherheitsgesetz vorgesehenen Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit eingesetzt und Betriebsmedi-
ziner bestellt. 

Die Diskussion um die Belastung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern durch Feinstäube aus La-
serdruckern und die dadurch bedingten Risiken, 
wie in der Anfrage dargestellt, ist bekannt. Die Fol-
gen einer solchen Belastung und die Höhe der 
noch zu tolerierenden Grenzwerte einzelner giftiger 
Bestandteile werden kontrovers beurteilt. Die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) hat im November 2009 eine wissenschaft-
liche Bewertung zu Tonerstäuben am Arbeitsplatz 
herausgegeben. Danach liegen zur Wirkung von 
Tonerstäuben auf den Menschen nur wenige Un-
tersuchungen vor. In Einzelfällen wurde von Über-
empfindlichkeitsreaktionen auf Tonerstaub in Pro-
vokationstests berichtet. In zwei Fällen von granu-
lomatösen Erkrankungen nach Tonerstaubexposi-
tionen wurde Eisen oder Kupfer in Granulomen 
nachgewiesen, was aber für den Verdacht eines 
Kausalzusammenhangs nicht als ausreichend an-
gesehen werden kann. Nach dem Risikokonzept 
des Ausschuss für Gefahrstoffe des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales, liegt die A-Staub-
Fraktion von Tonerstäuben (bis in die tiefsten Lun-
genbereiche (Alveolen) gängige Staubanteile) im 
derzeit akzeptablen Bereich. Sollten neue Er-
kenntnisse vorliegen und weitergehende Empfeh-
lungen gegeben werden, werden diese berücksich-
tigt werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

Zu 1: In den niedersächsischen Polizeistationen 
werden zurzeit 2 435 Laserdrucker betrieben. Die 
Beschaffung der Drucker erfolgt grundsätzlich de-
zentral durch die Polizeibehörden im Rahmen ihres 
Budgets. Die Polizeibehörden beschaffen ihre DV-
Geräte aus dem vorgegebenen Angebot des 
WebShops des Landesbetriebes für Statistik und 
Kommunikationstechnologie Niedersachsen 
(LSKN), der eigens vom Landesbetrieb zentral für 
die Landesverwaltung betrieben wird. Bei der Aus-
schreibung entsprechender Rahmenverträge durch 
den LSKN wird in den Leistungsverzeichnissen 
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auch die Einhaltung entsprechender arbeitsmedi-
zinischer Bestimmungen vorgegeben. Aufgrund 
der aktuellen Diskussion holt der LSKN zurzeit 
Stellungnahmen der Druckerhersteller zu dieser 
Problematik ein und wird anschließend eine Kun-
deninformation herausgeben. 

Die Drucker können als Netzwerkgeräte an zentra-
ler Stelle oder als Arbeitsplatzgeräte beschafft 
werden. Es gilt die Empfehlung, wenn möglich vor-
rangig Netzwerkdrucker einzusetzen, damit die 
Drucker einerseits nicht unmittelbar am Arbeits-
platz stehen und es andererseits zu einem effizien-
teren Einsatz der Geräte führt. 

Zu 2: Bei dem Gebrauch von technischen Geräten, 
von denen eine gesundheitliche Gefährdung aus-
gehen kann, werden die vom Hersteller der Geräte 
gegebenen Sicherheitshinweise beachtet, um ge-
sundheitliche Risiken auszuschließen bzw. zu mi-
nimieren. Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Zu 3: Ziele des landesweiten Gesundheitsmana-
gements sind, die Arbeitsbedingungen durch die 
aktive Mitwirkung der Beschäftigten zu verbessern 
und das individuelle Gesundheitsverhalten und die 
Fähigkeiten zur Bewältigung von Anforderungen 
zu fördern. Gesundheitsmanagement ist ein sys-
tematisches Vorgehen, um in der Organisation ge-
sundheitsschädigende und -förderliche Strukturen 
aus Sicht der Beschäftigten zu identifizieren und 
bearbeitbar zu machen. Es setzt präventiv an den 
Verhältnissen - also den Arbeitsbedingungen - an. 
Die mögliche Feinstaubbelastung von Druckern ist 
ein Einzelthema des Arbeitsschutzes, das im 
Rahmen des landesweiten Gesundheitsmanage-
ments auch untersucht worden ist. 

Ziele des Projektes Gesundheitsmanagement in 
der Polizei sind: 

Strategisch: 

- Einsatzfähigkeit der Polizei durch gesunde und 
leistungsfähige Beschäftigte verbessern 

Operativ: 

- Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Beschäftig-
ten erhalten und fördern 

- psychische und physische Belastungen am Ar-
beitsplatz abbauen 

- gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen schaf-
fen 

- Arbeitszufriedenheit und Motivation der Beschäf-
tigten steigern 

- Fehlzeiten und Frühpensionierungen reduzieren 
(Gesundheitsquote erhöhen) 

Das Gesundheitsmanagement im Bereich der Poli-
zei befindet sich im Stadium der Diagnosework-
shops bei den 18 Pilotdienststellen. In den Diag-
noseworkshops werden die Belastungen in der Ar-
beit und die der Gesundheit förderlichen Ressour-
cen ermittelt. Eine Aufstellung der dort thematisier-
ten Problemfelder liegt noch nicht vor. Im Übrigen 
siehe zu 1. 

 

Anlage 26 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 28 der Abg. Wiard Siebels und Ronald 
Schminke (SPD) 

Weitere Veränderungen in den niedersäch-
sischen Forststrukturen - Was hat die Lan-
desregierung vor? 

Das Magazin des Bundes Deutscher Forstleute 
(BDF) berichtet in seiner Ausgabe von 1/2010 
in der Rubrik „BDFaktuell“ über anstehende 
Veränderungsabsichten in der Forststruktur in 
Niedersachsen. Der Artikel mit der Überschrift 
„Weitere Stelleneinsparungen im Revierdienst?“ 
beinhaltet zahlreiche Hinweise auf geplante 
Weiterentwicklungen der Organisations- und 
Arbeitsabläufe in der niedersächsischen Forst. 
Er beschreibt die Personalsituation vor dem 
Hintergrund anstehender Pensionierungen und 
stellt dieser die aktuellen Aufgaben und bisheri-
gen Strukturentwicklungen gegenüber. Der 
BDF warnt vor Personaleinsparungen und 
„Outsourcen“ und spricht sich für einen „gesi-
cherten Umbau“ aus. Weiterhin kritisiert er den 
Ausschluss der Berufsverbände bei einem 
Workshop, in dem die Einzelheiten und Per-
spektiven für die zukünftige Ausrichtung der 
Forst in Niedersachsen erarbeitet werden sol-
len. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche konkreten Umstrukturierungen in der 
gesamten Forststruktur haben seit 2003 statt-
gefunden, und zu welchen Ergebnissen haben 
sie geführt (z. B. Personaleinsparungen, „Out-
sourcen“, Zusammenlegungen von Forstämtern 
usw.)? 

2. Welche Rückschlüsse hat die Landesregie-
rung aus den bisherigen Änderungen gezogen, 
und welche Ziele verfolgt die Landesregierung 
mit einer weiteren Veränderung der Strukturen 
in diesem Bereich? 

3. Wie schätzt die Landesregierung grundsätz-
lich die Partizipation von Fach- und Berufsver-
bänden in derartigen Prozessen ein, und in-
wieweit werden die Berufsverbände in die den 
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Zielerreichungen dienenden Prozesse in die-
sem Fall konkret eingebunden, und welches 
Mitspracherecht wird ihnen zugesprochen? 

Der Beitrag zur Entwicklung des Revierdienstes in 
Niedersachsen im Mitteilungsheft des Bundes 
Deutscher Forstleute (BDF) nimmt insbesondere 
Bezug auf einen Workshop der Anstalt Nieder-
sächsische Landesforsten (NLF). Dieser wurde im 
Rahmen  des kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses (KVP) der NLF u. a. mit dem Ziel durchge-
führt, einen Vorschlag für die Weiterentwicklung 
des gegenwärtigen Reviersystems zu erarbeiten. 
Die Ergebnisse werden die Grundlage eines zu-
kunftsfähigen Organisationskonzepts bilden, das 
einerseits den Erhalt der Leistungsfähigkeit und 
andererseits die weiter konsequente unternehme-
rische Ausrichtung des Forstwirtschaftsbetriebes 
zum Ziel hat. Die NLF stellen sich damit zum rich-
tigen Zeitpunkt den Herausforderungen, die sich 
aus den anstehenden Pensionierungen ergeben, 
und nutzen gleichermaßen sich unter Umständen 
ergebende Verbesserungsmöglichkeiten. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die 
NLF im Rahmen des Gesetzes über die Anstalt 
Niedersächsische Landesforsten sowie ihrer Sat-
zung selbstständig bei der Weiterentwicklung ihrer 
Aufbau- und Ablauforganisation handeln. Über 
Grundsatzfragen wird im Verwaltungsrat als obers-
tem Organ der Anstalt entschieden. ML übt die 
Rechts- und Fachaufsicht aus. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung 
Stufe II wurde auch der Forstbereich in Nieder-
sachsen aufgabenorientiert weiterentwickelt.  

1. Die Bewirtschaftung des Landeswaldes sowie 
die Erfüllung von Dienstleistungen für das Land 
(z. B. Waldumweltbildung, Ausbildung) erfolg-
ten mit Gründung der NLF ab dem 1. Januar 
2005 in neuer Rechtsform (Anstalt öffentlichen 
Rechts) mit klarem gesetzlichen Auftrag und 
unternehmerischer Ausrichtung. Die rund 1 250 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NLF arbei-
ten i. W. in den 25 Niedersächsischen Forstäm-
tern (bis Ende 2004: 45 NFÄ) und den nachge-
ordneten 249 Revierförstereien (bis Ende 2004: 
340 Rfö.). Die unternehmerische Neuausrich-
tung von Betrieb und Dienstleistung hat die mit 
der Anstaltsgründung verfolgten Ziele erreicht. 
Früher als erwartet wurde im Geschäftsjahr 
2006 erstmalig ein operativer Gewinn im Forst-
wirtschaftsbetrieb erzielt. Leistungsumfang und 

-qualität der vom Land beauftragten Aufgaben 
sind insgesamt erhalten geblieben oder wurden 
verbessert. 

2. Mit der Zusammenführung der Landwirtschafts-
kammern Weser-Ems und Hannover zur Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen wurden 
auch die Forstabteilungen vereint.  

3. Die Niedersächsische Forstliche Versuchsan-
stalt wurde zu einer gemeinsamen Dienststelle 
mit den Ländern Hessen und Sachsen-Anhalt 
entwickelt (Nordwestdeutsche Forstliche Ver-
suchsanstalt). Die staatsvertraglich begründete 
Kooperation betreibt seit 2006 praxisorientierte 
Forschung und Beratung für alle Waldbesitz-
arten in diesen Ländern. 

4. Das seinerzeitige niedersächsische Forstper-
sonal der Nationalparkverwaltung Harz ist aus 
dem Geschäftsbereich des ML in den Ge-
schäftsbereich des MU verlagert worden. Die 
Nationalparkverwaltung Harz ist durch Staats-
vertrag vom 5. Januar 2006 als gemeinsame 
Verwaltung der Länder Sachsen-Anhalt und 
Niedersachsen eingerichtet worden und für das 
Gesamtgebiet des Nationalparks zuständig. 

5. Nach Auflösung der Bezirksregierungen wurden 
die hoheitlichen Aufgaben bei den unteren 
Waldbehörden konzentriert. ML nimmt seit 
2005 ausschließlich die Aufgaben der obersten 
Wald- und Jagdbehörde sowie die Aufsicht über 
den öffentlichen Forstbereich wahr. 

Die bekannten Zielsetzungen der Verwaltungsmo-
dernisierung Stufe II konnten insbesondere durch 
eine klare Aufgabentrennung, Nutzung von Syner-
gieeffekten und durchgeführte Aufgabenkritiken in 
den vorgenannten Bereichen erreicht werden. 

Zu 2: Die Landesregierung bewertet die Ergebnis-
se sowohl der Weiterentwicklung der gesamten 
Forststruktur in Niedersachsen als auch die des 
KVP der NLF als positiv. Grundsätzliche Verände-
rungen der Forststruktur in Niedersachsen sind 
derzeit nicht geplant. In den KVP der NLF greift ML 
i. d. R. unmittelbar nicht ein. 

Zu 3: Die NLF bereiten Prozesse der Personal- 
und Organisationsentwicklung durch Arbeitsgrup-
pen und Workshops vor. Hierbei werden die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter repräsentativ einbezo-
gen. So haben beispielsweise in dem Workshop 
zur Weiterentwicklung der Arbeitsorganisation auf 
Revierebene im November 2009  24 Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter aus allen Funktionsgruppen teilge-
nommen. Die Entscheidung über die Entsendung 
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in diesen Workshop oblag teilweise den örtlichen 
Forstämtern. 

In Arbeitsgruppen und Workshops werden immer 
auch Vertreter des Gesamtpersonalrats sowie die 
Gleichstellungsbeauftragte der NLF einbezogen. 
Diese Partizipation hat sich bewährt. Die forstli-
chen Gewerkschaften und Berufsverbände sind im 
Gesamtpersonalrat vertreten. Letzterer wird im ge-
setzlich vorgesehenen Rahmen beteiligt. 

Darüber hinaus führt die Anstaltsleitung der NLF 
regelmäßig Gespräche mit den Vorständen der 
Landesverbände der Gewerkschaften und Berufs-
verbände (IG BAU und BDF) über aktuelle Fragen. 
Auch bei Landesverbandstagen und Diskussions-
veranstaltungen findet ein intensiver Diskurs mit 
Gewerkschaften und Berufsverbänden statt. 

 

Anlage 27 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 29 der Abg. Karin Stief-Kreihe, Rolf Meyer, 
Wiard Siebels, Ronald Schminke, Renate Geuter 
und Karl-Heinz Hausmann (SPD) 

Tierhaltungsanlagen erhalten Vorrang vor 
niedersächsischem Wald - Für wen wurde 
der „Waldumwandlungserlass“ gemacht? 

Mit Datum vom 28. Januar 2010 verfügte das 
Niedersächsische Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landes-
entwicklung (ML) einen Erlass an die Region 
Hannover, die Landkreise und die kreisfreien 
Städte mit dem Titel „Niedersächsisches Ge-
setz über den Wald und die Landschaftsord-
nung (NWaldLG)“. Mit diesem Erlass weist das 
ML - im Einvernehmen mit MU - darauf hin, 
dass die Waldbehörde eine Waldumwandlung 
genehmigen kann, wenn erhebliche wirtschaftli-
che Interessen der Wald besitzenden Person 
die Umwandlung erfordern. Das erhebliche 
wirtschaftliche Interesse setzt danach eine 
maßgebliche Verbesserung der ökonomischen 
Situation des landwirtschaftlichen Betriebes 
durch die geplante Tierhaltung voraus. 

In diesem Zusammenhang ist ein Artikel aus 
Land und Forst vom 29. April 2009 zu sehen. 
Hier wird in der Überschrift die Frage aufgewor-
fen: „Gehen den Bauern die Standorte aus?“ Im 
Artikel wird ausgeführt, dass große Stallbauten 
zunehmend auf Widerstand stoßen. Das liegt 
zum einen an der skeptischen Haltung der Be-
völkerung und zum anderen an Auflagen des 
Umweltministeriums. Demnach habe Minister 
Sander mithilfe eines Erlasses vorsorglich si-
cherstellen wollen, dass über die Stallluft nicht 

mehr als 4 kg//ha Stickstoff auf den Waldboden 
gelangten. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Aus welchen Gründen, grundsätzlicher oder 
spezieller Natur, sah sich das ML aufgefordert, 
den jetzigen „Waldumwandlungserlass“ in Kraft 
treten zu lassen, bzw. welche Bauanfragen aus 
welchen Landkreisen für Neu- bzw. Erweiterun-
gen an Stallbauten haben zu diesem Erlass ge-
führt? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung den neuen 
Erlass im Verhältnis zu dem o. g. alten Erlass 
aus dem MU (aus dem Jahr 2008), und inwie-
fern bewertet sie die sich hieraus ergebenden 
Widersprüche insbesondere in fachlicher Hin-
sicht auch vor dem Hintergrund der entspre-
chenden Paragrafen des Naturschutzrechts 
sowie des eingangs genannten Fachgesetzes 
(NWaldLG)? 

3. Welche Anträge aus welchen Landkreisen 
wurden bereits nach dem neuen Erlass geneh-
migt, wie wurde die Eingriffsregelung hierbei 
abgearbeitet, und nach welchen Kriterien wer-
den das erhebliche wirtschaftliche Interesse 
und eine maßgebliche Verbesserung der öko-
nomischen Situation des landwirtschaftlichen 
Betriebes durch die geplante Tierhaltung im An-
trag dargelegt? 

Zunächst ist anzumerken, dass der in Rede ste-
hende Erlass noch einmal geändert wurde und nun 
vom 17. Februar 2010 datiert. Die vorgenomme-
nen Änderungen sind jedoch für die Beantwortung 
der Kleinen Anfrage ohne Bedeutung. Zutreffend 
ist, dass der Erlass auf die Möglichkeit einer pri-
vatnützigen Waldumwandlung hinweist, die mit der 
Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über 
den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) 
seit dem 1. April 2009 gesetzlich vorgesehen ist. 
Die Waldbehörde hat in jedem Einzelfall eine Ab-
wägung zwischen privaten und öffentlichen Inte-
ressen vorzunehmen, bei der sie auch Ersatzmaß-
nahmen nach § 8 NWaldLG zu berücksichtigen 
hat. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Das Immissionsschutzrecht sieht für Tierhal-
tungsanlagen, bei denen durch die Einwirkung von 
Ammoniak oder wegen Stickstoffdeposition An-
haltspunkte für erhebliche Nachteile durch Schädi-
gung empfindlicher Pflanzen und Ökosysteme wie 
z. B. Wald, Moore oder Heiden vorliegen, eine be-
sondere Prüfung des Einzelfalls vor. Ist der Schutz 
vor erheblichen Nachteilen nicht gewährleistet, 
kann eine Genehmigung nicht erteilt werden. 
Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich einer 
Beeinträchtigung sieht das Immissionsschutzrecht 
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vom Grundsatz her nicht vor. MU hatte deshalb im 
Einvernehmen mit ML mit Erlass vom 7. März 2008 
die Rechtslage deutlich gemacht und ausdrücklich 
auf die fehlende Kompensationsmöglichkeit nach 
dem BImSchG hingewiesen. Die Möglichkeit einer 
Lösung von Einzelfällen, mithilfe einer behördlich 
genehmigten Waldumwandlung eine Kompensati-
on der Beeinträchtigung von Wald zu erreichen, 
war zum Zeitpunkt des MU-Erlasses nicht gege-
ben, da das NWaldLG eine Waldumwandlung zu 
privatnützigen Zwecken praktisch ausgeschlossen 
hat. Erst durch die Änderung des NWaldLG zum 
1. April 2009 ist hier unter den in der Einleitung 
genannten Einschränkungen durch den Gesetzge-
ber eine Lockerung vorgesehen worden, sodass 
nun über eine Waldumwandlungsgenehmigung mit 
entsprechenden Kompensationsauflagen eine Ge-
nehmigung im Einzelfall auch für Tierhaltungsanla-
gen erfolgen kann, bei denen Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass durch Ammoniakemissionen oder 
Stickstoffdeposition erhebliche Nachteile für den 
Wald entstehen. 

Mit dieser Regelung hat ML einen wirksamen Aus-
gleich gefunden zwischen der Notwendigkeit und 
dem Interesse an wirtschaftlichen Entwicklungs-
möglichkeiten im ländlichen Raum auf der einen 
Seite und der Notwendigkeit und dem öffentlichen 
Interesse an der Erhaltung und gegebenenfalls 
Vermehrung des Waldes auf der anderen Seite. 
Das Interesse an dieser Lösungsmöglichkeit be-
stand grundsätzlich landesweit. Einzelfälle waren 
insoweit ohne Bedeutung. 

Zu 2: Der Erlass weist auf die nach der Änderung 
des NWaldLG zum 1. April 2009 bestehende Mög-
lichkeit hin, im Einzelfall die durch eine Tierhal-
tungsanlage zu erwartende Beeinträchtigung eines 
Waldökosystems auf gesetzlich vorgesehenem 
Wege ausgleichen zu können. Im Übrigen siehe 
die Antwort zu 1. 

Zu 3: Der Erlass ist - wie ausgeführt - vom 17. Feb-
ruar 2010. Bisher liegen keine Erkenntnisse vor, 
inwieweit Tierhaltungsanlagen genehmigt worden 
sind, weil betroffener Wald über eine Waldum-
wandlungsgenehmigung umgewandelt und kom-
pensiert werden durfte. Es liegen auch keine Er-
kenntnisse vor, ob nach dem Erlass überhaupt be-
reits und - wenn ja - mit welchen Kompensations-
auflagen Waldumwandlungsgenehmigungen erteilt 
worden sind. Da sowohl Genehmigungsverfahren 
nach dem NWaldLG als auch nach dem BImSchG 
oder dem BauGB grundsätzlich eine längere, vom 
Einzelfall abhängige Bearbeitungszeit erfordern, ist 
davon auszugehen, dass noch keine Tierhaltungs-

anlagen aufgrund der Erlasslage genehmigt wor-
den sind. Es besteht im Übrigen weder eine Be-
richtspflicht der Landkreise über Bau- oder Anla-
gengenehmigungen noch über erteilte Waldum-
wandlungsgenehmigungen. 

 

Anlage 28 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 30 des Abg. Ronald Schminke (SPD) 

Gemeinsames Positionspapier Wald - Auf-
geschoben oder ganz aufgehoben? 

Mit einer Pressemitteilung vom 17. Dezember 
2008 kündigte Forstminister Ehlen eine Stär-
kung der Forstwirtschaft in Niedersachsen an. 
Er forderte in seiner Erklärung alle Akteure, de-
nen der Wald am Herzen liegt, auf, mitzuarbei-
ten an einem gemeinsamen Positionspapier zur 
Zukunft der niedersächsischen Wald-, Forst- 
und Holzwirtschaft. 

Über einen Entwurf dieses Positionspapieres 
sollte laut Antwort auf eine Kleine Anfrage vom 
16. Januar 2009 auf dem 3. Arbeitstreffen 
„Forstwirtschaft in Niedersachsen“ im Frühjahr 
2009 abgestimmt werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie ist der aktuelle Sachstand zur Erarbei-
tung des Positionspapieres, und warum ist es 
bis heute zu keiner Verabschiedung gekom-
men? 

2. Welche Fortschritte sind bei der Erstellung 
des Positionspapieres im letzten Jahr, insbe-
sondere seit dem Waldgipfel am 12. Juni 2009, 
zu verzeichnen, und sind diese geeignet, die 
angestrebten Zielsetzungen zu verwirklichen? 

3. In welchem Zeitrahmen glaubt die Landesre-
gierung das Papier zur Verabschiedung bringen 
zu können, und welche Themen bzw. Positio-
nen oder beteiligte Parteien sind die größten 
Hindernisse auf dem Weg dorthin? 

Die Kleine Anfrage beantworte ich namens der 
Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Auf Basis der Rückläufe von 32 Stellung-
nahmen der Verbände und Institutionen ist der ers-
te Entwurf des gemeinsamen Positionspapiers 
„Wälder für Niedersachsen - Wald, Forst- und 
Holzwirtschaft im Wandel“, der Diskussionsgrund-
lage auf dem 1. Niedersächsischen Waldgipfel am 
12. Juni 2009 im Jagdschloss Springe war, über-
arbeitet worden. Der überwiegende Teil der Vor-
schläge wurde in den zweiten Entwurf eingebaut 
und hat zu einer weiteren Verbesserung beigetra-
gen.  
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Mit Versendung des zweiten Entwurfs am 21. De-
zember 2009 an die Verbände und Institutionen 
wurden diese um Zustimmung gebeten. Fast alle 
Akteure, die sich bis jetzt zurückgemeldet haben 
(rund 30), stimmen dem aktuellen Entwurf des ge-
meinsamen Positionspapiers im Grundsatz zu.  

Der Abstimmungsprozess hat sich aufgrund der 
Vielzahl der Akteure sowie der internen Abstim-
mung innerhalb ihrer Verbände gegenüber der ur-
sprünglichen Planung leicht verzögert.  

Zu 2: Die wesentlichen Aspekte der Stellungnah-
men der Verbände und Institutionen sind in den 
zweiten Entwurf eingeflossen und haben damit zu 
einer Vervollständigung und einer noch größeren 
Ausgewogenheit des Positionspapiers beigetra-
gen. Als ein wesentliches Ergebnis des Abstim-
mungsprozesses haben sich zum jetzigen Zeit-
punkt schon Handlungsfelder zum Erreichen an-
gestrebter Zielsetzungen herauskristallisiert, die in 
Arbeitsaufträgen münden werden. Damit wird das 
Positionspapier zu einer gemeinsamen Basis, auf 
der die beteiligten Partner ihre Diskussion im Inte-
resse einer zukunftsfähigen Entwicklung von Wald, 
Forst- und Holzwirtschaft fortsetzen können. 

Zu 3: Das gemeinsame Positionspapier soll noch 
vor der Sommerpause 2010 auf einer gemeinsa-
men Veranstaltung mit den beteiligten Akteuren 
verabschiedet werden. Vorab wird der Ausschuss 
für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz 
und Landesentwicklung im Landtag unterrichtet. 

Größere Hindernisse im Abstimmungsprozess 
mussten nicht überwunden werden. Viele Erwar-
tungen an die zukünftigen Wälder Niedersachsens 
stimmten überein. Dementsprechend bildeten völ-
lig gegensätzliche Forderungen die absolute Aus-
nahme. Allein schon der initiierte Diskussionspro-
zess hat von den beteiligten Verbänden und Insti-
tutionen sehr viel Zuspruch erhalten. 

 

Anlage 29 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz auf 
die Frage 31 des Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE) 

Belastungen durch ein Asphaltmischwerk 
im Landkreis Göttingen 

Die Firma GP Papenburg AG beabsichtigt, ihr 
derzeit am Standort Bad Heiligenstadt betrie-
benes Asphaltmischwerk in ein Gewerbegebiet 
nach Friedland/Deiderode im Landkreis Göttin-
gen zu verlegen. Neben der Asphaltmischanla-
ge als zentrales Element der Ansiedlung beab-

sichtigt die Firma auch einen Baustoffrecycling-
platz und eine Spedition dort einzurichten. 

Das geplante nach BImSchG genehmigungs-
pflichtige Asphaltmischwerk soll nicht nur mit 
Heizöl, sondern auch mit Braunkohlestaub aus 
der Lausitz beheizt werden. Die Bewohner der 
anliegenden Dörfer Elkershausen, Deiderode, 
Mariengarten, Klein Schneen und Groß 
Schneen haben Bedenken, dass ihre Lebens-
qualität und Gesundheit durch die anfallenden 
Staub- und Geruchsemissionen gefährdet, die 
Umwelt belastet und das Landschaftsbild er-
heblich beeinträchtigt werden wird. Zum ande-
ren befürchten sie die Änderung des Gewerbe-
gebietes in ein Industriegebiet und damit neben 
den heute dort bereits betriebenen umweltbe-
lastenden Anlagen und den Autobahnen eine 
weitere Ansiedlung von umwelt- und gesund-
heitskritischen Firmen.  

In den Nachbargemeinden hat es in den ver-
gangenen Jahren verstärkte Aktivitäten in Rich-
tung Bioenergie gegeben, z. B. das Bioenergie-
dorf Jühnde. Das Dorf Reiffenhausen - als Teil 
der Gemeinde Friedland - ist dabei, ein Bio-
energiedorf zu werden. Es wird befürchtet, dass 
diese positive Entwicklung zu beispielgebenden 
und vorbildlichen Gemeinden im Umwelt- und 
Klimaschutz durch die Ansiedlung eines As-
phaltwerkes behindert wird. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt sie die zusätzlichen Auswirkun-
gen des geplanten Asphaltmischwerkes vor 
dem Hintergrund, dass bereits heute die dort 
betriebenen Anlagen und Verkehrswege zu er-
heblichen Immissionsbelastungen der Nach-
barschaft und der Region führen? 

2. In welcher Weise will die Landesregierung im 
Genehmigungsverfahren für das Asphaltmisch-
werk die Beteiligung der Öffentlichkeit sicher-
stellen? 

3. Wie wird bei der Ermittlung der zulässigen 
Emissionen des Asphaltmischwerkes und der 
damit verbundenen weiteren Anlagen berück-
sichtigt, dass der Standort erheblich vorbelastet 
ist? 

Die Firma GP Papenburg AG beabsichtigt, in der 
Gemarkung Elkershausen eine Asphaltmischanla-
ge mit einer mobilen Brecheranlage sowie einen 
Baustoffrecyclingplatz und eine Eigenverbrauchs-
tankstelle zu errichten und zu betreiben. Im Januar 
2010 fand bei der zuständigen Genehmigungsbe-
hörde, dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Göt-
tingen, eine Antragskonferenz statt, in der das 
Vorhaben vorgestellt wurde. Ein entsprechender 
Genehmigungsantrag nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz liegt der Genehmigungsbehör-
de noch nicht vor. Der Standort der Anlage liegt im 
Außenbereich in einem Abstand von ca. 1 000 m 
zu den nächstgelegenen Ortschaften Deiderode 
und Elkershausen. Für das Plangebiet liegt zurzeit 
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nur ein Flächennutzungsplan vor. Derzeit plant die 
Gemeinde, für die erforderliche Baufläche einen 
Bebauungsplan im Rahmen eines Vorhaben- und 
Erschließungsplanes aufzustellen. Hierzu wurde 
durch die Gemeinde Friedland im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach § 3 des Baugesetz-
buches (BauGB) der Planentwurf Anfang März 
2010 vorgestellt. Das Staatliche Gewerbeauf-
sichtsamt Göttingen wurde gemäß § 4 BauGB 
noch nicht im Aufstellungsverfahren des Vorhaben- 
und Erschließungsplanes beteiligt. Aktuell beteiligt 
die Gemeinde Friedland die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf die 
zu erstellende Umweltprüfung. 

Nach Kenntnis des Staatlichen Gewerbeaufsichts-
amtes Göttingen sollen beide Verfahren, das Bau-
leitplanverfahren sowie das Genehmigungsverfah-
ren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG), parallel durchgeführt werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1 und 3: Die Auswirkungen des geplanten As-
phaltmischwerks können derzeit noch nicht beur-
teilt werden, da ein entsprechender Genehmi-
gungsantrag der zuständigen Genehmigungsbe-
hörde, dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Göt-
tingen, nicht vorliegt. Sollte ein entsprechender 
Genehmigungsantrag vorgelegt werden, würden 
die Auswirkungen der Anlage auf die Umgebung 
durch Vorlage entsprechender Gutachten durch 
den Antragsteller darzulegen sein. Ob die Geneh-
migungsvoraussetzungen erfüllt werden, wird von 
der Genehmigungsbehörde im Genehmigungsver-
fahren unter Hinzuziehung der Fachbehörden, de-
ren Belange betroffen sind, geprüft. Nur wenn si-
chergestellt ist, dass von einer Anlage keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen 
Gefahren, erheblichen Nachteile und erheblichen 
Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nach-
barschaft hervorgerufen werden können, kann eine 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt 
werden. 

Zu 2: Ob und inwieweit eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung zu erfolgen hat, richtet sich nach den ein-
schlägigen gesetzlichen Regelungen. 

Die Anlage, die Gegenstand der Antragskonferenz 
war, ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand der 
Genehmigungsbehörde im Anhang der Vierten 
Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (4. BImSchV) unter die Spalte 2 zu subsu-
mieren. Sie ist im Anhang 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) nicht aufge-

führt, sodass das Genehmigungsverfahren - vor-
ausgesetzt, ein entsprechender Antrag wird ge-
stellt - ohne eine Umweltverträglichkeitsprüfung im 
vereinfachten Verfahren ohne Öffentlichkeitsbetei-
ligung nach § 19 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes durchzuführen sein wird. Beteiligungsrechte 
betroffener Nachbarn können sich aus den Be-
stimmungen des Niedersächsischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes ergeben. Inwieweit der Aus-
gang des Verfahrens rechtsgestaltende Wirkung 
für Dritte hat, kann von der Genehmigungsbehörde 
zurzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. 
Insofern ist aktuell nicht abzusehen, ob Dritte als 
Beteiligte im Verfahren hinzuzuziehen sind. 

 

Anlage 30 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 32 der Abg. Hans-Christian Biallas 
und Angelika Jahns (CDU) 

Verbindungen zwischen Rockerklubs und 
Neonazis? 

Bereits in der Antwort vom 28. August 2009 auf 
die Mündliche Anfrage des Abg. Biallas (CDU) 
hat der Niedersächsische Minister für Inneres, 
Sport und Integration, Herr Schünemann, MdL, 
auf das Gefährdungspotenzial von Rockergrup-
pierungen hingewiesen. Dieses resultiert vor al-
lem aus der straffen hierarchischen Organisati-
onsform, der Internationalität, den Verhaltens-
weisen und dem daraus erwachsenden Ein-
schüchterungspotenzial sowie nicht zuletzt aus 
der hohen Gewaltbereitschaft und Bewaffnung, 
die immer wieder in gewalttätigen Auseinander-
setzungen zwischen Rockergruppierungen, bis 
hin zu Tötungsdelikten, zum Vorschein kommt. 
Hierdurch werde, so der Innenminister, das Si-
cherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich be-
einträchtigt. Zudem bestehe die in Einzelfällen 
auch belegte Gefahr, dass Rockergruppierun-
gen ihre straffe netzwerkartige Organisations-
form gezielt und gewerbsmäßig zur Begehung 
schwerer Straftaten nutzen. Dieses Gefähr-
dungspotenzial besitze aufgrund der geografi-
schen Verteilung von Rockergruppierungen in 
Deutschland eine länderübergreifende Rele-
vanz.  

Nach dem Bericht der Braunschweiger Zeitung 
vom 18. Februar 2010 unterstützen die regiona-
len Red Devils den Motorrad- und Rockerklub 
Hells Angels. Im Rockerkrieg wolle die Bande, 
so das Landeskriminalamt, den gegnerischen 
Bandidos klarmachen, dass diese in Nieder-
sachsen nichts zu suchen hätten. In dem Artikel 
wird darüber hinaus die Verbindung der Red 
Devils zur rechtsextremistischen Szene darge-
stellt. 

Wir fragen die Landesregierung: 
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1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregie-
rung über die Verbindung der Red Devils zur 
rechtsextremistischen Szene? 

2. Wie bewertet die Landesregierung die Unter-
stützung der Hells Angels durch die Red De-
vils? 

3. Sieht die Landesregierung durch diese Un-
terstützung eine neue Herausforderung im 
Kampf gegen die sogenannte Rockerkriminali-
tät? 

Zunächst wird auf die Beantwortung der Mündli-
chen Anfragen des Abg. Biallas (CDU) vom 
28. August 2009 verwiesen, in der u. a. ausführlich 
die Form der allgemeinen Informationsgewinnung 
und gezielten Informationsbeschaffung im Delikts-
bereich Rockerkriminalität beschrieben wurde. 

Im Jahr 2009 sind in Niedersachsen nach polizeili-
chen Erkenntnissen 13 Charter des Red Devils MC 
neu gegründet worden, sodass aktuell 18 Charter 
des Red Devils MC in Niedersachsen existieren.  

Auf der Internetseite des Hells Angels MC Hanno-
ver werden 13 der insgesamt 18 Charter, nämlich 
die Red Devils MC Charter Celle, Göttingen, Hil-
desheim, Nienburg, Seesen, Stadthagen, Wolfen-
büttel, Braunschweig, Hannover, Helmstedt, Lüne-
burg, Uelzen und Wolfenbüttel als Supporter (Un-
terstützer) aufgeführt. Gründe für das Fehlen der 
übrigen Charter sind nicht bekannt. 

Der niedersächsische Verfassungsschutz beob-
achtet im Rahmen der ihm nach dem Niedersäch-
sischen Verfassungsschutzgesetz zugewiesenen 
Aufgaben Bestrebungen gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung. Die Eingriffsschwel-
le für eine Beobachtung durch den Verfassungs-
schutz ist gesetzlich klar festgelegt und damit ver-
bindlich für die Arbeit des Verfassungsschutzes. 
Demnach müssen „tatsächliche Anhaltspunkte“ 
(§ 5 Abs. 1 NVerfSchG) für eine extremistische 
Bestrebung vorliegen. Dabei ist für eine entspre-
chende Zuordnung einer Organisation das Ge-
samtbild der Organisation maßgebend, d. h. das 
Zusammenspiel personeller, institutioneller und 
programmatischer Faktoren, die für ihre Ausrich-
tung und ihr Auftreten in der Öffentlichkeit prägend 
sind. Es reicht infolgedessen nicht aus, die Beob-
achtung einer Organisation nur auf bedenkliche 
Verlautbarungen eines einzelnen (führenden) 
Funktionsträgers zu stützen. Verhaltensweisen von 
Einzelpersonen, die nicht in oder für einen Perso-
nenzusammenschluss handeln, sind nach § 4 
Abs. 1 Satz 3 NVerfSchG nur dann Bestrebungen 
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NVerfSchG, wenn sie 
auf Anwendung von Gewalt gerichtet oder auf-

grund ihrer Wirkungsweise geeignet sind, ein 
Schutzgut des NVerfSchG erheblich zu beschädi-
gen. Die in der Anfrage aufgeführten Rockerclubs 
erfüllen diese Voraussetzungen nicht und sind aus 
diesen Gründen keine Beobachtungsobjekte der 
niedersächsischen Verfassungsschutzbehörde. 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Mündliche 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Der niedersächsischen Verfassungsschutz-
behörde liegen keine Erkenntnisse über eine struk-
turierte Zusammenarbeit zwischen Rechtsextre-
misten und Rockern vor. Nach Erkenntnissen des 
Landeskriminalamtes Niedersachsen wurden in 
den Jahren 1999 bis 2007 gegen sechs Mitglieder 
des Red Devils MC, die in Niedersachsen ihren 
Wohnsitz haben, Verfahren zu politisch motivierten 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten geführt. Von 
diesen sechs Mitgliedern bestehen bei zwei Per-
sonen konkretere Hinweise auf Verbindungen in 
die rechte Szene. 

Zu 2 und 3: Dem Landeskriminalamt Niedersach-
sen liegen Hinweise darüber vor, dass die Expan-
sion des Red Devils MC auf Betreiben des Hells 
Angels MC Hannover erfolgt ist, der dadurch sei-
nen Gebietsanspruch in Niedersachsen unterstrei-
chen will. Dies birgt insoweit Konfliktpotenzial, als 
andere Motorradclubs ihre für sich reklamierten 
Einflussbereiche beeinträchtigt sehen. So hat dies 
in den vergangenen Monaten in Cuxhaven und 
Vechta dazu geführt, dass gewalttätige Auseinan-
dersetzungen zwischen dem Red Devils MC und 
dem ebenfalls dort ansässigen Gremium MC nur 
durch rechtzeitigen Polizeieinsatz verhindert wer-
den konnten. 

Da das grundsätzliche Geschäftsgebaren von Ro-
ckergruppierungen belegbar auf Territorial- und 
Machtzuwachs gegenüber anderen konkurrieren-
den Motorradclubs ausgelegt ist und fraglich ist, 
inwieweit andere Rockergruppierungen die be-
schriebene Expansion des Red Devils MC und 
damit auch  die Ausweitung des Einflussbereiches 
des Hells Angels MC Hannover akzeptieren, sind 
zukünftige Auseinandersetzungen nicht auszu-
schließen. 

Dieser neuen Entwicklung und den damit einher-
gehenden möglichen Gefahren wird weiterhin auf 
Grundlage der „Rahmenkonzeption zur Intensivie-
rung der Bekämpfung der schweren und Organi-
sierten Kriminalität im Umfeld von Motorradclubs 
(Rockerkriminalität) in Niedersachsen“ begegnet. 
Insgesamt wird damit das Ziel verfolgt, die illegalen 
Aktivitäten von Rockergruppierungen, insbesonde-
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re in den von ihnen kontrollierten typischen OK-De-
liktsfeldern, durch sowohl gefahrenabwehrende als 
auch strafverfolgende Maßnahmen nachhaltig zu 
unterbinden und die Verfestigung von personellen 
und organisatorischen Strukturen zu verhindern. 

 

Anlage 31 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 33 der Abg. Martin Bäumer, Clemens Große 
Macke und Karl-Heinrich Langspecht (CDU) 

Verramschen wir die Qualität unserer Le-
bensmittel? 

Die erforderliche Arbeitszeit, die für den Erwerb 
bestimmter Lebensmittel notwendig ist, geht 
seit Jahren kontinuierlich zurück. In den ver-
gangenen 40 Jahren hat sich der benötigte Ar-
beitsaufwand für ein Kilogramm Schweine-
fleisch um 72 % reduziert. Für zehn Eier muss 
der Verbraucher heute gerade einmal noch fünf 
Minuten arbeiten. 1970 waren es noch 22 Minu-
ten.  

Insgesamt müssen die Menschen heutzutage 
einen immer kleineren Anteil ihres Gesamtbud-
gets für Nahrungsmittel zurückhalten. Im Jahr 
2008 gaben sie nur noch 11,4 % ihrer Konsum-
ausgaben für das tägliche Essen und Trinken 
aus. 1970 waren es immerhin noch knapp 
19 %. 

In der Folge stehen auch die Preise für die 
landwirtschaftlichen Rohstoffe zum Teil unter 
erheblichem Druck. Neben den Preisen für Kar-
toffeln, Obst und Gemüse verfehlten insbeson-
dere auch die Preise für Milch und Molkereipro-
dukte deutlich das Vorjahresniveau. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Vor- und welche Nachteile sieht die 
Landesregierung in der beschriebenen Entwick-
lung für Verbraucher, Handel, Ernährungswirt-
schaft sowie für die produzierenden Landwirte? 

2. Welche konkreten Auswirkungen erwartet die 
Landesregierung bei einer Fortentwicklung der 
beschriebenen Verhältnisse für die Land- und 
Ernährungswirtschaft in Niedersachsen? 

3. Welche Maßnahmen, Strategien oder Kam-
pagnen öffentlicher wie privater Initiatoren sind 
der Landesregierung bekannt, mit denen auf 
diese Entwicklungen Einfluss genommen wer-
den kann? 

Der Sachverhalt, dass der Anteil des Einkommens 
bzw. der Anteil an den Konsumausgaben, den ein 
Haushalt für die Ernährung ausgibt, mit steigen-
dem Einkommen sinkt, ist eine in der Volkswirt-
schaftslehre unter dem Begriff „Engelsches Ge-

setz“ abgesicherte Erkenntnis. Dies gilt sowohl im 
Zeitablauf als auch im Querschnittsvergleich von 
privaten Haushalten bzw. Ländern. So ist in 
Deutschland der Anteil der Nahrungsmittelausga-
ben (einschließlich Genussmittel) an den Konsum-
ausgaben privater Haushalte im Zeitraum von 
1850 bis 2008 von 61 % auf 15 % gesunken. 
Querschnittsdaten von Eurostat (für 2005) zeigen, 
dass innerhalb der EU-27 der Ausgabenanteil für 
Nahrungsmittel (einschließlich Genussmittel) bei 
einem Durchschnittswert von 19,4 % zwischen 
11,0 % (Luxemburg) und 50 % (Rumänien) 
schwankt. Mit steigendem Realeinkommen ver-
bleibt folglich ein höherer Ausgabenanteil, der für 
andere Konsumbereiche wie z. B. Wohnen, Mobili-
tät oder Medien verwendet werden kann. Das o. g. 
Phänomen allein lässt jedoch noch keine Rück-
schlüsse auf die Entwicklung der Wertschöpfung 
zu, die in der Landwirtschaft erzielt werden kann. 
Hierzu sind weitere Faktoren heranzuziehen, ins-
besondere die Entwicklung der Produktivität in der 
Landwirtschaft (Strukturwandel, Innovationen) so-
wie des Verhältnisses zwischen Produkt- und Fak-
torpreisen (Betriebsmittel, Pachten, Zinsen, Löh-
ne). 

Grundsätzlich sind Produktivitätsfortschritte - so-
wohl innerhalb des Agrarsektors als auch in den 
übrigen Sektoren - positiv zu sehen, auch wenn sie 
zu Veränderungen bei Ausgabenanteilen führen. 
Sie verbessern im Durchschnitt die Realeinkom-
men aller Wirtschaftsbeteiligten. Im landwirtschaft-
lichen Sektor sind die Produktivitätsfortschritte im 
Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im 
Zeitablauf als Folge von Reallohnerhöhungen im 
großen Umfang biologisch- und organisatorisch-
technischer Fortschritt und Strukturwandel stattge-
funden haben. So wie der Verbraucher im Zeitab-
lauf immer weniger Arbeitszeit zum Erwerb eines 
bestimmten Nahrungsmittels aufzuwenden hat, ist 
auch die Arbeitsproduktivität der Landwirte erheb-
lich gestiegen. Während die Bruttowertschöpfung 
je Erwerbstätigem in Land- und Forstwirtschaft 
2008 im Vergleich zu 1991 um +86 % gestiegen 
ist, betrug dieser Wert im Durchschnitt der deut-
schen Wirtschaft nur +56 %. Insbesondere die nie-
dersächsische Landwirtschaft hat im Verlauf die-
ses Prozesses eine herausragende Wettbewerbs-
position erlangen können. 

Neben den langfristigen Entwicklungen von Pro-
duktivität und strukturellen Verhältnissen ist jedoch 
das jeweils aktuelle Niveau der Produktpreise von 
herausragender Bedeutung für die wirtschaftliche 
Situation der landwirtschaftlichen Betriebe. Ge-
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genwärtig befindet sich der Sektor hinsichtlich der 
Preisbildung - nach dem stufenweisen Auslaufen 
der EU-Marktstützung in den vergangenen Jah-
ren - in einer Umbruchphase. Insbesondere haben 
sich die Preisschwankungen auf den Agrarmärkten 
verstärkt. Darüber hinaus hat auch die aktuelle 
Wirtschaftskrise erhebliche Effekte auf die Welt-
agrarmärkte. Des Weiteren üben in Deutschland 
die Strukturen und Wettbewerbsverhältnisse im 
Lebensmitteleinzelhandel einen erheblichen Preis-
druck auf die Verarbeitungsindustrie, den Zwi-
schenhandel und die landwirtschaftlichen Betriebe 
aus. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die aktuelle Situation bei den Erzeugerprei-
sen ist generell aus Sicht der Landwirte - wie oben 
dargestellt - unbefriedigend. Anders gestaltet sich 
dies aus der Perspektive der Verbraucher. Nach 
erheblichen Preiserhöhungen 2007 und 2008 sind 
die Produkte einiger Warengruppen wieder so 
günstig wie vor den Preiserhöhungen. Ursache für 
den Verlauf der Verbraucherpreise in den vergan-
gen drei Jahren sind Preisschwankungen bei den 
agrarischen Rohstoffen für die Lebensmittel, die es 
in dieser Intensität lange Zeit nicht gegeben hatte. 
Die guten Ernten der Jahre 2008 und 2009 sowie 
die hohe Milch- und Fleischproduktion auf der An-
gebotsseite und eine Abschwächung der weltwei-
ten Nachfrage im Zuge der Weltwirtschaftskrise 
führten dazu, dass sich die Rohstoffmärkte kom-
plett drehten. Aus den unterversorgten Märkten mit 
steigenden Preisen wurden im Verlauf der vergan-
genen eineinhalb Jahre gut versorgte Märkte mit 
fallenden Preisen. 

Die Ernährungswirtschaft war bisher durch die 
Wirtschaftkrise im Vergleich zu anderen Branchen 
relativ weniger negativ betroffen und dürfte in die-
ser Situation aufgrund der geringeren Beschaf-
fungspreise für agrarische Rohstoffe und Energie 
die Spannen verbessert haben. 

Auch der Handel nutzte seine günstigeren Be-
schaffungskosten sehr gezielt aus. Bei Produkten, 
deren Preisstellung in den vergangenen Jahren in 
den Fokus geraten war, gab er die niedrigeren 
Einkaufspreise an die Verbraucher weiter. Typi-
sche Beispiele sind Milch, Butter und Quark. Bei 
Sortimenten, die sich durch eine Vielfalt an Pa-
ckungsgrößen, Varianten und Qualitäten aus-
zeichnen, nutzte der Handel (wie die Verarbei-
tungsindustrie) die günstigeren Einkaufskonditio-
nen für landwirtschaftliche Rohstoffe zur Aufbesse-

rung der Spanne. Beispiele hierfür sind Margarine, 
Speiseöl, Wurst, Schinken und Käse. 

Unabhängig von der aktuellen Preissituation infol-
ge der Bedingungen auf den Rohstoffmärkten dürf-
te der Handel aber auch langfristig versuchen, er-
heblichen Preisdruck auf die vorgelagerten Stufen 
auszuüben. Einerseits konzentriert sich die Ein-
kaufsmacht des Handels in Deutschland auf weni-
ge Unternehmen; die fünf größten Unternehmen 
des Lebensmitteleinzelhandels vereinen rund 75 % 
des Umsatzes auf sich. Andererseits erfolgt die 
Gestaltung der Verbraucherpreise in einem extrem 
wettbewerbsintensiven Umfeld, sowohl zwischen 
den unterschiedlichen LEH-Typen als auch insbe-
sondere zwischen den Discountern. Im Ergebnis 
hat dies zu einer ständigen Ausweitung der Anzahl 
der Verkaufsstätten und der Verkaufsfläche je 
Einwohner geführt, sodass in Deutschland im EU-
Vergleich die größte Verkaufsfläche je Einwohner 
zur Verfügung steht (Deutschland 1,3 m²/EW, 
Frankreich 0,85 m²/EW, Großbritannien 
0,65 m²/EW). Dies wiederum wird mittel- bis lang-
fristig die Ausrichtung des LEH auf einen massiven 
Verdrängungswettbewerb bestimmen, dessen 
wichtigstes Instrument ein preisaggressives Auftre-
ten sein dürfte. 

Zu 2: Ein Andauern des derzeitigen Preisniveaus 
für Agrarprodukte würde die landwirtschaftlichen 
Unternehmen, aber auch die überwiegend mittel-
ständisch strukturierte Ernährungswirtschaft erheb-
lich unter Druck setzen und eine Beschleunigung 
des Strukturwandels nach sich ziehen. Dabei 
könnten auch Standorte wie Niedersachsen, die 
über eine vergleichsweise sehr gute Wettbewerbs-
stellung in der Landwirtschaft verfügen, in einem 
Maße unter Druck geraten, dass der Strukturwan-
del über das bisher überwiegend sozialverträgliche 
Maß hinaus verstärkt werden könnte. Vergleichba-
re Konsequenzen wären auch für die Verarbei-
tungsindustrie zu erwarten. 

Ausgehend von der massiven Preisdelle in 2009 
weisen aber derzeit einige Indikatoren darauf hin, 
dass ab 2010 in einigen Sektoren eine - wenn 
auch nur leichte - Preiserholung einsetzen könnte. 
Ausgehend von der Erwartung einer langsamen 
Erholung der Weltwirtschaft dürfte die globale 
Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Energie wie-
der anziehen. Seit Ende 2009/Anfang 2010 weist 
der globale Nahrungsmittelpreisindex für Deutsch-
land leicht und für die EU deutlich nach oben.  
Ebenso hat der Rohölmarkt im zweiten Halbjahr 
2009 wieder angezogen. In der Folge könnte damit 
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Spielraum für eine Erholung der Preise für agrari-
sche Rohstoffe entstehen. 

Zu 3: Die Preisentwicklung für Agrarprodukte war 
in den vergangenen drei Jahren durch erhebliche 
Schwankungen gekennzeichnet; derzeit liegen sie 
auf niedrigem Niveau mit einer gewissen Tendenz 
zur langsamen Erholung. Die Einflussnahmemög-
lichkeiten der öffentlichen und der privaten Seite, 
die einen Beitrag zur Preiserholung leisten können, 
sind differenziert zu betrachten. 

Im Zuge der Rückführung der EU-Agrarmarktpolitik 
auf ein reines Sicherheitsnetz sind die Möglichkei-
ten wirkungsvoller, direkter Eingriffe der Politik auf 
die Märkte für Agrarprodukte bewusst zurückge-
fahren worden. Auch sind Eingriffe auf die Preisbil-
dung im Lebensmitteleinzelhandel ordnungspoli-
tisch nur insoweit möglich, als dies seitens des 
Kartellrechts vorgesehen ist. Hier sind allerdings 
eher widerrechtliche Praktiken zulasten der Ver-
braucher im Fokus und weniger bestimmte Ein-
kaufspraktiken und Verkaufspreisgestaltungen des 
LEH, die zulasten der Zulieferer und Erzeuger ge-
hen könnten. Insofern verbleiben der öffentlichen 
Seite indirekte Instrumente, die die Position der 
Erzeuger und Verarbeiter stärken können. Hierzu 
zählen u. a. die kartellrechtliche Sonderstellung 
landwirtschaftlicher Erzeuger auf Grundlage des 
Marktstrukturgesetzes, die Förderung von Investi-
tionen auf Ebene der Verarbeitung und Vermark-
tung im Rahmen der ländlichen Entwicklung und 
die Unterstützung im Bereich der Absatzförderung. 
Letzterer Punkt reicht von der qualitätsbezogenen 
Verbraucheraufklärung/-bildung bis hin zur Export-
unterstützung, um auf diesem Wege auf die Wert-
schätzung von Nahrungsmitteln durch die Ver-
braucher Einfluss zu nehmen oder wertschöp-
fungsstarke Exportmärkte zu erschließen. Auf die 
vorgenannten Bereiche hat die Landesregierung 
auch Förderschwerpunkte ausgerichtet. 

Seitens der Landwirtschaft und ihrer Partner im 
Bereich der Verarbeitung sind weiterhin Strukturen 
zu entwickeln, die die Marktstellung verbessern. 
Dies sollte sich nicht nur auf die Erfassung und 
Bündelung großer, einheitlicher Mengen beziehen. 
Aufgrund der weiter steigenden Ansprüche der 
Verbraucher im Hinblick auf Qualität und Sicherheit 
bei Nahrungsmitteln müssen sich Landwirtschaft 
und Verarbeitung darüber hinaus als Marktpartner 
positionieren, ohne deren Beteiligung die Quali-
tätsversprechen des Handels nicht erfüllt werden 
können. Ein zentraler Ansatz ist hier die Integration 
in Qualitätssicherungssysteme der Wirtschaft wie 
z. B. QS, die die Austauschbarkeit von Marktpart-

nern verringern und im Hinblick auf dauerhafte Lie-
ferbeziehungen auch Spielraum bei der Preisge-
staltung geben können. 

 

Anlage 32 

Antwort 

des Kultusministeriums auf die Frage 34 der Abg. 
Heidemarie Mundlos, Gudrun Pieper, Dorothee 
Prüssner und Astrid Vockert (CDU) 

Zukunftstag 2010 

Am 22. April 2010 findet erneut der bundeswei-
te Girls Day statt. Schülerinnen ab Klasse 5 sol-
len an diesem Tag traditionell einen Einblick in 
die Arbeitswelt in Technik, Handwerk, Ingeni-
eur- und Naturwissenschaften bekommen oder 
weibliche Vorbilder in Führungspositionen in 
Politik und Wirtschaft treffen, mit ihnen diskutie-
ren und deren Alltag und Werdegang kennen-
lernen. Dieser Aktionstag hat bereits etwa 
900 000 Mädchen ermöglicht, zukunftsorientier-
te Berufe zu erkunden, in denen Frauen bisher 
noch unterrepräsentiert sind. Seit 2005 dürfen 
in Niedersachsen auch Jungen an diesem Zu-
kunftstag für Mädchen und Jungen in Nieder-
sachsen teilnehmen, damit sie ihrerseits Be-
rufsbilder entdecken, in denen Männer bisher 
selten zu finden sind.  

Angesichts dieses Aktionstages und der damit 
gemachten Erfahrungen fragen wir die Landes-
regierung: 

1. Wie viele weibliche Auszubildende haben in 
den letzten fünf Jahren eine Ausbildung in ei-
nem der am häufigsten von jungen Männern 
besetzten Beruf ergriffen, bzw. wie viele männ-
liche Auszubildende haben sich in diesem Zeit-
raum für eine Ausbildung in einem der am häu-
figsten von jungen Frauen besetzten Beruf ent-
schieden? 

2. Wenn die Landesregierung die Entwicklung 
der letzten Jahre betrachtet und dabei u. a. be-
wertet, aus welchen Gründen bestimmte Aus-
bildungsberufe unterdurchschnittlich von Mäd-
chen bzw. Jungen angewählt wurden, welche 
Maßnahmen werden dann von der Landesre-
gierung in Betracht gezogen, um die jeweiligen 
Anteile in den betroffenen Berufsbildern zu er-
höhen? 

3. Plant die Landesregierung im Rahmen einer 
Evaluation unter Beteiligung z. B. des Landes-
frauenrates und im Vergleich mit den anderen 
Bundesländern eine Weiterentwicklung des Ak-
tionstages? 

Der diesjährige Zukunftstag für Mädchen und Jun-
gen, der zeitgleich mit dem bundsweiten Girls Day 
am 22. April 2010 stattfindet, bietet Mädchen die 
Möglichkeit, „typische Männerberufe“ z. B. in Tech-
nik oder Naturwissenschaften kennenzulernen, 
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Jungen können „typische Frauenberufe" z. B. in 
Pflege und Erziehung für sich entdecken. 

Ziel des Zukunftstages ist es, Mädchen und Jun-
gen Einblicke in verschiedene Berufe zu ermögli-
chen, die dazu geeignet sind, das traditionelle, ge-
schlechtsspezifisch geprägte Spektrum möglicher 
Berufe für die Jugendlichen zu erweitern. Durch 
die außerschulischen und schulischen Angebote 
erhalten die Schülerinnen und Schüler Anregun-
gen für ihre spätere Berufswahlentscheidung. 

In Niedersachsen wird der Aktionstag in die kon-
zeptionelle Arbeit der Schulen einbezogen. Die 
Vorgaben zur Gestaltung des Zukunftstags sind im 
Erlass „Berufsorientierung an allgemeinbildenden 
Schulen" festgeschrieben, der zum 1. März 2006 in 
Kraft getreten ist. 

Damit der Zukunftstag - als jährlich eintägige au-
ßerschulische oder schulische Veranstaltung - für 
die Schülerinnen und Schüler in seiner Zielsetzung 
wirksam wird, ist der Tag Teil des schuleigenen 
Konzepts zur Berufsorientierung. 

Mit den vorliegenden schulgesetzlichen Änderun-
gen in den Bildungsaufträgen zur Weiterentwick-
lung der Hauptschule und der Realschule sowie 
den künftigen Grundsatzerlassen zur Arbeit in die-
sen Schulformen hat die Landesregierung einen 
Schwerpunkt auf die weitere Stärkung der Berufs-
wahlkompetenz der Schülerinnen und Schüler ge-
legt. 

In der Hauptschule werden den Schülerinnen und 
Schülern künftig eine individuelle Berufsorientie-
rung und eine individuelle Schwerpunktbildung im 
Bereich der beruflichen Bildung ermöglicht. Dabei 
arbeitet die Hauptschule eng mit der berufsbilden-
den Schule zusammen. Die Individualisierung in 
der Schwerpunktbildung eröffnet weitere Chancen 
für Mädchen und Jungen, jeweils geschlechts-
unspezifische Berufe kennenzulernen. 

In der Realschule werden den Schülerinnen und 
Schülern künftig eine Berufsorientierung und eine 
individuelle Schwerpunktbildung in den Bereichen 
Fremdsprachen, Wirtschaft, Technik sowie Ge-
sundheit und Soziales im Wahlpflichtunterricht der 
Schuljahrgänge 9 und 10 ermöglicht. So erhalten 
beispielsweise auch Mädchen vorbereitend auf die 
Schwerpunktwahl in der Realschule Pflichtunter-
richt im Fach Technik. Soweit die Schule diesen 
Schwerpunkt anbietet, können Realschülerinnen in 
den Schuljahrgängen 9 und 10 Technik wählen, 
Realschüler den Schwerpunkt Gesundheit und So-
ziales. 

Die Stärkung der Berufsorientierung in den Schu-
len dient der Verbesserung der Ausbildungsfähig-
keit und Förderung der Berufswahlkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler. Alle Hauptschulen und 
Realschulen haben künftig die Aufgabe, ein fä-
cherübergreifendes Konzept zur Durchführung be-
rufsorientierender Maßnahmen zu entwickeln. In 
diesem schulischen Konzept ist der Zukunftstag 
als berufsorientierende Maßnahme ein Baustein. 

Die Schulen sind - wie in den vergangenen Jah-
ren - am Zukunftstag aufgefordert, geschlechts-
spezifische Veranstaltungen - getrennt für Mäd-
chen und Jungen - anzubieten. Dabei eröffnet die 
neue Schwerpunktsetzung den Schulen in vielfälti-
ger Weise einen Gestaltungsspielraum, die mit 
dem Zukunftstag verbundenen Ziele in ihr Ge-
samtkonzept einzubeziehen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

Zu 1: Die Daten zu den beliebtesten Ausbildungs-
berufen bei weiblichen und männlichen Auszubil-
denden sind dem aktuellen Berufsbildungsbericht 
der Bundesregierung entnommen und liegen nur 
bundesweit vor. Länderseitig werden keine eige-
nen oder zusätzlichen Daten erhoben. In dem ak-
tuellen Berufsbildungsbericht 2009 sind die Daten 
für das Ausbildungsjahr 2008 und die Vorjahre 
dargestellt. 

Der Frauenanteil in den dualen Ausbildungsberu-
fen lag 2008 mit 42 % (2007: 41,4 %) weiterhin un-
ter dem Anteil der Männer mit neu abgeschlosse-
nem Ausbildungsvertrag (2008: 58,0 %; 2007: 
58,6 %). Dies ist u. a. auch auf eine höhere Attrak-
tivität von schulischen Qualifizierungsformen für 
viele junge Frauen zurückzuführen. Frauen sind 
nicht nur in geringerem Maße in der dualen Be-
rufsausbildung vertreten, sie konzentrieren sich 
auch auf weniger Ausbildungsberufe. Im Jahr 2008 
fanden sich 75,8 % aller weiblichen Ausbildungs-
anfänger in nur 25 Berufen wieder. Zu diesen 25 
Berufen zählten lediglich zwei Fertigungsberufe 
(Köchin, Mediengestalterin Digital und Print). Am 
häufigsten starten junge Frauen eine Ausbildung 
zur Kauffrau im Einzelhandel, Bürokauffrau, Ver-
käuferin, Friseurin und Medizinische Fachange-
stellte. Bei den jungen Männern entfielen auf die 
25 am häufigsten von männlichen Jugendlichen 
gewählten Berufe 59,6 % aller männlichen Ausbil-
dungsanfänger. Unter diesen Berufen sind neben 
stark besetzten Dienstleistungsberufen wie Kauf-
mann im Einzelhandel, Verkäufer, Kaufmann im 
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Groß- und Außenhandel, Bankkaufmann, Indus-
triekaufmann und Fachinformatiker auch 16 Ferti-
gungsberufe aufgeführt. 

Im Jahr 2008 hat der Anteil junger Frauen mit neu 
abgeschlossenem Ausbildungsvertrag in Ferti-
gungsberufen zugenommen (+3,7 % bzw. +903 
Verträge), während die jungen Männer hier Rück-
gänge verzeichneten (-3,6 % bzw. -7 954 Verträ-
ge). Diese geschlechtsspezifische Veränderung 
der Ausbildungszahlen in den Berufen des Ferti-
gungsbereichs ist bemerkenswert, weil dieser Be-
reich bisher mit einem Anteil von rund 90 % eine 
Domäne der jungen Männer war. Bundesweit 
nahm beispielsweise die Zahl der weiblichen Aus-
bildungsanfänger in den Metallberufen um 11,2 % 
und in den Elektroberufen sogar um 15,9 % zu. 

Zu 2: Siehe Vorbemerkungen.  

Zu 3: Die Landesregierung verfolgt den unter den 
Vorbemerkungen aufgezeigten Weg zur Einbet-
tung des Zukunftstags in die schulischen Konzepte 
zur Berufsorientierung. Eine Evaluation - auch im 
Vergleich mit anderen Bundesländern - ist auf-
grund der unterschiedlichen Konzepte nicht vorge-
sehen. 

 

Anlage 33 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 35 des Abg. Karsten Heineking 
(CDU) 

Automatischer Notruf in Neuwagen 

Die EU-Kommission hat bereits vor fünf Jahren 
beschlossen, dass System des eCall (emer-
gency call) als Standard für alle neuen Perso-
nenkraftwagen vorzuschreiben. Dieser soll als 
automatisierter Notruf bei Unfällen die Ret-
tungskräfte alarmieren, um so noch schnellere 
Hilfe für die Unfallopfer zu ermöglichen. 

Die Umsetzung des eCalls erfordert, dass die 
Rettungswachen europaweit mit zusätzlicher 
Technik ausgestattet und die Sendestationen 
der Mobilfunkbetreiber aufgerüstet werden. 
Trotz aller hiermit zusammenhängenden 
Schwierigkeiten soll ab Herbst 2010 europaweit 
der eCall Standard sein. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie weit ist Niedersachsen mit der Einfüh-
rung des eCall und den dazugehörenden Infra-
strukturmaßnahmen außerhalb des bereits lau-
fenden Pilotprojektes, um so schnellere Hilfe für 
Unfallopfer zu ermöglichen? 

2. Wie viele Menschen in Niedersachsen könn-
te der eCall pro Jahr vor dem Unfalltod bewah-
ren? 

3. Gibt es Alternativen zum eCall? Was sind die 
Vor- und Nachteile? 

Bei eCall handelt es sich um ein automatisches 
Notrufsystem, das im Fall eines Unfalles automati-
siert eine Sprechverbindung mit der nächsten Ret-
tungsleitstelle aufbaut. In einem parallel versand-
ten Datensatz werden zusätzliche Angaben zum 
Fahrzeug und zur aktuellen Situation (Positionsbe-
stimmung, Fahrzeugtyp, Nationalität, Anzahl Insas-
sen, Unfallart) übermittelt. Das eCall-System be-
stimmt sein Alleinstellungsmerkmal dabei durch die 
Kombination aus einer automatisch geschaffenen 
Sprechverbindung zusammen mit einer sofortigen 
Positionsbestimmung, die an die Rettungsleitstelle 
übergeben wird. Auch im Fall einer Bewusstlosig-
keit wird somit ein Notruf ausgelöst, der in Verbin-
dung mit der Positionsortung die ärztliche Notfall-
versorgung in deutlich kürzerer Zeit sicherstellt. 

Das Land Niedersachsen ist in diesem Themenfeld 
seit ca. eineinhalb Jahren sehr engagiert tätig. 
Hierbei wird eng mit den initiierenden Stellen in der 
Europäischen Kommission sowie dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 
(BMVBS) zusammengearbeitet. 

Aktuell schreibt die EU eine Untersuchung zur Im-
plementierung von eCall in den Nationalstaaten, 
und damit im Rettungswesen, aus. Das Land Nie-
dersachsen wird hieran in Abstimmung mit der EU 
und dem BMVBS für Deutschland teilnehmen und 
dabei für weitere gegebenenfalls teilnehmende 
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Bundesländer sowie Industriepartner eine koordi-
nierende Rolle übernehmen. 

Ziel ist es, die Voraussetzungen für eine noch zü-
gigere und hochwertige Versorgung im Rettungs-
wesen für die Verkehrsteilnehmer schaffen zu 
können und industriepolitisch im Mobilitätsland 
Niedersachen bei innovativen Technologieentwick-
lungen eine bestehende Spitzenstellung zu erhal-
ten. eCall wird dabei als eine Schlüsseltechnologie 
angesehen, die Wegbereiter sein wird für ein gro-
ßes Feld von Kommunikationsmöglichkeiten zwi-
schen Fahrzeugen bzw. von Fahrzeugen mit der 
Infrastruktur, z. B. um einen optimierten Verkehrs-
fluß zu erzielen und damit die Leistungsfähigkeit 
der Verkehrsachsen zu steigern, ohne die Infra-
struktur ausbauen zu müssen. 

Dieses vorausgeschickt, werden die Fragen na-
mens der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Auf der CeBIT 2010 wurde zwischen den 
o. g. Beteiligten vereinbart, dass Niedersachsen, 
vertreten durch den Telematikverbund ITS Nieder-
sachen, für die interessierten Partner in Deutsch-
land die Koordination an einem aktuell ausge-
schrieben EU-Call wahrnehmen wird.  

Ziel der Ausschreibung ist es, für Deutschland zu-
sammen mit anderen EU-Mitgliedsstaaten Mög-
lichkeiten der Umsetzung von eCall zu erarbeiten. 
Dabei sollen verschiedene Handlungsempfehlun-
gen zur Organisationsstruktur dieses Notrufsys-
tems erstellt werden, die im Anschluss an die poli-
tischen Entscheidungsebenen zur Umsetzung auf 
Nationalstaaten- bzw. Bundesländerebene gege-
ben wird, wo auch die Zuständigkeit für das Ret-
tungswesen liegt. Der Bearbeitungszeitraum dieser 
Studie wird in den Jahren 2010/2011 liegen. 

Zu 2: Die Europäische Kommission rechnet für Eu-
ropa über die Einführung von eCall mit ca. 2 000 
Unfalltoten weniger im Jahr. Nun sind die Verhält-
nisse im Rettungswesen in Europa höchst unter-
schiedlich. Deutschland verfügt bereits über ein 
sehr hoch entwickeltes Rettungswesen. Von daher 
ist eine rein mathematische Kalkulation, die hier-
von ausgeht, z. B. über die Einwohnerzahl oder die 
Flächengröße, nicht angebracht. Es kann jedoch 
mit Sicherheit ausgesagt werden, dass über eCall 
mittels der satellitengestützten Ortungskomponen-
te die Zeit vom Einlaufen eines Notrufes bis zum 
Eintreffen am Unfallort noch einmal deutlich redu-
ziert werden kann, da die Auffindbarkeit des Unfall-
fahrzeugs sichergestellt ist. 

Zu 3: Zu eCall als einem europaweiten System gibt 
es zurzeit keine Alternative. Es gibt wohl bereits 
privatwirtschaftliche Lösungen einzelner Automo-
bilhersteller, die ein solches System als „Einzellö-
sung“ und gegen Kostenpflicht anbieten. Dabei ist 
die Nutzung für die breite Masse der Autofahrer 
nicht möglich, und die Systeme der einzelnen Her-
steller arbeiten nicht zusammen bzw. sind im eu-
ropäischen Ausland nur bedingt einsatzfähig. 

eCall soll als ein öffentliches und kostenfreies Sys-
tem entwickelt werden, das über den europaweiten 
Notruf 112 arbeiten wird und das auch Technolo-
gien, z. B. von einzelnen Kfz-Herstellern; einbinden 
wird. Darüber hinaus sollen die Systeme so defi-
niert werden, dass diese jeweils in ganz Europa 
einsetzbar sind. 

Die Zeitvorgabe, bis 2010 das System in Europa 
flächendeckend eingeführt zu haben, ist erkennbar 
aus dem o. g. Zeitrahmen für die Dauer der Studie 
nicht zu halten. Eine großflächige Einführung 
könnte ab 2012 nach einer Entscheidung über die 
Einbettung von eCall in das Rettungswesen eines 
Bundeslandes erfolgen. Eine Entscheidung, ob 
eCall verpflichtend wird, ist dazu noch nicht gefal-
len. Falls sich eCall industriepolitisch und techno-
logisch erkennbar von selbst durchsetzen sollte, 
wird man seitens der EU auf eine ordnungspoliti-
sche Verpflichtung verzichten können. 

 

Anlage 34 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 36 des Abg. Ernst-August Hop-
penbrock (CDU) 

Verkehrsstau in Niedersachsen 

Die tägliche Fahrt zur Arbeit, aber auch die 
Wochenendfahrten oder die Urlaubsreisen brin-
gen die niedersächsischen Autofahrer immer 
wieder nur mit Verspätungen zu ihrem Ziel. 
Denn der Stau ist auf den niedersächsischen 
Autobahnen und Straßen zu einem Alltags-
erlebnis geworden. 

Dabei bringt der Stau nicht nur Stress für die 
betroffenen Autofahrer mit sich, sondern verur-
sacht auch einen enormen wirtschaftlichen 
Schaden, der von verschiedenen Stellen für die 
Bundesrepublik Deutschland auf rund 100 Milli-
arden Euro im Jahr geschätzt wird. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie war die Entwicklung von Staulängen und 
Staustunden in Niedersachsen im Jahr 2009? 
Was waren die Hauptursachen? 
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2. Wie stellt sich der Vergleich mit den Jahren 
2007 und 2008 dar? Lässt sich hier eine be-
stimmte Entwicklung ableiten? 

3. Welche Maßnahmen hat die Landesregie-
rung ergriffen oder wird die Landesregierung 
noch ergreifen, um Verkehrsstaus insbesonde-
re zu den Spitzenzeiten, d. h. während der 
Hauptreisetage der Ferienmonate und während 
des Feierabendverkehrs, zu verhindern oder 
zumindest zu reduzieren? 

Ein flächendeckendes Netz von Messstellen zur 
Staudetektion gibt es weder in Niedersachsen 
noch in anderen Bundesländern, sodass keine lü-
ckenlosen Statistiken zum Stauaufkommen des 
gesamten klassifizierten Straßennetzes vorliegen. 
Auf Basis der bei den Polizeidirektionen sowie der 
Landesmeldestelle eingegebenen Verkehrsstö-
rungsmeldungen im Rahmen des Verkehrswarn-
dienstes führt die Landesmeldestelle in der Ver-
kehrsmanagementzentrale Niedersachsen/Region 
Hannover Auswertungen zum Stauaufkommen 
durch. Meldungen des Verkehrswarndienstes be-
rücksichtigen allerdings nur Verkehrsstörung einer 
bestimmten Größenordnung, auf Autobahnen in 
der Regel ab ca. 2 km Staulänge. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Im Rahmen des Verkehrswarndienstes wur-
den in 2009  4 143 Staus mit einer Staulänge von 
insgesamt 17 808 km sowie einer Staudauer von 
9 221 Stunden für das klassifizierte Straßennetz in 
Niedersachsen gemeldet. Die Hauptursachen der 
Staus sind gemäß Auswertung der Meldungen: 

unfallbedingte Staus:  (1 093 Staus) ca. 26 % 

baustellenbedingte Staus:  (1 350 Staus) ca. 33 % 

Staus sonstiger Art: (1 700 Staus) ca. 41 % 

(hohes Verkehrsaufkommen, Gefahrenstellen, de-
fekte Fahrzeuge, etc.) 

Zu 2: Da das EDV-gestützte Meldesystem der 
Landesmeldestelle bis 2007 nur eine statistische 
Auswertung begrenzt auf die Autobahnen A 1, A 2 
und A 7 zuließ und erst ab 2008 auf eine Auswert-
barkeit aller im Rahmen des Verkehrswarndienstes 
erfassten Staumeldungen umgestellt wurde, ist ei-
ne direkte Vergleichbarkeit der Daten zum Stau-
aufkommen nur für die Jahre 2009 und 2008 ge-
geben. 

- Die Anzahl der gemeldeten Staus hat sich in 
2009 (4 193 Staus) gegenüber 2008 (3 372 
Staus) um ca. 24 % (821 Staus) erhöht. 

- Die Gesamtlänge dieser Staus hat sich in 2009 
mit 17 808 km gegenüber 2008 mit 15 623 km 
um ca. 14 % erhöht. 

- Die Staudauer dieser Staus hat sich in 2009 mit 
9 221 Stunden gegenüber 2008 mit 8 568 Stun-
den um ca. 8 % erhöht. 

Die Verteilung der Hauptursachen der Staus stellt 
sich im Vergleich 2008/2009 wie folgt dar: 

2008: 

unfallbedingte Staus:  (1 028 Staus) 30 % 

baustellenbedingte Staus:  (   945 Staus) 28 % 

Staus sonstiger Art: (1 399 Staus) 42 % 

2009: 

unfallbedingte Staus: (1 093 Staus) ca. 26 % 

baustellenbedingte Staus: (1 350 Staus) ca. 33 % 

Staus sonstiger Art: (1 700 Staus) ca. 41 % 

Aus dem Vergleich zwischen 2008/2009 ist er-
kennbar, dass die Erhöhung der Anzahl der Staus 
in baustellenbedingten und sonstigen Ursachen 
begründet liegt. Die Zunahme der baustellenbe-
dingten Staus lässt sich in erster Linie auf die er-
höhte Bautätigkeit aufgrund des beschlossenen 
Konjunkturprogramms der Bundesregierung für die 
Jahre 2009/10 zurückführen. 

Zu 3: Zur Verbesserung der Mobilität wird in Zu-
kunft neben der Netzerweiterung durch Maßnah-
men des Bedarfsplanes für die Bundesfernstraßen 
besonderes Augenmerk auf die Weiterentwicklung 
des Verkehrsmanagements zu legen sein. Als Flä-
chenland mit vergleichsweise geringer Autobahn-
dichte ist Niedersachsen ganz besonders auf eine 
leistungsfähige Infrastruktur angewiesen. Neben 
Ausbau und Erhalt von Straßenverkehrsanlagen 
mit langen Realisierungszeiträumen sind daher in-
novative Lösungen mit intelligenten und interdis-
ziplinären Ansätzen sowohl bei der Weiterentwick-
lung von Fahrzeugen als auch bei der Weiterent-
wicklung von Diensten und Infrastrukturen gefragt. 
In diesem Zusammenhang kommt der telemati-
schen Infrastruktur besondere Bedeutung zu. 
Handlungsdimensionen für den Einsatz von Tele-
matik sind in den Bereichen Sicherheit, Leistungs-
fähigkeit, Komfort und Umwelt mit folgender Ziel-
setzung zu sehen: 

- einen sicheren und stabilen Verkehrsfluss zu er-
reichen,  
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- ein wirksames Baustellen- und Störfallmanage-
ment zu realisieren,  

- für eine gleichmäßige Auslastung der Kapazitä-
ten im Netz zu sorgen. 

Schon seit Längerem setzt das Land Niedersach-
sen baubetriebliche Instrumente ein, um die durch 
Baustellen auf Bundesautobahnen bedingten Ver-
kehrsbehinderungen zu verringern. So können 
Bauzeiten durch Ausnutzung des Tageslichts, 
durch Nachtarbeit und unter Einbeziehung von 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen wirksam ver-
kürzt werden. Auf den stark belasteten Autobah-
nen bei Baustellen längerer Dauer kommen mobile 
Stauwarnanlagen sowie mobile Stauinformations-
tafeln zum Einsatz, um Auffahrunfälle auf das 
Stauende zu vermeiden und die Verkehrsteilneh-
mer rechtzeitig durch angezeigte Informationen auf 
Staus und Alternativrouten hinzuweisen. 

Auf Streckenabschnitten mit temporären Kapazi-
tätsengpässen, etwa während des Fernreisever-
kehrs, sind intelligente Systeme zur Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit im Einsatz. Zu nennen ist hier 
die seit 2005 in Betrieb befindliche temporäre Frei-
gabe des Seitenstreifens im Zuge der BAB A 7 
zwischen Anschlussstelle (AS) Soltau-Ost und Au-
tobahndreieck (AD) Walsrode. Weitere Untersu-
chungen und Machbarkeitsstudien sind initiiert, um 
bei gegebener Wirtschaftlichkeit auch Streckenab-
schnitte mit Engpässen im Zuge der BAB A 7 zwi-
schen dem AD Walsrode und dem AD Hannover-
Nord sowie im Zuge der BAB A 2 mit einer Anlage 
zur temporären Freigabe des Seitenstreifens aus-
zurüsten. 

Durch Verkehrslenkungsmaßnahmen auf Auto-
bahnen in großräumigen Netzmaschen soll bei de-
tektierten Verkehrsstörungen/Staus der Verkehr 
über vorhandene Alternativrouten umgelenkt wer-
den. Mit den benachbarten Bundesländern Ham-
burg, Bremen und Nordrhein-Westfalen wurden in 
diesem Zusammenhang gemeinsame Verkehrs-
managementpläne erstellt und abgestimmt. Eine 
weitere Netzbeeinflussungsanlage ist für den 
Raum östlich von Hannover, Braunschweig, Salz-
gitter (Autobahnen A 2, A 391, A 39, A 7) geplant. 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbes-
serung des Verkehrsablaufs tragen die seit mehre-
ren Jahren in Einsatz befindlichen Streckenbeein-
flussungsanlagen im Zuge der A 2 bei. Ende 2010 
wird die A 2 durchgängig mit einer Streckenbeein-
flussungsanlage ausgerüstet sein. 

Kernstück für weitere Verbesserungen des Ver-
kehrsablaufs und für die Einrichtung intelligenter 
Verkehrsmanagementsysteme (wie z. B. Baustel-
lenmanagementsystem, Störfallmanagementsys-
tem) ist der Aufbau einer zukunftsfähigen Ver-
kehrsmanagement- und Betriebszentrale. Ein ent-
sprechendes Konzept wurde bereits erarbeitet. 

 

Anlage 35 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 37 der Abg. Rudolf Götz und Doro-
thee Prüssner (CDU) 

Wirtschaftsförderung in den Landkreisen 
Goslar und Osterode am Harz 

Die Rückführung der Förderquoten der einzel-
betrieblichen Investitionsförderung im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) von den 
einmalig in 2009 erhöhten Werten auf die Sätze 
von 2008 findet insbesondere in der Harzregion 
in der örtlichen Presse ein ausschließlich nega-
tives Echo. 

Bei aller Kritik wird häufig übersehen, dass au-
ßerhalb der GRW-Förderung auch noch andere 
Unterstützungen im Bereich der Wirtschaftsför-
derung möglich sind. Diese Mittel und Hilfen 
sollten ebenfalls bei der Beurteilung der Situati-
on berücksichtigt werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie stellten sich das Fördervolumen und die 
Anzahl der geförderten Betriebe nach GRW-
Förderung für die Landkreise Goslar und Os-
terode seit dem Jahr 2004 dar? 

2. Wie viele Mittel aus der Initiative Niedersach-
sen sind den beiden Landkreisen zugutege-
kommen? 

3. In welchem Umfang wurde die Wirtschaft im 
Harz durch weitere Fördermittel, insbesondere 
des EFRE, des ESF, der GA/GRW und aus 
Landesmitteln, unterstützt? Wie haben sich die 
Zahlen seit 2004 entwickelt? 

Bereits seit vielen Jahren wird die wirtschaftliche 
Entwicklung der Landkreise Goslar und Osterode 
am Harz von der Landesregierung umfassend be-
gleitet und mit dem zur Verfügung stehenden För-
derinstrumentarium u. a. aus den folgenden Mitteln 
unterstützt: 

- der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), 

- dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE), 

- dem Europäischen Sozialfonds (ESF), 
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- dem Konjunkturpaket II (Initiative Niedersachsen) 
und 

- sonstigen Landesmitteln. 

Auf diese Weise leistet die Landesregierung, wie in 
anderen Teilen des Landes auch, einen Beitrag 
zur Bewältigung der strukturellen Herausforderun-
gen vor Ort. 

Insbesondere die Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der regionale Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 
trägt dem Grundgedanken einer besonderen För-
derung strukturschwacher Gebiete durch vier För-
dersatzabstufungen Rechnung. Sowohl Goslar als 
auch Osterode am Harz sind in der Förderperiode 
2007 bis 2013 als C-Fördergebiete, also Gebiete 
der zweithöchsten Förderstufe, ausgewiesen. 
Durch die Schaffung und Sicherung von dauerhaf-
ten Arbeitsplätzen soll so ein Ausgleich von Stand-
ortnachteilen auch in strukturschwachen Regionen 
erzielt werden. 

Eine zielgerichtete Förderung, und damit eine 
nachhaltige Unterstützung der wirtschaftlichen 
Entwicklung, ist aber nur dann möglich, wenn sich 
die Förderung nicht vorrangig an der Frage der 
Bedürftigkeit, sondern vor allem an der Wirkung 
auf Wachstum und Beschäftigung ausrichtet. Im 
Sinne eines effizienten und effektiven Einsatzes 
von öffentlichen Mitteln muss eine nachhaltige 
Wirtschaftsförderung darauf ausgerichtet sein, ein 
Maximum an Wirtschaftswachstum und Arbeits-
plätzen zu erzielen. Durch die regionale Struktur-
politik etwa werden die Regionen darin unterstützt, 
vielversprechende Projektideen im Hinblick auf 
Wachstum und Beschäftigung zu entwickeln und 
umzusetzen. 

Dieses vorausgeschickt, werden die Fragen na-
mens der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Im Rahmen der einzelbetrieblichen Investiti-
onsförderung der GRW werden Vorhaben zur Er-
richtung oder Erweiterung eines Betriebs, zur Di-
versifizierung oder grundlegenden Änderung der 
Produktion und zur Übernahme einer stillgelegten 
oder von der Stilllegung bedrohten Betriebsstätte 
unterstützt. 

Im Zeitraum 2004 bis 2009 sind Unternehmen in 
den Landkreisen Goslar und Osterode am Harz mit 
28,2 bzw. 20,6 Millionen Euro aus Mitteln der ein-
zelbetrieblichen Investitionsförderung gefördert 
worden. In Summe wurden damit 147 Unterneh-
men unterstützt, 93 in Goslar und 54 in Osterode 
am Harz. 

Im Landkreis Osterode wurden pro Jahr durch-
schnittlich knapp 3,5 Millionen Euro an Fördermit-
teln gewährt, ohne dass ein im Zeitverlauf eindeu-
tiger Trend zu erkennen wäre. Mit diesen Investiti-
onen konnten seit 2004 insgesamt 882 Arbeits-
plätze gesichert und 1 210 Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. 

Im Landkreis Goslar wurden unternehmerische In-
vestitionen pro Jahr mit durchschnittlich knapp 
4,7 Millionen Euro unterstützt. Damit konnten ins-
gesamt 467 Arbeitsplätze gesichert und 606 Ar-
beitsplätze geschaffen werden. Obwohl sich auch 
in Goslar kein eindeutiger Trend abzeichnet, lag 
die Förderung in 2009 mit knapp 11 Millionen Euro 
deutlich über dem Schnitt der vorangegangenen 
Jahre. 

Aus Mitteln der einzelbetrieblichen Investitionsför-
derung (GRW) konnten in den Landkreisen Goslar 
und Osterode am Harz somit seit 2004 durch den 
Einsatz von insgesamt knapp 49 Millionen Euro 
Fördermitteln mehr als 2 000 Arbeitsplätze erhal-
ten oder neu geschaffen werden. 

Zu 2: Durch die Initiative Niedersachsen setzt die 
Landesregierung gemeinsam mit den Kommunen 
seit dem 20. Februar 2009 das Konjunkturpro-
gramm II um. Insgesamt werden knapp 1,4 Milliar-
den Euro in Niedersachsen investiert; davon entfal-
len 600 Millionen Euro auf die kommunale Ebene. 

Finanzminister Möllring hat in seiner Einjahresbi-
lanz ein positives Fazit gezogen: Nach einem Jahr 
Laufzeit sind bereits 1,1 Milliarden Euro Landes-
mittel in konkreten Vorhaben gebunden. Ein-
schließlich des über den notwendigen Eigenanteil 
der Kommunen hinaus eingesetzten Geldes liegt 
das gesamte Investitionsvolumen sogar bei 
1,3 Milliarden Euro. 

Im Landkreis Goslar wurden seit dem 20. Februar 
2009  121 Vorhaben mit einem Gesamtinvestiti-
onsvolumen von 30,3 Millionen Euro begonnen, 
geplant oder bereits umgesetzt. Der Förderanteil 
(als Summe der Bundes- und Landesmittel) beträgt 
20,2 Millionen Euro. 

In Osterode am Harz wurden 54 Vorhaben mit ei-
nem Gesamtvolumen von 6,5 Millionen Euro be-
gonnen, geplant oder bereits umgesetzt. Der För-
deranteil beträgt hier 5,0 Millionen Euro. 

Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden durch 
die Initiative Niedersachsen damit in den Landkrei-
sen Goslar und Osterode seit Februar 2009 insge-
samt knapp 37 Millionen Euro investiert. In der 
Hauptsache kommt die Förderung Investitionen in 
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die Bildungsinfrastruktur zugute, seien es Kinder-
gärten oder -tagesstätten, Schulen oder Hoch-
schulen. In den beiden Harzer Landkreisen entfal-
len rund 25 Millionen Euro auf Investitionen in den 
Bildungsbereich und stärken damit neben der loka-
len und regionalen Wirtschaft vor allem auch die 
Zukunftsfähigkeit der Region. 

Zu 3: Zur Stärkung der regionalen Wirtschaft wird 
neben der einzelbetrieblichen Investitionsförderung 
(siehe Antwort zu Frage 1) eine Reihe weiterer 
Förderinstrumente angewandt, die sich aus Mitteln 
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), des Europäischen Sozialfonds (ESF) und 
aus Landesmitteln finanzieren. 

Die Landkreise Goslar und Osterode am Harz 
wurden in den Jahren 2004 bis 2009, zusätzlich zu 
der oben angeführten einzelbetrieblichen Förde-
rung, mit insgesamt 26,8 Millionen Euro unterstützt 
- davon entfallen 18,1 Millionen auf Goslar und 
8,7 Millionen auf Osterode. 

Mit insgesamt rund 10 Millionen Euro (7,9 Millionen 
Euro in Goslar, 2,5 Millionen Euro in Osterode) 
nimmt die Förderung von Investitionen in die tou-
ristische Infrastruktur hier einen Spitzenplatz ein. 
Auf diese Weise wird nicht nur die Attraktivität der 
Tourismusdestination Harz gestärkt, sondern auch 
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im Harz unter-
stützt. 

Im Landkreis Osterode, als traditionellem Indust-
riestandort, flossen seit 2004 knapp 3 Millionen Eu-
ro in den Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruk-
tur. Auf diese Weise konnte ein Beitrag dazu ge-
leistet werden, eine wettbewerbsfähige und hoch-
wertige Infrastruktur bereitzustellen, um Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigung in der Region 
zu ermöglichen. 

Im Landkreis Goslar lag mit rund 6 Millionen Euro 
ein weiterer Schwerpunkt auf der Förderung von 
Innovationen in Wirtschaft und Wissenschaft.  

Im Zeitverlauf seit 2004 zeigt sich bei beiden 
Landkreisen kein eindeutiger Trend. Die Zahlen für 
2009 liegen jedoch in Goslar mit rund 2,2 Millionen 
Euro deutlich unter dem Schnitt der Vorjahre von 
3,2 Millionen Euro. 

Zusammen mit der einzelbetrieblichen Investitions-
förderung sind damit von 2004 bis 2009 insgesamt 
rund 75 Millionen Euro an Fördermitteln in die 
Landkreise Goslar und Osterode am Harz geflos-
sen. 

 

Anlage 36 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 38 des Abg. Hans-Christian Biallas 
(CDU) 

Gemeinsames Europäisches Asylsystem 

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam 
(1999) arbeitet die Europäische Union am Auf-
bau eines Gemeinsamen Europäischen Asyl-
systems. Während sich die erste Harmonisie-
rungsphase auf die Schaffung von Mindest-
standards beschränkte, sollen nun auf der 
Grundlage der erheblich ausgeweiteten EU-
Kompetenzen durch den Vertrag von Lissabon 
ein gemeinsames Asylverfahren und ein ein-
heitlicher Schutzstatus eingeführt und die prak-
tische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
verbessert werden. Im Rahmen der zweiten 
Phase der Asylrechtsharmonisierung hat die 
Kommission seit Dezember 2008 eine Reihe 
von Vorschlägen zur Änderung geltender Legis-
lativakte bzw. zur Intensivierung der prakti-
schen Zusammenarbeit im Asylbereich vorge-
legt. 

Die Europäische Kommission hat am 
21. Oktober 2009 die Entwürfe zur Verfahrens-
richtlinie und zur Anerkennungsrichtlinie vorge-
legt.  

Mit der Verfahrensrichtlinie sollen ein einheitli-
ches Verfahren geschaffen, der Zugang zum 
Verfahren in Anlehnung an die EuGH-Recht-
sprechung verbessert, die Ausnahmeregelun-
gen reduziert und zusätzliche Verfahrensgaran-
tien für bestimmte Personengruppen (z. B. Op-
fer sexueller Gewalt, Folteropfer) eingeführt 
werden. Ziel des Vorschlags sind des Weiteren 
eine Vereinfachung und Konsolidierung verfah-
rensrechtlicher Begriffe und prozessualer Hilfs-
mittel sowie eine bessere Übereinstimmung 
zwischen den Asylrechtsinstrumenten. Damit 
sollen u. a. Sekundärbewegungen von Asylbe-
werbern zwischen den Mitgliedstaaten vermie-
den werden, soweit diese Bewegungen durch 
Unterschiede zwischen den Verfahrensvor-
schriften hervorgerufen werden.  

Die Vorgaben der Anerkennungsrichtlinie wer-
den nach Auffassung der Kommission derzeit in 
den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausge-
legt, sodass die Wahrscheinlichkeit, in der Eu-
ropäischen Union als Flüchtling anerkannt zu 
werden, in den Mitgliedstaaten stark voneinan-
der abweicht. Das führt - neben anderen rele-
vanten Faktoren - zu erheblichen Weiterwande-
rungen von Asylsuchenden innerhalb der EU. 
Vor diesem Hintergrund hat die Kommission ei-
ne Neufassung der Richtlinie des Rates vom 
29. April 2004 über Mindestnormen für die An-
erkennung und den Status von Drittstaatsange-
hörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder 
als Personen, die anderweitig internationalen 
Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes vorgeschlagen. Mit der 
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Anerkennungsrichtlinie sollen höhere Schutz-
standards bei den Schutzgründen und dem In-
halt des zu gewährenden Schutzes im Einklang 
mit internationalen Normen erreicht werden und 
die Schutznormen weiter harmonisiert werden, 
um die Sekundärmigration einzudämmen, so-
fern Letztere auf unterschiedliche einzelstaatli-
che Rechtsvorschriften und Entscheidungsprak-
tiken sowie ein unterschiedliches Niveau der in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten zuerkannten 
Rechte zurückzuführen ist. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung grund-
sätzlich die gemeinsame europäische Asylpoli-
tik der Europäischen Union? 

2. Wie bewertet die Landesregierung die von 
der Kommission am 21. Oktober 2010 vorge-
legten Richtlinien? 

3. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass 
es zu einer intensiveren Zusammenarbeit in der 
Asylpolitik kommen sollte? 

Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Biallas 
beantworte ich namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu 1: Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
haben sich im Vertrag von Lissabon zur Entwick-
lung eines Gemeinsamen Europäischen Asylsys-
tems verpflichtet. Die EU-Kommission beabsichtigt 
deshalb, ihre Vorschläge für die Normsetzung so 
rechtzeitig vorzulegen, dass die Harmonisierung 
des Asylrechts bis Ende 2012 abgeschlossen wer-
den kann. Nach Auffassung der Landesregierung 
ist die EU aber von einer zufriedenstellenden Har-
monisierung des Asylrechts noch weit entfernt. 
Das zeigt sich u. a. darin, dass das Bundesverfas-
sungsgericht in einstweiligen Verfahren die Rück-
überstellung von Asylbewerbern nach Griechen-
land untersagte, weil es die dortigen Unterbrin-
gungs- und Verpflegungsbedingungen als unzurei-
chend ansah - mit der Folge, dass in diesen Fällen 
die Anwendung des Dublin-Verfahrens, bezogen 
auf Griechenland, einstweilen ausgesetzt wurde. 
Es bestehen somit bereits im Zusammenhang mit 
der ersten Harmonisierung der Asylsysteme auf 
der Basis von Mindestnormen immer noch be-
trächtliche Unterschiede zwischen den Mitglied-
staaten. Daher müssen die Schwerpunkte zu-
nächst weiterhin auf der Harmonisierung der bishe-
rigen Schutzstandards im Rahmen einer prakti-
schen Zusammenarbeit liegen. Aus Sicht der Nie-
dersächsischen Landesregierung macht es keinen 
Sinn, weitergehende verbindliche Regelungen zu 
erlassen, wenn nicht sichergestellt ist, dass sie von 
einzelnen Mitgliedstaaten auch angewandt werden 
können. Die Landesregierung wird sich daher wei-

terhin dafür einsetzen, dass weitere Schritte zur 
Harmonisierung auf europäischer Ebene erst dann 
gegangen werden, wenn die zuvor erlassenen Re-
gelungen einheitlich in allen EU-Mitgliedstaaten 
angewendet werden. 

Zu 2: Die Kommissionsvorschläge zur Überarbei-
tung der Anerkennungs- und Verfahrensrichtlinie 
sollen besseren Schutzstandards, einheitlichen 
Rahmenbedingungen sowie einem effizienteren 
und abgestimmten Asylsystem dienen. Beide Vor-
schläge befinden sich noch im Abstimmungspro-
zess. Der Bundesrat hat in seinen Beschlüssen 
vom 18. Dezember 2009 zu beiden Vorschlägen 
Stellung genommen. Die Vorschläge für diese Be-
schlüsse wurden von Niedersachsen gemeinsam 
mit anderen Ländern erarbeitet. Im Hinblick auf die 
Bewertung der beiden Richtlinienvorschläge kann 
zusammenfassend gesagt werden, dass der Bun-
desrat die Bemühungen der EU-Kommission, die 
Harmonisierung der Asylsysteme der Mitgliedstaa-
ten voranzubringen, grundsätzliche anerkennt. 
Gleichzeitig warnt der Bundesrat jedoch vor einem 
übereilten EU-Rechtsetzungsverfahren, wenn das 
zulasten der Qualität der Arbeit geht. Hinsichtlich 
der Anerkennungsrichtlinie bedürfe es zunächst 
einer fundierten Bewertung der Asylrechtsnormen 
aus der ersten Phase, bevor ein weiteres Recht-
setzungsverfahren folgen könne. Zur Verfahrens-
richtlinie vertritt der Bundesrat die Auffassung, 
dass gegenüber dem Ziel, gleichermaßen höhere 
wie einheitlichere Schutzstandards zu gewährleis-
ten, die Bemühungen zur Sicherstellung einer ein-
heitlichen und vollständigen Anwendung der gel-
tenden europäischen Mindeststandards der ersten 
Harmonisierungsphase in allen Mitgliedstaaten 
Vorrang haben müssen. Die Niedersächsische 
Landesregierung wird den Abstimmungsprozess in 
diesem Sinne weiterhin aufmerksam verfolgen und 
begleiten. 

Zu 3: Die Frage nach der Notwendigkeit einer in-
tensiveren Zusammenarbeit in der Asylpolitik kann 
mit Ja beantwortet werden. Die im Jahre 2005 ver-
öffentlichten Richtlinien über die Asylanerkennung 
und das Asylverfahren enthalten neben verbesse-
rungsbedürftigen Passagen aus der Sicht der Lan-
deregierung auch Defizite, weil die geschaffenen 
Standards immer noch nicht einheitlich angewandt 
werden. Diese Defizite können nur durch gründli-
che Evaluierungen und verlässliche Absprachen 
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union beseitigt werden. Ein Gemeinsames Euro-
päisches Asylsystem ist ein komplexes Gebilde, 
das ohne engmaschige Zusammenarbeit nicht rea-
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lisiert werden kann. Dabei gilt es, den Grundsätzen 
der Verhältnismäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
Rechnung zu tragen. Maßnahmen, die zugunsten 
einer Verbesserung der Zusammenarbeit ergriffen 
werden, müssen dort ihre Grenzen finden, wo der 
bürokratische Aufwand den Nutzen einer koordi-
nierten Vorgehensweise überschreitet. Auch hier-
auf wird die Niedersächsische Landeregierung 
achten. 

 

Anlage 37 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf 
die Frage 39 der Abg. Jens Nacke und Dorothee 
Prüssner (CDU) 

Niedersachsens Beitrag zur Deutschen Digi-
talen Bibliothek (DDB) 

Im Dezember 2009 hat das Bundeskabinett die 
Errichtung einer Deutschen Digitalen Bibliothek 
(DDB) gebilligt. Die DDB wird in die Euro-
päische Digitale Bibliothek Europeana inte-
griert. Ihre Errichtung hat der Rat der Euro-
päischen Union auf Vorschlag der EU-Kommis-
sion bereits 2006 beschlossen. Das kulturelle 
Erbe und wissenschaftliche Informationen sol-
len in Deutschland und Europa digital erfasst 
und über das Internet für jedermann erreichbar 
werden. Mit der DDB sollen die Datenbanken 
von über 30 000 Kultur- und Wissenschaftsein-
richtungen in Deutschland vernetzt und durch 
spezielle Werkzeuge erschlossen werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Ist Niedersachsen am Projekt der Deutschen 
Digitalen Bibliothek beteiligt? Wenn ja, wie sieht 
diese Beteiligung aus? 

2. Welche niedersächsischen Institutionen sind 
an der Deutschen Digitalen Bibliothek beteiligt? 

3. Wie bewertet die Landesregierung die Zu-
sammenarbeit der Bayerischen Staatsbibliothek 
mit Google u. a. in dem Projekt Google Editi-
ons? 

Die Bundesregierung hat am 19. März 2008 den 
Umsetzungsplan 2008 zum Regierungsprogramm 
„Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovatio-
nen“ einschließlich des Programms „E-Govern-
ment 2.0“ beschlossen. Eines der neu im Portfolio 
des E-Government-Programms aufgenommenen 
Projekte ist die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) 
(Arbeitstitel) als zentrales Netzwerk von Kultur- 
und Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland. 
Das Konzept der DDB ist in „Gemeinsamen Eck-
punkten von Bund, Ländern und Kommunen zur 
Errichtung der DDB“ zusammengefasst worden. 
Diese Eckpunkte berücksichtigen die Ergebnisse 

der Studie „Auf dem Weg zur DDB“, die von der 
Fraunhofer-Gesellschaft im Auftrag des Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und Medien er-
arbeitet wurde. Die Studie beschreibt, welche prak-
tischen Schritte erforderlich sind und welche Inves-
titionen mit dem Aufbau und Betrieb der DDB vor-
aussichtlich verbunden sein werden. Am 3. Sep-
tember 2009 hat die Kultusministerkonferenz 
(KMK) dem Verwaltungs- und Finanzabkommen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
den Ländern über die Errichtung und den Betrieb 
der DDB zugestimmt. Die Finanzministerkonferenz 
hat am 6. September 2009 diesem Verwaltungs- 
und Finanzabkommen ebenfalls zugestimmt. Nach 
diesem Abkommen ist vorgesehen, dass die Län-
der und der Bund ab 2011 jährlich bis zu 2,6 Milli-
onen Euro für den Betrieb der DDB zur Verfügung 
stellen. Die Mittel werden je zur Hälfte vom Bund 
und von den Ländern (Aufteilung nach Königstei-
ner Schlüssel) erbracht. Nach Ablauf von drei Jah-
ren ist eine externe Evaluierung bezüglich der Wei-
terführung und der finanziellen Entwicklung ge-
plant. 

Die Sichtbarmachung des kulturellen Erbes des 
Landes über das Medium Internet durch die DDB 
ist eine wichtige Aufgabe. Die Erhaltung, Erschlie-
ßung, Bereitstellung und Präsentation der in Archi-
ven, Museen, der Denkmalpflege und Bibliotheken 
als „Gedächtniseinrichtungen der Menschheit“ 
verwahrten Kulturgüter erfordern eine sparten- und 
länderübergreifende Zusammenarbeit. Hierbei geht 
es um Fragen des Bestandserhalts der Kulturgüter 
selbst, aber auch um Fragen, Aufgaben und Her-
ausforderungen, die im Kontext der Digitalisierung 
von Kulturgütern (Metadatenerschließung, Bereit-
stellung, Präsentation, Langzeitverfügbarkeit und 
Langzeitarchivierung) und des anhaltenden Booms 
des Internets entstehen.  

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet:  

Zu 1 und 2: Niedersachsen war an der Vorberei-
tung des Aufbaus der DDB von Anfang an über die 
Gremien der KMK aktiv beteiligt, sodass die Vor-
aussetzungen für ein aktives Mitgestalten der DDB 
sehr gut sind. Die Staats- und Universitätsbiblio-
thek Göttingen (SUB) und die Herzog-August-Bi-
bliothek Wolfenbüttel (HAB) haben bereits jetzt 
wichtige Bestände digitalisiert und werden diese in 
das entstehende DDB-Portal einbringen. Aufgrund 
dieser erfolgreichen Vorarbeiten hat die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) aktuell der HAB 
Wolfenbüttel und der SUB Göttingen große Mas-
sendigitalisierungsprojekte bewilligt. 
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Darüber hinaus werden in Niedersachsen die Akti-
vitäten im Kontext DDB durch das EFRE-Projekt 
„Digitale Schatzkammer Niedersachsens“ durch 
das MWK finanziell mit 600 000 Euro unterstützt 
(je zu 50 % aus Landesmitteln und aus EFRE-
Mitteln). Beteiligt sind an diesem Projekt die Lan-
desbibliotheken, das Landesarchiv und die Lan-
desmuseen. Dabei wird ein Internetportal des nie-
dersächsischen, kulturellen Erbes auf der Vorarbeit 
des Projekts www.opal-niedersachsen.de der Stif-
tung Niedersachsen aufgebaut werden. Hauptziel 
ist die direkte Integration und Präsentation des 
niedersächsischen kulturellen Erbes u. a. in die 
DDB und die Europäische Digitale Bibliothek Euro-
peana. 

An der SUB Göttingen wurde zudem mit der Pro-
duktionssteuerungs- und Portalsoftware Goobi (als 
open source veröffentlicht - www.goobi.org) ein 
wichtiger Baustein für die zu liefernde Infrastruktur 
der DDB entwickelt und in der Bund-Länder-
Fachgruppe zur DDB präsentiert. Niedersachsen 
strebt an, dass künftig beide Einrichtungen im 
Kompetenznetzwerk DDB noch stärkere Berück-
sichtigung finden. Die SUB Göttingen übernimmt 
hier bereits koordinierende Funktionen für mehrere 
Themenfelder. Außerdem ist die SUB Göttingen 
Mitglied der Bund-Länder Fachgruppe und hat we-
sentliche Teile der bisherigen DDB-Konzeptionen 
(technisches Konzept, GUI-Planungen) mitgestal-
tet. 

Zu 3: Wissenschaftliche Bibliotheken mit bedeu-
tendem Altbestand in Niedersachsen könnten un-
geachtet der beschriebenen Aktivitäten analog 
zum Vorgehen der Bayerischen Staatsbibliothek im 
Bereich der Altbestandsdigitalisierung prüfen, ob 
eine Kooperation mit Google Vorteile bringt. Bisher 
hat keine Bibliothek in Niedersachsen diese Frage 
an das MWK herangetragen. Ein Grund könnte 
sein, dass für wissenschaftliche Fragestellungen 
die Qualität der Google-Digitalisate kritisch hinter-
fragt wird, da eine Qualitätskontrolle nur sehr ein-
geschränkt und vollautomatisiert stattfindet. Über 
die DDB sollen die auf höchste Qualität ausgeleg-
ten Digitalisierungsprojekte von Bibliotheken, Ar-
chiven und Museen in die Öffentlichkeit gebracht 
werden. Die Bereitstellung elektronischer Inhalte in 
der Europeana und der DDB ist ein wichtiger Bei-
trag für die Weiterentwicklung der Wissens- und In-
formationsgesellschaft. 

Digitalisierte Bücher sind 24 Stunden am Tag ver-
fügbar und können an jedem Ort der Welt gelesen 
werden. Es ist Aufgabe der Bibliotheken, den Zu-
gang zu Informationen für die Menschen bereitzu-

stellen. Daher ist auch das Internet für Bibliotheken 
ein geeignetes Medium. Eine Kooperation mit 
Google im Projekt Google Books, wie sie in 
Deutschland zuerst die Bayerische Staatsbiblio-
thek München eingegangen ist, darf daher nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. Allerdings 
kommt es entscheidend auf die Ausgestaltung der 
Verträge mit Google an. Die Information aus den 
Beständen der Bibliotheken und dem in unter-
schiedlichen Institutionen bewahrten kulturellen 
Erbe des Landes muss auch bei einer Kooperation 
mit Google öffentlich und entsprechend den Re-
geln der Bibliotheken über die Informationskanäle 
der Bibliotheken oder anderer Institutionen zur Ver-
fügung stehen.  

Unter der Bezeichnung „Google Editions“ hat das 
Unternehmen einen neuen Dienst für den Vertrieb 
elektronischer Bücher angekündigt. Ob eine Ko-
operation mit der Bayerischen Staatsbibliothek 
München geplant ist, ist der Landesregierung nicht 
bekannt. 

 

Anlage 38 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz auf 
die Frage 40 des Abg. Reinhold Coenen (CDU) 

Kopenhagen und IPCC - Wie geht es mit 
dem internationalen Klimaschutz weiter? 

Aufgrund des weltweiten Ausstoßes von klima-
schädlichen Treibhausgasen muss Klima-
schutzpolitik global ausgerichtet sein. Daher ist 
es notwendig, dass die entscheidenden klima-
politischen Weichenstellungen von der interna-
tionalen Staatengemeinschaft auf Vertragsstaa-
tenkonferenzen in verbindlichen Vereinbarun-
gen vorgenommen werden. Vor diesem Hinter-
grund ist es aus Sicht von Fachleuten bedauer-
lich, dass es auf der UN-Klimakonferenz in Ko-
penhagen im Dezember 2009 nicht zu den von 
der EU vorgeschlagenen Vereinbarungen über 
konkrete Reduktionspflichten für Industrieländer 
und angemessene Emissionsobergrenzen für 
Schwellen- und Entwicklungsländer gekommen 
ist. Als weiteren Rückschlag für den internatio-
nalen Klimaschutz sehen Fachleute auch die 
mittlerweile festgestellten Fehler im jüngsten 
Bericht des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), die Zweifel an der Arbeit des 
Weltklimarates aufkommen lassen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Ergeb-
nisse der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen? 

2. Welche Organisationen und Einrichtungen 
aus Niedersachsen haben am UN-Klimagipfel 
teilgenommen? 
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3. Wie beurteilt die Landesregierung die be-
kannt gewordenen methodischen und empiri-
schen Mängel des IPCC-Berichts, und welche 
Schlussfolgerungen sind daraus für die Klima-
schutzpolitik zu ziehen? 

Die globale Dimension des Klimawandels erfordert 
weltweit wirksame Lösungen. Daher müssen die 
Grundvoraussetzungen für erfolgreichen Klima-
schutz auf internationaler Ebene geschaffen wer-
den. Eine entscheidende Bedeutung kommt hier-
bei den Vertragsstaatenkonferenzen (COP) der 
Klimarahmenkonvention (UNFCCC) zu. 

Vom 7. bis 18. Dezember 2009 fand in Kopenha-
gen die 15. Vertragsstaatenkonferenz der Klima-
rahmenkonvention statt. Die Kopenhagener Konfe-
renz wurde im Vorfeld zu den wichtigsten und 
komplexesten der Konferenzen in der Historie der 
Klimarahmenkonvention gezählt, weil es dort um 
ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll 
gehen sollte. Das Kyoto-Protokoll von 1997 hat 
zum Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen in den 
Industrieländern bis spätestens 2012 um rund 5 % 
unter das Niveau von 1990 zu senken. Diese so-
genannte erste Verpflichtungsperiode endet 2012. 
Insofern ist beizeiten eine Anschlussregelung not-
wendig. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die Landesregierung beurteilt die Ergebnisse 
der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen als insge-
samt unbefriedigend. Insbesondere bedauert die 
Landesregierung, dass es nicht gelungen ist, 
Emissionsobergrenzen für die Zeit nach 2012 zu 
vereinbaren. Jedoch enthält die Erklärung von Ko-
penhagen (Copenhagen Accord) nach Einschät-
zung der Landesregierung Ansatzpunkte für weite-
re Verhandlungen in diese Richtung. Zu nennen ist 
in diesem Zusammenhang vor allem das im ersten 
der insgesamt zwölf Punkte der Erklärung von Ko-
penhagen festgehaltene Ziel, den globalen Anstieg 
der Durchschnittstemperatur gegenüber dem vor-
industriellen Zeitalter auf 2 Grad zu begrenzen. 
Daher kommt es aus Sicht der Landesregierung 
darauf an, in den anstehenden Folgekonferenzen 
die Erklärung von Kopenhagen zu konkretisieren 
und in operationale Zwischenziele zu überführen. 

Zu 2: An der 15. Vertragstaatenkonferenz in Ko-
penhagen nahmen die Mitgliedstaaten der Klima-
rahmenkonvention teil. Welche Organisationen 
und Einrichtungen aus Niedersachsen sich wäh-
rend der Vertragsstaatenkonferenz in Kopenhagen 
aufhielten, ist der Landesregierung nicht bekannt. 
Der Landesregierung ist lediglich darüber infor-

miert, dass seitens der Weser-Ems Regional Inno-
vation Strategy (RIS) aus Oldenburg eine Delega-
tion in Kopenhagen angemeldet wurde. 

Zu 3: Die Landesregierung bedauert die bekannt 
gewordenen methodischen und empirischen Män-
gel des IPCC-Berichtes. Die zentralen Aussagen 
des IPCC-Berichtes bleiben aus Sicht der Landes-
regierung davon indes unberührt. 

 

Anlage 39 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 41 des Abg. Victor Perli (LINKE) 

Erst Kritik von Gewerkschaften und DIE 
LINKE, jetzt auch vom CDU-Landtags-
abgeordneten Frank Oesterhelweg - Wann 
verbessert die Landesregierung die Situati-
on der Polizeibeschäftigten im Landkreis 
Wolfenbüttel und darüber hinaus? 

Mit zwei  auf seiner Internetseite veröffentlich-
ten Presseerklärungen hat der CDU-Landtags-
abgeordnete Frank Oesterhelweg aus dem 
Landkreis Wolfenbüttel in den letzten Wochen 
die „erkennbare Unterversorgung, teilweise ho-
he Krankenstände und ungünstige Altersstruk-
turen“ bei der Wolfenbütteler Polizei kritisiert 
und eine Aufstockung des Personals als „drin-
gend notwendig“ eingefordert. „Nicht nur im Po-
lizeikommissariat Wolfenbüttel wird es eng, ge-
rade auch die ländlichen Polizeistationen in 
Cremlingen, Schöppenstedt und Schladen so-
wie die Salzgitter zugeordnete Station in Bad-
deckenstedt haben schon jetzt erhebliche Pro-
bleme,“ meint Oesterhelweg. Mängel seien vor 
allem in den Bereichen Prävention, Verkehrs-
überwachung und Präsenz auszumachen. In 
anderen Bereichen der zuständigen Polizeidi-
rektion Braunschweig, etwa im Landkreis Helm-
stedt, seien die Verhältnisse „deutlich günsti-
ger“.  

Zudem müsse die Motivation der Beamten im 
Blick behalten werden. Angesichts der „Kür-
zungen in der jüngsten Vergangenheit“ und der 
„erkennbaren Defizite und Schieflagen“ infolge 
der Polizeireform, die „insgesamt sicher sinnvoll 
und erfolgreich gewesen“ sei, frage er sich, „ob 
der aktuell diskutierte Wegfall der Aufstiegs-
möglichkeiten so richtig ist“. Zudem fehlten Mo-
biltelefone, Digitalkameras und Laptops.  

Obwohl kein Adressat der Kritik genannt wird, 
richtet sie sich aufgrund der Zuständigkeit der 
CDU/FDP-geführten Landesregierung zweifels-
ohne an das Innenministerium. Eine ähnliche 
Kritik wurde in den Haushaltsberatungen des 
Landtags wiederholt von der Fraktion DIE LIN-
KE und außerhalb des Landtags von der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP) vorgebracht.  
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So hieß es bereits in der Landtagsrede der In-
nenpolitikerin Pia Zimmermann (DIE LINKE) am 
15. Dezember 2009: „Die Arbeit der Polizei in 
Niedersachsen ist bedeutend. Wenn wir gute 
Arbeit haben wollen, dann muss diese auch 
entsprechend entlohnt werden. Das passiert 
hier aber nicht. Im Gegenteil: Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld wurden gestrichen. Im nieder-
sächsischen Polizeidienst besteht ein Beförde-
rungsstau. All das führt nicht dazu, dass die 
Motivation unserer Polizistinnen und Polizisten 
gestärkt wird. Deshalb schlagen wir in unserem 
Änderungsantrag eine Erhöhung des Mittelan-
satzes um knapp 13 Millionen Euro vor, um 500 
Stellenanhebungen vorzunehmen und die Er-
schwerniszulage auf 5 Euro pro Stunde zu er-
höhen. Das sind erste Schritte, um die Attrakti-
vität des Polizeiberufs zu steigern.“ Im Vorjahr 
hatte sie zudem die Ausgabe von kostenlosen 
Diensthandys und wetterfester Regenjacken für 
Polizeibeamte gefordert. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie stellt sich die Personal- und Ausstat-
tungssituation der Polizeistationen im Landkreis 
Wolfenbüttel einschließlich der Station in Bad-
deckenstedt aus ihrer Sicht dar? (Bitte durch 
die Zahl der jeweiligen Personalstellen und Da-
ten zu Krankenständen und Altersstrukturen be-
legen.)  

2. Wie stellt sich die Personal- und Ausstat-
tungssituation der Polizeiinspektion Salzgit-
ter/Wolfenbüttel/Peine im regionalen und im 
landesweiten Vergleich dar? Ist die Polizeiin-
spektion im Allgemeinen oder die Polizei im 
Landkreis Wolfenbüttel im Speziellen schlechter 
gestellt?  

3. Ergibt sich daraus für den Landkreis Wolfen-
büttel die Gefahr eines Kriminalitätsanstieges 
oder mit Blick auf Asse II eine erhöhte Gefähr-
dungslage? 

Die Landesregierung steht für eine quantitativ und 
qualitativ gestärkte Polizei. Durch zusätzliche Ein-
stellungen wurde seit 2003 dafür gesorgt, dass die 
Polizei aktuell über so viele Stellen für Polizeibe-
amtinnen und -beamte verfügt wie nie zuvor in der 
Geschichte des Landes. Aufgrund der in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten erfolgten Einstellungs-
praxis, die in den 1970er- bis in die 1980er-Jahren 
durch vergleichsweise hohe und danach bis Ende 
der 1990er-Jahre durch vergleichsweise niedrige 
Zahlen geprägt ist, verfügt die Polizei Niedersach-
sen - entsprechend den bundesweiten Trends - 
über eine Struktur, die eine Verschiebung des Al-
tersaufbaus zur Folge hat. 

Diese Situation wird zwar durch die von der Lan-
desregierung seit 2003 veranlassten 800 zusätzli-
chen Einstellungen abgemildert, sie kann jedoch 
nicht gänzlich aufgefangen werden. Insofern nimmt 
die Zahl älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

derzeit zu. Den damit verbundenen spezifischen 
Rahmenbedingungen ist verstärkt Rechnung zu 
tragen. 

Die Verteilung von Stellen und der Personalnach-
ersatz im Polizeivollzugsdienst erfolgen in einem 
mit den Polizeibehörden abgestimmten und kon-
sensualen Verfahren. Während die frühere Perso-
nalverteilung vorrangig an der vorhandenen Orga-
nisationsstruktur ausgerichtet war, basiert das jet-
zige Konzept viel stärker auf den Belastungs- und 
Strukturdaten des jeweiligen Zuständigkeitsberei-
ches. Durch das Ministerium erfolgt eine Verteilung 
auf die Polizeidirektionen, die Verteilung innerhalb 
der Direktionen erfolgt in Anlehnung an das lan-
desweite Konzept in eigener Zuständigkeit. Dabei 
werden bei Bedarf die Parameter den behörden-
spezifischen Besonderheiten angepasst und regi-
onale Spezifika und Schwerpunkte berücksichtigt. 
Im Verteilungskonzept werden keine Unterschei-
dungen der einzelnen Dienstzweige - wie Einsatz- 
und Streifendienst, Ermittlungsbereiche oder Poli-
zeistationen - vorgenommen. Die konkrete Zuord-
nung erfolgt erst auf Ebene der Polizeiinspektion, 
also dort, wo spezifische Problemstellungen be-
kannt sind und die polizeiliche Verantwortlichkeit 
mit entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten 
wahrzunehmen ist. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage 
auf Basis der von der Polizeidirektion (PD) Braun-
schweig zugelieferten Informationen namens der 
Landesregierung wie folgt: 

Zu 1 und 2: Nach Mitteilung der PD Braunschweig 
findet das Landeskonzept zur Personalverteilung 
auch auf Direktionsebene Anwendung und führt 
unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten 
zu einer ausgewogenen Personalzuweisung an die 
einzelnen Inspektionen. Veränderungen in der 
Personalstärke innerhalb der Polizeiinspektion (PI) 
auf Ebene der Landkreise sind Ergebnis einer ver-
änderten Aufgabenstellung und -wahrnehmung. 
Eine Betrachtung der Personalstärken hat sich 
deshalb an den zu erfüllenden Aufgaben zu orien-
tieren. 

Das Durchschnittsalter der Polizeivollzugsbeamten 
in den regionalen Polizeidirektionen liegt derzeit 
bei rund 45 Jahre. Die PD Braunschweig weist mit 
rund 47,5 Jahren einen leicht darüber liegenden 
Altersschnitt auf. Das Durchschnittsalter in der PI 
Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel beträgt rund 48 Jah-
re und liegt damit geringfügig über dem Mittelwert 
der PD Braunschweig. Das Durchschnittsalter 
beim PK Wolfenbüttel liegt bei rund 47 Jahren. Mit 
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Blick auf die Polizeistationen liegt der Altersschnitt 
auf Ebene der PD Braunschweig bei rund 50 Jah-
ren. Das Durchschnittsalter beträgt in der  

- Polizeistation (PSt) Cremlingen (13 Beamte) rund 
50 Jahre, 

- PSt Schöppenstedt (11 Beamte) rund 49,5 Jahre, 

- PSt Schladen (10 Beamte) rund 51 Jahre, 

- PSt Baddeckenstedt (8 Beamte) rund 53 Jahre. 

Aus Gründen des Datenschutzes sind Altersanga-
ben zu den Polizeistationen Sickte, Remlingen und 
Börßum, in denen jeweils ein Beamter Dienst ver-
sieht, nicht aufgeführt.  

Das in den Polizeistationen in der Regel höhere 
Durchschnittsalter erklärt sich insbesondere da-
durch, dass dort vergleichsweise häufig besonders 
lebens- und berufserfahrene Beamtinnen und Be-
amten zum Einsatz kommen und diese dort ihre 
Zielverwendung anstreben und finden. 

Der Krankenstand in der PI Salzgitter/Peine/Wol-
fenbüttel lag im Jahr 2009 bei knapp unter 9 % und 
stellte sich, bezogen auf die Polizeistationen, wie 
folgt dar: PSt Cremlingen rund 9,5 %, PSt Schöp-
penstedt rund 5,9 %, PSt Schladen rund 5,8 % und 
PSt Baddeckenstedt rund 15,7 %. Zur Kompensa-
tion der besonderen Situation im Bereich der PSt 
Baddeckenstedt hat die PI unter Einbeziehung des 
örtlich zuständigen PK Salzgitter-Bad bereits viel-
schichtige Ausgleichsmaßnahmen veranlasst. Die 
Entwicklung wird durch die PD und die PI intensiv 
betrachtet und eng begleitet, um bei Bedarf weite-
re geeignete Maßnahmen veranlassen zu können. 

Nach Mitteilung der Behörde wird das Finanzvolu-
men der PD Braunschweig im Sachkostenbereich 
ausgewogen auf die Polizeiinspektionen verteilt. 
Da die Inspektionen im Sachkostenbereich budge-
tiert sind, können im Rahmen des zur Verfügung 
stehenden Volumens selbstständig Beschaffungen 
vorgenommen werden; ein landesweiter Vergleich 
erübrigt sich deshalb. 

Im Übrigen siehe Vorbemerkungen. 

Zu 3: Aus der Personal- und Ausstattungssituation 
ergibt sich für den Landkreis Wolfenbüttel weder 
die Gefahr eines Kriminalitätsanstieges noch mit 
Blick auf Asse II eine erhöhte Gefährdungslage. 

Der Landkreis Wolfenbüttel weist im Bereich der 
sogenannten Häufigkeitszahl, also der Anzahl der 
Straftaten pro 100 000 Einwohner, innerhalb der 
PD Braunschweig den niedrigsten Wert auf. Auch 
im Landesvergleich ist es ein Wert im unteren Be-

reich. Die Gefahr eines Kriminalitätsanstieges wird 
durch die PD Braunschweig derzeit nicht gesehen. 

Hinsichtlich der Frage nach einer erhöhten Ge-
fährdungslage durch die Schachtanlage Asse II 
liegen nach Beurteilung der PD Braunschweig zur-
zeit keine konkreten Erkenntnisse vor, die darauf 
hindeuten könnten. Eine polizeiliche Verstärkung 
ist nach Bewertung der PD derzeit nicht erforder-
lich. 

 

Anlage 40 

Antwort 

des Finanzministeriums auf die Frage 42 der Abg. 
Christa Reichwaldt (LINKE) 

„Die frei werdenden Ressourcen verbleiben 
im Bildungswesen“ - Interessieren die Lan-
desregierung ihre Aussagen von gestern 
nicht mehr? 

Die Landesregierung hat sich auf ihrer letzten 
Kabinettsklausur am 27. und 28. Januar 2010 
darüber verständigt, nicht alle frei werdenden 
Lehrerstellen im System zu belassen, sondern 
einen Teil der Stellen nicht wieder zu besetzen. 
Im Koalitionsvertrag heißt es zu diesem Thema, 
dass „aufgrund sinkender Schülerzahlen frei 
werdende Lehrerressourcen im Bildungssystem 
belassen werden“. Der Abgeordnete Kurt Her-
zog (DIE LINKE) befragte die Landesregierung 
in der 63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
zu dieser Aussage. Finanzminister Hartmut 
Möllring antwortete, dass es richtig sei, dass 
„frei werdende Ressourcen (im Bildungswesen) 
belassen werden, aber es steht dort nicht, dass 
alle belassen werden“. 

In der mittelfristigen Finanzplanung 2009 bis 
2013 heißt es aber: „Die aufgrund sinkender 
Schülerzahlen frei werdenden Ressourcen 
verbleiben im Bildungswesen“; die avisierten 
Personalausgaben sollen bis zum Jahr 2013 
um etwa 280 Millionen Euro steigen, der Ge-
samtetat des Kultusministeriums um 400 Millio-
nen Euro. Dieses Versprechen findet sich auch 
in der ersten Regierungserklärung wieder. An-
stelle des erkrankten Ministerpräsidenten er-
klärte sein damaliger Stellvertreter Walter Hir-
che: „Wir werden die frei werdenden finanziel-
len Ressourcen bei rückgehenden Schülerzah-
len im Bildungssystem belassen“ (2. Plenarsit-
zung am 27. Februar 2008). Darüber hinaus 
haben die Regierungschefs der Länder und die 
Bundesregierung auf dem Dresdner Bildungs-
gipfel am 22. Oktober 2008 beschlossen, dass 
die Ressourcenspielräume, die sich durch die 
demografische Entwicklung ergeben, „insbe-
sondere zur Verbesserung der Bildungsqualität“ 
einzusetzen sind. 
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Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Änderungen plant die Landesregie-
rung im Hinblick auf die eingangs zitierten Aus-
sagen aus der mittelfristigen Finanzplanung? 

2. Hat nach wie vor die Aussage aus der Regie-
rungserklärung vom 27. Februar 2008 Bestand, 
wonach alle finanziellen Ressourcen bei zu-
rückgehenden Schülerzahlen im Bildungssys-
tem bleiben? 

3. Wie wird die Landesregierung den oben zi-
tierten Beschluss des Dresdner Bildungsgipfels 
umsetzen und somit nicht nur den Status quo 
der Bildungsqualität erhalten, sondern ihn 
verbessern? 

Die Auffassung der Fragestellerin, dass sich die 
Landesregierung auf ihrer letzten Kabinettsklausur 
am 27. und 28. Januar 2010 bereits darüber ver-
ständigt habe, ob alle frei werdenden Lehrerstellen 
im System belassen werden oder ob ein Teil nicht 
wieder zu besetzen ist, trifft nicht zu. 

Richtig ist vielmehr, dass die Landesregierung in 
der Zukunftsklausur am 27. und 28. Januar 2010 
den Beschluss gefasst hat, MF, MK und MWK un-
ter Einbeziehung der StK zu beauftragen, einen 
Vorschlag zu entwickeln, inwieweit die aus der de-
mografischen Rendite entstehenden Handlungs-
spielräume im Interesse der nachfolgenden Gene-
rationen grundsätzlich zur Konsolidierung des Lan-
deshaushaltes herangezogen werden können. Die 
im Zusammenhang mit der Verwendung der de-
mografischen Rendite zu treffenden notwendigen 
politischen Entscheidungen werden in den kom-
menden Monaten im Rahmen des Haushaltsauf-
stellungsverfahren für den Haushaltsplan 2011 und 
den Beschlüssen zur Mipla 2010 bis 2014 vorbe-
reitet. Abschließende Entscheidungen sind frühes-
tens in der Haushaltsklausur der Landesregierung 
am 21. und 22. Juni 2010 zu erwarten. Die regie-
rungsinterne Meinungsbildung zu den in den Fra-
gen 1 und 2 aufgeworfenen Fragestellungen ist 
demgemäß noch nicht abgeschlossen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage im Namen der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die Landesregierung wird in ihrer Haushalts-
klausur am 21. und 22. Juni 2010 erstmals konkret 
über den Haushalt 2011 und die Mittelfristige Pla-
nung 2010 bis 2014 beraten. In den kommenden 
Wochen und Monaten werden diese Beratungen 
vorbereitet. Die regierungsinterne Meinungsbil-
dung ist demgemäß noch nicht abgeschlossen. 

Zu 2: Ja, die Aussage aus der Regierungserklä-
rung des damaligen stellvertretenden Ministerprä-
sidenten Walter Hirche, MdL, vom 27. Februar 

2008 hat weiterhin Bestand. Anders als die Frage-
stellerin es in der Formulierung ihrer Frage 2 zum 
Ausdruck bringt, hat der damalige stellvertretende 
Ministerpräsident allerdings nicht ausgeführt, dass 
„alle“ finanziellen Ressourcen bei zurückgehenden 
Schülerzahlen im Bildungssystem bleiben. 

Zu 3: Das Land Niedersachsen wird einen unter 
Berücksichtigung der haushaltswirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen quantitativ angemessenen 
und fachlich abgestimmten Beitrag zur Erreichung 
des 10-%-Ziels leisten. Bereits derzeit unternimmt 
das Land in einer schwierigen Finanzlage große 
Anstrengungen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit 
des Landes durch Investitionen in Bildung und For-
schung. 

 

Anlage 41 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 43 des Abg. Kurt Herzog (LINKE) 

Atomtransporte 

Laut Antwort der Bundesregierung vom 9. Fe-
bruar 2010 auf eine Frage der Linken liegt dem 
für die Erteilung von Genehmigungen nach § 4 
des Atomgesetzes zuständigen Bundesamt für 
Strahlenschutz ein Antrag der Firma Nuclear 
Cargo + Service GmbH vom 29. Juni 2006 für 
den Transport von maximal 16 Mischoxid-
(MOX)-Brennelementen von der Anlage Sella-
field in Großbritannien zum Kernkraftwerk 
Grohnde vor. Mit Änderungsantrag vom 11. Au-
gust 2009 wurde die Zahl der MOX-Brenn-
elemente auf acht reduziert. Früher wäre es 
laut Bundesregierung so gewesen, dass See-
transporte von MOX-Elementen aus Großbri-
tannien bzw. damals noch nach Großbritannien 
jeweils über Bremerhaven abgewickelt wurden. 
Der ursprünglich für Oktober 2009 vorgesehene 
Seetransport von MOX-Brennelementen aus 
Großbritannien in das AKW Grohnde musste 
aufgrund von Widerständen in den Seehäfen 
Cuxhaven und Bremerhaven auf unbestimmte 
Zeit verschoben werden, so die Antwort der 
Bundesregierung. 

Laut Weserbergland-Nachrichten vom 12. Fe-
bruar 2010 musste der Transport 2009 ver-
schoben werden, da aufgrund der öffentlichen 
Aufmerksamkeit die Sicherheit des Transports 
auch mit 2 500 Polizeibeamten nicht zu ge-
währleisten gewesen sei.  

Laut einer vom Bundesamt für Strahlenschutz 
am 4. März 2010 im Internet veröffentlichten 
Liste mit Transportgenehmigungen genehmigte 
das Bundesamt am 23. Februar 2010 zwei 
Brennelementetransporte aus Schweden zum 
Atomkraftwerk Grohnde. Die Transportgeneh-
migung ist bis zum 31. Juli 2010 befristet. In 
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zwei Transporten sollen insgesamt acht Brenn-
elemente für Druckwasserreaktoren aus Väste-
ras von Westinghouse Electric Sweden AB über 
See und Straße zum Atomkraftwerk Grohn-
de/Emmerthal transportiert werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Planungen, Anträge oder Genehmi-
gungen für Transporte zum AKW Grohnde sind 
der Landesregierung bekannt, und wie beurteilt 
die Landesregierung grundsätzlich den Trans-
port von Brennelementen angesichts der Ge-
fahr eines Zusammenpralls mit einem Propan-
gastransport mit anschließendem Feuer? 

2. Musste der für 2009 geplante Mischoxid-
Transport verschoben werden, da aufgrund der 
öffentlichen Aufmerksamkeit die Sicherheit des 
Transports auch mit 2 500 Polizeibeamten nicht 
zu gewährleisten war, und wie schätzt die Lan-
desregierung die Sicherheitslage bei den be-
vorstehenden Transporten zum AKW Grohnde 
ein? 

3. Ist eine Kalthantierung von Brennelementen 
in jedem Hafen vor einem Transport notwendig, 
und welche niedersächsischen Häfen haben 
bereits eine Kalthantierung mit Mischoxid- bzw. 
Uran-Brennelementen durchlaufen? 

Transporte frischer Brennelemente sind erforder-
lich, da sich die Fertigungsstätten für Brennele-
mente nicht am Standort der Kernkraftwerke befin-
den. Nach Abschluss einer Fertigungskampagne 
werden die in den Fertigungsstätten produzierten 
frischen Brennelemente im Rahmen der genehmig-
ten Transporte an das jeweilige Kernkraftwerk 
ausgeliefert, für das sie vorgesehen sind. Mit dem 
Einsatz von MOX-Brennelementen, in denen das 
bei der Wiederaufarbeitung anfallende Plutonium 
verarbeitet wird, werden Rücknahmeverpflichtun-
gen der Bundesrepublik Deutschland gegenüber 
dem Vereinigten Königreich und Frankreich erfüllt. 

Die Beförderung von radioaktiven Stoffen unter-
liegt strengen nationalen und internationalen Vor-
schriften, um den Schutz von Personen, Eigentum 
und der Umwelt zu gewährleisten. Dieses Schutz-
ziel wird im Wesentlichen durch das Konzept des 
„sicheren Versandstücks“ erreicht, wobei das Ver-
sandstück die Verpackung mit dem radioaktiven 
Inhalt darstellt. Bestimmte Versandstücktypen un-
terliegen dabei einem Zulassungsverfahren. Für 
die Zulassung von Versandstücken zur Beförde-
rung von radioaktiven Stoffen ist es erforderlich, 
die Übereinstimmung mit den anwendbaren natio-
nalen und internationalen Vorschriften nachzuwei-
sen. Die Zulassung der Versandstücke liegt im Zu-
ständigkeitsbereich des Bundesamtes für Strah-
lenschutz (BfS). Im Rahmen von Zulassungsver-
fahren werden vom Bundesamt für Materialfor-

schung und -prüfung (BAM) Fallversuche und Er-
hitzungsprüfungen an Behältertypen vorgenom-
men, um das Verhalten unter Extremsituationen 
einschätzen zu können. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündli-
che Anfrage namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu 1: Die atomrechtliche Genehmigung für den 
Transport von Brennelementen erteilt das BfS. Ei-
ne Liste der erteilten Transportgenehmigungen ist 
auf der von den Fragstellern zitierten Internetseite 
des BfS einzusehen.  

Niedersächsische Behörden erhalten in folgenden 
Fällen Kenntnis: 

Das Umweltministerium erhält im Rahmen der 
atomrechtlichen Aufsicht generelle Kenntnis über 
die Notwendigkeit eines Transports. Die frischen 
Brennelemente werden für die Nachladungen be-
reitgestellt. Über die Nachladungen berichtet der 
Betreiber dem Umweltministerium in Erfüllung der 
Auflagen der Genehmigung drei Monate vor dem 
Wiederanfahren der Anlage nach dem Brennele-
mentwechsel. Die vorlaufende Fertigung unterliegt 
der staatlichen Überwachung. 

Das Ministerium für Inneres, Sport und Integration 
erhält von sicherungsrelevanten Transporten aus-
nahmsweise schon im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens Kenntnis, wenn das BfS im Ein-
zelfall eine Stellungnahme aus polizeilicher Sicht 
einholt. 

Darüber hinaus gehen sogenannte 48-Stunden-
Meldungen, mit denen der Betreiber einen Trans-
port zwei Tage vor Beginn ankündigt, an das Mi-
nisterium für Inneres, Sport und Integration und an 
das Umweltministerium. Diese Meldungen sind als 
Verschlusssache eingestuft. 

Durch die Genehmigung des Transportes mit ei-
nem zugelassenen Transportbehälter durch das 
Bundesamt für Strahlenschutz erachtet dieses das 
Gefährdungspotenzial eines Transportes als ge-
ring und die Gefährdung durch den Transportvor-
gang als abgesichert. Diesem Urteil der Bundes-
fachbehörde schließt sich die Landesregierung an. 
Dieses schließt auch Verkehrsunfälle mit anderen 
Gefahrguttransporten ein. 

Zu 2: Die niedersächsische Polizei hatte hinsicht-
lich der Sicherung eines MOX-Transports von Sel-
lafield nach Grohnde im Herbst 2009 keine Beden-
ken. Sie hat weder auf eine Verlegung in einen 
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anderen Hafen noch auf eine Verschiebung des 
Transports hingewirkt. 

In den Jahren 2008/2009 fanden 15 Straßentrans-
porte mit radioaktivem Material in das Kernkraft-
werk (KKW) Grohnde statt. Diese Transporte wur-
den ohne Polizeibegleitung durchgeführt und ver-
liefen störungsfrei. Auch eine Antiatomdemonstra-
tion in Hameln am 6. Februar 2010, zu der das 
„Anti-Atom-Plenum Weserbergland“ überregional 
aufgerufen hatte und an der sich ca. 600 überwie-
gend aus dem bürgerlichen Spektrum stammende 
Personen beteiligten, verlief störungsfrei. 

Für künftige Brennelementetransporte in das KKW 
Grohnde ist unabhängig von der Herkunft des 
Transportguts nach Einschätzung der Polizeidirek-
tion Göttingen mit weiteren Protestaktionen durch 
das „Anti-Atom-Plenum Weserbergland“ zu rech-
nen. Dabei ist weiterhin von friedlichen Aktionsfor-
men wie beispielsweise Mahnwachen, Lichterket-
ten sowie Demonstrationen auszugehen. Unfriedli-
che Aktionen sind als unwahrscheinlich anzuse-
hen. 

Zu 3: Mit der Kalterprobung, die am 16. Juli 2009 
im Hafen von Cuxhaven stattgefunden hat, haben 
die englischen und deutschen Beförderer die tech-
nische Eignung der Hafeneinrichtung und des für 
den Transport vorgesehenen Schiffes (z. B. Ram-
pen) geprüft. Sie diente dem Nachweis der techni-
schen Sicherheit des Transports, die im Rahmen 
des atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
durch das Bundesamt für Strahlenschutz zu beur-
teilen ist. Ob und in welchen Fällen das Bundes-
amt für Strahlenschutz Kalterprobungen vor-
schreibt, ist der Landesregierung nicht bekannt. 
Die Landesregierung hat auch keine Kenntnis dar-
über, ob weitere Kalterprobungen stattgefunden 
haben. 

 

Anlage 42 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf 
die Frage 44 der Abg. Otto Deppmeyer, Clemens 
Große Macke, Swantje Hartmann, Reinhold Hil-
bers, Jörg Hillmer, Gabriele Kohlenberg, Axel 
Miesner, Dr. Karl-Ludwig von Danwitz und André 
Wiese (CDU) 

Bildungsurlaub in Niedersachsen 

Niedersachsen ist eines der Bundesländer, in 
denen es ein Bildungsurlaubsgesetz gibt. Hier-
nach haben niedersächsische Arbeitnehmer im 
Jahr grundsätzlich Anspruch auf fünf Tage be-

zahlte Freistellung für die Teilnahme an aner-
kannten Bildungsveranstaltungen. 

In früheren Jahren war die Freistellung von Ar-
beitnehmern für die Teilnahme an Weiterbil-
dungen in Betrieben häufig nicht sehr gern ge-
sehen. In der Regel wurde dort der Weiterbil-
dungsaspekt infrage gestellt. Inzwischen dürfte 
sich die Haltung der Unternehmen geändert 
haben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Was sind die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme von Bildungsurlaub? 

2. Wie stellen sich die Zahlen für beantragten 
und genehmigten Bildungsurlaub seit 2005 dar? 
Lassen sich hierdurch „typische“ Nutzer definie-
ren? Gibt es Veränderungen? 

3. Gibt es Erhebungen hinsichtlich thematischer 
Schwerpunkte bei den durchgeführten Bil-
dungsurlauben seit 2005, lassen sich Entwick-
lungen bzw. Tendenzen abschätzen? 

Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges 
Lernen sind die Grundlagen für die Zukunftsfähig-
keit von Gesellschaft und Wirtschaft und liegen 
somit im gemeinsamen Interesse von Beschäftig-
ten und Arbeitgebern. In diesem Zusammenhang 
ist der Bildungsurlaub ein wichtiges Instrument zur 
Vermittlung der notwendigen Qualifikationen. Es 
wird im Bundesvergleich in Niedersachsen am ef-
fektivsten genutzt und unterstützt die Bemühungen 
der Landesregierung im Rahmen der Qualifizie-
rungsinitiative. 

Gemäß § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Bil-
dungsurlaubsgesetzes (NBildUG) berichtet die 
Landesregierung dem Landtag einmal in jeder 
Wahlperiode über die Durchführung des Gesetzes. 
Die Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung 
hat vor Kurzem die Daten für den fünfjährigen Be-
richtszeitraum vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezem-
ber 2008 vorgelegt. Diese werden derzeit aufberei-
tet und dem Landtag im Laufe dieses Jahres zur 
Verfügung gestellt. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Gemäß § 2 NBildUG haben alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer einen Anspruch auf 
Bildungsurlaub, wenn sich ihr Arbeitsplatz in Nie-
dersachsen befindet. Der Anspruch kann erstmals 
sechs Monate nach Beginn des Arbeitsverhältnis-
ses geltend gemacht werden und besteht für die 
Teilnahme an gemäß § 10 NBildUG anerkannten 
Bildungsveranstaltungen. Die Anerkennung von 
Bildungsurlaubsveranstaltungen führt die Agentur 
für Erwachsenen- und Weiterbildung im Auftrag 
des Niedersächsischen Ministeriums für Wissen-
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schaft und Kultur durch. Eine Bildungsveranstal-
tung muss täglich mindestens je acht Unterrichts-
stunden (sechs Zeitstunden), am An- und Abreise-
tag mindestens je vier Unterrichtsstunden umfas-
sen (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 DVO-NBildUG). Als Nach-
weis wird dem Antrag ein detailliertes Programm 
beigefügt. Eine Bildungsveranstaltung soll in der 
Regel an fünf, mindestens jedoch an drei aufein-
ander folgenden Tagen stattfinden. Ein- und zwei-
tägige Veranstaltungen können nicht anerkannt 
werden (§ 11 Abs. 7 NBildUG).  

Die Veranstalterinnen oder Veranstalter stellen ih-
ren Antrag auf Anerkennung drei Monate vor Be-
ginn ihrer Veranstaltung bei der Agentur für Er-
wachsenen- und Weiterbildung (§ 1 Abs. 1 DVO-
NBildUG). 

Zu 2: Das Land Niedersachsen gehört hinsichtlich 
der Teilnehmerzahlen im Vergleich auf Bundes-
ebene zu den führenden Ländern. Im Zeitraum von 
2004 bis 2008 wurden insgesamt 19 008 Anträge 
(durchschnittlich 3 800 Anträge p. a.) auf Anerken-
nung von Bildungsveranstaltungen nach dem 
NBildUG gestellt. Davon wurden 17 984 Bildungs-
veranstaltungen als solche nach dem NBildUG ge-
nehmigt. Die höchste Teilnehmerzahl haben die 
Bildungsurlaubsveranstaltungen im Jahr 2005 mit 
30 547 Teilnehmerinnen und Teilnehmern - das 
entspricht einem Anteil von 1,32 % der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten in Niedersachsen - 
erfahren. Im Jahr 2008 haben 30 278 Personen 
(ca. 1,3 % der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in Niedersachsen) Bildungsurlaubsver-
anstaltungen besucht (davon 58,13 % männlich 
und 41,87 % weiblich). 

Aus den vorliegenden Daten der Agentur für Er-
wachsenen- und Weiterbildung ist abzuleiten, dass 
„typische Nutzer“ von Bildungsurlaubsveranstal-
tungen durchschnittlich zwischen 30 und 40 Jahre 
alt sind, sich zum überwiegenden Teil im Ange-
stelltenverhältnis befinden und in Betrieben mit 
mehr als 500 Beschäftigten angestellt sind. 

Zu 3: Über den Gesamtzeitraum hinweg wurde die 
Mehrzahl der Veranstaltungen im Bereich der be-
ruflichen Bildung angeboten. Hier liegt der Anteil 
der Veranstaltungen im Jahr 2008 bei 49,49 % al-
ler anerkannten Bildungsmaßnahmen. Diese Ent-
wicklung hält seit dem letzten Berichtszeitraum an. 
Der Anteil der Veranstaltungen im Bereich der poli-
tischen und wert- und normorientierten Bildung ist 
im Jahr 2008 im Vergleich zu den Jahren davor 
etwas gesunken und liegt bei 19,51 % des Ge-
samtangebotes. Der Anteil der Veranstaltungen im 

Bereich der allgemeinen Bildung ist im Jahr 2008 
im Vergleich zu den Jahren davor gestiegen und 
liegt bei 22,77 % des Gesamtangebotes. Der An-
teil der Veranstaltungen im Bereich der Aus- und 
Fortbildung ehrenamtlicher oder nebenberuflicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist im Vergleich 
zum letzten Berichtszeitraum etwas gesunken und 
liegt im Jahr 2008 bei 5,63 % des Gesamtangebo-
tes. 

In der Tendenz ist erkennbar, dass immer mehr 
Bildungsurlaubsmaßnahmen einen beruflichen Be-
zug haben. Diese Entwicklung war bereits auch im 
letzten Berichtszeitraum deutlich. Die Häufigkeit 
der Anfragen in jüngster Zeit gibt Hinweise darauf, 
dass sich diese Tendenz verstärkt. Diese könnte 
bedingt sein durch die aktuellen Veränderungen 
auf dem Arbeitsmarkt (Kurzarbeit und zunehmen-
der Qualifikationsbedarf). 

 

Anlage 43 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 45 der Abg. Elke Twesten (GRÜNE) 

Was unternimmt die Landesregierung zur 
Verhinderung von Vergewaltigungen und 
Todesfällen durch sogenannte K.-o.-Trop-
fen? 

Sogenannte K.-o.-Mittel werden eingesetzt, um 
Anschlusstaten wie Sexualdelikte zu ermögli-
chen. Neben Alkohol und illegalen Drogen ste-
hen unfreiwillig eingenommene Medikamente 
wie Benzodiazepine und andere Hypnotika im 
Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch und 
Vergewaltigung. Das Bonner Institut für 
Rechtsmedizin stellte fest, dass innerhalb von 
zehn Jahren Untersuchungen zu berauschen-
den Mitteln bei Sexualstraftaten um das Zehn-
fache zugenommen haben. 

Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB) - auch be-
kannt als Liquid Ecstasy - ist eine der häufigs-
ten sogenannten Date-Rape-Drugs. Je nach 
Dosierung wirkt GHB, das in der Medizin als 
Narkotikum verwendet wird, stimulierend und 
angstlösend, in höheren Dosen dann stark ein-
schläfernd oder in Kombination mit Alkohol und 
anderen Drogen auch tödlich. Täter verabrei-
chen Date-Rape-Drugs in öffentlichen Räumen 
wie z. B. Discotheken; das Opfer erkennt die 
Beimischung im Getränk oder Essen meist 
nicht und glaubt, eine plötzlich aufkommende 
Übelkeit hänge z. B. mit seinem Alkoholkonsum 
zusammen. Aufgrund enger Zeitfenster (acht 
Stunden im Blut, zwölf Stunden im Urin) kann 
GHB kaum mit Sicherheit nachgewiesen wer-
den. Weil die Opfer symptomatisch große Erin-
nerungslücken haben und meist alkoholisiert 
waren, vertrauen sich die Mädchen und Frauen 
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nicht oder erst spät Dritten an. In einer briti-
schen Studie konnte nur in 2 % der gemeldeten 
Fälle das Mittel erkannt werden. 

Erinnerungsverlust und Nachweisdefizite haben 
zur Folge, dass die Täter oft nicht gefasst wer-
den. Und selbst wenn es zu Gerichtsverhand-
lungen kommt, enden sie aufgrund der mangel-
haften Beweislage nur selten mit Verurteilun-
gen. Die Opfer leiden trotz Blackouts oft an 
posttraumatischen Störungen. Aufgrund der 
mangelhaften Erinnerung an den Vorfall kann 
das Opfer die Beschwerden nicht zuordnen, 
was zu einer zusätzlichen psychischen Belas-
tung führt.  

Der Missbrauch seines Mittels als Date-Rape-
Droge veranlasste 1999 den Hersteller von Flu-
nitrazepam, die Zusammensetzung des Medi-
kaments zu ändern. Sobald die Tablette sich 
anschließend auflöste, verfärbte sich das Ge-
tränk blau, und die Beimischung kann seither 
sofort erkannt werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Über welche Zahlen aus welchen Quellen 
verfügt die Landesregierung bezüglich Sexual-
straftaten, die im Zusammenhang mit unfreiwil-
lig eingenommen K.-o.-Mitteln stehen, und wie 
bewertet die Landesregierung die Vollständig-
keit, die Glaubwürdigkeit und Belastbarkeit der 
Daten und Statistiken? 

2. Was unternimmt die Landesregierung bislang 
und was plant sie zu unternehmen, um poten-
ziell Betroffene zu schützen? 

3. Opfer haben eine bessere Chance, Date-
Rape-Drugs selbst und frühzeitig zu erkennen, 
wenn die Medikamente Beimischungen auffal-
lender Farben oder Geschmäcker besitzen. 
Welche Möglichkeiten bieten sich der Landes-
regierung, auf die Zulassung ausschließlich 
präparierter Mittel (auch Generika) hinzuwirken, 
und wird die Landesregierung ihre Handlungs-
optionen nutzen? 

Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB) ist in der so-
genannten Technoszene besonders unter dem 
Namen Liquid Ecstasy bzw. Liquid X bekannt. Als 
Partydroge tauchte Liquid Ecstasy erstmals in den 
1990er-Jahren auf. 

GHB unterliegt seit dem 1. März 2002 in Deutsch-
land den Regelungen des Betäubungsmittelgeset-
zes. Außerhalb des medizinisch zugelassenen Be-
reichs ist ein Umgang mit GHB nicht gestattet. 
Durch die strengen Verwahr- und Nachweispflich-
ten kommt ein Missbrauch der wenigen zugelas-
senen injizierbaren Medikamente (z. B. als intrave-
nöses Narkotikum, Markenname Somsanit) de fac-
to nicht vor. Dementsprechend würde auch eine 
Farbstoffmarkierung nicht zur Problemlösung bei-
tragen.  

Das eigentliche Problem stellt aus Sicht der Lan-
desregierung die Vorstufe Gamma-Butyrolacton 
(GBL) dar. GBL ist ein für die Industrie wichtiges 
Lösungsmittel. GBL wird auch als Fleckentferner, 
Graffitientferner, Reinigungsmittel oder als Aceton-
ersatz, z. B. in Nagellackentfernern, eingesetzt. 
Die Substanz kann chemisch zu GHB synthetisiert 
werden oder wird bei direkter Einnahme durch kör-
pereigene Vorgänge in GHB umgewandelt. GBL 
wird daher auch als Partydroge missbraucht. 

Ein Verzicht der Industrie auf GBL, das seinerseits 
in vielen Bereichen das wesentlich toxischere Ace-
ton verdrängt hat, ist derzeit praktisch nicht mög-
lich. Aufgrund der vielfachen Anwendungsgebiete 
erscheinen Farbstoffmarkierungen von GBL nicht 
realistisch. 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Anfrage na-
mens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Der Landesregierung liegen kontinuierlich 
erhobene statistische Daten bezüglich Sexualstraf-
taten, die im nachgewiesenen Zusammenhang mit 
unfreiwillig eingenommenen K.-o.-Mitteln stehen, 
nicht vor. Gleichwohl hat das Landeskriminalamt 
Niedersachsen unabhängig von dieser Anfrage in 
der Vergangenheit zwei aufwendige Analysen für 
jeweils unterschiedliche Zeiträume durchgeführt. 
Die Recherchen innerhalb der polizeilichen Aus-
kunftssysteme erbrachten folgende Erkenntnisse: 

- Für die Jahre 2003 und 2004 ist in Niedersach-
sen ein konkreter Fall bekannt, bei dem GHB in 
Verbindung mit einem Sexualdelikt bei einem Op-
fer nachgewiesen werden konnte. 

- Im Zeitraum 1. Januar 2007 bis 24. Januar 2008 
konnten in Niedersachsen keine Sexualstraftaten 
im Zusammenhang mit der Substanz nachgewie-
sen werden. 

In einem Strafverfahren ließ sich darüber hinaus 
die Verabreichung psychogener Stoffe anhand von 
Geständnissen der beiden Angeklagten vor dem 
Landgericht Oldenburg nachweisen, die daraufhin 
im Jahr 2006 wegen Vergewaltigung in Tateinheit 
mit gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren 
Freiheitsstrafe bzw. wegen sexueller Nötigung zu 
zwei Jahren Freiheitsstrafe zur Bewährung verur-
teilt wurden. Ob in diesem konkreten Fall 
K.-o.-Mittel im Sinne der Fragestellung Anwendung 
fanden, lässt sich mangels Sachbeweis nicht bele-
gen. 

Da die Entnahme von untersuchungsfähigem Blut 
oder Urin nicht in jedem Fall zeitnah zum Tatge-
schehen erfolgen kann und das Ergebnis aufgrund 
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der zeitlich begrenzten Nachweisbarkeit von 
GBL/GHB dann negativ ausfällt, kann weder aus-
geschlossen noch bewiesen werden, dass in wei-
teren Verdachtsfällen GBL/GHB eingenommen 
oder verabreicht wurde. Ist das Opfer durch die 
Substanz vollkommen willenlos und kann sich nicht 
gegen die Vornahme sexueller Handlungen weh-
ren, sind darüber hinaus am Körper kaum Verlet-
zungen zu dokumentieren, die ein gewaltsames, 
dem Opferwillen widersprechendes Vorgehen be-
legen können.  

Zu 2: Die Landesstelle Jugendschutz Niedersach-
sen (LJS) nimmt im Rahmen ihrer institutionellen 
Förderung Landesaufgaben im Sinne des § 14 
SGB VIII (erzieherischer Kinder- und Jugend-
schutz) wahr. Dazu gehören Öffentlichkeitsarbeit 
und Beratung sowie die Organisation von Semi-
narangeboten und Veranstaltungen in allen Belan-
gen des Jugendschutzes. Das Thema 
K.-o.-Tropfen wurde von der LJS in den Jahren 
2008 und 2009 im Rahmen der Fachtagungen 
„(Sexuelle) Gewalt in Teenagerbeziehungen“ auf-
gegriffen und wird im April 2010 auf der Fachta-
gung „Mädchen und Alkohol - Experimentieren oh-
ne Grenzen?“ erneut behandelt. 

Im Internet sind weitere Informationen über 
K.-o.-Tropfen verfügbar. Der Verbund der Nieder-
sächsischen Frauen- und Mädchenberatungsstel-
len gegen Gewalt hat auf seiner Internetseite 
(www.frauen-und-maedchenberatung-gegen-
gewalt.de) unter der Rubrik K.-o.-Tropfen die Bera-
tungsstellen aufgeführt, die im Rahmen ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit/Flyer auf die Problematik zu den 
K.-o.-Tropfen aufmerksam machen und/oder Hilfe 
und Unterstützung anbieten. 

Der Landesregierung ist in diesem Zusammen-
hang nicht bekannt, inwieweit Fachstellen für 
Sucht und Suchtprävention spezielle Angebote für 
Betroffene vorhalten. 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die krimi-
nalpräventiv oder repressiv Bezüge zum Thema 
Betäubungsmittel haben, werden mithilfe interner 
Fortbildungsveranstaltungen und Informationsma-
terialien hinreichend sensibilisiert, um adäquate 
Beratung und Strafverfolgung leisten zu können. In 
geeigneten Informationsveranstaltungen wird die 
Broschüre „Sehn-Sucht - So schützen Sie Ihr Kind 
vor Drogen“ des Programms Polizeiliche Kriminal-
prävention der Länder und des Bundes (ProPK) 
verteilt, die entsprechende Informationen über 
GHB/Liquid Ecstasy enthält, u. a. werden Wir-

kungsweisen und Risiken der Substanz beschrie-
ben. 

Zu 3: Auf die Vorbemerkungen wird verwiesen. 

 

Anlage 44 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 46 der Abg. Gerd Will, Heinrich Aller, 
Marcus Bosse, Olaf Lies, Dieter Möhrmann, Klaus 
Schneck, Ronald Schminke, Stefan Schostok, Pet-
ra Tiemann und Sabine Tippelt (SPD) 

Neue Kennzeichenregelung in Schleswig-
Holstein 

In der Ausgabe 2/2010 der ADAC Motorwelt 
war unter der Überschrift „Stressfrei umziehen“ 
zu lesen, dass Kfz-Halter, die innerhalb des 
Bundeslandes Schleswig-Holstein ihren Wohn-
sitz wechseln, ihr Autokennzeichen künftig bei-
behalten können. Autofahrerinnen und Autofah-
rer, die in einen anderen Landkreis ziehen, 
müssen seit dem 1. Februar 2010 zwar noch ih-
re Fahrzeugpapiere von der Zulassungsstelle 
berichtigen lassen, können aber ihr „Nummer-
schild“ unverändert beibehalten. Der ADAC hat 
diesen Vorstoß als Beitrag zur Vereinfachung 
der Fahrzeugummeldung begrüßt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie bewertet sie die dargestellte Vereinfa-
chung in Schleswig-Holstein unter der Perspek-
tive des Bürokratieabbaus, aber auch aus poli-
zeilicher Sicht? 

2. Welche Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Kfz-An- und -Ummeldung plant die Landesre-
gierung? 

3. Wie bewertet die Landesregierung die ver-
änderte Kfz-Zulassungsregelung in verschiede-
nen anderen europäischen Ländern, wie Spa-
nien oder Italien, in denen es keine Kennzei-
chen mehr gibt, die Hinweise auf den Ort der 
Zulassung geben? 

Im Zusammenhang mit der Neuordnung des Zu-
lassungsrechts wurde in die Fahrzeug-Zulassungs-
verordnung (FZV) eine Ermächtigung aufgenom-
men, die es den Ländern ermöglicht, Ausnahmen 
vom Erfordernis der Neuzuteilung eines Kennzei-
chens bei Wechsel des Zulassungsbereichs inner-
halb eines Landes zu genehmigen (Umkennzei-
chungsverzicht). Niedersachsen hat als erstes 
Land von dieser Ermächtigungsgrundlage Ge-
brauch gemacht. Seit dem 1. September 2008 
kann beim Wechsel eines Fahrzeugs innerhalb von 
Zulassungsbereichen mit gleichen Unterschei-
dungszeichen (Göttingen, Hannover, Oldenburg 
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und Osnabrück) auf eine Umkennzeichnung ver-
zichtet werden. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Aufgrund der Neufassung des Erlasses des 
Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Ver-
kehr des Landes Schleswig-Holstein vom 5. Janu-
ar 2010 wird seit dem 1. Februar 2010 auf Um-
kennzeichnungen bei Wechsel des Zulassungsbe-
zirks eines zugelassenen Fahrzeuges innerhalb 
des Landes Schleswig-Holstein - auch wenn damit 
ein Halterwechsel verbunden ist - verzichtet. Für 
die Zulassungsbehörden sind damit keine gravie-
renden Änderungen verbunden, da eine Änderung 
der Fahrzeugpapiere weiterhin erforderlich ist und 
lediglich eine erneute Siegelung der Kennzeichen-
schilder entfällt. Grundsätzlich stellt ein Umkenn-
zeichnungsverzicht für die Bürgerinnen und Bürger 
insoweit eine Vereinfachung des Verfahrens dar 
und führt zudem zu einer Kostenersparnis (Kenn-
zeichenschilder und Siegelplaketten). Diese positi-
ven Auswirkungen waren auch für den Umkenn-
zeichnungsverzicht in Niedersachsen maßgeblich. 

Ein landesweiter Umkennzeichnungsverzicht wird 
aber aus folgenden Gründen kritisch bewertet: 

Die unter polizeitaktischen Gesichtspunkten 
zweckmäßige Zuordnungsmöglichkeit eines Kfz-
Kennzeichens zum aktuellen bzw. vermuteten 
Wohnort des Halters würde erschwert, z. B. im 
Rahmen einer aktuellen Tatortbereichsfahndung 
mit Fragmenthinweisen auf „heimische“ oder 
„fremde“ Kennzeichen. Im Rahmen der allgemei-
nen Verdachtsgewinnung insbesondere hinsicht-
lich eines überörtlichen Täterkreises ist es zweck-
mäßig, anhand des Unterscheidungskennzeichens 
die Herkunft des Fahrzeugs bzw. der Insassen 
feststellen zu können. Ein grundsätzlicher Um-
kennzeichnungsverzicht würde die Beantwortung 
der Frage, ob Fahrzeug und Feststellungsort zu-
sammenpassen, erschweren. Auch die Merkfähig-
keit von Zeugen richtet sich in der Regel zunächst 
nach dem (eigenen) Wohnortkürzel und ist häufig 
der einzige Hinweis, der bei Angaben zu einem 
Fahrzeug erfolgt. Zudem würde in Fällen, in denen 
großräumige Verkehrsverbote oder Umleitungen 
bestehen, von denen Anwohner bzw. Bewohner 
ausgenommen oder nicht betroffen sind, die Selek-
tion im fließenden Verkehr beeinträchtigt. 

Zu 2: Bei den Bestimmungen der FZV handelt es 
sich um Bundesrecht. Sofern nicht ausdrücklich 
geregelt, ist es den Ländern nicht gestattet, hier-
von abweichende Verfahrensweisen einzuführen. 

Das Zulassungsrecht wird im Sinne einer bürger-
freundlichen und effizienten Verwaltung kontinuier-
lich fortentwickelt. Hierzu zählt auch das Deutsch-
land-Online-Vorhaben Kfz-Zulassung. Ziel dieses 
Vorhabens ist es, die Registrierungsprozesse von 
Fahrzeugen unter konsequenter Nutzung der Mög-
lichkeiten von E-Government und des Potenzials 
des Kfz-Onlineregisters beim Kraftfahrt-Bundesamt 
neu auszurichten. Für Individualkunden und Ge-
werbe soll damit die Option eröffnet werden, die 
Fahrzeugregistrierungsprozesse (An-, Ab- und 
Ummeldung) möglichst durchgängig online ausfüh-
ren zu können. Mit der Umsetzung des Vorhabens 
ist eine bundesweite Projektgruppe befasst, der 
auch Niedersachsen angehört. 

Zu 3: Ein Vergleich mit Zulassungsverfahren ande-
rer europäischer Staaten ist nur bedingt auf das 
föderative System der Bundesrepublik übertragbar. 
In Frankreich, Italien und Spanien werden die 
Kennzeichen zentral ausgegeben, die Bürgerinnen 
und Bürger haben in der Regel keinen Einfluss auf 
die zugeteilten Buchstaben- und Zahlenkombinati-
onen ihrer Kennzeichen. Die Aufgabe des damit 
verbundenen Ortsbezugs hat in Frankreich und Ita-
lien zu massiven Protesten der Bevölkerung ge-
führt, sodass das Zulassungsrecht wieder geändert 
werden musste. Seitdem können in Frankreich auf 
den Kennzeichen zusätzlich Aufkleber mit der 
Nummer des Departments und dem Wappen der 
Region angebracht werden. Italien lässt am rech-
ten Kennzeichenrand ein Provinzkürzel, teilweise 
mit Wappen, zu. 

 

Anlage 45 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 47 der Abg. Olaf Lies, Gerd Will, 
Heinrich Aller, Marcus Bosse, Klaus Schneck, Ro-
nald Schminke, Stefan Schostok, Petra Tiemann 
und Sabine Tippelt (SPD) 

Bahn kann viele Ausbau- und Neubaupro-
jekte nicht finanzieren - Ist die zweigleisige 
und elektrifizierte Anbindung des JadeWe-
serPorts bis 2014 sichergestellt? 

In den Pressemeldungen der letzten Tage wur-
de deutlich, dass die Bahn viele ihrer Aus- und 
Neubauprojekte nicht finanzieren kann. Be-
gründet wurde dies damit, dass der Bundes-
haushalt die notwendige Finanzierung nicht 
möglich mache. Es ist daher zu befürchten, 
dass auch der dringend notwendige Ausbau der 
Bahnstrecke Oldenburg—Wilhelmshaven zur 
Anbindung des JadeWeserPorts nicht rechtzei-
tig fertig wird. Die aktuellen Planungen sehen 
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den zweigleisigen und elektrifizierten Ausbau 
bis 2014 vor. Mit Blick auf die geplante Inbe-
triebnahme des Hafens 2011/2012 ist eine wei-
tere Verzögerung nicht hinnehmbar. Bisher gibt 
es nur die Aussage, dass der Ausbau der 
Bahnanbindung für den JadeWeserPort mit ei-
ner hohen Priorität belegt werde. Es ist aller-
dings zu befürchten, dass der zweigleisige 
Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstre-
cke Oldenburg—Wilhelmshaven aus Finanz-
gründen verschoben werden könnten. „Der ak-
tuelle Finanzplan des Bundes erlaube es nicht, 
alle im ‚vordringlichen Bedarf‘ eingestuften 
Schienenprojekte bis 2025 umzusetzen“, erklär-
te Patrick Döring (FDP), Mitglied im Ver-
kehrsausschuss des Bundestages. Als Lösung 
wird immer wieder nur von einer Priorisierung 
und einer zeitlichen Streckung der Projekte ge-
sprochen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung die zeitli-
che Realisierung des zweigleisigen Ausbaus 
und der Elektrifizierung der Strecke Olden-
burg—Wilhelmshaven angesichts der von 
Bahn-Chef Grube vorgelegten Liste mit allen 
fest eingeplanten und versprochenen Projekten 
und der zu geringen Mittelausstattung durch 
den Bund? 

2. Wie stellt die Landeregierung sicher, dass es 
nicht zu weiteren Verzögerungen beim Ausbau 
der Strecke kommen wird? 

3. Welche niedersächsischen Projekte zur An-
bindung der Häfen sind in der Liste aufgeführt, 
und in welchen Zeiträumen sollen sie umge-
setzt werden? 

Die in den Medien diskutierte angebliche Streichlis-
te bringt keine neuen Erkenntnisse zur Situation 
der geplanten Ausbauprojekte der Deutschen 
Bahn. Diese Liste ist eine Aufstellung sämtlicher 
Bedarfsplanprojekte auf der Schiene hinsichtlich 
des aktuellen Standes der Umsetzung, Planung 
und Finanzierung. 

Die im Bundesverkehrswegeplan aufgeführten 
Maßnahmen für den Ausbau des DB-Strecken-
netzes sind das Ergebnis teilweise sehr alter Be-
darfserhebungen und Planungen. Es ist durchaus 
übliche Praxis, von Zeit zu Zeit diese Maßnahmen 
zu überprüfen. Dieses erfolgt derzeit durch das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung. Die Ergebnisse will der Bund im 
Sommer dieses Jahres vorlegen. 

Die Landesregierung geht davon aus, dass es bei 
der Strecke Oldenburg—Wilhelmshaven keine zeit-
lichen Verschiebungen geben wird. Bund, Bahn 
und Land haben die Fertigstellung der Zweigleisig-
keit bis Ende 2012 und die Elektrifizierung bis 
2014 vereinbart, damit der reibungslose Abtrans-

port der Container auf der Schiene aus dem Ja-
deWeserPort gesichert ist. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Für die zweite Baustufe der Strecke (unmit-
telbarer Anschluss des JadeWeserPorts) sind Mit-
tel des Bundes im Konjunkturprogramm vorgese-
hen. Die Finanzierung dieses Abschnitts ist da-
durch gesichert. Hinsichtlich der Gesamtfinanzie-
rung der Maßnahme vertraut die Landesregierung 
auf die Absprachen zwischen MP Wulff und Bahn-
Chef Grube über die zeitgerechte Fertigstellung 
der Strecke bis zur vollständigen Inbetriebnahme 
des Hafens. 

Zu 2: Die Landesregierung hat unter der Leitung 
des Verkehrsministeriums einen Arbeitskreis ein-
gesetzt, der der Abstimmung und Koordinierung al-
ler Beteiligten dient. Ziel ist insbesondere eine Op-
timierung des Zeitkorridors unter Berücksichtigung 
der politischen Vorgaben. Neben dem Informati-
onsaustausch ist das frühzeitige Erkennen und Lö-
sen von Problemen Arbeitsgegenstand. 

Zu 3: Folgende niedersächsische Projekte, die 
noch nicht im Bau und für die noch keine Finanzie-
rungsvereinbarungen abgeschlossen sind, sind in 
der Liste aufgeführt: 

ABS= Ausbaustrecke, NBS= Neubaustrecke 

- ABS/NBS Hamburg/Bremen—Hannover (Y-Stre-
cke), 

- ABS Oldenburg—Wilhelmshaven (dritte Baustu-
fe), 

- ABS Langwedel—Uelzen, 

- ABS Rotenburg—Minden, 

- ABS Uelzen—Stendal, 

- ABS Minden—Haste/ABS/NBS Haste—Seelze. 

Der Bundesverkehrswegeplan stellt zunächst nur 
einen Investitionsrahmenplan dar. Die Realisierung 
der Projekte ist von den jeweils zur Verfügung ste-
henden Mitteln des Bundeshaushalts abhängig. In-
folgedessen ist es der Landesregierung nicht mög-
lich, für Maßnahmen des Bedarfsplans ohne Fi-
nanzierung Prognosen zur Fertigstellung zu tref-
fen. 
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Anlage 46 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 48 des Abg. Jan-Christoph Oetjen 
(FDP) 

Vergabepraxis bei Liegenschaftsvermes-
sungen im Straßenbau 

Im Rahmen der Verwaltungsreform wurde be-
schlossen, die Vermessungs- und Katasterver-
waltung zukunftsfähig und nutzerorientiert auf-
zustellen. Im Zuge dessen wurde entschieden, 
die Ausführung von Liegenschaftsvermessun-
gen zunehmend ohne wirtschaftliche Nachteile 
für das Land auf die Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieure zu verlagern, der Anteil 
der Verwaltung sollte danach schrittweise auf 
25 % begrenzt werden. 

Im Bereich der niedersächsischen Straßenbau-
verwaltung empfinden die Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieure die Vergabepraxis als 
willkürlich und intransparent. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie hoch ist das jährliche Vergabevolumen 
bezüglich Liegenschaftsvermessungen in den 
niedersächsischen Straßenbauämtern? 

2. Wie viel des Vergabevolumens geht an die 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure? 

3. Welche Kriterien spielen bei der Vergabepra-
xis eine Rolle? 

Im Auftrag der niedersächsischen Straßenbauver-
waltung werden im Zusammenhang mit dem Bau 
von Landesstraßen und Bundesfernstraßen jähr-
lich Aufträge in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro 
zur Grenz- und Schlussvermessung von Grundstü-
cken vergeben. Diese Aufträge, die der jeweilige 
Straßenbaulastträger aus den Baukosten bestrei-
tet, werden sowohl an Öffentlich bestellte Vermes-
sungsingenieure als auch an die Katasterverwal-
tung vergeben. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen wie folgt: 

Zu 1: Das jährliche Vergabevolumen der Liegen-
schaftsvermessung in der Niedersächsischen Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr betrug in 
den Jahren 2007 bis 2009 durchschnittlich 1,2 Mil-
lionen Euro. 

Zu 2: Auf Öffentlich bestellte Vermessungsingeni-
eure entfiel im gleichen Zeitraum pro Jahr ein Ver-
gabevolumen von durchschnittlich 0,7 Millionen 
Euro. 

Zu 3: Bei der Vergabepraxis spielen die Kriterien 
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie die Orts-

kenntnis und Nähe zum Vermessungsobjekt eine 
Rolle. 

 

Anlage 47 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 49 der Abg. Gabriela König (FDP) 

Kosten des Winters 

Der Winter 2009/2010 war lang, und spätestens 
seitdem die Eisflächen in Deutschland abgetaut 
sind, steht fest, dass die Reparaturkosten für 
die durch den Winter entstandenen Straßen-
schäden wesentlich höher liegen werden als in 
den vergangenen Jahren. So war beispielswei-
se der HAZ vom 2. März 2010 zu entnehmen, 
dass alleine die Stadt Hannover fast 1 Millionen 
Euro für die Reparatur der durch den Winter 
entstandenen Schlaglöcher ausgeben wird.  

Hinzu kommen erhebliche Mehraufwendungen 
für den Winterdienst, beispielsweise durch den 
erhöhten Verbrauch von Streusalz. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Summe wird zurzeit auf Landesebe-
ne für die Reparatur der durch den Winter ent-
standenen Schlaglöcher veranschlagt, und um 
wie viel ist diese Summe höher als im Winter 
2008/2009? 

2. Können diese Mehrausgaben bewältigt wer-
den, ohne für die Sanierung oder den Neubau 
von Straßen vorgesehene Mittel zu verwenden? 

3. Wie groß waren die bisherigen Mehraufwen-
dungen für den Winterdienst, und wie verteilen 
sich diese? 

Der noch andauernde Winter 2009/2010 ist fraglos 
einer der härtesten seit Jahrzehnten. Dies hat zu 
einem erheblichen Mehraufwand für den Winter-
dienst geführt und wirkt sich eindeutig auch auf 
das Schadensaufkommen an Fahrbahnen der 
Bundes- und Landesstraßen aus. Ein Blick nach 
draußen zeigt: Der diesjährige Winter ist noch nicht 
zu Ende! Fest steht jedoch bereits heute, dass die 
anhaltenden winterlichen Verhältnisse auf den 
8 000 km Landesstraßen, 4 800 km Bundesstra-
ßen und 1 300 km Autobahnen aufgrund des in-
tensiven Winterdienstes bereits viel Geld gekostet 
haben und dass noch mehr Geld benötigt wird, 
wenn es an die Reparatur der bereits jetzt erkenn-
baren erheblichen Winterschäden geht. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung die wie folgt: 

Zu 1: Die Größenordnung der Winterschäden auf 
den Landesstraßen lässt sich momentan noch 
nicht abschätzen. Nach dem Ende des Winters 
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wird die Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr unverzüglich die Schä-
den bilanzieren und die Kosten für deren Beseiti-
gung beziffern. Aller Voraussicht nach wird es sich 
um einen zweistelligen Millionenbetrag handeln. 

Zu 2: Die Kosten zur Beseitigung der Winterschä-
den lassen sich heute noch nicht beziffern. Siehe 
auch Antwort zu 1. 

Zu 3: Bereits heute zeichnen sich für den Winter-
dienst auf Landesstraßen gegenüber einem ver-
gleichbaren Vorjahreszeitraum Mehrausgaben in 
Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro ab. Dabei darf 
nicht außer Acht bleiben, dass noch etliche Rech-
nungen für Streusalz und für Unternehmerleistun-
gen ausstehen und die Überstunden der eigenen 
Bediensteten abgegolten werden müssen. Ge-
schätzt werden Mehrkosten für den Winterdienst 
für den Landeshaushalt in einer Größenordnung 
von etwa 6,0 Millionen Euro. Diese beinhalten:  

- die Kosten für das Streusalz in Höhe von etwa 
2 Millionen Euro,  

- die Kosten für die Unternehmerleistungen in Hö-
he von ca. 3 Millionen Euro sowie  

- die Überstunden des Personals und die eigenen 
Fahrzeugmehrkosten in Höhe von ca.1,0 Millio-
nen Euro. 

Für Bundesstraßen ergeben sich vergleichbare 
Mehrkosten, für Autobahnen werden Mehrkosten 
in Höhe von etwa 4,0 Millionen Euro geschätzt. 

 

Anlage 48 

Antwort 

des Kultusministeriums auf die Frage 50 der Abg. 
Miriam Staudte (GRÜNE) 

Verzögerte Auszahlung der staatlichen Fi-
nanzhilfe für Kinderkrippen 

Der Niedersächsische Städte- und Gemeinde-
bund beklagt in seinem Ratsbrief 01/2010 vom 
15. Februar 2010 eine verzögerte Auszahlung 
der staatlichen Finanzhilfe für Kinderkrippen.  

Am 16. Juni 2009 hatte der Landtag durch eine 
Änderung des Kindertagesstättengesetzes die 
Finanzhilfe für Krippen ab dem 1. Oktober 2009 
auf 38 % und ab dem 1. August 2010 auf 43 % 
der Personalkosten erhöht. Obwohl die erhöh-
ten Fördersätze rückwirkend in Kraft getreten 
sind, wartet nach Angaben des NSGB die 
überwiegende Zahl der Kommunen noch immer 
auf die Auszahlung dieser erhöhten Mittel. Zu 
der Verzögerung habe auch beigetragen, dass 
die Auszahlungsverordnung erst Ende Novem-

ber in Kraft getreten sei. Durch das vorge-
schriebene Abrufverfahren würden die kommu-
nalen Liquiditätssorgen weiter vergrößert. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. An wie viele Kommunen sind bis heute die 
Finanzhilfemittel des Landes für die Personal-
kosten der Kinderkrippen für 2009 noch nicht 
vollständig ausgezahlt worden? 

2. Aus welchen Gründen ist die Auszahlungs-
verordnung erst Ende November in Kraft getre-
ten, obwohl die gesetzliche Neuregelung be-
reits am 18. Juni 2009 verkündet worden ist? 

3. Wie will die Landesregierung sicherstellen, 
dass die Finanzhilfemittel des Landes künftig 
zeitnah an die Träger von Kinderkrippen aus-
gezahlt werden? 

Niedersachsen kommt seiner Verpflichtung, die Fi-
nanzhilfe an die kommunalen und freien Träger 
auszuzahlen, seit vielen Jahren zuverlässig und in 
gutem Einvernehmen mit den Trägern nach. Die 
Träger erhalten monatliche Abschlagszahlungen. 
Im Haushaltsjahr 2010 steht für die Kinderta-
geseinrichtungen ein Volumen von 330 Millionen 
Euro zur Verfügung. 

Dieser bisherige Höchststand stellt eine besondere 
Leistung des Landes in wirtschaftlich schwieriger 
Zeit dar. Niedersachsen fühlt sich insbesondere an 
seine Verpflichtung aus dem Krippengipfel in be-
sonderer Weise gebunden. Mehr als 462 Millionen 
Euro wird das Land daher bis zum Jahr 2013 in 
den Ausbau und die Betriebskosten der Tages-
betreuung (Krippe und Tagespflege) investieren. 
Die kommunalen und freien Träger sollen nicht nur 
durch einmalige Zuschüsse zu den baulichen In-
vestitionen unterstützt werden, sondern durch 
dauerhafte Staatsleistungen zu den laufenden Be-
triebsausgaben sowohl für die neu geschaffenen 
als auch für die vorhandenen Plätze besonders ge-
fördert werden. 

Nachdem der Landtag mit der Verabschiedung der 
Gesetzesänderung des KiTaG im Juni vergange-
nen Jahres die erforderlichen Voraussetzungen für 
eine erhöhte Finanzhilfe für das Personal und die 
Sachausgaben in Krippen und kleinen Kinderta-
gesstätten geschaffen hat, ist in der Folge die er-
forderliche Durchführungsverordnung in enger Ab-
stimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände angepasst worden und 
nunmehr in Kraft. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich im Namen 
der Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 
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Zu 1: Die Antragsfrist für die erhöhte Finanzhilfe für 
die Zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. Juli 2009 en-
det am 31. Juli 2010. Der Landesschulbehörde lie-
gen zurzeit 1 100 Anträge auf Auszahlung der er-
höhten Finanzhilfe vor, von denen 600 Anträge mit 
einem Volumen von 3,2 Millionen Euro verbucht 
sind. Weitere 400 Anträge sind geprüft und können 
kurzfristig verbucht werden. Darüber hinaus liegen 
100 Anträge vor, die noch zu prüfen sind. Insge-
samt kann davon ausgegangen werden, dass bis 
Ende April 2010 sämtliche vorliegenden Anträge 
abgearbeitet sind. 

Zu 2: Die Änderungen des KiTaG durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung der erhöhten Fi-
nanzhilfepauschale für Plätze für unter Dreijährige 
in Kindertagesstätten vom 18. Juni 2009 
(Nds. GVBl. S. 277) ist die Rechtsgrundlage zur 
Veränderung der Verordnung über die Durchfüh-
rung der Finanzhilfe (2. DVO-KiTaG). Der Zeitraum 
von fünf Monaten zwischen der Veröffentlichung 
des Gesetzes und der Veröffentlichung der Ver-
ordnungsänderung ist dem üblichen und vorgege-
benen Verfahren geschuldet, dem Verordnungs-
änderungen unterliegen. 

Zu 3: Entfällt. Die Finanzhilfemittel werden bereits 
zeitnah an die Träger von Kindertagesstätten aus-
gezahlt. Für das Kindergartenjahr 2009/2010 wur-
den bislang Abschläge in Höhe von 118 Millionen 
Euro gezahlt. 

 

Anlage 49 

Antwort 

des Justizministeriums auf die Frage 51 des Abg. 
Helge Limburg (GRÜNE) 

„StPO-Light“ - Wenn der Richtervorbehalt 
bei Blutentnahme entfällt! 

Der Justizminister will Rechtsklarheit beim 
Richtervorbehalt für die Blutentnahme schaffen 
- indem er den Richtervorbehalt abschafft. 
Nachdem in den vergangenen Jahren dieses 
Thema vielfach diskutiert wurde, die Gerichte 
zu unterschiedlichen Auffassungen gekommen 
sind und das Bundesverfassungsgericht zuletzt 
den Vorrang des Richtervorbehaltes grundsätz-
lich auch im Bereich der Blutprobenentnahme 
als zu respektierende Vorgabe des Gesetzes 
ansieht (BVerfG, Beschluss vom 28. Juli 2008, 
2 BvR 784/08), soll damit nun Schluss sein. 
Nach Auffassung von Expertinnen und Exper-
ten wäre das ein Schnellschuss, der auf Kosten 
des Rechts der Betroffenen auf körperliche Un-
versehrtheit geht und die Strafprozessordnung 
zu einem „Lightprodukt“ machen kann.  

Der Richtervorbehalt besagt, dass eine Blutent-
nahme beim Verdächtigen grundsätzlich nur 
durch einen Richter angeordnet werden darf. 
Dem Polizeibeamten steht das Recht zur An-
ordnung der Blutentnahme nur für den Aus-
nahmefall der Gefahr im Verzug zu. Nach Auf-
fassung von Befürwortern des Richtervorbe-
halts wurde diese Ausnahme jedoch zum Re-
gelfall, und es kam häufig nach Verkehrskon-
trollen zur Blutprobenentnahme, ohne dass von 
der Polizei überhaupt der Versuch gemacht 
wurde, einen Richter zu kontaktieren. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. In wie vielen Fällen wurden im Jahr 2009 
durch die Polizei in den Bereichen der jeweili-
gen niedersächsischen Polizeidirektionen je-
weils Blutentnahmen im Rahmen von Ver-
kehrskontrollen durchgeführt? 

2. In wie vielen Fällen erfolgten die Blutent-
nahmen auf Anordnung eines Richters bzw. 
wegen Gefahr in Verzug allein durch Anord-
nung der Beamten? 

3. In wie vielen Fällen konnte kein strafrechtli-
ches Verfahren gegen einen Verdächtigen nach 
einer Alkoholkontrolle durchgeführt werden, 
weil die Anordnung der Blutentnahme durch 
den Richter nicht rechtzeitig erfolgen konnte? 

Der Richtervorbehalt ist ein hohes Gut. Er kann 
verfassungsrechtlich oder einfachgesetzlich vorge-
geben sein. Sinn und Zweck des Richtervorbehalts 
besteht darin, eine vorbeugende Kontrolle durch 
eine unabhängige und neutrale Instanz zu gewähr-
leisten. Der Richtervorbehalt ist aber kein Selbst-
zweck. Dort, wo er seinen Zweck nicht erfüllt und 
rechtsstaatlich nicht geboten ist, sollte man auf ihn 
verzichten. In der Vergangenheit ist dies gesche-
hen beispielsweise bei der DNA-Analyse von Spu-
renmaterial oder der DNA-Analyse mit Einwilligung 
des Betroffenen, die im Übrigen einen erheblichen 
grundrechtsrelevanten Eingriff darstellt. 

Der Richtervorbehalt des § 81 a StPO ist ein ein-
fachgesetzlicher und bestimmt, dass die Anord-
nung der Entnahme einer Blutprobe dem Richter 
obliegt. Nur „bei Gefährdung des Untersuchungs-
erfolges durch Verzögerung“ (sogenannte Gefahr 
im Verzug) kann auf die Einholung der richterlichen 
Anordnung verzichtet werden. Staatsanwälte und 
Polizeibeamte dürfen in diesen Fällen (gleichran-
gig) die Maßnahme anordnen. 

In den vergangenen Jahrzehnten sind Blutproben-
entnahmen zum Zwecke des Nachweises von Al-
kohol oder Betäubungsmitteln im Blut regelmäßig 
wegen Gefahr im Verzug durch die Polizei ange-
ordnet worden, nicht etwa weil sich Staatsanwalt-
schaft und Polizei über den gesetzlich verankerten 
Richtervorbehalt hinweggesetzt hätten, sondern 
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weil wegen des schnellen Abbaus der Blutalkohol- 
bzw. Wirkstoffkonzentration eine Blutprobe mög-
lichst zeitnah entnommen werden muss. Darauf 
weisen Stellungnahmen der rechtsmedizinischen 
Institute ausdrücklich hin. Eine vergleichbare Situa-
tion ergibt sich beim behaupteten oder beobachte-
ten Nachtrunk, bei dem eine möglichst frühzeitige 
Feststellung der Alkohol- bzw. Wirkstoffkonzentra-
tion für eine gerichtsfeste Rückrechnung der ent-
sprechenden Werte maßgeblich und ausschlagge-
bend für die Tatbestandsmäßigkeit ist. 

Sowohl der Bundesgerichtshof als auch das Bun-
desverfassungsgericht haben allerdings in den 
letzten Jahren die Anforderungen an das Vorliegen 
von Gefahr im Verzug verschärft. Maßgeblich ist 
vor allem der Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 12. Februar 2007, der eine durch die 
Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme be-
trifft. Die 1. Kammer des Zweiten Senats hat in die-
ser Entscheidung in einem obiter dictum auf die 
Nachrangigkeit der polizeilichen Entscheidungs-
kompetenz hingewiesen und wörtlich ausgeführt:  

„Nach § 81 a Abs. 2 StPO steht die 
Anordnung der Blutentnahme grund-
sätzlich dem Richter zu. Der Richter-
vorbehalt - auch der einfachgesetzli-
che - zielt auf eine vorbeugende Kon-
trolle der Maßnahme in ihren konkre-
ten gegenwärtigen Voraussetzungen 
durch eine unabhängige und neutrale 
Instanz (…). Nur bei einer Gefährdung 
des Untersuchungserfolgs durch die 
mit der Einholung einer richterlichen 
Entscheidung einhergehende Verzö-
gerung besteht auch eine Anord-
nungskompetenz der Staatsanwalt-
schaft und - nachrangig - ihrer Ermitt-
lungspersonen. Die Strafverfolgungs-
behörden müssen daher regelmäßig 
versuchen, eine Anordnung des zu-
ständigen Richters zu erlangen, bevor 
sie selbst eine Blutentnahme anord-
nen (…). Die Gefährdung des Unter-
suchungserfolgs muss mit Tatsachen 
begründet werden, die auf den Einzel-
fall bezogen und in den Ermittlungs-
akten zu dokumentieren sind, sofern 
die Dringlichkeit nicht evident ist (…). 
Das Vorliegen einer solchen Gefähr-
dung unterliegt der vollständigen, eine 
Bindung an die von der Exekutive ge-
troffenen Feststellungen und Wertun-

gen ausschließenden gerichtlichen 
Überprüfung. …“ 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
hatte in der Folge aber bundesweit eine uneinheit-
liche Rechtsprechung in Bezug auf Blutentnahmen 
zur Folge, insbesondere zu den Voraussetzungen 
von Gefahr im Verzug. So wurde z. B. von den 
Landgerichten Braunschweig und Hildesheim we-
gen des Abbaus der Blutalkoholkonzentration im-
mer Gefahr im Verzug angenommen. Andere Ge-
richte entschieden, dass zwar nicht regelmäßig, 
aber im Einzelfall Gefahr im Verzug vorliegen 
kann, z. B. wegen der Nachtzeit oder des Verhal-
tens des Betroffenen. Weitere Gerichte sahen hin-
gegen regelmäßig keinen Raum für Eilentschei-
dungen, ließen aber die Verwertung der ohne rich-
terliche Anordnung erlangten Beweismittel (Blut-
proben bzw. Blutalkoholgutachten) zu. Als weitere 
Folge thematisierte die Rechtsprechung dann 
schließlich auch die Frage nach einem sich mögli-
cherweise ergebenden Beweisverwertungsverbot, 
wenn diese Vorgaben nicht eingehalten wurden. 
Inzwischen haben Gerichte vermehrt ein Beweis-
verwertungsverbot für die so gewonnen Beweismit-
tel bejaht; dies wird nun mehrheitlich von den 
Oberlandesgerichten vertreten. Diese Entwicklung 
der Rechtsprechung hat zu erheblichen Unsicher-
heiten bei der alltäglichen Rechtsanwendung ge-
führt. Beweisverwertungsverbote werden bei-
spielsweise schon dann angenommen, wenn bei 
einer Blutprobenentnahme zur Tageszeit nicht ver-
sucht wird, eine Anordnung des zuständigen Rich-
ters einzuholen, obwohl keinerlei Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die gut ausgebildeten Poli-
zeivollzugsbeamten und -beamtinnen in der Ver-
gangenheit das ihnen im Rahmen ihrer Anord-
nungskompetenz bei Gefahr im Verzug übertrage-
ne gesetzliche Anordnungsrecht nicht gesetzes-
konform und verantwortungsvoll - auch im Hinblick 
auf einen damit verbundenen Eingriff in grundge-
setzlich geschützte Rechtsgüter - angewendet hät-
ten.  

Allein schon die durch die unterschiedlichen Aus-
legungen entstandenen Unschärfen und Wider-
sprüche und die dadurch bedingten vorbeschrie-
benen Unsicherheiten bei der Anwendung des Ge-
setzes erfordern ein Handeln der Rechtspolitik. 
Denn das Thema eignet sich nicht für einen 
rechtsdogmatischen Disput. Von alkoholisierten 
oder unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden 
Fahrzeugführern gehen erhebliche Gefahren für 
andere Verkehrsteilnehmer und die Sicherheit des 
Straßenverkehrs aus. Das zeigen die tödlichen und 
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schweren Unfälle mit Alkoholbeeinflussung. Der 
Einfluss von berauschenden Mitteln in Form von 
Alkohol, Drogen und Medikamenten stellt im Stra-
ßenverkehr eine der Hauptursachen für Verkehrs-
unfälle mit schweren Folgen dar. 

Bei einer Gesamtzahl von 201 082 polizeilich er-
fassten Verkehrsunfällen (bezogen auf das Jahr 
2009) stand demnach bei 3 963 einer der Unfallbe-
teiligten unter dem Einfluss von Alkohol. Infolge 
dieser Alkoholunfälle starben 31 Menschen, 522 
erlitten schwere und 1 541 Personen leichte Ver-
letzungen. 

Während der Anteil der alkoholbeeinflussten Ver-
kehrsunfälle an der Gesamtzahl der erfassten Ver-
kehrsunfälle 1,97 % beträgt, steigt dieser mit der 
Schwere der unfallbedingten Folgen für die Betei-
ligten deutlich an. So ist der Alkoholeinfluss bei 
4,17 % aller leicht verletzten Personen ursächlich 
für die erlittenen Schäden. Bei den Schwerverletz-
ten beträgt dieser Anteil 7,85 % und bei den Getö-
teten 5,72 %. 

Fahrten unter Alkohol- oder Betäubungsmittelein-
fluss müssen deshalb im Interesse der Verkehrssi-
cherheit effektiv geahndet werden können. Verzö-
gerungen bei der Entnahme von Blutproben ver-
mindern die Genauigkeit der Feststellung; denn je-
de Rückrechnung auf den Tatzeitpunkt muss zu-
gunsten des Betroffenen von theoretisch vorkom-
menden, aber der Realität regelmäßig nicht ent-
sprechenden Abbauwerten ausgehen. Zeitliche 
Verzögerungen können dazu führen, dass Abbau-
werte angenommen werden müssen, die den 
Straftäter seiner Sanktionierung entziehen. Eine 
fehlerhafte Annahme der Voraussetzungen von 
Gefahr im Verzug soll wegen des sich inzwischen 
in der Rechtsprechung durchgesetzten Beweis-
verwertungsverbots zu einer Folgenlosigkeit der 
Tat führen. 

Die gegenwärtige Rechtslage entspricht nicht den 
Realitäten des Deliktfeldes Straftaten unter Alko-
hol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr. Eine 
dem Richter vorbehaltene Anordnungskompetenz 
soll - wie ausgeführt - eine vorbeugende Kontrolle 
durch eine unabhängige und neutrale Instanz ge-
währleisten. Seiner Funktion als vorbeugende 
Kontrolle wird der Richtervorbehalt bei Blutproben-
entnahmen zum Zwecke des Nachweises von Al-
kohol oder Betäubungsmitteln im Blut indes nicht 
gerecht. Eine Vorlage von Ermittlungsakten ist in 
diesen Fällen in aller Regel aus Zeitgründen nicht 
möglich, da die richterliche Anordnung allein auf-
grund telefonisch mitgeteilter Informationen ergeht. 

Der für die Anordnung zuständige Richter muss 
sich regelmäßig auf die telefonischen Angaben 
des Polizeibeamten vor Ort verlassen; er hat in der 
Regel weder einen Entscheidungs- noch einen 
Ermessensspielraum. Werden ihm beispielsweise 
im Zusammenhang mit einer Trunkenheitsfahrt te-
lefonisch Alkoholgeruch, Ausfallerscheinungen 
oder Fahrfehler geschildert, ist die Anordnung ei-
ner Blutentnahme unumgänglich. An dieser Ent-
scheidung änderte selbst der Umstand nichts, 
wenn der Richter es auf sich nähme, persönlich 
vor Ort zu entscheiden, was aber wegen der auch 
damit verbundenen zeitlichen Verzögerung kaum 
realistisch erschiene. 

Auch unter Gesichtspunkten der Verhältnismäßig-
keit bedarf es keines Richtervorbehalts. Zwar 
beinhalten Blutprobenentnahmen körperliche Ein-
griffe. Blutprobenentnahmen gelten aber als abso-
lut ungefährlich. Fahrten unter Alkohol- und Betäu-
bungsmitteleinfluss sind demgegenüber Straftaten 
mit einem erheblichen Gefährdungspotenzial. Ein 
verfassungsrechtlicher Grundsatz ist auch die Si-
cherstellung einer effektiven Strafverfolgung. Dies 
ist jedenfalls unter den geschilderten aktuellen 
Voraussetzungen nicht sicher gewährleistet. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündli-
che Anfrage namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu 1: In Niedersachsen sind im Jahre 2009 insge-
samt 16 803 Blutentnahmen durchgeführt worden. 
Davon erfolgten 3 963 Blutentnahmen nach Ver-
kehrsunfällen und 12 840 Blutentnahmen ohne  
vorangegangenen Verkehrsunfall. 

Zu 2: Ob Blutentnahmen auf Anordnung eines 
Richters oder wegen Gefahr im Verzug durch An-
ordnung der Beamten erfolgen, wird in den Vor-
gangsverwaltungssystemen der Staatsanwalt-
schaften nicht gesondert erfasst. Derartige Erhe-
bungen liegen deshalb nicht vor. Zur Beantwortung 
der Frage müsste vielmehr der Aktenbestand des 
Jahres 2009 von den Staatsanwaltschaften manu-
ell gesichtet werden. Dies ist in der Kürze der für 
eine Beantwortung der Mündlichen Anfrage zur 
Verfügung stehenden Zeit mit verhältnismäßigem 
Aufwand nicht zu leisten. 

Im Übrigen ist es aus Sicht der Landesregierung in 
erster Linie auch kein quantitatives Problem. Die 
Frage der effektiven Strafverfolgung bei Alkohol- 
und Drogendelikten im Straßenverkehr ist vielmehr 
und vor allem ein qualitatives Problem; denn schon 
die geschilderten rechtlichen Unsicherheiten kön-
nen dazu führen, dass sich Straftäter vermeintlich 
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sicher fühlen und vermehrt Alkohol- und Drogende-
likte im Straßenverkehr begangen werden. 

 

 
Zu 3: Fälle, in denen nach einer Alkoholkontrolle 
kein strafrechtliches Verfahren gegen einen Ver-
dächtigen durchgeführt werden konnte, weil die 
Anordnung der Blutentnahme durch den Richter 
nicht rechtzeitig erfolgen konnte, werden in den 
Vorgangsverwaltungssystemen der Staatsanwalt-
schaften nicht gesondert erfasst. Derartige Erhe-
bungen liegen deshalb ebenfalls nicht vor. Im Üb-
rigen wird auf die Antwort zu Frage 2 Bezug ge-
nommen. 
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Anlage zu Frage 22 
 

  2007 2008 2009 

Herkunftsland 

A
bschiebungen 

abgebrochene A
bschiebungen 

A
bschiebungen 

abgebrochene A
bschiebungen 

A
bschiebungen 

abgebrochene A
bschiebungen 

Albanien 47 16 48 13 36 4
Ägypten 0 0 1 0 1 0
Äthiopien 0 1 0 0 0 0
Afghanistan 4 3 2 3 0 5
Algerien 12 8 8 3 11 5
Angola 4 0 1 1 1 4
Armenien 44 46 31 31 21 30
Aserbaidschan 5 5 8 2 3 0
Belarus 5 0 10 2 5 0
Belgien 0 0 0 2 0 1
Bosnien-Herzegowina 4 0 12 4 4 2
Brasilien 3 0 1 0 0 0
Bulgarien 1 1 0 2 2 7
Burkina Faso 1 0 0 0 0 0
Burundi 0 0 1 1 1 0
Chile 3 0 1 0 2 0
China VR 4 1 3 1 6 3
Côte d'Ivoire 1 0 3 1 2 4
Dänemark 1 2 1 1 3 15
Domenikan. Republik 1 0 1 1 1 0
Estland 1 0 1 0 2 0
Fidschi 1 0 1 0 0 0
Finnland 0 0 0 1 0 0
Frankreich 0 3 2 0 1 12
Gabun 1 0 0 0 0 1
Gambia 1 1 2 4 3 0
Georgien 10 3 20 5 20 9
Ghana 2 4 5 0 3 2
Griechenland 1 3 0 25 1 31
Großbritannien 0 1 1 3 1 3
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Guinea 1 1 4 4 2 0 
Indien 1 0 5 4 4 1 
Irak Nord 1 3 8 3 2 1 
Iran 4 2 5 1 1 1 
Israel 3 0 1 1 2 0 
Italien 6 4 0 25 4 26 
Jordanien 0 0 1 0 0 0 
Kamerun 5 16 6 15 2 7 
Kasachstan 2 3 5 2 0 2 
Kenia 0 0 1 0 1 1 
Kolumbien 0 0 1 0 2 0 
Kongo 1 0 0 0 0 0 
Kongo, Demokratische Republik 0 1 1 1 0 1 
Korea Dem VR 1 0 0 0 0 0 
Kosovo 0 0 27 111 49 83 
Kroatien 7 0 5 2 5 1 
Kuba 0 0 0 2 0 0 
Lettland 5 0 0 0 3 0 
Libanon 15 1 2 3 13 5 
Liberia 0 0 2 3 0 0 
Litauen 16 1 5 0 4 0 
Malaysia 0 0 1 0 1 0 
Mali 0 0 0 0 0 1 
Marokko 6 5 6 1 3 3 
Mazedonien 5 1 12 3 4 1 
Moldau 6 0 4 0 6 1 
Montenegro 24 22 19 23 4 5 
Nepal 7 1 5 3 0 2 
Niederlande 6 0 5 0 7 6 
Niger             
Nigeria 18 24 23 22 20 18 
Norwegen 1 0 0 1 0 6 
Österreich 0 4 1 2 0 1 
Pakistan 5 3 1 3 2 3 
Polen 21 0 22 4 31 4 
Portugal 1 0 0 1 0 1 
Ruanda 0 0 2 1 1 2 
Rumänien 3 0 7 5 11 5 
Russische Föderation 25 18 22 35 35 36 
Schweden 0 8 1 16 2 10 
Schweiz 0 0 0 0 0 2 
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Senegal 0 0 0 0 1 1

Serbien  97 17 57 23 26 19

Sierra Leone 5 5 0 5 3 13
Simbabwe     1   3   

Slowakei 1 0 0 12 0 4

Slowenien 0 0 0 1 0 3

Somalia 1 0 0 0 1 0

Spanien 1 1 0 4 0 7

Sri Lanka 3 1 1 0 2 0

Sudan 1 1 3 1 1 1

Syrien 8 11 8 12 9 53

Tadschikistan 0 0 0 0 1 1

Thailand 2 0 2 0 0 1

Togo 3 0 3 4 2 2

Tschechische Rep. 0 0 0 1 2 0

Türkei 103 24 103 55 59 71

Turkmenistan 0 1 0 0 0 0

Tunesien 9 9 6 0 5 2

Uganda 0 0 0 2 0 0

Ukraine 12 0 8 0 3 3

Ungarn 0 3 0 2 0 13

Usbekistan 1 0 1 0 0 0

Vietnam 52 29 47 14 24 14
Rücküberst. gemäß Dublin-VO in sonst. 
EG MS 11 0 45 0. 68 0

gesamt 663 318 659 539 561 582
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